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Die Säkat&yana-Grammatik.

Von

F. Klelkorn.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Februar 1894.

Professor Oppert in Madras hat vor kurzem den ersten

Band eines Werkes veröffentlicht, dem er den Gesamttitel „Ö ä-

katäyana’s Gram mar“ gegeben hat. Dieser Band enthält auf

160 Seiten die Regeln der eigentlichen Grammatik Säkatäyana’s,

ohne Commentar oder sonstige Hilfen für das Verständniß, und

auf 387 Seiten einen Auszug daraus
,
mit dem Commentare des

Abhayachandrasiddhäntasiiri und einem alphabetischen Verzeich-

nisse der hier behandelten Regeln. In einem zweiten Bande beab-

sichtigt Prof. Oppert die Amöghavritti
,

einen ausführlichen Com-
mentar zu allen Regeln &äkatäyana’s, zu publicieren.

Ich freue mich, daß die Grammatik des ä&katäyana einen

Herausgeber gefunden hat. Aber bei aller Anerkennung des Ver-

dienstes, das sich Prof. Oppert durch dies Unternehmen erwirbt,

kann ich mein Bedauern darüber nicht verhehlen, dass er das, was

er für den zweiten Band in Aussicht stellt, nicht gleich geliefert

hat. Der Text der Regeln ist für fast jeden
,

der keinen Com-

mentar dazu besitzt, werthlos, und muß im zweiten Bande doch

nochmal gedruckt werden. Und der Prakriyäsaiiigraha ist ein

Werk für Inder, die daraus Sanskrit lernen sollen, nicht für Ge-

lehrte, die die Grammatik des Säkatäyana als Ganzes studieren

und sich ein Urtheil über die Stellung dieses isäkatäyana in der

Geschichte der indischen Grammatik bilden wollen. Ich kann also

nur der Hoffnung Ausdruck geben
,

dass der Herausgeber sein in

Betreff des zweiten Bandes gegebenes Versprechen bald erfüllen

möge.

Was mich veranlaßt, über Prof. Opperts Publication jetzt zu

schreiben, sind seine Bemerkungen über den Verfasser der von

ihm veröffentlichten Grammatik. Prof. Oppert sagt in seiner kurzen

Vorrede nicht ausdrücklich, daß dies der von Päijini genannte Öfi-

S*l. Ou. i- W. Nachrichten. PMloiog.-bUtor. Kluie. 1894. Ne. 1. 1
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2 F. Ki elh o rn

,

katäyana sei, aber er betrachtet es als selbst verständlich. „Päpini

refers to isäkatäyana as a previous grammarian and this snpplies

a reason why the latter makes no mention of the former.“ „Pä-

piiii repeatedly mentions ääkatäyana, and the places thus alluded

to are also found in the &abdänusäsana.“ Ich war bisher der

Meinung, daß der in diesen Sätzen vertretene Standpunkt nach

dem
,
was in den letzten zwanzig oder dreißig Jahren für die in-

dische Grammatik geschehen ist, als überwunden betrachtet werden

könnte.

Meine eigene Ansicht über diese Öäkatäyana-Grammatik und

ihr Verhältniß zu den Werken Pänini’s und späterer Grammatiker

habe ich vor Jahren im 16. Bande des Indian Antiquary ausge-

sprochen und ich hätte, was mich selbst betrifft, keinen Grund,

auf den Gegenstand zurückzukommen. Um aber denen
,

die sich

weniger mit der indischen Grammatik beschäftigt haben, Gelegen-

heit zu geben, sich selbst leichter ein Urtheil zu bilden
,
habe ich

jetzt eine fortlaufende Reihe von Regeln der Säkatäyana - Gram-
matik nochmal mit den Regeln Päpini’s und den Lehren seiner

Nachfolger verglichen und gebe hier das Resultat dieser Verglei-

chung. Die von mir untersuchten Regeln stehen am Ende des 4.

Päda des 2. Adhyäya, und ich habe gerade diese gewählt, weil sie

sich mit den von Hemachandra im 2. Päda des 6. Adhyäya seiner

Grammatik gegebenen Regeln decken, und mir daran lag, zu gleicher

Zeit die von mir früher behauptete gänzliche Abhängigkeit He-

roachandra’s von Säkatäyana möglichst klar zu stellen. Bei jeder

Regel zeige ich
,
welcher Regel oder welchen Regeln oder Bemer-

kungen Päpini’s oder seiner Nachfolger (der Verfasser der Värt-

tikas, des Mahäbhäshya, der Chandra-Grammatik und der Kääikä-

Vritti *)) sie entspricht, und gebe zugleich die entsprechenden Re-

geln Hemachandra’s , diese im Wortlaut, weil sie noch nicht ge-

druckt sind. Ich denke
,
daß eine solche tabellarische Uebersicht

einen sicheren Schluß gestatten wird, auch ohne daß ich auf gram-

matische Spitzfindigkeiten eingehe.

Säkatäyana II, 4, 128—239.

128. Bhikshädäs cha samühä
||

P. IV, 2, 37 und 38. — H. VI,

2, 9 shashthyäh samühe; 10 bhikshädeh.

1) Natürlich citiere ich von den oben genannten Werken immer nur dasje-

nige, in dem eine Lehre der Säkatäyana-Grammatik meines Wissens rum ersten

Haie erscheint.
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die ^äka^y&na-Grammatik. 3

129. KshudrakamAlavät senAnämni
|[

VArt. 1 zu P. IV, 2,45.
— H. VI, 2, 11 = 6.

130. GötrökshavatsöshtrAjörabbravriddkamanuskyarajanyarAjapu-

traräjnö vufi
||

P. IV, 2, 39 und Mhbh. — H. VI, 2,

12 gotrökskavatsöshtravriddhajörabkramauushyaräjaräja-

nyaräjaputräd akaii.

131. KedArap pyas cha
||

P. IV, 2, 40. — H. VI, 2, 13 = Ö.

132. KavachihastyachittAch cba thap
||

P. IV, 2, 41 und 47. —
H. VI

, 2, 14 kavachihastyachittAeh cbekan.

133. Dhenör ananab
||

P. IV, 2 ,
47 und M h b b. zu P. IV, 2,

45 (nach Äpiäali). — H. VI, 2, 15 = &.

134. BrAhmapamApavavAdavAd yab
||

P. IV, 2, 42. — H. VI,

2, 16 = S.

135. GapikAyA pyah
||

Mhbh. zu P. IV, 2,40. — H. VI, 2, 17

= S.

136. KMAd vA
||

P. IV, 2, 48. - H. VI, 2, 18 = Ö.

137. Chbö ’Avät
||

P. IV, 2, 48. — H. VI, 2, 19 aävÄd lyah.

138. Päravam
||

VArt. 3 zu P. IV, 2, 43. — H. VI, 2, 20

par&vä dvafl-

139. PriBbthyähinau kratau
||

VArt. 1 zu P. IV, 2, 42, und

V Art. 1 und 2 zu P. IV, 2,43. — H. VI, 2, 21 ino ’hnah

kratau; 22 pnshtbad yab.

140. Charapäd dharmavat
||

P. IV, 2, 46. — H. VI, 2, 23 == 6.

141. Goratbavätät trakadyülam
||

P. IV, 2, 51 und Värt. 9

zu P. V, 2, 122; Chandra und KAgikA zu P. IV, 2, 42,

vätäd ülah. — H. VI, 2, 24 görathavätAt tralkadyalulam.

(Auch Hss. der KäsikA zu P. IV, 2, 51 lesen kadya statt

katya).

142. FAAädA^ cha yah
||

P. IV, 2, 49 und 50. — H. VI, 2 ,
25

pä&ädes cha lyah.

143. GräraajanabandhugajasahäyAt tal
||

P. IV, 2, 43 und
Mhbh. — H. VI, 2, 28 = Ö.

144. Svakhalädibhyö ’nin
||

P. IV, 2, 45 (khapdikAdibhyas cha),

IV, 2, 51 und 50, und Vart. 1 zu P. IV, 2, 51. — H.

VI, 2, 26 AvAdibhyö ’fi
;
27 khalädibhyö lin.

145. Purushät kritahitavadhavikärö cha dhafi
||

P. V, 1, 10

1*
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4 F. Kielhorn

,

und Mhbh. — H. VI, 2, 29 purushät kritahitavadhavi-

käre chaiyan.

146. Vikärß
||

P. IV, 3, 134 und Värt. — H. VI, 2, 30 — S.

147. Präpyoshadhivrikshebhyo ’vayavfe cha
||

P. IV, 3, 135. —
H. VI, 2, 31 — S.

148. Täläd dhanushi
||

Gapa zu P. IV, 3, 152. — H. VI, 2,

32 = g.

149. Trapujatöh ahak cha
||

P. IV, 3, 138. — H. VI, 2, 33

trapujatöh shö ’ntas cha.

150. Samyä lak
||

P. IV, 3, 142. — H. VI, 2, 34 äamyä Iah.

151. Parasavyasya yaluk
||

P. IV, 3, 168. — H. VI, 2, 40 pa-

rasavyäd yaluk cha.

152. Kamsiyän fiyah
|

P. IV, 3, 168. - H. VI, 2, 41 = S.

153. Hßmärthän mäne
|

P. IV, 3, 153. — H. VI, 2, 42 = S.

154. DrÖr vayah
||

P. IV, 3, 162. — H. VI, 2, 43 = S.

155. Payödrör yah
||

P. IV, 3, 160 und 161. — H. VI, 2, 35 =S.

156. Epyä (Jhan
||

P. IV, 3, 159. — H. VI, 2, 38 epyä ßyaß.

157. Kauseyam
||

P. IV, 3, 42 und Värt. — H. VI, 2, 39 = S.

158. Ushträd vufi
||

P. IV, 3, 157. — H. VI, 2, 36 ushträd akan.

159. Vomorpät
||

P. IV, 3, 158. — H. VI, 2, 37 uraorpäd vä.

160. Mänät kritavat
j|

P. IV, 3, 156. — H. VI, 2, 44 = S.

161. Hßm&dibhyö ’ü
|

P. IV, 3, 154 (“rajatädi). — H. IV, 2,

45 = S.

162. Väbhakshyächchhädane mayat
||

P. IV, 3, 143. — H. VI,

2, 46 abhakshyächchhädane vä mayat.

163. Sarädyekächah
||

P. IV, 3, 144 (“sarädibhyah), und Chan-
dra’ s Regel ßkächah, auf die die Käsikä zu P. IV, 3,

144 Bezug nimmt. — H. IV, 2, 47 saradarbhak&titripa-

somavalvajät, und 48 ßkaavarät. (Jainendra : ekächchha-

rädyapräpidöh
;

vgl. die folgende Regel).

164. Dor apräpinah
||

P. IV, 3, 144 und Värt. 7 zu P. IV,

3, 156. — H. VI, 2, 49 = ä.

165. Gövrihßh Äakritpurodäse
| P. IV, 3, 145 und 148. — H.

VI, 2, 50 göh purtshß; 51 vrfh&h purod&Äc.
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die Stkatkyana-Grammatik. 5

166. Tilayavapishtäd anämni
||

P. IV, 3, 149 und 146. — H.
VI, 2, 62 tilayaväd anämni; 63 pishtät.

167. Pishtikähaiyangavinam
||

P. IV, 3, 147, und P. V, 2, 23
und Värt. — H. VI, 2, 64 nämni kah (auch H. bildet

pishtikä, nicht pisbtaka); 66 hyödöhäd inafi hiyangus
cbäsya.

168. Nato ’phaladruvayät
||

V ä r t. 6 und Mbbh. zu P. IV,

3, 155. — H. VI, 2, 61 na dvir adruvayagömayaphalät.

(Chandra: na dvih
;
Jainöndra = S.).

'

169. Bahulam sink pusbpamüle
||

V ärt. 2 zu P. IV, 3, 166.

— H. VI, 2, 57 lub bahulam pusbpamüle.

170. Phale
|

P. IV, 3, 163. - H. VI, 2, 58 = S.

171. Plakshäder ap
||

P. IV, 3, 164. — H. VI, 2, 59 = S.

172. Jambvä vä
|

P. IV, 3, 165. - H. VI, 2, 60 = S.

173. Boddhradhyütroh
||

P. IV, 2, 59. — H. VI, 2, 117 tad

vetty adhitä.

174. Nyäyädipadakalpalakshapäntakratväkbyänäkhyäyikät tbap
||

P. IV, 2, 60 (ukthädi) und Mhbh. — H. VI, 2, 118

nyäyäder ikan
;

119 padakalpalakshapäntakratväkhyänä-

khyäyikät.

175. Akalpät süträt
||

P. IV, 2
,
60 und Mbbh. — H. VI, 2,

120 = S.

176. Adharmaksbatrasaibsargängatrer vidyäyälj
||

M b b h. zu

P. IV, 2 , 60 (meine Ha. K. hat samsarga). — H. VI
, 2,

121 adbarmakshatratrisaibsargäiigäd vidyäyäb.

177. Yäjnikaukthikalaukäyitikänubrähmapi ') ||
(Prof. Oppert’a Text

giebt laukäyatika
,
aber es ist sicher laukäyitika zu lesen.

Ueber dieses Wort, das zuerst von S. gelehrt wird, be-

merkt H. : lökäyatasabdäd ikan yakäräkärasya chekärS

nipätyate
|
lokäyataih vetty adhtte vä laukäyitikah

|
lau-

käyatika iti tu nyäyädipäthät (H. VI, 2, 118) siddbam ).

Mhbh. zu P. IV, 2, 60, und P. IV, 2, 62. — H. VI, 2,

122 yäjüikaukthikalaukäyitikam
;
123 anubrähraapäd in.

178. Satashashtäh pathash that
||

Mhbh. zu P. IV, 2, 60. —
H. VI, 2, 124 satashashteh patha ikat.

1) Ich kam) aicbt entscheiden, ob lrhmani oder "bmani za lesen ist.
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Q F. Kielhora,

179. Padöttarapadebhyash thah
[|

Mhbh. zu P. IV, 2, 60. —
H. VI, 2, 125 padüttarapadebhya ikah.

180. Siksbämimämsäsämakramapadäd vuch
||

P. IV, 2, 61 und

Gapa. — H. VI, 2, 126 padakramasikshänumäiiisäsämnü

’kah.

181. Sasarvädfeh sluk
||

Mhbh. zu P. IV, 2, 60. — H. VI, 2,

127 8asarvapfirväl lup.

182. Samkhyäkät sütre
||

P. IV, 2, 65 und Mhbh. — H. VI,

2, 128 = S.

183. Proktät
||

P. IV, 2, 64. - H. VI, 2, 129 = S.

184. Vedenbrähmanam
||

P. IV, 2, 66 und Mhbh. — H. VI,

2, 130 vedenbrähmapam atraiva
;
(Com. : . .

.
pröktapratya-

yäntaiii vädavächi inantaiii cha brähmapaväehi atraiva vetty

adhite vety etadvisbaya eva prayujyate).

185. Mätripitur bhrätary uladvyam
||

P. IV, 2, 36 und Värt.

I. — H. VI, 2, 62 pitrimätur vyatjulaiii bhrätari.

186. Pitror dämahat
||

P. IV, 2, 36 und Värt. 2 und 3. —
H. VI, 2, 63 = S.

187. Dugdhä ’väh sodhadüsamarisam
||

Värt. 5 zu P. IV, 2,

36. — H. VI, 2, 64 aver dugdhe sodhadüsamarisam.

188. Räshtre ’nangädibhyah
|

P. IV, 2, 52 (vishayö d6s6) und
Mhbh. zu Värt. L - H. VI, 2, 65 = S.

189. Bhaurikyaishukäryäder vidhabhaktam
||

P. IV, 2, 54. —
H. VI, 2, 68 = S.

190. Räjanyädibhyo vuii
|

P. IV, 2, 53. — H. VI, 2, 66 rä-

janyädibhyö ’kan.

191. Vasätär vä
||

Värt. 2 zu P. IV, 2, 52, und P. IV, 2,53.

— H. VI, 2, 67 *= S. (Com. : Vasätinäii» räshtraiii Vä-

sätakaih Väsätam).

192. Niväsädürabhaväv iti döse nämni
||

P. IV, 2, 69 und 70.

— H. VI, 2, 69 niväsädürabhavü iti deäe nämni.

193. So ’trästi
||

P. IV, 2, 67. — H. VI, 2, 70 tad aträsti.

194. Tena nirvrittam cha
||

P. IV, 2, 68. — H. VI, 2, 71 tena

nirvrittfi cha.

195. Nadyäih raatuh
||

P. IV, 2, 85. — H. VI, 2, 72 = S.
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die Säk&Uhyana-Gr&mm&tik. .7

1%. Madhvädeh
(|

P. IV, 2, 86. — H. VI, 2, 73 = S.

197. Kumudanadavetasaraabishäd dit
||

P. IV, 2, 87 und Mhbh.
— H. VI, 2, 74 nadaknmudavetasamabisbäd dit.

198. Nacjasädäd valah
||

P. IV, 2, 88. — H. VI, 2, 75 = S.

199. Sikhäyäh
||

P. IV, 2, 89. — H. VI, 2, 76 = S.

200. Sirisbät tbakan
||

Ga na zu P. IV, 2, 80. — H. VI, 2,

77 girisbäd ikakanau.

201. Sarkaräyäsh (hapcbhäp cha
||

P. IV, 2, 84 und 80. —
H. VI, 2, 78 iarkaräyä ikaniyän cba.

202. Ränselavupfiyeftyändhagphapphifickhakehhacbhapkakaptbatba-

pö ’sinnpreksbätripakäsänhapasupantbisutaiiigamabaläliah-

sakhipanthikarpötkaranadakrisäsvarsyavaräbakumudägva-

tthädibbyab
||

(Prof. Oppert liest renselavun0). P. IV, 2,

80, 75, 90 und 91. — H. VI, 2, 79 rö 'Smädeb; 80 prä-

ksbäderin; 81 tripädeh sal
;
82 käsädär ilah

;
83 arihapäder

akap
;

84 supanthyäder fiyah
;

85 sutaiügamäder in

;

86 baiäder yah
;
87 aharädibbyG ’n

;
88 sakhyädär eyap

;

89 panthyäder äyanap
;
90 karpädär äj'anin

;
91 utkarädär

fyah
;
92 nadädäh kiyab

;
93 krisä4väder iyap

;
94 risyä-

deh kah
;
95 varäkädeh kap

;
96 kumudäder ikah

;
97 a-

ävatthäder ikap.

203. Säsya paurpamäsi
|

P. IV, 2, 21. — H. VI, 2, 98 = S.

204. Ägrabäj'apyasvatthät thap
||

P. IV, 2 ,
22. — H. VI

, 2,

99 ägrahäyapyasvattbäd ikap.

205. Chaitrikärttiklpbalgunisravapäd vä
||

P. IV, 2 ,
23. —

H. VI, 2, 100 = S.

206. Devatä
||

P. IV, 2, 24. — H. VI, 2, 101 = S.

207. Paingäksluputrädiäukräch chhaghanai
||

V ä r t. 1 zu P. IV,

2, 28, und P. IV, 2, 26. — H. VI, 2, 102 paingäksbipu-

träder iyah; 103 sukräd iyah.

208. Satarudräponapädapäihnapätas tri cbätab
||

Värt. 2 zu

P. IV, 2, 28, und P. IV, 2, 27 und 28. — H. VI, 2, 104

satarudrät tau; 105 apönapädapämnapütas tri chätah.

209. Mahendräd vä
||

P. IV, 2, 29. — H. VI, 2, 106 == S.

210. Dväväpritbmsunäsirägni.'diomainarutvadväsbtöshpatigrihatne-

''dhäeb ebhayau
||

P. IV, 2 ,
32. - H. VI, 2, 108 dyä-
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8 F. K ic lho rn
,

VHprithiviaunäsirägnishömamarutvadväshtoshpatigrihame-

dhäd iyayau.

211. Väyüshabpitritör yah
||

P. IV, 2, 81. — H. VI, 2, 109

väyvpitupitrushaso yab-

212. Kasömät tyap
||

P. IV, 2, 25 und 30. — H. VI, 2, 107

kasömäd yap.

213. Mabäräjaprushthapadät thap
||

P. IV, 2, 35. — H. VT, 2,

110 mabäräjapröshthapadäd ikap.

214. Käläd bbavavat
||

P. IV, 2, 34. — H. VI, 2, 111 = S.

215. Ades chbandasah pragäthe
||

P. IV, 2, 55. — H. VI, 2,

112 = S.

216. Yuddhä ’rthayöddhribhyah
||

P. IV, 2, 56. — H. VI, 2,

113 yöddhriprayojanäd yuddbe.

217. Bbävagbano ’syärii pab
||

P. IV, 2,58. — H. VI, 2, 114 = S.

218. Syainampätätailampäte
||

P. IV, 2, 58 und VI, 3, 71. —
H. VI, .2, 115 £yainampätä tailampatä.

219. Prabarapät kridäyäiii pab
||

P- IV, 2 ,
57. — H. VI

, 2,

116 = S.

220. fö rägäd rakte
||

P. IV, 2, 1. — H. VI, 2, 1 rägät tö

rakte.

221. Läkshäröchanät tbap
||

P. IV, 2, 2. — H. VI, 2, 2 lä-

kshärocbanäd ikap.

222. Sakalakardanmd vä
|

VA.rt. 1 zu P. IV, 2, 2 ohne vä;

Chandra mit vä, und auf seine Fassung der Regel be-

zieht sieb die Bemerkung der Käsikä zu P. IV, 2,2. —
H. VI, 2, 3 = 6.

223. Nilapitakam
||

Värt. 2 und 3 zu P. IV, 2, 2. — H. VI,

2, 4 nilapit&d akam.

224. Gurüdayäd bbäd yukte ’bde
||

Päpini, Värt., Mkbh., Chan-

dra und Kä&ikä haben die Regel nicht; und die Käsikä

setzt das dadurch zu erklärende Paushab samvatsarab

fälschlich unter P. IV, 2, 21. — H. VI, 2, 5 uditagurör

bhäd yuktä ’bde.

225. Chandropätät käle
||
und

226. Slug aprayuktä
||

P. IV, 2, 3 und 4, und Värt. 1 zu P.
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IV, 2, 3. — H. VI, 2, 6 chandrayuktät kale lup tv apra-

yuktä.

227. Dvandväch chhalj
||

P. IV, 2, 6. — H. VI, 2, 7 dvandväd

iyak-

228. Sravapäsvatthän nämny ah
||

P. IV, 2, 5 und Mhbh.

—

H. VI, 2, 8 — &
229. Drishte sämni

||
P. IV, 2, 7. — H. VI, 2, 133 drishtö

sämni nümni.

230. Göträd ahkavat
||

Mlibh. zu P. IV, 2, 7. — H. VI, 2,

134 = S.

231. Vämadevyam
|j

P. IV, 2, 9. — H. VI, 2, 135 vämadeväd

yah.

232. Jäte väp dvir dkl vä
||

(Prof. Oppert liest chäp). Mbbb.
zu P. IV, 2, 7. — H. VI, 2, 136 <}id väp; 137 vä jäte

dvifo.

233. Chhanne rathe
|

P. IV, 2, 10. — H. VI, 2 ,
131 tena

chchhannä rathe.

234. Päpdukambali
||

P. IV, 2, 11. — H. VI, 2, 132 päpdu-

kambaläd in.

235. Tatröddhrite ’matrebhyah
||

(Prof. Oppert liest °tara ama°).

P. IV, 2, 14. — H. VI, 2, 138 tatröddhrite pätrebhyafi.

236. Sthapdile äetä vrati
|j

P. IV, 2,15. — H. VI
, 2 ,

139

sthapdil&ch chhete vrati.

237. Saiüskritä bhakshyS
||

(Prof. Oppert liest bbakshä). P. IV,

2, 16. — H. VI, 2, 140 = ä.

238. äülyökhyaksbaireyadädhikaudasvitkandaävitam
||

P. IV,

2, 17, 20, 18 und 19. - H. VI, 2, 141 sülökhäd yalj;

142 kshiräd äyap
;
143 dadhna ikap

;
144 vödasvitah.

239. Kvachit
||

Kääikä zu P. IV, 2, 92. — H. VI, 2, 145

= S. (Com. : apatyädibbyö ’nyaträpy artke kvachid ya-

thävihitaiii pratyayö bhavati
|
chakshusbä grihyata iti

chäkshushatii rüpara ityädi).

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß unter den auf-

geführten 112 Regeln der &4katäyana-Grammatik sich nur 67 be-

finden, die, mit Ausnahme der Accente, über die diese Grammatik

schweigt, dasselbe lehren was Päpini uns lehrt. Im einzelnen zu

Digitized by Google



10 F. Kielborn,

untersuchen, welche von beiden Grammatiken in diesen Fällen die

betreffenden Lehren zuerst gegeben hat, scheint mir in Anbetracht

dessen, was ich weiter unten zu zeigen habe, überflüssig. Nur
darauf möchte ich aufmerksam machen, daß der Wortlaut der Re-

geln Säkatäyana’s, verglichen mit dem der Regeln Päpini’s, zwei-

fellos jenes fast krankhafte Streben nach möglichster Kürze ver-

räth, das die späteren Grammatiker zum Princip erhoben haben.

Man vergleiche z. B. S. 216 yuddhc ’rthuyöddhribhyah mit P. IV, 2,

56 sarhgräme prayöjanayöddhribhynh
,

S. 160 mänät kr'Uuvat mit P.

IV, 3, 156 Jcritavat paritnändt
,

S. 211 vdyüshahpitritör yah mit P.

IV, 2, 31 vdyvritup itrushasö yat (sieben Sylben gegen acht), ä. 153

hemdrthdn mäne mit P. IV, 3, 153 jätarüpebhyah parimäiie

,

S. 159

vömörnät mit P. IV, 3, 158 umörnayör t>a, und S. 196 madhvädeh

mit P. IV, 2, 86 madhvddibhyaä cha. Daß, abgesehen von Säkatä-

yana’s kürzerer Fassung dieser Regeln
,

z. B. das Fehlen des cha

in der zuletzt erwähnten Regel zu einem erst von Patanjali aus-

gesprochenen Satze stimmt, daß der Ablativ umörnät der Regel

159 besser ist als Päpini's Genetiv umörnayör
,
daß das von Säka-

täyana in 153 gebrauchte artha uns den Sinn der Regel deutlicher

zeigt als Päpini’s Plural jätarüpebhyah
,

braucht kaum besonders

hervorgehoben zu werden.

Weiter haben wir bei Säkatäyana 23 Regeln, für die bei Pä-

pini Aequivalente nur dann sich Anden
,
wenn wir seine Regeln so

erweitern
,
beschränken oder anderweitig ändern

,
wie dies in den

einzelnen Fällen von den Verfassern der Värttikas oder des Ma-

häbhashya vorgeschrieben wird. Mit anderen Worten, Säkatäyana

weiß, was Käty&yana und Patanjali gelehrt haben
,
und hat es in

seine Regeln aufgenommen. So tritt nach P. IV, 2, 51 das Suffix

in an khala
,
nach Kätyävana auch an andere Stämme

;
und dies

lehrt Säkatäyana in 144. Dieselbe Regel Päpini's lehrt, daß ge-

wisse Suffixe an gö und ratha treten
,
und Kätyäyana zu P. V, 2,

122 lehrt die Anfügung eines bestimmten Suffixes an väta
;
die drei

Stämme und die drei Suffixe erscheinen vereinigt in Säkatäyana’s

Regel 141. In IV, 3, 42 lehrt Püpini die Bildung des Wortes

kaudiya, aber erst Kätyayana schreibt vor, daß dies Wort nur

dann zu bilden ist, wenn ein vikära (von ItWa) bezeichnet werden

soll; Säkatäyana stellt kauieya in 157 unter den Adbikära vikäre

(146). In IV, 2, 39 schreibt Päpini für gewisse Stämme das Suffix

vtifi vor, und Patanjali fügt jenen Stämmen vriddha hinzu; Säka-

täyana hat dies zusammen mit den von Päpini gegebenen Stämmen
in seiner Regel 130. In IV, 2, 43 lehrt Päpini das Suffix tal für

yräma
,
jana und bandhu, Patanjali außerdem für gaja und sahdya

;
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11die !§kkaiiy&i)&-Grammatik.

Säkatäyana bat alle fünf Stämme in seiner Regel 143. In V, 1,

10 lehrt Päpini
,

daß ein gewisses Suffix an purusha tritt in der

Bedeutung tasmai hitam
;
Patanjali fügt hinzu

,
daß dasselbe Suffix

in Verbindung mit demselben Stamme auch die Bedeutungen vadha,

vikdra, samüha
,
und tena kritam hat

;
Säkatäyana zählt alle diese

Bedeutungen in seiner Regel 145 auf (in der samühv aus einer

früheren Regel fortgilt).

Ferner enthält der hier behandelte kurze Abschnitt derSäka-

täyana-Grammatik nicht weniger als 14 Regeln, die uns allerdings

aus denVärttikas und dem Mahäbhäshya, bisweilen fast dem Wort-

laute nach, bekannt sind, nach denen wir aber in Päpini’s Gram-
matik selbst vergeblich suchen würden. Das Värttika zu P. IV,

2, 45 lehrt uns die Bildung des Wortes Kshaudrakamdhwi
,

sind-

sanijüdyäm
;
Säkatäyana, der, wie Chandra, statt samjAäyäm stets

mimni gebraucht, hat 129 genau dieselbe Regel, nur an Stelle von

sendsamjndydm semhiämni. Värttikas zu P. IV, 2, 42 und 43 leh-

ren die Bildung und Bedeutung der Stämme prishfhya, ahina und

pariva
;

dasselbe thun Säkatäyana’« Regeln 138 und 139. Ein

Värttika zu P. IV, 2, 36 lautet avcr dtigdhe södliadüsantariaachuh
,

ein anderes zu P. IV, 3, 166 pushpamüleshu cha bahulam (lup); Sä-

katäyana hat die Regeln 187 dugdhe ’veh südhadusamarisam und

169 bahulam sluk pushpamiile. Patanjali zu P. IV, 2, 40 lehrt die

Bildung des Wortes gänikya im Sinne von ganik&näm samtihah;

Säkatäyana lehrt dasselbe in Regel 135; u.s. w.

Von den übrigbleibenden acht Regeln will ich die vier Regeln

148, 180, 200 und 239, für die ich ganz oder theilweise entspre-

chendes nur in den Gapas zu Päpini's Regeln oder in der Käsikä

Vfitti nachweisen kann, aus nahe liegenden Gründen unberück-

sichtigt lassen. Besondere Beachtung verdienen die anderen vier

Regeln
,
in denen Säkatäyana entweder mit Chandra übereinstimmt

oder Lehren vorträgt, die sowohl Päpini und seinen Erklärern wie

(meines Wissens) Chandra unbekannt sind. Ein Värttika zu P. IV,

2, 2 lehrt die Bildung der Stämme iäkalika und kdrdamika von

sakala und kardama
;
Chandra gestattet durch seine Regel sakalakar-

damäd v& auch sdkala und kardama
,
und dieselbe Regel giebt Sä-

katäyana in 222, iakalakardumäd vä. Ferner lehrt Chandra in sei-

ner Regel ikächah die Anfügung des Suffixes mayat an einsylbige

Stämme, und dieselbe Lehre und dasselbe ekdchah finden wir in

Säkatäyana’s Regel 163. Säkatäyana eigenthümlich sind nur lau-

kdyitika in 177 und die Regel 224 gurüdaydd bhäd yukte ’bde, die

die richtige, bei Päpini und seinen Erklärern und in unseren Le-

xicis fehlende Erklärung für Worte wie Pausha in Paushah sam-
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vatsarah „das Jahr, in dem Jupiter im Nakshatra Pushya aufgeht“,

darbietet.

Genau so wie bei obigen Regeln über gewisse secundäre No-

minalsuffixe ist das Verhältniss der S-Säkafäyana-Grammatik zu den

Werken der drei großen Grammatiker in jedem beliebigen anderen

Abschnitte. Ueberall ist dieser Säkatäyana in vollem Besitze alles

dessen, was Pänini, Kätyäyana und Pataiijali gelehrt haben, manch-

mal weiß er mehr als sie
,
und bisweilen hat er Regeln Päpini’s

nicht gegeben
,

offenbar deshalb
,

weil sie von den Kritikern und

Erklärern Päpini’s für überflüssig erklärt werden. Wer dies weiter

verfolgen will
,
braucht sich beispielsweise nur flüchtig einige Re-

geln aus dem Capitel über den Gebrauch der Casus in dem von

Prof. Oppert gedruckten Prakriyäsaihgraha anzusehen. Die erste

Specialregel dieses Capitels, hadhiksaimy&nikashoparyuparyadhyadhy-

adhödhütyantaräntarmatasparyabhisarvöbhayaischäpradhänc ’mautsas ,

ist ein Gemisch von P. II, 3, 4 (antardntarena) ,
dem Värttika zu

dieser Regel (
apradhäna ), dem Värttika zu P. II, 3, 2 (

samayd
,
«i-

kashä und Ad)
,
Patafijali’s Bemerkungen zu derselben Regel

,
und

eigener Zuthat (a/i). Die Regel 17 bei Prof. Oppert, kätädhva-

bhävadisaui vä karma chdkarmcinäm, ist der Halbvers des Mahabhäshya
(Bd. I, S. 336 meiner Ausgabe) kalabhävädhvagantavyäh karmasathjUd

hy akarmanäm, vereinigt mit dem Zusatze Patanjali’s disas chäkar-

maiwm karmasamjüd bhavati, und verändert durch das hinzugefügte

vä. Regeln wie 31 utpdtena jüäpye, 34 yadartham, 43 sthänipyakar-

mädbäre, 49 klenö nyössup und 50 betau karmanä sind Värttikas zu

P. H, 3, 13, 28 und 36. P. I, 4, 36 lehrt in Verbindung mit

sprihayati den Dativ, Säkatäyana 26 den Dativ oder Accusativ.

P. II, 3, 44 lehrt den Instrumental oder Locativ bei prasita und
utsuka

,
Säkatäyana 22 außerdem auch bei avabaddha. Abweichend

von Päijini, aber in Uebereinstimmung mit Patanjali
,
hat Säkatä-

yana keine Regel für den Gebrauch des Ablativs bei Verben de3

Sichfürchtens, Schützens u. s. w.

Es versteht sich hiernach von selbst, daß die Säkatäyana-

Grammatik jünger ist als das Mahäbhäshya, und ich kann es

mir ersparen, die widersinnigen Erklärungsversuche des Thatbe-

standes hier vorzuführen, zu denen die entgegengesetzte Annahme
uns nöthigen würde. Den speciellen Nachweis zu führen, daß sie

jünger ist als die Grammatik Chandra’s
,

will ich
,
da dies Werk

bald veröffentlicht werden wird, seinem Herausgeber überlassen.

Ich will nur noch meine Ueberzeugung aussprechen, daß sie auch

jünger ist als die Käsikä-Vritti. Nirgends habe ich in diesem

Werke die geringsten Spuren davon entdecken können, daß seinen
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Verfassern die diesem Säkatäyana eigenthümlicben Vorschriften

bekannt gewesen wären. Während sie die Gelegenheit nicht ver-

säumen, auf das, was Chandra eigen ist, hinzuweisen, wäre es auch

nur um dasselbe in spitzfindiger Weise in Päpini hinein zu inter-

pretieren, nehmen sie niemals Bezug auf Säkatäyana, und sie un-

terlassen dies sogar da, wo er allein das richtige gelehrt hat, und

wo sie, wie wir gesehen haben, einem sprachlichen Pactum gegen-

über stehen
,

das durch keine Regel Päpini’s oder dessen Inter-

preten seine Erklärung findet.

Prof. Oppert macht in seiner Vorrede wieder darauf aufmerk-

sam, daß Päpini Säkafäyana mehrere Male erwähnt, und behauptet,

daß die dem Säkatäyana so zugeschriebenen Lehren sich in der

veröffentlichten Säkatäyana-Grammatik vorfinden. Wenn dadurch

das hohe Alter dieser Grammatik bewiesen werden soll, so möchte

ich zunächst erwidern, daß dieselben Lehren ganz ebenso in an-

deren späteren Grammatiken enthalten sind, und daß, wenn der

von Prof. Oppert angeführte Grund etwas zu bedeuten hätte, die

Säkatäyana-Grammatik mit gleichem Rechte irgend einer anderen

der von Päpini erwähnten Autoritäten zugeschrieben werden könnte.

Betrachten wir die von Prof. Oppert citierten Regeln näher, so

zeigt gleich seine erste Gleichung, daß die Säkatäyana-Grammatik

in ihrer Regel äddvishö jlier jus vä genau dasselbe wie Päpini lehrt,

keineswegs das
,
was Päpini seinen Säkatäyana lehren läßt

,
und

daß ihr Verfasser auch nicht im entferntesten daran gedacht hat,

sich etwa für den von Päpini genannten Säkatäyana ausgeben zu

wollen. Nach Päpini lauten die 3. Personen Plur. Impf. Par. von

yä und dvish ayän und advishan
,
nach Säkatäyana sollen sie

,
wie

Päpini UI, 4, 111 und 112 berichtet, uyuh und advishuh lauten.

Für die späteren Grammatiker bedeutet dies natürlich nur, daß

man sowohl ayan und advishan wie uyuh und adi>ishuh bilden darf,

und dies ist es, was die Säkatäyana-Grammatik lehrt; ihr Ver-

fasser hat für Päpini’s Säkatäyanasya das Wort vä substituiert,

gerade wie er in der Regel sau veiau das Wort vä an die Stelle

des Namens Säkalyasya in P. I, 1, 16 gesetzt hat 1
). Wäre die

Säkatäyana-Grammatik das Werk des alten Säkatäyana, so müßte

die betreffende Regel äddvishö jhör jus, und könnte nicht äddvishö

jher jus vä lauten. Alles dies sind so einfache Dinge, daß ich um
Verzeihung bitten muß, sie hier vorzutragen.

1} Umgekehrt verfährt Säkatäyana, wenn er für Pänini’s «4 die Namen Ärya-

vajra, Indra nnd Siddhanandin substituiert, die nach Prof. Oppert von Säkatäyana

citierte Autoritäten bezeichnen.
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Betrachten wir zum Schluß an der Hand der oben aufgeführten

Regeln noch kurz das Verhältniß Hemachandra’s zur ftäkatäyana-

Grammatik. Ich habe schon bemerkt, daß jene 112 Regeln den

von Hemachandra im 2. Päda des 6. Adhyäya seiner Grammatik

gegebenen Regeln entsprechen. Beide Grammatiker lehren liier

genau dasselbe, mit der einzigen Ausnahme, daß Hemachandra

eine Regel (H. VI, 2, 56 apö yuü vd, zur Bildung von dpya oder

ammenja, entsprechend der Regel Cbandra’s äpyam vä)
hinzugefügt

und in VI, 2, 61 = ft. 168, in Uebereinstimmnng mit den Bemer-

kungen des Mahäbhäshya zu P. IV, 3, 155, Värt. 5, das Wort
gomaya eingeschoben hat. Die Reihenfolge der Regeln Hemachan-

dra’s, verglichen mit der ftäkatäyana’s
,

ist folgende: H, 1—8 =
ft. 220—228, H. 9-61 = ft. i28—172

,
H. 62—116 = ft. 185—

219, H. 117-130 = ft. 173—184, und H. 131-145 = ft. 229-
239. Der Unterschied in der Zahl der Regeln erklärt sich daraus,

daß Hemachandra einmal (H. VI, 2, 6 = S. 225 und 226) zwei

Regeln ftäkatäyana’s zu einer vereinigt und je eine Regel zwölf-

mal in zwei, einmal in vier, und einmal (ft. 222 = H. VI, 2, 79

—97) in neunzehn Regeln zerlegt hat. Betrachtet man die ein-

zelnen sich entsprechenden Regeln
,

so ergiebt sich
,

daß Häma-
chandra nicht weniger als 46 Regeln ftäkatäyana’s unverändert

adoptiert hat. Vierzehn seiner Regeln unterscheiden sich von de-

nen ftäkatäyana’s nur durch die Gestalt der Suffixe (Hemachandra

gebraucht ikun
,
cyaii

,
akaü u. s.w. statt ftäkatäyana's fhan ,

dhan,

vuil u. s.w.), zehn nur in der Anordnung der gebrauchten Wörter,

und in zehn Regeln hat Hemachandra Etymologien gegeben
,
wo

ftäkatäyana das zu lehrende Wort in seiner fertigen Gestalt auf-

geführt hat. Wo er eine Regel ftäkatäyana’s des leichteren Ver-

ständnisses wegen in zwei oder mehr zerlegt, bewahrt er fast stets

die von ftäkatäyana gegebene Reihenfolge der zu bildenden Wörter.

Seine Abweichungen von ftäkatäyana entspringen oft dem Bestreben,

den Sinn einer Regel deutlicher zu machen, oder sind dadurch be-

dingt, daß gewisse Anubandhas von ihm nicht gebraucht werden

oder einzelne von ftäkatäyana verwendete Anubandhas durch ihn

eine andere Bedeutung erhalten haben. Im ganzen wird man also

nicht fehlgehen
,
wenn man Hämachandra's Grammatik als eine

verbessernde Bearbeitung der Öäkatäyana-Grammatik bezeichnet.

Ich bin noch immer der Ansicht, daß sie vor allen anderen spä-

teren Grammatiken in ihrem vollen Umfange und zusammen mit

ihrem großen Commentare herausgegeben zu werden verdient, und

bedaure
,
daß die in Berlin lagernden Handschriften bisher bei uns

keinen Benutzer gefunden haben.
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Ein Weihgesch enk des Era tosthenes.

Von

Ulrich r. WIlamowitz-Moellendorff.

Vorgeiegt in der Sitzung vom 3. März 1894.

Es herrscht die Ansicht, wir besäßen zwar unter dem Na-

men des Eratosthenes einen Brief und ein Epigramm
,

unächt

wären sie aber beide, und das Epigramm, ein ganz elendes Mach-

werk
,

erst auf Grund des Briefes gefälscht. E. H i 1 1 e r hat

dieses Urteil gefallt
(
Eratosth . carm. rel. 122—37) oder vielmehr

aus den verschiedenen Urteilen früherer destillirt, und nun wird

es ihm nachgesprochen. Selbst Heiberg, der Brief und Epi-

gramm auf Grund der einzigen Handschrift zuletzt abgedruckt

hat (Archimedes III 102— 14), hat dem Gedichte ein paar harte

Worte mitgegeben, und die wenigsten wissen wol überhaupt mehr,

als daß eine solche elende Fälschung auf den berühmten Namen
existire. Hieran muß es liegen, daß eine so starke Verkennung

der hellenistischen Kunst und eine so unmethodische Schätzung

der Ueberlieferung das Feld haben behaupten können. Das Ge-

dicht ist ächt und gut und sowol als Vertreter seiner Gattung

wie um seines berühmten Verfassers willen recht merkwürdig.

Eratosthenes hat in einer Schrift nkaravixög, die sich auch

mit den Grundbegriffen der Mathematik abgab (Thcon. Smyrn.

87 Hill.), die bekannte Anekdote erzählt, wie die Delier vom
Gotte den Befehl bekommen, einen Altar von der Form eines

Würfels zu verdoppeln, und weil sie das nicht verstehen, die

Hülfe der Akademie in Anspruch nehmen, Platon aber, während

sich andere Mitglieder der Schule mit der mathematischen Auf-

gabe abmühen, die Deutung gibt, der Gott rüge mit seinem Spruche

die Vernachlässigung der Geometrie an den Hellenen und gebiete

ihnen eifrigeres Studium. Die Geschichte kann sehr gut wahr
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sein 1

); wenigstens ist das Problem in der Akademie tatsächlich

behandelt worden, vielleicht von Platon selbst, und die Deutung

des Spruches in dem allgemein paraenetischen Sinne paßt für Pla-

ton durchaus
;
nur die Gesandtschaft der Delier ist schon deshalb

nicht geschichtlich
,

weil Delos damals unter der Verwaltung der

athenischen Amphiktionen stand.

Es ist so viel von selbst klar, daß die Forderungen der Praxis

die Aufgabe praktisch gestellt haben, natürlich in sehr viel früherer

Zeit, ganz ebenso wie das andere berufene Problem, die Quadratur

des Cirkels, aus der praktischen Aufgabe, den Inhalt eines Kreises

zu berechnen, erwachsen ist. Wie schon die Mathematiker der

Sophistenzeit dieses letztere Problem so formulirt hatten, daß

der Kreis in ein Quadrat verwandelt werde 8
), so hat, wie wir

hören, Hippokrates von Chios die Verdoppelung des Würfels auf

die Aufgabe zurückgeführt, zwischen zwei gegebenen Linien zwei

mittlere Proportionale zu finden
;

entsprechend dem praktischen

Zwecke aber haben die Mathematiker sich bemüht, ein Instrument

zu construiren, das gestattete, die beiden gesuchten Linien mit

den Händen zu greifen. Wir besitzen darüber den höchst wert-

vollen Bericht des Eutokius s
)

und in ihm findet sich über die

1) Sie kann natürlich auch erfunden sein, auf Qrund des Menon, wo Platon

die Verdoppelung eines Quadrates zum Exempel nimmt, wie aus einem Sclaren-

jungen das richtige herausgefragt werden kann. Für Menon ist die Sache genau

so elementar wie für uns; ob Platon nicht auch auf Leser gerechnet bat, die

in dem Falle jenes Sclaven waren, stehe dahin. Vitmv aber zeugt iür den Bil-

dungsgrad seiner Leser und seinen eignen, wenn er dem Platon die Verdoppelung

eines Quadrates als ein hohes Verdienst anrechnet, die Sache ausführlich beweist

and mit einer Figur illustrirt (IX, I).

2) Vgl. Simplikias zur Physik I 54 Diels ffg.

S) Das Buch des EntokiuB über Archimedes Schrift von Kugel und Cylindcr

ist eiue Jugendschrift und diese Partie eine bloBu Compilation
;
manches mag er

seinem Lehrer Isidoros (angeführt S. 98) verdanken. Wo er noch mit den

citirten Quellen verglichen werden kann, Pappus und Heron, scheint er sic direct

benutzt zu haben, was wol auch für Philon gilt. Die Lösung des Archytas führt

er auf Eudemos zurück, und Menaichmos und Platon möchte man ebendahin

rechnen; doch scheint mir das Schweigen des Eratosthenes die Aechtheit der

platonischen Lösung zweifelhaft zu machen. Aber den Eudemos hat Eutokius

schwerlich selbst gehabt, vgl. Tannery bei Diels Simpl. XXVI, und da die xrjfia des

Sporns hier ebenso wie bei Simplikius begegnen, so dürfte der Gedanke nahe

liegen, daß Sporus mit dem anderen älteren auch den Brief des Eratosthenes

erhalten habe. Doch ich bin in dieser Litteratur zu wenig zu Hause, um mir

ein Urteil zuzutrauen. Die Construction des Eudoxos ,
die er vorfand

, bat Eu-

tokius nicht mitgeteilt
,

weil der Beweis so widersprechend und fehlerhaft war,

daB er ihn den berühmten Manne nicht zutraute. Das besagen die Worte S. 66

rtj» KiS6£ov »aejjnjcautda y(d<pnr, intitij die und die Fehler darin sind, Snt?
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ein Weibgeschenk des Eratostheues. 17

Conatruction des Eratostheuea eben der angebliche Brief desselben

aammt dem Epigramm. Wir verfügen indessen außerdem noch

über ein Referat des Pappus (III 56 Hultsch), das zwar in dem
mathematischen Beweise zu Eutokius stimmt

, aber in der Con-

struction des Instruments darin abweicht, daß Eutokius von Vier-

ecken, Pappus von Dreiecken redet. Da es auch bei den Vier-

ecken nur auf die Diagonale ankommt, macht das sachlich nichts

aus; wenn auch nach meinem beschränkten Urteil die Dreiecke

eigentlich allein praktisch sind. Indessen wenn Eratosthenes den

Brief geschrieben hat, so kann er ja nicht geirrt haben. Dann
folgt aber mit Notwendigkeit, daß Pappus sich geirrt hat, und

auf jeden Fall hat dieser ältere und zuverlässigere Gewährsmann
den Brief nicht gekannt, der unzweideutig von Vierecken redet.

Mau sollte meinen, daß das den Brief ein wenig verdächtig machte;

doch sei dem wie ihm wolle : der Brief ist da und muß für sich

selbst zeugen.

rBuaiktl IhoktuLKta ' EQazod&dvris Ob sich der Hof-

gelehrte eine so einfache Anrede erlauben durfte
,
mag dahin-

gestellt bleiben l
). Eine Anrede im Briefe selbst fehlt

;
dem Brief-

schreiber kommt erst gegen Ende wieder zum Bewußtsein ,
daß

er einen Brief schreibt. Zunächst fällt er mit der Tür ins Haus,

erzählt von dem delischen Probleme, berührt kurz einige Lösungs-

versuche und trägt dann seinen geometrischen Beweis ausführlich

unter Beigabe von zwei Figuren vor. Dann geht er zu der Con-

struction des Modells über, das aus einem viereckigen rechtwink-

ligen Rahmen besteht, in dem ein Täfelchen von rechteckiger Form
fest sitzt und außerdem zwei eben solche Täfelchen in der

unteren und oberen Leiste seitlich verschiebbar sind. Als Ma-

terial empfiehlt er Holz, Elfenbein oder Bronze, mahnt aufzu-

f)v äzozxov vitovo))eui, t( liyto jifgl Eviofcov ,
iU.it jrrpl ztbv xal ptzfitof ntgl

yeafiexfi'av ivtexf/aiifiivtov , „was man unmöglich einem leidlich geschulten Ma-

thematiker, geschweige dem Eudoxos, Zutrauen kann“. Nach anderer Vorgang

hat selbst Heiberg (Fleckeis. Jahrb. Suppl. XI 3Gti) die Stelle misverstanden,

die Lesart beanstandet und den F.utokius gescholten. Gerade weil dieser den

Eudoxos gebührend achtete, hat er ihm keinen Dnsinn zuschreiben wollen. Auch

Tannery, der den Versuch gemacht hat, den Beweis des Eudoxos zu restituiren

(Mcmoircs des Sciences physiques et naturales de Bordeaux 2« Serie II 277),

hat sich von dem Misverstiinduis nicht frei gemacht. Mir scheint es äußerst

gewagt, über die Vorlage etwas wissen zu wollen, die Eutokius verworfen hat.

1) Im offkiellen Stile würde &e£> Eitgyezg erfordert sein, z. B. im Papyrus 14

des Louvre. Das mochte in der Tat für einen litterarischen Brief nicht passen;

aber dann fand die Devotion einen nndern schicklichen Ausdruck. Am Schluß

ist firvxfi oder f'epeooo schlechthin obligatorisch für jeden Brief jener Zeit.

Kgl. üe«. d. W. Kschfichtwu. fhilvlog.-liistor. Kl&usg. 1SW. No. 1. 2
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passen, damit die verschobenen Rechtecke auch genau ihre Form
behalten und fährt dann fort „Auf dem Weibgeschenk ist das

Instrument von Bronze
,

mit Blei eingezapft unterhalb der

Krönung des Pfeilers, unter ihm steht der Beweis in kürzerer

Fassung, die Figur und ein Epigramm“. Wir fallen aus den

Wolken. Was ist das für ein Weihgeachenk ? Wer weiht was

wem? Eratosthenes hat dem König mit keinem Worte etwas

davon erzählt. Es geht weiter „Ich schreibe Dir das auch her

(xavta, also sicherlich auch das Epigramm), damit Du es ebenso

habest wie auf dem Weihgeschenk; von den beiden Figuren steht

aber nur die zweite auf dem Pfeiler“. Nun folgt wirklich eine

zweite Fassung des Beweises, nur kürzer als oben; darin sind

die Buchstaben einer Figur gebraucht : der Briefschreiber fügt

gemäß seiner obigen Angabe ein „das ist von der zweiten

Figur zu verstehn“ ') ;
auf dem Pfeiler stand das natürlich nicht,

sintemal die Beziehung auf die einzige Figur daneben an sich

deutlich war. Wol aber folgten noch zwei Sätze, die für die

allgemeine Verwendbarkeit des Theoremes die nötigsten Finger-

zeige geben
;
in dem Briefe sind sie gänzlich deplacirt. Dann steht

hier das Epigramm, wie es nach der Beschreibung zu unterst auf

dem Pfeiler stand. Damit schließt der Brief ganz abrupt.

Vor allen Dingen sei eins festgestellt: das Epigramm ist uns

nur durch den Brief erhalten. Das ist nun einmal so. Was soll

man also zu der Meinung sagen
,

der Brief wäre ächt
,

das Epi-

gramm unächt
,

ja sogar
,

das Epigramm wäre zum Ersätze des

verlorenen ächten aus den Worten des Briefes verfertigt. Das

Epigramm ist ein Teil der Inschrift, die auf der Stele stand: so

sagt der Brief, den sie dem Eratosthenes lassen. Die prosaische

Hälfte der Inschrift lassen sie im Briefe stehn und halten sie

für ächt, die poetische aber soll, ich weiß nicht, ob auf dem
Pfeiler oder in dem Briefe verloren gegangen sein. Es versteht

sich ganz von selbst, daß die Kritik das Epigramm gar nicht

in Gegensatz zu dem Briefe bringen darf; das Epigramm ist ein

Teil der Inschrift: nur diese kann man oder muß man vielmehr

von dem Briefe unterscheiden.

Die Ueberlicferung läßt an sich immer noch drei Möglich-

keiten; es kann alles ächt oder alles unächt sein was im Briefe

steht, oder aber es kann zwar der Brief unächt, die Inschrift

aber ächt sein: ausgeschlossen ist nur die vierte Combination,

1) Heiberg hat das nicht dnrchschant und daher S. US, 21 ötvvtQov ge-

strichen.
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ein Weibgeschenk des Eratostbenes, 19

eben die von Hiller gewählte. Aber ich werde auch nicht viel

Worte brauchen, um zu zeigen, daß Eratosthenes der plumpe Tor
nicht gewesen ist, diesen Brief zusaramenzustümperu, dem Könige,

der die Inschrift alle Tage sehen konnte, erst den Beweis ausführ-

lich zu liefern und dann die Inschrift abzuschreiben
,
von der

er in allem Unbedacht bei dem Könige dennoch Kenntnis voraus-

setzt. In der Situation, auf die der Brief führt, daß etwa Pto-

lemaios von dem Anathem gehört hat und von dem Gelehrten Aus-

kunft erbittet, wird ein verständiger nur so antworten, daß er

von dem Anathem anfängt
;
wenn er aber, was sich in der Tat

empfahl
,

den Beweis in dem Briefe breiter ausführte
,

so würde

er sich die Wiederholung der Inschrift gespart haben, die absolut

nichts neues brachte. Wenn er ein Instrument aus Erz verfertigt

und aufgestellt hatte, welchen Zweck hatte es, Anweisungen für

seine Verfertigung aus anderem Materiale zu geben u. s. w. Die

Sache ist
,

sollt' ich meinen
,

so gar einfach : die Inschrift war
bekannt

;
ihr Epigramm redete den König an

;
sie gab aber das

Theorem gar zu kurz und war für jeden
,

der das Modell nicht

mit zur Hand hatte, wirklich unvollständig. Also hat sich jemand

ihrer bedient, um das Theorem ausführlicher darzulegen und die

Form des Briefes gewählt, die er herzlich schlecht durchgeführt

hat. Er hat aber keinen Schaden getan
,

denn er hat ja alles

was ihm vorlag seinem Briefe einverleibt. Zugleich wird ohne

Weiteres verständlich, wieso bei Pappus statt der Vierecke Drei-

ecke genannt sind : die eigene Figur des Eratosthenes gibt ja

nicht das Modell, das im Originale darüber stand, sondern ist nur

eine geometrische Hilfsfigur
,

die auf Dreiecke so gut wie auf

Vierecke paßt. Sobald also das Modell selbst verloren war, konnte

dieser Unterschied in der Auffassung entstehn
,
und da sich die

Erfindung praktisch nicht bewährt hatte
,

so gab es keine Nach-

bildungen
;

die Stele aber konnte ruhig weiter stehn und ihre

Inschriften waren verbreitet
,

weil sie sowol mathematischen wie

poetischen Wert besaßen.

Zur Zeit des Eratosthenes gab es einen ausgebildeten Brief-

stil
,
sowol für den wirklichen Privatbrief, der auch für die De-

dication von Büchern gewählt ward
,
wie auch als Kunstform für

die wissenschaftliche Abhandlung. Belege seien, um mich in ma-

thematischen Kreisen zu halten, die Widmungsbriefe des Apollo-

nios von Perge für das eine, Archimedes über die Sandzabl an

König Gelon für das andere. Dieses Machwerk hat überhaupt

keinen Stil, sondern ist in dem Allerweltsgriechisch geschrieben,

das keinen Anhalt zur zeitlichen Bestimmung gibt. Spät möchte

2 *
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,

ich es freilich nicht, ansetzen, trotzdem Pappus es nicht gekannt

hat. Dazu veranlassen mich nicht die mathematischen Kenntnisse

des Verfassers, denn diese haben ja selbst dem Eutokius nicht

gefehlt; aber wenn das Weihgeschenk des Eratosthenes beschrieben

wird, nicht bloß seine Inschrift mitgeteilt, so liegt der Schluß am
nächsten, daß es eben noch bestand; nur das Bronzeinstrumentchen

war begreiflicherweise abgebrochen: sonst würde nicht von Vierecken

die Rede sein. Ferner weiß der Brief über die früheren Lösungs-

versuebe des Problems mehr als in dem Epigramme steht
,
und

sein Bericht macht den Eindruck, als wäre er ein Auszug aus

einer reicheren Darstellung. Er beginnt mit einem Verse eines

unbekannten Tragikers, der keiner der drei großen war 1

), gewiß

etwas ganz rarem. Der Vers aber gehört eigentlich gar nicht

her, da er die Verdoppelung eines Quadrates angeht, sodaß ein

gequälter Uebergang zu dem eigentlichen Problem gemacht werden

muß*). Sinn hat dieses Citat nur, wenn es die Unwissenheit der

tüten Zeit in Mathematik illustrirte
,
und nur wegen dieser trau-

rigen Berühmtheit kann sich der Vers erhalten haben’). Dann

1) Jeder dem der tragische Stil geläudg ist muB das erkennen, das Wort

itxXdmos reicht zum Beweise hin. Denn alle drei Tragiker, so viel sie mit

Zahlbegriffeu spielen, haben dieses Wort um seiner Kürzen willen gemiedeo, und

auch die ionische Form, die die zweite Sylbc lang mißt, nicht beliebt, sondern

neben diirloes poetische Bildungen wie Siirrtiyos TflxuXtos, dfxpot>s u. dgl.

dinXc'anog ist nur in einem Bruchstücke des Aischylos (162) überliefert, als ver-

derbt längst erkannt
,

aber noch nicht verbessert. Es steht in einem sehr ge-

lehrten Scbolion zu Piudar Nem. 6, 85, und ich linde eine Verbesserung am Rande

meiues Scholiendruckes, die mir selbst gauz aus dem Gedächtnis geschwunden

wur. Der Grammatiker belegt den Gebrauch von Lanzen mit doppelter Spitze,

xci Alaxi'loi Iv Nijpffoi xu'paxos ilat xctpaxo; yiojßcrjpa dinXuaiov Das ist xal

A. Iv iV. ‘xerpaxos [xdpaxo;] ‘yliioerjpK SinaXtoif. Die leichte Verbesserung

von tim erklärt zugleich die Wiederholung des einen Wortes, der anapacstische

Rhythmus ist hergestellt, und wenn SlnaXzov noch einer Rechtfertigung bedarf,

so gibt sie Pius im Scbolion zu Sophokles Aias 407 (für diesen falsch) i arpardt

fit tforfvoi Xaßwv TU SinaXza öoquuu.

2) Vgl. wie Vitruv IS 1 den Uebergang von der Verdoppelung des

Quadrates in Platons Menon zu der des Kubus macht. Das ist ein Nachklang

derselben originalen Gedankenreihe.

3) Der Briefsteller sagt unmittelbar hinter dem Citate lliv.it ii drrjpapnj-

xeVar und setzt seine Erzählung mit /jr.Tf t'ro di nctyu zotg yfcouizguti fort, also

eine Schilderung der vorplatonischen Zeit. Nauck hat das nicht verstanden und

doxfr conjicirt, als ob Eratosthenes vou dem Scheine ciues Fehlers von sich aus

reden könnte. Noch ärger hat Hiller das Imperfectum misverstauden, denn er

trägt alles Ernstes die Meinung vor, in derTragoedie selbst wäre die mathematische

Aufklärung vorgekommen. Woraus danu zwingend folgen würde, daß König

Minos, der den Vers sprach, als Ignorant ckarakterisirt werden sollte. Glücklieher-
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fuhrt er aber in einen Gedankengang, in den Platons Deutung des

Götterspruches an die Delier gehört, mit andern Worten, in den

Platonikos des Eratosthenes. Hinzu kommt, daß Pintareh einmal

(über das delphische E 2) Platons Antwort fast genau wie Era-

tosthenes bei Tbeon erzählt, ein anderes Mal (Tischgespräche 8, 2, 1)

den Platon seine Genossen Archytas, Eudoxos und Menaichmos schelten

läßt, weil sie die reine Mathematik durch mechanische Construction

in das Materielle hinabzögen. Das sind dieselben Namen wie in

dem Epigramme und in dem Briefe'). Wenn wir die Vermutung

wagen, daß Eratosthenes selbst im Platonikos Platons Antwort
ebenso nach beiden Seiten gewandt habe, so stellt sich die Sache

so, daß Plutarch nur das eine Buch, den Platonikos, benutzt hat,

das ihm, dem Mathematiker und Platoniker, nahe lag 8
), und daß

der Verfertiger des Briefes neben dem Weihgeschenke des Eratos-

thenes auch nur den Platonikos zur Hand nahm
,

also wirklich

inhaltlich nur eratosthenisches Gut verarbeitete
,

mit der billigen

Fiction des Briefes an den König, dessen Adresse ihm das Weih-

geschenk gab. Nur mit diesem haben wir es von jetzt ab zu tun.

Eratosthenes hat die Form einer Weihung in einem

Tempel gewählt, um seine Erfindung dem Publicum vorznfiihren.

Seit dem Heliotropion Metons ist dies Vorgehen beliebt, und

daß die Poesie dabei auch ihre Rolle spielt, ganz der Zeit gemäß.

Wenn im Tempel der Arsinoe Zephyritis ein Trinkhorn in Gestalt

des Götzen Bes von' dem Mechaniker, der es gearbeitet hatte, ge-

weiht und mit einem Epigramme
,
das er sich freilich nicht selbst

machen konnte, geschmückt war (Athen. 497), so sollte die Reclame

ihm Bestellungen auf den neuen Artikel eintragen. Der Admiral

Kallikrates, der eben diesen Tempel errichtet hatte, ließ sich

weise verbietet das außer dem Geschroacke auch die Grammatik. Der Dichter bat

einfach die Sache nicht besser gewußt als Mcnnns Sclave, ehe ihn Sokrates be-

lehrt. Er ist ein obscurer Poet gewesen, und nur weil er so unwissend war, ist

ein Vers von ihm erhalten; aber ich erlaube mir darüber kein Urteil, ob die

drei großen Tragiker mehr von Mathematik verstanden haben. Sie waren mir

zu geschmackvoll, uns Belege für ihre geometrischen Kenntuissc zu binterlassen.

1) Von den Constructioneu des Archytas und Eratosthenes weiß auch Vitruv,

von der des Menaichmos auch Proklos, der sogar einen Vers des Epigramms an-

führt. Hiller bat die Stellen ausgeschrieben. Die Sache war bei den Mathe-

matikern offenbar sehr bekannt, aber es ist wichtig, daß Proklos Uber Menai-

cbmos mehr weiß, nicht nur als das Epigramm, sondern auch als der Brief,

von dem Briefe also nicht abbängt.

2) Es wird sich verlohnen, in den vielen mathematischen Partien Plutarchs

nach weiteren Spureu der platonischen Speculation des Eratosthenes zu suchen.

Eine Arbeit de 1‘lutarcho mathematico wäre überhaupt lohnend.
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diese Munificenz durch viele Epigramme loben, aber sie hielten

die Form des Weihepigrammes inne. Ein für uns obscurer Historiker

Philippos erhielt in Epidauros eine Statue, setzte ein Epigramm
darauf, das außer dieser Ehre auch die Anerkennungen hervorhob,

die er bei den Königen gefunden hatte, und fügte darunter den

Anfang seines Werkes bei (Kaibel, Epigr. 877b), auch das eine

Reclame; die prosaische Inschrift macht dieses Weihgeschenk

zu einer besonders guten Parallele für das des Eratosthenes. Wir
vermögen uns dasselbe recht gut vorzustellen. Es war eine Marmor-

stele, oben ornamental durch eine orecpävr] abgeschlossen, darunter

saß das Modell von Bronze, und weiter unten die Inschrift, die ich

zum Abdruck bringe; den Unfug der ‘epigraphischen Publication’

mag ich aber nicht mitmachen.

dvo SofreiOüv evfreiäv Svo (lißag avä Xöyov evgetv

iv evvi%et avaXoyia.

SeSöafrmoav ai ae Sfr" ewayu Sr] rovg iv rä öp-

yavo) xivaxag, tag av xa-i evfrelav yevrjrai ra a

5 0 y S eijuela. itJuv ap« <ag r\ ax Jtpög xß iv fihv

Tuig ae 0g xaQaXXi]Xoig i; ex *pög xg, iv dl Talg

«g 0ij t) gx jrpbg xi] <bg 5pa i] ex srpög xg, ^

xg XQog xi\. cog dl avrai XQog aXXrjXug, ij re ae

XQog 0g xal 15 0g *pög yrj. öxtaxkug Sh Sei-

10 |o]iev otl xal ag tj g0 jrpbg yt], t] yi] jrpbg Sfr.

ävä Xöyov 5p« ut ae 0g yr\ Sfr. t]VQt]vrai 5pa

S vo tüv Sofreioäv Svo fiioai. iav Sh ai Sofretoai

firj Mai üeiv Talg ae Sfr, xoiijOameg avralg dvd

Xöyov tng ae Sfr tovtcov Xt]ipöfiefra rag yiieag.

16 xol ixavoieofiev eV ixeivag xal ioöfiefra xexoirj-

xöreg rb ixitax&iv.

iav Sh xXeiovg fiioag ixira^frfj evQetv, ael ivl xXei-

ovg xivuxiaxovg xaraOr^eöfiefra iv tu ÖQyaviu rüv

Xr]q>fri]Ooiiivav fiidcov • t] Sh dxöSeij-ig ij avrij.

Ci
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EU xvßov i% öXiyov dixXrjmov aya&l xevieiv

(pQctfaai fj öregei)v xäoav ig &XX0 <pvOiv

iv fiexa/iopqp&ffae, xöde rot xäpa, xdv Ovye pavdptjv

l) OlQÖV ij XOlXoV (pQliUTOg CVQV xvxog

5 Tjjd’ dvafiexpijoato, (le'öctg oxe xipfitauv axpotg

Owdpofiddag diooüv ivxog eXtjg xavövav.

(iijdi 6vy ’ Apivxeto dvOfitjiava ipya xvXivdpcov

fttjdi Mtvcuxfitiovs xavoxoputv xpiddag

3tfijar/, fitjä’ ff xi fteovdiog EvÖo^oio

10 xafinvkov iy ypapfiatg eldog uvayftdtpexai.

xotaäe yäp iv mvdxeOOi fiecldygcicpa (ivpia xev^oig

Qcta xsv, ix xavQov xv&pevog dpidfievog.

tvaiov TlxoXifiaie, naxijo oxt naidl Owrjßäv

xav&’ Z«a xal MoixJaig xal ßaOiXfüfft tpiXa

15 airxbg idcoQijeco ' ti ä' ig üextQOv, ovQavit Zev,

xal axtjxxpcov ix Oijg dvxidaeie xepög.

xnl xä (ilv log xiXioixo • Xiyot, di xtg Sv&e/ea Xevoocov

xov Kvpi/vaiov xovx' ’EpaxoO&iveog.

Za der Prosa habe ich nur wenig zu bemerken. Z. 1 ist

dt»o x8>v d. überliefert, das aller Grammatik zuwiderläuft; der

Artikel stammt aus 12, wo er richtig steht, denn da ist so zu

verbinden : repertue sunt duae datarum duarum mediae. Genau ebenso,

aber ohne den fälschen Artikel, ist die Aufgabe von Platon S. 66

formulirt. Daß Eratosthenes noch dvd Xöyov grammatisch als das

was es ist empfand, zeigt sich hier und 11 und 13. — Z. 6 folgt

hinter «tjfitla der Zusatz des Briefschreibers voeie&co de fog ein
ixl xov devxipov Oi^paxog. — Z. 15. Die Schlußworte sind so recht

im Stile der Zeit. Der schon citirte Brief (Pap. 14 des Louvre)

schließt Tovrov di yevopivov fOopoi ßeßorjQ-rjfiivog. Pap. 35, eine

Eingabe des wunderlichen Heiligen Ptolemaios des Glaukias Sohn

an den König, schließt xovxov di yevopivov ioopat xexevioig xijg itap

vfichv ßorfieiag. Fast gleichlautend zwei Briefe in Mabaffys Papyri

II XXXII, S. 108, 111 u. s. w. — Z. 17. Statt dfl steht nur ei in

der Handschrift, das man vergeblich verteidigt und geändert hat:

es ist gerade das wichtigste, daß der Täfelchen je eines mehr

sein müssen als die verlangten mittleren Proportionalen.

Das Epigramm muß Schritt für Schritt erläutert werden.

Es zerfällt ganz offenbar in drei gleiche Teile. »Wer einen

Würfel verdoppeln will oder irgend einen Körper in einen andern

richtig verwandeln, der kann das haben, kann auch das Maß für

Cisternen n. dgl. finden, sobald er nur zwischen den beiden Leisten

die Mittellinien faßt, wo sie mit ihren Endpunkten Zusammentreffen“.
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Ich gebe das letzte so irreführend wie es da steht, denn

Eratosthenes muß gewußt haben, was er sagte. Jedermann muß

zunächst, wenn er fiieag xipfutetv icxgoig Ovvöqofiaäag liest, an-

nebmen
,
daß die Mittellinien mit den Endpunkten an einander

stoßen
,

so gut wie die ovftxXTiyädcg ntxqcu. Das ergibt aber

Unsinn. Gemeint ist ein Zusammentreffen beider mit der Linie ux

auf der Figur, die zwar an dem Instrumente nicht vorhanden

ist, aber durch jede praktische Aufgabe gegeben wird. Denn daß

die praktischen Aufgaben, von denen er redet, darauf hinauslaufen,

zwischen zwei gegebenen Linien zwei (oder mehr) mittlere Pro-

portionale zu suchen, sagt Eratostlienes auch nicht, aber er setzt

es voraus. Wer so viel weiß, kann unter den fiiöai des Gedichtes

nur die fii'aai äva Xöyov verstehn. Wer die Manipulation des

Instrumentes kennt, weiß daß sie darin besteht, daß man die beiden

beweglichen Plättchen so weit verschiebt, daß die Punkte, wo die

Hypotenuse der Dreiecke (oder die Diagonale der Vierecke) die

Außenseite des festen Plättchens schneidet, in die Linie aä fallen.

Es gilt also die innerhalb der beiden Leisten (xaröt'fg) fallenden

Endpunkte der (it'oa

i

zu fassen
,

wirklich mit den Händen zu

fassen
,
und das geschieht so

,
daß mau die Punkte der attvÖQOfiij

aufsucht. Wer das also weiß
,
dem klärt sich das Dunkel des

Verses. Er ist bei tieferem Nachdenken dem Beschauer des Anathema

sehr wol verständlich, denn daß es sich um mittlere Proportionale

handelt, lehrt das Princip, die Linie aä ist in der Figur gegeben,

die xavövtg sind selbst da 1

), und das evvxQtxsiv rotg xtpfiaOiv

illnstrirt die Figur. Die Plättchen, die nivaxeg, werden V. 22 ge-

nannt. Trotzdem ist das Entscheidende gerade nicht gesagt:

nirgend steht etwas von dem Verschieben der Plättchen. Das wird

nicht durch den Epigrammenstil entschuldigt; daß Eratosthenes

sich nicht besser hätte ausdriieken können
,
wäre eine lächerliche

Behauptung. Er hat es also nicht gewollt. Der Mathematiker

fordert wie 'der Gott der fictdiyfig zum eifrigeren Studium auf,

oü If'yti ,
rULi örjuaivei. Der alexandrinische Poet erfreut sich

des dunkeln Sinnes in den glatten nnd klaren Worten. Es mag
ihn tadeln wer will: aber die Schlußfolgerung, das verstehe ich

nicht, folglich ist es töricht, und weil es töricht ist, ist es unecht,

kann man nur so beantworten: ja, wenn du es verstundest, wäre

es schwerlich von einem gelehrten Alexandriner.

ei xvßov äUyov äiJtXtjoiov xev^eiv tppdfcai • cur (andern

1) Vgl. die xavavdts, in die die Ricbtert&felchen gesteckt werden, bei

Aristoteles TIol. ’A&. pg. 82.
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parvutn eubum dtcit

?

fragt Hiller überlegen, notwc solutio de Omnibus

cubis duplieandis valet? Ohne Zweifel. Aber wenn Apollon den

Würfel nicht klein gefunden hätte, so würde er seine Verdoppelung

nicht befohlen haben. Schon die Stilistik, die man auf der Schule

lernt (oder lernte)
,

gibt die praktische Regel
,
daß die antiken

Sprachen ‘zu groß’ und ‘zu klein’ und vieles ähnliche durch den

bloßen Positiv geben. Von der Verdoppelung des Würfels geht

Eratosthenes nur aus, weil dieses das erste Problem der Art gewesen

war, und durch 6X£yov macht er das concrete Beispiel anschaulich. —
Im Pentameter ist qppafca

i

ri)v orepeifv überliefert und von Jacobs

verbessert. Es sollte sich von selbst verstehn
,

das zumal hinter

ei die disjunctive Partikel nötig ist. Die Cisterne und der Silo

(denn wir haben wol nur das fremde Wort für die bei uns un-

bekannte Sache’
')
sind sofort verständlich

;
aber pavdgu paßt nicht,

wenn es die Hürde bedeutet, die ja nur eine Fläche repraesentirt.

Aber das Lexicon weist gerade bei einem Aegypter die Bedeutung

,Hütte“ nach, im Periplus des roten Meeres 2 und 20. Oigöv ist

mit « in der Handschrift geschrieben, und das Etymologicum Magnum
lehrt, daß diese falsche Schreibung wirklich der Aussprache, d. h.der

Länge der Sylbe entsprach : wäre das Gedicht von einem späten

Stümper, so hätte er die richtige Quantität schwerlich gewußt.

rDu brauchst dir nicht die Mühe zu machen
,

die Methoden

der früheren zu versuchen
;
mit diesen Plättchen kannst du ganz

leicht tausend Mittellinien finden, indem du immer von der kleinen

Seite ausgehst.“ Nämlich jede Aufgabe wird darauf reducirt, daß

zwischen zwei Linien die Proportionalen gesucht werden
;
die längere

von diesen ist durch die Seite ae in der Figur gegeben; die

kürzere muß je nach dem Verhältnis als eingesetzt werden,

so ergibt sich die Linie x ä ), und dann verschiebt man die Plättchen

1) Unterirdisch waren diese <sitoi nicht, sondern die kegelförmigen Speicher,

die z. B. Erm&n Aegypten S. 576 abbildet; die nüvSta könnte recht gut der

viereckige Speicher sein, von dem S. 577 ein Modell zeigt.

2) Wenn man sich die Construction des Instrumentes fiberlegt, das der

BriefBchrcibor doch nicht mehr gesehen hat, so fragt man sich, wie das Greifen

der oberen Enden der Mittellinien eigentlich bequem möglich gewesen sein soll,

wenn lediglich die beiden Linien auf der linken und rechten Seite des

Rahmens gegeben waren, nicht aber die Verbindungslinie, die die Hilfsfigur zeigt.

Es muBte doch wol dem Eratosthenes nahe liegen, an der linken obern Ecke

des Rahmens eine seitlich verschiebbare kleine Stange, einen Zeiger, anzubringen,

der eben jene Längslinie vorstellte. Erst wenn wir dieses Stück zufügen, ist

das Instrument brauchbar, und der Brief kann mich nicht verhindern, sie für Era-

tosthenes Torausznsetzen. Nur weil ich nichts hypothetisches einsetzen mochte,

erwähne ich den Zeiger bloü in dieser Anmerkung.
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und greift die Enden der Mittellinien. Bezeichnet aber wird die

kürzere Linie mit dem Worte xv&fitjv, das uns in dem mathematischen

Sinn als ‘Wurzel’ geläufig ist, weil die Quadratwurzel eben die

Seite eines Quadrates, die Kubikwurzel die Seite eines Kubus
ist. Das ist sehr gut ausgedrückt, es erfordert aber auch Nach-

denken. Die Verbindung der verbietenden Sätze mit \ir\Si und

des letzten
,
von dem ich eben sprach

,
ist in der Handschrift als

roleSs de iv mväxtoeiv gegeben. Hiller hat wirklich den Hiatus

ertragen, andere haben schlecht geändert. Es liegt ja auf der Hand,

daß das logische Verhältnis zwischen „Nimm die schwere Methode

nicht“ und „mit meiner kannst du es leicht haben“ ein causales ist.

Eratosthenes hat zum Ueberfluß die Leichtigkeit stark betont,

indem er nicht nur ßeta an den Schluß des Satzes und zugleich an

den Anfang des Pentameters rückte, sondern auch xev noch hinter

$tta schob. Solche kühnen und nicht von der Versnot erzwungenen

Stellungen findet ein Stümper am wenigsten. Aber der arme

Schächer hat nach Hiller hinter (itjii den Indicativ oder Conjunctiv

des Praesens gesetzt, d/facti, wie allerdings überliefert ist. Dann
war er freilich ein Spätling, denn ich weiß nicht, wann die Sprache

so tief heruntergekommen war. Wenn man aber den Aorist

als gut und selten von dem Heraklitspruche idi^dä^itjv ejiatnov

her kennt '), also weiß, daß die Form, die der Grammatik und dem
Verse genügt, ebenso dem Alexandriner ansteht, wie der Verderbnis

ausgesetzt war, so wird man sich wol nicht lange besinnen. Auf
die dunkeln Bezeichnungen der anderen Methoden lasse ich mich

nicht ein; die Abwechselung, daß von einmal ein bloßer

Accusativ, dann ein solcher mit epexegetischem Infinitive, dann

ein Object in Form eines abhängigen Satzes regiert wird, ist fein

und ganz dem hellenistischen Stile gemäß. Eudoxos heißt &tovöij$:

da ist der Grammatiker mit seiner homerischen Vocabel. Die

xagadoOis hat sie als &eotg &Qeax6fievos gefaßt, (Apollon, soph.)

öfoadjfs; das paßt hier nicht. Aber die sprachlich richtige Er-

klärung &eooeßrj$ ist bei dem Rhodier Apollonios unzweideutig,

der das Wort öfter hat und auch &eovösirj weiter gebildet hat.

Gottesfürchtig ist Eudoxos gewesen, denn er ist nach Aegypten

gefahren und hat bei den Priestern Jahr und Tag nach ihren

Bräuchen gelebt, und selbst seinen Tod hat ihm der heilige Stier

prophezeit*). Sowol an der Verwendung der homerischen Vocabel

1) Hergestellt ist der Aorist außerdem von Meineke mit Recht bei Findar

fg. 101.

2) Diogenes 8, 86, 91.
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wie an der Anspielung auf das Leben des gelehrten Vorgängers

wie endlich an den Complimenten gegen die Heiligen des Landes

ist der Bibliothekar von Alexandreia kenntlich.

„Gebenedeiter Ptolemaios, daß du in Jugendkraft neben dem
Sohne stehend ihm alles selbst beschert hast, was Musen und Königen

genehm ist. In der Zukunft möge er, großer Zeus, auch das

Scepter aus deiner Hand empfahn. Werde dem so: wer aber dieses

Weihgeschenk sieht, der sage, daß es von Eratosthenes aus Kyrenc

geweiht ist.“

Die Worte klingen einfacher als die Mathematik vorher; das

sehr elegant auf die beiden Satzteile zu denen es gehört verteilte

ßv&ina tovto hat indessen wenigstens Heiberg getäuscht, und eine

Veränderung habe ich selbst vorgenommen. Wo ich 8 d’ ig

{iffrfpov xal axtfxrgmv dvxident gesetzt habe
,

ist rö d’ ig vertgov

überliefert. Ich mochte weder die Subjectslosigkeit dieses Satzes

ertragen, von dem jraidt sehr fern steht, zumal Vorsorge zu treffen

war, daß die zweite Person <ri)s hinter dem Vocative ovgdvis Ztv

nicht falsch bezogen werde, noch genügte mir das prosaische und

leere rb ig vertgov. Unverständlich ist die Ueberlieferung zwar

nicht, aber die leichte Verderbnis (noch erleichtert dadurch, daß

sie einen Hiatus entfernte) ist ungleich wahrscheinlicher als die

Härte und das Flickwort. Allein die eigentlichen Schwierigkeiten

entstehen erst, wenn man nicht die banalen Phrasen eines Fälschers

sondern die Complimente eines Höflings vor sich zu haben zugibt.

Wie kommt Ptolemaios überhaupt hierher? In welcher Verbindung

steht er zu dem Anathem? Da das nicht ausgesprochen ist, so

muß es sich der Beschauer gesagt haben; wir also müssen etwas

ergänzen, was jenem zu Gebote stand. Damit ist die Lösung ge-

geben: das Weihgeschenk stand in dem Tempel des Ptolemaios.

Es gehört zu jedem Weihgeschenk neben dem Namen des Weihenden,

den der letzte Satz
,
auch scheinbar ganz unvermittelt

,
in her-

kömmlicher Weise angibt, der Name dessen dem die Weihung gilt.

Auch hier verlangen wir ihn. Damit ist wiederum gegeben, daß

Ptolemaios es ist, dem die Weihung gilt. Sofort sieht man , wie

der Briefschreiber zu seiner Fiction gekommen ist
,

er setzt die

sacrale in die profane Widmung um; man sieht zugleich, daß der

Brief nicht echt sein kann, weil er eine Dublette sein würde.

Eratosthenes hat also sein Weihgeschenk in dem Tempel des

regierenden Königs aufgestellt, das heißt in dem Urfrut genannten

Mausoleum Alexanders und seiner Nachfolger, das zu dem könig-

lichen Palaste gehörte, in dem der als Gott verehrte und apostro-

phirte König ein höchst weltliches Leben führte, und der Biblio-
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thekar Eratosthenes auch arbeitete. Es sind zwar an sich bekannte,

d. h. von den Bearbeitern der aegyptischen Urkunden längst er-

mittelte Tatsachen, aber die Bearbeiter der aegyptischen Poesie

sind nicht gewohnt mit den Papyri zu rechnen, und die Cultur

als eine Einheit zu fassen ist vollends nicht herkömmlich. Deshalb

sei hervorgehoben, daß zwar die hellenistische Datirung in Aegypten

das Herrscherjahr des Regenten in der aegyptischen Weise

zuerst nennt, das sich aus praktischen Rücksichten bald im privaten,

später auch im officiellen Gebrauch allein behauptet bat; daß

aber zunächst in hellenischer Weise ein eigener Beamter geschaffen

ward, der dem Jahre seinen Namen gab, ein Priester, der dem
Alexander und den frfol AdeXxpoC, evtQyhai u. s. w. gemeinsam

gehört, jedesmal die regierenden Götter eingeschlossen; für die

Königin treten dann noch einzelne Priesterinnen hinzu
,
sodaß die

vielfache Eponymie schließlich als ein Unfug erscheint und

weggelassen wird 1
). Aus dem Priester folgt der Cultus, und da

wir nun den Ort kennen, wo das Grab Alexanders und zugleich

das der Könige war, so ist auch der Tempel bestimmt, in dem
jener Priester fungirte; und für diesen Tempel kennen wir die

Erbauungszeit unter Philadelphos
,

der also der Begründer der

Vergöttlichung der Regenten ist*), und den spätem Namen TJxo-

1) Unter Euergetes I, Mabnffy Flinders Petrie Papyri I S. 43. BaaiUvorrot

Vltolfflalov xov Ilroltuniov xal VfpflirOTjs (hüll' &tfX<p(bv Lt, irf' ffpf'ws ’AiroXXmvMov

roO Moaiimvot’AXe^drtpov xal (hüiv äSihp&v xal (haiv (vtpyfxäv, ttavqtpopov ’Apeivorjs

tpilaiiXipov Mixtngctxeias Ti)t QiXclfifiarot rb ß". Unter Epiphanes, Inschrift von
Rosette, die Datirung nach dem Könige acgyptisch verschnörkelt, dann Irp Upias ’Airo

v

roö ’Aixov
f

AXt^ävdpov xal (hwi r oaixijpcop xal (hüjv ödllcfüiv xal Ofajf tiiepyxxäv

xal 9(&v tftXoTtctxoQaiv xal (hov tnifpurove tryngicxov, iVXotfopov Bfpm'xr,s ti-

igyixtiot IUggag xijt inXi’pov, xavr,qpöpot> ’ApmvoTjS tpiXadiXtpov ’Agtfaf xfjs Jioyivovs,
iiQtca; 'Apaivirii ’PiXondxogog Efptj'etjg xt)s nxoXtfia/ov. Für die Ausartung ist

die famose Datirung aus der Zeit Sotera II am bezeichnetsten (Pap. Louvre 5),
’

wo dieser selbst'der Priester des Alexander u. s. w. ist, also auch sein eigener,

und die weiblichen Priesterinnen über die
;

Zeit des Epiphanes hiuaus durch eine
itga itüXos ‘laiiot (d. h, Kleopatras II) vermehrt sind, aber in der Provinz nament-
lich gar nicht bekannt sind, sondern mit r<äv ota&v iv 'AXtlavigila abgetan werdeni
vgl. auch Wilcken Acten der Kgl. Bank IX. Unter Philadelphos aber ist es sehr einfach

Mahaffy I S. 62 ßaeiltvovtot] IlxoXffiafov xov TlxoXffialov omxfjpoi fxovf Ixrott

xal rptaxooro® iq> i[fpf<us ’AXt^avigov xal Oftövlndf Iqpiäv rofl dfi'eof xaiojipopoe]

’Atoivor)t (pilaiiXipov ’Eyfrifirjc t j)g Mfpriov. '.Die Ergänzung ist sicher, vgl. S. 16,

Anm. 1. Wenn die ZojriJpfs unter ihrem Sohne nicht Vorkommen, wol aber ein

Jahrhundert später, so ist kein anderer Schluß möglich, als daß sie gar nicht in der
späteren Weise consecrirt sind und nur im zweiten Jahrhundert gedankenlos in

die Reihe aufgenommen,

2) Das Alexandergrab konnte erst'gebaut'werden, als Philadelphos die Leiche
aus Memphis überführte (Pausanias 1 6 und 7 ;

Strabon 794 ist ungenau). Die in
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lefiasiov (Saeton. Aug. 18). Der Prachtbau war eine Sehens-

würdigkeit 1

), und darum auch für Weihgeschenke geeignet, die

neben der Huldigung gegen die Fürsten *) auf ein beschauendes

Publikum rechneten, wie das des Eratosthenes.

der vorigen Anmerkung angestellte Erwägung bestätigt dasselbe. Wenn Ptole-

maios II nur der Sohn IUoltpaCov £u>xi)poc heißt, während schon Euergetes Sohn

des Ptolemaios und der Arsiuoe ttnev dtUf&v ist, so ist deutlich, daß Soter

überhaupt uicht Qott wie seiu Sohn war; Alexander führt das l’raedikat auch

nicht. Ferner but Berenike I gar keinen Platz unter den Consecrirten in

scharfem Gegensätze zu Arsiuoe I und II uud Berenike II. Die Huldigungen der

höfischen Dichter ändern daran nichts, gewinuen aber in dieser Beleuchtung.

Geschichtlich ist der Gegensatz zwischen Soter und Philadelphos, der sich so

offenbart, höchst wichtig. Ich meine nicht einen persönlichen; es war vielleicht

eine höhere Pietät, daB der Sohn die Eltern in ihren menschlichen Gräbern und

bei den Ehren lieB, die er ihnen gleich nach dem Tode erwiesen hatte. Aber der

politische Gegensatz geht durch. Soter, der große Krieger, ist immer Makedone

geblieben : Philadelphos ist Alexandriner uud ist der Schöpfer der eigenartigen

Mischcultur. Denn ein Acgyptismus ist dieser Königscult. Die Geschwisterehe

und die Mitregentschaft des Weibes gehört auch dazu; der Serapisdienst auch,

der wol noch unter Soter eiugeführt ist, aber der neuen Politik angehört, die

der alte König nicht hemmen wollte, der zu Liebe er aber zurücktrat. Es dürften

bei der Entscheidung zwischen Keraunos uud Philadelphos sehr viel sachlichere

Erwägungeu eutscbiedeu haben als dio persönlichen Sympathien und Autipathien

der fürstlichen Personen
;
unsere Historie muß sich energisch von dem Hofklatsch

frei machen
,

der diese Ueberlieferung gerade so entstellt wie die der römischen

Kaiser.

1) Der Käme Tlxolffideiov paßte, als viele Ptolemaios darin lagen; der Käme
fhüv Utlifcbv tifievoi paßte allein unter den ttfol üdthpoi, denn damals waren sie

neben Alexander die einzigen; als sie mit darin bestattet waren, paBte er nicht

mehr, weil ja die fftol litgyfxai mit der Thronbesteigung (oder der Annahme

dieses Titels) eingezogeu waren. Folglich ist die Kupplerin des Herodas in der

zweiten Hälfte von Philadelphos Regierung verfaßt, da sie difhpmv ttpcvos,

o ßamXtvi ifi\ex6t sagt: wo niemand den König von dem Guten treuucu wird, der

die aegyptiache Weise kennt.

2) Zufällig begegnet mir ein anderes Weihgeschenk aus demselben Tempel

oder vielmehr seinem Vorhofe, das ein Aegypter für die Verleihung des alexan-

drinischen (hellenisch- makedonischen) Bürgerrechts den Ptolemaecrn, d. b. im

Ptolemaion errichtet hat. Der Stein ist nach Rhodos verschleppt und Yon da in

das British Museum (Inscript. Br. M. II, CCCLXI), im Corpus von Rhodos wird er

Kr. 33 tragen. Sein formvollendetes Gedicht möge hier stehn; es stammt aus

dem 2. Jahrhundert.

Alyvxxov (icitovst ßa&vxXtjgoio £ai'axr]i,

ilivt, nugü nfonvlaii xoi’stf i&ixo £dxo(os

ßta/toie Mavdxoiaiv, lixtl yiqcc£ avxol druxxts

xitvois Eit/omai nctiolv {vtipav iaov

fxovvcai Iv utfciotoi xd ii xltos &<pthxov ävijf

ij jiuxuQov ivvcca <paxl äixuiuovvcu.
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Wenn der Gelehrte, der im Dienst des Königs steht, diesem

seine Erfindung widmet, so ist das begreiflich; aber Eratosthenes

gibt seiner Widmung eine eigentümliche Form. Er preist den

Ptolemaios, daß er seinem Sohne alles selbst geschenkt habe, woran

Musen und Könige sich erfreuen, und wünscht, er möge auch

dereinst sein Scepter dem Sohne übergeben. Dies letzte ist sehr

geschickt so gewendet, daß es auf die Thronfolge überhaupt be-

zogen werden kann, denn den Entschlüssen des Fürsten darf nicht

vorgegriffen werden
;

aber deutlich genug ist die Bestellung des

Nachfolgers durch den Willen des Vaters angedeutet. Soter

hatte sich den Nachfolger gesetzt, indem er selbst zurücktrat;

Philadelphos hat wenigstens zeitweilig einen Sohn zum Mitregenten

gehabt'); Philopator aber trug diesen Namen, der später direct

die frühere Mitregentschaft bezeichnet, nach A. v. Gutschmid
(Kl. Sch. IV, 113) „als der vom Vater bei Lebzeiten zur Thron-

folge designirte Sohn“. Wir sehen also den höfischen Gelehrten

über die allerhöchsten Intentionen wol unterrichtet. Auf das

feinste aber wird das Heikele, das der Gegenstand darum hatte,

weil er immerhin mit dem Tode des Königs rechnete, dadurch

gemildert, daß der Vater dem Sohne ewtißä, also nur von einer

fernen Zukunft geredet wird. Weiter, was ist „den Musen und

Königen lieb?“ Da rechnet Eratosthenes darauf, daß der Leser

seinen Hesiod kenne. ovuva xiu r
t
6<o0i dibg xoüpcu fieyaioio

yeivöfitvov tt tdtoai öioxyccpiav ßaeiXijtov, xcö filv ix1 ykaxusij

yXvxsQTjv xeiovoiv iipoijv u. s. w. Also die Muse gibt dem Könige

die rechte Weihe: der Thronfolger wird ein rechter König werden

Aber in die Prosa des Lebens übersetzt besagen die feinen Worte

doch nichts anderes als „du läßt deinem Sohne jetzt eine königliche

Erziehung zu Teil werden, und wenn er jetzt gut lernt, so wird

er einst die Krone verdienen“. Darin liegt auch für Philopator

ein Compliment
,
und sogar ein verdientes

,
denn so verrucht er

sich auf dem Throne gezeigt hat, Dionysos und den Musen hat

der Dichter des Adonis sogar mehr gehuldigt als sich für einen

König ziemt. Wir fragen nur noch zuletzt, wie kommt Eratosthenes

dazu, dem Könige gegenüber die Studien des Kronprinzen zu er-

1) Ich »ehe von Urkunden in aegyptischer Sprache ab, weil ich »ie nicht

veratehe and die Mitteilungen daraus zu widersprechend und abenteuerlich sind,

aber die Datirung Mahafly II S. 71 kann mau schwerlich anders lesen als

ßaatltvovtos ITroXifxalov [toü TlzoXt x«! toO ufoö nroXlfialo[v Lx] ,
icp

ttgias ntlo[x(iov voß d]tQ(ov] 'AXt^dvifov xal [«Je] d[Ä6lqp<öv
,

xavi)[qpd(>o<;

[’/tfOivörjf — — ] tji rfjf Ti — Mabaff) hat hinter IhXoniiov nichts mehr er-

gänzt nnd 9t . g a — — tfofov gelesen, das letzte zweifelnd.
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wähnen, und wieso bilden sie die Vermittelung von airrög ida>Qrfoa>

zu Svdtfuc Tovto ’Eparoöd'/vfoj? Hier kann ich nur eine Ver-

mutung einstellen, aber ich tue es mit Zuversicht: Eratosthenes

war der Erzieher des Philopator. Philadelphos war von Philetas

gebildet worden, längst ehe er auf die Nachfolge Aussicht erhielt;

er berief dessen Schüler Zenodotos zum Erzieher seines Sohnes

und zugleich zum Bibliothekar. Der Bibliothekar Aristarchos war
auch Prinzenerzieher, und daß Eratosthenes von Euergetes aus

Athen nach Alexandreia berufen worden ist, steht fest. Das soll

nur zeigen, daß meine Vermutung dem großen Gelehrten nichts

unangemessenes zutraut; ihre Begründung muß sie in der Er-

klärung des Gedichtes haben.

Diese dürfte nun gegeben sein, und daß das Epigramm in

den Gedanken und ihrem Ausdrucke den Stempel der hellenistischen

Poesie trage, wird so leicht keiner mehr leugnen. Schon daß man
so viel Worte machen muß, um es zu erläutern, weil die Verse

auf die Wissenden berechnet sind, zeugt dafür; denn jene Poesie

ist die einer überaus angeregten
,

hochgebildeten und exclusiven

Gesellschaft. Aber auch daß sich die Gedanken hinter einer Hülle

bergen, die deshalb nicht minder dicht ist, weil die Worte sehr

klar und einfach scheinen
,

ist alexandrinisch. Die Kunstform ist

die des Weihepigramms; alles was dazu gehört, ist vorhanden,

es ist sogar eine wirkliche Aufschrift; aber man muß scharf auf-

merken
,

damit man auch nur so viel erkenne. Der Beschauer

wußte, worüber die Aufschrift ihn notwendigerweise belehren

würde
,

er wußte also
,
was er zu suchen hatte : da konnte der

Dichter ihn suchen lassen. Andererseits berührt das Gedicht sich

mit den ekphrastischen Epigrammen, die damals sehr beliebt waren

(man denke an die ’Jdtoqpvfj); aber gerade hier täuscht der Dichter:

er erregt die Neugier, was denn wol das neue Instrument sei,

aber er befriedigt sie nicht. Die Muse, die ihn in seiner Studier-

stube neben den vollen Bücherschränken besuchte, war allerdings

nicht auf dem Helikon zu Hause und entführte ihn auch nicht

mit gefiederten Rossen in die Höhen des Himmels. Sie verstand

auf den Marmorfiiesen des Königssaals die feinste Reverenz zu

machen, coquettirte nicht ungern mit ihren bläulichen Strümpfchen

und hatte Spaß daran
,

ihre Verehrer durch capriciöse Einfälle

etwas naszuführen. Dessen muß jeder gewärtig sein, der mit

hellenistischer Poesie verkehrt. Aber ein solches Kunstwerkchen

wie dieses Gedicht als die plumpe Nachahmung eines stammelnden

Ignoranten in den Kehricht zu werfen, war selbst ein starkes

Stück Plumpheit.
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Davon hätte auch einen für die innere Form unempfänglichen

Kritiker die greifbare äußere abhalten sollen. Von einzelnen

charakteristischen Wörtern sind oben ein Par angeführt, hier ist

noch tvaiav zu nennen, mit welchem Worte das Glück des Pto-

lemaios bezeichnet wird, tvaiav iv xäOiv äpi£«Äoj Btptvixa hatte

Kallimachos (ep. 51) gesagt, womit ich vor Jahren das hieratische

tvaimv d> naiäv itrjg bei Euripides Ion 125 verglichen habe. Von
dem Gotte kann man eben die tvöaifiovia nicht anssagen, und die

liäxaptg sind zu abgegriffen. In dem sehr gut gearbeiteten Orakel,

das die Apotheose des Plotin ausspricht (Porphyr, vit. 22), sagt

Apollon am Schlüße avrÜQ ifieCo jjpoffftjj xifhfpr; r6oaov <pQaöev

tvaiavi und faßt so die Summe seiner Seligkeit zusammen. Die-

ser Poet hat sich an den Alexandrinern genährt: wer das eine

Wort beachtet hätte, konnte den ächten Eratosthenes nicht ver-

kennen.

Doch noch viel sinnfälliger wirkt die Verskunst, und ich ge-

stehe, daß sie mir immer schon, lange bevor ich das Gedicht ver-

stand, die Athetese unglaublich gemacht hat. Denn es ist nicht

leicht, nach den alexandrinischen Regeln Disticha zu bauen; wer

sie aber erst einmal kennt, dem sind alle anders gebauten ver-

leidet. Hier ist sowol der strengen Regel genug getan wie durch

besondere Künste der Monotonie vorgebeugt. Es sei das im ein-

zelnen gezeigt, doch in altfränkischer Weise mit einfältiger Rede,

ohne Tabellendruck und ohne die naturwissenschaftliche Termino-

logie von Knochen und Bändern. Jeder Hexameter hat im dritten

Fuße einen richtigen (nicht fictiven, durch Elision oder zu nahe

inhaltliche Zusammengehörigkeit illusorisch gemachten) Einschnitt,

und wenn er männlich ist
,

so ist er stets durch den Einschnitt

vor dem fünften Fuße unterstützt. Wortende ist aber auch in

den andern Hexametern vor dem fünften Fuße, nur nicht so tief

einschneidendes; davon ist eine Folge, daß alle vierten Füße dak-

tylisch sind; es geht ja nicht anders. Im dritten Fuße ist nach

männlicher Caesur neben der Doppelkürze auch die Länge zu-

gelassen, sogar zweimal (1. 7.), aber jedesmal in einem viersylbigen,

also bis zur bukolischen Caesur reichenden Worte. Der fünfte

Fuß ist nicht immer daktylisch
,
wie in den Distichen des Kalli-

machos (dies ist wol Zufall), sondern einmal der Eigenname Ev-

(Jdgoio dorthin gesetzt. So ist die zweite Hälfte des Hexameters

zwar überwiegend daktylisch, aber doch nicht ohne Abwechselung.

Die beiden ersten Füße sind insofern frei, als sie sowol ganz

daktylisch als auch ganz spondeisch sein können; wenn auf einen

Spondeus im zweiten noch einer im dritten folgt, so hat das etwas
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schweres: in ev/ ’AQiinem dvfffirjxava ist das wol mit Fleiß

gesetzt. Natürlich ist im zweiten Fuße kein Wortende hinter der

ersten Kürze, einerlei ob die Caesar des dritten männlich oder

weiblich ist, und ganz dasselbe gilt für die erste Hälfte des Pen-

tameters. W. Meyers Beobachtung, daß die iambischen Wörter

vor der Caesar gemieden werden, ist an sich richtig, aber sie ist

zu eng: es kommt auf den Grund an, und das Verbot der weib-

lichen Caesur im zweiten und vierten Fuße hängt mit der Vorliebe

für diese im dritten zusammen, aircotg ixeita xidovSe klingt

nicht minder häßlich als ainäQ ixeita xeodtv. Da die zweite

Hälfte des Pentameters daktylisch sein muß, so erfordert der

Wollaut, daß es die erste nicht sei; sie ist es auch nirgend, aber

wol zweimal ganz spondeisch. Wie sich schickt, steht vor den

Caesuren und im Pentameterende nie ein einsylbiges Wort, denn

ix Oijs 16 sind nicht zwei Wörter; aber 15 geht auf ovpävie Zev

aus: das ist natürlich gesuchte Anomalie, die in derselben Formel

bei Kallimachos ep. 52,3 erscheint. Daß Zev am Schlüsse legitim

ist, ist bekannt und gilt nicht bloß für den wenig eleganten Theo-

kriteer 8, 69, sondern auch für Asklepiades A. P. V 187 *). Bei

Eratosthenes ist es am leichtesten
,

denn ovpävie Zev ist ganz

Interjection, da der Vocativ nicht mehr als solcher gefühlt wird. —
Worin sich die Kunst der Dichter, die den homerischen Weg ver-

schmähen, besonders bewährt, das ist die Sparsamkeit mit Elision

und Hiatus, der gleichzeitigen Kunstprosa entsprechend. Die

Elisionen sind hier nicht der Rede wert; di ye zählen nie, und

xccrd* offa auch nicht, zumal am Versanfang, rovr' ’EpatoO&iveos

aber, die letzten Worte, zeigt, daß der Dichter das Raffinement

der weichlichen Technik späterer Zeit, wie Bions im Adonis, nicht

geübt hat, sondern vor dem Namen, der so recht an jene Stelle hin

gehörte, ruhig wie ein Prosaiker elidirt. VocalVerkürzung vor

Voeal ist nur in dem daktylischen Worte qppagjat für tu und am
Versanfang zugelassen; Hiat in homerischerWeise vor ipya, auch

das nur in der bukolischen Caesur, und nach dem schwersten Vo-

cale <o in der männlichen Caesur des dritten Fußes. Die Krasis,

üya&i, x&v ist anstandlos zugelassen, wie zu erwarten, ln allem

bewährt sich, daß ein Dichter zu uns spricht, der alle Künste

beherrscht, aber kein Pedant ist. Da die epischen Hexameter des

Eratosthenes mit diesen nicht verglichen werden dürfen *), so stehen

1) Nachahmungen wie bei Lucillius A. P. XI 132 u. a. lehren nichts.

2) Die Yerse zeigen eine Anlehnung mehr an Aratos als an Kallimachos,

was bei einem astronomischen Gedichte begreiflich ist. Die Vorliebe für enav-

Kgl. Oh. i. W. Kehricht«. Fbllolof .-biitor. Klun. 1894. H*. 1. 3
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nur die wenigen Trümmer der Erigone zur Verfügung, die wenig-

stens zeigen, daß er in dem längeren Gedichte die bukolische

Caesur nicht durchführte
,
was auch nur ein Pedant getan hätte.

Außerdem haben wir noch ein Bruchstück, die einzigen im Alter-

tum wirklich populären Verse des großen Gelehrten, sie aber be-

reiten ernsthafte Schwierigkeiten. Sie hatten Aufnahme in ein

Florilegium gefunden, das von Clemens (Protr. II 183 P.), Athe-

naeus (II 36 f.) und Stobaeus (18,3) benutzt ist; die ersten Worte

sind mit dem Verfassernamen in einer Hesychglosse (vapfbjxo-

xitjpaxov), eigentlich einem Scholion zu Aischylos Prometheus,

und ohne denselben bei Cornutus 1
) erhalten. Trotzdem kann ich

das Bruchstück nicht hersteilen. Es lautet

olv6g toi Jti’pl laov £%ti fifvoj, evxi uv £g ävÖQag

iX&rj, xvfiatvti d’ ola kißuooav uka

ßoQQ&g iß voxog, rä äi xexQVfifiiva cpaivei

ßveeo&t v, ix <5’ uvöqCiv ndvx' ixivufct voov.

Daß bei Athenaeus 6 olvog icvpl, bei Clemens olvog 8g, bei

Stobaeus äväpa überliefert ist, verschlägt nichts; aber im dritten

Verse gibt Athenaeus das was oben steht, und Clemens rot äe

xixfvfifiiva xavxa tpaCvu mit Weglassung des letzten Verses*),

dtidfcvrfg, auch dreisylbige, ist sogar mehr in der Art des Eupliorion; doch hat

auch Theokrit manchmal solche Launen. Vocalverkürzung ist hart. Aber für

die Caesur im dritten Fuße gilt die Kallimacheische Regel der Hymnen, daß nur

die weibliche für sich allein genügt, die männliche der Unterstützung durch die

bukolische bedarf, es sei denn, daß Anapher dasselbe Wort in den Anfang des

Verses und hinter die männliche Caesur stellt (13. 27). Der cacsurlose Vers 30

entstammt einer Conjectur von Ililler; die Ueberliefcrung gibt ihn correct, und

dem Alexandriner ttfißaxos im Sinne von Sßaxos (wie AfufueSij bei Homer) ab-

zustreiten, ist gänzlich verkehrt. Er täuscht damit den arglosen Leser nicht

ärger als mit gspocuog, das er im Sinne von ‘unfruchtbar’ verwendet, obwol jeder

zuerst ‘festländisch’ verstehen muß. Unerfreulich sind diese gelehrten Verse

durchaus.

1) 30 ßvras yäf olvdf n xvpi leov tyti fiivos xaxä rot'f woirjtdg. So steht

in der neuesten Ausgabe, in der die Worte sammt Umgebung als Interpolation

eingeklammert sind, gemäß der bodenlosen Miswirtschaft
,

die in ihr herrscht.

Dafür hat sich der Herausgeber die Mühe gespart, das Citat zu suchen; Hitler

hat die Stelle nicht gekannt, was ihm niemand verübeln wird.

2) Das Wort xavxa ist eingeschoben, damit tfalvti in den nächsten Vers

rücke, denn Clemens fährt fort <paCvti
, üfutprotxjjs olvog ftf&vovotv dttoOog,

olvog gwjrttsnmjg, d. h. er citirt die nächste Nummer des Florilegiums, wie if’ojra-

xa rijg lehrt, ein Gedicht erst der hellenistischen Zeit. dlioOog ist wohl aus dem
Verse genommen, den das ächte Etymologicum u. d. W. ZofoOog erhalten hat,

Svt yliaog xltiorot ölia&og fvi (Fgm. adesp. 131 Schneider, von Reitzenstein

berichtigt). Ob Clemens jene Verkleisterung auf dem Gewissen hat, wie ich
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von Stobaeus hat die hier maßgebende Wiener Handschrift rd di

u&i) xtxQ., und wenn darin, wie Meineke annimmt, rot und dtj

stecken, so wird das schwerlich mehr sein als ein so wertloser

Füllversuch wie das rä di xal xexp., das die jungen Stobaeus-

handschriften geben und die Herausgeber aufgenommen haben,

gleich als ob es etwas bedeutete. Ich kann nicht anders urteilen,

als daß die Corruptel schon in dem Florilegium eingetreten war
und verzichte um so mehr auf den Versuch, sie zu beseitigen, da

ich diese Verse für einen Alexandriner überhaupt sehr seltsam

finde. Da sie die Wirkung des Weines aus der Erfahrung schil-

dern, so können sie in die Erzählung der Erigone nicht gehören,

die von den ersten Weintrinkern auf Erden berichtete; damit

ist nun freilich nicht ausgeschlossen
,
daß der Dichter aus seiner

Person in jenem Gedichte also sprach
, nicht mit Beziehung auf

seine Fabel, denn daß der Wein ausschwatzt, hat mit ihr nichts

zu tun, sondern im allgemeinen. Nur würde man das Gedichtchen

am liebsten selbständig lassen
,
denn es ist wirklich von vielen

Trinksprüchen in unserm Theognis der Art nach nicht verschieden.

Und dem entspricht die Form. Der Hexameter 3 wird schwerlich

die weibliche Caesur gehabt haben oder die bukolische neben der

männlichen
;
2 ist in der Caesur Elision

;
xvqI loov ist zwar ein

homerischer, aber ein häßlicher Hiatus. So etwas erwartet man
im fünften, nicht im dritten Jahrhundert. Andererseits soll der

Leser bei ßoQQ&g »)f vciros an Homers Versanfang ßopQrjs xal

tdqrvQos denken, und der Eingang ist dem Panyassis nachgebildet,

der olvog yaQ xvyl leov ixt%&ovioi6tv oveiag gesagt hatte
;

die

Verse hat Athenaeus in demselben Florilegium gleich hinter diesen

gelesen. Also die gelehrte Poesie ist unverkennbar, aber wir

müssen auch sagen, daß der Gelehrte hier archaische Form ge-

wählt hat, die man der Erigone kaum zutraut, da deren Verdienst

gerade in der Correctheit lag. Wären die beiden Disticha anonym
überliefert, so würde sie keiner dem EratostheneB geben: das

Epigramm dagegen trägt in seiner Form den Stempel der besten

hellenistischen Technik. Hoffentlich wird es nun nicht noch einmal

athetirt, weil es zu elegant für Eratosthenes wäre.

glaube, oder einer »einer Abschreiber, mag zweifelhaft sein: jedenfall« ist es

Spielerei, »einen Text oder den des Eratosthenes auf Grund dieeer Ueberiieferang

au ändern.

3 *
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Beiträge zur Geschichte und Erklärung der

deutschen Rechtsbücher.

Von

F. Frensdorff.

Vorgelegt in der Sitzung vom 29. Jnli 1893.

Unter diesem Titel habe ich im Jahre 1888 Nr. 15 der „Nach-

richten“ einen ersten Beitrag veröffentlicht, der die Verfolgung

des Sachsenspiegels durch Johann Kienkok zum Gegenstand hatte.

Die beiden folgenden haben es nicht mit der Geschichte des Rechts-

buches, sondern mit seinem Texte zu thun.

n.

Sachsenspiegel II 66ff. und der Landfriede.

Von Quellen des Sachsenspiegels kann man erst seit Auffindung

jenes Landfriedensgesetzes reden, das Pertz 1837 im zweiten

Band der Leges publicirt und mit dem Namen der Treuga Henrici

belegt hat. K. F. Eichhorn giebt noch das Urtheil der vor

diesem Zeitpunkt liegenden Forschung wieder, wenn er sagt: der

Verfasser des Ssp. hat aus geschriebenen Quellen nichts unmittelbar

übertragen

1

). Zöpfl repräsentirt den vollen Gegensatz: er unter-

nimmt es, die Benutzung einer ganzen Anzahl von Reichsgesetzen

der stanfischen Zeit von 1156—1236 im Rechtsbuche nachzuweisen *)

und, um über den Sinn seiner Ausführung keinen Zweifel zu

lassen, fügt er an einer zweiten Stelle seiner Rechtsgeschichte

(S. 145) hinzu: außer den angegebenen Reicbsgesetzen scheint der

Compilator wenig unmittelbar aus altern bekannten Rechtsquellen

ausgezogen zu haben. Dem gegenüber urtheilt die kritische Ge-

schichtsforschung, daß bisher nur eine schriftliche Quelle als be-

1) Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte II (1843) S. 274. Obschon sie den

zweiten Baud der Leges kennt (S. 206), I&it sie doch die Treuga unerwähnt.

2) Deutsche Rechtsgeschichte I (1871) S. 142.
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nutzt im Ssp. nachgewiesen ist. Es genügt als Vertreter dieser

Richtung Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen I (1860)

S. 312 Anm. zu nennen. Die jüngste deutsche Rechtsgeschichte,

die den Gegenstand bearbeitet hat, die R. Schröders

1

), hat dies

Ergebnis nur bestätigen können. Bezeichnete Stobbe als die

Quelle des Ssp. die Treuga Henrici, so findet Schröder sie in

dem sächsischen Landfrieden, sei es in dessen ursprünglicher Ge-

stalt, sei es in der Frankfurter Erneuerung. Daß in dieser Ver-

schiedenheit kein wahrer Gegensatz liegt, wird der Verlauf unserer

Untersuchung ergeben. In den dreißig Jahren zwischen Stobbe
und Schröder ist eine Bereicherung des Quellenmaterials in

folgenden drei Punkten gelungen:

1. Die Treuga Henrici, um von dem am längsten Bekannten

auszugehen, ist in einer altern und bessern Hs. anfgefunden worden.

Während die von Pertz veröffentlichte erst dem 16. Jh. angehört *),

stammt eine neu in Utrecht entdeckte aus dem 13. Jh. Ihre

bessern Lesarten heben manche der bisherigen Schwierigkeiten,

wenn auch bei weitem nicht alle. So wird der unmögliche Aus-

stellungsort Wittenberga ersetzt durch Wirzeburg, während die

Zweifel über Urheber und Ausstellungszeit die alten bleiben ’).

2. Dem Inhalt der Treuga Henrici nahe verwandt ist ein von

einem nicht benannten Kaiser in Frankfurt errichteter Landfriede,

den der Archivar Dr. Krühne im J. 1886 in einem Copialbuche

des Magdeburger Domkapitels auffand''). Nach diesem Fundort

ist die Bestimmung der Urkunde für Sachsen wahrscheinlich genug,

und man hat sich deshalb bereits gewöhnt, sie als sächsischen

Landfrieden zu bezeichnen. Leider ist sie gleich so vielen Zeug-

nissen der älteren Landfriedensgesetzgebung undatirt, und sichere

Anzeichen zur Ermittelung ihrer Entstehungszeit haben sich bisher

nicht ergeben. Das gedachte Copialbuch, im herzoglich anhaitischen

Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst aufbewahrt, gehört erst dem
15. Jh. an, ist aber, wie der Herausgeber des Codex diplomaticus An-

haltinus bemerkt, ohne Zweifel eins der officiellen Copialbücher des ehe-

1) Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschicbte (1889) S. 623 vgl. mit S. 616.

2) Einen verbesserten Abdruck bat Weiland in der Zeitschr. f. Rechts-

geschichte VIII (1887) S. 116 gegeben.

3) Durch die Güte Weil and s konnte ich die für die neue Veröffentlichung

io den Mon. Germ, bestimmte Ausgabe benutzen. Von der Dtrechter Hs. haben

nach Weilands Mittbeilungen schon knrz berichtet: Sch rö der RG. S. 617

und Winkelmann, K. Friedrich II. Bd. 1 (1889) S. 409 A. 3.

4) NeueMitthlgn.de* thür.- süchs. Vereins XVII (1886) S. 220 ff. Weiland,

Z. f. RG. VIH 113.
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maligen Erzstifts Magdeburg ‘). — Eine Anzahl von Bestimmungen

dieses Landfriedens, in einer deutschen Uebersetzung und Be-

arbeitung, war schon vor der Entdeckung des Dr. Krühne be-

kannt, ohne daß man sie damals anders zu characterisiren ver-

mochte als: unter Benutzung der Treuga Henrici entstandene

Anhängsel des Ssp. Sie finden sich in einer dem 14. Jh. angehö-

rigen Hs. des Sachsenspiegels *), die am Schlüsse des Rechtsbuches

eine Reihe von Extravaganten aufweist. Die beiden Capitel von

den vredis tagen und von reise tun geben Artikel des sächsischen

Landfriedens wieder 8
). Auch das Görlitzer Rechtsbuch, die aus

dem Anfänge des 14. Jh. stammende und nach der in Görlitz auf-

bewahrten Hs. zubenannte Bearbeitung des Sachsenspiegels, enthält

im landrechtlichen Theile die Spur einer Kenntnis des sächsischen

Landfriedens. C. 41 §2 giebt die Stelle des Ssp. II 68 über das

Recht des wegfertigen Mannes wieder *) — es ist die einzige Stelle

aus dem ersten Theile des Landfriedensstückes (unten S. 46), die

aufgenommen ist — aber mit bemerkenswerthen Abweichungen, die

Homeyer auf eine Bekanntschaft mit der Treuga Henrici zurück-

geführt hat 8
). Ein Anzeichen läßt vermuthen, daß der sächsische

Landfriede bei Abfassung des Görlitzer Rechtsbuches benutzt

wurde, da es mit diesem einen Zug gemein hat, der der Treuga

fehlt").

3. Der dritte Fund ist früher als die vorgenannten gemacht

worden, aber zuletzt aufzuführen, weil er nach seinem Inhalt weiter

von ihnen absteht. In einer Abschrift des 13. Jh. überliefert

ein aus dem Kloster Arnstein an der Lahn in das Britische Mu-

seum gelangtes Copialbuch einen Landfrieden, den K. Friedrich I.

1179 Febr. 18 für Rheinfranken errichtet hat. Die aus Böhmers
Nachlaß von Ficker 1870 herausgegebenen Acta selecta imperii

haben die Urkunde zuerst veröffentlicht; die neue Ausgabe der

1) 0. v. Heinemann, C. d. Anh. I (1867) S. XI.

2) Homeyer, die deutschen Rechtabücher des MA. und ihre Hss. Berlin

1856 (im Weitern mit Vz. bezeichnet) Nr. 134. Bischoff, Beitrüge z. Oescb.

des Hagdeburgerrechts (Wien 1865, Sitzgsber. der kais. Akad. Bd. 50) 8. 7.

8) Homeyer, die Extravaganten des Ssp. (Abh. der Berl. Akad. 1861)

S. 235 und 256 Nr. 53 und 54.

4) Homeyer, Ssp. Thl. U Bd. 2, S. 204.

6) Das. S. 55.

6) Gürl. LR. : of eines wechvertigin mannis pert uffe dem« wege müde
w i r L Sachs. LI 8 : viator . . ,

potest . . equum suumfessum reficere. Treuga 8

;

nt ipsum reficiat.
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Legea bringt sie mit einigen wichtigen Verbesserungen

1

). Sie

vervollständigt die landfriedensrechtliche Gesetzgebung Kaiser

Friedrich I. um ein wichtiges Glied. Ist der Landfriede von 1179

auch blos für ein einzelnes Gebiet bestimmt, während die Con-

stitutionen desselben Kaisers de pace tenenda von c. 1162, die

ronkalische von 1158 und die contra incendiarios von 1186*) für

das ganze Reich erlassen sind, so liegt doch in seinem Inhalte

nichts, was blos particulärer Natur wäre. Eine Reihe seiner Be-

stimmungen ’) berührt sich mit den beiden vorher erwähnten Ur-

kunden und mit dem Sachsenspiegel.

Das neu aufgefundene Material fordert zu einer erneuten Er-

örterung der Frage nach Benutzung von Quellen im Ssp. auf.

Sie soll zweierlei beantworten: 1) ist es bei dem alten Quellen-

verhältniß geblieben oder an die Stelle der Treuga eine andere

Vorlage getreten? 2) wie hat der Ssp. seine Vorlage benutzt?

Der Untersuchung ist die allgemeine Bemerkung voraufzu-

schicken, daß eine Benutzung oder Entlehnung aus mittelalterlichen

Rechtsquellen nur da glaublich ist, wo der Benutzende auch von

der Form oder der Anordnung seiner angeblichen Vorlage etwas

herübergenommen hat, mag er auch sonst geändert oder zugesetzt

oder gestrichen haben. Die sachliche Uebereinstimmnng zweier

Quellen reicht nicht aus
,
um auf eine Benutzung zu schließen

4

).

Wenn z. B. Zöpfl behauptet, Ssp. III 67 §1 und Schwsp. c. 128

über das Recht des Papstes, den römischen Kaiser zu bannen seien

Nachbildungen und Auszüge aus c. 2 de sent. et re judicata in

VIto II 14, der Decretale Innocenz IV. v. 1248 gegen K. Friedrich II.,

so überzeugt ein Blick in den Wortlaut der letzteren von der

Unmöglichkeit eines solchen Abhängigkeitsverhältnisses 6
). An-

dererseits reicht nicht jede kleine formelle Uebereinstimmung zweier

Stellen aus, um ein Abhängigkeitsverhältniß zwischen ihnen an-

zunehmen. Zöpfl spielt gewissermaßen einen Trumpf gegen

1) Acta sei. imperii Nr. 138. MG. LL. W, I Nr. 277 S. 380. Hier and im

Folgenden beziehen sich die mit W. oder blos mit Seitenzahl oder Nummer und Seiten-

zahl bezeichneten Citate auf die neue von Weiland veranstaltete Ausgabe der

MG. Legum sectio IV : Constitutiones et acta publica imperatorum etregum (1893).

2) LL. W. I Nr. 140, 176, 318.

3) Er wird im Folgenden durch die Sigle RF., Landfrieden schlechthin durch

LF. bezeichnet werden; die Treuga Henrici ist mit T, der sächsische LF. mit

L citirt.

4) Eggert, Studien z. Gescb. der Landfrieden (Gött. 187S) S. 67.

5) Zöpfl (RG. § 46) widerspricht damit zugleich seiner eigenen Ansicht

von der Entstehungszeit des Ssp. (I § 31).
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Stobbe, der die Unbekanntschaft des Ssp. mit dem Mainzer

Landfrieden von 1235 behauptet
,

in dem Hinweis auf Ssp. III 23

und LF. § 13 aus, und der sonst sehr vorsichtige Walter scheint

ihm zuzustimmen 1
).

Precipimus et firmiter inhi- Sve herberget oder spisetweten-

bemus, ne quis proscriptos ma- like enen vervesten man, he mut

nuteneat vel scienter hospicio dar umme gewedden. Ne weit

recipiat; quod si fecerit et de he’s aver nicht, he untredet dat

hoc legitime convictus fuerit, gewedde mit siner unscnlt.

tanquam proscriptus puniatur,

nisi septiraa manu .... ignoran-

ciam suam primo declaret.

Der Begünstiger des Yerfesteten hat nach dem Ssp. blos eine

Wette an den Richter zu zahlen, nach dem LF. dagegen eine Strafe

gleich der zu erdulden, die den Verfesteten trifft*). Den Beweis

seines Nichtwissens von der Verfestung führt der Begünstiger nach

dem Ssp. mit seinem alleinigen Eid, nach dem LF. selbsiebent.

Diesen Verschiedenheiten gegenüber kann die Uebereinstimmnng

des scienter hospicio recipere und des wetenlike herbergen *) nicht

ins Gewicht fallen, zumal von dem ganzen übrigen Inhalt des

umfangreichen und berühmten Reichsgesetzes von 1235 nichts in

den Ssp. übergegangen ist.

1 .

Es ist eine größere zusammenhängende Reihe von Artikeln, .

in denen sich Eike v. Repkow mit dem Landfrieden beschäftigt.

Das Stück umfaßt die letzten sieben Artikel des zweiten und dio

ersten drei des dritten Buches, reicht mit anderen Worten von

1166 bis III 3; vielleicht ist III 8 noch als ein Nachtrag dazu

anzusehen. Daß das Ende von Buch II und der Anfang von

Buch HI in dies Stück hineinschneidet, kann gegen seine Zu-

sammengehörigkeit nicht bedenklich machen; da die Eintheilung

in drei Bücher, wie sie unsere Ausgaben und die Drucke und Hss.

weit zurück aufweisen, erst hundert Jahre nach Entstehung des

Ssp. vorgenommen ist, und Johann von Buch bei ihrer Einfüh-

rung, von der es ungewiß bleibt, ob er selbständig dabei vorging

oder Vorgefundenes wiederholte, sich lediglich von dem formellen

Gesichtspunkt leiten ließ, das Rechtsbuch in drei Theile ungefähr

gleichen Umfanges zu zerlegen, um das Werk dadurch für den

1) Zöpfl, RG. I §31 A. 16. Walter, RG. § 320 A. 1.

2) Vgl. unten 111 3.

8) qui . . . dampnatum seien« receperit schon in Pax Dei incerta c. 7 (S. 609).
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Gebrauch bequemer zu gestalten '). Die älteste Eintheilung des

Sachsenspiegeltextes ist bekanntlich die in Capitel (heutige Artikel),

die fortlaufend durch Land- und Lebnrecht gezählt werden. Diese

Masse haben Hersteller von Handschriften, die vor Johann von
Buch oder unabhängig von seinem Einflüsse ihre Arbeit aus-

führten, durch Eintheilung in ihrer Weise zu bewältigen gesucht.

Unter ihnen haben einige grade II 66 als geeigneten Anfang eines

neuen Abschnitts erachtet. Zwei namhafte Hss. verfahren so: der

Oldenburger Codex picturatus von 1336*) und die Bremer Hs. von

1342*), beide zur Classe I der Homey er' sehen Zählung gehörig.

Sie stimmen darin überein, daB sie Buch I des Landrechts bis

II 12, B. II bis II 65, B. III bis zum Ende des Landrechts reichen

lassen; nach der Bremer Hs. sind B. IV und V dem Lehnrecht

zugetheilt, während die Oldenburger das ganze Lehnrecbt zum
Inhalt des über quartus macht. Daß die beiden Hss. nicht von

einander abhängig, sondern zwei selbständige Zeugnisse einer

solchen Eintheilungsweiso sind, beweist schon der Umstand, daß

die später entstandene den durch Zusätze unvermehrten Text der

Hss. Classe I Ordnung 1 enthält, während die früher entstandene

den vermehrten Text aufweist und demnach zu Classe I Ord-

nung 2 gehört. Das große Einschiebsel des ersten Buches, Art. 8

§3—Art. 15, ist dementsprechend im Oldenburger Codex vorhanden

und fehlt im Bremer. Auch eine Hs. des germanischen Museums
zu Nürnberg, der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und der-

selben Handschriftenklasse wie die eben genannten angehörig,

weist eine Eintheilung auf, die mit 1166 ein neues Buch, das

fünfte von den sechsen, in die sie das Landrecht zerlegt, beginnt 4
).

Doch rührt die Eintheilung hier erst von späterer Hand her.

1) Homeyer, Genealogie der Hss. des Ssp. (Berlin 1859) 8. 111 und 165.

2) Die Ht. , nach dem Tode des letzten Grafen zu Oldenburg und Delmen-

horst Anton Günther (1667) mit dessen Bibliothek an den Grafen von Aldenburg

nach Varel gelangt, gehörte dann zum Besitzthum der gräflich Bentinckschen

Familie, bis sie 1876 durch Kauf mit noch zwei andern Hss. der deutschen Rechts-

bacher vom regierenden Grollherzog von Oldenburg für seine Frivatbibliothek er-

worben wurde. In Homeyers Verzeichnis ist sie unter Nr. 659 noch als in

Varel befindlich aufgefabrt. Herausgegeben ist sie Oldenburg 1879 von L ü b b e n.

Als der gewöhnlichen BOchereintheilung und der Glosse entbehrend gehört der

Codex in Homeyer« CI. I; Homeyer rechnet ihn auch principiell dahin,

bat ihn aber seiner Bilder wegen mit den übrigen Codices picturati zur CI. III

gestellt und als Ei bezeichnet (Sachsenspiegel 8. Ausg. [1861] S. 29 und 42;
Genealogie S. 147).

3) Vz. Nr. 79, Aw (Homeyer Ssp. S. 24 u. 28; Geneal. 8. 97).

4) Vz. Nr. 521, An (Geneal. S. 97).
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Der Artikel II 66 beginnt mit den Worten: Nu vernemet.

Diese Formel ist wiederholt im Ssp. als Eingang verwendet worden.

Das haben schon die Glossatoren bemerkt: Joh. von Buch zählt

fünf, Dietrich von Bocksdorf sechs Stellen 1
). Zieht man die

Vorrede von der Herren Geburt und die übersehene Stelle II 68

§ 2, welche die Fälligkeitstermine der Lehnsnutzungen zusammen-

stellt, hinzu, so ergeben sich ihrer acht. Die Anfangsworte Nu
vernemet leiten bald eine neue Materie, bald eine Reihe von Auf-

zählungen, bald einen Complex in sich zusammenhängender ßechts-

sätze ein. Für die Hersteller von Sachsenspiegeltexten
,

die bei

II 66 einen größeren Einschnitt machten, ein neues Buch be-

gannen, darf man den Eindruck als bestimmend voraussetzen, daß

hier ein größeres in sich zusammenhängendes Stück anfange.

Der Gedankengang dieses Stückes ist folgender: gewisse

Classen von Personen und Sachen haben beständig Frieden (II 66

§ 1); alle übrigen nur zeitweilig, und auch davon sind die aus-

genommen, welche durch ihre verbrecherische Handlung oder durch

ihr gerichtliches Verhalten Anspruch auf Frieden verwirkt haben

(§ 2 a. E.). Wer auf den beständigen Schutz, den der Friede

gewährt, Anspruch macht, muß sich friedemäßig halten, darf sich

nicht in einem kriegerischen, gefahrdrohenden Aufzuge oder gar

bei einem Friedensbruche betreffen lassen. Ein peinlich Beklagter,

der mit einem Gefolge vor Gericht erscheint, das nicht über

dreißig Mann stark und nur mit Schwertern bewaffnet ist, begeht

keine strafbare Handlung (II 67). Dem aus II 66 sich ergebenden

Rechtssatz: wer sich an befriedeten Personen oder Sachen ver-

greift, begeht einen Friedensbruch, werden Handlungen gegenüber

gestellt, die nicht als Friedensbruch gelten, trotzdem sie eigen-

mächtige Verletzungen fremden Rechts enthalten: die Wegnahme
von Korn aus fremdem Feld durch den Reisenden, der sein weg-

müdes Pferd füttern will (H 68); die Tödtung oder Verwundung
eines Friedbrechers während der That oder auf der Flucht von

der That (II 69). Der Satz, daß jeder im Besitze seines Grund-

stücks geschützt wird
,

solange er ihm nicht durch gerichtliches

Urtheil aberkannt ist (II 70), scheint den bisherigen Gedanken-

zusammenhang zu verlassen, aber ein ernsthaft gemeinter Land-

friede forderte einen Schutz des Besitzstandes. An die in den

Art. II 60—70 behandelte Frage: unter welchen Voraussetzungen

liegt ein Bruch des Friedens vor, wann nicht ? schließt sich natur-

1) Hoaejer Ssp. S. 341; Genealogie S. 97.
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gemäß die: was ist die Rechtsfolge, wenn der Friede gebrochen

ist? Die Antwort erthoilt II 71 § 1 durch Verweisung auf eine

frühere Stelle des Rechtsbuches, die eine Aufzählung der Ver-

brechen und der ihnen gedrohten Strafen enthält, nemlich II 13.

In den von II 71 § 2 ab folgenden Artikeln greift der Verfasser

auf bereits berührte Materien zurück, um früher aufgestellte Rcchts-

sätze zu vervollständigen oder einzuschränken. Zunächst beschäf-

tigt ihn die II 67 zu Grunde liegende Forderung des friedemäßigen

Verhaltens, die praktisch auf das Verbot des Waffentragens binaus-

läuft. Es soll nicht für den zum Reichsdienst Aufgebotenen noch

für Turniere gelten und überhaupt nicht das Führen eines Schwerts

ausschließen, wenn jemand sich außerhalb seines Wohnsitzes oder

Aufenthaltsortes befindet. Innerhalb der Burgen
,

Städte und

Dörfer ist auch ein Schwert zu führen untersagt. Wer verbots-

widrig Waffen trägt und damit gefangen wird, ist in des Reiches

Acht und wird demgemäß behandelt (II 71 § 2). Neben die schon

anerkannten Ausnahmen vom Verbot des Waffentragens tritt noch

eine mit der Landfolge zusammenhängende. Hier ist nicht nur

das Waffenführen straflos, sondern sogar eine öffentliche Pflicht.

Das veranlaßt den Verfasser, ausführlicher über die Pflicht zur

Landfolge, ihre Ausnahmen, ihre Dauer und ihre sonstigen Modali-

täten zu sprechen (§§ 4 u. 5) und in Verbindung damit das Ver-

fahren für den Fall zu schildern, daß der verfolgte Friedbrecher

sich auf eine Burg geflüchtet hat oder daß von einer Burg aus

ein Friedensbruch, namentlich ein Raub, verübt worden ist (II 72

§ 1 und 2). Reichlich ungeschickt nimmt sich auf den ersten Blick

der Uebergang aus : umme nenerhande ungerichte ne sal man up

houwen dorp gebu außer wegen Nothzucht (III 1 § 1) ,
zumal der

gleich folgende Satz wieder zur Landfolge zurückkehrt (§ 2). Eine

Rechtfertigung liegt in der Methode des Verfassers, Nachträge zu

vorher berührten Materien zu liefern. Das Thema von der Noth-

zucht aufzugreifen bot zweierlei einen Anlaß. Einmal der Frauen

und Jungfrauen zugesagte Friede (II 66 § 1); die Nothzucht bildet

das Hauptbeispiel der gegen sie vorkommenden Friedensbrüche.

Außerdem der den Dörfern zugesagte Friede (das.); und dieser

zweite Grund wirkte stärker, denn das Verbrechen der Nothzucht

beschäftigt den Spiegler an dieser Stelle nicht weiter, als um eine

Strafe über die Lokalität und die Umgebung zu verhängen, innerhalb

deren das Verbrechen verübtwar. Während sonst den Dörfern in ihrem

ganzen inneren Umfange Friede verbürgt ist, ist hier ausnahmsweise

das „uphouwen“ des Gebäudes und das „unthoveden“ alles Lebendigen,

das bei derThat zugegen war, zugelassen. Dies Strafen an unschuldigen
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Sachen und Thieren ist ein in zahlreichen Aeußerungen der Quellen

auch des spätem Mittelalters fortlebender Rest alten Rechts 1
).

Früher umfassender zugelassen, ist es jetzt nur noch beschränkt

als Maßregel des Strafrechts anerkannt. Das Strafverfahren gegen

leblose Sachen bei der Nothzucht hat ein Seitenstück an dem recht-

lichen Vorgehen gegen eine Raubburg, und auch dieser Gedanken-

zusammenhang
,
der durch II 72 nahe gelegt wurde, wenn seine

volle Ausführung auch erst in III 68 erfolgt, wird den Uebergang

von II 72 § 2 auf III 1 veranlaßt haben. Einen Nachtrag zu dem
bereits verlassenen Thema von der Landfolge bildet der Satz, daß

die dem Gerüchte Folgenden, die den festgenommenen Friedbrecher

vor Gericht bringen, von aller Verantwortung frei bleiben, wenn

er hier einer Schuld nicht überführt werden kann (III 1 § 2).

Wie III 1 §2 ein Nachtrag ist zu 1171 §3, so III 2 zu Ü66§1.
Dort waren papen zu den beständig befriedeten Personen gezählt.

Dieses Vorrechts sind sie nur theilhaftig, wenn sie sich friede-

mäßig halten d. h. keine Waffen führen (oben S. 7). Handeln sie

dem zuwider, so wird wer an ihnen Gewalt verübt, gestraft, als

habe er einen Laien verletzt, vorausgesetzt daß er den Verletzten

für einen Laien hielt. Zu solchem Glauben ist man berechtigt,

wenn Geistliche nicht geschoren nach ihrem Rechte, nicht „mit

scerene getekenet to papen* (I B § 3) sind. Den papen sind in

ni2 Juden, die Waffen führen, gleichgestellt, wie sie in II 66 § 1

zu den beständig befriedeten Personen gezählt waren. Aber die

Gleichstellung führt nun zu dem wunderlichen Resultate, daß wer
einem bewaffneten Juden Gewalt anthut, behandelt werden soll,

als habe er „einem Laien“ Gewalt angethan, vorausgesetzt daß

der Jude „geschoren war nach seinem Rechte“, während doch die

Bilder der Zeit den Juden durch langes Haar und Bart zu kenn-

zeichnen pflegen. Man kann nur annehmen, daß der Vf. ursprüng-

lich seinen Satz blos auf „papen“ bezog, nachher aber gemäß
II 66 § 1 Juden hinzufügte, ohne den übrigen Wortlaut entsprechend

zu erweitern.

In II 68 und II 69 waren Handlungen erwähnt
,

die trotz

ihrer objectiven Strafbarkeit straflos bleiben, die eine weil durch
Notbstand gerechtfertigt, die andere weil gegen einen auf hand-
hafter That betroffenen Friedbrecher verübt. Dazu liefert III 3

einen Nachtrag in zwei Sätzen
,

die aus Gründen in der Person
des Thäters die gesetzliche Strafe mildem oder ganz ausschließen und
statt ihrer nur Schadenersatz verlangen. Das erste ist der Fall

1) Brunner, deutsche BQ. II 667.
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bei schwängern Frauen : sie sollen nicht schwerer als to hud nnde

to hare gestraft werden. Das zweite bei Geisteskranken: ihr

Vormund soll den durch ihre Handlung angerichteten Schaden er-

setzen. Mit diesen Sätzen lenkt der Vf. zu einer vor dem Beginn

des Landfriedensaufsatzes erörterten Materie zurück. In H 65

hat er Rechtsverletzungen, die von einem Kinde oder an einem

Kinde verübt werden, und die von einem Kinde verübten ganz

wie in HI 8 Satz 2 behandelt: kann man das Kind auch nicht

zur Verantwortung ziehen für sein Thun, svelken scaden it dut,

den sal he (sc. sin Vormunde) gelden na einem werde. Die Beur-

theilung der an einem Bünde verübten Handlungen (II 65 § 2)

klingt an die Gottes- und Landfriedenssatzungen au, die wie der

Ssp. die Straflosigkeit des Lehrers, des Erziehers aussprechen, die

ein Kind wegen seiner Missethat gezüchtigt haben ').

Auf den Landfriedensaufsatz folgen Rechtssätze über die Ver-

äußerung von Mobilien, Kauf, Leihe, Depositum, Bürgschaft und

das Verhältnis der Juden zu mehrem dieser privatrechtlichen Ge-

schäfte. Wie der Verfasser hier aber Gelegenheit nimmt, die

strafrechtliche Stellung der Juden zu bestimmen und den sie

schützenden Frieden geschichtlich zu begründen (III 7), so kehrt

er mit dem nächstfolgenden Artikel ganz in das verlassene Gebiet

zurück
,
um die Annahme zu widerlegen

,
als hätten Burgen und

Fürsten keinen Anspruch auf Frieden. Es geschieht das in der-

selben Form, wie das Rechtsbuch mehrmals zu seiner Zeit auf-

kommende falsche Rechtsansichten berichtigt : man seget . . . des

n’is doch nicht (HI 53 § 2) ’). Der Art. 1H 8 erscheint um so

mehr als ein Nachtrag zu dem frühem umfassenden Thema, als

gleich darauf mit HI 9 in der Materie von der Bürgschaft fort-

gefahren wird.

2.

Ist im Vorstehenden die Zusammengehörigkeit der Sätze H66
bis HI 3 nach innera Gründen dargelegt worden, so wird, was
daran künstlich oder gezwungen erscheinen mag, gerechtfertigt

durch das Zurückgehen auf die dem Vf. zugänglichen Quellen.

Manches, dessen Vorkommen aufFällt, ist altherkömmlicher Bestand-

theil der Landfriedensurkunden: so, daß den positiven Angaben
über das Vorhandensein eines Friedensbruches Sätze angereiht

1) Gottcsfr. t. 1088 (LL. W. I n. 424 c. 9): non ledit p&cem, «i quis delin-

quentem servum auum vel discipulum vel quolibet modo sibi aubditum acopia Tel

fuatibua cedi jusaerit. Vgl. n. 425 c. 9 (S. 604 und 607).

2) Dem erweiterten Text angebürig: 1 61 §2.
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werden, die gewisse Handlungen für zulässig, von der Classe der

Friedensbriiche für ausgeschlossen erklären (ob. S. 42) '). Anderes

ist dem Rechtsbuche speziell durch die von ihm benutzten Vor-

lagen zugeführt. Als solche mögen vor der Hand die Treuga Hen-

rici und der sächsische Landfriede (oben S. 37) gelten.

Vergleicht man das Landfriedensstück des Ssp. mit diesen

Urkunden, so zerlegt es sich in zwei Theile
,

die durch II 72 § 1

aus einander gehalten werden. In dem ersten Theile ist eine

Parallele zwischen dem Ssp. und L und T verfolgbar.

Ssp. L T
II 66 Eingang Eingang Eingang

§ 1 alle dage — live 1 1

kerken — molen 2 2

des koninges strate 3 3

§2 vrede dage etc. 4 4

in f. : allen lüden ane den etc. 4 preter eos fehlt

II 67 14 fehlt

II 68 8 8

II 69 20 fehlt

n 70 11 12.

Wenn es nicht ausschließlich Bestimmungen strafrechtrechtlichen

Inhalts sind, die dieser Theil des Landfriedensstückes vorträgt, so

befolgt der Ssp. damit nur das Beispiel der Landfrieden vor ihm.

Schon der Elsässer Lf. hat einen Satz zum Schutz des Besitz-

standes, und zwar des öffentlichrechtlichen und des privatrecht-

lichen *). Dem entspricht sachlich L 11 T 12 : nullus a possessione

rerum quas possidet ejicietur, nisi possessio ab eo (f in judicio T)

evincatur. Der Ssp. giebt das wieder durch : man ne sal niemanne

wisen von sime gude, dat he in geweren hevet, ime ne werde die

gewere mit rechte afgewunnen 3
). Damit ist der Besitz eines Grund-

stückes geschützt gegen jeden Angriff, der sich nicht auf ein ge-

richtliches Urtheil stützen kann 4
).

Auch für den zweiten Theil des Landfriedensaufsatzes läßt

sich eine Benutzung von Quellen nachweisen
,

aber der Vf. ent-

nimmt ihnen nicht, wie im ersten Theile, eine zusammenhängende

1) Vgl. Gfr. t. 1083 c. 9 dod ledit pacem (ob. S. 45), c. 10 excipitur ab hac

pacis constitutione, c. 11 non violatur pax (W. S. 604).

2) LL. Win. 429 c. 10: quod quisque ante bujus condictionis decretum

aliquo Tel proprietatis Tel regiminis jure possedit, et nunc eodem jure possideat

(3. 613).

3) Vgl. Ssp. II 24 §1 (unten S. 54).

4) H e u s 1 e r, Institutionen des deuteben Priratrecbts II 43.
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Reihe von Artikeln. Die Entlehnungen sind vereinzelt, und folgt

der Vf. schon im ersten Theil seiner Vorlage in keiner Weise

sklavisch, so bewegt er sich hier noch ungleich freier. Es fehlt

an solch auffallenden Bestandtheilen, deren Aufnahme in den Land-

friedensaufsatz sich allein aus ihrem Vorkommen in den Land-

friedensurkunden erklärt. Es sind nur Anklänge an Sätze anderer

Landfrieden, die hier wiederkehren. Das Entlehnte hat der Vf.

so mit eigenem Material verbunden und verarbeitet, daß sich eine

Tabelle wie für den ersten Theil für den zweiten nicht geben läßt

oder ein irreführendes Bild liefern würde. Nur in diesem be-

schränkten Sinne lassen sich für das Waffenverbot (II 71 § 2) und

für die Grenzen der Landfolgepflicht (II 71 § 3) Parallelstellen an-

führen. Sie gehören dem Rheinfränkischen Landfrieden (ob. S. 38)

an, dessen Auffindung so überraschend wirkte, daß manche' For-

scher erst dadurch den Zugang zu den wahren Quellen des Ssp.

eröffnet sahen. Nicht T könne ferner als solche gelten — L war
noch unbekannt — sondern RF sei, wenn nicht selbst die Quelle,

doch ihr nahe verwandt

1

). RF zeigt allerdings mit T, L und dem
Ssp. in einer Anzahl von Artikeln mannigfache Uebereinstimmung,

aber man braucht blos den ersten der Reihe mit dem entsprechenden

Satz in den drei Friedensurkunden zu vergleichen, um der Ver-

schiedenheit, wie sie ihn formuliren, des großem oder geringem

Abstandes, der sie vom Ssp. trennt, inne zu werden.

Während Ssp., T und L befriedete Personen und Sachen in

zwei von einander getrennten Sätzen behandeln, hat RF c. 1 in

einem Satze zusammengestellt und unter einander gemischt: ville,

villarum habitatores, clerici, monachi, femine, mercatores, agricole,

molendina, judei qui ad fiscum iraperatoris pertinent, venatores. . ..

Befriedete Sachen wie Kirchen, Kirchhöfe, Pflüge, die der Ssp. wie

T und L aufzählt, sind in RF übergangen. Seiner ausführlichen

Befriedung der venatores et ferarum indagatores quos weidelude

dicimus, denen die Wilddiebe, qui laqueos tendunt et compedes
ponunt, gegenüber gestellt sind, entspricht in T und L der bün-

dige Ausdruck rjusti venatores“*); in den Ssp. ist nichts davon

aufgenommen. Von den befriedeten Personen und Sachen allen

sagt RF: omni die pacem habeant; dagegen T, L und Ssp.

1) Eggert, 8. 81 ff. Vgl. Planck, Waffenverbot und Reichsacbt im Ssp.

(Sitzungsberichte der Münchener Akad. Jg. 1884) 8. 103.

2) Justus eine Rückübersetzung des deutschen recht, d. i. eines Jägers, der

in dieser Eigenschaft ron Rechtswegen anerkannt werden muß (Grimm Wb. VIII

893), »gl. Ssp. III 3: o»er rechten doren; Rstg. Landr. c. 31 gl: des landes

rechte morder; Strals. VerL-B. S. X.XVI: rechte stratenrover.
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omni die et tempore firmam pa- alle dage u. alle tiet solen vrede

cem habebunt in personis et in hebben ... an irme gude u. an

rebus. irme live.

Ebenso wenig läßt sich die wörtliche Benutzung verkennen, wenn

statt der ville in BF in T, L und Ssp. befriedet sind:

ville infra sepes suas iewelk dorp binnen einer gruve

unde sime tune 1
).

Aber auch in den Sätzen, in denen RF den Urkunden L und T
näher tritt, ist unverkennbar der Ssp. ihnen und nicht RF ver-

wandt. Die Bestimmung über das bewaffnete Gefolge des Be-

klagten zeigt in RF 11 und L 14 noch durch die Berücksichtigung

der Begleitung des Richters Gemeinsamkeit. L spricht auch von

dem Gefolge des Klägers. Dem Ssp. ist beides fremd. Die De-

finition der dreißig Gewaffneten als den Kläger und 29 Begleiter

bedeutend hat der Ssp. so wenig als L aufzunehmen für nöthig

befunden. Den weitern Abstand des Ssp. von RF als von L be-

zeichnet am deutlichsten der Eingang des Artikels: RF 11 violator

pacis a judice citatus ad judicium veniat; L 14 si quis pro ali*

cujus querimonia vocatur a judice; Ssp. II 67 sve um ungerichte

beklaget wirt. Noch stärker zeigt sich die Differenz in dem das

Recht des Reisenden behandelnden Artikel. RF 13 unterscheidet

zwischen fruges und gramen; jene darf der Reisende für sein

Pferd abschneiden, in dem Grase darf er es weiden lassen. Von
solcher Unterscheidung wissen weder L 8 und T 8 noch der Ssp.

II 68. L und T haben dem Sinne nach noch mit RF gemein: qui

aliter fecerit, pacis violator erit und ziehen allein die Consequenz

für suspendetur. Der Ssp. sieht aus den unten S. 56 angegebenen

Gründen von der Aufnahme dieses Satzes ganz ab und sucht durch

Weglaasen concreten Details (gladio cultello vel falce) zu einem

mehr abstracten Rechtssatze zu gelangen.

3.

Die Vergleichung des Ssp. mit wahren oder vermeintlichen

Quellen ist schon wiederholt angestellt worden. Interessanter ist

die noch nicht angestellte Untersuchung, wie das Rechtsbuch

seine Quellen benutzt habe. Betrachtet man zunächst die in der

Tabelle oben S. 46 einander gegenübergestellten Sätze, so schließt

1) Die Örtliche Ausdehnung der Immunit&t wird beschrieben: domus et

rillas et septa villarum et . . . quicquid fossis aut sepibus . .
.
praecingitur, eodem

immunitatis nomine contineri (Benedictus Capit. 1 279, M. G. 11 pars altera p. 61).
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sich §1 des Ssp. eng an c. 1 — 3 in L und T, die hier fast

wörtlich zusammenstimmen, an. Allo Gedanken und die Form, in

der sie ausgedrückt sind, stammen von dorther, so daß sich das

Rechtsbuch mit den Urkunden zusammengehalten wie deren Ueber-

setzung liest. Nur darf bei dem Worte Uebersetzuug keinerlei

Gezwungenheit in der Form oder Schwerfälligkeit im Gedanken-

gang vermuthet werden. Der Styl des Vfs. ist an dieser Stelle

eben so schön und frei wie sonst in seinem Buche. Zudem ver-

zichtet er auch hier nicht auf seine Selbständigkeit. Er ändert

an der Wortstellung. Den Anfang im Ssp. macht der Satz: alle

dage unde alle tiet solen vrede hebben, und nun folgt die Auf-

zählung der befriedeten Personenclassen, während die Landfriedens-

urkunden mit ihnen beginnen. Dadurch gelingt es dem Ssp. von

vornherein den beständigen Frieden des § 1 in scharfen Gegensatz

zu dem zeitweiligen zu bringen, den § 2 behandelt. Der Ssp. läßt

kleine Satztheile aus: durch Verwendung eines umfassendern Aus-

druckes wird das übergangene Wort mitgedeckt, so wenn die mo-

niales der Urkunden unter den geistliken luden oder unter den

megede des Ssp. mitverstanden werden. Bedeutsamer ist die Aus-

lassung, die die um ihres Gewerbes willen befriedeten Personen-

klassen getroffen hat (s. u.). Der Ssp. differenzirt gegenüber der

Vorlage, wenn er anstatt mulieres als ständig befriedete Personen

nennt: wif unde megede, eine Verbindung, die überall im Ssp.

wiederkehrt, wo von dem speziell gegen Frauen verübbaren

Friedensbruch, der Nothzucht, die Rede ist: II 13 § 5, II 64 § 1,

III 1 § 1. Kleine formelhafte Vermehrungen oder Veränderungen

der Vorlage sind es
,
wenn statt ville infra sepes suas die oben

S. 13 angegebene Bezeichnung der Dörfer, statt strate omnes der

Ausdruck des koninges strate gewählt, und der den befriedeten

Sachen zugesprochene Schutz erstreckt wird auf „allet dat dar

hinnen kumt.“ Doch das hängt mit der Liste der befriedeten

Personenclassen zusammen, die besonders zu betrachten ist.

Einen wiederkehrenden Bestandtheil der Landfrieden bildet

von Anfang an die Aufzählung von Personen und Sachen, die

steten Frieden haben sollen. Personen sind entweder um ihres

Geschlechtes oder um ihres Standes oder um ihres Gewerbes

willen befriedet. Der Ssp. berührt sich zunächst näher mit

L als mit T; dem während T nur von clerici redet, fügt L mo-

nachi hinzu, die in den „papen unde geistlike lüde“ des Ssp.

wiederkehren. Im Uehrigen folgt er seiner Vorlage mit Auswahl.

Er nennt wie sie die Geistlichen, die Frauen, die Juden als be-

friedet, übergeht dagegen die um ihres Gewerbes willen befriedeten

Kgl. Om. 1. W. Nachrichten. I'hllolog.-hlrtor. Kltnn. 1894. No. I. 4
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Personen: agricole, mercatores, jnsti venatores, piscatorea l
). Es

müßte das um so mehr auffallen, als das ßecbtsbuch seiner Be-

stimmung nach allen Grund gehabt hätte, sich der genannten

Classen anzunehmen. Aber die Uebergehung bezweckte gar nicht

die Ausschließung der genannten Gewerbe von der Befriedung,

sondern mittels eines zusammenfassenden Ausdrucks erreichte der

Vf. dasselbe, als wenn er wörtlich seiner Vorlage gefolgt wäre.

Indem er die Dörfer und die Königsstraßen unter steten Frieden

stellte und „allet dat dar binnen kamt“ hinzufügte
,
waren die

beiden wichtigsten Classen jener Aufzählung, die Bauern und die

KauÜeute, befriedet, denn unter den mercatores der Landfriedens-

urkunden sind nur die wandernden, wegfertigen, die gewerbig leut

der mittelalterlichen Quellen, verstanden. Die Formel, die der

Ssp. gebraucht, empfahl sich zugleich als ein bequemes Mittel, um
die von einander abweichenden urkundlichen Verzeichnisse der

befriedeten Berufsstände zu vereinigen
,

ja vielleicht auch den

Schutz auf Thiere zu erstrecken, den manche Landfrieden kennen ’).

Die Sachen, die ewigen Frieden haben sollen, sind nach dem Ssp.

völlig dieselben wie in L und T. Nur daß auch hier das Rechts-

buch besser ordnet und geschickter zusammenfaßt: es stellt die

Dörfer den Pflügen und Mühlen voran und zieht die Königsstraßen ’)

mit allen andern befriedeten Sachen in einen einheitlichen Satz.

1) Iu L fehlen die mercatores. Die itineratores der Treuga in der Pariser

Hs. werden durch die Utrechter Hs. zu justi venatores, womit die Lesart von L

stimmt; justi beißen die Jäger, die Weidmänner (oben 3. 12) im Gegensatz zu

den Wilddieben, hii qui laqueos tendunt et conpedes pomint, wie sie der LF. v.

1179, strikere et drubere, wie sie L c. 4 deutsch nennt. Striker ist der dem

Wilde Stricke, Schlingen legt. Drohe, dru ist eine Falle um wilde Thiere zu

fangen (Leier 1 470); pedica quam vulgo druch dicimus Alam. LF. (S. 615). E
deich lange in solher dru

|

beklemmet were, als ich bin nnj ich wurde 6 mlinech

ze Toberlu Walther v. d. Yogelw. 2“ (Pfeiffer).

2) Elsässer LF. (W. n. 429 c. 9): equi autem admissarii qui vulgariter

stuot vocantur ... sub bac pacis condictione perpetuo permaneant (8. 613). Die

deutsche Glosse erklärt sich daraus, daß stuot eigentlich das Gestüt bedeutet.

Vgl. noch den LF. v. 1398 bei Sudendorf, Br.-Lüneb. CB. VIII n. 234: ok

scholen alle wilde perde, dar mede men nicht arbeydet, de in der stot gan, men
hode or eder nicht, velich syn. — Cap. Aquisgr. 801 c. S: ut jumenta pacem

habeant similiter per bannum regis (Boretius S. 171).

3) L 3 und T 3 befrieden strate omnes cum in terra tum io aqua. Des
koninges strate ist Zusatz des Ssp., der die Bezeichnung auch sonst gebraucht

(II 59 § 3, I 63 § 1) und in Gegensatz zu dem Dorfe bringt (I 63 § 1, II 66 § 1).

Gleichbedeutend steht in späteren Hss. des rikes strate; schon in ältern Ur-

kunden : publica strata regia, strata libera et publica und schlechtweg strata pu-

blica (Heu sl er, IoetiL des deutschen Pmatr. II 83). Dazu vgl. Priv. Fried-

rich II. f. Goslar v. 1219 (UB. der Stadt Goslar hg. v. Bode [Halle 1893]) §33;
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Ergab die bisherige Vergleichung eine wohlüberlegte Bear-

arbeitung der Vorlagen durch modificirende Wiedergabe des In-

halts, so zeigen andere Stellen eine Thätigkeit des Spieglers, die

sich in Zusätzen zu dem Inhalt seiner Quellen äußert. Dafür

liefert der § 2 des Art. 66 den Beweis. Er beschäftigt sich mit

der nach Abzug der befriedeten Personen übrig bleibenden Be-

völkerung, „allen lüden“, wie sie zweimal genannt werden. Zu
gewissen Zeiten sind auch sie befriedet. In der Auseinandersetzung

dieser Friedenszeiten geht das Rechtsbuch weit über den Rahmen
der Vorlage hinaus, denn es macht zunächst statt einer drei Kate-

gorieen befriedeter Zeiten namhaft: hilge dage, gebundene dage

und die vier Tage in jeder Woche von Donnerstag bis Sonntag.

L und T führen die hilgen und gebundenen dage nicht an. Die

heiligen Tage sind die kirchlichen Festtage. Die gebundenen

Tage zu erwähnen lag dem Verfasser des Ssp. um so näher, als

er sie ihrer prozessualischen Bedeutung halber in seinem Buche

so oft zu berücksichtigen hatte. Die Einschränkung gerichtlicher

Thätigkeit „binnen gebundenen dagen“
,

die sich zu dem Satze

zuspitzen läßt, daß man an gebundenen Tagen richten, aber nicht

dingen dürfe 1

), kommt in einer großen Zahl von Stellen des

Rechtsbuches vor, die bald dem kirchlichen Gebote, bald dem
staatlichen Interesse an einer raschen Rechtspflege und der Herr-

schaft des Friedens einen Ausdruck geben. Zu den an gebundenen

Tagen verbotenen Handlungen gehört auch das Leisten von Eiden

;

das Beschwören des Friedens soll aber durch das Verbot nicht

getroffen werden*). Welche Zeiten unter den gebundenen Tagen

zu verstehen seien, unterläßt der Vf. anzugeben, da im Gerichts-

gebrauch Fastenzeit und Adventszeit als solche von Altersher

bekannt waren 8
). Der Schritt von der gerichtlichen Auszeichnung

dieser Zeiten zu ihrer Befriedung liegt so nahe, daß der Ssp.

ihn von sich aus hätte thun und die Vorlage um diesen Zusatz

erg&stula publica que etiam regalia dicuntur. Die Künigsstraße ist die Heer-

straße; in einen Gegensatz dazu bringt die Straßen der Stadt: Gosl. Priv. 1219

§16, Goal. Stat. bei Göschen S. 50“ „alse in der ghemeynen atratco“ und

S. 314 u. 321. — Die früheren LF. kennen keine Befriedung der Heerstraßen,

sondern der darauf wandernden: der peregrinatore*
,
causa orationis transeuntes,

der mercatores (Elsässer LF. c. 1 S. 612).

1) Ssp. II 10 § 5 und li §4. Planck, Gerichtsverfahren im MA.I (1879)

S. 116. Vgl. unten HI 3.

2) Ssp. II 10 § 3 : eine Ausnahme
,

die auch die kirchlichen Quellen aner-

kennen: c. 17 C. 22 qu. 6 (nisi de concordia et paciflcatione)
;

c. 1 X. de feriis

II 9, wo selbst am Sonntage pro pace vel alia necessitate an schwören erlaubt wird.

3) Sohm, fränk. Reichs- und Gericbtsverf. S. 362.

4 *
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bereichern können. Aber wenn auch nicht L und T
,

so kennen

doch andere Quellen der Zeit die Befriedung der „gebundenen

Tage“, wenngleich nicht unter dieser Bezeichnung, die außerhalb

des gerichtlichen Gebietes nicht gebraucht wird. Ob sie der Ssp.

erfunden oder aus dem Gerichtsgebrauche entnommen hat, läßt

sich bei dem Mangel deutsch geschriebener Rechtsquellen der vor

dem Ssp. liegenden Zeit nicht entscheiden '). Die kirchliche Sitte

verwendet für ähnlich geartete Zeiten den Ausdruck : tempus

clausum, geschlossene Zeit. Eine Quelle, die die Befriedung der

Fasten und der Adventszeit neben den befriedeten Tagen jeder

Woche kennt
,

ist der Gottesfriede von 1083 *). Daß hier nicht

die Vorlage des Rechtsbuches zu suchen ist, ergiebt sich von

allem andern abgesehen schon aus der kurzen und bündigen Klar-

heit des Ssp. verglichen mit der redseligen Fülle der treuga Dei.

Auch die Landfriedensurkunden des 11. und 12. Jahrh. wird man
wegen ihrer abweichenden Formulirung des Verbots’) nicht als

die Quelle des Rechtsbuches ansehen können. Dagegen glaube

ich in der kanonistischen Litteratur die Quelle gefunden zu haben,

die der Vf. des Ssp. benutzt hat. Die zu Ende des 12. Jh. ver-

faßte Summa decretalium des Bernardus von Pavia (f 1213)*)

setzt im ersten vom Index handelnden Buche den Unterschied von

treuga und pax, für deren Beobachtung der Richter kraft seines

Amts zu sorgen hat, aus einander und definirt treuga als die se-

curitas praestita personis et rebus discordia non finita, pax da-

gegen als discordiae finis. Er fährt dann fort: quaedam autem

habent perpetuam treugam ut clerici monachi conversi peregrini

mercatores et rustici et animalia quibus terra colitur . .
.
quaedam

vero temporalem, ut ne quis in alium insultum faciat a vespera

quartae feriae usque in exordium secundae feriae, ab adventu

usque ad octavam epiphaniae et a septuagesima usque ad

octavam pascae. In dieser Stelle die Vorlage des Spieglers

zu erblicken
,
werde ich dadurch bestärkt

,
daß der Kanonist

fortfahrt: de feriis autem forte ista ratio reddi potest und nun

1) Das Sachs. Lehar. 4 § 4 gebraucht gebundene dage in einem weitern

Sinne, so daß rireldage eine Unterabtheilung derselben bilden. Görl. Lehar, c. 4

unterscheidet: gebnnd. und ungeb. dage, der Auctor vetus 116: dies observabiles

und dies absoluti. Magd. Fragen (hg. v. ßehrend, Berl. 1865) III 3, 2 stellen

gcb. und offene tage einander gegenüber. Die gerichtliche Auszeichnung der ge-

bundenen Zeiten (ohne diesen Namen) schon Heinr. I const. r. 932 (LL. W. 1 n.

2 c. 2; n. 8 C. 4, S. 8 und 5).

2) W. I n. 424 c. 2 (S. 603).

8) Elsässer Lf. c. 2 S. 612,

4) Bern, l'apienais Summa decretalium ed. Las peyres (Eatisb. 1860) 8. 19.
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kurz das privilegium treugae für jeden Tag begründet: für Don-

nerstag mit Christi Himmelfahrt, für Freitag mit der Marter

Christi u. s. w. Ebenso verfahrt aber der Ssp.
,
und das ist die

zweite Bereicherung seiner Vorlage. An die Aufzählung der ge-

friedeten Tage knüpft er sofort die kirchlich - theologische Be-

gründung, nur daß er viel ausführlicher zu Werke geht als Bern-
hard v. Pavia, sich nicht mit der Angabe eines Grundes be-

gnügt, sondern deren mehrere für jeden einzelnen Tag anführt.

Daraus folgt schon, daß dem Spiegler der Kanonist nicht sowohl

Vorlage als Muster ist. Er hat viel von dem Seinigen hinzu ge-

than und sich auch Abweichungen erlaubt: so wenn er das Motiv

der datio Spiritus sancti in pentecosten für die Befriedung des

Sonntags gar nicht verwendet '). Solche Selbstsändigkeit des

Sachsenspiegels den Vorgängern gegenüber ist uns schon früher

begegnet (ob. S. 49) und kann auch einer kirchenrechtlichen Quelle

gegenüber nicht aufiallen; denn daß seinem Verfasser weder eine

ausgebreitete theologische Gelehrsamkeit noch die Neigung fehlte,

sie in die Darlegungen seines Buches zu verweben, dafür gewährt

III 42 ,
wo er die Behauptung, die Unfreiheit sei biblischen Ur-

sprungs, an den Zeugnissen der heiligen Schrift prüft, einen aus-

reichenden Beleg. Erst am Schlüsse des langen § 2 kehrt der

Ssp. zu dem Rahmen seiner Vorlage zurück, indem er gleich ihr

gewisse Personen von der „allen Leuten“ zu Gute kommenden

Befriedung ausnimmt. Welche Personen diese Ausnahme bilden

sollen
,

ist nicht übereinstimmend in L 4 (T kennt die Ausnahme

überhaupt nicht) und Ssp. angegeben. Den qui proscripti sunt et

abjudicati falsarii und strikere et druhere, den Wilddieben s
), stellt

der Ssp. die auf handhafter That Gefangenen, die in der Reichs-

acht befindlichen und die im Gericht Verfesteten gegenüber.

Von den drei möglichen Arten eine Quelle zu bearbeiten sind

bisher .zwei dem Vf. des Ssp. nachgewiesen worden: modificirende

Aufnahme des Vorgefundenen und Einschiebung von Zusätzen.

Es bleibt zu untersuchen, ob er an seiner Vorlage auch durch

Weglassen geändert habe.

1) Der Satz : die Bandach was die inte dach, die ie gewart (Sap. II 66 g 2)

ist in die Säcba. Weltcbronik (Weilands Ausg. S. 67*) übergegangen.

2) Oben S. 60; falsarii monetärem zählt anch RF. c. 16 neben praedones

fnres und latrones unter den zu verfolgenden Personen auf (S. 882). Wenn
abjudicati nicht mit fals. verbunden und durch: verurtheilte Falschmünzer über-

setzt wird, könnte es als Seitenstück zu proscripti, als Reichsäcbter (etwa abju-

dicare das deutsche verdelen Ssp. 138 §2) verstanden werden.
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Es ist das theils in blos formeller, theils in materieller Ab-

sicht geschehen.

Der auffallendste Beleg für die erste Erscheinung ist die

Uebergehung der Sätze von L und T, in denen einzelne concrete

Delicte und ihre Strafen behandelt sind. Der Ssp. verfuhr so,

nicht weil er diese Bestimmungen verwarf, sondern weil ihre Auf-

nahme überflüssig war, nachdem er schon an anderer Stelle und

reichhaltiger als die Urkunden den Gegenstand berücksichtigt

hatte. Noch an einer zweiten, weniger auffälligen Stelle verfuhr

er ebenso: er ließ in 1172 §3 die auf das Versäumen der Land-

folge gesetzte Wette unerwähnt, weil er sie bereits 153 §1 an

der Spitze der Aufzählung genannt hatte, die die wettepflichtigen

Handlungen zusammenstellt. An andern Stellen hat er solche

Wiederholung allerdings nicht gescheut, wie die Vergleichung von

II 39 § 2 mit II 68 (Recht des Wegfertigen)
,
von II 24 § 1 mit

II 70 (Besitzschutz) zeigt. Aber hier rechtfertigt ihn
,
daß sich

entweder eine neue Seite des Rechtssatzes hervorheben, wie in

1168*), oder im Anschluß an die Landfriedensurkunde ein Rechts-

satz sich kürzer und präciser wiedergeben ließ ak früher ge-

schehen war, wie in 1170*).

Wo man Unterschiede zwischen dem Ssp. und der Vorlage

wahrnahm, hat man bisher nur zu oft den Zusammenhang in Ab-

rede gestellt, ohne zu bedenken, daß der Verfasser doch auch in

bewußter Weise an seiner Quelle geändert haben könne. Ein

solches Verfahren des Verfassers läßt sich nun wirklich erweisen.

Er geht auf eine Bearbeitung seines Materials aus und verfolgt

vor allen Dingen das Ziel, seine Quellen ihres urkundlichen
Charakters zu entkleiden und ihren Inhalt mit dem Texte

seines Werkes möglichst zu verschmelzen.

Der Eingang des Landfriedensstückes scheint dem zu wider-

1) 1168 behandelt den Gegenstand von der Seite des Strafrechts, führt

genauer aus — übrigen» im Anschluß an die Landfrieden — unter welchen Vor-

aussetzungen die Eigenmacht des Reisenden straflos bleibt, während II 89 §2 die

privatrechtliche Seite, Verpflichtung des Reisenden zum Ersatz des angerichteten

Schadens, hervorhebt. Der Unterschied, den Homeyer, Stellung des Ssp. zum
Schwsp. (1853) S. 73 zwischen den beiden Stellen annimmt, trifft nicht zu, da

vretten = fressen machen, füttern, und „it nirgen ne vurt“ (T 8 ita quod nichil inde

deferat) an beiden Stellen, ähnlich dem „zum alsbaldigen Gebrauch“ des heutigen

Rechts (Strafgb. § 370, 6), eine Bedingung der Straflosigkeit bildet.

2) Oben S. 52. II 24 gl flicht noch processuatische Voraussetzungen in den

Satz ein und hebt ausdrücklich hervor, was II 70 stillschweigend besagt, daB such

die unrechtmäßig erlangte Gewere geschützt wird.
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sprechen. Die Formel: nu vorneinet kündigt, wo sie sonst im

Ssp. gebraucht wird (oben S. 42) ,
direct und concret den Gegen-

stand an, den der Verf. abhandein will: die Wergeldsbestimraungen

(III 45, 51), die Fälligkeitstermine der Lehnsnutzungen (II 58 § 2),

die den Ungerichten gedrohten Strafen (II 18), die zur Morgengabe

verwendbaren Gegenstände (I 20) ,
die Rechtssätze

,
die sich an

die Schwangerschaft einer Frau knüpfen (I 33). In II 66 dagegen

leitet die Formel eine rechtshistorische Nachricht über Herkunft

und Bestimmung des Friedensgesetzes ein, von ähnlicher Art wie

sie auch in L und T zu finden ist. Daß sie als Urheber de3

Friedens nicht wie T dominus noster rex Heinricus noch wie L
ohne Namensnennung dominus imperator, sondern noch weiter

abschwäcbend und verallgemeinernd „die kaiserlike gewalt“ bezeich-

net mit einer dem MA. geläufigen Abstraction, wie etwa heutzu-

tage von des Kaisers Majestät anstatt vom Kaiser geredet wird,

liefert schon einen kleinen Beweis für unser Thema. Bedeut-

samer ist die Weglassung des Ortes der Friedenserrichtung, als

welchen T im Eingang Würzburg angiebt. L hat im Eingang

keine Ortsangabe, sondern erst in der Schlußformel: hec acta

sunt aput Frankinfurt. Im Ssp. entspricht der Eingangsformel

keine Schlußformel. Doch wird die Beweiskraft dieses Umstandes

dadurch abgeschwächt, daß auch T einer Schlußformel entbehrt.

Das Rechtsbuch hat vor den beiden Urkunden eine Zweckbestim-

mung des LF. voraus: er soll deme lande to Sassen zu Gute

kommen nnd ist deshalb unter Zustimmung der guden knechte

dieses Landes errichtet. Das sind theils concrete, theils formel-

hafte Ausdrücke, die weit hinausgehen über das, was L und T
bieten und erst recht auf die Benutzung einer urkundlichen Vor-

lage hinzudeuten scheinen, mag sie auch eine andere sein als L
und T. Einen von Reichswegen ausdrücklich für Sachsen errich-

teten LF. kennen wir bisher nicht, und so oft auch in Gedichten

und prosaischen Erzählungen „gute Knechte“ die Ritterschaft

eines Landes bezeichnen, ich habe doch in der reichhaltigen Bei-

spielsammlung, wie sie z. B. das Grimmsche Wörterbuch 1
) enthält,

keinen Beleg gefunden
,
wonach dieselbe Formel in einer altern

deutschen Urkunde oder lateinisch wiedergegeben in einer latei-

nischen vorkäme.

1) Bd. V. Sp. 1382 (Hildebrand). Kaiserchronik V. 14970, 15105. Der Ssp.

bat die Bezeichnung noch einmal: II 71 §5 d. b. in dem Landfriedensstücke.

„Mit helfe wiser knechte“, was Ho meje r noch heranzieht, gehört der gereimten

Form des Sep.-Prologs Des heil, geiitez minne an, die das Ldwenberger Stadt-

buch des 14. Jb. (Ta. Nr. 413) enthält. Homeyer Ssp. S. 187, 448, 65, 622.
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Zu dem Schlüsse der Urk. L gehört neben den oben ausge-

zogenen Worten der ihnen voraufgehende Satz: pax ista jurabitur

usque ad pascha et a pascha usque ad duos annos. Der Ssp. hat

mit der Schlußformel auch diese Worte weggelassen. Das führt

auf ein zweites bezeichnendes Merkmal seines Verhaltens zu seiner

Vorlage. Es wird nicht blos deren urkundlicher, sondern auch

ihr landfriedensrechtlicher Character abgestreift. Für die

Landfrieden ist zweierlei bezeichnend : sie werden auf Zeit er-

richtet und werden beschworen. T hat nicht wie L beide Merk-

male gewahrt, sondern nur das Beschwören (init.); das Landfrie-

densgesetz des Ssp. kennt keines von beiden '). Ihm ist der Land-

friede nicht mehr eine temporäre, durch besondere Rechtssätze

ausgezeichnete Ordnung, sondern ein Bestandtheil des allgemein und

immer geltenden Rechts.

Dieser Characterzug läßt sich zunächst erweisen durch das

Weglassen gewisser Worte, die in den ältern Quellen beständig

an den Rahmen, innerhalb dessen die Rcchtssätze ihren ursprüng-

lichen Platz haben, und damit zugleich an die Schranke erinnern

sollen
,
innerhalb deren sie zu verstehen und anzuwenden sind.

II 67 verbietet einem peinlich Beklagten mit einem großem Ge-

folge vor Gericht zu erscheinen. Das Vorkommen des Satzes,

nach Erwähnung der befriedeten Personen und Sachen, hat etwas

Auffallendes. Oben S. 42 ist der innere Zusammenhang dargelegt

worden. Der äußere erklärt sich daraus, daß ursprünglich nur

der Verletzer des Landfriedens der angegebenen Beschränkung

unterworfen wurde. So kennt RF. c. 11 (ob. S. 48) den Satz:

violator pacis a judice citatus ad judicium veniat cum triginta

gladiis tantum. ln L und Ssp. ist der Satz fortgehend verall-

gemeinert (ob. S. 48) ;
T hat den Artikel nicht. Die nächstfolgende

Bestimmung des Ssp. über das Recht des Reisenden, Futter vom
Felde für sein Pferd zu nehmen, ist ein alter Bestandtheil der

LF. S
)

RF. schließt die Angabe, unter welchen Voraussetzungen

der Reisende straflos bleibe (c. 13), deshalb mit den Worten: qui

aliter fecerit, pacis violator erit. L 8 und T 8 begnügen sich

damit noch nicht und fügen ausdrücklich die Strafe hinzu (ob.

S. 48) : wer also jenes Recht nicht innerhalb seiner Schranken

geübt, z. B. mehr Futter genommen hat, als zum sofortigen Ver-

brauch nöthig ist, hat den Frieden gebrochen und wird als Dieb

1) Die Bedeutung von 1171 §2 ist unten erläutert.

2) Oben S. 45. Const. v. 1152 c. 20 (W. S. 198). Vgl. B»ir. LF. c. 5

(S. 610), Elsässer LF. c. 8 (S. 618), pax Dei incerta c. 8 (n. 426 S. 609).

Ueber die Spuren des Recbtssatzes in der karoling. Gesetzgebung, Eggert S. 69.
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gehängt. Im Ssp. II 68 ist dem Verbot: he ne aal is aver nicht

dannen voren keinerlei Strafdrohnng hinzugefugt. Jede Erinne-

rung an den alten Zusammenhang ist hier beseitigt, und nur der

Platz
,
den die Bestimmung zwischen den Landfriedenssätzen ein-

nimmt, deutet noch ihre Herkunft an.

Die bezeichneten Abweichungen des Rechtsbuches von seinen

Quellen treten erst ins rechte Licht, wenn gewisse Auslassungen

prinzipiellen Charakters, die der Ssp. im Vergleich mit den Vor-

lagen zeigt, beachtet werden. Uebereinstimmend mit altern Land-

friedenszeugnissen ') leiten L und T den Gegensatz der gefriedeten

und der ungefriedeten Tage mit den Worten ein: qnicunque habet

manifestum inimicum, der darf ihn Montag Dienstag und Mittwoch

angreifen. Die Bedeutung des Friedens liegt nach diesen Quellen

in dem temporären Ausschluß der Fehde. Die damit implicite

zugelassene Fehde hat ihre Bedingungen
,

die genauer angegeben

werden: sie ist an den befriedeten Tagen von Donnerstag bis

Sonntag unzulässig, darf nie an befriedeten Sachen noch inner-

halb befriedeter Räume geübt, noch bis zur Freiheitsberaubung

ausgedehnt werden (L4, T4)*). Von diesen Schranken des Fehde-

rechts noch von seiner Anerkennung überhaupt kehrt in der ent-

sprechenden Stelle des Ssp. (II 66 § 1. 2) irgend etwas wieder.

Das ist kein Zufall und trifft nicht blos diese Stelle. Der Ssp.

weiß nichts von einem Fehderecht, wie er auch ganz bezeichnend

die Heerfahrtspflicht des Lehnsmannes auf den zum Besten des

Reichs geleisteten Dienst beschränkt, von einer Pflicht des Va-

sallen dem Herrn in seinen Privatfehden zu folgen nichts erwähnt*).

In seinem ganzen Inhalt findet sieh das Wort Fehde nicht 4
). Der

Verfasser nimmt nichts aus seiner Vorlage anf, was als eine

Duldung der Fehde erscheint. Die formelle Bedingung, von deren

Beobachtung dio Rechtmäßigkeit der Fehde abhängt, die drei

Tage zuvor erfolgende Ablage, das diffidare, dedicere, wie es so

viele Quellen, mit ihnen auch T 10 verlangen, ist dem landrecht-

lichen Theile des Rechtsbuches fremd geblieben. Im Lehnrechte

wird kurz der Fall erörtert, daß der Vasall dem Herrn oder

1) RF. c. 3 (8. 381).

2) Die älteren LF. verbieten daa capere propter pecuniam (pax Mogunt.

S. 125), pro sola causa peenniae (pax Alam. c. 1 S. 614).

3) Homeyer, System des Lebnr. (Ssp. II 2) S. 377.

4) Geweldicbliken sotten
,

unvorklaget soken kommt III 78 § 5, 8 in dem

Sinne von Befehden vor, ohne daB darin eine rechtlich gebilligte Handlung er-

blickt würde.
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der Herr dem Vasallen das Lehnsverhältniß aufsagt, und gefor-

dert, daß das untsecgen persönlich geschehe und keiner dem andern

vor Ablauf von einem Tage und einer Nacht Schaden zufüge 1
).

Die Erwähnung der Urfehde kann nicht für die Anerkennung der

Fehde durch das Rechtsbuch angeführt werden, da orveide im

Ssp. nicht mehr das eidliche Gelöbniß, die Fehde aufzugeben, son-

dern das, sich nicht für erlittene Gefangenschaft rächen zu wollen,

bedeutet’). Tritt in dieser Weise die Fehde in dem Rechtssystem

des Ssp. in den Hintergrund, so ist sein Verhalten gegenüber den

Bestimmungen des LF. erklärlich genug. Der Satz in L 6 und

T6 von dem Reiter, der bei Verfolgung seines Feindes an er-

laubten Tagen unversehens von seinem Streitroß in den Hag
eines Dorfes getragen wird, ist nicht aufgenommen, weil der Ssp.

nichts von Tagen weiß
,
quibus hostem suum potest ledere quis-

piam. Noch bezeichnender für den Standpunkt des Ssp. ist es,

wenn er seine Vorlage umarbeitet. L hat eine Reihe von Sätzen,

die sich mit der reysa beschäftigen und mit dem Verbot nulla

reysa fiet beginnen (17 ff.). Die „Reise“ ist der Kriegszug, lange

erhalten in dem schweizerischen Reislaufen, hier speciell der

Privat-Kriegszug. Der Ssp. hat dies Verbot nicht aufgenommen,

nicht weil er die „Reise“ billigte oder duldete, sondern weil er

ein ausdrückliches Verbot aufzunehmen nicht für nöthig hielt.

Aus dem ganzen Abschnitt der Vorlage benutzt er nur den Satz

von der Straflosigkeit derer, die Tkeilnehmer einer reysa tödten

oder verwunden, um sie auf jeden zu erstrecken, der einen Fried-

brecher bei der Tbat oder auf der Flucht von der That tödtet

oder verwundet*).

Die Tendenz des Spieglers, seine Vorlage ihres landfriedens-

rechtlichen Cbaracters zu entkleiden, wird endlich noch besonders

sichtbar in der Behandlung, die er den Friedensbruchstrafen

1) Siebs. Lebnr. 76 §6. Auctor vetus III 16. Homeyer, Syst. S. 502.

2) Ssp. 18 §3, III 41 § 1. Brunner, RG 1161.

3) Dieser Zusammenhang des Ssp. II 69 mit dem Landfrieden spricht auch

gegen H&lschner (Gesch. des Brandenb.-PreuB. Strafrechts I [1855] S. 26), der

die Stelle als eine Anerkennung des Racherechts versteht. Vgl. Bühlau, Nove

constitnt. d. Alberti (1858) S. 75. Die angezogene Parallelstelle des Schwsp.

Art. 252 kann nicht zur Auslegung dienen ,
denn sie enthalt eine beabsichtigte

Umarbeitung der Vorlage
;
wenn man überhaupt noch von einer Vorlage reden

kann, wo nur der Platz zwischen den übrigen dem Landfriedensstück des Ssp.

folgenden Bestimmungen auf die Herkunft hindeutet. Dsp. 190 und Rb. nach

Dist. VI 3 dist. 2 wiederholen mit nur kleinen Abweichungen den Ssp., Ruprecht

v. Freising I 65 den Schwsp.
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bat angedeihen lassen. Er hat ihre Aufzählung zunächst völlig

von dem Landfriedensstück getrennt und an eine andere Stelle

seines Werkes verwiesen. Während die Vorlagen ihre Strafen

innerhalb des Landfriedens verhängen, also L in c. 6 sagt: qui-

cnnqne vero contra pacem ordinatam aliquem occiderit, capite

pleetetnr; si aliquem vulneraverit, manum perdet, sieht der Ssp.

von jeder solchen besonderen Voraussetzung ab und bestimmt:

die den man slat .... den sal man dat hovet afslan; sve den

anderen lernet oder wundet .... man sleit ime de hant af (II 13

§ 5 ; 16 § 2). Die strafrechtlichen Bestimmungen des Landfriedens

sind im Ssp. zu Bestimmungen des gemeinen Strafrechts geworden.

Das führt auf die Frage, ob für den Verbrechen- und Strafen-

katalog in II 13 des Ssp. die Landfriedensnrkunde zur Vorlage

gedient habe.

Es spricht vieles für die Verneinung. Das Verzeichn!ß der

Verbrechen und Strafen im Ssp. ist reicher als das der Urkunden.

Das Reehtsbuch strebt möglichst alle „Ungerichte“ aufzuzählen,

während L und T sich auf die in den Landfrieden herkömmlich

behandelten beschränken. Das sind allerdings nicht blos die mit

Gewalt oder die gegen Leib und Leben verübten Friedensbrüche;

der Diebstahl und seine Bestrafung hat seit alter Zeit einen Platz

in den Verträgen und Gesetzen, welche mit dem LF. zu tbun

haben

1

). Aber auch dann noch bleibt der Ssp. vollständiger als

der Landfriede. Der Ssp. hat ferner eine ganz abweichende Ord-

nung. Auch wenn man den Exeurs über das Gericht des Bauer-

meisters ausscheidet, den die Erwähnung des kleinen Diebstahls

veranlaßt hat, bleibt zu der Aufzählung in den Urkunden der

stärkste Gegensatz. Die Urkunden verfahren ohne alle Systematik,

greifen einzelne schwere Delicte heraus und geben verquickt mit

prozessualischen Bestimmungen ihre Strafe an. Der Sachsen-

spiegel, der überhaupt an dieser Stelle auffallend systematisch und

innerlich consequent verfährt *), scheidet die an die Hand gehenden

Verbrechen von den an den Hals gehenden und behandelt zuerst

und eingehend die mit Todesstrafe bedrohten. Unter ihnen macht

er Gruppen entsprechend den Mitteln, die zur Vollstreckung der

Todesstrafe dienen: je nachdem Galgen oder Schwert oder Rad
oder Scheiterhaufen gedroht ist. Materiell sind allerdings die

Strafen des Ssp. durchgehends dieselben, welche die Urkunden über

1) Mainzer LF. 1103 (S. 125), Ahun. LF. 1104 c. 4 (8. 614), Bair. LF. 1094

c. 3 (8. 610).

2) Cropp, der Diebatabl (in den Criminaliat. Beitr. v. Budtwalcker
a. Trümmer II [Hambg. 1825]) S. 308 S.
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die Friedensbrüche verhängen.- Dem Todtschlag ’), dem Raube,

der Nothzucht ist Köpfen
,
dem Morde und Mordbrand Rädern

bestimmt, auf Verwunden oder Lähmen das Handabhauen, Körper-

verletzung ohne Fleischwunde eine Wette von 60 Schillingen an

den Richter und eine standesgemäße Buße an den Verletzten ge-

setzt. Doch diese Uebereinstimmungen reichen nicht aus, um die

Benutzung der Urkunden durch den Ssp. zu erweisen. Sie können

zufällig sein, sind sie doch unter so vieles andere nicht Ueberein-

stimmcnde gemischt und in durchaus abweichender Form ausge-

drückt. Gleichwohl hat der Verf. des Rechtsbuches bei seiner

selbständigen Arbeit, wie sie 1113 aufweist, die Landfriedens-

urkunden zu Rathe gezogen. Das verräth ein Satz, die schon

oft erörterte Stelle über Ketzerei, Zauberei und Giftmord in II 13

§7. In T 23 sind diese drei Verbrechen ebenso und in der gleichen

Reihenfolge zusammengestellt; und wie hier quilibet de veritate

convicti et deprehensi der Strafbestimmung vorausgeschickt ist,

so schaltet der Ssp. vor dem Schluß ein: unde des verwunnen

wirt, während er bei den in seiner Liste vorher aufgezählten Ver-

brechen diese Voraussetzung nirgends hervorzuheben für nöthig

hielt, wie sie denn in’ der That selbstverständlich ist. Aber —
und das ist der stärkste Einwand gegen die Benutzung bisher

gewesen — der Ssp. bestimmt den der Ketzerei u. s. w. über-

führten Verbrechern die Strafe des Feuertodes, die Treuga: „ad

arbitrium judicis poena debita punientur“. Es war ein sprachlicher

Fehlgriff, darunter eine arbiträre Strafe
,

eine von dem Richter

nach seinem Ermessen verhängte Strafe zu verstehen*), aber es

bleibt immer in T eine unbenanute Strafe gegenüber der benannten

des Ssp. Gemeint hat die Treuga mit ihrem Ausdruck poena de-

bita
,

die mit der poena antiqua oder legitima der Landfrieden

zusammengestellt werden darf’), dieselbe Strafe wie das Rechts-

buch. Vermuthlich stammt die Stelle aus einer kirchlichen Quelle,

wie die Treuga eine solche Einwirkung auch sonst zeigt. Ver-

brechen wie die hier zusammengefaßten abzuurtheilen war Sache

der geistlichen Gerichte, während die Zuerkennung und Voll-

1) Ssp. II 13 § 6: die den man slat; rg). II 14 § 1 : to doden slan, in der-

selben Bedeutung das bloBe slan I 64 ; III 7 §§ 2 n. 3 (unten S. 68).

2) Ficker, Eutstekungszeit des Ssp. (1859) S. 92. Dali arbitrium judicis

das richterliche Urtheil bedeute, habe ich Hans. Geacb.-Bl. 1876 S. 104 nach-

gewiesen.

3) Friderici I. const. de pace tenenda y. 1152 (LL. W. I n. 140) c. 16,

Rkeiufränk. LF. v. 1179 (das. n. 277) c. 17. Debita poena T 19, sententiam ju-

dicis sustinebit L 10. Vgl. furtum legittime puuiatur, homicidium legaliter vin-

diectur (Frid. const. 1158 c. 4 W. S. .246). ,
._ .
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Streckung der Strafe auf Grund der Ergebnisse des Beweisverfabrens

dem weltlichen Richter, dem arbitrium judicis zustand. Es beweist

für den praktischen Sinn des Spieglers, wenn er den verschleierten

Ausdruck seiner Vorlage resolut mit den Worten wiedergab: den

sal man upper hört bernen. Ein Satz wie T 23 kehrt aber in

keiner Quelle der Zeit wieder, und so ist die Beziehung des Ssp.

zu dieser Stelle nicht abzuweisen
,
da doch die Benutzung des

Rechtsbuches durch T von vornherein ausgeschlossen ist. Die

großen Verschiedenheiten negativer und positiver Art, die zwischen

beiden Rechtsquellen außer den schon genannten bestehen, sind

dabei nicht zu verkennen : in L und T fehlen alle den Diebstahl

betreffenden Sätze. Im Gegensatz zu den älteren LF.-Urkunden

(ob. S. 59) tritt dies Delict allerdings in den LF. aus der zweiten

Hälfte des 12. Jahrh. auffallend zurück '), die dagegen den früher

wenig berücksichtigten Mordbrand in den Vordergrund rücken.

In der Behandlung dieses Verbrechens zeigt sich die positive

Verschiedenheit: der Ssp., der das bernen sunder mortbrand*) mit

Köpfen gleich der const. contra incend. c. 13 (S. 451) bestraft,

belegt die mortbernere mit der Strafe des Rades, wäh-

rend T 22 das incendium manifestum mit dem Rade zu ahn-

den scheint 8
). Auch an dem Delict der Körperverletzung zeigt sich

die Verschiedenheit, nur daß hier noch L und T von einander

abweichen. L 5 bestimmt dem qui aliquem percusserit sine san-

guinis effusione eine Wette von 60 Schill, an den Richter und eine

Buße (satisfactio) an den Geschädigten; T 5 knüpft dieselbe Rechts-

folge an das percutere cum sanguinis effusione und vervollständigt

durch den Zusatz, daß die satisfactio des Geschädigten sich regle

secundum conditionem suam und der unvermögende Thäter an

Haut und Haar gestraft werde. Der Standpunkt des Ssp. ergiebt

sich erst aus der Verbindung zweier entfernt von einander stehen-

der Stellen : 1116 §8 und III 37 §1, die auf das slan ane vleisck-

wunde Wette und Buße setzen und letztere dem Geschlagenen na

einer bord zubilligen.

1) Const. Friedrich 1 1152 c. 18 (3. 198) hat noch eine Bestimmung über

groBen und kleinen Diebstahl
;
1158 c. 4 begnügt sich mit: furtum legitime puuiatur

(3. 246); RF. 1179 (S. S82) c. 16 gedenkt nur in einem allgemeinem Salze der

Pflicht, die fures zu verfolgen.

2) Zu bernen sunder mortbrand vgl. slan ane dotslach III 31.

8) L schweigt wie die const. coa. incend. vom Mordbrand. RF. c. 17 (S. 382)

will offenbar gegen die nocturna incendia besonders nachdrücklich Vorgehen, spricht

aber doch keine peinliche Strafe aus (vgl. das. c. 10). Die Stelle in T
ist kritisch sehr verwahrlost; auch die neue Hs. (ob. S. 87) hilft nicht, wenn sie

auch das qui justitiam voluerint durch qui infitiari voluerit ersetzt.
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4.

In dem zusammenhängenden Landfriedensstück des Ssp. sind

zwei Theile zu unterscheiden. Das beruht nicht blos anf dem
formellen Gegensätze, der schon oben verfolgt ist (ob. S. 46). Es

kommt der materielle hinzu, daß während im ersten Theile der

Friede als ein Bestandtheil der kraft Gesetzes bestehenden Ordnung

vorausgesetzt wird, die keiner besonderen Anerkennung und Ver-

kündigung bedarf, im zweiten Theile auf einen Frieden Rücksicht

genommen wird, der besonders aufgerichtet, beschworen wird.

„Binnen gesvoreneme vrede“ beginnt II 71 § 2 und stellt sich

damit deutlich dem bisher Vorgetragenen entgegen. Vielleicht soll

damit zugleich der Uebergang zu einer andern als der bisher be-

nutzten Quelle angedeutet werden; denn von dem nun folgenden

Waffenverböte ist in L und T nichts zu entdecken. RF. c. 14

bietet die Hauptsache dessen
,
was Ssp. II 71 §§ 2 und 3 enthält

(ob. S. 47), aber das Rechtsbuch läßt es nicht an selbständigen Zu-

sätzen fehlen. So wenn es die Beschränkung des Waffenverbots

auf rustici et eorum condicionis viri fallen läßt und anstatt von

villae von bürgen steden unde dorpen redet'). Verallgemeinert

das Rechtsbuch hier
,
so differenzirt es an anderen Stellen : es ge-

stattet die Führung von Waffen „to des rikes dienste und to

torneien“ ,
es verbietet das Führen von Waffen in bewohnten

Stätten blos denen, die Wohnung oder Herberge darin haben. Die

Durchziehenden werden also nicht durch das Verbot getroffen.

Der wichtigste Unterschied liegt aber darin
,

daß das Rechts-

buch allein eine Strafdrohung an die Uebertretung knüpft: die

mit Waffen in der Hand betroffenen werden hingerichtet, „wende

sie in des rikes achte sin“. Zur Strafvollstreckung bedarf es nicht

erst eines Strafurtheils, die That selbst, das verbotswidrige Führen

von Waffen, zieht den Eintritt der Reichsacht und ihrer Wirkungen

unmittelbar nach sich. Flanek hat schon auf die Analogie der

infamia facti im römischen, der excommunicatio latae sententiae

im kanonischen Recht hingewiesen *). Da nun nach Ssp. II 66 §2
(oben S. 63) die in handhafter That Gefangenen, die Verfesteten

und die Reichsächter den Anspruch auf den gemeinen Frieden

verloren haben, so tritt die verschiedene Wirkung darin hervor,

daß der beschworene Friede schon das Führen von Waffen, der

gesetzliche erst den Gebrauch der Waffe zur Begehung eines

Friedensbruchs mit Hinrichtung bedroht.

1) Dieselbe Dreithcilung kebrt 11 72 $ 6 wieder.

2) W&ffeaverbot S. 127 ff.
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Daa Waffenverbot ist die einzige Vorschrift, die der Ssp. den

beschworenen Frieden entnimmt. Er kehrt darauf zu Recbtssätzen

zurück, die schon in Folge der allgemeinen Rechtsorunung gelten.

Wo an andern Stellen des Rechtsbuches von beschwornem Frieden

die Rede ist 1

),
bildet nicht dessen Inhalt, sondern die Errichtung

den Gegenstand der Erörterung.

Nachdem das Rechtsbuch die Fragen beantwortet: wann ist

ein Friedensbruch vorhanden, wann nicht? und wegen der den

Friedbrecher treffenden Strafe auf eine frühere Erörterung ver-

wiesen hat, behandelt es theils einen Gegenstand der Präventiv-

polizei, das Mittel den Friedensbrüchen durch ein geschärftes

Waffenverbot vorzubeugen, theils eine Maßregel der Repressiv-

polizei, die Verfolgung des Friedbrechers durch die dem Verletzten

zu Hülfe kommende Macht der Gemeinde oder des Gerichtsbezirks.

Welche Ideenverbindung statt dieses modernen Gegensatzes den

Vf. geleitet hat, ist schon oben (S. 43) dargelegt. Hier ist nur

nachzuholen, daß die für das Waffenverbot benutzte Quelle dem

Ssp. auch den Uebergang zu der nächstfolgenden Materie dargeboten

hat. RF. 14 fahrt nach den oben benutzten Worten fort: in do-

mibus autem quellbet arma habeant, ut si judex ad emendationem

violate pacis eorum auxiliis indiguerit, cum armis parati inveniantur,

quoniam in hoc articulo judicera sequi tenentur. Der Ssp. hat

zwar nichts von dem Bereithalten von Waffen aufgenommen, aber

doch ebenso an das Verbot der Waffenführung in Wohnplätzen

die Pflicht zur Waffenführung für den Fall der Landfolge ge-

knüpft : wapen mut man ok wol vüren, svenne man deme gerüchte

volget. Zu der ausführlichen Auseinandersetzung über das Institut

der Landfolge, in die der Ssp. nun eintritt (oben S. 43), haben ihn

seine Quellen nur weniges an die Hand gegeben: RF die Pflicht

aller mit Waffen dem Richter zu folgen, L 21 die Folgepflicht

aller, zn denen der clamor sequencium, das „Gerüchte“, gedrungen

ist. Die Beschränkung der Pflicht auf die zu ihren Jahren Ge-

kommenen, die hinreichend kräftig sind, um ein Schwert zu fuhren,

und die Befreiung der durch echte Noth Gehinderten, hat der Verf.

des Rechtsbuches aus dem Seinigen hinzngefligt. Die Ausnahmen
von der allgemeinen Folgepflicht in L 21: oranes preter agrioolas

et cultores vinearum waren dem Ssp. weder brauchbar noch aus-

reichend. Die Winzer taugten nicht für das norddeutsche Rechts-

buch; die Bauern von der Landfolge zu befreien, hätte das ganze

Institut, wie es der Ssp. kennt, seiner Wirksamkeit beraubt. Er

1) Ssp. II 10 $ 8, III S4 i 2, III 8.
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befreit nur durch Geschlecht, Stand oder Beruf behinderte Personen:

papen unde wif unde kerkenere unde hirden. Eine materielle Be-

schränkung der Folgepflicht kennt RF. nicht: judicera sequi tenen-

tur pro judicia arbitrio et rei necessitate. L 21 fordert die Land-

folge :
per triduum propriis expensis, was im Ssp. wiederkehrt als

:

drie dage manlik mit sines selves spise (1171 §4)'). Der Ssp.

handelt allerdings nur von der Folge „vor en hus“. Aber nur

bei der nothwendig werdenden Belagerung einer Burg, eines festen

Hauses, konnte überhaupt eine so lange dauernde Folgepflicht in

Anspruch genommen werden; bei der Verfolgung anderer Fried-

brecher reichte stets kürzere Zeit aus. Die weiteren Bestimmungen,

daß die Landleute folgen sollen
,

so lange sie den Erheber des

Gerüftes an ihrer Spitze erblicken, oder, falls er seiner Wunden
halber sich an der Verfolgung nicht betheiligen kann, solange sie

den Friedbrecber sehen
,

die Bedingungen
,

die zu erfüllen sind,

wenn der Friedbrecher erst in einem andern Gerichtsbezirke ver-

haftet werden kann, alles das wird der Spiegler auf Grund seiner

eigenen Erfahrung vorgetragen haben. Für den Art. 72, der das

Verfahren gegen ein hus schildert, das einem flüchtigen Räuber

Aufnahme gewährt hat*), hatte das Rechtsbuch einen Anhalt an

der Behandlung des praedo in T 15:

si quis talium quempiam a judice uppe svelkeme hus man den vrede-

postulatum contra jus manute- brekere halt weder recht, svenne

nere et defendere presumpserit, die richter . . . dar vore geladen

tarn ipse detentor quam locus wirt unde man sie afeschet . .

.

quilibet, in quo manutenetur, ne geven sie sie nicht heraf..^

proscribatur. man vervestet die burch unde

alle die dar uppe sin.

Die Uebereinstimmung beschränkt sich nicht auf den Haupt-

satz, sondern auch in dem Detail der Vorausssetzung ist eine

Anlehnung bemerkbar, nur daß auch hier wie in den letztvorher-

gehenden Partieen das entlehnte Material dem Umfange nach ver-

schwindet gegen den Bestand des Rechtsbuches, der sich nicht

auf nachweisbare Quellen zurückführen läßt.

Für den noch folgenden Theil des Landfriedensstückes III 1—3
sind Quellen des Ssp. nicht vorhanden 9

.)

1) Dieselbe Begrenzung kehrt wieder, wenn die Gcrichtseingeaessenen ge-

laden werden, ein verurtheiltes Gebinde za brechen III 68 § 2.

2) Daß dieser Fall als gewöhulich vorausgesetzt wird (ob. 8. 43), ergiebt

die Vergleichung von Eingang und Schluß des Art.: zuerst wird allgemein von

dom „vredebrekere“ , der auf einem Hause gehalten wird, gesprochen; nachher

suchen die Gericbtsboten auf dem Hause „den vredebrekere unde den rof“.

3) 1172 g§ 3—5 gehören nicht dem ursprünglichen Bestände des Ssp. an.
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5.

Fassen wir nun die Ergebnisse unserer Untersuchung zu-

sammen, so beantworten sich die beiden oben S. 39 gestellten

Fragen dahin:

1. in dem zusammenhängenden Stücke des Ssp. über den LF.

II 66 bis III 3 ist eine Benutzung von Quellen nachweisbar
;

in

dem ersten Tkeil des Stückes, der bis II 70 reicht, ist diese

Quelle ein den Urkunden L und T nahe verwandter LF. Es ist

nicht T, denn der Ssp. kennt Sätze und Satztheile, die in T
fehlen, aber nicht Zusätze des Ssp. sind, sondern aus L stammen

:

II 66 § 2 ane den . . . (die Ausnahmen von dem allen lüden zu-

kommenden Frieden), 1167 (bewaffnetes Gefolge), 1169 (straf-

loses Verletzen eines Friedbrechers) ’). Tritt nun L an Stelle

von T als Quelle des Ssp. ein? Dafür scheint zu sprechen, daß

wo beide Urkunden dieselben Sätze wie der Ssp. bieten, das Rechts-

buch größere Verwandtschaft mit L als mit T zeigt. Aber der

Artikel über die Strafe der Ketzerei u. s. w. ist allein in T und

Ssp. II 13 vorhanden, und II 70 stimmt in seiner Fassung mehr
mit T als mit L. ’). Daß der Ssp. beide Urkunden L und T vor

sich gehabt und aus ihnen seinen Text componirt hätte, ist nach der

ganzen Abfassungsweise mittelalterlicher Rechtsquellen nicht wohl

denkbar. Es bleibt demnach nichts übrig als der Ausweg: durch

die Auffindung von L sind wir der Quelle des Ssp. näher ge-

kommen, besitzen sie aber noch nicht. Es ist keine in der Luft

stehende Hoffnung, ihrer noch habhaft zu werden. An dem Mag-

deburger Copialbuche des Zerbster Archivs war auch schon man-

cher vorbeigegangen, ohne den sächsischen Landfrieden darin zu

finden.

In dem zweiten mit II 71 § 2 beginnenden Theile des Land-

friedensstückes (oben S. 63) ,
ist nicht mehr ein mit L oder T

verwandter LF. benutzt, sondern eine Quelle, die sich mit RF.

berührt, aber die Benutzung ist nur an wenigen Stellen nach-

weislich und selbständiger gehalten als die im ersten Theile ver-

folgbare.

2. der Verfasser des Ssp. erweist sich, wo er Quellen benutzt

hat, als ein umsichtiger Bearbeiter. Er weiß seinen Stoff zu

scheiden und umzugestalten. Er bleibt nicht bei dem Vorgefun-

fundenen stehen, er bereichert es aus seiner eigenen Wissenschaft,

und verbindet das Fremde so mit dem Eigenen, daß der einheit-

1) Oben S. 46.

2) Oben S. 46: in jndicio, dem „mit rechte“ entsprechend, findet sich allein in T.

Kgl. Om. 4. W. »Märkiitu. PUloleg.-hktor. Kiun. 1SM. Ko. 1. 5
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liehe Character des Rechtsbuches nach Form und Inhalt gewahrt

bleibt. Er streift den urkundlichen und den landfriedensrecht-

lichen Character seiner Vorlage ab und macht ihren Inhalt zu

einem Bestandtheil des gemeinen Sachsenrechts, das er vorträgt.

Gleich den Landfrieden des 12. Jalirk. verfolgen auch die

der Urkunden L und T den Zweck, den der Gotteafriede von

1083 mit den Worten bezeichnet: pacem quam . . . continuare

non potuimus, intermissis saltem diebus, quantum nostri juris fuit,

aliquatenus recuperaremus '). Die Fehde, die man nicht zu unter-

drücken vermag, wird so gut es geht eingeschränkt. Der Ver-

fasser des Ssp. theilt diesen Standpunkt nicht. Er kennt die

tolerirte Fehde nicht mehr; ihm ist die Rechtsordnung nicht eine

Einrichtung
,

die zeitweilig suspendirt werden kann
,
sondern für

immer und für alle gilt. Wenn der Ssp. gleichwohl von befrie-

deten Zeiten
,
Personen und Sachen handelt

,
so muß er der Be-

friedung eine andere Bedeutung beilegen
,

als daß sie gewisse

Zeiten, Personen und Sachen der Fehde entzieht. Soll die positive

Bedeutung überhaupt in etwas juristisch greifbarem bestehen und

nicht etwa blos eine moralische oder religiöse Scheu die Befrie-

deten anzugreifen bewirken, .so kann die Befriedung sich in nichts

anderm als in der gewissen Personen und Sachen beigelegten

Unverletzlichkeit äußern.

Wenn schon der Gottesfriede und die Landfrieden der An-

sicht entgegentreten, als sei post expletam pacem rapere et prae-

dari per villas et per domos erlaubt s
), so kann es noch viel weniger

die Meinung des Sachsenspiegels sein
,

die Unverletzlichkeit
,
den

Rechtsschutz der Personen überhaupt von der Befriedung abhängig

zu machen
,

außerhalb der gefriedeten Kreise Rechtlosigkeit als

den bestehenden Zustand anzuerkennen. Zweifel in dieser Be-

ziehung könnte die Stellung der Juden erregen. Man trifft mit-

unter auf die Meinung, erst ihre iu historische Zeit zurückgehende

Befriedung habe ihnen Rechtsschutz verschafft. Die Gottesfrieden,

die kirchlichen Quellen wissen noch nichts davon. Am frühesten

zählt sie unter den befriedeten Personen der Mainzer LF. von

1103 auf*), und es ist deshalb gewiß richtig, mit Waitz 4
) anzunehmen,

die Verfolgung in den Kreuzzügen der J. 1096 u. s. w. habe die

Erwähnung der Juden in den Landfrieden von da ab veranlaßt.

Der Ssp. weiß einen andern historischen Grund anzufuhren. In

1) LL. W. I S. 603.

2) Das. c. 12 S. 606.

3) Das. n. 74 S. 126.

4) Verf.-Gesch. VI 441.
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dem „von des joden rechte“ überschriebenen Artikel werden den

civilrechtlichen Sätzen, wie sie nach dem allgemeinen Zusammen-
hänge am Platze sind (oben S. 45), auch einzelne strafrechtliche

angereiht: dem Juden, der ein Verbrechen an einem Christen be-

geht und dafür ebenso wie ein Christ gestraft werden soll (III 7

§ 2) ,
wird der Christ an die Seite gestellt

,
der ein Verbrechen

gegen einen Juden verübt hat. Er wird gestraft „durch des

koniges vrede, den he an ime gebroken hevet“. Den Königsfrieden,

unter dem der Jude steht, führt der Spiegler anf Vespasian zu-

rück, der zum Danke dafür daß Josephus den Sohn des Kaisers,

Titus, von der Gicht geheilt, den Juden Frieden ertheilt habe

(III 7 § 3). Die Personen dieser Rechtssage konnten zeitlich ver-

bunden werden; denn der Vf. der griechischen Schriften über den

jüdischen Krieg und die jüdischen Alterthümer stand zu den rö-

mischen Kaisern Vespasian (69—79) und Titus (79—81) in Be-

ziehung und lebte mit römischem Bürgerrecht eine Zeitlang in

Rom. Weiter ausgeführt findet sich die Rechtssage im Schwaben-

spiegel wieder

1

). Daß sie ohne historischen Werth ist, versteht

sich von selbst. Sie war nur ein Versuch, die den Juden im

Leben thatsächlich angewiesene Rechtsstellung historisch zu er-

klären. Man sah die Juden im Rechte zurückgesetzt, aber doch

nicht rechtlos. Und da man es liebte
,
auf den Anbeginn zurück-

zugreifen, so verfiel man naturgemäß auf die Zeit der Zerstörung

Jerusalems und die damit in Verbindung gebrachte Zerstreuung

der Juden unter alle Völker, ln Wahrheit beruhte die Rechts-

stellung der Juden anfangs auf einem dem einzelnen Juden vom
Könige ertheilten Privileg 1

). Als solche Privilegien häufiger er-

theilt wurden, erblickte man in ihrem wiederkehrenden Inhalt ein

Sonderrecht der Juden, Zu seinen Wirkungen gehörte der Schutz

an Leib und Leben, der dadurch erreicht wurde, daß jede Ver-

letzung an dem Thäter geahndet wurde. Das Edictum in favorem

Judaeornm von K. Friedrich I. v. 1157 s
) bedroht die Verletzung

von Juden mit Geldstrafen, die an den königlichen Schatz zu ent-

richten sind: Tödtung mit 12, Verwundung mit 1 Pfund Goldes.

Den unvermögenden Thäter treffen Leibesstrafen : bei Tödtung

Verlust der Augen, bei Verwundung Verlust der Hand. Damit

1) Dsp. 208 wiederholt lediglich den Ssp.; Schwsp. 260 und 261. Die Holle

des Josephus als Arzt mag mit dem frühen Vorkommen von Juden als Aerzten

der Fürsten (Heusler, 1 149) Zusammenhängen.

2) Brunner, RG. I 276 ; II 49.

8) LL. W. I n. 168 S. 228. Hoeniger, Zeitschr. f. d. Gosch, der Juden

1 S. 441.

5 *
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sollte aber kein neues Recht eingefiihrt werden 1
), sondern der

Kaiser wiederholt nur das schon zu Zeiten K. Heinrich IV. gel-

tende, der in einem namhaft gemachten Falle gemäß der gleichen

Vorschrift verfahren ließ*). Ein anderes Recht, als das kaiser-

liehe Privileg, enthält der Ssp. Er verhängt nicht mehr Geldstrafen

über den Todtschläger eines Juden, sondern peinliche, dieselben,

welche den treffen
,

der einen Christen tüdtet. Daß so Ssp. HI 7

§ 8 zu verstehen ist
,

zeigt der Schwsp. : sieht ouch ein cristen

man einen juden, wen rihtet über in, alse ob er einen cristen

man hette geslagen (Laßbg. 260) s
). Die Verschiedenheit des Rechts

in den beiden Quellen läßt sich nicht ohne weiteres aus dem Zeit-

abstande zwischen ihnen erklären, da die Quellen nicht gleich-

werthig sind. In dem Ssp. werden uns die Rechtssätze vorgefuhrt,

wie sie nach der Ansicht eines rechtserfahrenen Mannes gelten

oder gelten sollten. Die Steigerung des Rechtsschutzes
,

die geJ

mäß dem Ssp. zu Gunsten der Juden eingetreten ist, darf zunächst

als eine Consequenz des Friedens, wie sie der Verf. des Rechts-

buches zieht, angesehen werden, bis sie ihre Bestätigung in gleich-

zeitigen Urkunden findet. Vorläufig muß als Bestätigung die

unbeanstandete Wiederholung des Sachsenspiegelsatzes in den

übrigen Rechtsbüchern gelten 4
). Daß weder die alten Geldbußen

noch die neuen peinlichen Strafen allemal wirksam von rechtlosen

Handlungen gegen die Juden abgehalten haben noch immer mit

Ernst gegen die Thäter zur Anwendung gebracht sind, bedarf hier

nicht der Ausführung. Mag die Lage der Juden, auch nachdem

sie unter den Schutz der Landfrieden gestellt waren, thatsächlich

unsicher geblieben sein, nach dem Rechte des Ssp. wohnte ihnen

Unverletzlichkeit, und zwar gesteigerte Unverletzlichkeit bei. Die

früher nur subsidiär gedrohten Leibesstrafen treffen jetzt primär

jeden, der sie verletzt. Damit ist aber erwiesen, daß die Unver-

letzlichkeit nicht erst eine Folge der Befriedung bildet und die

Stellung der Juden im Recht keinen Beweis des Gegentheiis liefert.

1) Brunner, RG. 1228: in den Judenschatzbriefen K. Ludwig I. wird auf

die Tödtung eines königlichen Schutzjuden eine Geldstrafe von 10 Pfund Goldes,

die an den Fiscus fiel, gesetzt.

2) (Jeher die in der Urkunde erwähnte Tödtung des Juden Vivos (über den

Namen : Dortmunder Stat. S. CXXXVI) ist nichts weiter bekannt. DaB die beiden

peinlichen Strafen nicht cumulativ, sondern alternativ zu verstehen sind, lehrt die

Fax Mogunt. 1103 (S. 125), Bair. LF. 1094 (S. 610) u. a.

3) Oben S. 60.

4) Dsp. 208, Schwsp. (Anm. 2 oben), Eb. nach Dist. XII c. 17, dist. 31, 33.
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Die eben angestellte Untersuchung legt die Frage nahe, worin

der Grund der Befriedung, wie sie der Ssp. kennt, zu suchen

sei. Man hat ihn in der Wehrlosigkeit gewisser Personenklassen

erblickt, und schon der Schwabenspiegel verfahrt so, wenn er der

Aufzählung der befriedeten Personen hinzufügt

:

die lute die hie vor genennet sint, die sint dar umbe ge-

nennet
,
daz si selbe nut gewer suln lian

,
da von suln si alle

steten vride haben

1

).

Eine Bestätigung scheinen die Rechtssätze zu liefern , die von

geleiteten Personen verlangen, da3 sie sich gleitlich mit Worten

und Werken halten, „allein einen witten Stock dregen“ *)
, die be-

friedeten Personen verbieten Waffen zu führen, und den Ueber-

tretern drohen, daß, wenn sie verletzt werden, der Thäter nur so

gestraft werden soll
,

als hätte er einen Unbefriedeten verletzt.

Diese Begründung hat schon das gegen sich
, daß sie bestenfalls

nur für die Befriedung von Personen
,

nicht für die von Sachen

taugen würde. Schon das karolingische Recht stellt die minus

potentes unter den Schutz des königlichen Friedens*). Als deren

Fortsetzung erscheinen die Befriedeten der Rechtsbücher. Der

Umstand daß gewisse Personen nicht Waffen führen sollen oder

können, wirkt dazu mit, sie leichter angreifbar zu machen, ist

aber nicht der letzte Grund, sie zu befrieden. Führt ein Befrie-

deter verbotswidrig Waffen, so ist das nicht, wie Planck es aus-

drückt, ein Verzicht auf die künstliche intellectuelle Schutzwehr,

mit der ihn das Friedensgebot des Königs umgiebt

4

), sondern eine

Provocation
;
und der Provocant hat keinen Anspruch darauf, daß

wer ihn verletzt, in schwerere Strafe genommen werde. Als den

überwiegenden Grund der Befriedung von Personen und Sachen

wird man vielmehr die grössere Gefährdung, der sie ausgesetzt

sind, anzusehen haben. Bei den Frauen ist es ihr Geschlecht, bei

den Juden die Ungunst oder Verachtung, in der sie stehen, bei

den Geistlichen könnte noch am ehesten ihre Wehrlosigkeit als

Grund gelten. Aber den Ausschlag gab gewiß die hohe Achtung,

die ihnen die Zeit erwies : sie sind der cristenheit meistere s
,

die

1) Lastberg 248, Wackernagel 205. Die Glosse des Ssp. macht auf

den groBen Unterschied aufmerksam, daB man die Waffen „den papen ende

acolara te eren ende den joden se te scanden“ verbietet (nach der niederl. Glosse

der Haager Hs., Saksensp. in Nederl. II 136, unten S. 72 A. 3).

2) Rugian. Landgebrauch Tit. 38 S. 48.

3) Brunner, RG. II 38, 40.

4) Waffenverbot S. 108.

5) Bsp. II 66 9 2.

s
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Lehrer der Christenheit, und kirchliche und weltliche Gesetzge-

bung hat ihnen früh Schutz gewährt '). Die Aufnahme der

Kauflente unter die befriedeten Personen hat ihren Grund darin,

daß sie durch ihren Beruf gezwungen sind, viel auf der offenen

Landstraße zu verkehren und in den Waaren oder Geldern, die

sie mit sich führen, ein zur Gewaltthat verlockendes Object dar-

bieten. Bauern
,
Jäger und Fischer sind durch ihr Gewerbe ins

Freie verwiesen und vereinzelt ihrem Berufe nachzugehen ge-

zwungen
;

ihre Isolirtheit zieht ihnen leichter Angriffe zu
,

die,

wenn sie glücken, häufig unentdeckt bleiben werden. Die Sachen,

die dem Frieden unterstellt werden, sind solche, die man genöthigt

ist, schutzlos im Freien zu belassen, wie Pflüge und Mühlen, oder

solche, denen um ihres heiligen Zweckes willen eine größere

Sicherheit verschafft werden soll, wie Kirchen und Kirchhöfe. Das

Innere der Dörfer ist des Friedens bedürftig, theils weil es keinen

Schutz durch Mauern genießt, theils weil es durch den Beruf

seiner Bewohner häufig von denen verlassen ist, die allein seine

Vertheidigung übernehmen könnten. Der Ssp. hat aus seinen

Quellen die Institution der befriedeten Zeiten übernommen. Dort

haben sie die Bedeutung von Tagen, in denen die sonst zugelassene

Fehde unterbleiben muß. Da der Ssp. die tolerirte Fehde nicht

kennt, muß auch die Auszeichnung der befriedeten Zeit in der

Steigerung der Strafe für den an einem befriedeten Tage began-

genen Friedensbruch bestehen. Für die Richtigkeit dieser Folge-

rung liegt ein Zeugniß in dem Frieden vor, den Herzog Heinrich

der Löwe für Deutsche und Gothländer 1163 aufrichtete *). Auf
Tödtung eines Gothländers in einer der sächsischen Städte

,
ubi

pacem sub jurejnrando firmavimus, ist Todesstrafe, auf Verwundung
mit Waffen Handabhauen gedroht, andere Verwundungen werden

je nach dem Stadtrecht gestraft. Wird ein Gothländer dagegen

auf der Reise — also außerhalb der Stadt — in die non legitimo

getödtet, so soll der Schuldige den Verwandten des Erschlagenen

eine Buße von 40 Mark zahlen. Welche Strafe die in die legitimo

verübte Tödtung nach sich zieht, ist in der herzoglichen Urkunde

nicht gesagt; wir dürfen jedenfalls eine erhöhte Strafe folgern 5
).

1) Branner, RG. II 615. Richter-Dove-Kahl KB. 8. 873. Da* die Ge-

fährdung durch die Ketzer der kirchlichen Gesetzgebung den Anla* znr Befriedung

der Geistlichen gegeben hat, darüber vgl. Schulte, Lehrb. des Kirchenr.

(1886) S. 91.

2) Ilöhlbaum, Hansisches UB. I n. 15.

3) Stadt- und Gericbtsverf. Lübecks S. 48.
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in.

Die übrigen von Frieden handelnden Stellen des
Sachsenspiegels.

Das Ergebnis der bisherigen Betrachtung: der Landfriede

verschafft gewissen Classen von Personen und Sachen Unverletz-

lichkeit, wird durch zahlreiche vom Frieden handelnde Stellen, die

im übrigen Rechtsbuche zerstreut Vorkommen, nach verschiedenen

Seiten hin ergänzt und erläutert. Die Stellen sind nachstehend

in einem systematischen Zusammenhänge erörtert, der zugleich auf

noch nicht berücksichtigte Theile des Landfriedensstückes zurück-

greift und drei Fragen zu beantworten versucht: 1) worin besteht

der Friede? 2) wie wird er erlangt? 3) wie geht er verloren?

Der Untersuchung dieser Fragen gehen einige allgemeine Aus-

einandersetzungen vorauf, die namentlich die Rechtsspracbe be-

treffen.

Der Ssp. sowenig wie die Urkunden der ihm vorhergehenden

Zeit gebrauchen den Ausdruck Landfrieden. Sie nennen sich

pax, haec pax, Frieden. Die Geschichtschreiber kennen eine dem
heutigen Worte entsprechende Bezeichnung: so wenn die Gesta

episcoporum Cameracensium den Herzog Gottfrid von Niederloth-

ringen (f 1023) loben: nemo melius pacem patriae dilataret

1

)
oder

das chron. Urspergense von Kaiser Friedrich I. an einer oft citirten

Stelle meldet: de pace terrae disposuit

4

). Erst im 13. Jahrh. be-

ginnt ein bairischer LF. : de ordinatione pacis provinciae sic . . .

statuimus *). Besonders beliebt ist es noch langebin in den Ur-

kunden den LF. als pax generalis zu bezeichnen. Das findet sich

beispielsweise in einer Urkunde Rudolfs von Habsburg v. 1290

Juni 12 für Goslar 4
), in einer berühmten Stelle der Goldenen

Bulle (c. 15), die alle Einungen verbietet illis . . . duntaxat ex-

ceptio, quas principes et civitates ac alii super generali pace pro-

vinciarum atque terrarum inter se firmasse noscuntur, und noch

im Zeitalter Friedrichs des Großen ist der Ausdruck „General-

frieden“ im Sinne von Landfrieden gebräuchlich 6
).

Die durch mehr als ein Jahrhundert fortgesetzte und innerlich

zusammenhängende Landfriedensgesetzgebung berechtigt den Ssp.

1) ID 7 (M. G. 88. VII 468). Vgl. Waitz, Verf.-Gescb. VI 427.

2) M. G. SS. XXIII 361.

8) Rockinger, Denkmäler des bair. Landrechts II 1 (1891) 8.8.

4) Göschen, Goalar. Stat. 8. >18. Böhmer, Reg. 1042.

5) Zeitachr. des histor. Vereins f. NSachsen 1874, S. 864.
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im Anschluß an seine Vorlage seine Sätze als den alden vrede

anzukündigen '). Die Wendung hat doch einige und zwar frühe

Hss. so befremdet, daß ihre Schreiber daraus den andern vride

gemacht *) oder rationalistisch : nu verneinet al den vrede heraus-

gelesen haben’). RF. geht noch concreter zu Werke; er bezeich-

net (S. 381) seinen Inhalt nicht blos als pax antiqua
,

sondern

seine Einsetzung als eine That Karls des Großen (a predeces-

sore nostro Karolo divo augusto instituta). Er schließt sich damit

einer beliebten Vorstellung seiner Zeit an, die alle Arten von

öffentlicher Ordnung auf Karl, von dessen umfassender gesetzge-

berischer Thätigkeit sich eine dunkle Kunde erhalten hatte, zurück-

führte. Von ihm rührte Maß und Gewicht her

4

); die Vorschrift,

nach der sich die verschiedenen Stände zu kleiden und zu rüsten

hatten 6
) ;

die Ordnung der Romfahrt *)
;
das Recht des sächsischen

Stammes, wie es im Ssp. beschlossen ist

7

). Und nicht blos Dichter

des 12. und 13. Jahrhunderts reden von Karies bnoch oder reht

und von Karies lot, sondern auch Chronikenschreiber und Urkun-

denverfasser *). Direct mit dem Landfrieden wird Karl der Große

in Zusammenhang gebracht in den Berichten der Chronisten über

den ersten großen Hoftag, den Otto IV. zu Martini 1208 in Frank-

furt hielt*): Frieden und Recht werden wiederhergestellt, die

lex pacis verkündet, die edicta Karoli erneuert und von allen

Fürsten beschworen. In detaillirter Ausmalung wird die Rechts-

sage in der Kaiserchronik vorgetragen, deren Verfasser überhaupt

manche bemerkenswerthe Aeußerung juristischen Interesses seiner

Erzählung einflicht. So wenn K. Karl von sich sagt: ich haize

1) Ebenso bezeichnen LS nnd TS den Frieden der Land- und Wasser-

straßen als pacem quam ab antiquo habucrunt.

2) Dsp. 187; Schwsp. I.aßbg. 248, Wackern. 205.

3) Hs. der kgl. Bibi, im Haag (Homeyer V/. Nr. 3, Ah), Saksenspiegel

in Nederiand I (s’Gravenhage 1888) S. 75.

4)

Deber Karies löt Benecke in s. Ausgabe des Wigalois S.499. Grimm
RA. 8. 830.

6)

Kaisercbronik (s. u. 8.38) V. 14791 ff. Neidbart hg. v. Keinz (Leipz.

1889) 8. 129»*. Bair. LF. 55 §4 (Rockinger S. 48).

6) Constit. de expedit. Romana (LL. W. I n. 447).

7) Textus prologi b. Homeyer S. 138; Ssp. 118. Stobbe, Rqu. I366ff.

8) Arn. Lub. III 2, wo eine fürstliche Mitgift auf quatuor milia marcarum

librata pondere pnblico, quod Karolus Magnus instituerat, angegeben wird. Const.

K. Heinrichs von 1234 (M. G. LL. II 301) droht dem seine Richterpflicht nicht

erfüllenden Fürsten eine Strafe ron 100 librae auri in pondere Karoli an.

9) Die Stellen bei Winkelmann, Otto IV S.‘129 und Böhmer-Ficker,
Reg. Imperii V 1 8. 78.
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rihtaere unt voget, und die Formel „Vogt und Richter“ fast re-

frainartig immer wieder vom Kaiser gebraucht wird '), so bezeich-

net das ganz zutreffend die Rechtsstellung des Herrschers und

deckt sich mit den beiden Bestandteilen des Eides
,

den gemäß
dem Ssp. III 54 § 2 der deutsche König nach seinem Regierungs-

antritte dem Reiche zu leisten hat: einerseits Recht zu stärken

und Unrecht zu kränken, andrerseits das Reich zu vertreten an

seinem Rechte d. i. sein Vogt, Vormund zu sein’). Als den Ur-

heber des Friedens bezeichnet die Kaiserchronik Ludwig den

Frommen, dessen „gotesfride“ dem Schachraub die Weide, dem
Morde das Rad, dem Räuber den Galgen, dem Diebe Verlust der

Augen, dem „Friedebrecher“ der Hand und umbe den brant Strafe

an den Hals droht*). Zutreffend wird zwischen Schach und Raub
unterschieden, der Friedbrecher noch besonders wie in den Land-

friedensurkunden neben andern Missetätern aufgeführt 4
), die

Strafe der Blendung erwähnt, die den ältern LF. geläufig, in den

jüngem Urkunden nicht mehr vorkommt i
). Daß der Ssp. den von

ihm benutzten Landfrieden als alt bezeichnet, hindert nicht seine

Errichtung in den letzten Jahrzehnten vor Entstehung des Rechts-

buches zu suchen. Ex antiquo
,
von Alters her wird in mittel-

alterlichen Rechtsaufzeichnungen oft genug gebraucht
,
wo ein

Rechtssatz, eine Rechtseinrichtung binnen Menschengedenken ent-

standen ist. Dem Sachsenspiegel selbst läßt sich kein weiterer

Anhalt zur Bestimmung des mitgetheilten Landfriedens entnehmen,

als daß der Verfasser ihn als einen kaiserlichen und für Sachsen

verkündeten Frieden bezeichnet. Die Publication für Sachsen

schlösse eine gleiche besondere Bekanntmachung für andere Theile

des Reichs nicht aus. Eine Urkunde, auf die diese Merkmale be-

stimmt zuträfen, ist bisher nicht bekannt. Man könnte an den

schon S. 72 erwähnten Frankfurter Reichstag vom November 1208

denken, wo König Otto IV. und die Fürsten pacem firmam terra

marique servandam schwuren, einen Frieden, der nachher auf den

Hoftagen in einzelnen Ländern des Reichs, in Altenburg, Würzburg

1) Kaiserchronik hg. v. Ed. Schröder (Mon. Germ. 1892) V. 14633, vgl.

14358, 15115, 15095, 16857, 16968.

2) Andere Beispiele sind: das Gebot Ludwigs des Frommen an die Fürsten,

daz sic die juncherren — die pfahtliezen leren — nach romiscem rechte V. 15100

(pfaht = pactum, Gesetz); als Karl d.Gr. die Römer zwingen will, ihre Unschuld

durch Kampf zu erhärten, berufen sieb dagegen auf ihr Recht : sie solten rillten

mit ir vingeren swain, V. 14656, 14675.

3) V. 15140 fif.

4) Unten Nr. 3.

6) Waitz, Verf.-Geecb. VI 487. Oben S.67.

f
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74 F. Frensdorff,

und sonst, erneuert wurde 1
). Vielleicht hatte Eike von Repkow

aber einen ihm zeitlich noch näher liegenden Frieden im Sinne.

Wir kennen eine Aufforderung P. Honorius III aus dem Sommer
1222 an sächsische Fürsten, Vasallen und Ministerialen einen in

ihren Landen errichteten Frieden treu zu halten, nur daß wir

über seine Entstehung und Inhalt sonst nichts wissen *).

Der Ssp. bezeichnet das Errichten des Landfriedens mit ste*

degen. Stede und vest sind Synonyma; das Festnehmen einer

Person kann deshalb auch durch bestedegen ausgedrückt werden *).

Stedegen ist die deutsche Wiedergabe der Bezeichnung, die Chro-

niken und Urkunden
,
wo sie von Begründung eines Landfriedens

sprechen, ständig gebrauchen : firmare 4
). Das beliebteste Adjectiv zu

pax ist dementsprechend firma (firmissima) und im Deutschen staete

:

Her keiser, swenne ir Tiuschen fride

gemachet staete bi der wide,

so bietent iu die fremeden zungen ere

ruft Walther v. d. Vogelweide Kaiser Otto IV. zu 5
). Im Reinke

de Vos redet der Dichter von einem vasten vrede 6
). Staete hat

dann auch den engern Sinne eines ständigen
,
immerwährenden

Friedens im Gegensatz eines blos zeitweiligen : Ssp. II 66 § 1 die

solen steden vrede hebben. Stedegen hat in der hier interes-

sirenden Verbindung sowenig wie sonst in der mittelalterlichen

Rechtssprache den Sinn von Bestätigen. Den Frieden festsetzen

ist vielleicht die angemessenste Ucbersetzung. Die häufigste

Form der Friedenserrichtung ist der Eid. Die Eidesleistung, die

Sohrn als Form der Vertragserrichtung gelegentlich der Ehe-

schließung nachgewiesen hat 7
), ist insbesondere zur Eingehung

von Friedensverträgen verwendet worden. Das vrede sveren ist

nicht als eidliche Bestärkung des bereits geschlossenen Friedens-

vertrages zu verstehen, sondern als dessen Festsetzung. Die

Stelle der Eidesleistung vertritt mitunter der Handschlag. Treu-

gas 8
) dare

,
treugas manuales dare ist das unter Handschlag

1) Arnold Lub. VII 16, 17. Reg. Otto IV 275a, 260b. Winkeln ann,

Otto IV S. 129.

2) Winkelmann, Friedrich II, Bd. 1, 372. Reg. 6518 und 10894.

3) Ssp. II 10 § 1, III 56 §2.

4) Urk. Heinr. des L. (ob. S. 70). A. B. c. 15 (ob. 8. 71).

5) Pfeiffer, S. 246. Winkelmann, Otto IV S. 296 ff.

6) V. 275, 355: dat gi leten kundigen rasten vrede, allen dCren und vogelea

mede. V. 2592.

7) Das Recht der EheschlieBung (1875) S. 47.

8) Treuga, obschon als romanisches Wort verstanden, ist germanischen
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geleistete Versprechen, die Waffen ruhen zu lassen. Deshalb

deutsch : hantfrid machen '). Auch der Kuß, osculum pacis, diente

zum Abschluß von Friedensverträgen. Eine Constitution K. Hein-

rich II. v. 1019 stellt deshalb die Bezeichnungen zusammen: qui

infra treuvam vel datum pacis osculum aliquem hominem inter-

fecerit*). Weil der Eid die Läufigst verwandte Form ist, dient

juramentum zur Bezeichnung des Friedens, conjuratores der Ge-

nossen des Friedensbündnisses *). Der König, der an der Errich-

tung eines Friedens theilnimmt, schwört nicht, sondern giebt

seinen Handschlag : sin gelovede sal he dun vor den eid, dar man
vrede sveret (Ssp. III 54 § 2). Es ist das eine einzelne Anwen-
dung des dem Könige allgemein zustehenden Vorrechts, daß er

nach seinem Regierungsantritte
,

bei dem er den früher (S. 73)

erwähnten Eid dem Reiche geleistet hat, nicht mehr zu schwören

braucht 4
), sondern statt des assertorischen Eides bi des rikes

hulden versichert
,

statt des promissorischen einen Handschlag

leistet. Einen geschichtlichen Beleg bietet ein Vorgang von 1103,

wo K. Heinrich IV. in Mainz pacem sua manu firmavit et insti-

tuit und ebenso die geistlichen Großen
,
während der Sohn des

Königs, der nachherige Heinrich V., und die weltlichen Großen

pacem juraverunt 6
). Der errichtete Friede wird publicirt, verkün-

digt, ausgerufen 8
), durch „Briefe“ bekannt gemacht. Von alter

Zeit her ist es üblich
,

bei Errichtung eines Friedens dessen Be-

stimmungen schriftlich aufzusetzen. Durch die Schrift, den „fride-

brief“ wurde der LF. nicht errichtet, sondern der errichtete beur-

kundet. Das Ganze und die einzelnen Bestimmungen einer Frie-

densurkunde bezeichnen Ausdrücke wie decretum, statutum. Auf

Ursprung« and geht wie pax auf den Begriff de« Vertragen«, Vereinbaren« zu-

rück : goth. triggwa Vertrag, Bund. Die Kanonisten unterscheiden zwischen treuga

und pax, wie wir zwischen Waffenstillstand und Frieden; Bernardus Pap. 124

§ 1 bemerkt aber, daß der Unterschied nicht streng durchgeführt und auch treuga

für Friede verwendet werde.

1) Const. contra incendiarios c. 18 (LL. W. 1451), Bair. LF. bei Rok-
kinger S.S7.

2) LL. W. I n. S2 c.S. Homeycr, Syst. S. 821, 874. Brunner, RO.

1161. Sühne «wischen Cöln und Flandern c. 1212 (Hans. UB. I n. 97): osculo

pacis reconciliati.

3) Mainzer Friede v. 1103 (W. S. 125). Pax De» incerta c. 11. Bair. LF.

c. 5. Elsässer LF. c. 5 (S. 609 ff.).

4) Waitz, Vf-Gescb. VI 378.

5) W. S. 125. Ueber die Geistlichen gewährte Nachsicht bei Eidesleistungen

vgl. die Beispiele bei Halt aus, Gloss. germ. Sp. 275.

6) Reinaert 1358; Heinke de Vos V. 352.

/
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76 F. Frensd orff,

den Friedebrief bezieht sich auch die oft gebrauchte Verbindung

forma pacis 1

); allgemeiner drückt forma aber auch geschriebene

Ordnung, Verfassung aus’). Im 15. Jahrh. verlangt eine kurfürst-

liche Denkschrift, daß im Reiche eyn gericht ordinert werde . . .

als von alters dick gescheen ist und man die forme davon noch

woil findet 8
).

Das Grundwort Friede, das die heutige Philologie in dem-

selben Sinne erklärt, wie es von der rechtsgeschichtlichen For-

schung schon lange verstanden war, nemlich als den durch die

Zugehörigkeit zu einer Sippe verbürgten Rechtszustand 4
), wird

mannigfach in abgeleiteter Bedeutung verwendet. Nahe liegt es,

daß gemäß dem bekannten Sprachgebrauch, der dasselbe Wort
für ein Recht und die damit verbundene finanzielle Leistung be-

nutzt 5
), Friede auch soviel heißt wie die um seiner Verletzung

willen verwirkte Geldstrafe : Ssp. III 9 § 2, fretho in den Friesi-

schen Reehtsquellen b. Richthofen, Wörterb. S.760 undLübben
im Mnd. Wb. V 521

,
entsprechend einem der ältesten deutschen

Rechtsworte, dem fredus, dem Friedensgelde 6
). Friede heißt dann

aber auch soviel wie der befriedete Raum
,

das eine Freistätte

gewährende Haus, fraida im Ed. Roth. 275 ’), der ein Grundstück

umhegende Zaun, frid •), der Dorffriede, die Umhegung der Grund-

stücke im Dorfe 9
), vrede das befriedete Land, vrcdelant im Gegen-

satz zu de unbevrede lant, dem außerhalb der Herrschaft des

Friedens liegenden Gebiete 10
). Seltener sind die Fälle, daß vrede

die befriedete Zeit bedeutet ’), auch wohl einmal den Act des Frie-

dewirkens ,4
). Nicht beachtet von den Juristen, soviel ich sehe,

1) L und T init. und c. 18, LF. v. 1179. Bair. LF. v. 1245. — Weiz-
säcker, rhein. Bund S. 47. Dortmunder Stat. S. CXLI A. 5.

2) Dortm. Stat. S. 102, 103. Vgl. auch forma eoncordiae 'et convcnlionis

v. 1153 (LL. W. S. 201); forma compositionis (Chron. Drap, ad a. 1207 und 1211).

3) Ranke, S. W. VI12.

4) Heyne, deutsches Wörterb. 1968, 977, 979.

5) Recht und Rede (Histor. Aufsätze z. And. an Waitz, 1886) S. 445.

6) Waitz, Verf. -Qesch. I 440. t. Atnira im Grundriß der german.

Philol. II 2, 179.

7) Brunner, RG. H 582.

8) Schmeller, Bair. Wb. I* Sp. 810.

9) Vilmar, Idiot, v. Kurhessen, S. 110.

10) Hans. DB. II n. 628, 1 u. 10.

11) Priv. f. Unna (Koppmann inForschgn. XI 130) 1346 §7: men ne sal

doch in eren vrede nynen manschen darin vuren.

12) toghe in dissem vrede ghewest eint (Stötterlingenbgr. CB. n. 149 v. 1377).
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ist Friede in der Bedeutung von Rechtsbesitz, Genuß eines Rechts ').

Namentlich beliebt ist die Verbindung: de erste vrede, um her-

vorzuheben, daß ein Grundstück bis dahin noch unbelastet von

Renten geblieben sei *). Entstanden ist die Bezeichnung vermuth-

lich aus dem auch bei der Rentenbestellung üblichen Friedewirken s
).

Aus den zahlreichen Zusammenstellungen des Friedens mit

verwandten Begriffen seien hier nur ein paar hervorgehoben.

Friede und Recht: juris et pacis decreta (Urk. Heinr. d. Löwen
ob. S. 70), Soester R. des 12. Jh. § 56 (unten 111 2), summa ratio

summaque pax (Widuk. 11 36 in 1'., Recht und Rede S. 438). Pax
et justitia: const. Mogunt. 1235 init. — Friede und Gewalt: ein

iklich man
,
der hus und hof hat

,
der hat gewalt und vride also

verre alse sine troufe vellet (Freiberger StR. hg. v. Ermisch I 34).

— Friede und Bann (Homeyer Rstg. Landr. S. 438; Reinaert I

264). — Friheit und frede des huses ist, daz nymant den andern

tages noch nachtes in sin husz louffen sal frevenlich (Rb. nach

Dist. II c. 3 dist. 1). — Verfolgte fliehen „ durch l'rediz wille und

durch gemachis wille“ in ein Uaus (Blume des Magd. R. I 111).

Aehnlich im Freiberger R. c. 28 § 2 in eines mannes hus loufen

durch vride und durch genade (Homeyer, Extravag. S. 255, oben

S. 38 und Recht und Rede S. 469). Dann aber auch in ganz allge-

meinen Wendungen: der Kläger klagt Gott, dem König, dem

Richter und alle den di da vride und genade wollen haben (Freib. R.

c. 20 § 4); Verzalte werden verfolgt mit alle den, di vr. u. g.

haben wollen (c. 21 § 2). — Friede und Schutz: Waitz Vf.-Gesch.

VI 449, vrede und velicheit : Homeyer, Friedegut (Abh. der Berl.

Akad. 1866) S. 12 und Lübben, Mnd. Wb. V 226. — vrede und

sone loven (Rstg. Landr. 41 §§ 6. 8; Schwsp. Eingang 4
). — Friede

1) L heft ghelatcn den frede orer einen verding gkeldes, den he ghehat

hadde an H. G. hus, an das Kloster Ilsenburg (Ilsenbgr. UB. I n. 281 v. 1414).

Der Verkäufer einer Rente erhält vertragsmüBig das Recht des Wiederkaufs.

Sind die Käufer befriedigt, so sollen sie „der gulde unde des vredes an deine

hove aftichtinghe don“ (Stötterl. UB. n. 156 v. 1387).

2) Vgl. die Belege im Mnd. Wb. V 520. Zu den hier aus dem Stötterl.

and dem llsenburger UB. gegebenen Stellen kommt noch das der Stadt Halber-

stadt II n. 749 v. 1415 (n. 899 und 922 sind leider nur in Regestenform mit-

getheilt).

3) Ek Werner richtere hebbe gewarcht unde werke den ersten vrede dessen

sulven verdingh gheldes an Scraders bove dem clostere to St.
,

deine parhove

und dem sekhove to 0 ,
na hern Andreas hove, de noch den ersten vrede heft an

deme hove (Stötterl. UB. n. 138 v. 13G4).

4) Zusammensetzungen wie soneferd und bannevrede bei Rieht h o fen
,
Wb.

1010 u. 761,
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und Geleit Grimm Wb. IV 1* (Hildebrand) Sp. 2988, Reinke de

Vos V. 112; die Verflüchtigung des eigentlichen Begriffes von

Geleit (unten 1) zeigt der Satz des Rügianischen Landge-

brauchs „die kindelbeddischen frowen sampt eren beddewande

hebben geleide binnen umhange“ •). — Später wird dann auch das

fremdsprachliche peis (pais) verwendet und tautologisch mit vrede

oder andern Synonymen, wie pais effinghe und acort zusammen-

gestellt *).

1 .

Die erste der zu untersuchenden Fragen (ob. S. 71) ist die

nach dem Zweck des Friedens. Gemäß der früheren Erörterung

besteht er in der Unverletzlichkeit, die Personen und Sachen theils

um ihrer besonders gefährdeten Lage
,

theils um ihres hohen

Werths willen beigelegt ist. Ein negativer Ausdruck wie der

moderne der Unverletzlichkeit genügt den mittelalterlichen Quellen

nicht. Sie sagen, der Friede solle schützen „vor walt“ *). Gewalt

don oder not don an jemanden ist gleichbedeutend mit Frieden

an jemanden brechen*). Die Gewalt, gegen die der Friede schirmt,

wird mitunter noch als Unrechte gewalt bezeichnet*). Nöthig ist

das nicht, denn gewaldichliken verfahren heißt schon: mit un-

rechter Gewalt zu Werke gehen*), und außerdem soll der Friede

auch gegen rechtmäßige Gewalt schützen. Rechtmäßig ist nicht

blos die dem Gerichte zustehende Zwangsgewalt, sondern auch

die dem Privaten erlaubte Selbsthülfe. Ssp. II 10 § 4 sagt von

dem, der in gebundenen Tagen den Frieden bricht: den ne be-

schermet die gebundenen dage nicht, ebensowenig als die Kirche

und der Kirchhof den, der eine verbrecherische That in diesen

Räumen verübt. Der Zusammenhang verlangt die Uebersetzung

:

1) Tit. 38 S. 49 (nach der Ausg. v. Gadebuscb, Ktrals.1777). Das Mnd.

Wb. li 41, dem ich das Citat verdanke, bezeichnet als seine Quelle Dreyers Ausg.

(Monum. anecd. Lüb. 1760), die den Titel van geleide gar nicht hat und überhaupt

sehr unzuverlässig ist.

2) Mnd. Wb. III 313. Hans. DB. III n. 127 S. 63.

3) Kstg. Landr. 34 § 5. Der Gottesfr. (n. 425 S. 607), der Elsässer Lfr.

(S.612) u. a. sichern den Frauen schlechthin Frieden zu, der Mainzer Fr. (S. 126):

mulieribua ne vi rapiantur.

4) Ssp. III 2; 46 §1; 163 §1. huswalt Rüg. Landgbrch. t. 188. huavrede

don für Hausfriedensbruch begehen
,

Strals. Verf.-B. S. LXIII. notwero = Ab-

wehr von Gewalt; not bewisen in verscher dat Rstg. Landr. 37 § 2.

5) sik irweren Unrechter gewalt Ssp. III 78 § 7.

6) Ssp. III 66 §4 en hus gewaldichliken breken im Gegensatz zu: breken

mit ordelen.
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den Friedbrecher schützen die gebundenen Tage so wenig

vor der Verhaltung wie ihn Kirche oder Kirchhof vor der

Bestrafung schützen. III 13 behandelt den Fall
,

daß auf die

Friedensbruchklage der abwesende Beklagte binnen bestimmter

Frist zu erscheinen geladen ist. Trifft ihn der Kläger während

der Ladungsfrist irgendwo an, so darf er ihn festhalten, bis

er sich zur Stellung von Bürgen für sein Vorkommen ver-

standen hat'). Das Hechtsbuch motivirt das mit den Worten:

der Richter habe dem Kläger, aber nicht seinem abwesenden Geg-

ner Friede gewirkt. Daraus folgt; der Friede verschafft Schutz

gegen das „bestedegen“ (s. ob. 79). Denselben Zusammenhang

zwischen Frieden und Schutz gegen Gewalt beleuchten für den

Hausfrieden und den Stadtfrieden Zeugnisse wie das Priv. für

Goslar v. 1219 *): habebit eadem civitas pacem firmam in domibus

suis, ut nuUus ad eas fugiens inde violenter extrahatur. Erstes

Straßburger Stadtrecht 3
): ad formam aliarum civitatum in eo ho-

nore condita est Argentina
,

ut omnis lioino tarn extraneus quam
indigena pacem in ea omni tempore et ab omnibus habeat; si quis

foris peccaverit et ob culpe metum in eam fugerit
,

securus in ea

maneat, nullus violenter in eum manum mittat. Die gefriedete

Stätte soll nicht dem Schuldigen Straflosigkeit verschaffen. Aber

mit Zwangsgewalt darf nur herausgeholt werden, wer den An-
spruch auf Frieden verwirkt hat (s. unten Nr. 3).

Ein directes, ein leibliches Mittel, Unverletzlichkeit zu ver-

schaffen, besitzt das Recht nur in dem Geleite. Es umgiebt

den Befriedeten mit einer Schutzwache und wehrt dadurch die

Gewalt ab. Aber dies Mittel ist nur beschränkt verwendbar

;

doch wirkt es gegen die gefährlichsten Feinde des Friedens. Das
Geleit wurde den auf den Landstraßen Reisenden zu Theil; nicht

wie der Friede kraft des Gesetzes, sondern auf Grund eines be-

sonderen, freiwillig eingegangenen, entgeltlichen Rechtsgeschäftes.

Jewelk man si geleides vri, svar he sines gudes oder sines lives

genenden wil 4
) : wer das Risiko seines Gutes oder seiner Person

auf sich nehmen will, braucht sich nicht geleiten zu lassen. Hatte

aber ein Reisender von dem Berechtigten sich Geleit erkauft, so

mußte ihn der Geleitsherr vor Schaden innerhalb seines Geleits-

1) Planck, Gerichtsverfahren II 359.

2) UB. der Stadt Goslar I Nr. 401 § 14.

8) UB. der Stadt StraBbnrg 1 hg. v. Wiegand S. 467. Vgl. Extravag. des

Sap. Nr. 48 (Home; er S. 255).

4) Sap. II 27 § 2.

/

Digitized by Google



80 F, Frensdorf!,

Bezirkes bewahren und, wenn ihm dennoch Schaden wiederfuhr,

Ersatz leisten : außer einer direkten Verpflichtung zur Schutz-

gewährung trat eventuell eine Haftpflicht ein'). Der Zusammen-

hang zwischen Geleit und Landfrieden machte sich darin geltend,

daß die Pflicht der Landesherren über den Landfrieden zu wachen

ihnen auch das Recht Geleit zu gewähren verschaffte*). Die kai-

serlichen Constitutionen erinnern wiederholt an die Pflicht, gegen

die praedones
,

die publici latrones mit der altbekannten Strafe

(antiqua sententia) vorzugehen *) und gestatten dem reisenden Kauf-

mann ein Schwert mit sich zu führen, ut a praedone se defendat *).

Wie ohnmächtig die Landesherren gegenüber den in ihre Burgen

sich zurückziehenden Rittern waren, schildert anschaulich ein

Schreiben der norddeutschen Städte an Gent bald nach der Mitte

des 13. Jahrhunderts 5
).

Die Unverletzlichkeit, die das Recht den Befriedeten ver-

spricht, kann es regelmäßig nur indirekt erwirken. Es muß auf

die Scheu rechnen, die sein Ausspruch einflößt, auf die Autorität,

die die Macht des Kaisers, des Landesherrn, des Gemeinwesens

über die Gemüther der Unterthanen ausübt, endlich auf die Furcht

vor der gesteigerten Strafe, die dem gedroht ist, der den Frieden

an einer gefriedeten Person oder Sache bricht. Der Bruch des

Friedens unter solchen Umständen zieht allemal eine an den Hals

oder an die Hand gehende Strafe nach sich, wenn auch die Rechts-

verletzung an sich eine geringere Strafe verdiente. Dafür liefert

der Ssp. zwei interessante Belege, einen indirekten und einen

direkten.

Dem aufgestellten Grundsatz scheint die Behandlung dessen

zu widersprechen, der sich an den in Bannforsten lebenden wilden

1) Ssp. a. a. 0. : sweme he geleide (Geleitsgeld) gift, die sc&l io scadea be-

w&ren binnen sime geleide, oder he aal ne imo gelden.

2) Eichhorn, Staats- u. K.-Gesch. II 474.

3) Fridericil conat. de pace tenenda ». 1152 (W. S. 198) c. 16. Latro steht

sonst im Gegensatz zum praedo und empfangt erst durch das Adjectir publicus

den Sinn ron Straßenräuber (Strals. Verf.-B. LX1I und Gott. Gel. Anz. 1875 S. 915);

bei et convicti vel conpacti, an denselben Gegensatz zu denken wie convicti vel

deprehensi (T 23) liegt nahe, aber conpacti Bteht entgegen. Vielleicht ist zu ver-

stehen: die des Straßenraubs Ueberführten und ihre Verbündeten, vgl. Waitz

VI 425: pro latrociniis non consentiendis jurare compulit.

4) 1152 c. 13. Vgl. Chron. Drsperg. S. 90: (Otto IV) cepit praedonibus

et facinorosis terrorem incutere et judicia super eos exercere. Chron. regia

Colon. S. 89: (Arnoldus archiepiscopus) coepit pacem reformare, predones severis

legibus et judiciis arcere.

5) Ilühibaum, flaue. U£. 1 n. 650, 8.224.
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Thieren vergreift. Er kommt mit einer Geldstrafe, der Bezahlung

des Königsbannes ab, obschon den wilden Thieren mit Ausnahme
der Bären Wölfe und Füchse „Friede gewirkt“ ist (II 61). Der
Verfasser des Ssp. erklärt es aus der ursprünglich jedermann zu-

stehenden Freiheit zu jagen und zu fischen, daß „nieman einen

lif noch sin gesunt an dissen dingen verwerken ne mach“. Da-

durch ist aber implicite der Rechtssatz anerkannt : wer Befriedetes

verletzt, setzt sich einer Strafe aus, die an den Hals oder an die

Hand') geht. Der Rechtssatz wird auf Tödten oder Fangen be-

friedeter Thiere nicht angewendet, weil das natürliche, durch die

Bibel bezeugte, Recht durch den königlichen Befehl geändert ist.

Aber der König konnte nicht, was eine Handlung der Freiheit

war, zu einem Verbrechen stempeln; er konnte nur eine straflose

Handlung in eine mit Geldstrafe verpönte Handlung umwandeln.

Das „Friedewirken“ zu Gunsten der wilden Thiere ist nicht

wie sonst von dem Gedanken der Schutzbedürftigkeit eingegeben;

es bedeutet vielmehr : Gegenstände der allgemeinen Zugänglichkeit

entziehen und für den Nutzen einzelner reserviren. Um die Straf-

barkeit der Jagdvergehen zu begründen, zieht der Vf. das Recht

des Königs, den Wald zum Forst zu machen, heran, ohne nun

doch über das Maß des Königsbannes, eine Geldbuße, hinausgehen

zu können.

Direct wird der Grundsatz: wer Befriedetes verletzt, ver-

wirkt Leben oder Glieder anerkannt, wo der Ssp. auf den Schutz

befriedeter Grundstücke zu reden kommt. Welche Rechtsfolge die

Verletzung ihrem Urheber zuziehe, ist für den Fall auseinander

gesetzt, daß jemand Land bestellt, das ihm der Richter ab- und

seinem Gegner unter Friedewirken zuerkannt hat. Wer sonst

das Land eines anderen unerlaubt bestellt, kommt mit Schadens-

ersatz und Buße davon (II 46 § 4) ;
ebenso wer Land eines andern,

das er für sich in Anspruch nimmt, bestellt (HI 20 §1); denn

„mit erene (Pflügen) ne mach nieman sin lif verwerken noch sin

gesunt“. Geschieht es aber an solchem Lande, worüber dem Er-

werber ausdrücklich durch den Richter Friede gewirkt ist, so

trifft den Thäter eine Strafe an Leib und Leben (HI 20 § 3). Der

Ssp. stellt alles auf den Bruch des der Sache gewirkten Friedens.

Materiell wird der Gedanke zu Grunde liegen, daß die Mißachtung

des Urtheils, das trotzige, in Werken, nicht blos in Worten dem

1) Gesaut : bei Angriffen und Strafen die Glieder im Gegensatz des

Lebens (Homeyer, Rstg. Landr. S. 636).

Eft. Om. d. W. ÜKkrichUn. Plllolof ,-klitor. ZIum. 18*4. Ho. 1. 6
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richterlichen Befehl widersprechende Verhalten besonders nach-

drückliche Ahndung fordert.

Ist in dieser Weise die Unverletzlichkeit befriedeter Sachen

durchgeführt
,

so ist weiter die Anwendung des Rechtssatzes auf

Personen darzulegen. Der Grund, aus dem das Recht der ver-

schiedenen Zeiten Unverletzlichkeit zuspricht, liegt bald in der

Rücksicht auf das Individuum, bald in der auf das Gemeinwesen.

Dort ist es die Hülfsbedürftigkeit der Einzelnen, die größere Ge-

fahr, der sie ausgesetzt sind; hier der hohe Werth, der gewissen

Personen für die Gesammtheit zukommt. Ist der letztere Ge-

sichtspunkt im neuern Rechte maßgebend, so herrscht der erste

im mittelalterlichen Rechte vor, wenn ihm auch der moderne Ge-

danke, wie oben S. 69 an dem Frieden der Geistlichen gezeigt ist,

nicht fremd ist.

Die Unverletzlichkeit wird an Personen der untersten und

der höchsten Stufe der Rechtsordnung erörtert.

Auch wer an rechtlich benachtheiligten Menschen, an unechten

luden, mögen sie van bort oder van ammechte unecht sein, einen

Friedensbruch begeht, wird peinlich gestraft. Wer sie tödtet,

braucht ihren Angehörigen kein Wergeid zu bezahlen, und die

Unechten gebührende Buße schafft luttik vromen, aber die öffent-

liche Strafe, die den Thäter trifft, ist keine andere, als wenn er

einen an seinem Rechte vollkommenen Mann getödtet, beraubt,

verwundet oder einer echten Frau Gewalt angethan hätte. Das

drückt der Ssp. aus : man sal over in richten na vredes rechte *).

Die noch einigemal wiederkehrende Wendung darf man übersetzen

1

):

an Leib und Leben richten oder wie man den richtet, der ein

Verbrechen begangen hat; denn der Inhalt der Landfrieden ist

das Criminalrecht des Ssp. geworden.

Zur Zeit des Sachsenspiegels war eine Rechtsansicht aufge-

kommen, die Fürsten und Burgen den Frieden absprach *). An
ihnen könne man keinen Friedensbruch begehen, da sie durch sich

selbst geschützt sein, die Burgen durch ihre Mauern, die Fürsten

durch die wehrhaften Leute unter ihrem Befehl. Mit andern

1) Ssp. m 45 §§ 10 und 11; 38 § 1.

2) Ssp. I 69; III 36 § 3.

8) Ssp. III 8. Die Stelle hat mannigfache Auslegung erfahren. Hals ebner
(S. 22), der sprachlich unrichtig bürge auf Bürger bezieht, will den Qedanken

aiisgedrückt finden, daß das Strafrecht nur für die vom Waffenrecht ausgeschlos-

senen Stande, für die waffenfähigen das Fehderecht gelte. Dagegen Bö hl au
S. 75. Planck S. 108 bringt die Stelle mit seiner Auffassung des Waffenver-

bots (oben S. 69) in Verbindung.
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Worten: sie hätten keinen Frieden, weil sie keinen brauchten; es

sei nicht nöthig sie für unverletzlich zu erklären
,

weil sie in

Wirklichkeit nicht verletzt werden könnten. Wer Fürsten oder

Burgen angreift, so will diese Ansicht besagen, dessen That fallt

nicht dem Strafrecht, sondern dem Kriegsrecht anheim. Er läßt

es auf den Krieg ankommen und kann nicht durch den Straf-

richter „gerichtet* werden. Der Verf. des Ssp. verwirft diese

Ansicht, aber doch nur mit unzureichender Motivirung. Auf den

Frieden der Burgen geht er gar nicht ein. Daß auch an Fürsten

der Friede in strafbarer Weise gebrochen werden könne, beweist

er mit der Pflicht zum Frieden, die aus einem besondern Ver-

trage oder aus dem Unterthanverhältniß entspringt: eine Conse-

quenz, welche die bekämpfte Rechtsansicht gewiß nicht zu leugnen

im Sinn hatte.

2.

Der Friede beruht entweder auf einer allgemeinen Anordnung

oder einem besondern Acte

1

). Jene kann in einem Gesetze

oder in einem Vertrage enthalten sein. So ausführlich von dem
gesetzlichen Frieden in dem Landfriedensstück : II 66 u. ff. gehan-

delt ist, so kurz ist von dem vertragsmäßigen die Rede : II 71 § 2.

Von dem durch besondern Act für einzelne Personen, Sachen,

Handlungen geschaffenen Frieden spricht eine große Zahl von

Stellen des Rechtsbuches. Nur auf diesen und den vertragsmäßigen

Frieden ist es noch nöthig einzugehen.

Die einzige Wirkung, die der Ssp. dem geschwornen Frieden

beilegt, ist die Beschränkung des Rechts Waffen zu tragen*).

Nur das Schwert zu führen ist gestattet, und auch diese Waffe

ist in bürgen steden unde dorpen verboten. Allerdings ist diese

Auslegung des Satzes in II 71 § 2 : sverd ne mut ok nicht unbe-

stritten. Eichhorn*) und Andere haben das Schwertverbot un-

beschränkt, nicht blos von der Zeit eines beschwomen Friedens,

verstehen wollen und sich auf die absoluten Waffenverböte städti-

scher Statute berufen. Aber der Vf. des Ssp. hatte nicht die

städtischen Verhältnisse des 14. und 16. Jahrhunderts vor Augen,

und es ist deshalb gewiß richtiger, mit Gau pp 4
) den Satz un-

mittelbar mit dem Eingänge binnen gesvoreneme vrede zu ver-

1) Albrecht, die Gewere 8. 17 ff. (zu vb. mit 8. 817).

2) Oben 8. 63.

8) Staate- und RG. H § 347.

4) Deutsche Stadtrecbte des MA.I (1851) 8. 14. Planck, Waffenverbot 8. 113.
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binden und als ein gesteigertes Waffenverbot aufzufassen, das für

die Zeit und das Gebiet eines besonders aufgerichteten Friedens

bestimmt war. Mehr Waffen als blos das Schwert zu führen ist

gestattet „to des rikes dienste unde to torneien“. Da der Ssp.

kaum im Sinne haben konnte, diese Erlaubnis für den Dienst im

Reichsheere selbst oder für Betheiligung an einem Turniere aus-

zusprechen, so ist die Ausnahme gewiß auf die zu beziehen, die

sich auf dem Hin- oder Herwege einer Heerfahrt oder eines Tur-

niers befinden 1
). Der Zusammenhang zwischen Friedensgebot und

Waffenverbot ist alt. Dem Herzoge Gotfried wird nachgertihmt,

er habe seine beiden Grafschaften Flandern und Hennegau tanta

pace regiert, ut nemo au der et vel dignaretur arma portare*).

Die Keure von Arras und die aus ihr abgeleiteten Keuren von

Brügge und Gent gebieten den die Stadt Betretenden die Wallen

einschließlich des Schwertes*) niederzulegen. Während sie aber

die Ucbertreter nur mit der Wette von 60 Schill, und dem Ver-

lust des Schwerts bedrohen, verhängt der Ssp. die schwere Strafe,

die sein Eigenthum zu sein scheint: wer mit verbotner Waffe

betroffen wird, ist ipso jure in des Reiches Acht und wird als

Aechter gerichtet 4
).

Andere Rechtsquellen belegen die Verletzung eines besondern

Friedens mit erhöhter Strafe oder prozessualischen Nachtheilen.

An Ssp. I 53 § 2 ,
der den mit seiner Klage auf ein Grundstück

abgewiesenen Kläger, falls er sich nur nicht des Objects unter-

wunden hat, von Buße und Gewette frei läßt, schließt der Dsp.

den Satz: Wer sich unrechtmäßig — „ane gerihte“ — fremden

Guts unterwindet, kommt, wenn es während eines geschwornen

Friedens geschieht, nicht wie sonst mit Geldstrafe ab, sondern

verliert die Hand
,

denn er hat einen Friedensbruch begangen *).

Das Rechtsbuch fordert nicht, daß der Thäter selbst an der Be-

schwörung des Friedens thcilgenommen habe, wenn auch die ge-

drohte Strafe daher entstanden sein wird, daß die meineidige Hand
getroffen werden sollte. Prozessualische Nachtheile verhängt z.B. das

1) Vgl. unten 8. 87 über den Wegfrieden.

3) Waitz VI 438.

8) Hans. Geacb.-Bl. 1883, 8. 109. Warnkönig, Flandr. RG. I ürk. S. 85

§ 19. Waitz VI 447.

4) Planck, W'affenverbot 8. 150 ff. Eine Parallele zum Satze des Ssp.
bietet materiell nnd formell durch die doppelte Ausnahme von der Regel El-
sässer LF. c. 2 (8. 612): nullus in hujus condictionis termino arma ferat, exceptis

necessario transeuntibus, exclusis omnibus publicis regiae majestatis hostibus.

5) Dsp. 78 Schwsp. 81 (LaBbg.), 90 (Waok.). i
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Regensburger Stadtrecbt von 1230: kann sich sonst der Ange-

schuldigte von der Anklage, daß aus seinem Hanse jemand ge-

tödtet oder ein Verbrecher darin gehegt sei, sola manu reinigen,

so muß, wenn ein Friede geschworen ist, der Eid tertia manu
geleistet werden und müssen die Eidhelfer den Genannten (deno-

minati) entnommen sein

1

). Eine andere prozeßrechtliche Erschwe-

rung ist es, wenn der des Friedensbruches Angescbuldigte den

Zweikampf oder das Gottesurtheil in eigener Person bestehen

muß, wofür schon die Straßburger Constitution K. Heinrich II.

v. 1019 *) und alte Landfrieden *) die Belege bieten.

Der einzelnen Personen, Sachen oder Handlungen verschaffte

Friede hat seinen Ursprung vor allem in dem Befehl einer über-

geordneten Autorität. Vrede werken ist dafür die gewöhnliche

Bezeichnung*). Es geschieht durch den Richter, auch den König

in seiner richterlichen Eigenschaft

6

), wie denn der gewirkte Friede

mit dem Dingfrieden in unmittelbarem Zusammenhänge steht. Die

Ertheilung erfolgt zum Zweck dauernder oder vorübergehender

Befriedung. Für die Dauer seines Amts wirkt dem neu von

Richter und Schöffen erwählten Fronboten der Richter, nachdem

er ihn in sein Amt eingesetzt, Friede. Wer sich an ihm ver-

greift, muß doppelte Buße bezahlen*). Die Vorschrift des Ssp.,

die dem Fronboten verbietet, ein Schwert oder andere Wehr zu

fuhren, darf nicht benutzt werden, um auch hier wieder Wehr-

losigkeit und Befriedung in Wechselwirkung zu setzen’). Wozu
sollte das Recht den Umweg einschlagen, erst den Fronboten

wehrlos zu machen und ihn dann wieder um seiner Wehrlosigkeit

willen zu befrieden? Das Verbot des Waffentragens wird seinen

Grund in der Absicht haben, den Fron der Versuchung zu ent-

ziehen, bei seinen Amtsverrichtungen, dem Pfänden, dem Verhaften,

dem Befronen Gewalt zu gebrauchen. Die Befriedung erklärt sich

aus der erfahrungsmäßig diesen Beamten erwiesenen Mißachtung.

Aus Statuten und Stadtbüohern lassen sich zahlreiche Beweise

dafür erbringen
,
wie sehr die Büttel Mißhandlungen ausgesetzt

1) Gau pp, Stadtrechte I S. 168 § 2.

2) W. S. 64. Vgl. dazu auch die Bestimmung Ober Raub in L 10 und T 15.

3) Pax Dei incerta c. 5 (S. 608).

4) Rstg. Landr. 34 g 5 hat in der Ui. der Berl. Bibi. (Tz. n. 53) dafür den

kurzen Auadruck: vreden (Homeyer S. 230 n. 51).

6) Sap. III 34 § 1.

6) 8ap. ID 56 9 1 ; I 8 § 2.

7) III 56 § 2. Planck, Waffenrerbot 3. 109.
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waren 1
)- Personen niedern Standes, die doch obrigkeitliches An-

sehen für sich in Anspruch nehmen mußten, mögen sie das Volk,

mit dem sie dnrch ihr Amt in unliebsame Berührung kamen, zu

Angriffen gereizt haben. Ueberall stellen deshalb die Statute

ihre Verletzung unter schwere Strafe.

Ein Beispiel der vorübergehenden Befriedung liefert der vom
Richter dem Dinge gewirkte Friede. Die der GerichtsVersammlung

damit verschaffte Unverletzlichkeit, der ihr ertheilte Schutz gegen

jegliche Störung wird oft noch positiv ergänzt durch das vom
Richter erlassene Friedensgebot, durch das an alle Anwesende
sich richtende vrede beden *). Wor men gerichte heget, dar büt

man frede, sagt der Rügianische Landgebrauch’). Der Ssp. ge-

denkt des Friedens nur beim gerichtlichen Zweikampf: vrede sal

man deme warve biden bime halse, dat se nietnan ne irre an irme

kampe (163 §4) 4
). Die schwere Strafandrohung des Ssp. be-

stätigt der Ausspruch der Bremer Hs. (oben S. 41)
:
ghewarf frede

de gat an den hals 6
). Andere Quellen verhängen dieselbe Strafe

über jeden thätlichen Bruch des Dingfriedens, während sie die

mit Worten geschehende Verletzung mit Geldstrafe belegen*). Der

citirte Landgebrauch deutet die Leibesstrafe schon um
:

gript he

(der Friedensstörer) to der were, he löset den halß. Ist die Hei-

ligkeit, die dem Gerichte beiwohnt, der Grund für seine Befrie-

dung, so bildet in den ziemlich zahlreichen Fällen, in denen der

Richter den Parteien Friede wirkt, wiederum deren gefährdete

Lage das Motiv.

Parteien, denen der Termin zur Ansfechtung eines gericht-

lichen Zweikampfes befristet wird, wird bis dahin Friede gewirkt

(HI 36). Wer seinen Angreifer in Nothwehr erschlagen hat und

1) Mecklenb. OB. V S. XXI. Stralsunder Verfestongjbuch S. LXXXIV. Dort-

munder Stat. IV 122.

2) Home y er, Richtsteig Landr. S. 90 und 899.

3) Tit. 87 8. 48.

4) Hier und nachher in dem Satze: na deme dat deme warve vrede geboden

is, das Wort warf in der Bedeutung der Gerichtsversammlung, des Ringes, des

Volkes, wie einige Hss. lesen; gleich darauf aber: so soleo se (die Kämpfenden)

des warres to rechte geren, das Wort in der Bedeutung des Qeriobtsplatxes.

-Brunner, RQ. I 129, 144.

5) Homeyer Ssp. Variante zu II 71 § 1.

6) Ratg. Landr. 1 § 8 : wer das breche mit den Worten
,
dem gebe es an sin

gelt; wer es breche mit den wercken, dem gehe es an den leip (Homeyer 8.90
und 399). Blume des Magd. Rechts (hg. v. Bühlau) U 2, 87 : brichit er in abir

mit gewaldigir hant, man richtit czu im nach fredes recht. Burchard, Hegung
der deutschen Gerichte im MA. (Leipz. 1898) S. 228.
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eich freiwillig dem Gerichte stellt, dem wirkt der Richter Frieden

gegen die Verwandten des Getödteten (II 14 § 1). Dem Kläger,

der einen abwesenden Gegner wegen Ungericht verklagt, wirkt

der Richter Friede (LH 13) ;
ebenso dem Verfesteten, der sich ans

der Verfestung ziehen will (H 4 § 1)
l
). Der König wirkt dem

Aechter, der sich vor ihm aus der Acht gezogen hat, Friede, um
sioh dem Richter, der ihn verfestet hatte, zu Recht zu stellen (HI 34

§ 1) *). Selbst dem Körper des Hingerichteten wird Friede ge-

wirkt, np dat me deme doden lichame nen laster mer en bide*),

wie dem Nachrichter, um ihn gegen Angriffe der Volkswuth zu

schützen
,
wie sie nicht selten vorkamen

,
wenn er bei der Voll-

streckung der Todesstrafe einen Fehlstreich gethan hatte 4
).

Seltener als die Zeugnisse vom Dingfrieden sind die des alten

zum großen Theil damit zusammenhängenden Wegfriedens 4
) ge-

denken. Unter den im Vorstehenden gesammelten Stellen sind

schon einige, die einer Partei Schutz bis vor Gericht verheißen,

daher zu erklären. Mitunter wird noch ein Heerfrieden und der

mit der Fahrt zu oder von der Heeres- oder der Reichsversamm-

lung in Verbindung stehende Friede erwähnt. Den letztem be-

zeugt die nach dem Tode K. Heinrich V. zum Wahltage auf den

24. August 1125 erlassene Einladung nach Mainz 6
). Das Sächsi-

sche Lehnrecht 4 § 1 gewährt dem Lehnsmanne sechs Wochen vor

und nach der Reichsheerfahrt des rikes vrede ’). Die um 1200

anzusetzenden 17 Küren Frieslands sichern Frieden zu den con-

ventus plebis et exercitus et colloquii, was deutsch zutreffend

durch thingfrethe and herefrethe wiedergegeben ist *). Mit Heer-

nnd Gerichtsfriede berührt sich noch der Wegfriede derer, die dem

Gerüfte folgen*). Wie die Landfolge mit der Pflicht zur Land-

1) Ratg. Landr. 84 § 5 : vor walt »rede werken.

2) Homeyer, Rstg. Landr. S. 415. Planck, Gerichtsverfahren II 859.

8) Richtateig Landrechts c. 85 §8; laster = Kränkung.

4) CCC 97 „des Nachrichters Frid ausrufen“. Schmeller Bair. Wörterb. I*

Sp. 809.

5) Brunner RG. II 684; Bnrchard, Begnng S. 46.

6) LL. W. I n. 1 13 S. 166
:
pacem . . . populo infra praescriptum curiae

terminnm et ultra ad quatuor ebdomadaa ordinetis, quatinus omnibua tutior fiat

concursua ac reditus. Bernhardt, Lothar r. Supplinburg (Leipz. 1879) S. 9.

Waitx, Vf. Geach. VI 447.

7) Auctor vct. I 0. Homeyer, Syat. 8. 380.

8) y. Richthofen, Fries. Rqu 8. 20; Wörterb. 8. 816 a. v. birifretho, wo

auch Stellen, in denen daa Wort = Volkafriede. Colloquium für Gerichtaversamm-

lnng : Recht und Rede S. 447. Placitum exercitale Cap. c. a. 803 bei Boretina

I 146.

9) Paz Bei incerU c. 6 (W. 8. 606).
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wehr zusammengestellt wird 1

), so zeigt sich auch sonst in ein-

zelnen Resten, daß der alte Zusammenhang zwischen Gerichts-

und Heeresversammlung noch nicht ganz vergessen ist. Die Er-

laubniß der Landfrieden, daß der Friedbrecher und sein Gegner

selbdreißigt vor Gericht erscheinen dürfen und der Richter quot

vult cum armis debet habere*), mag ein Rest davon sein*). —
Die Wegfrieden lehnen sich naturgemäß an sonst schon bestehende

Schutzverhältnisse an. So wenn Ackerleuten dum operantur in

agris vel ad agrum exeuntibus vel rcdeuntibus Frieden zuge-

sichert wird*).

Der bekannteste Act des Friedewirkens ist der nach der Auf-

lassung eines Grundstücks vorgenommene (oben S. 81). Da er den

Schluß des Auflassungsvorganges bildet, wird Friedewirken auch

wohl zur Bezeichnung des Ganzen verwendet 5
). Den Wortlaut

der richterlichen Formel kennen wie erst aus verhältnißmäßig

jungen Zeugnissen, wie dem der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-

derts angehörigen Rechtsbuche nach Distinctionen. Form und

Formel zeigen dieselbe Einfachheit wie sie durchgehende in den

sächsischen Rechtsbüchern begegnet ®). Nachdem der Richter dazu

aufgefordert hat, etwaigen Widerspruch gegen die geschehene

Auflassung eines Grundstücks vorzubringen, und keiner erhoben

ist, constatirt er das Unterbleiben und fahrt fort: unde wercke

hirober gotes frede unde gerichtes frede zcu eynem male, zcura

andern male unde zeum dritten male 7
). Für das Friedewirken

zahlt der Erwerber des Grundstücks eine Gebühr an den Richter,

von der dem Fronboten ein Antheil zukommt (Ssp. III B6 §3)®):

1) W. S. 608: Si furtum acciderit aut rapiua aut bellum patriae ingruerit et

clamor more patriae exortus fuerit, armati omnea insequantur et iu eundo ct

redeundo pacem unusquisque habest. Der Elsässer LF. c. 8 stellt Heerfahrt und
friedensm&Bige Landfolge zusammen: publica imperatoris expeditione aut con-

dictionali excitati acclamatione (W. S. 612).

2) Oben S. 42 und 66.

3) Zal länger, Kampf um den Landfrieden (Mitthlgo. des österr. lnstit.

Ergänzgsbd. IV [1893] 3. 467).

4) Elsässer LF. c. 1 (W. 8.612). Schmeller, Bair. Wb. I* Sp. 809 fuhrt

einen jährlich in Begensburg ausgerufenen Kornfrieden an für die Getreide xum
Verkauf hereinführenden.

5) ßb. nach Distinctionen I c. 36 d. 1 zu Eingang.

6) Ssp. II 4 § 1 (Verfestung), II 12 § 11 (ürtheilssehelte)
, I 63 § 2 (Kampf-

klage). Recht und Bede 8. 472. Zum Gegensatz vgl. *. B. Freiberger Stadtr.

c, 12 g 6.

7) I c. 36 dist. 1.

8) Anderwärts TheUung zwischen Richter und Schöffen : Rb. nach Dist. i.

Nach dem Priv. f. Lübeck v. 1188 wird, das lucr.uip pro pace sücoi coaß^qtanda
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Friedeschilling
,

vredepenning
,
vridewin

,
vrideschatz

,
vridebuze

n. a. *). Ein Beispiel aus dem Gebiete des Strafrechts liefern die

vretbepenninge, die der Verfestete, nachdem er sich gestellt und

dem Kläger gebessert hat, dem Richter zahlt, der ihn dafür paci

et jnri suo restituet*). Es soll damit dem wieder in sein Recht

Eingesetzten Schutz gegen Angriffe, die gegen ihn auf Grund der

Verfestung gerichtet werden könnten, verschafft werden. Bei dem

Frieden, der dem Erwerber über sein Grundstück gewirkt wird*),

liegt vermutlilich der Gedanke zu Grunde, daß ein neubegründetes

Rechtsverhältniß nicht von selbst die allgemeine Achtung und

Scheu vor Verletzung genießt, die altgewohntem Besitz zu Theil

wird, und deshalb erst durch den Ansspruch des Richters mit

Schutz umgeben werden muß.

Im Gegensatz zu dem vrede werken steht das vrede loven
;
denn

dort wird der Friede durch den Befehl einer übergeordneten Autorität

geschaffen, hier durch den Vertrag der Parteien. Es ist nicht noth-

wendig, daß die Parteien einander den Frieden geloben; es kann auch

ein dritter an dem Vertrage theilnehmen, in dessen Hand jeder der

beiden Vertragstheile verspricht, mit dem andern Friede zu hal-

ten 4
). Auch geloben die Parteien nicht immer selbst den Frieden,

sondern dritte leisten das Versprechen, daß die Streitenden ins-

künftige Frieden halten; vrede vor sik selven oder vor den andern

loven, wie der Ssp. HI 9 § 2 unterscheidet. Wer den Frieden

bricht, den er für sich selbst gelobt hat, it gat ime an den hals 5
).

Hat dagegen derjenige, dessen Leistung der Vertragschließende

versprochen hat, den Frieden gebrochen, so haftet der Ver-

sprechende gleich einem Bürgen
,

der das Erscheinen eines wegen

Ungerichts Verklagten vor Gericht versprochen hat. Wie er für

zwischen Vogt und Bürgern getheilt (Stadt- u. Gericht5vf. S. 48). Freiberger

Stadtr. I c. 35 zwischen Richter und Schreiber.

1) Stobbe, die Auflassung des deutschen Rechts (Jhering, Jahrbücher XII,

1872) S. 192.

2) Soester Recht des 12. Jh. § 56 (Gengier Stadtrechte S. 446).

8) Planck, Gerichtsverfahren I 327. Heusler, Instit. II 84. Behrend,
Stendaler Grtheilsbuch S. 4. — Haiberst. UB. I 144 v. 1275: judices pacem per-

petuam super bonis hojusmodi auctoritate judiciaria firmaverunt, datis super boc

denariis qui vredepcnninge vulgariter appeliantur. Hildesb. UB. IU 65 v. 1408

:

hir is deute rade u. der stad Hildensein vrede over gbewracht.

4) Const. Friderici II a. 1235 c. 8: is in cujus rnanum protnisse (od. datae)

fuerunt treugae.

6) Ssp. 1. c. Bremer Hs. (oben S. 41) gelovet vrede ... de gat an den hals.

Die Constitut. K. Heinr. II. v. 1019 (oben S. 75) läßt den Th&ter blos rnanum

qua homicidium fecit verlieren. _ ...
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den „an den lief“ Verklagten, den er nicht zu stellen vermag,

dessen Wergeid zn zahlen hat, so auch der aus einem Friedens-

gelöbniß Verpflichtete.

Wird hier das Aufhören des Streits und die fernere Unver-

letzlichkeit der Paciscenten durch deren Willensübereinkunft ber-

beigefübrt
,

so wird solches Resultat auch durch Einschreiten

dritter erzielt. Das Friedebieten dieser Art, im Sachsenspiegel

nicht erwähnt, das pacificare, distringere ad pacem kennen schon

Capitularien der karolingischen Zeit 1

). In späterer Zeit ist die

Einrichtung namentlich städtischen Statuten geläufig, die nicht

blos dem Rathe, sondern auch einzelnen Rathmannen, ja unter

Umständen
,

bei Streitigkeiten im Ausland
,

auch einzelnen ange-

sehenen Bürgern das Recht beilegen
,

streitenden Parteien mit

Rechtswirksamkeit Strafen anzudrohen, wenn sie den Streit fort-

setzen oder wieder aufnehmen *), Melanchthon erzählt aus seiner

Heimat: Lex est in suevicis urbibus, ut si in rixa aliqua gladios

strinxerint, ac vel puer vel muliercula procnl etiam inclamans

pacem imperet, capite puniatur, qui audito nomine pacis insuper

ferire audet *).

3.

Wie geht der Friede, der Anspruch auf Unverletzlichkeit,

verloren? Führt auch die Begehung eines Friedensbruches nicht

ohne weiteres den Verlust des Friedens herbei, so ist sie doch

seine regelmäßige Veranlassung und deshalb zunächst zu erörtern.

Das violare oder infringere, corrumpere pacem der Landfriedens-

urkunden heißt im Ssp. vrede breken
;
davon dann de vredebrekere

(II 69, 72
;
HI 1 u. a. m.), während vredebrake nur in der Artikel-

überschrift III 9 vorkommt 4
). Vrede breken heißt regelmäßig

einen Friedensbruch, ein mit Strafen an den Hals oder an die

Hand bedrohtes Delict begehen. Aber es fehlt nicht an Beweisen

dafür, daß auch eine mit geringerer Strafe, selbst mit Geldstrafe

belegte Handlung unter das vrede breken subsumirt wurde. Ssp.

1) Die Hauptstelle ist cap. Theod. 805 c. 6 (Borctius S. 138). Waits,
Vf.-Gesch. IV* 8. 608. Brunner RG. I 221.

2) Stadt- und Gerichtsverfassung Lübecks S. 144 ff.

8) Encomium Suevorum in Dcclamat. Ph. Melanthonis I (Argent. 1570) S. 704.

Die Stelle ist mir durch Ilejrd, Heriog Ulrich I (1841) S. 817 bekannt geworden.

Vgl. Osenbrüggen, Alam. Strafr. S. 57.

4) Homeyer S. 149; die Rubriken sind hier nach dem Grundtext seiner

Ausgabe, Berliner Hs. t. 1869 Nr. 24 En, abgedruckt. Spätem sächsischen Rechts-

quellen ist der Ausdruck ganz geläufig.
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I 53 § 4 widerlegt das Princip : neman ne weddet umme ene sake

tvies mit dem Beispiele, daß jemand für eine und dieselbe Hand-

lung zugleich eine weltliche und eine geistliche Strafe
,
Wette an

den weltlichen Richter und Buße an den Verletzten und Bann an

den geistlichen Richter, zu bezahlen habe. Das Sächsische Lehn-

recht 69 § 11 verdeutlicht den Fall durch eine am Feiertage ver-

übte Körperverletzung: sie briet den vrede unde die vire und

zieht doppeltes Gewettc und einfache Buße nach sich; der Ver-

klagte schützt sich gegen zwiefache Bußforderung dadurch, daß

er den Kläger die Klagengewere leisten läßt, bevor er ihm die

Buße verspricht. Aber überwiegend ist doch der Sprachgebrauch

des Rechtsbuches der, daß vrede breken und ungerichte don mit

einander gleichgesetzt werden darf. Ständig beginnt der Kläger

mit der Wendung: N N si gekomen unde hebbe den vrede an eme

gebroken, wie es schon in dem alamannischen Lfr. von 1104 heißt:

ille N in hac re corrupit pacem in me

1

). Der Kläger kann wohl

klagen over enen einen vredebreker *), aber nicht daß sein Friede

gebrochen sei, während andererseits keine Klage dahin lautet, es

sei das Eigenthum, die Ehre, die Freiheit an jemanden gebrochen.

Der alte Gedanke des deutschen Rechts, daß die Verletzung des

Einzelnen zugleich eine Verletzung des Ganzen, der öffentlichen

Rechtsordnung sei, der sich auch in dem Rufe des Klägers ans-

drückt: to iodute over minen morder und over des landes rechten

morder*), erklärt die Formel noch nicht ausreichend. Sie will

zugleich hervorheben, daß der Friede ein gemeines Gut sei, daran

jedem Einzelnen vermöge seiner Zugehörigkeit zum Gemeinwesen

ein Antheil zukommt. Der Kläger klagt deshalb dem Richter,

der Gegner habe den gemeinen Frieden oder den Gottesfrieden

oder den Königsfrieden an ihm gebrochen : Bezeichnungen
,

die

wesentlich gleichbedeutend gebraucht werden 4
) und ungeachtet

1) Rstg. Landr. 33 § 2. LL. W. I n. 430 (S. 614). Ebenso L 12 u. T 18:

quicunque pacem in se ledi proclamaverit.

2) Ssp. I 63 g 1. Rstg. Landr. 32 g 1.

8) Rstg. Landr. 31 § 1 . Homeyer das. S. 445. DaB das Wort Gaudieb,

wie Homeyer meinte, damit xusammenhienge, ist seitdem widerlegt: Grimm,
Wb. IV la Sp. 1538, Sebmeller I 856.

4) Vgl. oben 8. 73 und 88. Wie die Formeln tantologisch gesteigert werden,

zeigt Magd.-Breslauer Recht v. 1261 §74 (Laband, Magd. Rqu. S. 25): zuerst

klagt der Kläger über einen Heinriche, d&z her ist komen binnen wichbilde in

der rrien straze unde bat den rriede an ime gebrochen u. bat in gewundet . . .

;

das zweitemal: über e. H., d. b. i. k. b. w. in des keisers straze u. hebet

den gotes rriede an ime gebrochen. Zu Grunde liegt Ssp. I 63 $ 1. — Vgl.

Freiberger R. c. 1 § 35, 36.
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der verschiedenen Herkunft, auf die die Namen hindeuten, doch

das gleiche Ziel der allgemeinen Schatzgewährung gegen Gewalt
ansdrücken. Der Ssp. verwendet von diesen Bezeichnungen nur

„des Königs Frieden“, wo er von Personen handelt, „die mit des

koninges dagelikes vrede begrepen sin“ (III 2). Wird Königs-

friede und Gottesfriede in den Klagformeln auch identisch ver-

wendet, so kennen doch alte und rechtsverwandte Quellen einen

Sprachgebrauch, der unter „Gottesfriede“ etwas anders verstehen

muß. Als Bruch des Gottesfriedens bezeichnen sie mitunter ein

Delict von minderer Schwere, das den mit einer an Hals und
Hand gehenden Strafe bedrohten entgegen und Delicten wie Blau

und Blut an die Seite gesetzt wird. Das geschieht sowohl im

strafrechtlichen als im strafprozessualischen Sinne. Den ältesten

Beleg bietet das Privileg für Medebach von 1166. Unter den

infra fossam begangenen Körperverletzungen wird nach dem ge-

brauchten Werkzeuge unterschieden: Verletzung mit scharfer

Waffe zieht je nach dem Erfolge für den Thäter Verlust des

Lebens oder der rechten Hand nach sich
;

Blutrunst
,

mit dem
Knittel oder mit der Faust beigebracht, Stäupen und Scheeren.

Quia pacem Dei violavit, motivirt das Privileg seine Entscheidung l
).

Die lübischen Statuten des 13. Jahrh., in der ältesten lateinischen

Fassung, haben den Satz: pax autem que vulgo gotis vride dicitur

livor et effusio cruoris per quemlibet idoneum probari non prohi-

bentur*). Der Satz wird erst verständlich durch Hinzunahme des

unmittelbar voraufgehenden, der principiell für einen Beweiszeugen

Erbgesessenheit in der Stadt fordert (septa sui domicilii intra

munitionem civitatis obtinebit) s
). Zu der Bestimmung des lübischen

Rechts bietet das Privileg für Goslar von 1219 ein Gegenstück 4
):

1) Medebach (Gengier, Stadtrechte S. 282) §§ 5, 6 und 8.

2) Hach I 68. Der Text giebt die der Ältesten Hss.-Classe eigenthümlicbe

Form. Die übrigen ersetzen gotis vr. durch pax dei, schieben vor livor ein et

ein und hängen am Schlüsse an: dummodo sint bomines inculpati, womit dann

die deutschen Statuten (Hach II 110) Ubereinstimmen. Vgl. Hach II 145, wo
orslage hartent und schnvent mit 12, bla und blot mit 60 Schillingen gebessert

werden.

S) Hach I 67, n 108. Hamb. R. 1270 I 16: umbesetene lüde mögen tugen

slage u. vechtingbe u. dat uppe 3 punt geit van broke.

4) § 4
:

qui vero de pace dei se expurgare roluerit
, nee pro reliquiis nec

pro causidico quiequam est daturus (ÜB. der Stadt Goslar Nr. 401). Die Erklä-

rung Güschens (Goslarische Statuten S. 818), der unter pax dei den Bruch des

Friedens an den gefriedeten Tagen verstehen will, ist unwahrscheinlich. Hier

würde man eher eine Erschwerung des Reinigungseides als eine Erleichterung

erwarten.
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wer sich von der Anschuldigung den Gottesfrieden gebrochen zu

haben reinigen will, braucht nichts für das Reliquienkästchen und

den Schultheißen zu bezahlen, während sonst jeder Beweisführer

dem Vogte 5 Schillinge pro reliquiis et pro causidico entrichten

muß. Nach dem Rechte von Goslar wie dem von Lübeck tritt

also eine Beweiserleichterung ein, sobald es sich um Verletzung

des Gottesfriedens handelt, sei es daß die Schuld oder die Un-

schuld eines Beklagten erwiesen werden soll. Diese Zeugnisse')

lassen sich noch vermehren durch das Erfurter Recht v. 1289*)

und durch friesisch - holländische Quellenaussprüche verschiedener

Zeiten 5
). Sie alle lassen soviel erkennen, daß unter Bruch des

Gottesfriedens oder Begehen des Gottesfriedens, wie auch wohl

elliptisch gesagt wird, gewisse Arten von Körperverletzungen,

meistens solche, die nicht durch Waffengebrauch herbeigeführt

sind, verstanden werden

4

). Oft ist in den betreffenden Satzungen

zugleich die prozessualische Seite hervorgehoben, daß das Gericht

über Delicte dieser Art nicht dem Landesherm oder seinen Be-

amten, sondern den Gemeinden zustehen solle 4
). Wie es gekommen

ist, daß der Gottesfriede diesen gewissermaßen degradirten Sinn

erhalten hat, ist nicht sicher. Im Richtsteig. Landrecht c. 37 § 1

klagt jemand, an dem brun odder blaw gewarcht is, wegen trocke-

ner Schläge oder Hautwunden, es sei de meine vrede an em

1) Nitzscb, Forschungen zur deutschen Geschichte XXI (1881) S. 277 hat

die Torstehenden (mit Ausnahme de« Goslarachen) und die nachfolgenden Zeug-

niase gesammelt ala Spuren der pax Dei dea 11. Jh. und daran weitreichende

Combinationen geknüpft. Ihre Bedeutung für da8 Strafrecht ihrer Zeit iat nicht

unteraucht.

2) A. Kirchhoff, Weisthümer der Stadt Erfurt (1870) S. 6 u. ff. Dag der

dem erzbischöflichen Gerichte c. 1 zugewiesene goteavride und burcvride nicht

ala hohe und niedere Gerichtsbarkeit zu unterscheiden sind, wie der Hg. meint,

ondern eher umgekehrt, zeigt c. 2.

3) Nit zach, S. 278 hat Beatimmungen dea Groninger Stadtbuches v. 1425

angeführt. Offenbar gehören hierher aber auch die Stellen, die Richthofen im

Kries. Wörterbuche S. 779 unter godfretho verzeichnet und als Kampffriede er-

klärt hat, weil ihm ein Gotteafriede im Zusammenhang mit Körperverletzungen

anerklärlich schien. Auch die bei H a 1 1 a u a Sp. 741 angeführten Stellen zeigen

den gleichen Zusammenhang.

4) Es iat zu beachten, daß die älteste Form der Lüb. Statuten durch Weg-

lassung dea et (oben S. 92) die Identificirung von pax dei und livor et effusio

cruoris ermöglicht.

5) U. Heinrichs des Löwen 1163 (oben S. 70): si quispiam faste Tel pugno

impie lesus faerit, juri civitatis reus subjaceat. Lippstadt § 1, Hamm

g 2 (Gengier, Stadtr. S. 255 u. 184). Hasse, Quellen dea Bipener Stadtrechts

(Hambg. 1883) 8. 63.
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gebroken. In seiner freien Bearbeitung des Ssp. II 4 § 1 über

das Ausziehen aus der Verfestung verpflichtet der Dsp. ')
den sich

von der Acht Befreienden: er solle Friede schwören, falls zur

Zeit ein geschworner Friede besteht, und ist dhain vride gesworn,

er sol den gotes vride swern. Danach ist der Gottesfriede der

sich von selbst verstehende, keiner besondern Aufrichtung bedür-

fende. Vielleicht ist so auch Bruch des Gottesfriedens erblickt

in den am leichtesten vorkommenden, durch die niedern Gerichte

abzuurtheilenden Körperverletzungen.

Nachdem der Verletzte sein Vorbringen mit der allgemeinen

Klage, der Friede sei an ihm gebrochen (oben S. 91), begonnen

hat, giebt er an, durch welch specielles Delict der Friede an ihm

gebrochen sei *). Mitunter hat vrede breken aber selbst die Be-

deutung eines speciellen Delicts. In der schon oben S. 82 behan-

delten Stelle von den unechten Leuten : sve so ir enen dodet oder

wundet oder rovet oder . . . nodeget unde den vrede an en briet

ließe sich zwar noch immer übersetzen: wer ihrer einen tödtet,

wundet u. s. w. und dadurch den Friede an ihnen bricht. Eine

solche Deutung wird unmöglich in einem Falle wie II 13 § 5: die

den man slat oder vat oder rovet oder bemet . . . oder wif oder

maget nodeget unde den vrede breket unde die in overhure be-

grepen werdet, den sal man dat hovet afslan. Hier kann das

vrede breken nicht als clausula generalis auf alle voraufgehenden

Missethaten zurückbezogen werden, sondern muß gleich den vor-

hergehenden und nachfolgenden Satzgliedern ein specielles Delict

bezeichnen 8
). Positiv kann als solches wohl kaum ein anderes

gelten, als der Bruch eines beschworenen Friedens. Die straf-

rechtliche Wirkung, den er nach sich zieht, giebt die angeführte

Sachsenspiegelstelle an. Da nun aber schon kraft des gemeinen

Friedens einer Mehrzahl von Friedensbrüchen der Tod gedroht

ist, so wird sehr oft die Strafsteigerung, welche die Verletzung

eines Sonderfriedens zur Folge haben soll, nicht möglich sein,

wenn sie nicht etwa durch Verschärfung der Todesstrafe zum
Ausdruck gebracht wird. Sichtbar würde die Steigerung bei solchen

Verbrechen werden, die an sich nur mit einer an die Hand ge-

henden Strafe bedroht, in Folge der Verletzung eines Sonderfrie-

dens mit einer an den Hals gehenden Strafe getroffen werden 4
).

1) Dap. 99 = Schwsp. Laßberg 108.

2) Rstg. Landr. 33 | 2.

8) Vgl. oben S. 73.

4) Vgl. Home; er, Batg. Landr. S. 447.
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Beicht ein Friedensbruch nicht aus, um den Verlust des Frie-

dens für den Thäter herbeizufuhren, so tritt diese Wirkung doch

allemal ein, wenn Ungehorsam des Friedbrechers hinzukommt.

Das Gemeinwesen macht von seiner Zwangsgewalt insbesondere

Gebrauch gegen Personen, die, einer mit Strafe an Hals oder an

Hand bedrohten Rechtsverletzung angeschuldigt, der gerichtlichen

Ladung den Gehorsam verweigern. Auch im Strafprozeß gilt

nach deutschem Recht der Satz
,

daß keine Partei wider ihren

Willen vor Gericht zu erscheinen genöthigt werden kann

1

). Der

um Ungericht Verklagte hat Anspruch auf dreimalige Ladung,

zwischen deren Terminen jedesmal eine Frist von vierzehn Tagen

liegt 1
): ein Recht, das man schon im 13. Jahrh. ex dono regum

et imperatorum ableitete s
). Erst wenn er den dritten Termin

versäumt oder wenn er, im Gerichte erschienen, auf die vorge-

brachte Anschuldigung „dingflüchtig“ entweicht, wird er durch

den Richter „verfestet“ 4
), gilt er nach den LF. als corruptor

pacis

5

). An die Verfestung knüpfen sich Wirkungen für den An-

geschuldigten und für die Gerichtsgemeinde. Dem Angeschuldigten

entzieht die Verfestung den „gemeinen Frieden“*) d. h. den Schutz

gegen zwangsweise Vorführung. Er kann überall im Gerichts-

bezirk des verfestenden Richters festgenomraen werden. Ihn

schützen nicht befriedete Zeiten noch befriedete Orte noch kann

er als Kläger, Fürsprecher oder Zeuge vor Gericht auftreten 7
).

Die Eingesessenen des Gerichtsbezirks werden durch die Ver-

festung activ und passiv verpflichtet: activ insofern, als sie den

Friedbrecher auf den Hülferuf des Verletzten verfolgen müssen,

passiv dadurch daß sie sich jeder Unterstützung des Flüchtlings

zu enthalten haben. Das eine wie das andere soll darauf hin-

wirken, daß der Verfestete zur Unterwerfung unter das Gericht

gebracht werde. Was an ihm gestraft wird, ist der hartnäckige,

der trotzige Ungehorsam, „wen al vorvestede lüde holt me vor

1) Stralaunder Verf.-B. 8. XVII.

8) Sap. I 67 § 1. Planck, Gerichtarerf. I 341.

8) Goalarsche Rechtsantworten auf Quedlinburger Anfragen (Janicke, UB.

der Stadt Quedlinbg. I n. 65) : licite etiam ex dono regum et imperatorum voca-

tus in jus absque gravamine vachationia duabus vocationibus potest supersedere,

ad tertinm tenetur occurere et jndici ae repreaentans . . Gravamen vacationia

ist soviel als Vers&umniBstrafe.

4) Sap. 167 g 3; 68 g l; II 45.

6) Alan. LF. 1104 e. 3 (W. 614).

6) Rat«. Landr. 41 g 10; 35.

7) Sap. II 63 g 2.

/
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woldenere *)“. Woldener (weldener, woldenberger) ist der Gewalt-

täter. Das Wort wird nicht blos, wie die Zusammenstellung mit

snlfrichter zeigt*), in activem Sinne verstanden. Es ist die Ge-

sinnung, die anstatt sich dem Richter zu unterwerfen in ihrer

Eigenmacht freventlich verharrt, in ihrem homude bestehen bleibt 8
).

Um deswillen wird dem Verfesteten der gemeine Friede entzogen,

und wenn er verhaftet vor Gericht gebracht wird, dieselbe Strafe,

dat hoveden zuerkannt, die sonst den gewaltverübenden Fried-

brecher trifft 4
), auch wenn die Handlung, um derentwillen er

angeklagt war, nur eine verstümmelnde Strafe nach sich ziehen

würde. Die undat des Ungehorsams wirkt strafsteigernd 5
). Eine

Klage, die bürgerlich angefangen hat, kann peinlich ausgehen um
des brochaften unhorsamicheit willen, die das Recht peinigen will *).

Muß hier immer ein gerichtliches Erkenntniß dazwischen treten,

um die Bestrafung des Schuldigen zu bewirken und ihm den

Frieden zu entziehen, so kennt das Recht auch Fälle, in denen

Friedbrecher den Frieden durch ihre That einbüßen. Das ge-

schieht, wenn sie auf der That oder auf der Flucht von der That

betroffen werden. Ihre That beweist ihre Schuld und entzieht

ihnen den Anspruch auf Schutz. Wer sie tödtet oder verwundet,

bleibt straflos, wenn er selbsiebent beweist, daß er den Fried-

brecher bei der That oder auf der Flucht von der That getödtet

oder verwundet habe 7
). Das Recht steht jedem zu, nicht blos dem

der Rache geübt oder sich in Nothwehr seines Lebens gewehrt

hat. Gegen den Mißbrauch dieses Rechts schützt der Satz, daß

wer einen Friedbrecher getödtet oder gefangen hat, den Leichnam

oder den Gefangenen vor Gericht bringen muß, um ihn to enen

vredebrekere to bereden. Gelingt ihm das nicht, so richtet man
über den Kläger na vredes rechte 8

). In einer noch allgemeinen»

1) Rstg. Landr. 85 § 7.

2) he aal ea Vorbringen vor gerichtc alse einen woldenberger n. snlfrichter

(aus dem Berliner Stadtboche b. Fidicin I 155 cit. im Mnd. Wb. V 762).

8) dorch dat, fährt die in A. 1 cit. Stelle fort, se vreveliken in der vestinge

stunden. Das. 87 §3: na deme dat he noch in sime homude steit, so dat he

nicht vorkomen en wil noch sic untredeo ne wil.

4) Rstg. Landr. 35 §7; Ssp. 168 §5; UI 63 §8.

6)

Rstg. Landr. 37 g 5.

6) Ratg. Landr. 86.

7) Ssp. II 69.

8) Ssp. 1 69 (oben S. 82). Der Satz 1 50, gleich jenem in der ältesten Form
des Ssp. fehlend, ist nahe verwandt, nur dal er den Kläger statt ihn zu richten

na vredes rechte des Friedensbruches überführt erachtet, den er dem Qegner

Schuld gab. .. ^

Digitized by Google



Beiträge zur Geschichte und Erklärung der deutschen RechtsbQcher. 97

Fassung treten die Landfriedensurkunden leichtfertiger Klage oder

Gerüchterhebung wegen Friedbruchs entgegen. L 12 und T 13

haben fast gleichlautend den Satz: quicumque pacem in se ledi

proclamabit, nisi in proclamatione ante judicem permanserit (per-

severaverit T), pacem violavit. Der Ssp. hat diesen strengen

Satz nicht aufgenommen, sondern straft den, der seine Klage oder

das Gerüchte nicht durchführt (vulvorderet)
,
mit Buße und Ge-

wette')'; ebenso wie er das Beherbergen eines Verfesteten nicht

wie die Landfrieden und Reichsgesetze nach dem Talionsprinzip,

sondern blos mit Gewette ahndet*). Dagegen wendet der Ssp.

das Princip auf den Richter an, der Ungericht zu richten sich

weigert *).

Der Friede geht demnach zwei Classen von Personen ver-

loren: den Verfesteten und den auf frischer That Betroffenen.

Die rechtliche Lage, in die sie in Folge des gleichen Verlustes

gerathen, ist verwandt, aber nicht gleich. Der Vcrfestete und

der mit handhafter That Gefangene büßen das Recht ein, sich

durch ihren Reinigungseid von der Anschuldigung zu befreien.

Das Beweisrecht geht auf den Ankläger über, der zweierlei zu

beweisen hat
;
dort das Delict und die Verfestung, hier das Delict

und die handhafte That. Das Delict beweist er in beiden Fällen

selbsiebent; die Verfestung mit dem Richter, die Handhaftigkeit

mit den Schreimannen

4

). Der Unterschied zwischen beiden Gassen
tritt darin hervor, daß man an gebundenen Tagen den Verfesteten

verhaften, aber nicht richten, den handhaften Friedbrecher auch

überführen und richten darf 6
).

Es findet sich im Ssp. auch eine dreigliedrige Zusammenstellung:

zu den beiden genannten Gassen treten noch die in des Reiches

Acht Befindlichen hinzu. Ihnen gewähren die sonst allen Leuten

1) Ssp. 153 gl; 63 §1, II 8. Homeyer, Richtstg. Landr. S.444.

2) Ssp. III 23 (ob. S. 40). T 8
:

qui reum receperit et foverit a die certe

Bcientie (so ist offenbar zu interpungiren)
,
cum reo pari pene et sententie sub-

jacebit. Gottesfr. 1083 c. 16 fW. S. 606) hat den allgemeinen Satz: si aliqua

persona reo arma victum vel fugam molin praesumpserit, acqualem poenam sicnt

reus sustinebit. Pax Mogunt. (W. S. 125): si quis eum defenderit, eandem poenam

patiatur. Die technische Verwendung des defendere für die im Beherbergen ent-

haltene Art der Begünstigung zeigt noch Pax Dei iucerta c. 7 und 9 (das. S. 609);

den damit verknüpften Verdacht der Hehlerei Frid. I const. 1158 c. 7 (das. S. 246).

Const. Frid. II 1235 c. 13 u. 14. Der Ssp. II 13 §6 kennt eine Talion, aber da

handelt es sich nicht um Begünstigung blos Verfesteter.

3) Ssp. II 13 § 8. Rstg. Landr. 34 § 1 erkennt ihm blos sein Gericht ab.

4) Ssp. 1 66 §§ 1 und 2, II 69. Rstg. Landr. 37 g 5. Ssp. II 64 g 1.

5) Ssp. II 10 g§ 1 und 3. Oben S. 51.

Kfl. Om. d. W. NacliiicUeit. PUlolof.-Uator. Klu». 1SM. No. 1. 7
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gemeinen Friedetage keinen Schutz 1
). Es lag nahe, auch die durch

kirchliche Strafe Getroffenen zur Vergleichung heranzuziehen, und

so stellt das Sachs. Lehnr. 12 §2 zusammen: den verbannenen

man und den verachten man und den vervesten man*).

Verfestete und Aechter stehen in vielen Beziehungen einan-

der gleich. Verfestung und Acht ist nur gültig, wenn sie nament-

lich, individuell erfolgt ist
3
). Auf ihre Klage braucht niemand

zu antworten, während sie innerhalb des Bezirks, in dem sie ver-

festet oder geächtet sind, jedermann antworten müssen 4
). Sie

können nicht als Fürsprecher noch als Zeugen in den interdicirten

Bezirken auftreten 3
). Beiden kann ihr Leben abgesprochen werden *).

Dagegen ist ihre Lage verschieden, soweit ihr „Recht“ in Betracht

kommt. „Verfestung nimmt den Leib, aber nicht das Recht, wie

lange sich jemand auch in der Verfestung befinde“, sagt der Ssp.

III 63 § 3 und stellt den Verfesteten im Gegensatz zum Gebannten

(§ 2). Der Gegensatz liegt darin, daß der Bann der Seele schadet,

aber weder Recht noch Leib nimmt. Erst die Acht bildet den

vollen Gegensatz: sie nimmt das Leben und das Recht. Da die

Verfestung die Freiheits- und Prozeßrechte schmälert, so muß das

Recht, das dem Verfesteten verbleibt, sein Vermögensrecht sein,

wie auch dem Gebannten sein „Landrecht und Lehnrecht“ unge-

kränkt bleiben sollen ’). Die Quellen des Magdeburgischen Rechts

bestätigen diese Auslegung, und das sächsische Recht tritt da-

durch in Gegensatz zu andern niederdeutschen Rechten, die das

Gut des Verfesteten mit Beschlag belegen oder gar zerstören 8
).

Des Königs Acht oder des Reichs Acht, wie der Ssp. abwechselnd

sagt 9
),

unterscheidet sich von der Verfestung nicht blos durch die

lokale Steigerung ihrer Folgen, sondern auch durch die Einwirkung

1) II 66 a. E.

2) Sap. II 63 § 2. Dsp. 182. Das unde antwerden hat sich gewohnheits-

mäßig zum tügen u. klagen gestellt, obschon es nicht zutrifft. Ueber das Ver-

hältniß zur const. cum princip. eccl. 1220 §6 vgl. Weiland in histor. Aufs. s.

Andenken an Waitz S. 268.

8) 166 § 3 (vgl. 162 g 5). Strala. Verf.-B. S. XCV.

4) Ssp. UI 16 § 3. Siichs. Lehnr. 12 g 2.

5) Ssp. U 63 g 2.

6) U 63 §2; 168 §5.

7) Io demselben Sinne ist recht gebraucht in 15 §2, wo es heißt: die Frau

kränke zwar ihre weibliche Ehre durch Cnkeuschheit, ihr Recht and ihr Erbe

d. h. ihr Vermögensrecht and insbesondere ihr Erbrecht verliere sie aber da-

durch nicht.

8) Strals. Ver£-B. 8. XX.

9)

171. UI 63 g 2; 34 g 1. 1 38 § 2; II 71 g 2.
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auf das Vermögensrecht. Die Habe des Aechters wird mit Be-

schlag belegt und bei fortdauerndem Ungehorsam des Schuldigen

nach Jahr und Tag eingezogen (Oberacht)

1

). Die Magdeburger

Schöffen haben einmal den Ausspruch gethan: rechteloz ist man-

chirleye. Der geringste Grad trifft die in Ssp. I 38 § 1 aufge-

zählten. Andere luten heissen ouch rechteloz, das ist fredeloz : es

sind die in einem Gerichte Verfesteten, die darum im Bezirk eines

andern Gerichts noch nicht ihre Rechtsfähigkeit verloren haben.

Erst die dritte Stufe, die in des Reiches Bann oder Acht Befind-

lichen, trifft die volle Rechtlosigkeit: ctzliche lüde eint rechtelosz,

das ist fredeloz unde erloz und gutlosz, also das man sy allwege

angriffen mag; dessze mögen keyn gut vorgebin *).

Verfestung, Acht, Oberacht sind die sich allmählich steigern-

den Wirkungen, die das Recht des Ssp. an den hartnäckigen

Ungehorsam eines Angeschuldigten knüpft. Aber ihre Aufeinander-

folge ist keine Nothwendigkeit. Es kann jemand geächtet werden,

ohne vorher verfestet, und in die Oberacht verfallen, ohne Jahr

und Tag in der Acht gewesen zu sein. Beispiele der ersten Er-

scheinung sind: das Waffentragen innerhalb eines geschworenen

Friedens (ob. S. 84), das Zurückhalten von Gefangenen, deren

Stellung der König bei seiner Ankunft in einem deutschen Lande

gefordert hat, das Aechten eines von der Kirche Gebannten 8
).

Die zweite Erscheinung belegt die Stelle des Rechtsbuches, wo-

nach jemand, der die Folgen der Acht durch sein Erscheinen rück-

gängig macht, sich dann aber weigert, in der Hauptsache Rechtens

zu pflegen, in overachte gethan werden soll

4

).

Die Verfestung nimmt den gemeinen Frieden (oben S. 95).

Friedlos macht erst ihre Steigerung zur Acht und Oberacht, oder,

was dem gleichsteht, die handhafte That. Erst jetzt sind die

Schuldigen jeder Gewaltthat preisgegeben. Dann sind sie aber

auch zuvor, wie es in den Aeclitungsformeln heißt, aus dem Frieden

in den Unfrieden gesetzt 6
). Wer die Folgen der Acht durch frei-

williges Erbieten zu Recht rückgängig gemacht hat, wird wieder

in den Frieden eingesetzt. Dazu gehört nach dem Dsp.
,
daß der

bisherige Aeehter sich selbst wieder in den Frieden einschwört 6
).

1) Ssp. III 60 §2; 138 §2.

2) Magd. Fragen 116,3; 14,1.

8) III 60 §3; 63 §2.

4) IR 34 § 3.

5) Dsp. 99 (Sckwsp. 108): do man in in die aecht tet, do nam man in auz

dem rride.

6) Dsp. 99 (ob. S. 94).

7 *

A
Digitized by Google



100 F. Frensdorf f,

Im Vorstehenden ist der Sachsenspiegel darauf hin untersucht

worden, ob und welcher Zusammenhang zwischen seinen den

Frieden behandelnden Artikeln bestehe. Ihren Mittelpunkt bildet

1166. Die Glosse beginnt ihre Erklärung mit den Worten: desen

articulum vernemen ende verstaen seer luttel menschen, ohne durch

das, was sie selbst vorbringt, viel daran zu ändern. Das Ssp.-

Recht-zeigt eine reiche Verwendung des Wortes und des Begriffs

Frieden, die mit der heutigen stark kontrastirt. Denn abgesehen

von dem internationalen Rechte leben Wort und Begriff nur in

dem Hausfriedensbruch, dem Landfriedensbruch und der Störung

oder Gefährdung des öffentlichen Friedens des Strafgesetzbuches

fort 1
).

Für die Entwicklung des Rechts ist der Friede in der Form
des Landfriedens bedeutsam geworden 1

). Waitz hat einmal be-

merkt, der Character des deutschen Reichs spreche sich in ge-

wissen Zeiten am entschiedensten in den Landfrieden aus’). Das
gilt auch von dem Rechte dieses Reichs. Es ist nicht zufällig,

daß die beiden allgemeinsten Characterisirungen des Rechts der

Zeit in Verbindung’ mit Landfriedensgesetzen unternommen sind.

Der Probst Burchard von Ursperg (f 1226) leitet seine Mittheilung

der Constitution K. Friedrich I. contra incendiarios 4
) mit der Be-

merkung ein: andere Gesetze als Friedebriefe hätten die Deutschen

nicht, und auch diese befolgten sie als ein wildes und ungebän-

digtes Volk nur mangelhaft. Das Strafrecht ist das Gebiet des

Rechts, das dem Laien am stärksten ins Auge fallt
;
aber auch für

uns nach unserer heutigen Kenntniß des Rechts sind die Landfrieden

1) Deutsches Strafgesetz!). §§ 123. 125. 126. 130. 130a.

2) h. v. Bar, Gesch. des deutschen Strafrechts S. 87. So hm in der

Jenaer Litt.-Ztg. 1876 S. 466 ff.

S) Verf.-Gcsch. VI 431.

4) Oben S. 71. Waitz, Vf.-Gescli. VI 420 will den Ausspruch dem Johannes

y. Cremona, den das chron. Urspergense für die Zeit K. Friedrich I. benutzt hat,

zuschreiben. Aber wenn man den Inhalt auch eher einem Nichtdcutschen als

einem Deutschen beilegen möchte, so ist Job. v. Cremona doch wohl nicht

über 1162 hinaus benutzt worden (Weiland, Gött. geh Anz. 1877 S. 788).

Außerdem muß die Stelle eine längere Zeit nach 1 186 niedergeschrieben sein, da

sie sich auf Erfahrungen beruft, die man mit der constitutio gemacht hat, wie

usque in presens, nec eisdem recte utuutur, und die Wendung: lex tarn dccurtata

zeigen. Da von verstümmelten Formen des Gesetzes nichts bekannt ist, so kann

ich die letzten Worte nicht anders als: ein so mangelhaft befolgtes Gesetz ver-

sieben. Auffallend ist, daß der Vf. grade diese Urkunde, eine kaiserliche Con-

stitution, vom Kaiser für werth erachtet, den legibus seiucr Vorgänger angereibt

zu werden, als Beispiel eines friedebrief wählte.
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aus dem 11. und einem großen Theile des 12. Jahrh. die einzigen

schriftlichen Rechtsquellen der Zeit. Dachte der Chronist bei

seinem nee aliis legibus utuntur auch wohl nur an geschriebene

Gesetze, so muß man doch zugeben, daß die blos gewohnheits-

rechtliche Grundlage für das Strafrecht am wenigsten zureicht.

Das erkennt der zweite Ausspruch an, der nicht von einem Pri-

vaten ausgeht, sondern in einem feierlichen Reichsgesetz nieder-

gelegt ist. Der LF. des Mainzer Reichstages von 1235 begründet

das Bedürfniß der Neuordnung mit der Bemerkung, die Deutschen

lebten im Privatrechte zwar nach altüberlieferten Gewohnheiten

und ungeschriebenem Rechte, der Zustand des öffentlichen Friedens

verlange aber gebieterisch die Einführung fester Satzungen für

die Rechtsprechung, die anstatt auf Gesetz oder Gerichtsgebrauch

häufig genug auf Willkür gegründet sei. Der uns hier interessirende

Inhalt beider Aussprüche faßt sich dahin zusammen: in Deutsch-

land herrscht das Gewohnheitsrecht, geschriebenes Recht kommt
nur in der Form der Landfrieden vor. Der Sachsenspiegel, dessen

Abfassung zwischen die beiden Zeugnisse fallt, bestätigt sie nach

beiden Seiten hin. Das erste Unternehmen einer Aufzeichnung

des Rechts
,
muß er sich an die überlieferten Rechtsgewohnheiten

halten und kann nur für den strafrechtlichen Theil schriftliche in

den Landfriedensurkunden vorliegende Quellen benutzen. Burchard

v. Ursperg klagt in der angeführten Stelle über die mangelhafte

Befolgung der Landfrieden. Die Klage ist offenbar alt. Es hat

fort nnd fort der Erneuerung der Landfrieden bedurft, ihrer Er-

weiterung und Verschärfung. Schon oben S. 71 ist darauf hin-

gewiesen
,

daß die ganze auf die Friedensbewahrung gerichtete

legislatorische Arbeit in einem Zusammenhänge steht. Die ältern

Landfrieden bilden Muster für die jüngern, nicht in der Weise

daß sie einfach abgeschrieben, verbessert und um Zusätze be-

reichert würden; aber doch so, daß Gedanken, Ausdrücke, Fest-

setzungen der früheren in den jüngeren, bald hier, bald dort wieder

auftauchen; das alte Material bald ungeändert, bald umgestaltet

verwendet wird. Dadurch bildet sich aus den Landfrieden eine

Kette, deren älteste Glieder bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen

und deren Ende vor dem Jahre 1235 liegt. Der Mainzer LF.

dieses Jahres bildet einen Abschnitt; nach Form und Inhalt unter-

scheidet er sich wesentlich von den früheren. Der Sachsenspiegel

steht vor diesem Abschnitt. Und wenn er einerseits mit der

ganzen ihm vorangegangenen Gesetzgebung dieses Bereichs zu-

sammenbängt, so blickt er andererseits über sie hinaus, bezeichnet

einen fortgeschrittenen) Standpunkt des Rechts als die Quellen vor
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,

und nach ihm. Denn wie die LF. vor ihm die Fehde anerkennen

und berücksichtigen, so auch der LF. von 1235. Während die

Landfrieden sich begnügen die Fehde zu beschränken
,

aber sie

doch als eine Ergänzung ihres Rechtssystems festhalten, will der

Ssp. sie womöglich ganz ausschließen und den Grundsatz durch-

führen, den die Constitution K. Friedrich I. v. 1158 an ihre Spitze

stellt: wer sich in seinem Rechte verletzt fühlt, der gehe den

Richter an und verschaffe sich durch ihn sein Recht ').

Neben ihrem Zweck die Fehde zu beschränken, verfolgen die

Landfrieden den andern, das Strafrecht zu reformiren. Darin

stimmt der Ssp. völlig mit ihnen tiberein. Die Reform lag in

einer Verdrängung des alten Bußensystems durch ein System öffent-

licher Strafen. Bedeutete das alte System soviel als eine Ein-

richtung, bei der die Vermögenden mit ihrem Gute, die Aermern

mit ihrem Blute zahlen mußten
,

so sollte an dessen Stelle ein

neues Recht treten, in dem jeder Bruch der öffentlichen Ordnung,

des Friedens, von Hoch oder Gering, Reich oder Arm an Leib

oder gesunt gebüßt wurde. Die Landfrieden wurden das Mittel,

diesen Fortschritt zu verwirklichen. Während sie aber ihre Vor-

schriften nur für bestimmte Zeiten erlassen und ihre Verbindlich-

keit von einer besondern Verpflichtung der Unterthanen abhängig

machen, sind sie im Rechtsbuche als von dauernder Geltung und

auch ohne besondere Anordnung für jedermann verbindlich vor-

getragen. Sie treten im Ssp. als das gemeine Strafrecht des

Landes auf, und mochten ihrem Inhalte nach den Landsleuten des

Verfassers weniger beschwerlich fallen, als sie schon von früher

an ein strengeres Strafrecht gewöhnt waren*). Die lex crndelissima

Saxonum, die K. Konrad II 1024 ihnen bestätigte, hatte ein Vor-

bild an dem alten Volksrecht karolingischer Zeit.

Blieb auch das Bestreben des Ssp.
,

die Fehde zu ignoriren

ohne Nachfolge, so glückte ihm und den Landfrieden die Ein-

bürgerung eines wirklich peinlichen Strafrechts. Was früher der

besonderen Einsetzung und Anordnung bedurfte, galt nun von selbst.

War z. B. anfangs der Friede in den Städten einzeln unter Eid-

schwur aufgerichtet worden *)
,

so verstand es sich nachher von

1) Si quis aliquot! jus de quacunque causa vel facto contra aliquem se

habere putaverit, judici&lem adeat potestatem et per eam sibi competens jus

assequatur (8. 245). Z a 1 1 i n g e r
,

S. 453.

2) Wipo, c.6. Waita, Vt-Gesch. V’ S. 163. v. Richthofen, z. lex

Saxonum (Berl. 1868) S. 218—828.

8) Oben S.70.
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selbst, war mit der Errichtung der Stadt selbst gegeben, daß in

ihren Mauern, in ihren Friedepfählen der Friede herrschte. Be-

durfte es des richterlichen Gebots, damit im Dinge der Friede

walte, so bildete sich jetzt der Satz aus: wo Gericht ist, da ist

auch Friede *).

Das Ansehen des Ssp., ein getreues Abbild des Rechts seiner

Zeit zu liefern
,

ist durch eine Reihe von Untersuchungen der

neuern Zeit unverkennbar erschüttert*). Den Ausspruch, den

Stobbe 1860 that: je weiter wir in der historischen Erkenntnis

des deutschen Rechts fortschreiten, um so mehr gewinnen die Sätze

des Sachsenspiegels an Bestätigung und Glaubwürdigkeit 3
), wird

man, wenigstens für das Gebiet des öffentlichen Rechts, heut-

zutage nicht zu unterschreiben im Stande sein. Auch die vor-

stehende Untersuchung zeigt den Verfasser des Ssp. mit seiner Be-

handlung der Fehde im Gegensatz zu dem in seiner Zeit geübten

und reichsgesetzlich anerkannten Rechte. Aber auch ihr Ergebnis

wird dazu beitragen, das Interesse an einer Persönlichkeit zu er-

höhen, die in so merkwürdiger Weise mit der Verehrung des

Alten eine Kritik des Bestehenden verband und seine Reform er-

strebte. Es würde dies Interesse wesentlich fördern, wenn es

weiter gelänge, den Zusammenhang zu verfolgen, welcher den

Sachsenspiegel mit den Bestrebungen und Leistungen seiner Zeit

verbindet.

1) Der Rüg. Landgebrauch fährt an der ob. S. 86 cit. Stelle fort: all vere

schon vom richter necn frede gebaden, wente vor isz geriebte, dar isz vrede and

gleide to rechte.

2) Schröder, RG. S. 624. Za den hier angeführten Untersuchungen ist

noch die über die Reichsheerfabrt von Weiland (Forschgn. VII 113) hinzuzafügen.

3) Geschichte der R.-Quellen 1 289.
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Von

Hermann Jacobi.

Vorgelegt ron F. Kiel hör n in der Sitzung vom 14. April 1894.

In meinem Aufsatze „über das Alter des Rig Veda 4
bin ich

von der Voraussetzung ausgegaDgen, daß der Anfang der ältesten

indischen Jahre mit einem Aequinox oder Solstiz zusammen falle,

daß also das Märgasira-Jahr mit dem Herbst-Aequinox, das Phäl-

guna-Jahr mit dem Winter-Solstiz, das Bhädrapada-Jahr mit dem
Sommer-Solstiz beginne. Nun ist aber auf Grund gewisser vedi-

scher Stellen auch noch eine andere Erklärung denkbar, nämlich

daß die Jahres-Anfänge mit dem Anfang der drei natürlichen in-

dischen Jahreszeiten (Tertiale), nämlich heiße Zeit Grishma, Regen-

zeit Vurshä und kalte Zeit Hemanta, zusammenfielen, speciell, daß

das Pbälguna-Jahr mit dem Vasanta oder Frühling beginne. Wir
wollen um kurze Ausdrücke zu gewinnen

,
letztere die Tertial-,

erstere die Quartal - Theorie nennen. Herr Tilak sucht 1

) der

Tertial-Theorie dadurch zu begegnen, daß er astronomische, nicht

die natürlichen Jahreszeiten für den Veda annimmt. Er stützt

sich dabei auf Sat. Br. II 1. 1—3, wo die Jahreszeiten Vasanta,

Grishma und Varshft den Göttern
;
Sarad

,
Hemanta und &i6ira

den Pitris, d. h. also das mit Vasanta beginnende Halbjahr (ayana)

dem devayäna, das mit Sarad beginnende dem pitriyäna zugeschrie-

ben wird. Devayäna und pitriyäna entsprechen aber dem uttaräyuna

und dakshinäyana
,
oder dem nordwärts und dem südwärts gerich-

teten Lauf der Sonne, wofür Tilaka allerdings an dieser Stelle

die Bedeutung „Lauf der Sonne nördlich, bez. südlich vom Aequa-
tor4 setzen will. Dieser scharfsinnigen Deduktion wird man aber

nicht leicht zustimmen, wenn man bedenkt, daß nach ihr die

Jahreszeit Varshä über einen Monat später als der Eintritt der Regen-

1) The Orion or Researches into the antiquity of the Vedas, Bombay 1898.

p. 24 ff.

IfL Oe«, d. W. Nachrichten. Phllolof.-hlator. Klane«. IBM. Ne. 9. 8

r
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zeit im Gangesland *) beginnen würde! Mögen Gelehrte und

Astronomen das Jahr einteilen wie sie wollen ,
die große Masse

wird die Regenzeit mit dem Eintritt des Regens beginnen. Es

ist die einzige Jahreszeit, die einen unzweideutigen Anfang hat.

Dagegen sind die beiden anderen Jahreszeiten
,

Hemuntu und

Grishma
,
zwar in ihrem Charakter (kalt

,
warm) ganz bestimmt

ausgeprägt, aber gar nicht scharf abgegrenzt. Zwischen kalter und

warmer Jahreszeit (Siäira und Vusanta) findet ebenso ein mehr

allmählicher Uebergang statt als zwischen schwüler und kühler

Zeit (Sartid und Hemanta)
,
so daß es nichts verschlägt

,
ob mau

den Anfang des Vusanta
,

bez. Hemanta ein paar \Vochen früher

oder später ansetzt ä
). Daraus folgt

,
daß bei der Dreiteilung des

Jahres
(
Grishma

,
Varshä

,
Hemanta) die Regenzeit der feste Aus-

gangspunkt bilden muß, wobei denn der Anfang des Vusanta vier

Monate vor, der des Hemanta vier Monate nach den Beginn der

Regenzeit angesetzt wird. Da nun letztere im Gangesland gegen

die Sommer-Sonnenwende (2. Hälfte des Juni) einzutreten pflegt,

so erhält man ein Kalender-Schema
,

das folgende Tafel ver-

deutlichen soll.

Quartal 1 dauert

vom Frühlings-

Aequinox bis zum

Sommer-Solstiz.

Quartal 2 vom

Sommer-Solstiz bis

zum Ilerbst-

Aequinox.

Quartal 3 vom

Herbst-Aequinoxb.

z. Winter-Solstiz.

Quartal i vom

Winter-Solstiz bis

zum Frühlings-

Aequinox.

Die Quar-
tale.

Die

Monate.

Die Jahreszeiten.

Periode

I 11 III

Periode

I 1 11 III

4 4 4 Phälguna si. si. Va.

4 4 1 Caitra
/•

81- Va. va.

4 T 1 Vaisäkha Va. va. g-

T 1 1 Jyaishtha va. g- g-

1 1 2 Ashädha g- g- Pr.

1 2 2 ^rävapa g- Pr. pr.

2 2 2 Bhädrap. Pr. pr. sa.

2 2 3 Äsvina pr. sa. sa.

2 3 3 Kärttika sa. sa. He.

J 3 3 Märgasira 4a. He. he.

3 3 4 Pausha He. he. si.

3 4 4 Mägha he. 4i. 4L

Vasanta beginnt

Ende Februar.

Grishma beginut

Ende April.

Pr&vrish beginnt

Ende Juni.

Sarad beginnt

Ende August.

Hemanta beginnt

Ende October.

Sisira beginnt

Ende December.

1) Noch mehr im Dekbanl

2) Belehrung über klimatische, meteorologische u. verwandte Gegenstände

schöpft man jetzt am besten aus Blanford, A practical guide to tbe climates

i

l

weatber of India, &c. London 1889.
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In der Mitte stehen die Monate; zur Linken die Quartale

(1 = Frühlings-Aequinox bis Sommer-Solstiz)
,

zur Rechten die

6 Jahreszeiten Vasanta, Grishma, Prävrish, (oder Varshä

,

die Re-

genzeit). Sarad, Hemanta
,
&isira. Die Verteilung der Quartale

und der Jahreszeiten ist für die drei chronologischen Perioden

angegeben , mit denen wir rechnen müssen
;

nämlich Periode

I = 4500-2500 v. Chr.; Per. II = 2500- 600 v. Chr.
;
Per. HI

= 600 v. Chr. bis jetzt. Ein Blick auf unsere Tafel zeigt uns

nun, daß in Per. III der Vasanta mit Phälguna und der Hemanta

mit Kärttika begann
,
während in Per. II dieselben Jahreszeiten

mit Caitra, bez. Märgasira, anfingen. Auf diese Weise, also mit

Zugrundlegnng der Tertialtheorie, würde man zur Ansetzung von

vier verschiedenen Arten von Jahren gelangen
,

die der Reihe

nach mit Phälguna, Kärttika, Caitra und Märgasira beginnen; die

beiden ersten würden in Per. III (i. e. nach 600 v. Chr.) die

beiden letzten in Per. II (2500—600 v. Chr.) in Aufnahme ge-

kommen sein. Herr Tilak und ich nehmen aber auf Grund der

Quartaltheorie an , daß das Phälguna- und Märgaiira - Jahr der

Per. I, d. b. der Zeit von 4500—2500 v. Chr. angehören. Da
unsere Ansicht über das Alter der vedischen Kultur in den eben

bezeiehneten Punkten auf Grund der Tertialtheorie angefochten

werden könnte, so will ich letztere in allen ihren Consequenzen prüfen

und dadurch ihre Unrichtigkeit darthun. Meine Beweisführung

wird also eine indirekte sein, indem sie den Verteidiger der Ter-

tialtheorie aus jeder Position durch Nachweis ihrer Unhaltbarkeit

verdrängt.

Die Brähmapa wissen von einem Jahre
,

das mit Phälguna

begann. „Der Phälguna - Vollmond ist der Mund (nrnkkam) des

Jahres“; so oder in ähnlicher Wendung liest man 1

)
in Taitt.

Samh. VII, 4,8; Taitt. Br. I, 1,2,8; äatap. Br. VI, 2,2,18;

Täpdya Br. V, 9, 8. &änkh. Br. IV, 4 u. V, 1 ;
Gopatha Br. 1, 19.

Diese Notiz muß zum ältesten Bestände der Brähmapa Ueber-

lieferung gehören, da sie in wenig abändernder Form in so viele

Werke aufgenommen worden ist. Wenn nun Phälguna an den

Anfang dieses Jahres gekommen wäre, weil er der erste Monat

des Vasanta war, so könnte dieses Jahr, wie unsere Tafel

zeigt, erst in der III. Periode, frühestens also 600 v. Chr. ent-

standen sein. Damit würde die ganze Brähmapa-Literatur in die

buddhistische Zeit gerückt werden.

Wenn man aber, um dieser Folgerung zu entgehen, jene Notiz

1) Die Citate hat Herr Tilak erbracht, Orion, p. 67.

8*

r
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nicht dem Anfänge der Brähmapa-Zeit., sondern einer späten Re-

dactionsepoche zuschreiben will
,
so stoßen wir auf weitere Unge-

reimtheiten. Die Jaina haben in ihren canonischen Schriften die

ältere Tertialeinteilung der II. Periode bewahrt 1

), nach der Caitra

erster Vasanta-Monat war; ihnen gegenüber sollten die Brähmapen

sich entschlossen haben , in ihrer Offenbarung den neuesten Ka-

lender einzuführen, selbst dort, wo nichts darauf ankam
,
wie bei

unserer Notiz*)? Und nicht blos das, sondern der ältere Vasanta-

Anfang Caitra wäre bis in die Jetztzeit derjenige Jahresanfang

geblieben, der neben Kärttika die weiteste Verbreitung gefunden

hat. Es ist unbegreiflich, daß das veraltete Caiträdi-Jahr nicht durch

das den neuen Verhältnissen angepaßte Phälgunädi-Jahr
,

das ja,

wie obige Citate beweisen, einst allgemein verbreitet war
,

ver-

drängt. sein soll
,
wenn nämlich das erstere vor dem letzteren in

Gebrauch war. Man kann dieser Schwierigkeit durch die Annahme
entgehen, daß das Caiträdi-Jahr mit dem Frühlings-Aequinox begann,

also ein Quartal - Jahr war, während das Phälgunädi - Jahr ein

Tertial-Jahr gewesen sei. Dann würden beide Jahre, das vedisebe

Phälgunädi- und das vulgäre Caiträdi-Jahr, wie unsere Tafel lehrt,

aus derselben Zeit, nämlich aus Periode III, stammen. Aber man wird

sich vergeblich fragen, warum die vedischen Brahmanen für ihr Jahr

von der volkstümlichen Einteilung des Jahres in drei Jahreszeiten

ausgingen
,

während ihre nicht gelehrten Volksgenossen einen

astronomischen Anfangspunkt gewählt haben sollten. Letzteres

hätte eher den vedischen Brahmanen angestanden
,

die wie man
z. B. aus ihren Speculationen über das äevayäna und pifriyäna

ersieht, sehr wohl mit der astronomischen Einteilung des Jahres

vertraut waren
;
ersteres dagegen dem gemeinen Volke, bei dem

nach B ü h 1 e r’ s Zeugnis über die ihm bekannte Landesteile

(Z. D. M. G. XLVI p. 75.) jetzt wenigstens gerade die Einteilung

des Jahres in die drei Jahreszeiten die einzig übliche ist.

Eine weitere Schwierigkeit erwächst aus der Betrachtung des

Kärttikädi-Jabr, das in historischer Zeit neben dem Caiträdi-Jahr

die allgemeinste Anwendung gefunden hat. Nach der Tertial-

theorie wäre es ein Hemanta-Jahr und stammte aus der Per. III.

Es wäre also gleichalterig mit dem Quartal-Jahr
,

das mit Caitra

1) z. B. Kalpasätra § 208 je se gimhanam padhame »löse padhame pakkhe

citta-bahule. § 96, 150, 159 meiner Ausgabe
:
je se gimhanam ptulhamc »löse

docce pakkhe citta-suddhc.

2) Wo etwas darauf ankam, wo z. B. eine chronologische Notiz mit der Wirklich-

keit in Widerspruch stand
,
werden die Redaktoren unbedenklich geändert oder

auch wohl das zu ihrer Zeit Richtige daneben gesetzt haben.
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begann. So wären wir zu der wenig wahrscheinlichen Annahme
genötigt, das während derselben Periode zwei Jahre in Gebrauch

beim Volke gekommen seien, von denen das eine einen astrono-

mischen Anfangspunkt gehabt, das andere aber mit der gar nicht

scharf begrenzten kalten Jahreszeit begonnen habe. Aber auch

gegen die Ansetzung eines mit Hemanta beginnenden Jahres über-

haupt, läßt sich ein gewichtiger Grund anführen. Denn sonst

gilt Vasanta als erste Jahreszeit: mukham vä etad ritünäm yad

vasantah, Taitt. Br. 11,2,6; und die kalte Jahreszeit wird in

Taitt. Samh. VII, 4, 8 und Tandya Br. V, 9, 4 ausdrücklich als

antanämänäv ritft als letzte Jahreszeit bezeichnet. Es ist nun

aber nicht wahrscheinlich, daß man mit der letzten Jahreszeit

das Jahr beginnen sollte.

Will man nun, um diesen Widersprüchen zu entgehen, auch das

Kärttikädi-Jabr nach der Quartal-Theorie deuten und es mit dem
Herbst-Aequiuox beginnen lassen, so setzt man damit, wie ein Blick

auf unsere Tafel zeigt, seine Einführung in die Periode II. Es wäre

also thatsächlich viel älter als das Caiträdi-Jahr, dem als coävales

Herbst-Aequinox-Jahr das ebenfalls nachweisbare, aber nicht zu all-

gemeinerer Anerkennung gelangte Äsvinadi-Jahr zur Seite steht *).

Neben diesem Kärttikädi-Jahr steht nun noch ein Märgasirädi-Jahr,

dessen einstmaliges Vorhandensein aus dem Namen Agrahäyapa, d. h.

Erstling des Jahres, für Märgasira mit Sicherheit erschlossen werden

kann*). Nach der Tertial-Theorie wäre es ein Hemanta-Jahr und

stammte aus der Per. H. Es wäre also gleichalterig mit dem Quartal-

Jahr, das mit Kärttika begann. Dieselben Erwägungen, die ims oben

das Nebeneinanderbestehen eines vedischen Phälgunädi - Tortial-

Jahres und eines populären Caiträdi - Quartal - Jahres wenig

glaublich erscheinen ließen, sprechen ebenso gegen das Nebenein-

anderbestehen eines vedischen Märgasirädi -Tertial - Jahres und

eines populären Kärttikädi -Quartal -Jahres. Und derselbe Grund

der uns die Annahme eines mit Hemanta beginnenden Kärttikädi-

Jabres verbot, richtet sich auch gegen die Ansetzung eines mit

Märgasira beginnenden Tertial- Jahres.

Wir sind dem Verteidigerder Theorie, welche die vedische Kalen-

derangaben auf Grund der natürlichen Jahreszeiten erklären will, auf

allen möglichen Ausflüchten gefolgt. Bei jedem Schritt stießen

1) Das Kärttikädi-Jabr wurzelte zu fest im Volke, um sieb durch eine noch

so zeitgemäße Kaleuderreformation verdrängeu zu lassen.

2) In Mabäbhärata XIII, 106, 11 ff. wird Märgasira an der Spitzo der Monate

genannt; und nach Kielhorn’s Mitteilung bestaud noch vor 200 Jahren ein

Mrigasirädi-Jahr in Siam.

/•

Digitized by Google



110 II. J a c o b i,

wir auf Schwierigkeiten und mußten immer neue Unwahrschein-

lichkeiten in den Kauf nehmen. Und wollten wir trotzdem diese

Theorie nicht fallen lassen, so müßten wir schließlich doch einge-

stehen
,

daß sie das Bhädrapadädi - Jahr unerklärt läßt. Seinet-

wegen muß man sich daher zur Aunahme einer Periode herbei-

lassen
,
in der die Sommer-Sonnenwende in Bhädrapada fiel

,
d. h.

zur Anerkennung, daß sich aus der Zeit vor 2500 v. Chr. Erinne-

rungen an kalendarische Einrichtungen in Indien erhalten haben.

Bei Annahme der Quartal - Theorie schwinden nun alle die

Schwierigkeiten
,

die sich bei der Tertial - Theorie erheben. Das

Bild des Kalenders
,
das wir nach der Quartal - Theorie uns ent-

werfen können, ist folgendes : In der ältesten Periode von frühe-

stens 4500 bis 2500 v. Chr. waren drei Jahre im Gebrauch:

1) das mit Winter - Solstiz beginnende Phälgunädi - Jahr, 2) das

mit Sommer- Solstiz beginnende Bhädrapadädi- (resp. Praushtha-

padädi-) Jahr, und 3) das mit Herbst- Aequinox beginnende Mär-

gasirädi - Jahr. Von diesen drei Jahren blieb wenigstens das

erste auch in der folgenden Periode als sacrales Jahr in Ge-

brauch, die beiden anderen wurden
,
wenn auch nicht vollständig,

durch die gegen 2500 v. Chr. notwendig gewordene Kalenderre-

formation zurückgedrängt. Dafür treten in Gebrauch: 1) ein mit

dem Sommer - Solstiz beginnendes &rävapädi - Jahr und 2) ein mit

dem Herbst - Aequinox beginnendes Kärttikädi - Jahr (das selbst

an stelle des früheren Märgasirädi - Jahres getreten war). Das
Kärttikädi - Jahr gewann so festen Boden in den Volksgewohn-

heiten, daß es sich nicht verdrängen ließ, als wiederum der

Anfang aller Quartale um einen Monat vorgerückt war und eine

zweite Kalenderreformation (gegen 550 v. Chr.) notwendig machte.

Das theoretisch an seiner Stelle geforderte j. svinädi - Jahr ist

thatsäcklich von äußerst beschränkter Anwendung geblieben,

ebenso wie das Askädhädi - Jahr. Dagegen fand eine Neuerung,

das mit dem Frühlings- Aequinox beginnende Caiträdi- Jahr, wenig-

stens im Süden, vielen und dauernden Anklang.

So stellt sich uns vom Standpunkt der Quartal - Theorie die

Entwickelung des indischen Kalenders dar. Schwierigkeiten bietet

sie nur für denjenigen, der auf Grund vorgefaßter Meinung der

indischen Kultur nicht ein so hohes Alter zugestehen will
, wie

man es auf Grund aller Thatsachen annehmen muß.

Wenn ich also überzeugt bin, daß für die Erklärung der ver-

schiedenen Jahresarten die Tertial - Theorie abgewiesen werden

muß, so will ich dagegen einräumen, daß sie bei der Deutung der

coturm&sy&ni filumukhäni, über die ich in meinem Aufsatze (Fest-

Digitized by Google



Beiträge rur Kenntnis der vedischen Chronologie. 111

grüß p. 71) anders urtlieilte, wahrscheinlich am Platze ist. Denn
die verschiedenen Anfänge der eäturmäsya

,
die ich a. a. 0. aufge-

tubrt habe, erhält man auch, wie ein Blick auf obige Tafel lehrt,

wenn man von der Regenzeit als erstem eäturmäsya ausgeht. Die

drei Reihen von cäturmäsyas 1) Blmdrapada, Pausha, Vaiääkha

;

2) Srävapa, Märgasira, Caitra
; 3) Asliädha

,
Kärttika, Phälguna

;

sind die cäturmäsyas der drei Perioden. Die erste Reihe Bhädra-

pada, Pausha, Vaisäkha macht die Ansetzung der I. Periode

nötig. Wie man sieht, läßt sich die Verschiedenheit in der Ueber-

lieferung über die cäturmäsyäni ritumukhäni zum Beweise für das

höhere Alter der Rig-Veda verwenden, sei es daß man von der

Quartal - Theorie oder von der Tertial - Theorie ausgeht.

2 .

Die Untersuchungen über den indischen Kalender dürften wohl

die Ueberzeugung befestigt haben, daß die Kultur in Indien sehr

alt ist und in dieser Beziehung nicht hinter derjenigen der übrigen

großen orientalischen Kulturvölker : der Aegypter, Babylonier und

Chinesen, zurücksteht, — was allerdings auch schon a priori hätte

als wahrscheinlich gelten dürfen. Mit dem Alter der Kultur ist

aber noch nicht dasjenige der uns vorliegenden Literatur ent-

schieden. Zwar dürfen wir im Allgemeinen sagen
,
daß von den

oben besprochenen drei Perioden die erste die Zeit des Rig-Veda

und die zweite die der Brähmapa repräsentirt
;

damit soll aber

nicht behauptet sein
,
daß alle Hymnen des Rig-Veda der I. Pe-

riode zugeschrieben werden müssen. Prof. Aufrecht hat ja in

der Vorrede zu seiner zweiten Rigveda - Ausgabe nachgewiesen,

daß vieles in unserem Texte offenbar das Werk später Nachahmer

ist; aber die Zeit dieser Epigonen läßt sioh vor der Hand auch

nicht annähernd chronologisch bestimmen. Aehnlich verhält es

sich mit den Brähmana, Sie enthalten zweifellos manche Aus-

sprüche und Speculationen vedischer Theologen aus uralter Zeit.

Aber wie lange hat man den brahmavüdinäm vicäräh Aufnahme

in unsere Texte gewährt? Einen Beitrag zu dieser Frage soll

die folgende Untersuchung liefern.

Ich habe schon oben p. 4 in der Anmerkung 2 die Ver-

mutung ausgesprochen
, daß ursprüngliche kalendarische Angaben

in den vedischen Texten abgeändert wurden, wenn sie in evidentem

Widerspruch mit der Wirklichkeit standen. Man mache sich dies

an unseren Verhältnissen klar. Angenommen: wir hätten das side-

rische Jahr der Inder, in dem jede 2000 Jahre alle Jahreszeiten

um einen vollen Monat zurückwcichen
;
und in einem heiligen
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Texte stände, man solle das Fest der drei Könige zur Zeit der

grüßten Winterskälte, im Monat März feiern. Würde diese

Vorschrift bestehen bleiben können, namentlich wenn man nichts

von dem allmählichen Vorrücken der Monate wüßte? Wie es in

diesem fingirten Falle sein würde, genau so ist es in Indien, wo
seit der ältesten Zeit das ganze Jahr sich um mehr als zwei

Monate verschoben hat. Sollten also die heiligen Texte nichts

handgreiflich Falsches enthalten
,

so mußte in ihnen geändert

werden. Ein deutliches Beispiel einer solchen Aenderung würden

die drei Reihen der ctUurmäsya bieten, wenn die oben vorgetragene

Erklärung die einzig mögliche wäre; da aber die früher von mir

vorgeschlagene Deutung wenigstens möglich ist, so ist dies Be-

weisstück nicht unanfechtbar. Besser dagegen steht es mit folgen-

dem. (Siehe Weber, die vedischen Nachrichten von den Nakshatra

II p.297.) Das punarädheyam, die Wiederholung des agnyädh&nam

nach einem Jahre
,

soll unter Punnrvasü
,
nach Sänkh. Br. 1,

3

unter dem Neumond in Punarvasü (nach dem Vollmond des

Äshädhä) stattfinden. Nach Sänkh. srautas. 2, 5, 7 soll dies madh-

yavarshe
,
nach S-Sänkh. Br. I, 3 und Satap. Br. 2, 2, 3, 7 varshäsu

also in der Regenzeit stattfinden. Der betr. Neumond ist

also Ashäflha ba di 15; er fiel, wie unsere Tafel zeigt, erst in

der HI. Periode in die Regenzeit — immer vorausgesetzt, daß

unsere Texte nicht ausschließlich dem Süden Indiens angehören,

wo ja die Regenzeit schon früh im Juni beginnt. Bezieht sich

die Notiz auf den Süden, so kann sie frühestens um 1000 v. Chr.

in das Sänkh. Br. aufgenommen sein
;
denn um jene Zeit fand

der Neumond in Punarvasu in den ersten Tagen des Juni (neuen

Stiles) statt, also gerade im Anfang der Regenzeit des Dekhan.

Ich will nun zeigen wie in einer Stelle, die in wenig verän-

derter Form in der Taittiriya Samhitä VII, 4, 8 und im TäjuJya

Brähmana V, 9 wiederkehrt
,
Argumente aus frühester und aus

spätester Zeit zu einer scheinbar einheitlichen Discussion ver-

flochten sind. Es sind die beiden Stellen
,

die Herr T i 1 a k in

seinem Orion p. 44 ff. mitgeteilt und besprochen hat, allerdings

zu anderem Zwecke als ich es thun will. Damit der Leser den

Text vor Augen habe, drucke ich ihn hier ab.

I. Taittiriya Samhitä VII, 4, 8.

A) sam vatsarä'y a dikshishyämäpä ekäshtakä'y äip

diksheran.
A) eshä' vaf samvatsaräsya pätni yäd ekäshtakäf, tdsyäm

vä' eslid etä'ffi rä'trini vasati. säkshä'd evä saipvatsaräm äräbhya

dikshanta.
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C) ä'rtam vä' ete samvatsardsya ’bludikshante yd ekäshta-

kä'yäm di'kskantd. ‘ntanämänav ritu' abbavato.

B) vyaatam vä' etö samvatsardsyä ’blndikshante yd ekäabta-

kä'yäm di'ksbantd. C) ‘ntanämänav ritu' bhavatab.

B) P h al g u n T p u r 11 a m äsö diksheran.
B) mükham vä' etdt samvatsardsya yat Phalgunipürpamäsö.

mokbatd evd samvatsardm ärdbbya dlkshante. [dyate.

C) tdsyal ’kai ’vd niryä'
,
ydt sä'mmeghye vislmvä'nt sanipd-

C) Citräpürpamäsd diksberan.

C) mukham vä' etat samvatsardsya ydc Citräpürpamäsö. mukh-

atd evd samvatsardm ärdbbya dikshante. tdsya nd kä'eand

niryä' bbavati.

D) caturahd purdstät paftrpamäsyai diksberan.
D) tdshäm ekäsbtakä'yäm kraydb sdmpadyate, tdnai ’käshtakä'm

nd cbambdt kurvanti. etc.

II. Tärnjya Bräbmana V, 9.

A) ekäshtakäyäui diksberan. 1.

A) eshä vai samvatsarasya patni yad ekäshtakäi ’tasyäm vä

etäm rätrim vasati. säksbäd eva tat samvatsaram ärabhya di-

kshante. 2.

C) tasya sä niryä yad apo ‘nalhinandunto ‘bhyavayanti. 3.

B) viccbinnam vä ete samvatsarasya ’bbidiksbante ya ekäsbta-

käyätp dikshante. C) ‘ntanämänav ritu bhavatah. 4.

C) ärtam vä ete samvatsarasya ’bhidikshante ye ‘ntanämänav

ritu abbidiksbante. 5.

B) tasmäd ekäshtakäyäm na dtkshyam. 6.

B) Pbälgune diksheran. 7.

B) mukham vä etat samvatsarasya yat Phälguni. mukbata

eva tat samvatsaram ärabhya dikshante. 8.

C) tasya sä niryä yat sammeghe vishuvän sampadyate. 9.

C) Citrä pürpamäse diksheran. 10.

C) cakshur vä etat samvatsarasya yac Citräpürpamäso.

mukhato vai cakshur. mukhata eva tat samvatsaram ärabhya

dikshante. tasya na niryä’sti. 11.

D) caturahe purastät paurpamäsyä diksheran. 12.

D) teshäm ekäshtakäyäm krayah sampadyate. tenai ’käshta-

käm na samvat kurvanti. 13. etc.

In beiden Stellen sind die Vorschriften gesperrt gedruckt,

die Begründung und Bekämpfung derselben in gewöhnlichem

Drucke. In der Stelle aus dem Täpdya Br. ist dasjenige cursiv

wiedergegeben, was es gegenüber der Taittiiiya Samhitd sachlich

f
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anders oder neu hat. Die Buchstaben A B C D habe ich hin-

zugefügt. A und B sollen zwei Vertreter verschiedener Theo-

logenschulen der ältesten Zeit sein, C und D ebensolche der jüng-

sten Periode (III). Im folgenden will ich nun diese Annahme
und meine Verteilung des Textes auf diese vier Personen im Ein-

zelnen begründen.

Es handelt sich darum, an welchem Tage die Weihe für

Jahresopfer (sattru) nach der Art des gaväm ayann vorgenommen

werden soll. Es liegt nahe, daß ein Opfer, das ein ganzes Jahr

dauern soll, mit dem Nenjahrstage beginne. Das ist die Ansicht

von B, die ich für die älteste halte: die Weihe dfkshd beginnt

mit dem uralten Jahresanfang, dem Vollmondtag des Phalguna. Die

vorbereitenden Ceremonien, dikshä und upasad, nehmen zusammen

24 Tage in Anspruch. In der ältesten Zeit mögen sie als Be-

standteil des saitra betrachtet worden sein
;

später werden sie es

aber nicht, sondern gehen dem eigentlichen sattru voraus. Um
dieses mit dem Anfänge des Jahres beginnen zu lassen

,
mußte

die Weihe um so viel früher gelegt werden. Dies ist der Stand-

punkt von A. Er schlägt als Anfang die ekäshtukä
,

d. h. in

unserem Falle, nach dem einstimmigen Urteil der indischen Theo-

logen
,
den achten Tag der dunklen Hälfte des Mägha vor. Der

Anfang des Opfers wäre genau auf den Phalguna -Vollmondtag

gefallen, wenn die Weihe am 6. vorgenoramen wäre. Man ent-

schied sich wahrscheinlich für den 8., weil an ihm das letzte

Viertel stattfand und er auch sonst als bedeutsamer Tag galt.

So lege ich mir die Sache zurecht; der Grund, den A für seine

Vorschriften geltend machte, ist mystischer Art und darum offen-

bar erst später erfunden. Nun haben wir den Einwand
,
den B

gegen A geltend machte: „die an der Ekäshtakä (Mägha ba di 8)

opfern
,

opfern dem verkehrten (oder zerschnittenen) Teile des

Jahres“. Nach Sahara 1

)
zu Jaimini VI, 5, 73 ist mit „verkehrt“

(vyasta) an die Wende des Sonnenlaufes gedacht (ayana- parivritti).

Der Sinn wäre also: man soll nicht am Mägha ba di 8 die Weihe
vornehmen, weil dann die Jahreswende in den Anfang des Opfers

fiele und es so gewissermaßen zerrisse. Dieser Grund wurde in

einer späteren Zeit, als das Jahr mit Caitra begann
,

nicht mehr

recht verstanden; darum fügte man die Worte: äntanäm&näv

ritü' bhamtuh aus dem vorhergehenden Paragraphen hinzu. Welche
Bewandtnis es damit habe, werden wir gleich sehen.

Die beiden anderen Gründe, die gegen die Ekäshtakä vorge-

bracht werden
,
stammen aus ganz anderer Zeit. Der eine steht

1) Citirt von Til alt, Orion, p. 49.
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nur im Täpdya Br. (3) „Sie gelten zu dem Avabhritha-Badc nicht

erfreut über das Wasser“
,

weil es dann nämlich so kalt ist.

Dieser Einwand konnte nicht von einem erhoben werden
,
der die

Dikshä auf den Phälgnna - Vollmondstag verlegt wissen wollte.

Denn zwischen diesem und dem früheren Termine liegen nur

24 Tage und in so kurzer Frist nimmt das Wasser keine er-

freuliche Temperatur an ') Dagegen ist dieser Einwand sehr

wohl in dem Munde derer berechtigt
,
welche die Dikshtt auf den

dritten Terrain: den Caitra - Vollmondtag, verlegen, also 54 Tage

nach dem ersten Termin. In der Zeit kann das Wasser warm
geworden sein, besonders wenn dieser Termin um das Früblings-

Aequinox fällt, um welche Zeit die Temperatur schnell steigt.

Der zweite Grund (ärtain vä etc.) geht vielleicht von dem-

selben Gegner aus
,

der in der Periode lebte, als das Frühlings-

Aequinox in Caitra fiel und mit diesem Monat das Jahr begann.

Denn zu jener Zeit bildete Mägha, wie unsere Tafel zeigt, den

Schluß der letzten Jahreszeit SHirn, und das soll der Grund sein,

weshalb dieser Teil des Jahres „unglücklich“, ärta ist, wogegen

mit Phälgnna der Vasanta, die erste Jahreszeit begann. Vielleicht

gehört der eben besprochene Einwand einem Theologen der spä-

teren Zeit an, der für den Vorschlag von B eintrat.

Gegen Phälguna wird nun eingewendet, daß bei diesem An-

satz der vishuvat, der mittlere Tag des sattra, in die wolkige Zeit,

(sämmeghya oder sammegha, erklärt meghasaipyukta sattra) falle.

Dies Bedenken falle fort, wenn die Weihe auf den Vollmondtag

des Caitra gesetzt werde. Im ersteren Falle würde der vishuvat

auf Bhädrapada su di 8, im letzteren auf AAvina su di 8 fallen.

Gegen 1 v. Chr. fiel der erste Tag um den 10 Sept. (neuen Stiles),

der zweite um den 13 Oct.
;
gegen das Jahr 1000 v. Chr. fiel der

erste um den 28. Aug., der zweite um den 30. Sept. Im Ganges-

lande, dessen klimatische Verhältnisse wir wohl zu Grunde legen

müssen, fällt der erste Termin 10. Sept. (bez. 28. Aug.) noch in

die Regenzeit, nicht mehr *) der zweite 13. Oct. (bei dem 30. Sept.

ist es zweifelhaft). Der obige Grund
,

daß der Mitteltag des

Opfers in die Regenzeit falle, wenn derselbe im Phälguna beginne;

nicht aber wenn es im Caitra beginne
,

trifft also in der Zeit

nach 1000 v. Chr. zu
;

nicht aber vorher
,
weil damals auch der

1) Man muß nämlich bedenken, daß selbst noch im Anfang unserer Zeitrech-

nung der Phälguna Vollmond in die erste Kälfte des Februars (neuen Stiles) fällt.

2) Blanford, 1. c. p. 143: The rains cease, as a rule, in September, earlier

or later in different years. Generally they last a week or more longer in the

eastern than iu the westeru districts (es handelt sich um the North West Pro-

vinces and Oudh; the Gangetic I’lain.)

r
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Mitteltag des im Caitra beginnenden Opfers noch in die Regen-
zeit fiel. Wahrscheinlich müssen wir aber den Termin noch
später als 1000 v. Chr. ansetzen; denn mit sämmeghya scheint

nicht blos die Regenzeit, sondern auch die auf diese folgende

Zeit wechselnder Bewölkung gemeint zu sein, in der die Wolke
„zwar donnert, aber keinen Regen spendet", wie indische Dichter
so oft sagen. So gelangten wir hier zu demselben Schlüße wie
oben, nämlich, daß wir Aeußerungen vor uns haben, die unserer
III. Periode angehören. Und das wird vollauf bestätigt durch
den positiven Grund

,
den unser Theologe C für seinen Vorschlag

ins Feld führt. Wie B für Phälguna eintritt, weil dieser Monat
der Anfang des Jahres ist, so C für Caitra, weil dieser Monat
(natürlich zu seiner Zeit) Anfang des Jahres geworden war.

Hier ist nun ein Unterschied zwischen unsern beiden Quellen.

In der Taitt. Satnh. bedient sich C derselben Worte wie B,

nur daß er Caitra statt Phälguna setzt : mükhaiji vä' etät sarp-

vatsarüsya yäc Citräpürnamäsö etc. Diese Veränderung eines

durchs Alter geheiligten Spruches hat für mein Gefühl einen

Anflug von Frivolität, und das scheint mir auch der Grund
gewesen zu sein, weshalb im Täpdya Br. der Wortlaut etwas
geändert ist: cakshur vä etat sumvatsarasya yac Citräpürnamäsö.

Wie dem auch sein möge
,

jedenfalls haben wir es hier mit
einem Ausspruch zu thun

,
der erst in unserer III. Periode

gethan werden konnte, als Caitra erster Monat des Jahres ge-

worden war d. h. in ihn das Frühlings - Aequinox fiel. Herr
T i 1 a k (Orion p. 200 ff.) deutet dies allerdings anders

;
der Aus-

spruch, wonach Caitra der Anfang des Jahres ist, ist nach ihm
eine Erinnerung aus allerfriihester Zeit, noch 2000 Jahre älter

als diejenige
,
nach der Phälguna erster Monat des mit Winter-

Solstiz beginnenden Jahres war. Aber abgesehen davon, daß sich

schwerlich in einem Werke der Bräbmapazeit eine Erinnerung
aus vor-rigvedischer Zeit erhalten haben dürfte, sind Tilaka’s
übrige Gründe ohne Beweiskraft : zu jener Zeit (6000 v. Chr.)

war nämlich Punarvasfi an der Spitze der Nakshatra; seine

Gottheit ist Aditi uml mit Aditi beginnt und endet jedes Opfer,

etc. etc. Wer ans solchen Gründen etwas schließen will
,
muß

sich die Logik der alten rishi zu eigen machen. Wir werden wohl
eher den Thatsachen gerecht werden, wenn wir in diesem Caitra-

Jahre statt des ältesten
,
das jüngste der indischen Jahre sehen

!

Um diese Bemerkungen zum Abschluß zu bringen, sei noch
über den Vertreter der vierten Richtung, D, kurz gesagt, daß er
mit C auf demselben Boden steht, und auch für Caitra stimmt,

aber sich einen solchen Tag aussncht. daß verschiedene Ceremonien
auf bedeutsame Tage fallen

,
was wir hier nicht weiter verfolgen

wollen. Meine Absicht war nur, an einem deutlichen Beispiele

zu zeigen
,
wie Bestandteile aus den verschiedensten Perioden in

demselben Texte aufs engste mit einander verbunden erscheinen,

und daß die uns vorliegende Texte noch in der zweiten Hälfte des
ersten vorchristlichen Jahrtausends bedeutende Veränderungen
erlitten haben.
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Die Ueberlieferung der „Sammlung in Sachen
des Monophysitismus“.

Von

Dr. Otto Günther.

Vorgelegt von Wilb. Meyer in der Sitzung vom 5. Mai 1894.

Mit dem Namen „Sammlung in Sachen desMonophy-
s i t i s m u s“ hat Maassen

1

) eine alte Collection von Schrift-

stücken des 5. und 6. Jahrhunderts belegt, die an Umfang und

Werth unter sich sehr verschieden sind und in der That nur darin

eine gewisse Aehnlicbkeit zeigen, daß sie auf die Geschichte der

monophysitischen Lehre in dieser späteren Zeit irgend welchen

Bezug haben. Weitaus das Wichtigste darunter sind die Acten

des Concils von Constantinopel, das im Mai und Juni des Jahres

536 unter dem Vorsitz des Patriarchen Mcnas -) gegen dessen

Vorgänger Anthimus, den Günstling der Theodora, tagte; sodann

die Acten der Synode von Jerusalem, die sich in demselben Jahre

einige Monate später mit der gleichen Angelegenheit beschäftigte.

Beide ziemlich umfangreichen Actencorpora sind uns nur auf

diesem Wege erhalten. Was die Sammlung sonst noch enthält,

ist von minderem Werthe: außer der unter dem Namen des Gre-

gorius von Neocaesarea gehenden Expositio fidei und der Definitio

fidei des Concils von Chalcedon sind es besonders 10 Schreiben

verschiedener Bischöfe, die mit einer Ausnahme sämtlich an Petrus

Fullo von Antiochia gerichtet sind und seine Einfügung des 6

otaopttikic 8t’ r,p.äc in das Trisagion zu bekämpfen suchen. Die

Unechtheit dieser an und für sich nicht uninteressanten Briefe

ist zuerst von Henricus Valesius 3
)

erkannt und nachgewiesen,

1) Geschichte der Quellen und der Literatur des cnnonischcn Hechts im

Abendlande I S. 753 ff.

2) Dies, nicht Mennas, ist die Form, die uns in den griechischen wie in den

lateinischen Quellen der Zeit gleichmäßig entgegentritt.

3) De Petro Antiocheno episcopo (= Observat. eccles. ad Euagrium lib. I),

am Schluß seiner Ausgabe des Thedoret und Euagrius (Mogunt. 1679).

/
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und wenn er damit auch hier und da auf Widerspruch stieß
,

so

haben sieh doch alle Vorurtheilsfreien ') seiner Meinung ange-

schlossen, so daß die Frage heutzutage für abgethan gelten kann.

Veröffentlicht wurde die ganze Sammlung zuerst in einer

lateinischen Uebersetzung , und zwar im Jahre 1624 von Jac.

Merlin in seiner Concilionsammlung*). I)en Merlinschcn Text

wiederholten Crabbe und Surius, und auch Bini 8
) hielt sich in

der ersten Ausgabe seiner Concilien an ihn, jedoch so, daß er die

Petrus Fullo betreffenden Stücke aussonderte und in der Meinung,

es liege eine Verwirrung vor, auch sonst an der Anordnung

änderte. Erst im Jahre 1618 wurde dann auch der griechische

Originaltext der Sammlung gedruckt und zwar einmal von B i n i

in der zweiten Ausgabe seiner Concilien 4

) ,
sodann in demselben

Jahre von Fronton du Duc hinter seiner Ausgabe der Com-

mentare des Johannes Zonaras 5
); beide gaben jedoch die griechi-

sche Sammlung nicht in der Reihenfolge
,
wie sie bei Merlin die

lateinische Uebersetzung zeigt und wie sie nach Bini’s eigener

Aussage *) auch die von ihm benutzte griechische Handschrift

darbot, sondern vielmehr in der veränderten Anordnung, wie sie

in seiner ersten Ausgabe Bini der lateinischen Uebersetzung ge-

geben hatte. Wie sehr letzterer mit seiner Ansicht, daß in jener

ursprünglichen Ordnung eine Verwirrung vorliege, im Unrecht

war und wie dieselbe vielmehr einen wohldurchdachten Plan des

Urhebers der Sammluug erkennen läßt, hat Maassen’) schlagend

nachgewiesen
;

eine nochmalige Darlegung des Thatbestandes

könnte nur eine Wiederholung sein.

Maassen selbst behandelt in seinem ausgezeichneten Buche im

allgemeinen nur die lateinische Uebersetzung unserer Sammlung,

die zuerst Merlin veröffentlicht hat
;
Handschriften des griechischen

1) Vgl. besonders noch die Ausführungen von Coustant bei Thiel, Epp.

ßomanorum pontificum I p. 19 sqq. und die der Ballerini, De autiquis collect,

canon. P. II c. 11 § 3.

2) Secundus tomus conciliorum generalium fol. 1—47.

8) Concilia generalia (1606) Tom. I p. 422 sqq.

4) Concilia generalia, ed. 2. (1618) Tom. II 1 p. 671 sqq. Daß ich diese

Ausgabe, die weder in der Göttinger Universitätsbibliothek noch in der König).

Bibliothek zu Berlin vorhanden ist, längere Zeit in Güttingen benutzen konnte,

verdanke ich der Verwaltung der K. Hof- und Staatsbibliothek zu München.

5) Ioannis Zonarae monachi in canones sanctorum apostolorum . . commen-

tarii . . Lutet. Paris 1618 p. 629 sqq., 559 sqq.

6) a. a. 0. p. 764.

7) Geschichte der Quellen . . S. 754 ff.

Digitized by Google



die Uebcrlieferung der „Sammlung iu Sachen des Monophysitismus“. U9

Originals ausfimlig zu machen, lag nicht im Bereich der Aufgabe,

wie er sie sich gestellt hatte. Mir selbst wurden eben jene apokry-

phen Schreiben an Petrus Fullo, von denen ich einen hand-

schriftlich sichern griechischen Text haben wollte, die Veranlassung,

ftaieh nach griechischen Originalhandschriften der Sammlung umzu-

sehen. Bisher habe ich deren fünf aufgefunden, und Zweck dieser

Zeilen ist der, ihr Verhältniß untereinander und zu den Ausgaben

des Bini und Fronton du Duc kurz festzustellen.

Die fünf Handschriften, die sämmtlich die Sammlung durchaus

iu derselben Anordnung geben
,
wie sie bei Merliu die lateinische

Uebersetzung zeigt, sind folgende

:

1) a = Monac. graec. 186, Papierhandschrift aus dem

Jahre 1446. Unsere Snmmlung reicht von fol. 1 bis 130; am
Schluß derselben steht folgende Subscriptio: MstEfpäyij tö sapöv

ß’ßXtov t(üv jrpaxtixtiv xifi o'txoop.EvtXT); ? aovöSoo äjrö toö ßtßXloo ttjc

ßtßXtoihjxTjc rijc a-fta? ao'fia; jcaXatotätoo ßapßixivoo Sv <j> f
(
v xat ttva

dXXa äxxXTjotaottxä jtapa3Tjp.subp.ata xat toö ävtto^eia; ßaXoapibv
')

jtspi tibv xpovoplmv toö ev rjj xtovotavttvoiJcdXsi psfdXoo jyapto^öXaxo?.

ifpdtpTj 6t xatä ptjva öxttbßptov toö Itoo? ivSixtubvo? 1t.

Das Jahr 6964 ist nach unserer Aera 1446. Ucber den weiteren

Inhalt der Handschrift siehe Hardt in Aretin’s Beyträgen Bd. IH
Stück 6 S. 36 f.

2) e = Paris. Fonds grec 418, Papierhandschrift des

15. Jahrhunderts. Auf Bl. 1 unten ist vermerkt „Ex Bibliotheca

Jo. Huralti Boistallerii". Unsere Sammlung ist enthalten auf

Bl. 1—223
;
über den sonstigen Inhalt der Handschrift ist Omont’s

Catalog S. 44 zu vergleichen.

3) o = Ottobonianus graec. 28, Papierhandschrift, nach

Angabe des neuen Catalogs von Feron und Battaglini aus dem
17. Jahrhundert. Unsere Sammlung umfaßt Bl. 1— 161; über den

weiteren Inhalt giebt der genannte Catalog Aufschluß, vgl. jedoch

unten S. 18 Anm. 1.

4) g = Vindob. Hist. gr. XLVI (ol. 58), Papierhand-

1) Nicht xtpl toö dvrio'/tPi; ßaXsdpov, wie Ilardt iu Aretin’s ßeyträgen III.

Band 6. Stück S. 35 augiebt. ßaX3a|«bv ist Eigenname; gemeint ist natürlich

der griechische Patriarch von Antiochien Thcodorus Baisamon. Seine Schrift

ztpl tüiv spovopliov toö iv Tr
(
KtovOTavTtvooraiXii ptydXou /aptOföXaxot, die nach

obiger Notiz ebenfalls in der Handschrift stand
,

aus der a abgeschrieben ist,

dürfte kaum verschieden sein von den MtXftat tJtoi duoxpia«; ydptv tiüv 8öo Stptpt-

xüuv toö te ^aptotpöXaxoc xat toö npiuTixSfxov, die Fabricius-Harles X p. 381 unter

no. 2 anführen. Theodorus Baisamon starb 1214; mit dem hohen Alter der

Handschrift der Hagia Sophia war es also nicht gar so weit her.
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schrift ans dem Ende des 15. Jahrhunderts. Die Sammlung steht

auf Bl. 1—99; der sonstige Inhalt ist aus Lambecius-Kollar VIII

1034 zu ersehen.

6) h = Paris. Fonds grec 419 (= Fontainehl.- Reg.

2516), Papierhandschrift des 16. Jahrhunderts; was den übrigen

Inhalt angeht, so verweise ich wiederum auf Omont S. 44.

Die Handschriften ae gh konnte ich
,
dank der freundlichen

Bereitwilligkeit der betreffenden Bibliothcksverwaltungen
,
hier in

Göttingen selber benutzen; einige Stellen der Wiener Handschrift

unterzog infolge gütiger Vermittlung des Herrn Hofraths W.
v. Hartei Herr Dr. A. Güldlin von Tiefenau für mich einer

nochmaligen Prüfung, über einige Lesarten von e vergewisserte

mich Herr H. Omont in liebenswürdigster Weise. Die Collation

des Ottobonianus verdanke ich meinem Freunde Dr. Hans Grae-

ven in Rom. Ich habe von der Sammlung mit Ausnahme zweier

Briefe des Papstes Hormisda, deren griechische Uebersetzung den

Acten der 5. Sitzung des Concils von Constantinopel eingefügt

ist'), nur sieben jener oben erwähnten apokryphen Briefe verglichen,

nämlich folgende 1
):

I Anteon von Arsinoe an Petrus : Häm eip.1 ioTOfvotxwc =
Mausi *) VII 1125.

II Faustus von Apollonias an Petrus: 'EnstSijjrep eJcttitpaKTat =
Mansi VII 1128.

III Pamphilus von Abydus an Petrus : Tb soXoDpoittov t<öv epwv

xaiSmv = Mansi VII 1129.

IV Asclepiades von Tralles an Petrus : ’lSob a-jajnjti ssrX^piotai

= Mansi VII 1133.

V Justinus von Sicilien an Petrus: Asi rbv atpatuonjv =
Mansi VII 1116.

VI Papst Felix II. (III.) an Petrus: ’EjcsiSt) Soow/tnc ijsp/xfs&fhjc

= Mansi VH 1045.

VII Quintianus von Asculum an Petrus : IloXopepü; xal jtoXo-

tpöxai? äjbvsooa; = Mansi VH 1109.

!) Es sind dies die Schreiben an die Geistlichkeit von Syria seennda vom

10. Febr. 618 ’Avay'rtooSfvTcuv tü>v ypa(i(iaTa>v (Mausi VIII 1023 = Thiel, Epp.

Komanorum pontificutn S. 820) and an Epiphanias von Constantinopel vom 26.

M&rz 621 IloXXJjs fitLjiSrjv yapäs (Mansi VGI 1030 = Thiel S. 970).

2) Ich führe die Briefe hier in der Reihenfolge an, wie sie in der griechi-

schen Sammlung auftreten.

8) Ich citire im folgenden nach Mansi's Concilienansgabe
, da diese doch

wohl die weiteste Verbreitung hat.
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Während zu den beiden echten Hormiada-Briefen die lateini-

sche Originalfassung erhalten ist '),
giebt es zu den 7 apokryphen

Briefen an Petrus Fullo eine sehr alte (von der bei Merlin ge-

druckten durchaus verschiedene) lateinische Uebersetzung, die uns

doppelt überliefert ist : einmal in der sogenannten Avellanischen

Sammlung des cod. Vatic. lat. 3787 (= V), sodann in dem Bero-

lin. lat. 79 (= B), dem alten „Codex Virdunensis“ Sirmond’s *), dessen

Vorlage in dieser Partie jedoch defekt war, so daß in der Berliner

Handschrift von dem Briefe des Faustus nur der Anfang vorhan-

den ist und das Schreiben des Pamphilus ganz fehlt 8
). Der

Uebersetzer dieser Stücke entnahm nun aber nachweislich 4
)
den

griechischen Originaltext derselben nicht unserer Sammlung
,

so

daß wir also durch diese uns an die Hand gegebene Controle im

allgemeinen der Mühe überhoben sind, bei etwaigen Abweichungen

der griechischen Handschriften unserer Sammlung untereinander

erst auf dem Wege der genauen Interpretation die ursprüngliche

Lesart als solche zu erkennen zu suchen. Eben dieser Umstand
macht neben den beiden Hormisda-Briefen gerade jene 7 Schreiben

1) Lectis litteris = Thiel S. 820, erhalten durch" die Avellanische Samm-

lung und den Berolinensis lat. 79 (der Anfang auch durch die Dionysio-Hadriana);

Mullo gauilio surn replcius — Thiel S. 970 ,
erhalten durch Avellana und Ilia-

pana (incl. Pseudoisidor).

2) Seine Beschreibung siche bei V. Rose, Verzeichniss der Lateinischen

Handschriften der Königl. Bibliothek zu Berlin, I S. 149.

3) In der Avellana (mit welcher der Berolinensis stimmt) ist die Reihenfolge

der oben mit I bis VII bezeiebneten Stücke eine andere. Zu besserer Orien-

tirung mag folgende Zusammenstellung dienen
,

in welcher ich die Stücke der

Avellana nach derjenigen Zählung aufführe
,

die iliuen Msissen (Sitzungsber.

der phil. -hist. Classe der Kais. Akad. d. Wissenschaften LXXXV, Wien 1877,

S. 227), gegeben bat und die ich in meiner Ausgabe dieser Sammlung beibebalten

werde: I = Avell. n. 74, II = 75, III = 76, IV = 78, V = 73, VI = 71,

VII = 72.

4) Es ergiebt sich das besonders aus folgenden Umständen : 1) Die Briefe

haben in der lateinischen Uebersetzung, wie sie uns V und B darbieten, eine

andere Reihenfolge (vgl. Anm. 8). Hätte der Uebersetzer seinen griechischen

Text unserer Sammlung entnommen , so lag für ihn kein erkennbarer Grund

dafür vor, die Reihenfolge, wie diese sie bot, umzuändern. 2) Die griechi-

sche Sammlung enthält drei weitere Schreiben derselben Art (Acacius von Con-

stantinopel an Petrus: T-IIttt] 6 cäpzvös = Mansi VII 1121; Felix II. an Pe-

trus: Ttt äiuwi tt, wpAp = Mansi VII 1037; derselbe an den Kaiser Zeno:

flpfrzi tj o?; ipiXavSpuinta = Mansi VII 1049), zu denen wir in VB keine Ueber-

setzung finden. 3) Zwischen den Schreiben des Pamphilus und Ascle-

piades haben VB die Uebersetzung eines völlig gleichartigen Schreibens des

Flaccinus von Rhodope an Petrus (Avellana n. 74: Venatorcs bcMiarum
, noch

nicht ganz gedruckt), das in der griechischen Sammlung nicht vorhanden ist.

Kgl Ge«, d. W. Necbriebten. Philolog.-hUtor. Klaeu. 1894. Ne. 2. 9

r
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an Petrus besonders geeignet, um an ihrer Hand das Handschrif-

tenverhältniß unserer Sammlung festzustellen. Die Benutzung

der Briefe in den Conciliensammlungen oder bei Migue ist nicht

eben angenehm. Um ein getreues Bild der Ueberlieferung wenig-

stens an einem Stücke bequem vor Augen zu führen
,

will ich

daher den Text eines derselben
,
desjenigen des Papstes Felix an

Petrus, mitsammt dem handschriftlichen Apparat hier wiedergeben.

Daß dieser' Brief ebenso wenig echt ist, wie die Schreiben

des Asclepiades
,

Pampkilus und wie jene erdichteten Bischöfe

alle heißen, hat besonders Co u staut (bei Thiel, Epp. Rom. pont.

I 19 ff.) überzeugend nachgewiesen. Recht auffällig in dem

Schreiben ist noch ein Umstand, auf den, soweit ich sehe, noch keiner

aufmerksam gemacht hat. Mit § 1—6 desselben lassen sich § 7—11
nur schwer in Einklang bringen. Jene sind in der That an

Petrus gerichtet, erörtern seine Häresie und sprechen (§ 4) das

Urtheil über ihn aus. § 7— 11 dagegen wenden sich nicht mehr

an Petrus, sondern au seine Ankäuger, die Anrede im Singular

hört auf und es erscheint statt dessen der Plural
,
ja § 10 wird

sogar namentlich von Petrus als einem dritten gesprochen (6 äptito?

xad-flpyjpivoc IUtpo?)j wie er auch zum Schluß wieder in der 3.

Person erscheint (§ 11 a-ö 8oo|mvoöc tob ton xotvomac). Ich

wüßte in der echten Litteratur dieser Zeit kein Beispiel einer

ähnlichen Inconsequenz. An und für sich ließe sich ein Schrift-

stück, das sich im ersten Theil an Petrus selbst, im zweiten an

seine Anhänger wendet, vielleicht zur Noth denken. Allein ein

solches Manifest — denn der Charakter eines Privatbriefes an

Petrus wäre damit doch zerstört — müßte sich doch von Anfang

an als solches zu erkennen geben, müßte schärfer gegliedert sein

und vor allem den Uebergang vom ersten zum zweiten Theile

deutlich und klar hervortreten lassen. Das ist hier nicht der

Fall. Wenn der Leser an § 7 gekommen ist, merkt er den

Wechsel der angeredeten Person einstweilen gar nicht
,
da unter

den angeredeten bpsi? zunächst recht wohl auch noch Petrus ver-

standen werden kann; er liest ruhig weiter, bis plötzlich der

Name des Petrus erscheint — erst da ist die Situation wieder

klar, aber zugleich auch völlig verändert. Man könnte auf den

Gedanken kommen, § 7—11 seien überhaupt andern Ursprungs

als § 1—6; allein die Annahme ist nicht nöthig. Wir haben eben

auch hier kein historisches Document vor uns, sondern die schüler-

hafte Ausarbeitung eines gegebenen Themas, wie solche nicht nur

in den alten Rhetorenschulen
,
sondern auch wohl in Kleriker-

kreisen des ausgehenden 5. Jahrhunderts post Christum Vorkommen
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mochten. Für mich sind diese ganzen Briefe, die sich mit Petru9

Fullo beschäftigen, nicht etwa Fabrikate eines raffinirten zielbe-

wußten Geschichtsfälschers k la Pseudoisidor
,

sondern — und

gerade deshalb sind sie mir culturhistorisch doch recht werthvoll —
harmlose schülerhafte Uebungen

,
dazu bestimmt wohl mehr noch

als die Schreibfertigkeit des Verfassers seine Bekanntschaft mit

dem ganzen Wust gelehrten philosophisch - dogmatischen Haders

bervortreten zu lassen, der sich an die Namen der bekannteren

Monophysiten und ihrer Gegner knüpfte. Daß der Verfasser mit

allen Spitzfindigkeiten dieser dogmatischen Beweise und Gegen-

beweise gut vertraut war, das Zeugniß wird man ihm ausstellen

können. Auf der andern Seite wird man einem Manne, dessen

historische Kenntnisse so gering waren, daß er sich einen Bischof

Justin „von Sicilien“ erfindet, daß er den Photin von Sirmium in

die Zeit vor dem Concil zu Nicaea, Paulus von Samosata dagegen,

den Günstling der Zenobia von Palmyra, in die Zeit nach diesem

verlegt ‘) — diesem Manne
,
sage ich

,
wird man auch jene Incon-

sequenz der Composition wohl Zutrauen dürfen.

1) Mau hat dies zwar gesehn
,
aber noch nicht richtig aufgefaßt. Textver-

derboiß wie man wollte liegt nicbt vor, und das richtige d. b. eine Vertauschung

der Namen durch Conjectur herzustellen, verbietet sich hier von selbst. Der

Verfasser begebt den Schnitzer in Brief IV, den er einen Bischof Asclepiades von

Trallea an Petrus schreiben laßt. Der lateinische Uebersetzer ist so liebens-

würdig gewesen, ihn zu corrigiren, was freilich ohne starke Aenderungen nicht

abging. Ich setze beide Texte nebeneinander.

n. IV (Mansi VII 1133 B)

i)J.i „fyn hi Nisröpiov npoai8r,xa

iv np Tpiasrylip Töv avaupöv . .“ (§ 3) xai

t(; piT) vtiitepov Ntaroplou tö ^pövrjpa;

f,p£e yap toüto dnö tob p-araioippo-

v o ; OiaTtivob, Sv oi äyiot ra-fpt; ol

iv Nixafa iv Cu*i piv oi xaTiipBaaav, tö

ü ööfpia aÖTOä xavixptvav, ob ö(i tö

^
ppdaat airo!>{ tö Tpiaayiov iaraupiupfvov,

i-jiÖT, toüto iv yvüiati aÖTOlc Mav Sia-

cpopov, <J> u» t * i v tp öi ipefapiov SBtv

TÖ piv Tptaa'yiov iv puanjpfoi; pövoi< ari-

Bcvto «proveTaBat
,

xaBa Ta aspaipt'pi ipaai,

pn)ö»pi(av iv ToiTip rpoattyxr,v f, bipaipi-

oiv itpdcavrtt. (§ 4) itcfXtv 5« toüto tö

daißic dvavctuBiv itcl toü £ a p o a a-

Time X(av iöp'jv&Tj xai ixtauvayBivTe; ol

AjuitaTOi Tr,v pv^prjv -aTfpt; iv rj

Avellana n. 78 § 2—5

sed ais
{ego jtropter Nestorium adieei

in Irisagio crucem . (§ 3) et quid ?

numquid nonus Nestorii sensus est ?

habuü enim hoc initium a Paulo ve-

sanae mentis Samosateno, quem

sancti patres in Nicaea in vita quidem

non invcncrunt, dogma vero eius dam-

naecrunt et cessavit
,
non quod con-

scripserint trisagion crucificum, quoniam

erat hoc eorum notitiac calde gracissi-

mum. unde trisagion quidem in rnystc-

riis solummodo canendum reposuerunt,

secundum quod serafim aiunt , nullam

in hoc adiectionem aut dctractionem

agentes. (§ 4) rursum autem haec im-

pieias renovata et sub impio Pho-

tino roborata est etcongregati sanctae

9 *

r
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Doch dies nebenbei. Zum kritischen Apparat des Briefes

gehört natürlich auch die alte lateinische Version von Avellana

(V) und Berolinensis (B)
;
doch darf ich bei dieser unbedeutendere

Varianten rein orthographischer Art wohl hier um so eher fort-

lassen, als ich den Apparat in seiner ganzen Vollständigkeit dem-

nächst in meiner Ausgabe der Avellana geben werde.

Kll»v5T«VTIV0UT:ii).tl, si Xal «'JTÖV oi>

tpfhmcn, i)Xi xi aü-toä xatixpivav .

.

(§ 5) iriXiv öi NeSTopi’ou ävaxaX'i^avro«

xal xaraptfCovTot xi Q-iVi, <Ttiv> jtpä

O'jtoü ii'tiiaxa, <pajj.lv ii xi <Pu)T£tvo'j

xat 12 xoä «apoaaTltu; u. 8 . w.

memoriat patres Consiantinopoli licet

eum non invenissent ricum, ted tarnen

dogma iptius damnaverunt . . (§ 5)

deindt Nestorio inminente et impiaprio-

rum suorum dogmata astruente, hoc

estillius Samosateni atquc Pho-

tini d. g. w.
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«ftXijxo; ijrtoxdsoo
c
Pm{U)c itpbg töv aotöv IHtpov

xadatpoöoa aütdv.

’ErrstS'rj Soorr/t«; i£ep,aY6ÖdT); iv äosßslq Xiyuv xal oox Ixpt-

va; stjat toi? 5tpotetaYp.£vot; äpiot; Jtatpaat tot; xataxooprjaaot

5 töv Updvov toö rij; paxapia; p.vijp.irj; xal troXodUXoo ’lyvatioo toö

pAptopo; (oö xal ävdt£to; tov obx otSa Brno; SpxemjBTjxa; äp£at) 2

xal paipot; ooo ßsßijXot; xal äosß^ot Böipaat xatvotoplav cjj xa3o-

Xtxfj ixxXTjotq iv£xptva;, toö pij Xptotöv otaopt»9fvta 8t’ ijpä;

Betv etJtstv ÖXX4 träHo; t<j> ätradsf de«)) ävöpa»; eitetoa£at xal ttj>

10 ädavättp irvsopatt 8-avatov ittidstvat, xal oox ^ptxlaoa;, & oo

KapsS^o» Jx ts ttuv dettov eoafjeXliov xal äxoatiXtov xal twv av-

8paYadr,o4vtwv eötp^ptuv sateptuv, xaxtotm; iKtooytodpsvo; taöta

JjttotpoßiJoat xal oixela; jpovjjasto; Xopr^v ipsapadsaOat tot;

äftXoootepot; xal oxdvSoXov xoiaötij; atpsseu);, tu; oüBs taa tat;

1 (DiXtjxoo; dirt'oxoiro; g\ davor fügt eine jüngere Hand ’ErtotoXlj

ein 3 Booto^äi; gh: 8ootf
(
v<nv aeo 4 ratpaot aeo: avBpaot gh

5 xal noXoaöXoo fehlt in a 6 otB eo ap;at gh 7 pwpot; agh:

vo'pot; eo 9 Betv aus Bet e jüngere Hand 10 xvetipatt ag und corrigirt

aus -natpl h: catpt eo 12 taöta taöta h 13 oixela; gh: otxetav

aeo toö; ä~Xoootepoo; gh 14 taa a

15 Incipit epistola Felicia papao urbis Romao ad Petrum Antioche-

num deponens eum, quia passionein Christi in trinitate prncdicabat

dicens ‘sanctus Jens sanctus fortis sanctus inmortalis qui crucifixus

es propter nos’. Quoniam pestiferis doctrinis inbutus impietate

verborum et non decrevisti sequi praeordinatos sonctos patres, qui

20 sedem beatae memoriae Ignatii gloriosi martyris omaverunt (quo

etiam cum sia indignus, ncscio quemodmodum adeptus fueris priuci- 2

patum et sceleribus tuis profanis impiiaque dogmatibus inferre puta-

veris ecclesiae catholicae novitatem, ut non propter nos Christum

crucifixum dicas, sed passionem impassibili deo iniquissimo iutulisti

25 et immortali spiritui mortem adponere praesumpsisti nec exterritus es,

qnae tibi a sanctis cvaugeliis et apostolis et viris beatissimis ac pro-

batissimis patribus tradita non sunt, [sed] caliidis haec commentis

astrnere et sensum proprii lauguoris et huius haereseos scandalum

18 es V: eat B pestiferam B vielleicht inbutus <es>? 18

impietatem V 19 decrevistis B, creviati V 20 martircs ordinaverunt V
22 aceleribus V: ex celestibus B profanos B, prophanus V

24 passione V 25 cs V

:

ea B 27 sed VB, toohl tu tägem 28

sensu B
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«potlpai? a'tplosatv dvOsiv , öitspdyetv (iäXXov itoXXaywc, xai

ooy (öp[).T]ooc rj) äXijftstef xal toi? Ixt 31? ypdjj.jiaatv ^,püy Ivont-

oaa&at, vöv r
1
p£dp.7jv dito^ijvaodat xatd aoo, jt&XXov di 6 xopotpatd- 3

tato? tüv so’.[j.avttxd)v Opdvcov, 6 Iv ctyiai? s ,j'pr
1p tat? xojitüv

, 6

5 äptoto? tö)V dirootdXcov dX^Otö?, rUtpo?, ob jidvov 81 xatd ooö, 8?

aotoü tcj) 6vdjj.ati littoo? st dXX’ ob rjj yviipfj) ot>8l rj; itlotst, ott

tjirspdyav Ix toötoo IxxexXtxei? st toü Öptfoö axöiroi xal tf
(
? ip-ta-

p.t^too itlotsu)?, aXXd jjltjv xai xatd tfiiv jjltj Ipodptaodvttov tob?

ttöv osirt&v söayYsXtaTöiv yapaxt^pa? xa’t twv tobtot? l~ojj.lvinv

10 dsootöXtov xat tsXsEwv dvoptüv StSaoxdXtav tob? Xöyoo?, äotdt(|)

yvibji.yj IxspstSojiivtov rj) Ix aoü irapavojioojilvyj Ixdlost, tue f/86tata

jtsptliteaOat litt tö tffi xaxo3o£ta? üvtto? irtxpdtatov, xat oox

dirootpaflvttov TTjV totdvSs Soaaljästav. Xl£ojj.sv oov aoi <u? xal 4

2 litt 81« agh

:

jtpi« os ro 2/3 Ivum'oaaDat apA: xsta&f
(
vat eo

3/4 xopoyiatOTTjTO« A 4 itoijiatixtüv A xoajuüv pA 5/6 8; athoü

schrieb ich : ou aeogh 6 ttp ovoiiatt co : xö Svopa agh eirtao?

(IkToo; gh) st eogh : eitisoaosl a rf
(
v yvtojiTj A 7 IxxexXtxoat

toü a toü fehlt A 8 pr
y

eo : fehlt agh IpoÜpiadvriov A

10 dardtto aeo: aaraxtiu A, dtaxTio g 11 IttEpEtSojjiviov eo: litspEiSo-

ptevoo; agh itapajj.ijjoüjiivT
( g, -apapiplvr, A 12 rf,; fehlt a

oox fehlt a 13 ToiaüiT
(
v a

simplicioribus inculcare. itn ut nec similia prioribus videantur haerc-

15 sibus sed multipliciter potius hacc transcendant
,

nec ambulare in

veritate nec nostris duabus epistolis aurem voluisti commodure): nunc

igitur sunt exorsus adversum te proferre sententiam
,

magis auteni 3

summus princcps postorum Petrus, qui inter sanctorum apostolorum

praecouiu veridicus est, et non soluin adversum te, qui eius nominis,

20 non sententiae ueque fidei par esse cognosceris, quoniam ultra modum
ab eius intentione recta et inviolabili tide deviasti, sed ctiam adver-

sum eos, qui non erubescentes evongelorum venerabilium characteres

ncque horum sequaciiun apostolorum perfectorumque virorum docto-

rumque sermones inconstanti sententia iniquis traditionibus tuis in-

25 cumbunt
,

ita ut malae sectac delectabiliter revera sequontur amaritu-

dinem nec huiusmodi execrabilem aversentur impietatem. dicimus' 4

insociare ut nec B 14 videatur V 16 aurem dnabus epistolis stellt

B um voluistis B 18 stunus YB pastorum B: apostolorum V
19 veridicus V, veredicus B: es dürfte vere dignissimus oder ettcas ähnliches

herzustellen sein 20 pars B cognoscens V 21 recta et B: reetq V
set iam V 22 evangeliorum B 23 perfectorum B 25 reversa

V 26 aversaatur Carafa impietatem fehlt tu B
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xat' exstvaiv exeiStj YjYdtirqaa? xaxtav Cosip kfa&iooövnrjv, äSt-

xEav> önip tö XaXijoat Stxatooövqv, TjfdxTjax? «xvta p^pata xata-

jrovttapoö, YXAoaav 8oXtav, 8tä toöto 6 Hsö? xaEHXot os sie tsXoc,

oo pdvov äxö rjj? ’Avr.oystnv sxxXTjaEa? äXXi xal ättö jcdaTj? ~6-

5 Xso>e. xat fs ssxaYtwp^vr) lata» aoo i
t
xaftatpeot? aorrj ür’ ipoö

xat tAv Stsitövtwv pst’ tpoö t&v äitootoXtxftv dpdvov xat ’AxaxEoo

too tr
(
c KwvoiavuvooÄoXtt&v sxxXijota? zotpsvo? xai tAv aottp

tiptcnv öiroxetpivaiv extaxdjwov tue xal tAv aötAv pij dvaayop^VAV

<tAv oAv> üzopvrjpdtiuv. 6zk p&v "[ip £fTj{ tptd5a St’ Y
(
pä? atao- 5

10 poiiHjvai xal ooyi Xptotiv, 6te Sk tö iddvatov zvsöpa pavtyatCoiv

6zk Sk ix toütojv tpoftljv StaxatsXsYydpcvo; u~b tAv IpAv bzoib]-

xAv xal Xdfo>v Xptotöv pstd zb ätfavarov svtopa eXsiae oxopeps-

vrjxlvat tö zddoc oo? 6 Xapooatsöe xal Nsatöpio? tbv sva utov

1 TjYdzTjOa? bis 6txatoouvr
(
v fehlt a nach xaxfav habe ich üjrep dy01-

ötnaüvrpi äotxiav nach der Psalmstelle (51,5) eingesetzt 2 to eo : toü gh

jtdvra Ta pT,pata h 3 xaltsXoi eo: xaüsXsl agh 4 oü pdvov dzö rr
(
c eo:

äzö Tr,e oo pdvov agh 5 jrezaYttopdvtu; aeo aoo fehlt gh 6 psi'

gpoü eogh: xat’ £ps a 7 xcovoravttvourdXsu); p 8 nach oxoxstpivtov

fügt hinzu tmepopta a, rspioptav g ,
itsptopt 7t A; co: fehlt apA

8 dvaayopivmv *Av aAv schrieb ich : dvaayopsvu» a
,

dvaaydpevov eo,

ävaaydpsvo; pA 9 Zzz eo 10 S*s eo, öte A 11 ote eo tpoY'hv

agh: otatpoYrnv eo oiaxaTsXsYydpevo; eo: 8t’ a xatsXsYydpsvo; agh

13 tö zdllo; stellen nach Nsordpto; agh

ergo tibi sicut etiam illis: quoninm d ilexist i malitiam super benigni-

15 tatem, iniquitatem niagis quam loqu( aequitatem, dilexisti omnia verba

praecipitationis, linguam dolosam, propterea destruet te deus in finem,

non solum ab Antiochcnao ccclesiae sedc sed etiam ab omni civitate.

etenim sit tibi liaec tixa dumnatio a me et ab his, qui sub me con-

stitnti episcopales sedes gnbernare noscuntur, et Acncio Constantino-

20 politanae ecclcsiac pastore et venerabilibus episcopis cius iuri subicctis,

tamquam et ipsis minime consentientibus tuis commentis. aliqnando 5

siquidem dixisti trinitatem propter nos crucifixnm et non Christum,

aliqnando vero inmortalem spiritum Manichaei secutus errorem, ali-

quando autem haec fugiens nostronun sennonum pignoribus incre-

25 patus Cliristum post immortalem spiritum passionem sustiuuisse dixisti

15 aequitate V omni B 16 in linguam B 17 sedem VB

18 sit B: sia V a me V: ante B summq con titutis B 19 eccl.

Constant. stellt B um 20 einsdem B iuris VB 21 commenti sed V

23 manicheis eantus B
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SiyaCovxtc Etc Soäoa utätv, 6x4 8k xai itti xoöxip si’iac pri] Staat)- 6

psaftat l^xec etrl xö xäxtov io xöv Xepooßtxbv up.vov sösapiSptp

tpoptp dvsvSotdaxwc (imöxcoc rijv xptiSa jt-Jj SocoXo^stv otXXi xöv trdvxa

Bpvov etc xöv oiöv crfstv, eOsXtov ivaxijoaodat -qv xaxä xüv äxaxtov

5 sJVjvsYxac vojj.f
(
c YdcfYpatvav xai tiavxoiatc evxsödsv ä-f/dvatc atpfoswv

(isYtattüc Jtsptxpij|t.viCdp.Evoc, ixveöiov Tijc äXrjtHiac xoö xöv Xptoxöv

jfjj XTjp’jttstv St’ fjpäc axaopted^vxa , xöv (tovoYEVjj xoö deoö otöv

xöv iv jjLsacj» xaxpöc xal 37100 rvebpaxoc eöoeßtuc 8o£oXoYoöp.e-

vov. xt yäp xobxoo äjxaYopeoxixtbxspov, xaxpöc nap’ opöv xai 017100 7

10 txvsöptaxoc äSo£oop.evoo xai aoxotpavxiav xotc aepatpip. öptöv sap-

sto'pspövxMv , Sxt 00 xtjv xptdtSa tpdoxooot So£oXo73tv „Sytof 3710c

ayioi“ iXXä povotrpoothswc xöv otöv ; xai xota 'papaYYmStjc atpeoetov

ooxwc ä~r
(
vata-/6vx7jx=v tue üptste; ~Xrjv xal iv xoöxtp Staxpi- 8

yovxec Sxt xatvoxepioc ettfßTjxe xoic axpa77aXtd>3eot xtöv n~b Oeoö

15 ajtetjrapivcav &>o®7]|ud>v • xöv otöv traxipa xai 37107 sveö[i.x XSyovxsc

1 6xi schrieb ich : Z~z aeogh 8i eo : fehlt ngh xotixtn eo : xoöxo

agh etija; gh 3 ävev3oooaxa>; h 4 37017 agh: Xiyeiv eo

5 vopfjC atogh : Yvtüpijj los der Uebersetzer 8 eüoejltJ; fehlt a

9 äiraYopeoxix'j-spov g Vjiwüv g 13 ämr
|
vaia)'!jvXT

|
asv aeo

sicut Samosatenus et Nestorius unum filium dividentes in dualitatcm 6
filiorum

;
et quin in hoc putasti non immorandum

,
nd pciorn venisti,

ut hymni, quos cherubim cum tremore trinitatis incessnntcr emittunt,

ad trinitatem glorificandam non referantur sed ut totus hymnus ad

20 filium dcducatur, confirmare volens sententiam velut canccr serpentem,

quam adversus simplices extulisti, et hinc omnium lmereseum laqueis

praccipitatus cs a veritate declinando nee prncdicando propter nos

Christum crucifixum unigenitum dei filium, qui in medio patris et

sancti Spiritus pie glorificatur. quid enirn hoc crit damnabilius, quam 7
25 cum a vobis jtoter et Spiritus sanctus fiat inglorius et calnmnia Sera-

phim inferntur, quando non trinitatem glorificare eredantur cum dicunt

'sanctus sanctus sanctus’ sed solam filii personam? qnac infernalis

haeresis ita crudeliter ut vos inverecunda fuit? venun tarnen adhuc

in ista discurrentes novitcr usquo ad fundamenta blasphemiorum dei 8
30 pertingitis filium, patrom et spiritum sanctum dicentes, Sabellium

16 samosatenus B: paulus samosatenus V dualita V 17 quia

in B: quam V 18 ymni quos V : tymnidicos B cherubin FJ9

20 dedecantur V 22 Christum propter nos umgcsUBt in B 25 cum a

fehlt B 27 sola B filii fehlt V 30 sanctum spiritum umge-

stellt in B
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aaßsXXtaviCovts? xal aovaXst^pstv xptvovts? rfjv tptiSa 6p.oXäym<;

aTrrjpvVjOaaD-s
, st? t|v eßattctotHrjp.sv. tt? ouv oöx äjcoööpstat 9

toü? oota> (fdaxovta? rept tot) tptaafioo toö aypivtoo ; 8 epol Xiav

jrpsjtst assijtaaifat xal xXao&pöv Joövat iira£ta>? täiv ijtl ioöt(|>

5 StaaoXiopivtov äxXooat4pmv tjmyiöv twv tö äaeßö? <o? euosßö? 8pa-

patoopYT^ayttov oö? xal äXXotpioo? yjoöpsda tfj? op&oSöJoo xt-

oreto? xai tij? xaftoXtx'i)? sxxXrjaia? xai tf;? xotvtovta? toö rjpiöv

r
(
foop4vot) ivSoJou rcpo4Spoo Ilstpoo toö ta? xXei? ri)? ßaatXsta?

itapä toö au)tf
(
po? r^ptoy stXnjydto?. ot 84 toö ärcoetöXoo de- 10

10 Xovts? slvat xotvtovol Äyovtat xai rj StSayjj aötoö toö töv Xptatöv

tpäaxstv xal Jttatsöstv St’ r^J-ä? ataoptaiHvta xal pr] toötov axap-

vijaaodai, tu? xal 6 aptito? xadqjpijpivo? Ildtpo? S’.ä tö äXXoxötu?

xai Soapsvw? iv tij) tpiaxfiu) Äpooxsxatyotoprjx§yat tö 6 otaopo>-

dsi? 8t’ Tjpä?, siödts? ott oo tptäSa jrapä täiv airoatöXwv ataoptu-

15 östoav saps84iaa&s, oo “atspa, oo Jtvsöpa aftov, st pTj oapxl töv

oiöv toö dsoö töv povoYsvtj povtetatov. ^peöfets totvov attö tfj? 11

2 äitapvrjoaoös h 4 xXaOpöv gh tootui aeo

:

toutuiv g, toöto h

10 aötoö eo: toötoo agh 12 Ilitpo? SiaXXoxdto); o 13 tv ttp tpto-

ayi'ip fehlt o 13 6 fehlt a 15 -apaSs-aoOs h
,

”apsos?aoös aus

rrapaos-atliai g spätere Hand ei pr
(
aeog: etpi h 16 povotatov g

sectamini et confusionem indneitis et trinitatis confessionem pariter

abnegatis
,
in qua baptizati surnns et crodimus et fatemur. quis ergo

non lugeat talia diccntcs de sancta et inviolabili trinitate? hoc

20 mihi valde convenit negare [consolari] et jilanctum sufBcienter effun-

dere, cum in hoc simplicum animae fuerint captivatac, quae tune

rem impiam velnt piani divulgaverunt. quos ctiam iudicamus extrn-

neos ab orthodoxa fide ecclesitujue catholica et communione gloriosi

nostri principi» Petri
,

qui clavcs regni caelorum a nostro salvatore

25 perccpit. qui ergo voluerint esse communicatores apostoli
,

eius quo-

que doctrinam sequantur dicondo et c.redendo Christum propter nos

crucifixum neque cum negando sient Petrus, qui nuper damnatus est,

eo quod prave et nefande in hymno trisagio noviter introduxit 'qui

crucifixus es propter nos’, scientes quia non trinitatem crucifixum ab

30 apostolis accepistis neque patrem neque spiritum sanctuni, nisi came

18 qua VB: quam? 20 negare B: allegare V consolari VB, ge-

tagt von Carafa sufficient V 22 velut piam fehlt B devulga-

verunt quosedem B 23 ecclesiae quae catholica B, ecclesiacque catho-

licae V 24 salvatorcm B 28 uefandi B ymnos trisagion V
quia B 29 es B: est V pro nobis B 30 carucin VB

r
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8uo(isvoö? toötoo xotvom*?, xal £aop.at op.t&v xotvtovö?, xxftött xal

ö|iei; i|iol, toö SoXspoö tpdojiatoi; mäppm bp.mv rfjq cpdocoi'-oa sx-

zeffTjSrjXÖtoc ' ppoXdtats, Xpiatoö p.atb]tal, i|xoü £e mol, td? sapa-

Söastc, äc JtapsXdßsts asb tüiv dcitov fpatpmv.

1 xa! £3opai üpüv xotvmvo; fehlt a eaopat corr. aus soiouai o spä-

tere Hand 2 r^nüv a.

5 filium dei nnigenitum solum. igitur fugito ab huius communione

sacrilega, et cro vestcr socius atque communicator et vos quoque mei,

pestc doloaa a vestra rectitudine procul expulsa. custoditc Christi

discipuli, mei autern filii, traditiones, ijuas a sacris volmninibus

accepistis.

5 filium B: Christum filium V 7 vestris B 7 cuBtodiate V.

Um das Verhältniß der Handschriften festzustellen
,
gehe ich

aus von der in die Augen springenden nahen Verwandtschaft der

Wiener Handschrift g mit der Pariser h. Eine große Reihe von

Verderbnissen findet sich nur in diesen beiden Codices
,

so § 1

S. 9i dvSpdot statt iratpdot, § 2 S. 9u toö? äsXooaTfpo»? statt toi«

atTXoooxdpot?, § 3 S. 10« xoo|aü>v statt xo|i(üv, ebenda S. lOu jrapajujioo-

pivT) bezw. napap.tpivTj statt Trapavop-oopivr]. Dieselben erstrecken

sich selbst bis auf die unbedeutendsten Kleinigkeiten in Accentua-

tion und Orthographie, so § 2 S. 9e apjat, § 3 S. 10» ssioo«, § 6

S. l2i ei£ac, § 9 S. 13i xXadjiöv.

Ebensoviel oder noch mehr Beispiele liefert jeder der andern

Briefe, darunter manche
,

die noch mehr in die Augen fallen. So

lauten die Anfangsworte von Brief I (Mansi 1125 A = Avellana')

n. 74 § 1) in aeo : Ildvo eijil eara-fvaxwc aSsX^pl T'.ji'.üiTats ott s-rp-

8ta ooö pi^at oxdv5aXov ävtl toö extcjietv os td axdvSaXa *)
;

in

g und h sind die Worte avti toö extep.etv os td axdvSaXa infolge

Homoioteleutons ausgefallen. Brief III (Mansi 1129 E = Avell.

1) Es wird für die Zukunft vielleicht bequem sein
,
wenn ich bei den ein-

zelnen Stellen, die ich anführe, schon jetzt die Nummer von Brief und Para-

graph meiner Avellana-Ausgabe hinzufüge.

2) Die lateinische Debersetzung VB giebt dementsprechend: Valde contri-

status eum super te ,
frater karissime

,
quoniam erent per ie magnum scandalum,

mm tu potius delmeris scandata resecare.
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76 § 2) geben aeo äfävoo fäp abttöv ÄXsrJjp xal ob Carl] , «txpta xal

ob/ ffibrrfi, 5p^a£ xai ob jrfttEipo? ßözpo? (ßptua:? a), C'-Wviov xai ob

oito? ’); in p/i fehlt einmal abrutv, sodann die Worte Spya£ bis aiioj.

Diese Beispiele mögen genügen. Was das gegenseitige Ver-

hältnis von g und h anlangt, so ist weder g aus h abgeschrieben,

da g sicher älter ist als h

2

), noch auf der andern Seite h aus g ,
was

Stellen lehren wie Brief VII Mansi 1112 C am Anfang (= Avell.

72 § 4) fj npoojrijp/ev h (mit aeo) : irpoöjrrjp/sv g ;
Brief des Hormisda

an die Presbyter von Syria Secnnda Thiel p. 830,23 (= Avell.

140 § 20) bp.ii oftalvovtac Sta^poXAJat täxva äfajnjTa h (mit aeo)

:

bpi? toXva afasTjtä UYtaivovta? StatpoX. g ;
Brief des Hormisda an

Epiphanius Thiel p. 972, 7 (= Avell. 237 § 2) ob Staytovijooooiv h

(mit aeo; non diserepent das lateinische Original): Stafmvijaooaiv g.

Wir haben demnach vielmehr für g und h einen gemeinsamen

Stammcodex X anzunehmen
,
der bereits alle die Eigentümlich-

keiten zeigte, die jenen beiden Handschriften gegenüber von aeo

gemeinsam sind.

Wie steht nun, das ist die nächste Frage, die zu beantworten

ist, wie steht jener Stammcodex von gh zu den drei andern Hand-

schriften, zu a e und o ? Daß a e und o von X unabhängig sind,

ergiebt sich aus den Stellen, die ich oben (S. 14 f.) angeführt habe.

Kommt nun aber etwa X trotz der Corruptelen, die für ihn

charakteristisch sind
,
doch neben aeo eine selbständige Bedeu-

tung zu?

Die Frage ist zu bejahen. Die Stellen
,

die hierfür aus dem

oben abgedruckten Briefe des Felix herangezogen werden könnten,

sind nicht eben sehr beweiskräftig ’)
;

ich nehme daher lieber einige

aus anderen Briefen.

Brief III Mansi 1129 E (die bereits oben angeführte Stelle

= Avell. 76 § 2) if£voo fäp abttüv öXerfjp xai ob Ccof], Jttxpta xal ob/

.fjSbnj? , Op^a£ xal ob zsirsipo; ßörpo?
, CtWvtov xal ob otio? , xaXäpij

1) Die lateinische Uebersetzung VB hat dementsprechend: factus es enitn

eorum perditio et non rita, amaritudo et non suavitas, accrlntas et non matura

esca, zizania et non frumentum.

2) Zum Ueberfluß ist zu vergleichen Brief III Mansi 1132 D am Ende

(= Avell. 76 § 10): oj; r.p&zm ivprrijv h: <uc r.piz ttcüjtqv «üpttijv richtig g (mit

aeo), oder um einmal eine Stelle aus einem der beiden oben erwähnten Briefe

' des Hormisda zu geben, Thiel p. 823,5 (= Avell. 140 § 6) tüv dptrtüv *<i-<uv h

:

t

(

äv dpiTiüv xal tüiv xd-u>v richtig g (mit aeo).

3) Am meisten etwa noch § 4 S. 11,, wo gh aenaTimpfvrj lesen (fixa die lat.

üebersetzung), während aeo irsrryiuijitvms haben, und § 7 S. 12,,, wo gh i-r.r^oa-

ayivTTjXsv, aeo dKr,vatr/iv7r
(
«v bieten (inverecunda f ui t die lateinische Ueber-

setzung).

r
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xal oö /pooö«, dxavfla xal oox ävffoc, xatappa7p.ö« xai oö 7aXijv7j,

In diesen Worten ist xatappafp-ö« die Lesart von g und h, eo haben

dafür ixtapa7p.öc, « ixttva7p.de. Allein zu der „Meeresstille“ giebt

weder extapa711.de noch Ixttva7p.de einen prägnanten Gegensatz, wohl

aber xatappa7p.de, der Wasserstrudel 1
).

In demselben Briefe Mansi 1132 B (= Avell. 76 § 6): 00

riaoXtaviorrjv ae ctuvtjato
;

äXX’ ev tote at>77pdpp.aotv lyrje p.etä trjv tjje

tptdSoc 7 tovijv Xptotöv 8t’ f,p.äe otaopcodövta. So gh , während aeo

lesen p.stä rijv tptäSa iptovsiv Xptotöv 8t’ f
(
p.äj otaoptofiivta. Die

Authenticität der Lesart von gh wird durch die lateinische Ueber-

setzung bestätigt : non te Paulianistam vocabo, cum in scriptionibus

tuis dixisti post trinitatis vocem Christum <propter nos cruci/ixu»i> *)

;

vergl. auch das fünfte Anathem des Quintianus (Brief VII Mansi

1113 E = Avell. 72 § 12) xai et «e p.etä’) rijv tptaa7tav ^tavfjv

Xptotöv otaopwvKvta . . xafiatpsiofia».

Brief IV Mansi 1136 B (= Avell. 78 § 8) fehlt in aeo das

ganze zweite Anathem et tte tetpdtSa Ttapeto^Spet ev te> tpioa7i<|>

«apadete p.stä rijv tptäöa Xptotöv iotaopwpivov ävdtdepia £ote>, das in

gh vorhanden ist und auch in der lateinischen Uebersetzung sich

vorfindet.

Brief V Mansi 1117 D (= Avell. 73 § 6) lesen gh xai 7SV0Ö

ÄOtp.Yjv twv rcpoßdtwv xal 00 Xöxo?, dementsprechend die lateinische

Uebersetzung von VB et esto pastor ovium et non lupus. In a steht

statt xai 00 einfach 00, in eo p/rj.

Brief VII Mansi 1112 C am Ende (= Avell. 72 § 6): aXijv

tppdoov p.ot Jtw; fjv<op.4vo<: 6 "atfjp xai 6 otö; xal tö S7tov itveöp.a X^e-

tat tptdc, pidvo? äv dsd«. So gh] die lateinische Uebersetzung:

verumtamen expone mihi quomodo uniltts pater et filius et Spiritus

sanctus dieatur trinitas, cum unus sit deus. Die drei andern Hand-
schriften aeo lesen f

i
vo>p.£vu>; und lassen xp.ov fort.

Brief des Hormisda an die Geistlichkeit von Syria secunda.

Thiel p. 820 (= Avell. 140 § 2) xai -4Xtv twv ixxXrjOtwv töv adXov .

.

xatavorjaa? atsvdjtov xatä töv jrpo^ijtTjv ixcxpaja „aväata xüpts, Stxaoov

rijv Stxrjv ood . . “
, T/Seiat; xai tä öp-otu»? ird7tov „ptfj ejrtXäihj)

1) Wie aonst xaTapp'fxnjc. Aus der lateinischen Uebersetzung läßt sich

für diese Stelle nichts sicheres erschließen
;

sie giebt die letzten Worte mit

lumultus ä non tranquillitas wieder, hat also auch bei yaX^vi) das specielle

Bild, dem dieser Vergleich angehOrt, fallen lassen und nur den allgemeinen

Sinn zum Ausdruck gebracht.

2) Die eingeklammcrten Worte habe ich hinzugesetzt, außerdem in scriptio-

nibus für inscrijxionibus hergestellt.

3) So die Handschriften, nicht xazol.
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rije <f<avr
tc tdiv Ctjxobvxmv <js“. Statt exdfmv geben aeo Sitd-fio

;
das

lateinische Original libentcr ea quoqtie quac sequuntur adiungevs be-

weist die Richtigkeit der Lesart von gh.

Ebenda Thiel p. 825 (= Avell. 140 § 12) xd xf,c sv XaXxrj-

covt oovdSoo, ev iß satornv xö oeßa« Jtepri'/exat, äXXi xal xd sapa xoö

aeßa'jjj.uoxdx&o Atovtoj ixpoäveyüivxa e£ aoxtfi xüv diroaxdXmv tij? xap-

llac öpiofLata xai yivthoxetv r
(
|iä? xpoTr]xei xai rrjpgtv. kv xoiixo:? xö

OTjjistov rfjC siotsto;, ev xoöxotc ot «pojiayöve? xf
(
« äXvjdeia?, gv xooxotc

6 Xptotö? ftvtboxextxt. In diesen Worten habe ich xi orjjistov auf

Grund des lateinischen Originals (in his vezillutn fidei) durch

Conjectur hergestellt
;
gh geben statt dessen zh oeßdquov , eine

Corruptel, zu der ein Schreiber besonders nach dem vorhergehen*

den xö o4ßa? und xoö asßaajuwxdxoo leicht kommen konnte, aeo

lesen interpolirt gv xouxoic tot? ogßaopioi«.

Ebenda Thiel p. 829 (= Avell. 140 § 17) heißt es vom König

Ozias dXX’ gitgiotj p.rj3t xtoXodvxtnv x<wv girijigXTjxüv xoö vaoö 6 ijxt-

povoc sapaßdxTjc airsoxT), iv aoxot? ß8gX6f|jwtxt Xfepac «Xr^si? xoic \k>-

maoxTjpiou; xtjv Xeixoopftav zijs ßaotXgta; ämuXsos. So g und h, wozu

die lateinische Originalfassung officio regni perdidü stimmt, a und

e lesen äsoXsaa?, o ämoX^aa?.

Alle diese Stellen
,
denen noch die eine oder andere hinzuge-

fugt werden könnte, fuhren zu dem Resultat, daß der von mir als

X bezeichnete Stammvater von g und h neben der gemeinsamen

Ueberlieferung von aeo eine selbständige Bedeutung hatte, mit

andern Worten, daß wir die 5 Handschriften so in 2 Classen zu

sondern haben, daß auf der einen Seite aeo, auf der andern g und

h selbständig dastehn.

Was nun die Handschriften a c und o unter sich angeht, so

gehören
,
während a mehr für sich steht

,
e und o auf das aller-

engste zusammen, o, die jüngere von beiden, zeigt hier und da,

jedoch nur äußerst selten
,

leichte Schreibfehler
,
von denen e frei

ist; im übrigen gleichen sich beide so vollkommen, daß man fast

auf den Gedanken kommen könnte
,

o sei aus e abgeschrieben.

Doch spricht hiergegen außer einer Stelle, wo e corrupt ist, da-

gegen o die richtige Lesart zeigt l

),
besonders noch die Thatsache,

1) Brief VII Mansi 1118 D (Avell. 72 § 11) liegt o (mit o) richtig xal 11 xtc

<p 6 p 1

1

xd{ 84o tov Xpiaioü ipuotic . . xa8aipe(a8a» (confundil die lateinische Ueber-

setzung; vgl. Brief III Mansi 1182 B = Avell. 76 § 6 Iipup«« ydp <uc aitt6« 8f6v

avjxlat capxi; mfSsoiv
,
wo der Uebersetzer mit seinem cum in inv ention e

tua deum eonfuderis passionibus camis fälschlich fipsvpst gelesen zu haben

scheint): e hat statt fSpn die Corruptel tpfpu, die — unabhängig davon — auch

in gh erscheint

r
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daß in o auf unsere Sammlung die Akten des sechsten Concils

von Constantinopel folgen *). Der Umstand
,

daß diese auch in a

hinter jener stehn, weist darauf hin, daß diese Vereinigung beider

Stücke schon in älterer Zeit vorgenommen ist, und daß also o

nicht wohl aus einer Handschrift abgeschrieben sein kann
,

in

welcher, wie es bei e der Fall ist, auf unsere Sammlung jene

Akten der 6. Synode nicht folgen. Daß a nicht aus e abge-

schrieben ist, beweisen Stellen wie Brief VII Mansi 1112 B (=
Avell. 72 § 4), wo die Worte £x faotpic irpö ewwpöpoo fe•jivvijxd as

xal tö infolge Homoioteleutons allein in eo ausgefallen sind, oder

ebenda Mansi 1113 D (Avell. 72 § 11), wo das vierte Anathem
des Quintianus xal et ttc rijv xpiaa-fiav Xiysi 6t’ Yjjiä« otaopmüeiaav

thcJrrjta . . xadatpeiobw ebenfalls nur in co fehlt. Daß auf der

andern Seite die gemeinsame Quelle von e und o nicht aus a

stammt, erhellt z. B. aus Brief IV Mansi 1136 B (= Avell. 78

§ 8) ,
wo das Anathem st tt; ao-jytst rJjv tptäSa aotöv X£ywv sivat

xat£pa xal otöv xal Sytov Äveöjjta ävalkpa Iota» von allen Hand-

schriften allein in a fehlt. Das Verhältniß von a e und o ist

also derart, daß aus einem gemeinsamen Archetypus (Y) auf der

einen Seite a geflossen ist, auf der andern Seite eine Handschrift,

von der e und o getreue Apographa sind. Wir würden demnach

zu folgendem Stemma der 6 Handschriften gelangen:

Allein das Verhältniß der 6 Handschriften ist hiermit noch

keineswegs vollständig klar gestellt : ein Blick in die Adnotatio

1) Zwischen beiden steht in o, wie mir Graeven mittheilt, nur noch (fol.

161b— 166a) das Tirdpwr,|*a aovo&txöv IxteBXv tnl tüiv f
(
fj.Epüiv tgü dyttuTXTOu xarptap-

y ot) KüivarxvTtvounüXiuic vfa; Pwfj-r,; xar ’AXc£fou ttcpl ttatp<ip(uv xzipaXafcuv
,
das mit

den Worten Tüiv 8»(uiv xal Upihv xavdvaiv beginnt und (fol. 166a) in folgender

Weise schließt : fv fjTO(iWjfiaTt ictriBr) xal tfj auv^Bti frUTÜiBr, stppayUi xal ixasrui

tüiv 8totpiXf3Taro>v fntWSi) perjTpojroX.tTüiv : — |it,vI lavvouapfui N ! ta Ito-j; .c^Xi: —
Daß dies Stück (gedruckt ist es z. B. bei Leunclavius, Ius graeco-romanum

I p. 260— 256) nicht zu der vorangehenden Sammlung gehört, ist den Bearbeitern

des neuen Catalogs der griechischen Ottoboniani entgangen-, sie führen es über-

haupt nicht an und betrachten jene Zeitangabe vom Januar des Jahres 6536

(= 1023 p. Cbr.) vielmehr fälschlich als eine vom Schreiber des Ottobonianus

mit abgeschriebene Subscription zu allem Vorangehenden (fol. 1— 166). Das

gleiche Stück findet sieb übrigens auch im Parisinus e (fol. 255 v).
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zu dem oben abgeilrucfeten Brief des Felix zeigt, daß an verschie-

denen Stellen allein e und o die richtige Lesart geben
, während

in agh eine Corruptel vorliegt; vgl.

S. 10a tij> ovdpaTt eo tö övopa agh

S. 10s eo fehlt agh

S. 10n l-sps'.oopfvwv eo exepstSopfvooc agh

S. 1 ls e>c eo fehlt agh

S. lln SiaxatsXe-f/dpEvoc eo 8i’ & xaTsXe-p/dpsvos agh

S. 1 1 is tö saffo« die 6 . . NsaTÖpio? eo <u« 6.. Neotöpioc tö aaöoc agh

S. 12i Sk eo fehlt agh

S. 13io aÜToü eo toötoo agh.

Einen Theil dieser Lesarten von eo könnte man nun ja gewiß

geneigt sein für richtige Conjekturen eines gelehrten Schreibers

zu halten
,

bei einigen ist jedoch diese Annahme im höchsten

Grade unwahrscheinlich, so bei der Umstellung S. llu (passionem

sustinuisse dixisti sicut . . Ncstorius hat die lateinische Ueberset-

zung), so S. 13io, wo gegen das toötoo von agh an und für sich nicht

viel einzuwenden ist, die Richtigkeit des afkoo aber durch die

lateinische Uebersetzung (eiws quoque doctrinam) gewährleistet

wird. Noch durchschlagendere Beispiele finden sich in den übrigen

Briefen
;
ich begnüge mich zwei herauszuheben

,
die entscheidend

sind: Brief V Mansi 1117 C (= Avell. 73 § 4) lesen agh

MaxsSdv-oc Sk tfpvEt ix toö JtaTpöc tö äfiov icvsopx xat NeoTÖpto;

uxjaötioc Sr/aCst si? 5oa5a töv iva oiöv; einzig und allein eo geben

Siyä
.
Cei st? SodSa oiwv töv eva oiöv und dementsprechend die latei-

nische Uebersetzung dividit in dualitatem filiorum unum filium.

Brief VII Mansi 1113 D (= Avell. 72 § 11) lautet das erste

Anathem des Quintianus : za? foöv So«? Xifsi ptav yöc.v Usoo Xdfoo

xat oapxö? xat oö Söo ^vaipiva; xadaipsio&w, und so haben es agh]

allein eo fügen nach fjvmpivac noch die Werte xat äStatpeToo« ein,

wozu die alte Uebersetzung non duas unitas in divisasque stimmt.

In ähnlicher Weise habe ich bei Durcharbeitung des Textes

der 7 apokryphen Briefe, deren Uebersetzung in VB vorlicgt, und

der beiden Hormisda-Briefe
,
deren lateinische Originale erhalten

sind
,
im ganzen etwa an 40 Stellen die gemeinsame Lesart von

agh als verderbt derjenigen von eo gegenüber zurückgestellt.

Wie läßt sich nun dieser Umstand mit dem oben gewonnenen

Resultate
,
der Zusammenfassung von gh zu einer selbständigen

Classe gegenüber von aeo
,

vereinigen? Offenbar nur durch die

Annahme, daß in den gemeinsamen Stammcodex von e und o Les-

arten einer Handschrift übertragen sind, die neben der gemein-

samen Ueberlieferung von XY völlig selbständig dastand und
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demgemäß an vielen Stellen das richtige bot, wo bereits der Ar-

chetypus von X und Y verdorben war. Diese Lesarten sind in

e und o übergegangen
,
und so haben wir in diesen Handschriften

jetzt einen Text, der auf zwei Quellen zurückzuführen ist, einmal

auf die Ueberlicferung, die auch von den Handschriften agh wieder-

gegeben wird, und zwar im besonderen auf eine Unterabtheilung

derselben, zu der auch a gehört, sodann auf eine Handschrift Z,

die neben der gemeinsamen Ueberlieferung von agh völlig unab-

hängig dastand.

Auf diese Handschrift Z also gehen alle die Lesarten zurück,

wo in eo das Richtige erscheint, während agli eine gemeinsame

Verderbniß zeigen. Allein es finden sich auch eine Reihe von

Stellen, wo eo so von agh abweichen, daß die ursprüngliche Lesart

ohne jeden Zweifel in agh vorliegt. Ich denke dabei nicht an

kleine Fehler mechanischer Art, wie sie jedem Schreiber unter-

laufen und so auch dem untergelaufen sind, der den Stammcodex

von e und o schrieb; ich meine vielmehr solche Varianten, bei

denen auf einer Seite eine bewußte Interpolation vorliegen muß.

Und an solchen fehlt es in eo nicht. Ich hebe nur einiges hervor.

In dem Briefe des Felix wirft der Verfasser S. 10» dem Petrus

vor oo-/ S>p(U]oac rj aXTjhet^ za! toi; 4x1 Sie Ypdppaatv fjj.wv 4 v<a t £-

oaadat. So agh und demgemäß die lateinische Uebersetzung nec

amhulare iu veritate nec nostris duabus epistolis aurem voluisti com-

modarc. Die Handschriften eo geben statt dessen o&y &ppi;a<x;

ÄXijdetcf xoti tot? * p ö ; oi Tpippaotv irs t o # f; v a t; es hat also ein-

mal jemand das ungewöhnliche ix! St;, das er nicht verstand,

durch xpö; o4 ersetzt, sodann an die Stelle des ebenfalls ziemlich

ungebäuchlichen svtuttaaahai das Synonymum xetodijvai treten lassen.

Brief I Mansi 1125 B (= Avell. 74 § 3) heißt es von Jesus

st i«p xal eataoptaO"») 4$ äothvEta;, äXXä rö aaösvgg Yjpcov avaXaßtbv

otLpa toöto x4xov«kv (nam licet crucifixus sit ex infirmitate, sed infir-

mum nostrum adstimens Corpus hoc passus est die lat. Uebersetzung).

Der Satz ist Nachbildung von Corinth. II 13,4 xal fap et Eotaopie-

4$ aodsvs£*;, dtXXat Cjj 4x Suvapeta; hsoö. In eo ist vor 4£ aads-

vsta; ein oox eingeschoben
,

offenbar weil dem Interpolator der

Gebrauch von äXXä zu Beginn des Hauptsatzes nach vorangehen-

dem Bedingungsatz nicht geläufig war.

Ich könnte diese Stellen vermehren
,

allein ich meine
,
die

angeführten genügen, um zu zeigen, daß eo nicht überall, wo sie

augenfällig von agh abweichen
,
uns das reine Gold echter Ueber-

lieferung darbieten. Gleichgültig bleibt dabei, ob wir diese Inter-

polationen dem Schreiber des Stammcodex von eo selbst zur Last
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legen oder sie, was mir wahrscheinlicher ist, vielmehr der Hand-

schrift Z zuweisen
,
aus der auf der andern Seite so vieles 'Rich-

tige in jenen übergangen ist. Die Hauptsache bleibt vielmehr,

daß für uns in eo neben alter guter Ueberliefernng, von der in

ngh nichts zu finden ist, auch allerlei Interpolationen vorliegen,

von denen ngh frei geblieben sind '). Das oben gegebene

Stemma der 5 Handschriften würde demnach in folgender Weise*)

zu erweitern sein:

e o a 9 h

1) Daß diese Interpolationen immer falsch sind, ist keineswegs gesagt. Ich

will in dieser Beziehung hier nochmals auf die Stelle aus Brief III (Mansi 1129

E = Avell. 76 § 2) hinweisen, wo es von Petrus heißt: lylvou jip aörütv Ärrtjp

xal o'j Cutij, mxpla xal o!>% fjWtTjc, ÄptpaJ xal o ü nfnsipoc ß d T p y c

»

Ctjdvtov

xal oü SItos, xal.djii) xal 06 ypusö;, dxavßa xal oöx ävßot, xaxappaypio; xal oö yaA^vr|.

Wie schon bemerkt, fehlen die Worte dji^a? bis oTtoj in gh\ ßdvpu; lesen eo,

jjpaiiR; statt dessen a. Daß der Urcodex unserer Sammlung ebenfalls ßpwsi; batte,

wird für mich dadurch zweifellos, daß die alte lateinische Version, die wie gesagt

von unserer Sammlung unabhängig ist, jene Worte mit acerbitas et non matura

tsca übersetzt. Ebenso zweifellos aber ist es, daß xfxstpo; ßdvpui als Gegensatz

zu 2fiipaS durchaus erforderlich Ut. Da haben wir also eine Interpolation, die

Emendation ist.

2) An und für sich könnte man geneigt sein, auch eine andere Gruppirung der

Handschriften vorzunehmen. Man könnte von der Annahme ausgehn, was eo an

unzweifelhaft richtigen alten Lesarten gegenüber von agh besitzen, sei in sie

nicht indirekt, d. b. durch Oebertragung aus einer anderen Classe, sondern auf

dem Wege direkter Fortpflanzung gelangt; dann hätte man also zwei Classcn

der Handschriften, auf der einen Seite eo, auf der andern agh. In diesem Falle

müßte, um das gemeinsame Vorhandensein von Fehlern in eo und a gegenüber

von <jh zu erklären, eine Uebertragung von Lesarten aus der Classe eo in einen

Stammvater von a angenommen werden. Allein gerade die besondere Art der

falschen Lesarten, die eo und a gemeinsam sind, nimmt dieser Annahme jede

Wahrscheinlichkeit; vor allem ist doch kaum anzunebmen, daß jemand aus der

Classe eo auch Lücken wie die oben S. 16 erwähnte aus Brief IV in die andere

Classe übertragen haben sollte. Uebrigcns würde diese andere Gruppirung

an den für die Constituirung des Textes sich ergebenden Regeln nichts ändern,

Regeln, die auf dem absolut sichern Relultat fußen, daß sich in eo Corruptelen

Anden , die sonst nur in a Vorkommen
,
und ferner daß eo neben Interpolationen

eine Reihe von alten echten Lesarten zeigen, die in allen andern Handschriften

verloren gegangen sind.

Kgl. Oe>. i. W. NxchriohWn. Philo log.-hütor. KImm. I8M. Mo. 2. 10
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Ich komme jetzt zu der Frage: wie stehen die fünf mir be-

kannt gewordenen Haudsckriften zu den von Bini und Fronton

du Duc benutzten, bezw. zu ihren Ausgaben ?

Zunächst Bini. Derselbe giebt an 1

), er habe eine Hand-

schrift der Palatina benutzt: heute ist ein Exemplar unserer

Sammlung weder in Heidelberg noch unter den Vaticanischen Pa-

lutini zu finden. Ein flüchtiger Blick in den Bini’schen Text

zeigt nun sofort, daß jener Palatinus zu der Klasse gehörte, die

für uns durch g und h repräsentirt wird. So fehlen beispielsweise

auch bei Bini die Worte ävtt toö &XT«p.siv oe tot oxdvSaXa und 5p.-

<f
a£ bis atroc, von denen ich oben ( S. 14 f.) bemerkt habe, daß sie

in g und h ausgefallen seien. Die Uebereinstimmung erstreckt

sich oft bis auf unbedeutende Kleinigkeiten
;

ich gebe noch ein

paar Stellen aus dem Anfang des Felix-Briefes:

S. 9» SuaToyöx; gh Bini : Soar/jvutv aeo

S. 9t ivSpioi gh Bini : zarpaa: aeo

S. 9s ap£at gh Bini: Äp£at aeo und so fort.

Vergleichen wir Bini's Lesarten dann im besonderen mit

denen von g und h, so finden wir eine Reihe fehlerhafter Varian-

ten, die h eigenthümlich sind, auch bei Bini. Man vergleiche:

Brief V Mausi 1117 C am Schluß (Avell. 73 § 5) toöto tayoc cog,

xö tdr/oc a: tdr/o«; toöto h Bini; ebenda D 9 (Avell. 73 § 6)

p.st’ aöwöv aeog
: p-sP aotfjc h Bini; ebenda 1120 A am Ende

(Avell. 73 § 8) xaxd aeog : xaxdi oou h Bini
;

Brief VI oben S. 11*

prjpaia aeog: tä p^p/tra h Bini; S. 13j toöto> aeo, toöto» g : toöto

h Bini; Brief VII Mansi 1 i 13 E letzte Zeile (Avell. 72 § 12)

ijToi deov aeog : r,Toi töv \köv h Bini.

Man könnte hiernach vermuthen
,

der Palatinus Bini’s und

der Parisinus graecns 419, den ich mit h bezeichnet habe, seien

identisch. Allein dem widerspricht eine Stelle : Brief VII Mansi

1112 B (Avell. 72 § 3) haben sowohl aeog wie Bini äxrtaros pda

<fhatc, während in h pix ausgefallen ist. Daß Bini pla hier durch

Conjectur eingesetzt habe, ist so gut wie ausgeschlossen. Er hat

also zwar nicht den Parisinus h
,
wohl aber eine Handschrift be-

nutzt, die diesem sehr nahe stand und in dem besonderen Stemma
der Klasse X in folgender Weise einzufügen wäre:

1) Vgl. die zweite Ausgabe seiner Concilia generalia II 1 S. 764 : 'Acta

huius concilii ex quodam M. S. Codice Graeco antiquo Bibliothecae Palatinae

(in cuius Frontispitio erronea reperitur haec Inscriptio: Acta sanctae (juinlae

Syuodi Constautiuopolitanae) fidcliter descripta accepimus'.
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(X)

g Pala- h
linus

Mni’s.

Ihr Verlust 1

) ist demnach, da wir nicht nur h sondern auch

den durchweg etwas besseren Vertreter g derselben Klasse haben,

durchaus ohne Belang.

Wir kommen zu Fronton du Duc. Dieser hat drei Hand-
schriften benutzt; das Vorwort des Druckers sagt darüber Fol-

gendes: ‘cum ex eadem Regia bibliotheca (sc. Parisiensi) codicem

unum obtinuissent, in quo et Concilium Constantinop. sub Patri-

archa Henna et aliquot etiam Graecorum Patrum epistolae con-

tinebantur de impiis erroribus Petri Fullonis
, conferri diligenter

eum curarunt cum altero exemplari manuscripto, quod magnnm
illud ecclesiae Catholicae lumen et columen bonarumque literarum

Mecenas Illustrissimus Cardinalis Perronius Romae exscribi man-
daverat: cum tertio item alio quod pari humanitate concessit Re-
verendissimus Episcopus Carnotensis Philippus üuraltus, ut no-

minis sic ditissiraae illius bibliothccae haeres
,
quam eius parens

vir amplissimus et magnus Cancellarius Galliae Vice(co)mes Chi-

uernius instruxerat. Ex his tribus exemplaribus tum epistolae tum
Acta ipsius Concilii descripta sunt’.

Was den Text Fronton’s anlangt, wie er uns in seiner Aus-

gabe vorliegt , so steht er im großen und ganzen auf dem Boden

der Handschriften eo, deren verschiedene Eigenthümlichkeiten zum
großen Theile bei ihm wiederkehren: so in dem Felixbriefe oben

S. 9io die Corruptel irarpi statt irvs6p.au, S. 10« die Interpolationen

jrpö? st statt lirl Si? und jrstofrf/vat statt iviauoaodai, so, um noch

einige Stellen aus Brief VII (Avell. n. 72) herauszugreifen

:

Mansi 1109 D (§ 1) iroXopspü)? xai jro- tcoXotpäirm? xai äoX»-

XoTpösw? co und (xepiüc agh

Fronton

1112 B (§ 4) Ix faatpö? xpö lwo- vorhanden in agh

ipöpou ItlivVTf-

xa oa xal tö fehlt

in eo und bei

Fronton

1) Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Palatinns Bini's mit derjenigen

Handschrift identisch ist, die unter den Palatini einst mit Nr. 279 bezeichnet

war und von Stephenson S. 156 der Palatini Oraeci Yaticani aufgeführt wird.

Nach Bom ist diese Handschrift nach Stephenson’s Angabe niemals gekommen.

10 *
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st fs xai avtXaßs agh1112 D (§ 6) sl xai AviXaßs eo

Fronton

1112 D (§ 7) ittöj 54 xai ätptit- «ä>c 54 xai ätpsittoc

t<oc laapxcothj eo oapxto&sic agh

Fronton

1113 D (§ 11) Tjvwpivac xal 45tai- T
(
v(op,4vac agh.

p4too; coFronton
Eigentümlichkeiten, die a gegenüber von eogh charakteristisch

sind, finden sich bei Fronton nicht, dagegen eine Reihe von Stellen,

an denen er im Gegensatz zu aeo die Lesart der Klasse X, d. h.

der Handschriften gli wiedergiebt; vgl. z. B.

Brief des Felix § 1 4xei5t] 5oarj-/o>c gh Fronton sjtst5i] 5oon^vwv aeo

Brief III Mansi 1129 E (Avell. 76 § 3) tote ta oöjißoXa aeo

ouji.ß<5Xoi? gh Fronton

1132 B (Avell. 76 § 6) Slots pf)$at aeo

pi)£at gh Fronton

Ans dem Angeführten ergiebt sich einmal
,
daß unter den

drei Handschriften, die Frouton zur Verfügung standen, mindestens

eine unseren Handschriften e und o sehr nahe stand. Da nun

aber eben der Parisinus e, wie ich oben in seiner Beschreibung

angemerkt habe, sich einst im Besitze der berühmten Familie der

Huralt befand, so ist es so gut wie ausgemacht, daß wir in ihm

dieselbe Handschrift vor uns haben, von welcher der Drucker be-

richtet, daß Philippus Huraltus sie dem Fronton zur Verfügung

gestellt habe. Auf der andern Seite gehörte von den beiden

übrigen Codices des Fronton ebenfalls mindestens einer zu der

Klasse, von der wir g und h besitzen. Welcher der beiden andern

dies war und zu welcher Klasse die dritte Handschrift gehörte,

entzieht sich unserer Kenntniß '). Nur das eine mag hier noch

ausdrücklich hervorgehoben werden, daß der Fronton’sche Text

auch nicht den geringsten Anlaß zu der Annahme bietet, es habe

ihm eine Handschrift Vorgelegen
,

die irgend einer andern Recen-

sion angehört habe als die 5 mir bekannt gewordenen oder auch

nur irgendwie besser gewesen sei als diese. Eine richtige Lesart

giebt er gegen alle fünf Handschriften nur an ganz vereinzelten

Stellen, und die sind sämmtlich so beschaffen
,
daß dort ein jeder

das richtige sofort durch Conjectur herstellen mußte.

1) Eine Stelle de* Felix-Briefe* weist vielleicht darauf bin, da£ eben unser

Parisinus h von Fronton benutzt ist: oben S. 11, wo Fronton xsl tu« aurtji Tt|i(<ov

j-oxti.atvuiv —«piopl fcisxonuiv liest, bat h -ipeopf, g ntptoplsv, a bntpopis, in eo fehlt

das Wort.
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Von den jüngeren Herausgebern der Conciliensammlungen,

die unter Benutzung der Texte von Bini und Fronton unsere

Sammlung in ihre einzelnen Theile aufgelöst wieder zum Abdruck
gebracht haben, hat keiner neues handschriftliches Material heran-

gezogen. Nur Hardouin setzt (Act. Concil. II 836) zu den An-
fangsworten von Brief VII IIoXuTpöstos xa't aoXop-spfix; die Notiz

,Ex codice Vaticano’; allein mir ist zweifelhaft, ob sich dies nicht

vielmehr auf die in der gegenüberstehenden Spalte abgedruckte

alte lateinische Uebersetzung beziehen soll
,

die (in der Avellani-

schen Sammlung) noch heute in mehreren Codices in der Vatica-

nischen Bibliothek vorhanden ist. Jedenfalls habe ich weder in

den Indices der Vaticanischen Handschriften, wie sie dem Benutzer

dort jetzt in dankenswerther Weise zur Verfügung gestellt werden,

(mit Ausnahme des Ottobonianus) eine Handschrift unserer Samm-
lung entdeckt , noch gefunden

,
daß der Text Hardouin’s von dem

seines Vorgängers Labbe in irgend einer Weise abwiche.

Die bisherigen Ausgaben unserer Sammlung haben also neben

den fünf Handschriften
,

die ich ausfindig gemacht habe
,
keinen

selbständigen Werth und sind bei den für die Constituirung des

Textes festzustellenden praktischen Regeln völlig außer Acht zu

lassen. Für die 7 apokryphen Schreiben an Petrus Fullo und die

beiden Hormisda - Briefe sind solche Regeln ja von geringerer Be-

deutung, da bei jenen die alte lateinische Uebersetzung von VB,
bei diesen die lateinische Originalfassung fast immer zur Controls

dafür dienen kann, welcher Lesart im Griechischen der Vorzug

zu geben ist; um so wichtiger werden sie dagegen für denjenigen

sein, der — hoffentlich in nioht allzuferner Zeit — einmal die

gesammten Akten der Synode gegen Anthimus einer kritischen

Bearbeitung unterziehen wird. Ich möchte die Regeln in folgender

Weise zusammenfassen:

1) Wo g und h mit eo zusammengehn
,

ist eine abweichende

Lesart von a durchweg ohne Autorität und kann höchstens den

Werth einer Conjectur beanspruchen;

2) wo aeo mit g gegen h
,

oder aeo mit h gegen g stehn
,

ist

die abweichende Lesart der fünften Handschrift ohne Werth;

3) wo aeo zusammen gegen gh stehn, ist aus dem Zusammen-

hang zu entscheiden, welche Lesart den Vorzug verdient. Im
großen und ganzen ist dabei die Klasse aeo entschieden besser

als gh : in gh mögen sich nach flüchtiger Durchzählung in den von

mir hier herangezogenen 9 Briefen etwa 4 mal so viel Corruptelen

finden als in aeo. Besonders steht es auch, was Interpolatio-

nen des Textes angeht, mit gh bei weitem schlimmer als mit aeo.

r
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Aus der letzteren Classe habe ich mir nur eine verzeichnet;

Brief III Mansi 1132 D 2 (Avell. 76 § 9) toö tö Tptoorjiov 'ptuvetv

sataopwpövov (fj psta rfjv tptAta Xpioxöv ioraopwptvov]. Die einge-

klammerten Worte stehen in aco
,
fehlen richtig in gh

,
mit denen

die alte lateinische Version stimmt. Viel häufiger sind Interpo-

lationen in gh
;

vgl. z. B. Brief III Mansi 1129 E 11 (Avell. 76

§ 3) ti fdp twv irpoSSptav fjjubv xai src'.axö-tov ou «pGOoywv tot? cwpßö-

Xot« et£a? pi) jcpoadiodat rjj TptdSt TSTpäSa ev ttp tö Tptadftöv ob

tpdaxetv h rpoaibjxiQ OTaupoö; Statt der letzten Worte lesen gh :

tsxpd5a fjv ev rtp Tptoaftcp as ^pdoxstv Xefoooiv sv irpoodijxig oraopoö

;

die lateinische Uebersetzung «e adicias trinitati qualernilatetn rum

trisagion dicis sub augmento enteis stimmt zu der ersteren Fassung.

Ebenda 1132 C 1 (§ 7) Xtav oov Xoiqj oooxEttei? töSe oot -poriß-r;p:

oöv tcj> si? toötö ps oopßtßäoavTt ’Axaxitp aeo
;
dementsprechend die lat.

Uebersetzung cum Acacio gui me ad haec firmanda invitavit : itpoti-

Ihjpt Ei? toötö ps oopßtßäoavToc ’Axaxioo gh. Brief VII Mansi

1112 A 13 (Avell. 72 § 3) sl St oö pia <pöoic $soö satpöc xai aap-

xöc ävdpiajtEtai; xal toö Xöfou aeo und ebenso (dei patris
) die Ueber-

setzung : tteoö xal satpöc gh. Ebenda E 2 (§7) xa&ö piav

elvat fua'.v fijc aapxöc xal toö deoö Xöfoo Xöfsic u. s. w. aeo (secundum

quod unam naturam etc. VB): gh schieben nach xadö ein ydp ein.

Thiel p. 828, 30 (Avell. 140 § 17) t:pt
(
v xE-/psa>anjptvijv aeo (hono-

rem debitum das Original): ttpYjv pr
(
xsypEawnjpivTjv infolge falschen

Verständnisses der Stelle gh. Thiel p. 910 (Avell. 237 § 1) in

der Ueberschrift iittoxSstp aeo (episcopo das Original) : dpyis~iaxö7t(p

gh. Solcher oder ähnlicher Stellen ließen sich aus gh noch mehrere

anführen. Auch in solchen Fällen, wo die Wortstellung
beider Klassen von einander abweicht, ist ceteris paribus der

von ae der Vorzug zu geben; Beweis: unter den 10 Fällen derart,

die in jenen 9 Briefen Vorkommen
,

hat 1 mal wahrscheinlich gh

die richtige Wortstellung (Thiel p. 979, 1 = Avell. 237 § 14

öSeX^oö xai aovsiuaxöjtoo Tjpoüv aeo, äSeX^oü T
(
p<I>v xai aovejrtoxdßoo h

und auch g, bevor er in die Lesart von aco corrigirt wurde
;
fra-

trem nostrum et coepiscoputn das lateinische Original), 1 Fall ist

zweifelhaft (Thiel p. 820, 13 = Avell. 140 § 1 t&v arciotrav r
t

£jri-

povoc pavta aeo, fj tcüv an. Ercipovoc pavia gh, infidelium pertinax furor

das Original)
;
an sämmtlichen andern 8 Stellen die ich hier jedoch

nicht einzeln aufführen will, ist die richtige Lesart bei aeo, wie

die Uebereinstimmung mit der alten lateinischen Version bezw.

dem lat. Original zeigt.

4) wo agh gegen eo zusammengehn
,
muß ebenfalls eine sorg-

fältige Erwägung lehren, ob wir in der Lesart von eo eine Cor-
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ruptel bezw. Interpolation oder echte alte TJeberlieferang vor uns

haben. Die Beurtheilung dieser Fälle dürfte dem künftigen Heraus-

geber die meiste Schwierigkeit bereiten.

Entbehrlich ist von den fünf Handschriften eigentlich keine.

Von e mit seinen guten alten Lesarten gegenüber von agh ver-

steht sich das von selbst; controlirt wird er durch seinen Zwil-

lingsbruder o
;

kleine Schreibfehler entweder des einen oder des

andern dürften aus dem Apparat billig fortbleiben. Das Hinzu-

treten von a giebt uns die Möglichkeit den Archetypus Y zu rc-

construiren und damit aus den Lesarten von eo eine Anzahl über

jeden Zweifel der Interpolation (aus Z) zu erheben, g und li con-

troliren sich gegenseitig; wo einer von beiden mit der andern

Classe stimmt, wird die abweichende Lesart des zweiten ebenfalls

aus dem Apparat fern zu halten sein; höchstens mag man hier

und da eine characteristische Lesart entweder von g oder von h

anführen, damit, wenn neue Handschriften auftauchen sollten, so-

fort eine Classification derselben möglich ist.

/
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,

Zwei sabäische Inschriften auf der Bibliothek

zu Göttingen.

Von

J. Flemmlng.

Vorgelegt von Wilh. Meyer in der Sitzung vom 6. Mai 1894.

Im Jahre 1878 bat die Universitäts-Bibliothek in Göttingen

zusammen mit einer größeren Zahl arabischer und koptischer Ma-

nuscripte auch zwei Steine mit sabäischer Schrift von H. Brugsch
erworben. W üstenfeld hat seiner Zeit, als er über die Hand-

schriften berichtete (Nachrichten 1878 S. 285—326), auch diese

beiden Steine mit aufgezählt und von ihrem Dasein in Göttingen

Kenntniß gegeben, dabei ist es aber auch bis jetzt geblieben. Die

Beschreibung der orientalischen Handschriften der hiesigen Biblio-

thek, die ich auf Wunsch von Prof. W. Meyer für den im Druck

befindlichen Catalog übernommen habe, hat mich nun dazu geführt,

mich mit diesen Inschriften näher zu beschäftigen und das Re-

sultat dieser meiner Arbeit sei hier kurz mitgetheilt.

In den Nachrichten (1878 S. 325) ist angegeben, Brugsch
habe die beiden Steine in Südarahien aus einer Felswand heraus-

hauen lassen, das ist ein Irrthum, Brugsch hat vielmehr nach

brieflicher Mitteilung die Steine von arabischen Handelsleuten aus

Aden gekauft, so daß leider die Herkunft derselben unsicher ist.

Die erste — größere — Inschrift ist auf eine Stein-

platte von 21 cm Höhe und 45 cm Breite eingegraben und hat

vier Zeilen. Die Buchstaben sind von beträchtlicher Größe —
4 cm hoch — aber einfach und kunstlos

;
die Zeichen l ncBJI

haben noch die ältere Gestalt, vgl. Hommel, südarabische Chre-

stomathie S. 6—7. Die letzte Zeile ist ziemlich undeutlich. Der

Text lautet in hebräischer Umschrift:
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p
|

b*rmm
|

pbp
|

o-ncri

(?) “tbpa 1

) j

njnbronb
|

om
|

imn

(?) ja 1

)
|

pas
|

pbp
j

f-i«
|

amba
|

mm
fcana

j

ianb«o
! c«

j

bsn
|

piaa

Die zweite — kleinere — Inschrift befindet sich auf

einer Steinplatte von 20 cm Höhe und 19 cm Breite und hat fünf

Zeilen. Die Buchstaben sind 3 l
/z cm hoch und zeigen eine gewisse

Zierlichkeit in der Ausführung; die Zeichen 1 TD B C 1 weisen die

jüngeren Formen auf (Hommel a. a. 0.). Der Schluß der Zeilen

ist undeutlich und vielleicht verstümmelt. Die Inschrift scheint

überhaupt nur ein Bruchstück zu sein, der ganze Stein wurde

wahrscheinlich von den Händlern des größeren Profites wegen in

mehrere Theile zersägt. Der Text lautet:

? x
|

ms
|

*äa
|

rna
|

i

npa
j

nari
|

apb
|

•n

(?) ab*
|

men
|

«aa-i x

orayj
|

tasrwo 1 np

am
|

nrnra
|

tanwun

Ich bescheide mich nur den Text der Inschriften zu veröffent-

lichen, mögen gründlichere Kenner des Sabäischen das hier Ge-

botene weiter ausnützen.

1) i unsicher. 2) y unsicher.
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Melanchthon’s Vorlesung über Cicero’s

Officia 1555.

Von Wilhelm Meyer.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 9. März 1894).

Melanchthon als Docent.

Melanchthon’s Ruhm wird jetzt von Vielen angefochten : Theo-

logen behaupten
,

seine Leistungen auf theologischem Gebiete be-

rechtigten ihn nicht, unter den Reformatoren als der erste nach

Luther zu gelten; Philologen finden seine Leistungen auf dem
Gebiet des klassischen Alterthums nicht so bedeutend, daß er der

Praeceptor Germaniae heiße. Ein Blick auf die Entwicklung

Melanchthons macht begreiflich, wie ihm seine Zeitgenossen jene

Ehren zuerkennen konnten.

Der junge Melanchthon war ein begeisterter Humanist. Ins-

besondere schätzte und bearbeitete er die griechische Sprache und

Literatur, welche damals aus mancherlei, zum Theil sogar aus

patriotischen Gründen (vgl. meine Abhandlung über Aventin’s

Annalen in den Abhandlungen der Münchner Akademie philol. Kl.

17. Bd. 1886 S. 744) in Deutschland eifrig studirt wurde. Im
Alter von 20 Jahren gab er die griechische Grammatik heraus,

welche das Studium dieser Sprache in Deutschland lange Zeit be-

herrscht und gefördert hat, und noch in demselben Jahre wurde er

als Professor der griechischen Sprache nach Wittenberg berufen.

So schien Melanchthon’s Laufbahn sicher. Er wäre wohl der

bedeutendste Graecist des 16. Jahrhunderts geworden. Doch
Anderes geschah. Das Schicksal hatte ihn neben Luther gestellt

und dessen geistige Gewalt änderte die Lebensbahn Melanchthon’s.

Was die Humanisten auf dem Gebiete der Literatur zum größten

Theil schon vollbracht hatten
,
das schickte Luther sich an anf

dem Gebiete der Religion zu vollbringen : die Mißbräuche und
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Entartungen, welche das letzte Jahrtausend über der alten Wahr-

heit aufgehäuft hatten, sollten dadurch beseitigt werden, daß die

ersten und reinen Quellen aufgesucht und erschlossen wurden.

Als der kühne Theologe die ersten Schritte auf dem neuen Wege
that, fand er bei dem Humanisten Melanchthon lebhaften Beifall.

Luther erkannte
,

welch bedeutende Hilfe der beredte und mit

reicher Gelehrsamkeit ausgerüstete Humanist in dem bevorstehen-

den Werke und Kampfe ihm leisten könne, und setzte es durch,

daß Melanchthon trotz seines Widerstrebens auch zum Professor

der Theologie ernannt wurde. Damit war dio Entscheidung

gefallen. So lange Luther lebte, war Melanchthon sein geschick-

tester und treuster Helfer uud Genosse. Da Luther’s Löwenmuth

leicht und oft in Jähzorn aufllammte, war Melanchthon’s Stellung

nicht immer leicht und es ist ihm hoch anzurechnen, daß er durch

manche Entsagung und Nachgiebigkeit 2G Jahre lang die Freund-

schaft aufrecht erhielt. Dadurch allein schon hat er die Sache

der Reformation gefördert. Dann haben die Confessio Augustana,

die Loci theologici und viele große und kleine Schriften ganz be-

deutend dazu geholfen
,
Luthers Lehre in wissenschaftliche Form

zu bringen. Zahlreiche Reisen
,

eine Menge von Briefen
,
Gut-

achten und Schreiben haben zu Luthers Lebzeiten und noch mehr

nach dessen Tod die äußern Einrichtungen der protestantischen

Kirche schaffen und ordnen helfen. Mögen auch einige der dama-

ligen Theologen Melanchthon an Tiefe der Gedanken übertroffen

haben, die protestantische Kirche, wie sie geworden ist, hat nächst

Luther ihm am meisten zu verdanken. So hat er als Theologe

Großes vollbracht.

Was hat nun der Humanist, insbesondere der Graecist
Melanchthon in Wittenberg während der langen Zeit von 1518—15G0

vollbracht? 1

)
Er hat mancherlei klassische Schriften herausge-

geben
,

übersetzt oder erklärt
,

auch über einzelne Punkte des

klassischen Altherthums gehandelt: allein manche deutsche Philo-

logen jener Zeit haben ebenso Vieles geleistet. Die Bedeutung

Melanchtkon’8 erwuchs auf einem andern verwandten Gebiete.

Jene philologischen Schriften sind fast alle ans seiner Lehrtbätig-

keit entsprungen; der Gelehrte Melanchthon war mehr und mehr

in dem Lehrer aufgegangen
,
und als solcher hat er mindestens

ebenso viel wie als Theologe geschaffen.

1) Vgl. die ausführliche Darstellung 'Phil. Melanchthon als Praeceptor Oer-

maniae, von K. Martfelder’, Berlin 1889, dazu ‘Melanchthoniana Paedagogica, von

K- Hartfelder’, Leipzig 1692.

f
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Melanehthon scheint während der 40 Jahre, welche er in Wit-

tenberg verlebte, der beliebteste Professor gewesen zu sein; das

beruhte darauf, daß er nicht weniger Liebe als Geschick zum
Lehren besaß. Diese Eigenschaften waren gerade damals am rechten

Platze. Der Humanismus hatte die bisherige Unterrichtsmethode

und viele in den Schulen benützte Lehrmittel verächtlich gemacht;

noch energischer verlangte die Verbesserung der kirchlichen

Lehren und Einrichtungen auch eine Verbesserung und Umwälzung
des Unterrichtes, der ja bisher ganz von der Kirche beherrscht

gewesen war. Dies Bedürfniß der neuen Zeit fand an Melanehthon

den richtigen Mann. Er war Professor der Philologie und der

Theologie; er las über Ethik und war als philosophischer Dialek-

tiker bekannt; er liebte die Geschichte, hat mittelalterliche Ge-

schicbtsquellen studirt und Carion’s Chronik neu edirt; nicht

minder liebte er die Mathematik und die Naturwissenschaften,

wie schon seine Initia doctrinae physicae und der von Manlius

(hinter seinen Collectanea) zusammengestellte libellus medicus be-

zeugen. Ein so vielseitiger Mann konnte bei der nothwendigen

neuen Einrichtung des Unterrichts überall mitsprechen.

Zunächst ist der Unterricht an den Universitäten unter

seinem Einfluß umgestaltet worden. Melanehthon war Universi-

tätsprofessor mit Leib und Seele
;
er war nicht nur ein geschickter

und begeisteter Lehrer, sondern auch ein eifriges Mitglied des

wittenberger Lehrkörpers
;
davon zeugen schon die vielen Reden

oder Erlasse
,
welche er für diese Universität verfaßt hat. So hat

er an erster Stelle mitgeholfen die neuen Einrichtungen der Uni-

versität Wittenberg zu schaffen, welche dann Vorbild für die

übrigen protestantischen und allmählich auch für die katholischen

Universitäten Deutschlands geworden sind. Schon 1524 wollte

ihn der Rath von Nürnberg an die Spitze einer neu zu gründenden

Gelehrtenschule stellen; Melanehthon blieb in Wittenberg, allein

sein bester Freund, Camerarius, richtete die Schule nach seinem

Rathe ein. In ähnlicher Weise hat er die Einrichtung vieler

andern Gelehrtenschulen beherrscht, wovon besonders seine Briefe

Zeugniß geben.

So ist Melanohthon freilich nicht der erste Philologe oder

Graecist seiner Zeit geworden; allein er hat als Theologe nächst

Luther am meisten zur wissenschaftlichen Begründung der prote-

stantischen Lehre und zur Einrichtung der protestantischen Ge-

meinde beigetragen; sein größeres Verdienst liegt darin, daß er

als Philologe und Paedagoge den Unterricht an der Universität

und am Gymnasium zeitgemäß umgestaltet und ihm die Richtung
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gegeben hat, welche derselbe zum Ruhm Deutschlands bis in unser

Jahrhundert verfolgt hat, daß er also wirklich Praeceptor Ger-

maniae geworden ist.

Melanchthon’s Vortrag.

Die Liebe zum Lehren war mächtig in Melanchthon. Gern
möchten wir verstehen

,
worin der Zauber bestand

,
den er immer

auf die Studenten ausübte. Da an Wissen in einzelnen Fächern

gewiß mancher seiner Collegen ihn übertraf, so muß es vor Allem

die Art des Vortrags gewesen sein
,
wodurch er die Hörer

fesselte. Davon nach 350 Jahren eine Vorstellung zu gewinnen,

scheint unmöglich; allein wir sind doch nicht ganz ohne Hilfsmittel.

Als Luther auf der Höhe seines Ruhmes stand, versuchten Einige,

seine Gespräche wörtlich nachzuschreiben. So entstanden jene

‘Tischreden’ betitelten Aufzeichnungen, denen wir viele treffliche

Gedanken, viele Schlaglichter auf damalige Personen oder Ver-

hältnisse verdanken. Bald wurde versucht, das was Melanchthon

in seinen Vorlesungen frei sprach in ähnlicher Weise nachzu-

schreiben. In der Einleitung zu Melanchthon’s Postille (im 24.

und 25 . Band des Corpus Ref.) sagt der Herausgeber Pezel (um
1590

)
: etsi dictare nihil solebat, . . non defuerunt tarnen, qui cum

manus celeritate in scribendo valeret, de qua a poeta dictum est

‘currant verba licet, manus est velocior illis’, pleraque ex ore

familiariter disserentis excipere ac in Chartas referre studebant;

fuitque tanta aliquorum industria, ut ne xApepya quidem praeter-

mitterent, quin ea quoque annotarent. Diese Nachschriften nähern

sich also den stenographischen unserer Tage. Melanchthon sprach

mit Feuer, ja bei der katechisirenden Erklärung der Postille ge-

rieth er oft in heftigen Zorn (CR 24 599), von dem er sich bis zum
Schlagen fortreißen ließ. Wenn er klagt (CR 25 690) ‘wenn ich

heute einen frage, so kompt er morgen nicht wieder für mich oder

stehet hinder der thür’, so lag hier nicht Faulheit, sondern Furcht

vor seiner Strenge zu Grund. Wie die Nachschriften seiner

Vorlesungen zeigen, verstand es Melanchthon, das reiche Wissen,

das sein scharfer Geist gesammelt hatte, lebendig zu machen, um
den behandelten Gegenstand allseitig zu erklären. Wohl erstrebt

und verlangt er zunächst das sprachliche und sachliche Verstand-

niß, ja er läßt im Streben nach gründlicher Belehrung sich oft in

wunderlicher Verkettung der Dinge weit von dem vorliegenden

Gegenstände abführen. Aber vor Allem will er die Sachen und
Gedanken mit der Gegenwart und besonders mit den jugendlichen

Zuhörern in Vergleich und Zusammenhang bringen, um diese nicht

r
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nur zu belehren, sondern auch zu erziehen. Er mahnt sie,

was und wie sie studiren, wie sie beten, wie sie mit Trank und

Speise sich halten sollen; er will sie zunächst zu tüchtigen Men-

schen, nicht zu Gelehrten heranbilden. Solches Vorgehen kann

leicht als Sehulmeisterei empfunden werden und die jungen Zu-

hörer abstoßen. Bei Melanchthon war das unmöglich; denn er

verband mit dem mahnenden Ernste des Lehrers die Offenheit und

die Vertrautheit eines Ereundes. Ebenso frei, wie er in ihr privates

und ihr inneres Leben hineinredete, sprach er von seinem eigenen.

Was er während eines langen und reichen Lebens gesehen und

gehört hatte, was er fühlte und dachte, das breitete er vor seinen

jugendlichen Zuhörern aus. Was er sagte, kam aus einem reinen,

einfältigen Herzen und wurde deshalb von den meisten der jugend-

lichen Zuhörer mit offenem Herzen aufgenommen.

Wie in den vertrauten Briefen, so wurde auch in diesen Vor-

trägen das hergebrachte Latein durch viele griechische und durch

sehr viele deutsche Sehlagwörter oder Sätze durchbrochen. Dann
hatte sich Melanchthon aus der Rhetorik besonders den Satz

‘exempla doceiit’ gemerkt. Er liebte es sehr, durch einen Kern-

spruch
,

ein Spriichwort oder durch Geschichten
,

die er trefflich

zu erzählen verstand, zugleich zu fesseln und zu belehren. Von
einem vorzüglichen Gedächtniß unterstützt, hatte er sehr viele

solche Sprüche und Geschichten aus den Schriftstellern des Alter-

thums oder des Mittelalters gegenwärtig; besonders gern erzählte

er von den großen Ereignissen und Personen
,
welche er selbst

erlebt und gesehen hatte. Mag dabei auch manches Mißverständ-

niß unterlaufen, so werfen doch diese Erzählungen helle Streif-

lichter auf eineu wicht’geo Abschuiit unserer Geschichte. Dabei zeigt

sich die Tieue und Verehrung, mit dev Melanchthoa am deutschen

Vaterland und an seinen Kaisern beugt, dann der echt schwäbische

offene Sinn für den deutschen Volkshumor, selbst in derben For-

men, wie Melanchthon überhaupt Witz und Scherz liebte und ein

trefflicher Gesellschafter geweseu sein muß. Wenn Melanch-

thon so wie ein Freund zu den Hörern sprach und dabei Ernst

und Scherz, Gelehrsamkeit und Kindlichkeit mischte, so mochte er

wohl die jugendlichen Herzen bezaubern und jenen begeisterte

Liebe entzünden, welche Viele ihm stets bewahrt haben.

Nachschriften von Mela nchthon’s Vorträgen und
deren Abdruck.

Melanchthon's Vortragsweise können wir nur aus den Nach-

schriften seiner freien Vorträge beurtkeilen. Was bis jetzt davon
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bekannt ist, ist nicht viel werth. Fast unbrauchbar sind die um-

fangreichen Adnotationes in Evangelium M a 1 1 h a e i (CR 14

Sp. 531— 1042), die schon 1523 aus einer Nachschrift veröffent-

licht wurden, ebenso die Erklärung der Batrachomyomachie
(CR 18 Sp. 141— 154), 1542 von einem Zuhörer veröffentlicht.

Werthvoll sind die Bemerkungen zu Tbeognis, welche Melanch-

thon’s Schüler, Joh. Maior, gleich nach dessen Tod herausgab,

‘quas cum multis aliis ex ore praecepioris (a. 1551) bona fide excepit’

(CR 19 57— 178): sie sind besonders reich an deutschen Kernsprü-

chen, doch ist sicherlich vielfach geglättet. Die reichste Fund-

grube sind die Nachschriften der Erklärung der Sonntagslectionen

die sogenannte Postille, welche Melanchthon etwa 11 Jahre

lang stets frei vortrug : allein gerade hier ist die Ueberlieferung

des Textes eine sehr sonderbare und weder die Ausgabe von

Pezel (um 1590) noch deien Abdruck im Corpus Reformatorum

(24. und 25. Band) genügen auch nur bescheidenen Ansprüchen.

Einst hat es sehr viele solcher Nachschriften melanchthonischer

Vorlesungeu in Deutschland, Böhmen und Ungarn gegeben: heute

sind nur wenige bekannt, doch wird einige Aufmerksamkeit manche

zu Tag bringen; namenlose Stücke lassen sich bei dem persön-

lichen Charakter von Melanchthon’s Aeußerungen mitunter leicht

bestimmen. Ich fand in Göttingen 2 solche Nachschriften,

1) eine Nachschrift seiner Vorlesungen über Cicero’s Officia, 2)

eine Nachschrift der Postille.

Den jugendlichen Zuhörern gefielen besonders die von Me-

lanchthon eingestreuten Kernsprüche und Geschichten.
Manche Zuhörer haben deßhalb nur diese nachgeschrieben, andere

haben solche Stücke aus verschiedenen nachgeschriebenen Heften

oder aus Nacherzählungen gesammelt. Die werthvollste Samm-
lung ist noch heute jene, welche Joh. Manlius gleich nach Me-

lanchthons Tod erscheinen ließ (Locorum communium collectanea

1563; ich benütze den Druck von 1590). Freilich nahm Manlius

Rücksichten
;

so gesteht er (S. 156) ‘quaedam nomina in qui-

busdam narrationibus sunt suppressa .
. ,

aliquas res passim e Ger-

manico in Latinam linguain vertimus’. So haben seine Samm-
lungen vielen Reiz und Werth verloren; allein vielfach habe ich

gesehen, wie gewissenhaft und fleißig Manlius gesammelt hat; und

er verdient von denen
,
welche jene Zeiten durchforschen

,
weit

mehr beachtet zu werden als jetzt geschieht. Dann hat Schel-
born in seinen ‘Ergötzlichkeiten aus der Kirchenhistorie und

Literatur’ Bd. II 1763 S. 734—749 aus einer Sammlung, die einst

Spizel besaß, von 216 ‘Narrationes iucundae et utiles ex praelec-

/
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ticraibua (ni coniectura fallit) Ph. Melanchthoni3 exceptae . .
’ 20

mitgetheilt (aus den Jahren 1550—1552). Im 20. Bande des

Corpus Reform. Sp. 519— 608 hat Bindseil aus einer W olfen-

büttler Handschrift etwa 300 Geschichten abgedruckt, denen

voransteht ‘Wericus Vendenhaimer Noribergensis 1567’ und ‘Histo-

riae quaedam recitatae a praeceptore 4». Mel. inter publica« lec-

tiones’. Diese Sammlung enthält besonders auch humoristische

Stücke und der Abdruck scheint gewissenhaft zu sein. Aus

einer umfangreichen Sammlung in einer Petersburger Hand-

schrift (. . historiae et facetiae scitu dignissimae. omnia conscripta

. . Vitebergae ab Apolline Speisero Sunderhusano a. 1566) hat

Otto Waltz in Brieger’s Zeitschrift für Kirchengeschichte (TV

1880 S. 324— 333) 30 Geschichten mitgetheilt; manche davon sind

datirt. Die Sammlungen des Joh. Matthesius hat 1892 G.

Loesche aus der Handschrift des German. Museums vollständig

veröffentlicht (Analecta Lntherana et Melanchthoniana)
;
No. 163—

299 sind Dicta Melanchthonis. Endlich hat K. Hartfelder

in seinen Melanchthoniana Paedagogica 1892 S. 166 —201 solche

Geschichten abgedruckt; aber von denen, welche er darunter als

unbekannt aus der Münchner latein. Handschrift 941 abdruckt,

ist mehr als die Hälfte schon in einem der genannten Drucke zu

finden.

Zum Abdruck werden die Nachschriften vollständiger
Vorlesungen, selbst wenn sie sich als zuverlässig erweisen,

doch nur in Ausnahmefällen geeignet sein. Dennoch müssen sie

aufgespürt und ihre Eigenschaften festgestellt werden, damit ein-

zelne Forscher sie für ihre besonderen Untersuchungen ausnützen

können. Zumal enthalten sie sehr viele von jenen Kernsprü-
chen, Sprüchwörtern und Geschichten, die Melanchthon gern

und mit großem Geschick in seinem freien Vortrag verwendet hat.

Diejenigen darunter, welche antiken oder mittelalterlichen Schrift-

stellern nacherzählt sind, werden wir missen können. Anders

steht es mit dem, was Melanchthon selbst gesehen oder von Zengen

gehört hat. Hier ist es zunächst wichtig zu erkennen, wie die

Ereignisse und Gedanken jener großen Zeit sich in dem Geiste

eines so bedeutenden Sohnes derselben gespiegelt haben. Dann
enthalten dieselben manche wichtige Nachricht und geben oft köst-

liche Bilder aus dem Privatleben der Leute, deren öffentliche

Thätigkeit allein uns sonst vorgeführt wird. Endlich hat Melanch-

thon viele Sprüchwörter und scherzhafte Geschichten unmittelbar

aus dem Volksmund entnommen. Wichtig sind diese Sprüche und

Geschichten auch dadurch, daß unsere spätere Scherz- und Anec-
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doten-Literatnr, wie Zinkgref in ‘der Teutschen Nation klug aus-

gesprochener Weisheit’ oder H. W. Kirchoff im Wend-Unrauth,

aus diesen melanchthonischen Schätzen geschöpft haben.

Eine zeitgemäße Sammlung der Kernsprüche und
Geschichten aus Melanchthon's Vorlesungen wäre die schönste

Gabe, welche zum Gedächtniß seines vierhundertjährigen Geburts-

tags dem deutschen Volke dargebracht werden kann. Dabei ist

die nächste Aufgabo die Sammlung des Stoffes aus den gedruckten

und noch nicht gedruckten Quellen, besonders aus den Vorlesungen

(über Theognis
,
über Cicero’s Officia

,
vor Allem aus den Nach-

schriften der Postille, welche heutzutage erstaunlich wenig ge-

kannt ist) und aus den einzelnen Spezial-Sammlungen, sodann die

möglichste Bestimmung der vorkommenden Personen und Ereig-

nisse. Die Hauptaufgabe besteht in der Sichtung und Verarbei-

tung des Stoffes. Mclanchthon hat, wie jeder, der gern Geschichten

erzählt, dieselbe Geschichte oft erzählt; anderseits sind uns diese

Geschichten auf die verschiedenste Weise überliefert; so liegen

die meisten Geschichten in mehreren, manche in 5— 6 Fassungen

vor. Selbst wenn alle Fassungen auf dine Vorlesung Melanchthon’s

zurückgehen, sind sie oft verschieden. Denn der eine Nachschrei-

ber mühte sich wörtlich nachzuschreiben, der andere begnügte sich

nur die Gedanken wiederzugeben, der dritte ließ die deutschen

Stellen weg oder latinisirte sie, der vierte unterdrückte Eigen-

namen
,

u. s. w. Zunächst muß man zu bestimmen suchen
,

ob

mehrere der überlieferten Fassungen auf dine Vorlesung Me-

lanchthon’s zurückgehen
;
dazu werden gleiche Ausdrücke den W eg

zeigen. Liegen dann sicher mehrere ursprüngliche Erzählungen

derselben Geschichte vor
,

so wird es meistens genügen
,

die

reichhaltigste Fassung abzudrticken, die übrigen nur anzuführen

oder nur zur Ergänzung zu benützen.

So habe ich z. B. die Weinprobe Melanchthon’s am kurfürst-

lichen Hofe, eine Geschichte, welche das herzliche Verhältniß

Melanchthon’s zu Luther und beider zu ihrem Fürsten deutlich und

prächtig zeigt, in 2 Fassungen gefunden: beide gehen auf ein und

dieselbe Vorlesung zurück
;

die Fassung bei Manlius ist steif und

wortreich, die in der Lüneburger Handschrift mag beim Nach-

schreiben ein wenig gekürzt sein, aber, da sie alle Thatsachen

gibt und ihre Ausführung allein der Grazie und Schalkhaftigkeit

Melanchthon's würdig ist, so verdient sie allein, einst veröffent-

licht zu werden.

Manlius, Collcctanea p. 378. Lüneburger Handschrift Bl. 211b

Illustrissimus princeps dux Sa- Dux Johannes Fridcricus vole-

Kgl. Ou. d. W. Nachrichten. PMIolog.-hirtor. Klan«. IBM. No. 3. 11
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xoniae Elector, donaturus Mar- bat Luthero donare vas vini.

tino Luthero dolium vini propo- iubebat adferre ex duobus vasis.

sitis duobus iussit eum alterum Lutherus iubebat me gustare,

ex eis eligere. Lutherus vero

dedit mihi eligendi potestatem

seu optionem. Nam quando sibi

eraebat vinum, tune mihi prius

gustandum dare solebat. Saepe

enim emebat vinum ex meo iu- sicut de meo iudicio saepe vina

dicio. emebat.

Dixi igitur ad principem : II- Ego cum gustassem utrumque,

lustrissime princeps, dicam tuae dixi : Domine princeps, Lysander

celsitudini, quid Lysander fecerit erat apud Dionysium Siculum.

apudDionysium. Lysander cum es- cum esset abiturus, iubet adferri

set apud Dionysium in Sicilia et Dionysius duas aureas stolas et

discedere vellet, obtulit ei Diony- iubet Lysandrum alteram eligere

sius duas stolas
,

quarura unam suae filiae. Ibi Lysander : Ego

eligeret ac filiae suae daret. sum homo Laconicus, non possum

Lysander ut erat Laconius res- iudicare de stolis. volo utram-

pondit, se harum rerum esse que adferre ad filiam, ut illa

ignarum, sed veile se suae filiae eligat.

utramque afferre, ut ipsa elige-

ret
;
et utramque abstulit.

Cum hoc illustrissimo principi princeps risit et donavit Lu-

recitassem, intellexit quid vel- thero utrumque vas.

lern et utrumque dolium doctori

Martino donavit.

Von diesen beiden Fassungen kann die des Manlius ohne

Schaden entbehrt werden. Mitunter liegt der Fall anders.

Z. B. die Notiz bei Manlius 495 ‘Quidam pro concione exponebat

Ethica Aristotelis, a quo audivi primam partem primi libri Ethices.

multos autem in hoc authore habebat auditores. si sacra tradi-

disset, haud dubie pauciores advenissent’ ist zwar entbehrlich neben

jener in der Vorlesung über Theognis vom J. 1551 (CR 19 59)

‘Heidelbergae quidam doctor theologiae concionatus est librum

Ethicorum, et habebat frequens auditorium; conveniebamus magno
numero. si fortasse fuisset concionatus Paulum ad Romanos,

nequaquam convenissemus
,
neque ille unam pagellam intelligebat

in Paulo'; aber diese Fassung jener Jugenderinnerung Melanch-

thon’s möchten wir doch nicht entbehren neben der viel lebendi-

geren Fassung, welche unsere Lüneburger Hft Bl. 257b (aus dem
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Quare necessaria sit disciplina. Bl. 23b Quomodo sit possibilis

disciplina. Bl. 28 In li. I officiorum. Bl. 36 Caput I. Bl. 43b

Demonstratio de veritate et Omnibus habitibus intellectualibus.

Weiterhin besonders: Bl. 115 De vindicta et bello. Bl. 119b

Leges belli. Bl. 126b De dicto: vim vi repellere natnra monet.

Bl. 129 De contractibus u. s. w. Wenn die Hauptüberschrift auf

einen Commentar zu Cicero de officiis weist, so passen dazu kaum
viele dieser Ueberschriften, und der Inhalt des Geschriebenen selbst

führt ganz in die Weite und Breite. Griechische und deutsche

Stellen sind unter die lateinischen gemischt; wohl wird daun von

Cicero und andern alten Philosophen und Schriftstellern gespro-

chen; allein nicht minder oft von der Bibel und von rein christ-

lichen Sachen
;
dann werden viele Geschichten berichtet, besonders

aus der Zeit der Kaiser Maximilian und Karl V; und was das

Sonderbarste ist, wenn eben gehandelt wird z. B. de venditione et

emptione, so wird diese Gedankcnfolge mitten drin abgeschnitten

und es folgen Anmerkungen über Witz und Humor mit lustigen

Geschichten.

So ist es begreiflich
,
daß A. Martini (Beiträge zur Kenntniß

der Bibliothek des Klosters St. Michaelis, Lüneburg 1827) diese

Handschrift, mit den Worten beschrieben hat ‘Liber anepigraphus

continens Enarrationem : librum de officiis. leges belli de ven-

ditione et emptione’.

Als ich in diesem Dunkel Klarheit suchte, las ich Bl. 156a

‘ych bin ein armer calefactor Vitebergensis, sieut vocavit me Na-

bothus oder ein armer baccalaureus Kembergensis
,
sicut me voca-

vit Islebius’. Das deutete auf einen hochgestellten Mann in Wit-

tenberg. Dann entschied die Bemerkung zur Geschichte von den

Frauen in Weinsberg (Bl. 111b): abest 4 milli(aribus) a mea
patria

;
das zeigte, daß hier der berühmte Sohn der Stadt Bretten,

d. h. Melanchthon spricht.

Melanchthon hat schon in seiner Jugend einen schulmäßigen

trockenen Commentar zu Cicero de officiis drucken lassen, der dann

oft wieder gedruckt wurde und im Corpus ßef. 16 615— 680 wieder-

holt ist : mit diesem hat unsere Handschrift so gut wie nichts gemein.

Dagegen die andere Schrift Melanchthon’s, welche dessen Schwie-

gersohn Peucer nach Melanchthon’s Tod 1562 unter dem Titel

Prolegomena in officia Ciceronis herausgab, findet sich vollstän-

dig in unserer Handschrift. Nun sind diese Prolegomena selbst

ein höchst sonderbares Werk: sie bestehen aus ziemlich vielen

einzelnen
,

in sich abgeschlossenen Abhandlungen über wichtige

Fragen der praktischen Ethik
;

von Cicero ist in ihnen keine

11 *

s
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Jahre 16B8) bietet: cum ego essem adolescens
,
erat Heidelbergae

(1509—1512) monachus, qui postea in carcere mortuus est, qui

cum non haberet auditores coepit nobia adolescentibus concionari

Germanice Ethica Ariatotelia. erat facundus
,

ein beschwetzter

Schwabe.

Wenn so die verschiedenen Fassungen der einzelnen Ge-

schichten mit Fleiß gesammelt und mit Bedacht gesichtet werden,

so wird für das Verständniß jener großen Zeit und eines bedeu-

tenden Vertreters derselben reicher Stoff geboten werden, der

ergötzt und zugleich belehrt.

Ich will dieses Mal eine Nachschrift von Melanchthon’s Vor-

lesungen über Cicero’s Officia besprechen
,

das nächste Mal eine

Nachschrift der Postille. Jene Leute, welche Schriftstücken, die

nach Erfindung der Buchdruckerkunst geschrieben sind, nicht ein-

mal den Namen ‘Handschriften’ zugestehen wollen
,
werden auch

diese Stücke verachten : und doch ist nicht nur deren Inhalt für den

Historiker und den Theologen wichtig, sondern die höchst ver-

wickelten Wege, auf denen uns hier die Gedanken eines sehr be-

deutenden Mannes überliefert sind, können auch den Philologen

interessiren. Denn wie oft mag es ähnlich zugegangen sein im

Mittelalter und vielleicht schon im Alterthum?

Die Handschrift in Göttingen Codex Luneb. 99

und die gedruckten Prolegomen a.

Diese Handschrift kam aus der Bibliothek der Ritterakademie

oder vielmehr des alten Klosters St. Michaelis in Lüneburg 1853

in die Göttinger Universitätsbibliothek. Sie besteht aus 263

Blättern, die 16'/« cm hoch und 9 cm breit sind. Diese kleinen

Seiten sind im 16. Jahrhundert von verschiedenen Händen be-

schrieben worden, deren Schriftzüge oft schwierig zu lesen sind.

Schon das Aussehen dieser Seiten ist eigenthümlich. Meistens

läuft durch mehrere oder viele Seiten hin din Text; diesem sind

am linken Rand oft in einem
,

mitunter in 2 oder gar 3 Streifen

Noten beigeschrieben, aber so, daß der rechts stehende Text dann

den links geschriebenen Notenstreifen ausweicht, so daß die Noten,

wenn nicht vor, so mindestens gleichzeitig mit dem Text geschrie-

ben sein müssen. Mitunter fehlt der Text und diese kurzen Noten

füllen die ganze Breite der Seiten. Noch verwirrender ist der

Inhalt. Gewöhnlich weisen sonst Ueberschriften zurecht.

Die fehlen auch hier nicht. So steht Bl. la Enarratio li. de offi-

ciis. Bl. 5 Quid est disciplina et quam normam habet. Bl. 17b
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Rede, sondern mit allen Hilfsmitteln der Philosophie und der christ-

lichen Lehre sucht Melanchthon über die aufgeworfene Frage die

Wahrheit zu ergründen. Da Melanchthon, wie später zu zeigen, diese

Abhandlungen 1555— 1557 geschrieben hat, so verdienen sie in dieser

Hinsicht mehr Beachtung als seine früher verfaßto systematische

Darstelluug der ganzen Ethik (philosophiae moralis Epitome in

der Hanptausgabe von 1540 und ethicae doctrinae Elementa 1550 ff

;

vgl. Fr. Koitzsch, Mel. ’s philosophische Ethik, Leipziger Disser-

tation 1889 S. 2). Allein warum werden hier gerade diese Fragen

behandelt und andere nicht? warum in dieser Reihenfolge? Warum
steht am Schlüsse (Sp. 593 ff in den Noten) die unvollständige

Umarbeitung der Collatio actionum Atticarum et Romanarum?
Die Neueren geben auf die Fragen keine oder verkehrte Antworten

(Koitzsch S. 4, Hartfelder Mel. als Praeceptor S. 289). Der Her-

ausgeber Pcucer muß den Sachverhalt gekannt haben, allein seine

Worte ‘Cum Melanchthon libros Ciceronis do officiis in scholis

postremo percurrisset
,

adiecit qnaedam declarationis uberioris

causa
,
quae cum plena sint eruditionis et multarum controversia-

rum fontes explicent, multa aceuratius distinguant quam alibi,

commnnicanda cum pluribus censuimus’ lehren uns zwar, daß diese

Prolegomena Excurse zu den Vorlesungen de officiis waren, allein

in den Worten ‘cum percurrisset, adiecit’ enthalten sie einen

Widerspruch zum Titel Prolegomena, und vor Allem geben sie

keine Antwort auf die obigen Fragen. Dazu kommt, daß zwischen

diesen rein philosophischen Abhandlungen etliche Fetzen kurzer

Erklärungen zu einzelnen Stellen Ciceros de officiis gedruckt sind,

nemlich Sp. 543 zu § 14, Sp. 558 zu § 23 24, Sp. 660 zu § 27

28 30 31, Sp. 562 zu § 31 32. Diese Bruchstücke eines Comrnen-

tars zu Cicero könnten die Glaubwürdigkeit der ganzen Angabe

Peucers in Frage stellen.

Diese Ungewißheiten und Unklarheiten werden beseitigt durch

das richtige Verständniß unserer Handschrift. Sie bietet eine

Nachschrift des vollständigen Kollegs und in ihr treten die soge-

nannten Prolegomena an den richtigen Stellen auf. Der alternde

Melanchthon erklärte die Officien des Cicero anders als der junge.

Dem Manne, der in einer tiefbewegten Zeit unter den Ersten für

die höchsten Güter des Menschen mit Wort und Schrift gestritten

und oft Alles daran gesetzt hatte, war es eine zu leere Aufgabe

nur die Worte Ciceros oder höchstens antike Lebensverhältnisse

zu erklären. Er benützte den Inhalt von Ciceros Buch als Aus-

gangspunkt, um seine jugendlichen Zuhörer aufzuklären über die

wichtigsten Grundlagen der menschlichen Gesellschaft, in der sie
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bald mitarbeiten und mitkämpfen sollten. Deßhalb schickte er

eine längere Einleitung über den Werth solcher praktischen Phi-

losophie voran (de disciplina oder philosophia)
;
dann suchte er bei

der Erklärung der einzelnen Worte stets die Sachen nach den

Forderungen der Gegenwart zu beleuchten (Postille : intuemini

praesentia exempla ut melius haec intelligatis)
;
insbesondere aber, so

oft eine Bemerkung Cicero’s eine Frage des damals in seinen Grund-

lagen erschütterten socialen Lebens berührte, nahm er Anlaß
,
die

betreffende Frage ohne alle Rücksicht auf Cicero zu untersuchen
;

was alte und neue Geister gedacht, was die heiligen Schriften

verkündet, was eigene Erfahrung ihn gelehrt hat, Alles wird in

diesen kürzeren oder längeren Untersuchungen zu Hilfe genom-

men, um die allgemein giltige Wahrheit zu ergründen. So führt

ihn z. B. eine Nebenbemerkung Cicero’s ‘sunt privata nulla natura’

zu der Frage, welche in der Reformationszeit fast wie heutzutage

erörtert wurde, ob es ein Eigenthum überhaupt gebe (Bl. 65—87
= Corp. Ref. 16549—558). Diese letzteren Ausführungen meint

Peucer mit dem Ausdrucke ‘adiecit quaedam declarationis uberioris

causa, quae plena sint eruditionis et multarum controversiarum

fontes expliccnt, multa accuratius distinguant quam alibi’ und

hat sie 1562 mit dem unpassenden Titel Prolegomena veröffentlicht.

So ist die Ursache und die Reihenfolge dieser einzelnen Ex-

kurse erklärt. Melanchthon hat in seinen Vorlesungen Vieles

diktirt, Manches frei gesprochen. Diktirt hat er natürlich

mehr, wenn der Inhalt einer Wissenschaft zu entwickeln war und

wenn er seinen Zuhörern die Grundrisse seiner Lehre ins Leben

mit geben wollte
;
dagegen mehr frei gesprochen

,
wenn ein vor-

liegender Text zu erläutern war. In diesem Kolleg hat er natür-

lich die kurzen Erklärungen der einzelnen Worte Cicero’s frei ge-

sprochen
;
dagegen die Einleitung und jene rein philosophischen

Ausführungen einzelner wichtigen Fragen hat er zu Haus sorg-

fältig überdacht und aufgezeichnet und dann im Kolleg diktirt.

So erklärt sich die Thatsache, daß diese Stücke nur lateinisch

sind ohne Einmischung von deutschen Wendungen oder von Ge-

schichten und daß der gedruckte Text dieser philosophischen Aus-

führungen mit dem Texte unserer Handschrift bis auf Kleinigkei-

ten stimmt : Peucer hat eben wahrscheinlich Melanchthon’s Nieder-

schrift benutzt
,
anderseits geht der betreffende Text unserer Hft

auf eine genaue Nachschrift des Dictats zurück. Dagegen die paar

Bruchstücke von Erklärungen einzelner Stellen, also die Nach-
schrift des freien Vortrags, welche Peucer cinmischte, wei-

chen von den betreffenden Stellen unserer Hft beträchtlich ab.
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Woher Peucer diese wenigen Bruchstüche genommen hat, wissen

wir nicht.

Die Beschaffenheit dieser Nachschrift.

Unsere Handschrift ist sicher nicht eine unmittelbare Nach-

schrift weder des Diktates noch der frei gesprochenen Stücke.

Das zeigt schon die Schrift, dann die Einrichtung des Geschrie-

benen. Der, welcher schrieb, hatte sowohl den diktirten Text

als die dazu frei gesprochenen Erläuterungen geschrieben vor sich

liegen und suchte beim Schreiben es so einzurichten
,
daß Beides

neben einander zu stehen kam. Wir haben also eine Reinschrift

vor uns. Bei der Schwierigkeit, welche solch eine wörtliche Nach-

schrift der freien Rede bot, ist es natürlich, daß sich mehrere

Zuhörer zu diesem Zwecke verbündeten. Sie haben gleich nach

den Vorlesungen ihre Nachschriften verglichen und daraus den

vorliegenden Text hergestellt. So begreift sich zunächst, warum
in der Hft die Hand ‘) so oft wechselt

;
dann solche Fälle

,
wie

folgende: S. 538 = Bl. 19a hat die Hft mitten im Satze nur

‘tarnen poenae mitigantnr’, dagegen am Schlüsse dieses Absatzes

(Bl. 19b) nach vix steht in der Zeile fort die richtige, auch ge-

druckte Fassung ‘tarnen remittuntur poenae aeternae et mitigantur

poenae huius vitae’: also die an falsche Stelle gerathene Rand-

correktur der obigen Worte. In dem unmöglichen Satze Bl. 148

‘Papa Julius habebat electissimum exercitum, quo bellum inferro

volebat Maximiliano coniunxerat’ sind bei der Reinschrift nach

Maximiliano die Worte ‘et Ludovico regi Galliae, qui so cum

Maximiliano’ ausgefallen, wie Manlius (Collectanea S. 266) beweist.

Etwa der dritte—vierte Theil unserer Handschrift kommt im

Drucke nicht vor. Dieser neue Text enthält fast nur Erklärungen

zu einzelnen Stellen Cicero’s oder zu Stellen der dictirten philo-

sophischen Abhandlungen. Diese Stücke scheinen mit großer Ge-

wissenhaftigkeit nachgeschrieben zu sein. Denn deutsche Wörter

oder Sätzchen sind in Menge eingestreut und ganz fern liegende

Dinge, auf die Melanchthon beim Sprechen mitunter abirrte
,

sind

getreulich aufgeschrieben. Doch scheint der Zusammensteller bis-

1) Eine Hand, welche hier sehr Vieles geschrieben hat, schien mir lange

die Melanchthon’s selbst zu sein. Damit es mir nicht gehe, wie Sotheby (Observa-

tions upon the handwriting of Philip Melanchthon 1839), suchte ich Hilfe bei

meiner alten Nährmutter, der münchncr llibliothek, die ja anch an Melanchthon-

briefen reich ist; da sah ich, daB es doch eine andere Hand sei.
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weilen ohne viele Ueberlegung die verschiedenen Nachschriften

ausgenutzt zu haben
;
denn hie und da finden sich die gleichen

Gedanken, mitunter sogar mit denselben Worten auf benachbarten

Seiten eingetragen. Davon zu unterscheiden sind jene Fälle
,
wo

Melanchthon sich selbst wiederholt
,
wo er z. B. in der einen

Stunde über das Decorum allgemein gesprochen hat und beim Be-

ginn der nächsten Vorlesung die Grundbegriffe wiederholt. Im
Ganzen scheinen diese mündlichen Bemerkungen Mclanchthons fast

wörtlich naehgeschrieben zu sein, nur scheinen die Uebergangs-

und Einleitungssätze oft weggelasscn und auch sonst bei der

Schwierigkeit des Nachschreibens oft gekürzt zu sein.

Inhalt der Handschrift.

Es soll nnn der Inhalt der Handschrift verzeichnet, also der

Inhalt von Melanchthon’s Vorlesung über Cicero’s Buch de officiis

und einiger Seiten über die Ethik des Aristoteles angegeben wer-

den, wobei auch die Form der gedruckten Prolegomena (Corp.

Rcf. 16 533— Gl 4) ihre Erklärung finden muß. Entsprechend

meinem Satze
,
daß alle kleinen und großen Stücke der Prolego-

mena nur kürzere oder längere Ausführungen von Stellen des

Ciceronischcn Textes seien
,
folge ich bei dieser Uebersicht dem

Ciccronischen Text, Schritt für Schritt.

Bl. 1 Titel ‘Enarratio lib. de officiis’; das was Bl. 1 sonst

enthält, ist nachher zu besprechen.

Bl. 2 enthält die äußere Einleitung zur Vorlesung: Volumus

dco dante enarrare istum libellum, qui saepe repetendus est in

scholis. utinam extarent etiam libri de Republica
,

qui semper

fuerunt in manibus Alexandri Severi imp. u. s. w.

Bl. 2b Uebergang : de argumento. oportet in ecclesia conspici

discrimen legum et evangelii et philosophiae.
Was nun folgt, enthält die geistige Einleitung über das Ver-

hältniß der philosophia oder disciplina oder sapientia bumana

zur göttlichen Offenbarung; damit beginnt Melanchthon öfter seine

ethischen Schriften (vgl. CR 16 20 164 278). Diese Einleitung

wurde dictirt; sie ist deshalb in der Hft Bl. 3—28a mit vielen

Randnoten d. h. mit den mündlichen Bemerkungen zum Dictat

versehen und ist gedruckt Sp. 533—643 (humanis discernamus).

Im Drucke sollten S. 539 (Mitte) die Worte Quomodo sit possi-

bilis disciplina, wie in der Handschrift, als Ueberschrift hervorge-

hoben sein. Was Bl. 1 enthält, sind Bruchstücke dieser Ein-

leitung.

Cieero’s Einleitung, § 1—6, ist im Einzelnen erklärt auf
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Bl. 28a—36», mit deutschen Stellen, Geschichten und Ausführungen

über die Philosophensekten.

In § 7—10 definirt Cicero das Officium : Melanchthon’s münd-

liche Erläuterungen sind auf Bl. 36a— 42a enthalten; vorgetragen

sind dieselben am 27. August (Bl. 40b).

In § 11—14, dann 15—17 entwickelt, scheidet und umschreibt

Cicero die 4 Haupttngenden
,
nach denen dieses Buch dann einge-

theilt ist: Melanchthon’s Erläuterungen hiezu stehen auf Bl 42— 53a.

Er gab zunächst philosophische Entwicklungen der Tugen-
den ohne Rücksicht auf Cicero, in der Form von Syllogismen

(argumenta, demonstrationes)
,
welcher Form er in diesen Vorle-

sungen sich sehr oft bediente. Diese dictirte er; sie sind also in

der Hft (Bl. 43b—45b) mit Randnoten versehen und sind gedruckt

Sp. 543/5. In der Hft findet sich (Bl. 44b) nach den Demonstra-

tionen über die Iustitia noch eine über die damit verbundene

Liberalitas, ein gewiß echtes Stück
;
dann fehlen in der Hft Worte

des Druckes: 1) am Schlüsse der Fortitudo ‘Ist eben das man
sagt' u. s. w.

, 2) am Schlüsse der Modestia ‘Immodestia peccat’

u. s. w. Melanchthon's mündliche Erläuterungen zu einzelnen

Stellen der § 11—17 stehen auf Bl. 42a— 43b und 45b— 53b.

Daher stammen die im Drucke S. 543 (unten ‘Cicero omnes . . ’)

und S. 545 (oben ‘veritas est . .’) stehenden, kurzen Trümmer.

Von den 4 Tugenden behandelt Cicero zuerst die Prudentia

oder Veritas in § 18 und 19 : Melanchthon's mündliche Einzeler-

klärungen hiezu sind nachgeschrieben auf Bl. 53a—54b.

Die 2. Tugend, die Iustitia, mit ihrem Anhängsel, der Libera-

litas
,
wird von Cicero ausführlich besprochen in § 21—60 : Me-

lanchthons mündliche Erläuterungen einzelner Stellen dieser § 21—60

beginnen auf Bl. 54b ‘iam dicit de iustitia, sed satis tenuiter’ und

enden Bl. 146b ‘dixi de prudentia, iustitia, beneficentia et grati-

tudine’. Melanchthon hat, wie natürlich, mit der Erörterung der

Iustitia viele ethische Fragen allgemein philosophisch erörtert,

und es ist unsere nächste Aufgabe diesen ihre Stelle anzuweisen.

Natürlich will Melanchthon gleich zu Anfang die Grundbe-

griffe unabhängig von Cicero feststellen. Deßhalb finden wir

Bl. 54 b mit der einleitenden Bemerkung ‘dicemus quaedam funda-

mentaliter: primum de lege’ eine kurze Erörterung über Lex,

dann eine lange über den triplex usus des Wortes iustitia
(Bl. 54b—65a), welche dictirt und also auch gedruckt sind Sp. 545

—

548. Nun folgt eine große philosophische Abhandlung, ob es ein

Eigenthum gehe, wolche in der Hft Bl. 65a—87a und im Drucke

Sp. 549—558 steht, also dictirt worden ist. Dazu bieten die

r
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Darlegungen Cicero 's eigentlich keinen Anlaß, allein Melanchthon

ließ sich durch eine kleine Nebenbemerkung Cicoro’s in § 21 ‘sunt

autem privata nulla natura’ zu dieser ausführlichen Erörterung

verleiten, worin von Cicero selbst nicht die Rede ist. In diese

Abhandlung selbst sind wiederum 2 Excurse eingeschoben: zuerst

(Bl. 74b = Sp. 552) verführt die Erwähnung der proportio
den Melanchthon zu der Ausführung ‘discant autem hoc loco iu-

niores discrimina appellationum . . ’ (freilich verwendet er in seinen

andern ethischen Schriften noch mehr Worte auf die Arten der

Proportionen), sodann verführt ihn das Wort perfectus zu

einer langen Erklärung der Bedeutungen dieses Wortes ‘deinde

et de perfcctione sciendum est, quin saepe vocabulum hoc occurrit’,

Bl. 78b—81b == Sp. 554—556.

Der Anfang des § 21 hatte den Anlaß zu der großen dictir-

ten Abhandlung über das Eigenthum gegeben. Die mündliche

Erklärung von Stellen der § 21—26 ist auf Bl. 87a—93b naebge-

schrieben. Davon sind einige Trümmer von Peucer gedruckt wor-

den. So ist Sp. 558 = Bl. 90n/b, doch mit einigen Verschieden-

heiten der Fassung.

So gelangte Melanchthon bei der Erklärung zu den Worten
des § 26 ‘in imperiorum, bonorum, gloriae cupiditatem inciderunt’.

Das veranlaßte ihn in 2 kleineren christlichen Excursen zeitge-

mäße Fragen zu behandeln: 1) de gloria, 2) licetne petere
gubernationem ecclesiae aut reipublicae (Bl. 93b—96a =
Sp. 558/9).

Von den sich anschließenden Erklärungen zu § 27—30 (Bl.

96b— 100a) sind einige Stücke, doch in abweichenden Fassungen

gedruckt Sp. 559 und 560.

Cicero fahrt weiter mit der heiklen Frage
,

in wiefern man
Versprochenes nicht zu thun brauche (§ 31 32). Melanchthon

schickt eine längere christlich-philosophische Erörterung der Frage

voran; diese hat er mit dem Titel ‘de pactis' diktirt (Bl. 100a

—

104a), und Peucer hat sie zum Druck gegeben Sp. 560/2. Von
den mündlichen Erklärungen der einzelnen Stellen der §§ 31/2, in

der Hft Bl. 100a, dann Bl. 104a— 105b, sind wenige Trümmer in

ähnlicher Fassung Sp. 560 und 562 gedruckt.

In dem folgenden Paragraphen 33 handelt Cicero davon, ob

man auf dem Wortlaut eines Vertrages bestehen (summum ius,

severa iustitia), ja denselben durch böswillige Auslegung (calumnia)

mißbrauchen dürfe, oder ob man dabei der Billigkeit und Milde

(ims(xEia) Gehör geben solle. Melanchthon glaubte diesen Punkt

‘discrimen severae iustitiae et iotsixeiac’ in einer besonderen philo-
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sopliischen Abhandlung mit vielen Beispielen behandeln zu sollen,

die er diktirte (Bl. 106a— 114b) und die demnach auch gedruckt

ist Sp. 562— 565. Im Abschnitt über die smlxeia ist nach dem
Beispiel von Orestes in der Hft Bl. 10%—lila die Nachschrift

einer Reihe mündlicher Bemerkungen zu Stellen des § 33 einge-

schoben.

Da die Römer natürlich nur aus purem Gerechtigkeitssinn

alle Völker unterjochten
,

so behandelt Cicero den Krieg in dem

Abschnitt über die Tugend der Gerechtigkeit
,

ausführlich in

§ 34—40. Melanchthon knüpfte an dies Thema 3 große christlich-

philosophische Erörterungen
,

die er diktirte und die deßhalb in

der Hft und im Drucke gleichlautend stehen: 1) de vin-

dicta et de hello, worin er die leges belli behandelt (vgl.

Cicero § 34 iura belli), Bl. 115a—123a == Sp. 565—570;

2) unmittelbar anschließend (Hic agitatur et haec questio) die

damals wichtige und vielfach erörterte Frage: An politicus magi-

stratus debeat tollere impios cultus, punire blasphemos

et haereticos, Bl. 123a—126b = Sp. 570/3 ; 3) wieder unmit-

telbar anschließend: de dicto ‘vim vi repellere natura monet’

(movet etc. im Druck) Bl. 1261t—128b = Sp. 573/5.

Bl. 128b beginnen Erklärungen zu einzelnen Stellen des § 34,

also Nachschrift von Melanchthon ’s freiem mündlichem Vortrage.

Die Hft und der Druck haben von hier an noch 3 große und 2

kleine Stücke gemeinsam: de contractibus Sp. 575—593,

die Collatio actionum Sp. 693—602, die Uebcrsetzung von Xeno-

phons Stelle über Hercules am Scheideweg CR. XVII Sp. 1119

und die 2 kleinen Stücke
,
welche am Schluß der Prolegomena

p. 613 und 614 gedruckt sind, Einzelerklärungen zu § 50 und zu

§ 61 von Ciceros erstem Buche. Die Einfügung der beiden ersten

Stücke zu erklären, ist schwierig. Deßhalb sollen zuerst alle übrigen

Einzel erklärungen
,

d. h. die Nachschrift von Melanchthon’s

mündlichen Erläuterungen zu einzelnen Stellen Cicero’s bespro-

chen werden, so weit sie eben in dieser Hft enthalten sind.

Der übrige Theil der Iustitia
,

also § 34—60, wird im Ein-

zelnen erklärt auf Bl. 128b—146a und zwar so, daß Bl. 136a die

Erklärung von § 42 ffl., die über das Anhängsel der Iustitia, über

die Liberalitas, handeln, mit einer kleinen allgemeinen Einleitung

(Bl. 136a und b) beginnt
;
der Erläuterung von § 47 geht Bl. 139a

eine kleine allgemeine Besprechung der benevolcntia voran
,
der

Besprechung des § 50 (Bl. 143b) eine .allgemeine Stelle über die

soc.ietas hominum ‘optime autem . . snos gradns’
,

genau derselbe

Text, den Peucer im Anhang der Prolegomena Sp. 613 gedruckt hat.
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Die Einzelerklärungen der § 61—92, in denen Cicero die For-

titudo behandelt, umfaßen Bl. 146b—193b. Eine Definition der

Fortitudo kommt an 2 Stellen vor, Bl. 146b ‘fortitudo est pro-

pugnatrix . . contraria’ und Bl. 150a ‘fortitudo est firmitas .
.
glo-

riam dei’; beide Stücke bat Penccr im Anhang der Prolegomena

Sp. 614 gedruckt. Weiterhin gibt Melanchthon Bl. 164a und
170a zu § 69 ausführliche Erörterungen der vocatio.

Die Tempcrantia und Modestia behandelt Cicero von § 93 ab

:

Melanchthons mündliche Erläuterungen dazu beginnen Bl. 194a.

Allgemeine Gedanken über modestia tcmperantia und continentia

gibt Melanchthon Bl. 194a und 198a. In § 103/4 spricht Cicero

ziemlich kurz vom Witze: Melanchthon, der ihn liebte, verbreitet

sich ausführlich darüber (Bl. 205b— 206b, 207b—211), sowohl all-

gemein als mit Beispielen.

Von Bl. 212 ab, wo die Erläuterungen zur urbanitas schließen,

werden Mclanchthon’s Erklärungen einzelner Stellen Cieero’s spär-

lich: Bl. 213 wenige Bemerkungen zu § 109 110 117 118; Bl. 216a:

einige Zeilen zu § 121; Bl. 210a und b zu § 122 und 124; Bl.

222b wahrscheinlich zu § 124 (dignitas magistratus); Bl. 230b

—

232a zu § 124—126. Damit scheint Melanchthon’s Vorlesung zu

Ende gegangen zu sein.

Es bleiben nun noch 3 große Textesstücke zu betrachten:

zunächst die größte von allen hier vorkommenden Abhandlungen,

de contractibus, welche im Drucke Sp. 575—593 füllt, und
die Collatio actionum Atticarum et Romanarum ad decalogum,

im Druck von Sp. 593 ab haupsächlich in den Noten zu finden.

Merkwürdig ist die Form, in welcher diese 2 Abhandlungen

in der Hft auftreten. Die Abhandlung de contractibus beginnt

auf Bl. 129a und endet Bl. 213a, allein sie ist nicht fortlaufend

geschrieben, sondern in kleinen Stücken von meist 3 bis 4 Seiten,

im Ganzen in 27 Stücken; zwischen diesen Stücken laufen die

oben genannten Erklärungen zu einzelnen Stellen der § 36— 104

Ciceros. Die Collatio ist nur in 6 bis 7 Stücke zerlegt, zwi-

schen denen die spärlichen Einzelerklärungen zu Cicero § 109 — 126

weiterlaufen. Was bedeutet dieses Gemengsel, welches das

Verständniß der Hft beträchtlich erschwert 7 Nach längerem

Irren wurde ich durch einige Ueberschriften auf den
,
wie ich

glaube, richtigen Weg geführt. Da, wo nach einem Stücke der

Abhandlung de contractibus wieder Melanchthon’s Erklärungen

einzelner Stellen Cicero ’s beginnen
,

steht von Bl. 128 ab über

diese Erklärungen 9 Mal geschrieben T e x t u s und einmal Bl.

189b Text us explicatio; dagegen Bl. 189a steht da, wo
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diese Erklärungen unterbrochen sind und wieder ein Stück des

Tractats de contractibus anliebt, ‘alia lectio’.

Wie oben (S. 158) ausgelulirt ist, bat Melanchthon jedenfalls

diese philosophisch - christlichen Abhandlungen zu Hause aufge-

zeichnet und im Kolleg diktirt. Wollte er nun die grolle Ab-
handlung de contractibus in einem Zuge diktiren, so beanspruchte

das mindestens 5—6 Stunden und die Erklärung des Cicero wurde

auf seltsame Weise Wochen lang unterbrochen. Deßhalb theilte er

die Arbeiten. Er diktirte in jeder Stunde ein Stück seiner Ab-

handlung de contractibus und fügte, wenn nöthig, einige münd-

liche Erläuterungen dazu; den übrigen Thcil jeder Stunde ver-

wandte er auf den eigentlichen Gegenstand der Vorlesung und

fuhr in der Erklärung des 1. Buches von Cicero de officiis weiter.

Dabei hatte natürlich der zu erklärende Text Cicero’s gar keinen

Zusammenhang mit dem unmittelbar vorher diktirten Stücke de

contractibus. So kommt es, daß Bl. 189a vor den Worten ‘Et

edita est’ (Sp. 588) ,
also vor dem im Anfänge der Stunde dik-

tirten Stücke de contractibus, die Worte Alia lectio stehen,

während auf der Rückseite nach den Worten ‘ex suo aceipit'

(Sp. 588) vor der Einzelerklärung zu Cicero § 90 Tn rebus pros-

peris’ die Worte Textus explicatio stehen. Die Ueberschrift

‘Alia lectio’ kehrt nicht wieder, doch noch 8 Mal an der passen-

den Stelle die Ueberschrift ‘Textus’, zu der also immer ‘explicatio’

zu ergänzen ist.

So verstehen wir den seltsamen Inhalt der Handschrift von

Bl. 129 ab; wir sehen, daß diese Seltsamkeit ein Zeugniß für die

treue Wiedergabe von Melanchthon’s wirklichem Colleg ist. Inner-

halb der Bll. 1—128 sind, wie wir gesehen haben, die von Melanch-

thon diktirten
,

christlich - philosophischen Abhandlungen nicht in

solche Stücke zerlegt. Die Einleitung hat Melanchthon zuerst

vollständig diktirt, ehe er die Worterklärung begann. Von den

folgenden Stücken ist eines groß Sp. 545— 558, ist aber hier auf

Bl. 54b—87a fortlaufend geschrieben: ob Melanchthon dieses Stück

in einem Zuge diktirt hat oder ob die Zusammensteller unserer

Hft sich damals noch mühten
,

das Zusammengehörige zusammen
zu schreiben, das kann ich nicht entscheiden.

Es bleibt nun die Frage, an welche Stelle Cicero’s hat Me-

lanchthon diese Abhandlung über die verschiedenen Verabredungen

und Verträge der Menschen geknüpft. Die Beantwortung dieser

Frage ist schwierig. Der Anfang der Abhandlung Sp. 575 ‘Cum

supra (d. h. Sp. 549 ffl) dictum sit distinctionem dominiornm iure

divino sancitam esse’ zeigt, daß sie in der richtigen Reihenfolge
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hier steht, ihr Inhalt, daß sie zur Iustitia gehört. Die Abhand-

lung selbst hebt an Bl. 129a zwischen der Erklärung von Cicero’s

Worten § 85 ‘earum patroni’ und § 86 ‘belli aequitas’
,
wo die

Rede davon ist, daß man auch im Kriege gegen die Feinde auf

Recht und Billigkeit achten müsse. Zu diesen Ausführungen

Cicero’s und zu den daran geknüpften vorangehenden Abhand-

lungen Melanchthou's paßt diese Abhandlung de eontractibus nicht.

Anderseits schien der Gegenstand Melanchthon wichtig und ist

oft 1

)
von ihm berührt worden, und er wollte ihn gewiß in einer

Vorlesung über die Pflichten der Menschen zu einander nicht un-

erörtert lassen : deßhalb hat Melanchthon vielleicht mit dem Dik-

tat dieses ihm wichtigen Stückes begonnen, als es ihm Zeit schien,

obgleich der damals vorliegende Text des Cicero dazu keinen

Anlaß bot.

Auch von der Einfügung der Collatio actionum Atticarum et Roma-

narum ad Decalogum kann ich nichts Genaues sagen : eine bestimmte

Stelle des Cicero, an welche diese Abhandlung anknüpft, läßt sich

nicht zeigen. Allein diese Gegenüberstellung der heidnischen

Naturgesetze und der christlichen von Gott verkündeten Gesetze

hatte Melanchthon schon 3 Mal (1546 — 1554) drucken lassen. Sie

paßt vortrefflich zu diesen christlich-philosophischen Abhandlungen

über Cicero’s Lehre von den Pflichten der Menschen, und Melanch-

thon hebt das oft genug hervor ‘semper sit in conspectu decalogus,

ut sit norma omnium actionum’. Melanchthon hat seine gedruckte

Fassung für diese Vorlesung von 1555/7 vollständig umgearbeitet

(diese Fassung von 1555/7 steht in den Noten des Druckes CR
16 Sp. 593—602). Da aber das Stück mitten in der Besprechung

des 5. Gebotes abbricht, so dürfen wir annehmen, daß Melanch-

thon mit dieser Umarbeitung und mit dem Diktate eben nur so

weit gekommen ist, wie er ja auch in der Erklärung des Cicero

nur bis zu I § 126 gelangt ist.

Unsere Handschrift enthält zunächst noch ein Stück, welches

unter Melanchthon’s Schriften gedruckt ist. 1562 gab Peucer

unter andern
,
von Melanchthon gefertigten lateinischen Ueber-

setzungen griechischer Texte auch heraus (CR XVII 1119) ‘Inter-

pretatio Latina narrationis Prodici de Hercule ex Xenophontc’,

eine lateinische Uebersetzung jener wirkungsvoll erfundenen Ge-

schichte von Herkules am Scheidewege. Was unsere Hft

1) Mit dem Tractatus de eontractibus vgl. im Allgemeinen CR 16i 27 and

16m — 6««; im Besonderen vgl. Sp. 141 dieses Bandes mit Sp. 580, Sp. 261

mit 589; wörtlich tibereinstimmeo CR 8 ots/st und 16 Mu/so (de mutuatione).

Digitized by Google



Melaachthon’s Vorlesung über Cicero’s Officia 1555. 167

Bl. 243b—252a enthält' mit der Ueberscbrift ‘Ex li. 2 Xenopbontis

de Socratis sermonibus’
,

ist genau diese Uebersetzung. Wie
kommt diese hierher ? Peucer sagt, die Uebersetzung stamme ‘ex

scholis publicis soceri’. In unserer Hft steht diese Geschichte

allerdings nach Bl. 242, nach der Erklärung von § 126 und nach

dem unvollständigen Ende der Collatio, also nach der Nachschrift

von Melanchthon’s Colleg
;
allein auf den Rändern der Bl. 244—252

sind viele kurze Noten geschrieben
,

also nacbgeschriebene münd-
liche Erläuterungen zum Diktat; dann gehen dieser Uebersetzung

auf Bl. 243 voran Erklärungen zu einzelnen Stellen des § 117

‘in primis autem constituendum est', welche Erklärungen mit der

folgenden Geschichte von Hercules gar nichts zu thun haben; end-

lich wird der Name Prodicus etymologisch erklärt. Die folgende

Uebersetzung selbst ist also nichts Anderes als eine Beigabe, zu

welcher Melanchtkon verfuhrt wurde, als er bei der Erklärung

des Ciceronischen Textes an die Worte des § 118 ‘nam quod Her-

culem Prodicus dicit ut est apud Xenophontem .
.’ gekommen war.

Das Stück Bl. 243a—252a ist also nur durch eine Laune des

Schreibers hierher nach den Schluß der ganzen Vorlesung gestellt;

Melanchthon selbst hat diese Uebersetzung (liktirt, als er § 118

erklärte
;
das Stück gehört also hinauf auf Bl. 213b, wo nur spär-

liche Bemerkungen zu § 109—120 erhalten sind.

So führt das Verständniß der Hft zunächst dazu, das bisher

unverständliche Wesen der gedruckten Prolegomena zu begreifen.

Dieselben geben nicht den vollständigen Inhalt eines College
,
in

welchem Melanchthon etwa versucht hätte ein System der ethi-

schen Philosophie regelrecht aufzubauen
;

sondern sie sind nur

zufällige und einzelne Ausführungen einiger wichtigen Punkte der

Ethik
,

hervorgerufen und an einander gereiht nach einem rein

äußerlichen Anlaß, nach dem Wortlaute von Cicero’s Buch de

officiis. Wird so der Werth dieser Prolegomena gegenüber Me-

lanchthon’s systematischen Schriften über die Ethik gemindert, so

gewinnen sie durch die Feststellung der Zeit; denn als Melanch-

thon sie schrieb, stand er in der Höhe seiner geistigen Entwicklung.

Zeit dieser Vorlesung.

Wann Melanchthon diese Vorlesung gehalten hat, das läßt

sich aus einigen Angaben feststellen. Das Resultat ist allerdings

ein auffallendes. Martin Mylius gibt in seiner fleißig gearbei-

teten Chronologia scriptorum Ph. Mel. (1582) an ‘a. 1555 explicavit

Officia Ciceronis, exorsus 21. Mai; adnotationes illas Peucerus
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postea a. 1B62 Witebergae edidit’. Dazu stimmen die Angaben

der Hft selbst. Sie bietet zunächst Bl. 40b Heri fuit dies pugnae

ad Arbela.. illa pugna facta est 26 Augusti et sunt anni 1885:

hieraus ergibt sich als Vorlesnngstag der 27. August, ein Diens-

tag, im Jahre 1555. Bl. 57b ist die Note beigeschrieben ‘Eli-

sabeth requies dei. de Dido hat so geheissen’; da jeder Zusam-

menhang fehlt, so knüpfte Melanchthon wohl an den Namen des

Tages an : der Elisabethentag war 1555 der 19. November, ein

Dienstag. Bl. 70a ‘hoc die 17. D e e e m b r i s’ : 1556 ein Diens-

tag. Bl. 110b Filius dei d. n. Jesus Christus passus est 25 die

Martii
;
et hoc anno congruit etiam luna, quia cras est plenilunium

(nebst Bemerkungen über das Pascha-Essen) : also war der Vor-

lesungstag der 24. März, welcher 1556 auf einen Dienstag fiel.

Durch einen merkwürdigen Zufall läßt sich eine mündliche Aeuße-

rung Melanchthon’s vom folgenden Tage nachweisen, welche sich

auf die eben vorgebrachte bezieht. Nach einer nächstens zu be-

handelnden Hft der Postille (S. 454 daselbst) sagte Melanchthon

1566 in die annuntiationis Mariae d. h. am 25. März ‘iste hodiernus

dies id est 25 dies Martii dicitur esse dies passionis Christi et

ut heri dixi congruunt hoc anno mensis lunaris et pasca Iudai-

cum cum ipso tempore huius festi. Quotus annus mundi iam est?

1518’ (verschrieben für 5518 : vgl. die an diesem Tage datirten

Briefe z. B. ‘Dat. Anno 1556 am 25. Tag Martii . . und schreibt

man, daß Adam und Heva am selbigen Tag vor 5518 Jahren er-

schaffen sind’).

Aus diesen Daten schließe ich, daß Melanchthon diese Erklä-

rung der Officien Cicero’s nur einstündig las und zwar des Dien-

stags. Dies Colleg las Melanchthon als Professor der Ethik.

Nach seinem Tod 1660 übernahmen andere Professoren seine ver-

schiedenen Collegien
;

da heißt es nun (CR X 207) ‘cum ethicam

lectionem in schola retineri maximopere sit necessarium, eam par-

tem philosophiae explicandam demandabimus M. Petro Vincentio

hora secunda diei Mercurii’. Darnach scheint Melanchthon dieses

Colleg in seiner späteren Zeit überhaupt nur einstündig gelesen

zu haben.

Dieses am 21. Mai 1555 begonnene Colleg muß auffallend lang

gedauert haben. Bl. 1—40 unserer Hft geben die Vorlesungen

von 3, Bl. 40—110 die von 7 Monaten. Bl. 223/4 enthalten eine

Ausführung über den Namen Margaretha, die ohne allen Zusam-

menhang hier steht. Melanchthon hat also höchst wahrscheinlich

wiederum an den Namen des betreffenden Tages angeknüpft. 1556

fiel Margaretha auf Montag den 13. oder Sonntag den 19. Juli:
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schon die 3'/» Monate sind viel zu wenig Zeit für die 123 Blätter,

welche (243—252 mitgerechnet) hier in Betracht kommen. Da-

gegen 1557 fiel der Margarethentag nach den Ephemerides des

Ioannes Stadius (1554—1600, Cöln 1570) auf Dienstag den 13. Juli,

nach dem Almanach novnra des Petrus Pitatns (1552—1562, Tü-

bingen 1553) auf Dienstag den 20. Juli
;

zu diesem Zeitraum von

15 Monaten paßt auch die Zahl von 123 Blattern. Demnach bleibt

der Schluß, daß Melanchthon an diesem Colleg mit seinen Excursen

vom 21. Mai 1555 bis über den Juli 1557 hinaus je eine Stunde

in der Woche gelesen hat. Dies Ergebniß ist auffallend; allein

die Thatsachen sind kaum anders zu erklären. Die Erklärung

der Topica des Cicero beanspruchte wenigstens 11 Monate

(18. Jan. 1554— 14. Mai 1555).

Anhang der Handschrift: In Ethieen Aristotelis.

Der Titel ‘In Ethieen Aristotelis’ steht oben auf Bl. 252b.

Zunächst wird Name und Begriff besprochen, dann ihr Verhält-

niß zum Evangelium. Bl. 256 beginnt eine Erörterung de utili-

tate doctrinae ethicae im Allgemeinen und Bl. 258b utilitates

quinqne; hier sind manche Sätze dem Anfang der Elcmenta ähn-

lich. Bemerkungen zu einzelnen Stellen des 1. Buches der aristo-

telischen Ethik stehen Bl. 2571—258b und Bl. 262a. Die Blätter

262b und 263 enthalten eine Vergleichung des Hippolyt mit Joseph,

welche wohl zur fünften utilitas gehört. Am Ende von Bl. 263

bricht die Hft und der Text mitten im Satze ab: also ist nur der

Anfang dieser Vorlesung erhalten. An den Rand und in die

Seiten sind überall Ausführungen und Beispiele des Vortragenden

geschrieben.

Wichtig ist eine Stelle auf Bl. 255: doctrina ethica est quae

dicit de legibus naturae et demonstrationibus ex lege dei extruc-

tis. illa sunt explicata magno dei beneficio iam a 30 annis. Bavari

volunt ista iam obruere. ergo cras dictabo responsiones
contra articulos Bavaricos. ista potius tractabo quam

rixabor cum sycophantis. illa sunt utilia. videndum est, quis sit

hostis praecipuus et omittendus est particularis hostis. Dem-

nach spricht hier Melanchthon. lieber die Articuli Bavarici

vgl. Bindseil’s Note im Corpus lief. 9 638. Melanchthon erwähnt

dieselben in einem Briefe vom 10. Scpt. 1558; am 4. Oktober be-

richtet er schon ‘ego responsiones iam publice trado’
,
am 16. Ok-

tober ‘iam in praelectionibus trado responsiones’
;

in Briefen vom
18. und 25. Oktober empfiehlt er ähnlich wie oben die Einigkeit

gegen den gemeinsamen Feind. Begonnen hat also Melanch-

Kgl. Goa. d. W. Nachrichten. Philolog.-hiator. Klaas«. 1894. No. 2. 12
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tlion dieso Vorlesung Ende September 1558. Mit den 1529— 1546

gedruckten Enarrationes in librum primum Etbicorum Aristotelia

(CR 16 277) hat der Wortlaut dieser Vorlesung fast nichts ge-

meinsam. Geschrieben sind diese Blätter 252b—263 von der-

selben Hand, welche vorher Vieles (zunächst Bl. 216—252a) ge-

schrieben hat. Der Schreiber hat also schon im Frühjahr 1555

und noch im Oktober 1558 Melanchthon in Wittenberg gehört und

seine Vorträge nachgeschrieben.

Auszüge aus d iesen Vor le sungen Melanchthon’s ’).

Melanchthon über Cicero. Hartfelder (Mel. als Prae-

ceptor S. 380/3) faßt die bisherigen Anschauungen über Melanch-

thons Verehrung des Cicero zusammen und sagt unter Anderem

‘das unbedingte und nicht zu begreifende Ansehen Cicero’s, seine

regelgebende Autorität, seine nie hoch genug zu preisende Vor-

trefflichkcit sind feststehende Axiome .
. ,

als wären es Lehrsätze

der Kirche; erst die neueste Zeit hat von diesem humanistischen

Dogma abzufallen gewagt. Aussagen Melanchthon’s aus seinen

verschiedenen Lebensaltern beweisen
,

daß er in diesem Punkte

stets der gleichen Ansicht mit den andern Gelehrten der Zeit ge-

wesen ist’. Cicero den Redner bewundert Melanchthon allerdings

;

so sagt er auch in unserer Hft (Bl. 30b) ‘oratio grandis plus habet

ampliücationum affectuum figurarum
,

tonans
,

fulminans
,

ut de

Periclea oratione dicebatur; tales sunt contra Verrem, Catilinam,

pro Milone’. Darin hat Melanchthon aber auch Recht, und die,

welche hierin an Cicero mäkeln
,
würden heute noch jämmer-

lich erliegen
,

wenn sie im Redegefecht ihm gegenüber treten

müßten *). Allein nach den bisherigen Ansichten hat Melanchthon

Cicero auch als Denker ebenso hoch und unbedingt gelobt, mit ‘ähn-

lichen Beweisen, wie sie die neueu Apologeten Cicero’s gegen

Drumann und Mommsen anwenden. Wegen dieses ethischen Ge-

ll Uebcr die Citate (CE 19 = Theognia, CR 20 = Vendenhainer, CR 24

und 25 = Postille
;
über M a n 1 i u s Collectanea, Schelhorn Ergützlichkeiten

II 734, Petersburg Speiser's Sammlungen
,
Mathesiused. Loeschc, Clm.

941 ed. Hartfelder) siebe oben S. 151.

2) Doch auch iu der Bewunderung der Reden Cicero’s geht der Oraecist

Melanchthon nicht zu weit. Sagt er doch (CR 25 am): antecellunt Demosthenis

orationes forenscs Omnibus, quae scriptae sunt. Ciceronis orationes sind Pawren-

Predigt dargegen. denn Cicero hat sich nach den Krieges-Gurgeln müssen richten,

sed Graeci dicunt accuratins et eruditiua. Isocratis ding, das dehnet sich, non

est ad puguam comparatum.
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sichtspunktes hat Melanchthon auch mit Vorliebe die Schrift de
officiis behandelt. Diese Schrift, welche nach den kritischen

Untersuchungen unseres Jahrhunderts ein ziemlich abhängiges Pla-

giat griechischer Arbeiten ist, erscheint ihm als vollendet’ (Hart-

felder).

Dieses Urtheil über Melanchthon ist grundfalsch. Hören wir

zunächst, was Melanchthon über Cicero’s philosophische Erörte-

rungen gesagt hat: Bl. 53 (zu § 17 necessitas) ‘das ist ein arme

iemerliche correctio’ und (zu § 17 quaedam natio) ‘es ist seer

swach’. Bl. 54 (zu § 19 Sulpicium) ‘omnia haec in Cicerone sunt

valde tenuia’. Bl. 160 (zu § 66 magnus animus) pulchre incipit,

sed postea magnas nugas agit . . er macht grosse wort .

.

Bl. 161b

reprehendo hunc totum locum de fortitudine. ‘Admirari optare’ es

ist phantasie. Es sein grosse wort. Bl. 170 (zu § 70 von der

vocatio) Cicero redet leppisch davon. Diese Aussprüche klingen

eben nicht sehr nach Bewunderung. Doch Melanchthon hat

auch erkannt, daß manche Fehler Cicero’s von seinen Quellen her-

rühren. So Bl. 97 Stoica illa Ciceronis philosophia est valde

ieiuna et tenuis et spinosa. melius sunt haec tradita ab Aristo-

tele et iurisconsultis. Bl. 154 (zu § 64) Er hats durch ein ander

geworffeu more Stoico. Bl. 164 (zu § 64 multi autem) nu kompt
viel feines dinges, aber cs ist durch ein ander geworffen. sicut

saepe diximus, Ciceronis philosophia esset dulcior et clarior, si

esset secutus Peripateticos non labyrinthos Stoicorum. Die

kritischen Forscher unseres Jahrhunderts haben Cicero’s philoso-

phische Schriften getadelt
,

weil und nachdem sie die Griechen

studirt hatten. So klug war bereits Melanchthon : Bl. 35 (zu § 6)

Ich halte von keiner philosophia, quae non est orta a Graecis; ja

Melanchthon war klüger als die meisten dieser neusten Forscher,

die Cicero nur zu tadeln wissen : Melanchthon hat nicht nur die

Redegewalt Cicero’s bewundert, sondern er hat mit Recht neben

den inneren Schwächen der philosophischen Schriften Cicero’s auch

die etlichen Vorzüge erkannt Bl. 30 ‘Ciceronis philosophia plane

est rustica collata ad Graecam pliilosophiam
,
quamquam aliquid

praestitit’.

Melanchthon und seine Umgebung.

Bl. 30 Conferte orationes, meam et Calvini: Calvini grandis

est ideoque obscura, mea autem tenuis et fugiens omamenta.

Bl. 142 Mea mater miserat duci Friderico (‘Palatino’ seiet Manitus

S. 220 hineu) poma nostratia, illc remittebat illi poma quae ex

12 *
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Belgico attulerat. Bl. 166 ych bin ein armer Calefactor Vite-

bergensia sicut vocavit me Naboth (?, vgl. CR 24 749 Naboth

in familia Lutheri) oder ein armer Bacealaureus Kembergen-

sis sicut me vocavit Islebius (Agricola); dar sol ych mit zu-

friden steyn, vgl. die Postille Corp. 24 397 (nach der göttingcr

Handschrift): etsi deus me non fecit talem qualis oat Alexander

M., sed misernm Calmuser vel einen Loccaten zu Wittembergk ut

me vocat Alexius
,

vel baccalaureum Kembergensem ut Islebius

me vocat, tarnen ille baccalaureus Kembergcnsis pertinet ad

regnum dei; ähnlich Manlius p. 175. Bl. 160 (über Togo): se-

natoria toga ist gewesen simpliciter wie meyn rock, und dam
Bl. 164 Ich habe meinen rock ytzt vier iahr getragen, ich habe

das privilegium Iudaeornra in deserto
,

ne atteratur vestis. den

wir haben nicht viel zu kauffen. Noch intimere Dinge

aus der altdeutschen Studirstube, die zugleich Kinderstube war,

plaudert Melancktkon da aus, wo er von dem Unterschied des

angeborenen honestum und des angelernten decorum spricht,

Bl. 201 zu § 94: ego assuefeci meas puellulas ut non recusent

mingere in musaeo cum solns sum
,

sed cum adsunt peregrini

nullo modo hoc facinnt etiam inssae. Bl. 200 Jetvio jtoXXa

Xa'io'jv Jsivta roXXa Sddi : hunc versiculum solitus sum recitare ami-

cis
,
cum me reprehenderent, quod in dandis bibalibus (Trink-

gelder?) ut vocant in hospitiis essem liberalior. Hierher gehört

auch die oben (S. 154) mitgetheilte Erzählung von Melanchthon’s

und Luther’s Weinprobe.

Wittenberger Verhältnisse werden berührt:
Bl. 195b Cum ego primura huc venirem ante 40 annos, in

nostro isto parvo templo 3 simul ‘missa’ cauebant: unus cantabat

‘requiem’ alius ‘beata mater’ tertius aliud, propter aucupia pecu-

niae. das war nicht söayrjijiövo)? neque iv tdjsi. Bl. 199 Multi

flebant quando illis scripta ememlnbam. das sein böse natur.

Bl. 201b ist die Geschichte von dem dänischen Studenten
ähnlich wie bei Manlius S. 246 erzählt, Bl. 230 jene von einem

nobilis, cui est parva lis cum Academia.

Künstler, Dichter, Gelehrte der Zeit.

Bl. 245b Durerus: naturam imitari impossibile (vgl. Pe-

tersb. Bl. 237 und G. Th. Strobel's Zusammenstellung in seinen

Miscellanecn VI 1782 S. 209). Bl. 70b Gewalt Gunst und Gelt

berschet in der Welt etc. : haue cantionem fecit canccllarius

Palatini Pleninger, quem Rodol. Agricola nennet Plinium,
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cui inscripsit suam dialeeticam. Bl. 209 Tarn bona laudati

sunt haec encomia somni Ut dormituriat qui semel ista lcgat:

Cordus de encomio somni quod Hegendorphius seripsit;

voluit significare esse scriptum inane. Bl. 102 Solutae ora-

tionis decus maius est in E r a s m o quam carrainum , in Sti-

gelio carminis. Bl. 255 Ders wil calumnieren, der calum-

niers in tauseut Triise Namen
(
hinsutrtifügen in Grinm’s Wör-

terbuch II 1460 ‘Drüse’). illi calumniatores nihil docent sed om-

nia eorrumpunt sicut muscae, sicut dicebat Capnion: die Fliegen

tugent nirgent zu, nur das sie alles bescheisseu (latinisirt bei Man-

lius S. 395). Bl. 210b Logus Quidam poeta (da Logus am
Band steht, so hat der Schreiber gewiß Quidam tilgen wollen;

gemeint ist der hochmüthige Dichterling Georg von Logau) reci-

tabat multos versus in convivio. Eobanus sedit tacitus. tandem

Eobanus: du Tropff, meinstu das du alleine ein Poete bist? ille

iratus (assedit?). ibi episcopus dixit: Loge, drincket und seit ein

gut geselle; das ist diser auch, postca dixit: est Eobanus. ibi

ille: ego stultus, qui ostento me praesente Eobano. Hier sind

nur die deutschen Heden bemerkenswerth. Das Uebrige ist ein

dürftiger Auszug. Manlius 453 gibt eine ausführliche Darstellung

dieses gemüthlichen Stillebens am Tische des berühmten Staats-

mannes Joh. Dantiscus, das in die wichtigen und aufgeregten Ver-

handlungen des Augsburger Reichstages 1530 fallt. Bl. 246

Kpf^TS? asi (ad Tit. 1,12): miror Paulum ibi citare illum contume-

liosissimum versum, cum tarnen ecclesia ibi colligeretur. iam sunt

ibi reliquiae ecclesiae et est ibi adhuc una schola in tota Graccia.

professor Herinodorus fnit superiore aestate in Italia, doctus

vir (dieser Hermodor wird noch in 2 Briefen vom 1. Juni 1556

von Melanchthon erwähnt). Bl. 99b Quocirca bene praeeipiunt

(qui vetant quiequam agere quod dubites aequum sit an iniquum,

Cicero I 30) : das ist die beste Sententz die im gantzen Buch yst .

.

Memini Lut he rum valde delectari hac sententia Ciceronis.

Bl. 150b Noster amicus (Bernhard) Ziglerus habebat langue-

factas manus (nach Jöcher war nur die rechte lhtnd gelähmt) ex

lapsu, ita ut non posset bene uti digitis. cum obviareut ei inilites

petentes se instrui viatico (eyne Reuter - Zerunge
,

es heist inen

nicht betlen)
,

respondit ipse
,

ut acciperent marsupium ipsius ct

acciperent (caperent ?) pecuniam
,
cum ipse propter manuum con-

tractionem pecuniam promere non posset. acceperunt duos grossos

et restituerunt ipsi marsupium. Bl. 226 Aedituus accusaverat

saccrdotem, quod baptisaverat infantem in dem heusken. Sicut

Stendaliac Cordatus declamitavit contra collegara Stendaliae

r
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(St. zu tilgen ?), quem alioqni oderat, qui in concione dixerat Chri-

stum similem aaino in evang. diei palmarum. declamitavit contra

eum Cordatus in concione. ille tuebatur se postilla Lutheri. scrip-

sit liuc ad Luthernm Cordatus, ut ille locus emendaretur. Luthe-

rus risit. das heist litigare wspi fivoo oxiä; (bei Manlius S. 391

ohne den Namen des Cordatus, wohl aus einer andern Vorlesung).

Bl. 219 Osiander volebat deum non esse executorem poe-

narum, punirc tantnm per diabolos. non est absurdum, quod dici-

tur deum exequi poenam interdum per angelos, sicut angelus delet

exercitum Sennacherib. non cogitate casu ista fieri. unus de pas-

seribus non cadet in terram etc. Bl. 38b Stoici finxernnt omnia

peccata esse paria. Das sein alle fantasticae opiniones
,

nec in

ecclesia est tolerandum hoe sapäSoJov. Ille nebulo Sebastianus

Franke voluit scribere 7tapa3o£a et reformare omnes doctores.

malcdicit papae
,

maledicit D. Luthero multo acerbius et scribit

multa acerba. fuit moechus
,

fuit impostor. multae civitates illi

interdictae sunt, habuit honestam eoniugem et liberos. ego nihil

dico in eius contumeliam, sed quia über eius est in manibus mul-

torum, dico ut sciatis quis fuerit. Ille inquam etiam hoc sapdSoJov

habet, sed multa dicta s. scripturae item exempla repugnant, pee-

cata non esse paria (Petersburg Bl. 79 scheint ein Auszug aus

derselben Vorlesung zu sein). Bl. 231 (Johannes) Campanus,
qui iam est captivus

,
fuit acerrimus Lutheranus, scripsit contra

me. postea est factus papista, postea Serveticus. iam est captus

apud Iuliacenses. ego dedi Consilium ante 30 annos (um 1B29)

ut caperetur, sed noster princeps non voluit eum capere.

Bl. 234b Genuenses recte fecerunt, quod ante biennium (1553)

interfecerunt Servetum, quaraquam multi contra Calvinum et

istos bonos homines scripserunt (ähnlich äußert sich Melanchthon

öfter). Bl. 77b (zu CR 16 554) wird Canusius-C a n i s i u s ge-

tadelt, der mit Matth. 19 21 ‘vende quae habes’ das Mönchsthum

vertheidige. Bl. 261 Apud Eccium sedit honesta matrona, et

voluit cum illa ineptire sicut erat asinus. illa honesta matrona

arripuit poculum und warfs im auf den kopff und sagt: pfaff lerne

mores (Manlius 327 und CIl 2U 539 dieselbe Vovlesung
;

doch ist

Manlius geschmacklos erweitert, CU matt).

Völker Länder Städte.

Bl. 195b Türkische Gesandte in Krakau und die Hostie

:

dieselbe Vorlesung wie Manlius 187, doch manche Abweichung.
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von Bl. 191a an stehen (zn CR 16 558 de contractu emphytentico)

Notizen über Pachtung und Aebnliches; darunter: Bl. 191a ad

R h e n u m sin die giiter sechter beschweret, hic (in Sachsen)

sohnint eodera modo quotannis, ibi pro fertilitate vel sterilitate an-

norum. pastores saepe uno anno 600 aureos hahent ex vinis.

Bl. 192a ducatus Wirtebergensis cum adhuc esset comi-

tatus non fuit feudalis id est princeps habuit directum et utile

dominium, sed factus princeps imperii factum est dominium direc-

tum. Bl. 231b Insignia marchionum Mysniae leo in rubro et

caeruleo significant institiam divinam
,

agnitionem dei et severi-

tatem agnitionnm (?). Bl. 192b Ego credo Contantinum repe-

risse istnm morem (feudorum, tu CR 16 589) in Germania, qui

prodest ad conservationem familiarum et illa re devinxit sibi prac-

stantissimos homines (verschwommen bei Manlius 620). Rex
Galliens mortuis dominis imponit alios dominos (verschwommen hei

Manlius 620). Imbre Waseha ‘ego quotannis recipio circiter

60 (
schreibe 6) tonnas auri

;
post mortem non scio an mei habeant

nimm obolnm’. Bona non transeunt ad haeredes apud T u r c a s,

est talis ordinatio qualis est in bonis saccrdotiorum
(ähnlich Man-

lius 632 und Postille 25 321; malt Manlius 620).

Bl. 89 B a 8 i 1 c a e ediderunt scriptum, ut adulter solveret 4

aureos. ego cum dicerem ad Bucernm ’quare tarn ridiculam poe-

nam sanxistia', ille respondit ‘utinam hanc poenam possemus ob-

tinere’. Bl. 194b (die Fehler sind verschieden) Non est simpliciter sce-

leratus qui utitur Brunsvicensibus caligis sient ille est qui est

intemperans. (tu Cicero I § 35 aries) Bl. 129 Goslariae
adliuc mnlta huiusmodi bellica instrumenta inveniuntur. Bl. 232b

Illud insigne mihi maxime placuit: leo tenens librum id est prin-

ceps debet esse defensor religionis et studiorum
,

datu am Hand

Est insigne academiae Heidelbergensis (Manlius 561 andere

Vorlesung). Bl. 133 Cum Hispani essent Mediolani in prae-

sidiis
,

cogebantur Mediolani ut quotidie apponerent ipsis unum
ducatum Spielgelt; si non dabant, so namen sie cs selbs. (tu

CR 16 587) Bl. 185b Noribergenses integre solverunt (reditus

magistratuum et ministrornm), etiamsi quidam offerrct se et vellet

diminui pensiones. Bl. 124 recte fecerunt Noribergenses eji-

cientes eos
,
qui dicebant se dubitare enius essent religionis.

Bl. 228 vom Richter tu Tübingen, dieselbe Vorlesung wie Manlius

627, doch ohne den Schluß. Bl. 241b Cum dux Venetu

s

re-

tulisset ad senatum de foedere faciendo cum Carolo contra Turcas et

primo, cum sutfragia calculis ferrentur, victus esset numero suffra-

giorum, quae foedus fieri nolebant, iratus iussit singulos dicerc sen-
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tentium
;

ibi factum est focdus. sed non respondit eventus
,

quia

cum sit naturale inter Venetos et Genuenses odium, Andreas

Doria parum fideliter egit et passus est vexari a Tureis elassem

Venetam. ibi cum vcllent redire ad foedus Tureicum Veneti,

coacti sunt Tureis magnam pecuniam dare et tradere Callipolim

et Mouembasiam munitissimas urbes et Corcyram
,
quam tarnen

Tnrcicus imperator eis reddidit, praeterquam quod ingeutem ela*

dem acceperunt (Manlius 407 andere Vorlesung).

Stände.

Fürsten und Hofleben: Bl. 18 Die grossen Herren

gein mit den libidinibus wüstlick ume und auch mit den coniugiis;

freien zu na, deinde incidunt. in ealamitates. Bl. 211 Antistke-

ncs apud Aristotelem lepores frustra concionari leonibus dieit: so

geits wen wir den grossen kerrn predigen. Bl. 208 Ego saepe

dixi multis aulicis, quando fuit disputatio de bonis ecelesiastieis,

versum 6 ~oXXä xX4'J<a< (oXifx h.fibi-zii)

:

qui multa sunt furati

(so!) ex bonis ecelesiastieis et parum dat ecelesiao, illum absol-

vimus (Manlius 565 andere Vorlesung). Bl. 222b Zu Hoffe ist

ein Sew-Lebent. nuper quidam bonus vir noster amicus scripsit

ad nos ‘0 me caula prius quam nutriat aula poetam’. Man vindt

nyekt viel Poeten zu Hofe (hieraus Manlius 611). Bl. 249 Zu
Hofe sicht man quam ex variis rekus quacrant voluptates.

Geistliche und Juristen: Bl. 109b Tkeologi et

iurisconsnlti certant inter se sycophantiis. non seio utrum 1. C. a

thcologis aut tkeologi a I. C. didicerint. Bl. 196 Wenn ein

Prediger uff der Cantzel weit sthein mit einem Federpusch, etiarasi

esset sanctus vir, das wer gleiekwol nickt decorum. Bl. 227

Fuit kic longa disputatio an liceret I. C. dicere causas. D. Hiero-

nymus aoerrime disputabat, D. Brük volebat professionem suam
abjieere, sed illa res est diligenter explicata.

Kaiser Könige Fürsten.

Maximilian I: Bl. 247 Quam proceri principes (tilge

princ.) fuernnt principes Gcrmaniae ! M a x i m i 1 i u n u s fuit pro-

cerus et pulcher vir ,
et turnen minor fuit patre Carolus, minor

est Maxi(miüanus) et Ph(ilippus) minor est Carolo (eine ähnliche

Liste im CR 19 SD). BI. 182b Maximilianus incidit in alam

Gallicorum equitum cum tubiciue et erat in eo perieulo ut cape-

retur. iussit sonare tubam
,
non fugit. statim cquites Gallici de*
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derunt se in fugam
,

quia putabant adessc multitudinem equitnm

Maximiliani (—no?). Bl. 130 Maximilian und der König Frank-

reichs nehmen zusammen das Abendmahl, dieselbe Vorlesung wie

Manlius 82, der aber mehr Einzelheiten gibt. Bei Manlius 266

wird erzählt von den Verhandlungen des Pabstes Julius mit dem

kaiserlichen Gesandten, dem Kardinal Lang, vor der Schlacht von

Ravenna 1513 und von dem Gang dieser Schlacht selbst: Bl. 148

gibt diese Erzählungen mit so ähnlichem Texte, daß offenbar die-

selbe Vorlesung von Manlius benützt ist. Von dem Salzfaß,

welches Lang vom Pabst annimmt, steht Bl. 148 nichts
,
dagegen

Bl. 238 steht diese Erzählung mit der Einleitung ‘Saltzburgensis

mihi narravit..’.

Karl V

:

Bl. 223 Poeta Italiens scripserat naufragium

Imperatoris ad Algire et recitavit Imperatori
;

illo iussit ei nume-

rari statim 1000 aureos. Marotte poetae Gallico iussit numerari 400

pro poemate (Psalter in französischen Versen) et dixit: non volo

tibi nimium numerare, quia tu habes potentem regem et munificum

(Munlitis 551 andere Vorlesung). Bl. 124h (zu Schluß von CR
16 571) Audio Caesarem dixisse, veile se rem conferre ad syno-

dum . in qua ipse intersit andiens dispntantes et conferens (?) de

doctrina, sed impeditus est multorum astutia. Bl. 199 Impera-

toris gestus fuit (so) moderatissimus, nisi quod aliquanto erant du-

riores. cum Eustalius von Sliben (Eustachius v. Schlieben
,
der

‘deutsche Cicero’) kinc dueeret nxorem electoris (des Johann Frie-

drich)
,

ut deprecaretur a principe (23. Mai 1547 ?), et ipsa fleret

large et ipse orator Eustalius (Eustachius) et ipse Ferdinandns

et alii principes flerent, ipse stetit wie ein Stock nisi quod de-

menter respondit. Karl's Aufnahme in Paris ist Bl. 250 ähn-

lich wie Manlius 595 erzählt, sein Einzug in Antwerpen (nackte

Mädchen, Dürer) ist am reichsten erzählt bei Manlius 345, kürzer

CR 20 537, am kürzesten hier Bl. 245.

Von Alp hon s dem Weisen, den er für beträchtlich jünger

hielt, erzählte Melanchthon gern; so sagt er CR 25717 ‘extat de

eius vita singularis libellus, et veilem me posse habere excmplum

:

curarem illum iterum excudi
,

ut adolescentes haberent’. Bl. 117

erzählt er von dessen Wahlspruch (vgl. CR 20 586 24786) und von

seinen Verdiensten um die Mathematik (vgl. CR 25 257); Bl. 139

von dessen Nachsicht gegen Undankbare (vgl. CR 20 539 579,

25 430 716) und von der Belagerung Gacta’s (vgl. Maulius 273,

CR 20 556
,
25 431 440 717). Was von Ludwig’s XII. von

Frankreich Verbannung Bl. 71b erzählt wird
,

steht ähnlich Man-
lius 22. Die Anwesenheit Ludwig’s in den Gerichtssitzungen

/T
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ist Bl. 85b nach derselben Vorlesung berichtet wie bei Manlius

593 und Mathesius no 255 (Manlius ist am reichsten
,
unsere Hft

gekürzt, bei Mathesius ist der Schluß besser), dagegen CR 25 321

ist nüchtern und stark verschieden.

Bl. 37 Fuit usitatum adhuc proxima aetate principibns amare

medicinam, ut dux Fridericus multos iuvit et in primis pau-

peres
;

sicut sanavit illum impressorem Lotther suis nnguentis

ferc per semestre qui adhuc vivit Magdcburgae. Bl. 160 Frie-

drich gibt lieber Geld aus seiner Kasse als Holz aus seinen Wäl-
dern : dieselbe Vorlesung bei Manlius 591 ,

der eine Geschichte

über Waldungen bei Wittenberg hinzufügt. Bl. 131 (ähnlich

121b) Caesar non habuit potestatem interficiendi ducem Ioannem
Fridericum, quia est captivus et dediticius. Bl. 144 Quae-

rebam proximc ducem Fredericum Lignicensem, ntrum

maiori desiderio afficeretur coniugis vel filii
,
quem habet ingenio-

sissimum et bonac spei, respondit se magis affici calamitatc con-

iugis quam filii. Bl. 90b Noribergae cum cssent duo cap-

tivi, venit pater et petivit dimitti filios. cum responsum esset

non posse fieri, petivit alterum dimitti. cum esset quaesitum,

quem vellet dimitti, petivit iuniorem. ibi marchio Albertus
iussit minorem statim dimitti. Die hübsche Anecdote von W i 1-

helm von Hessen und Albert von Baiern
,

welche bei Man-

lius 432 breit, bei Mathesius no 277 in einem guten Auszuge ge-

geben ist, bietet unsere Hft am besten: Bl. 209b Lantgravius

(Wilhelm, Philipp’s) huius pater, qui (adhuc vivit Manlius) valuit

mnltum ingenio sicut hic etiam. cum expectarent Maximilianum

ante cubiculum, interim dum expectant, iste nugatur cum iuuiori-

bus principibus. Albertus Bavarus gravis senex dixit ad eum
‘domine cognate, wisst ihr wor yhr gut zu wert’, respondit ‘do-

mine cognate, sum adolescens, adhuc non multum cogitavi'. ille

‘ihr dientet bey meinen Lewen
;

den ihr habt viel schafvleisch'.

ibi Lantgravius ‘domine princeps, licet mihi vicissim libere dicere'.

‘die’, inquit ille. ‘Gnediger Her (sicut iuniores principe8 appellant

seniores), ihr soltet junge Apffen bei euch uffzihen, das <sie>

ewr Tücke von euch lernten' (quia erat astutus et mirabilia exeo-

gitabat). alii principes tetrico vultu dissimularunt. Bl. 198b

Fuit quidam non ultimo loco (fuit princeps Germaniae, cuius adhuc

uxor vivit ,
sagt deutlicher CR 20 596)

,
cuius uxor putabatur esse

praegnans et edidit m o 1 a m. matronae dixerunt ad maritum

,domine, erat bona spes deum vobis daturum sobolem, sed secua

accidit: edidit massam, sicut interdum accidit mulieribus’. Ule

quaerebat odiose, quomodo appellaretur. illae tandem ‘ein Mon-
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kalb’, ibi ille ‘hä, es ist besser ein Kalb den ein Kind; den ein

Kalb kan man essen’ (dieselbe Vorlesung paraphrasirt bei Manlius 445,

eine verwandte gekürele Fassung CR 24 486, eine selbständige CR 20596).

Edelleute.
Bl. 145 Jorg von Fronsbergk et Lottretus (Lautrec),

qni Neapoli in obsidione (1528) mortuus est, fuernnt praestantes

viri. Lottretus invitavit Georgium von Fronsbergk, et ideo etiam

Langerns (?) cum invitavit, et, quanquam erant hostes, tarnen

alter ad alterum propter virtutem, quam mirabatur alter in altero,

ad convivinm accedebat. Bl. 184 C o m e s t a b i 1 i s (v. Mont-
morency) dixit, cum Imperator noster (Karl V) esset in Nar-

bonensi (1536), se duo bella gessisse, unum cum Imperatore Rom.

alterum cum rege suo qni volebat dimicare. et Comestabilis dixc-

rat, quod rex loca per mnlta miliaria vastasset, Imperatorem brevi

fame coactum discessurum, sicut evenit (das Bisherige nach anderer

Vorlesung bei Manlius 255). et Imperator ipse non approbavit

istam expeditionem
,

sed est secutus consilium Antonii de Leva,

qui mortuus est ibi. et Imperator fuit ita illi iratus, ut rogatus,

cum significaret se quaedam arcana indicaturum
,
non voluerit ud

morientem accedere. Bl. 118 steht am Rande die Geschichte

von Gousalvus ähnlich wie Manlius 320, während die dictirte

Fassung CR 16 567 (= Bl. 119/120) stark abweicht.

Geistliche (zum Theil Scherze).

Bl. 225b zu den dictirten Worten (CR 16 567) ‘memini duos

theologos vicinos litigare de aucupio columbarum 1

steht am
Rande: Erant Heidelbergae. alter tarnen erat doctus, quem

etiam Lutherus laudabat; dicebat eum bene disputasse in Heidel-

bergensi disputatione (26 April 1518): vgl. Codex lat. Monacensis

941 Bl. 632b Fuit Heidelbergae rixa inter duos doctores theolo-

giae mihi optimc notos. alter alterius columbam capiebat. quaero,

an facta sit illius? respondit (respondeo ?) : non, quia columha

est cicus animal et domesticum (bei Hartfelder
,

Melanchthoniana

S. 196, wo weiterhin ‘cervnm’ statt ‘corvum’ zu lesen ist). Bl. 131

Quidam sacriticulus Tubingae circumferebat reliquias sanctorum

ut vocant et promittebat Omnibus qui illas reliquias oscularentur

vitam eius anni
;
affirmabat eos non posse eo anno mori. princeps

eum sacerdotem ad se vocat, increpat eius impudentiam. ipse

respondet, se non mentiri, quia nemo osculetur reliquias, sed vitrum,

in quo eas servet. princeps cognita hac sophistica iussit eum disce-

dere, ait (aut?) se demersurum ipsum in aquam. Belehrend sind die

Parallelstellen

:

1) Bl. 210 in unserer Hft selbst ‘Sacriticulus

Heidelbergensis promittebat illis qui osculati essent reliquias

s
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suaa (non) morituros eo anno, cum reprehenderetur a principe,

dixit non osculatos eos esse suas reliquias sed vitrunT. Dies

ist nur ein Compendium der Vorlesung auf Bl. 131, aber das, was

bei Manlius S. 186 steht
,

scheint fast von einem Zweiten dem Mel.

nachereäJdt zu sein

:

Quidam impostor indulgentiarius vendebat

indulgentias et ubique circumferebat. bic aliquando ascenso sug-

gestu in concione dixit: quicunque meas indulgentias osculabitur,

non morietnr boc anno, peste erit über ac tutus a pestis contagio.

dux Wirtenbergensis Eberhardus iussit eum ad se accersi cumque
venisset dixit ‘quare boc in concione dicis?’ respondit ‘verum est,

domine, sed ipsi osculantur tantum vitrum
,
non indulgentias’.

‘abi
,
inquit dux

,
cum tua sophistica excusatione’. credo, si non

statim discessissct
,
tune ipsum suspendi mandasset et iuste fecis-

set. Bl. 156 Wen die Thumhern zuMcntz sterben, tune

conducunt 3 aut 4 meretrices
,
canonicorum famulas. die stellen

sich übel
,
cum omnes laetentur: diabolus lactatur quod accipit

animam, haeredes quia bona accipiunt, successor quia sacerdotium

(ähnlich CR 25 807). Bl. 250 Quidam sacrificulus cum in biblio-

polio vidisset Syracidem editum, dixit: quam mali bomines sunt

Lutherani. etiam Christo nomen aliud affinguut. antea vocabatur

Christus Jesus, nunc illi vocant eum Jesum Syrach. Bl. 171

Quidam vocabatur ad ecclesiam Brettensem (?, a civibus Princen-

sibus Manlius). D. Martinus agebat cum eo, ut susciperet. ille

nihil respondebat nisi ‘s i dcus v

u

1 1, si deus vult’ (das Bisherige

bei Manlius 207 nach einer andern Vorlesung , mit dem Schluß : cui

dominus Philippus dicebat ‘Ey, oportet etiam accedere tuam vo-

luntatem’. tune tandem vocationi obtemperavit). Novi multos

qui simnlatione humilitatis mentem occultant, cum maxime appe-

tant. das ist ixrilsoHai, wie die Meidlin thun, wenn man sie freiet.

Aus dem täglichen Leben.
Bl. 113 Die sonderbare Geschichte, welche Manlius 289 nach

einer andern Vorlesung erzählt: Nupcr in vicinia accidit: piscatores

invencrunt culeum, in quo erat virgo. illi aperuerunt culeum.

isti asini interrogant prius pastorem et rursus insuunt eam. ipsi

debuerunt eam liberare. Got hats so geschickt. Bl. 245b Iam

non procul hinc mulier, cum maritus ebrius percuteret fores, reli-

quit puerum sub arbore, qui frigoro enectus est. et cum rediisset

et videret puerum extinctum, suspendit se. Bl. 196b Kurze

Fassung der Geschichte vom Unfug in Naumburg, welche im

CR 24 438 und 534 gut, bei Manlius 353 und bei Mathesius 193

abweichend erzählt ist. Die Geschichte von jenem, der Mel.

mit Gewiasensscrupeln plagt, aber seinen eigenen Diener nicht
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bezahlt, ist Bl. 73b erzählt, ganz ähnlich wie hei Manlius 434
(wo ‘rescripsi’ statt ‘rescripsit’ zu schreiben ist). Bl. 227l< wird
zuerst von dem Rahula erzählt

,
der ruft ‘d. Doctor, vertite folium;

dar steit ander’, fast mit denselben Worten wie bei Manlius 4(Mi.

Dann wird mit dem Anfang Eidern hoc accidit Tübingae im Hoff-

geeichte, cum diceret ‘argumenta adversarii sein carbonariornm
argumenta’ dieselbe Geschichte wie bei Manlius 436 erzählt, doch

besser. Bl. 197 Ego novi, qui Stipendium meruit quotannis 1000
aurcorum

,

quod audebat in convivio in meusam cacare (berührt

Bl. 202 und 208b, breit ausgeführt bei Manlius 441). Bl. 110 Euit
hic nobilis, qui habuit piscinam coramunem cum alio

,
et pacti

erant, ut certis diebus piscarcntur. ille noctu piscabatur. fuit

iocus. Bl. 200 Quidam in convivio cum [quidam] apponeret
pnellae aureum pomnin et quaereret, ecquid nosset ista poma,
respondit ‘bene novi, saepe tosta coraedi’. non erat in sermone
decorum

;
ista poma non coquuuntur (dieselbe Geschichte von

Chrysomela oder Arantia wohl nach dieser Vorlesung bei Manlius 446).

Eine Fabel, einzelne Aussprüche und Ausdrücke.

Bl. 164b Simia viderat fabros ligna findentes. illa postea
accessit et inpacto cuneo lidit lignnm. ibi adhaeserunt ei testi-

culi. ita capta est (vgl. Bl. 158b si ego venirem ad regem Ferd(i-

nandum) et dicerem ‘domine Rex, ich bin der Man, der den Türcken
slagen kan; facite ducem contra Turcos’

,
so solten mir auch die

Clebres (?) wol behängen bleiben sicut simiae). Bl. 6 Die De-
finitio ICorum hat ein grover Schultze gemacht. Bl. 8 Asino
(d. h. dem Volke) pabnlum onus et virga: das ist das Regimente
politicum. Bl. 151 Nec illa est kumanitas

,
cum in conviviis

duo tres aut quatuor una placidc colloquuntur et reliqui sedent
taciti, torve riaentes, intenti in alioruin sermones et eos captantes,

et insidiantur ipsorura sermoni et vitae, quasi statim eos essent

interfecturi. nihil est molestius et tarnen nihil usitatius. ego
malim sedere in compedibns qnam in huiusmodi convivio, ubi talcs

adsunt. si nihil aliud possent loqui, solten sie doch fragen, wer (?)

es den tagk über auch geregnet hette oder gewindet.

Bl. 154b Sehet wie sieh die Theologen reissen umtne die Narren-
Kappen. Bl. 166 ‘Thraso’ ein Snarker, wie einer im Slaff,

das man meint, er werde ein Loch in die Mauren snarken.
Bl. 173b Was du allein nycht heben kanst, das las selbander

lyggen (vgl. CR 19 78 Was einer allein nicht erheben kan, Das
sol er selbander ligen lan). Bl. 178b Cedant arma togae

:

‘toga’ significat consilia senatoria.. die Reuter haben Cicero ge-

spottet
,
wie sie uns nennen ‘weys und swnrtz’ id est Dint und

Papier. Bl. 190b Arme Hoffart ist des Teufels Arswisch
(Manlius S. 183 und sonst). Bl. 238b Es ist besser ein Hant
vol Gunst den ein Schos vol Rechtes. Bl. 246b avr/oo xsl

äsixw lcit und meit.
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Aratos von Kos.

Von

Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Juli 1894).

Die beiden Dichter Aratos von Soloi und Theokritos von Syra-

kus sind Freunde gewesen : das sind wir gewohnt unter die wenigen

unzweifelhaften Tatsachen zu zählen, die für die Geschichte der hel-

lenistischen Dichtung das Fundament abgeben müssen. Auch ich

habe diesen Glauben überkommen und weiter gegeben. Nun finde

ich, daß er irrig ist, lediglich weil ich mir die Frage vorgelegt

habe, „weshalb soll ich das glauben“
,

mistrauisch gemacht durch

die verwirrenden Spiele der neuesten Hypothesen. Ich schätze die

Forscher und die Forschungen, gegen die ich mich wende, zu hoch,

um bloß die eine Tatsache fest zu stellen, obwol strenggenommen

alles von selbst hinfällt, was auf dem Grundirrtume erbaut ist.

Und für das poetische Verständnis des Theokritos fallt hoffentlich

auch positiv etwas ab. —
Theokritos hat das Gedicht, das er BowiohaaxaC, den Wett-

gesang der Kinderhirten, genannt hat'), und das wir als sechstes

zählen 8
), einem Aratos gewidmet. Die Widmung besteht nur in

1) Bekanntlich sind seine Gedichte deshalb elivUut, weil sie jedes für sich

ein tidof bilden; das tun sie, weil sie als Einzelwesen zu existiren bestimmt sind

und zwei Jahrluiuderte lang so existirt haben. Darin liegt, daB sie einen einzel-

nen Titel iühren mußten, und in der Zeit des Theokritos mußte der Dichter selbst

seineh Werken Namen geben. Daher tragen seine Gedichte alle auch in den spä-

teren Sammlungen Namen, zum Teil sehr besonders gewählte. Die Homonymie
aber ist damit so gut wie verboten. Schon deshalb würden die Bovxolwcetal ff und

/, die von uns als 8 und 9 gezählten Gedichte, unecht sein. DaB sie unecht und
jünger als Thcokrit sind, sollte feststehn. Ihrem besonderen Werte tut das kei-

nen Eintrag.

2) Es war auch in der alten Ausgabe, deren Rest wir haben, das sechste;

bekanntlich gehören die Tbalysia an die zweite Stelle, die Zauberinnen überhaupt

nicht in die Bukolika.
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der Anrede
;
wer oder was dieser Aratos war

,
darüber stellt in

dem Gedichte nichts. Dieses selbst ist eine ziemlich skizzenhaft

gehaltene Neubearbeitung der Geschichte von dem verliebten Ky-
klopen

,
die der Dichter in seinem berühmten Jugendwerke frei

nach Philoxenos behandelt hatte. Denn die Einzelmotive, die dort

sorgfältig exponirt und motivirt werden, sind hier vorausgesetzt.

Ebenso kann der Dichter den Sänger und Rinderhirten Daphnie

als eine bekannte Figur mit dem bestimmten Artikel einführen

(1. 44), während sein Widerpart, der für diesen Fall erfundene Da-

moitas, eine schemenhafte Nebenfigur bleibt. Auch das Wettsingen

der Hirten ist ein bereits conventionell gewordenes Motiv, das der

Dichter benutzt, um seine Kyklopenverschen anzubringen, ohne es

auszuführen oder weiter auszunutzen. Offenbar hatte er seine ei-

gentümliche Bukolik zu fester Form ausgebildet und sein Publicum

an sie gewöhnt, als er Veranlassung nahm, seinem alten Freunde

Polyphemos ein Par neue Verse zu widmen. Wenn er in diesem

Gedichtchen einen Freund anredet, so wird man geneigt sein an-

zunehmen, daß dieser Freund ihm die Veranlassung gegeben hat,

noch einmal von Polyphemos zu dichten. Die Frische des ersten

Gedichtes hat er nicht erreicht, aber in einem steht der zweite

Polyphem allerdings weit höher, nämlich in der Cdrrectheit und

Eleganz des Versbaus. Waren die Verse dort homerisch, nicht

ohne fühlbare Härten, so zeigen sie hier die Vollkommenheit der

hellenistischen Technik wie Daphnis, Thalysia, Komos. Mit die-

sen also wird man den Wettgesang in derselben letzten und voll-

kommensten Periode des Dichters entstanden glauben. So erscheint

denn auch Aratos hier und in den Thalysia
,
Tityros in den Tha-

lysia und im Komos. Jene drei Gedichte spielen auf Kos und

setzen voraus, daß der Leser das wisse 1

); der Wettgesang führt

die sicilischen Figuren Polyphem und Daphnis ein ohne von irgend

welchem Locale Gebrauch zu machen. Man kann den Schluß kaum
abweisen, daß Theokritos die Gedichte auf Kos und zunächst für

Kos verfaßt hat. Auf Kos spielen auch die Zauberinnen, und sie

1) Daß auch der Komas auf Kos spielt, liat Maaß (Aratea 320) mit Recht

aas dea gerade auf dieser Insel nachweisbaren Warten für den Thunfischfang ge-

schlossen (26). Deren gab cs natürlich auch sonst genug, sie beweisen also di-

rect nichts
;
dem Dichter kam auf das Local auch nichts besonderes an. Aber

die Erklärung hat zunächst die Pflicht , den Tityros da zu suchen
,
wo ihn die

Thalysia einführen, und sie darf ein anderes Local als das so oft von Theokrit

deutlich bezeicbnete nur annebmen , wenn dazu besondere Veranlassung vorliegt«

Nicht Kos als solches mit Bedacht, sondern seine Umgebung unwillkürlich schil-

dert der Dichter.
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sind aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte der sech-

ziger Jahre gedichtet, da sie den Sieger der Olympiaden 129 und

130 (204 und 260) als jungen Mann und besten Läufer erwähnen 1

).

In den nächsten Jahren nach 270 ist Theokritos in Alexandrcia

gewesen und hat Ptolemaios, Adoniazusen und Kyniskas Liebe ge-

dichtet 2
), die von der formellen Vollendung der koischen Gedichte

noch fühlbar abstehn. Man kann nicht umhin zu schließen, daß

der Dichter von Alexandreia nach Kos gegangen ist und dort län-

gere Zeit gelebt hat 3
) ;

wir können sein Lehen nicht tiefer hinab

verfolgen.

Also in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre etwa hatte

Theokritos in Kos Beziehungen zu einem Aratos. Wenn das der

Dichter war, so ist das auch für diesen bedeutsam, von dessen

Leben wir wenigstens für diese Jahre nichts bestimmtes wissen.

Natürlich wird jeder Leser jetzt zunächst an den berühmtesten

Träger des Namens denken, und so hat es schon der Sclioliast ge-

tan. Er erinnert an die Wiederkehr des Namens in den Thalysia,

merkt an, daß die Chronologie nicht verbietet, an den Dichter

Aratos zu denken, aber es ist klar, daß er nicht mehr gewußt hat

als wir. Dieses Gedieht gibt allerhöchstens die bare auf den

gleichen Namen gegründete Möglichkeit der Identification. Zu den

Thalysia reden die Scholien überhaupt nicht von dem Dichter

Aratos, dafür haben die Modernen gemeint, daß nur die Beziehung

auf ihn die Verse Theokrits verständlich mache. Es wird keine

verlorne Mühe sein, wenn ich das ganze Lied (7,95—126) erläu-

1) Dies habe ich durch Combination von 2, 115 mit den Olympioniken des

Africanus erschlossen (bei Hitberlin carm. fig. S. 54) und halte cs für zwingend.

Natürlich kann l’hilinos in der Heimat der beste Läufer gewesen sein, ehe er in

Olympia lief; der Dichter fragt kaum etwas nach einer panbelleuiscbcn Berühmtheit.

Aber das schiebt den Spielraum für die Entstehung des Gedichtes nur wenig hinauf,

da die alexandrinischcn Gedichte nicht wol übersprungen werden können. Zum
Wettlauf taugen nur junge Beine.

2) Terminus post quem ist für Adoniazusen und Ptolemaios die Geschwister-

ehe (270, wie jetzt die Acgyptologen lehren), terminus ante quem für diesen die

Schlacht bei Kos, die Adoniazusen rückt man wegen 47 möglichst hoch. Sie bilden

durch die Huldigung an Arsinoe das Complement zu dem Hymnus auf den König.

Die Liebe der Kyniska gibt die Stimmungen eines Mannes, der in Aegypten sein

Glück sucht und auch schon seine Erfahrungen an dem Hofe gemacht hat

,

ähn-

lich wie die Adoniazusen die Empfindungen des Provinzialen in der Großstadt wie-

derspiegeln.

3) Diese richtige und wichtige Folgerung hat Paton (Inscr. of Kos S. 360)

gezogen; seine Localforschung bat für das Verständnis des Theokrit mehr ge-

leistet als die meisten Commentare.
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tere
,

das Simichidas seinem Genossen Lykidas als Probe seiner

Kunst vorträgt, während sie auf der koischen Landstrasse des

Weges ziehen, den Paton uns kennen gelehrt hat. Daß Simichidas

den Theokrit vorstellt
,

also Lykidas auch jemanden ans seinem

Kreise vorstellen muß, ist notorisch.

„Dem Simichidas sind dio Eroten hold, der liebt sein Mädchen
wie die Hasen den März *). Aber Aratos, sein bester Freund, trägt

tief im Herzen Verlangen nach einem Knaben; Aristis, der treffliche

Kitharode *), ein Mann, der seinem Namen Ehre macht, weiß darum,

wie verliebt Aratos in einen Knaben ist. Wer das auch sei, (es

wird wol der üppige Philinos sein) : ich beschwöre dich
,
Pan von

der Homole, führe ihn dem Aratos in die Arme, ohne daß der ihn

erst darum bitten muß; sonst wünsche ich dir alles böse. Und ihr

Eroten von Milet, bestraft den Philinos, wenn er meinen Gastfreund

verschmäht, indem ihr ihn verliebt macht. Indessen, eigentlich ist

es mit der Blüte des Philinos schon vorbei, also, lieber Arat, laufe

dir um ihn nicht die Beine ab und verzehre dich nicht in schlaf-

losen Nächten 8
). Lasse den einzigen Molon sich mit diesem Rin-

1) „Er liebt die Myrto wie die Ziegen den Frühling“. Der Vergleich soll

den Ziegenhirten
,

dessen Maske Theokrit ‘Spitznäschen’ immer trägt (offenbar

hatte er wirklich eine Ziegennase) ebenso charakterisireu
,

wie wenn der Ziegen-

hirt Battos seiner geliebten Amaryllis nachruft oeov aTyeg lp.lv xpftui oeeov ine-

tßrji (4, 39). Aber wieso lieben die Ziegen deu Frühling? Worin liegt das Ge-

meinsame? Weil eben Jungfern und Junggesellen im Frühling sich gar so ge-

b&rdig stellen, ganz wie die lieben Tiere auf der Weide. Es ist die Liebeszeit;

noch Longus weiß es zu schildern. Es ist also keinesweges die Stärke des Verlan-

gens bezeichnet , sondern so zu sagen das natürliche, animalische Wolbebagen.

Ich denke, Menschen die die Hasen nicht bloß auf der Schüssel kennen werden

den Vers durch meine umbildende Uebersetzung unmittelbar verstehn.

2) So versteht der Scholiast die Worte Sv obds xsv avröe &({6hv $oißo$

ebv tpigfuyyi xagä TQinoöicai ptyalgoi. Ich wollte, man hätte ihn gebürt, statt

‘Phoibos mit der Leier’ zu verbinden und einCitat dafür zu suchen, daß der Gott

die Phorminx spielt, gleich als ob diese Verbindung der Praeposition neben dem
Verbum fityaigoi griechisch wäre oder auf die Leier beim Scheelansehen was an-

käme. Auf Leser, die etwas verschränkte Worte richtig zu construiren verstün-

den, haben die hellenistischen Dichter freilich gerechnet. Es versteht sich ganz

von selbst, daß ovv ipög/uyyi iiagu tginoieaaiv ätidtiv zu verbinden ist, und daß

die Dreifüße das delphische Heiligtum bedeuten (vgl. Horn. Hymn. 1, 443, Aristoph.

Ritt. 1016 u. ü.). Io Kos ist das Compliment ‘du wärest würdig, an den Pythien

oder Soterien aufzutreten’ für einen provinziellen Musiker schmeichelhaft genng.

Wie die delphischen Kataloge lehren, waren die Künstler aus allen hellenischen

Ländern, und regelmäßige Musikfeste, die den pythischen an Rang gleich gestan-

den hätten, gab es nicht.

3) Ein solcher Stümper ist Theokrit nicht, daß er ‘sich und den Aratos mit

1*1. Om. d. W. Nachrichten. Phtlolo|.-biiter. Klaus. 18M. No. 3. 13

r
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gen und Werben strapaziren. Wir wollen Frieden haben und eine

alte Hexe möge bösen Zauber fern halten.“

Dies eine grobe Paraphrase
;

erfassen wir nun die Situation.

Der verliebte Aratos hat seine Leidenschaft weder dem Knaben

gestanden : der soll ja ungerufen in seine Arme kommen
;
noch

dem Simichidas : der weiß davon nur durch Aristis
;
aber die Krank-

heit des Freundes läßt sich freilich nicht verbergen. Und es mag

wol an den Fensterparaden und dem übrigen Benehmen des Ver-

liebten zu merken gewesen sein, wer die Ursache der Liebesschmer-

zen war. Aber solche Kranke müssen mit Vorsicht behandelt

werden, denn sie halten das Geheimnis um so strenger, je weniger

sie sich wirklich verstellen können. Daher beginnt Simichidas so,

als wüßte er nicht mehr
,

als er dem Freunde im Gesichte lesen

kann, tut dann so, als wäre trotz der Mitteilung über den Kna-

einem Male vor die Türe des Philinos versetzte’, wo er doch gar nicht mal von

Aratos ins Vertrauen gezogen ist. Wenn er sagt ‘firjxfvt rot qrpoi’pf'wpft M wpo-

&vfoieiv

,

ytpßtf
,

ftrjdi rröda? rpißtofitt, so setzt er die erste Person nur, weil

er sich liebenswürdig mit dem Freunde, dem er seinen Willen suggeriren will,

identificirt; daß man es misverstehe, verhütet der mit Bedacht gesetzte Yoca-

tiv und der Gegensatz
,

b <J’ upOpio; aJUov btixrag xoxxt>£o»> vapxaiaiv &via-

Qutai iitotjj. Damit ist nicht gemeint, daB Arat bis zum Hahnenschrei vor der

Türe stünde, denn wer frigora matutina citirt, versteht »dpxTj nicht, die von

dem torpor des Frostes, so viel ich weiß, nicht gesagt wird, vapxä sagt das

Mädchen bei der stürmischen Liebkosung
,

der es willenlos unwillig sieb hingibt

(27, 50); die Seelenruhe liegt zwischen i’ßpxäv und ecpvSnv, zu kaltem und zu

heißem Blute (Marcus srp. Ictvt6v 7, 69, vgl. 10, 9) «LP /fil /ilv o izoXvs &noXi-

Xonttv i'iti) fJi'orog ivtlxiazos oii’ (V dpxü sagt die sophokleische Elektra (135).

Dieses Gefühl der Erschöpfung, in dem Piuralc Wpx«t zerlegt in die einzelnen

Symptome der Krankheit, wird der Hahnenschrei ohne Zweifel auch in dem her-

vorrufen, den er daran mahnt, daß er auf der Schwelle der Geliebten die Nacht

vergebens durchwacht bat. Aber wenu er schlaflos in seinem Bette gelegen hat,

ist das nicht anders. Jeder, der schlaflose Nachte kennt, hat die Qual der Er-

mattung doppelt gefühlt, wenn die Uhr ihn an die verlorne Zeit mahnte. Arat

aber trägt no&ov Iv anXäyyvotaiv, das raubt ihm den Schlaf. Ob er so weit ist,

von Philinos Einlass zu erwarten, ist sehr fraglich. Sicherlich aber malt Tbeo-

krit nicht eine Scene, sondern das ganze Verhalten, fitjbi iridas rpf/tcopfg geht auf

das Nachläufen des ganzen Tages, nicht daß er Bich wartend die Beine in den

Leib stünde. Entscheidend ist der folgende Vers, sfg <S’ dsro rcEaöf, qpepttrvs, Mo-
Xav dryyoivo naXulargaf. Wenn wir vor der Tür stehn

,
so ist Ijdf 7J auXaiazga

das Gebäude, dessen Tür vor uns ist, was uns von dem Hause des Knaben an

die lUngschule weist, wo jener doch nicht übernachtete. Von dem Misgriff in

dygfoOßi ‘sich aufhängen’ zu sehen, ganz zu schweigen. Also ist ijie g ztaXaiezfct

6 ipa>s von Ttctiiui x«l t) xaxanä&ciu, wie der Scboliast erklärt; &yyfo&ai bleibt

in demselben Bilde: der ßinger, der dem Molon die Kehle zndrückt, ist Eros.
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ben noch ein Zweifel möglich, den er weiterhin (loch fallen läßt,

und bittet seinen Pan, im Interesse des Freundes zu interveniren.

Aber schon hier wird mit lustigem Hohn nicht sowol ein Preis für

die Hilfe geboten als eine Verwünschung für den Fall
,
daß die

Hilfe ausbleibt. Und sofort wird mit diesem Falle gerechnet; dann
sollen die Eroten den Philinos schießen, also verliebt machen, auf

daß er selbst die Leiden des Aratos erfahre. Denn in diesen Ver-

hältnissen ist es ausgeschlossen
,
daß der Schuß der Eroten etwa

Liebe für Aratos in dem Knaben wecken sollte. Das verbietet die

Natur. Das höchste Gefühl
,
aus dem ein t’pmprvos xaQit^exai

,
kann

tfn.Ua sein, von derThcokrit in seinen Knabenliedern fabelt: mit der

Leidenschaft und Begierde, dem kann es nie etwas zu schaf-

fen haben. Von der Strafe, die hier dem Philinos angedroht wird,

sind die paederotischen Epigramme voll. Simiehidas macht nun
eine überraschende Wendung, xal dt) (utv chzioio xtxaiTtpo^, das ist

attisch äXlä fitjv xaQtjxfiaxev fjätj
;
Theokrit wendet ja fitiv oft ad-

versativ an. Das Bild von der ‘mulschen Birne’ ist nicht schmei-

chelhaft. Aratos soll eben zur Besinnung kommen und einseken,

daß seine Leidenschaft verkehrt ist. Jetzt wird er direct aufge-

fordert, sich den Philinos aus dem Sinne zu schlagen und dem
Nebenbuhler (der mit geschickter Taktik erst eingeführt wird, wo
er keine Eifersucht mehr wecken kann) das Feld zu räumen.

Ruh und Frieden, die durch die Leidenschaft gestört sind, sollen

zurückkehren
,
und schließlich kann der Gegenzauber der Hexen

helfen, die Theokrit mit etwas Spott und ziemlich viel Gläubig-

keit so gern einführt. Also wozu hat er das Gedicht gemacht?

Um den Aratos von seiner Liebe zu heilen, aus Fürsorge für den

kranken Freund. Dem dient schon die artige Selbstverhönung am
Anfang, die mit dem Schlüsse a/xiu <5' ctov^ta F eCrj so schön har-

monirt. ‘Ich bin auch ein schwaches Menschenkind (daAog, vgl. Öu-
Aol ßgorot bei Homer, tpvkkov inuiiegov 30, 30), aber ich habe mein

Mädchen und kann lieben nach Herzenslust’. Das wird etwas

rustice, wie der Römer, bäurisch, wie der Deutsche, ‘hirtenmäßig’

wie der Grieche sagt, ausgedrückt. Aber Aratos soll sich doch

an dem ländlich sittlichen, gesunden Glücke ein Exempel nehmen.

Theokritos tut einen Freundschaftsdienst mit seinem Liede
,
ganz

ähnlich, wie er ihn einst dem Nikias hatte tun wollen, als er ihm
erzählte, wie der Kyklop sich die Liebe fortgesungen hätte.

Und nun erinnern wir uns, daß der zweite Kyklop dem Ara-
tos gewidmet ist. Sehen wir ihn uns von neuem an und ziehen

wir einmal alles ab, was die bukolische Einkleidung angeht. Dann
hören wir, wie dem Polyphemos eindringlich vorgeführt wird, daß

13 *
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Galateia, über deren Sprödigkeit er im ersten Kyklopen klagte,

ihm jetzt mit ihrer Liebe entgegenkommt. Aber Polypbem ist

nicht mehr derselbe. Er hat die Taktik eingeschlagen, sie abzu-

weisen
;
damit hat er sie kirre gemacht, und er wird sie abweisen,

bis sie sich ihm ganz in die Hände liefert. Er ist zur Erkenntnis

seines Wertes gekommen, selbst seiner Schönheit, aber er hütet

sich vor arger Bezauberung indem er dreimal ausspuckt: das hat

ihn die alte Kotyttaris gelehrt. Ist es ein Zufall, daß wir hier

die ij<Sv%ia haben, und die Alte, „die durch Ausspucken das Arge

fern zu halten versteht“? Neckt uns ein trügerischer Anklang

zwischen dem Schlüsse dieses Liedes und dem des Simichidas?

Oder gibt Theokrit, nachdem er seinen Aratos geheilt, seiner Freude

in einem neuen Kyklopen Ausdruck? Ist das nicht die rechte

Weise, wie ein Dichter die Anregungen des Lebens mit den poeti-

schen Stoffen
,

die er bearbeitet
,

verbindet
,
und hört nicht erst

jetzt die Anrede des Aratos in dem Wettgesange auf, ein massi-

ger Zusatz zu sein? Mich dünkt, dem Dichter werden wir erst

jetzt gerecht, und das unbedeutende Gedichtchen gewinnt jetzt,

wo wir individuelles Empfinden darin wahrzunehmen glauben, plötz-

lich einen Wert, wie ihn Gelehrsamkeit und Verstechnik nimmer

zu verleihen vermag. Aber so was gehört nicht zu den Dingen,

die sich beweisen lassen, gehören sie doch nicht in das Reich des

Verstandes, der mit Beweisen operiert. Ich halte zwar die poeti-

sche Empfindung für das notwendigste, um Poesie wirklich zu ver-

stehen, aber was ich hier zunächst verfolge, ist beweisbar und soll

bewiesen werden.

Es ist an sich das wahrscheinliche, weil das einfache, daß ein

Lied wie das des Simichidas concrete und gegenwärtige Verhält-

nisse und Personen behandelt. Zartgefühl, wie es hier Theokritos

gegenüber der Verirrung des Aratos beweist, fingirt man nicht

leicht, und noch schwerer verschwendet man es an eine alte längst

vergangene Affaire. Indessen in dieser complicirten Poesie, wo
der Dichter notorisch eine Maske trägt

,
fällt das einfache nicht

von selbst mit dem wahren zusammen. Also muß der Beweis Schritt

für Schritt gehn. Aratos ist eine reale Person
,
denn der Name

kehrt in der Widmung des Wettgesanges wieder; daran zweifelt

niemand. Der Rival Molon tritt so plötzlich und mit so belusti-

gendem Spotte hervor, daß der Witz ganz schal würde, wäre er

Fiction '). Philinos wird mit Abneigung behandelt
;

es heißt zu-

1) Dem Spiele, Mola

v

als Kur/.namen in irgend einen Vollnamen zu verwan-

deln and dann weiter zu raten, kann ich keinen Qescbmack abgewinnen; es kann
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erst 6 fiaÄ&axög, worin genugsam liegt, daß er nicht zu den uner-

reichbaren gehört, und hinterher kommt die für den /lak&axög un-

erfreulichste Kritik seiner verblühenden Schönheit. Für seine Be-
handlung ist es auch keine Milderung, daß zuerst einige Unsicher-

heit darüber gelassen wird, ob er der Gegenstand der Schwärmerei

des Aratos sei
1

). Theokrit hat wenig Schonung geübt, wenn er

Philinos bei Namen nannte, und begreiflich, daß der Scholiast und
in seinem Gefolge viele an einen fictiven Namen denken *). Allein

da der xaffieig 0ikIvos der Zauberinnen ein wirklicher Mensch und
ein Koer gewesen ist, so sind wir berechtigt auch den jxedftaxös

0iklvog für einen Menschen zu halten
,
und für einen Koer oben-

drein, denn Patons Sammlung der koischen Inschriften zählt ihrer

zwei Dutzend, so daß nicht einmal die Unterscheidung von zwei

Namensvettern so verschiedener Art Bedenken erregen kann. Uebri-

gens kommt auf die Namen der notwendigen Figuren, des Knaben
und des Rivalen

,
wenig an. Dagegen Aristis der Kitharode ist

ohne jede Frage eine bestimmte Person : wozu stünde sein Hand-
werk sonst dabei; und der Name ist nicht flctiv: es wäre ja

mehr als albern, wenn der Dichter das Spiel mit einem Namen
eigner Mache sich erlaubte, juty’ Sptffrog dahinter zu setzen, gleich

als ob er sich beloben wollte, daß er seine Figur ig rb nüv irijzv-

fttog Aristis genannt hätte. Vermutungen, die hiermit streiten, hät-

ten nicht aufgestellt werden dürfen. Sehen wir nun die Inschrif-

ja gar nichts dabei herauskommen, als mit einem unbeweisbaren Einfalle einen

leeren Namen statt eines andern zu setzen. Seltsam ist das Scbolion Mbltov »/

AVueir 'Aquxov ( rrf pet ettV» Höchst bequem, die verlornen Gedichte des Aratos zu

citiren, nur schade, daß der Scholiast von dem Dichter Arat nichts weiß, geschweige

von dessen obscuren Poesien. Es bleibt kaum etwas anderes nls eine schlechte

Variante anzunehmen, und dafür ist's jetzt leicht des Herodas Schulknaben zu

citiren
;
denn xbv Mdfmv' hcafyaev ovrog Efymv' b j;pTj<jT<>e (3, 25); das tat er,

weil ihm der bekannte Name in die Feder kam.

1) Die Ueberlieferung sfr’ dp’ (arl tih'roe hat Büchelcr, wie mich dünkt,

gegen Kaibels Bedenken (Herrn. 15,453) gerechtfertigt (Rh. M. 30, 271 und zu Hc-

rodasd, 21). Daß Qilivos Koseform für ßiloxlijt sei, ist mir unbekannt, und ich

erwarte den Beweis. Natürlich konnte Theokrit einen Philokles mit diesem Na-

men bezeichnen, der ein anderer aber doch anklingender war. Daß er es aber

getan bitte, müßte bewiesen werden, und damit hhtte es gute Wege, selbst wenn

der Aratos des Theokrit mit dem Aratos identisch wäre, der das Gedicht Anth.

Pal. XII 129 gemacht hat. Ich kann das Gedicht nicht vollkommen verstehen,

weder ohne noch mit den zum Teil bestechenden Conjecturen von Jacobs und Maaß

(Arat. 280. 822).

2) Von cpilttv würde allerdings ein Hellene kaum einen redenden Namen

für einen Ipaquvo« abgeleitet haben.

r
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ten von Kos an, so finden wir keinen Aristis, wol aber eine kaum
übersehbare Fülle von Compositen mit Ä-pttfrog, auch “AqiOtos selbst

nicht selten. Da kommen wir freilich zu der Annahme, daß Theo-

krit an der Namensform geändert hat *) : aber wenn der Mann
’Aftitfxiav 'AgiOriag 'AgiOtivag, ja wenn er "Agidrog hieß, so zwang

das Versmaß oder führte der beabsichtigte Witz gar leicht zu

dieser Aendcrung. Das hat also nichts auffälliges; zum Ueberfiuß

ist das Handwerk zugefügt, so daß die Gesellschaft, für die das

Gedicht zunächst bestimmt war, gar nicht irre gehn konnte.

Endlich Aratos. Constatiren wir vor allem, daß keine Andeu-

tung darauf vorliegt, daß der Mann Dichter wäre, einer der ersten

Dichter der Zeit, weit vornehmer als Theokrit. Constatiren wir

also, daß schlechterdings kein Anhalt für die Identification vorhan-

den ist außer der Namensgleichheit. Und dieso darf nicht mehr

ins Feld geführt werden, seit es fest steht, daß die Thalysia auf

Kos wirklich spielen, wie sie es selbst sagen, und seit Patons In-

schriften den Namen Aratos sammt seinen Ableitungen (Vfptmdag

’jQariav ’AqAtiov) als gerade dort gewöhnlich gezeigt haben, gerade

auch im dritten Jahrhundert !
). Es ist nunmehr ein einfaches Ge-

1) Ich gebe also zu, daß der Mann an sich auch ’/tpiordtbipos geheißen ha-

ben könnte. Aber der Schluß von Maaß, daß er in Aristis stecke, würde unzu-

lässig sein, selbst wenn die Arate identificirt werden dürften. Denn Aristis war

Kitharode, Aristotheros Mathematiker-, daß der letztere in Kos gewesen wäre,

ist ein weiterer Schluß, kein Iteweis. Endlich ist der Lehrer Aristotheros mit

dem Namen Mnaseas für Arats Vater verquickt: den zu glauben hieße zugleich

die ganze andere Uebcrlieferung über die Familie Arats verwerfen. Susemihl

(Litt. d. AI. Z. 1 703) hat darauf hingewiesen, daß Aristotheros noch einmal er-

wähnt wird, von Simplicius, weil Autolykos von Pitann sich über die Erklärung

der Plauetenbewegung mit ihm in Meinungsverschiedenheit befand. Mehr ergibt

das Citat nicht, geschweige eine Schrift des Autolykos Jtpös ’Aqigröfhjpor.

2) Die Subscriptionslistc 10c führt zwei auf, A. Klivtpanov (58) und A.

Maxagivov (81) aus Theokrits Zeit. Ein Müuzbeamter des dritten Jahrhundert«

ist N !)0 hei I’aton. Einen Festgesandten Arat erwähnt die dclische Tempelrerh-

nung vom Jahre 279 (Bull. Corr. Hell. XV 408); er war wol einige Jahre früher

dort gewesen. Wie tief ein Irrtum sich festsetzen kaun
,

zeigt sich darin, daß

Sluduiczka in diesem Arat den Dichter zu sehen wagt (Herrn. 27, 8), als ob ein

Staat sich durch einen Fremden vor dem Gölte vertreten lassen könnte. Die an-

dern dort vorgetragenen Identificationen sind ebenso unzulässig. In dem Neu-

landc Aegypten gehört cs freilich zu den charakteristischen Abweichungen von

der hellenischen Politik, daß die Hellenen im argyptischcn Staatsdienste ihre alte

Herkunft weiter führen, cs sei denn, daß sie das alexandrinische Bürgerrecht er-

halten haben. Aber dns gieng nicht anders, da sie Alytrimoi nicht waren, ein

Reichsbürgerrecht nicht bestand uud der Gattungsbegriff "Ellrivis hier nicht ne-

ben Maxtioveg getreten war.
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bot der Methode zu sagen
,

der Aratos des Theokrit ist ein

Koer, sein Gastfreund 1

) und Zeitgenosse, und hat um 260 dort

gelebt; mit einem bestimmten Aratos auf den gleichzeitigen Stei-

nen ihn zu identificiren
,

ist zunächst haltlos und nutzlos. Daß
Theokrit auf Kos einen andern Aratos, den Dichter, anrede, ohne

ihn als solchen zu kennzeichnen
,

ist wo nicht unmöglich 2
) , so

doch im höchsten Grade unwahrscheinlich, und adftrmanti incumlit

jirobatio.

Der Versuch des Nachweises ist gemacht worden, nicht be-

wußt, denn die Identification ward ja vorausgesetzt, aber doch so,

daß man bei Theokrit Hindeutungen auf aratische Gedichte gefun-

den hat, die, wenn sie begründet wären, die Identification fordern

würden. Aratos hat nach seiner Vita dem Könige Antigonos zu-

erst nach seiner Berufung einen Hymnus auf den Arkadischen Pan
vorgelesen, und hier wird Pan in Sachen des Aratos angerufen.

Das würde in der Tat eine scheinbare Combination ergeben, wenn
nur nicht bei Theokrit jede Hindeutung darauf fehlte, daß Pan zu

Aratos in irgend einem persönlichen Verhältnisse, stünde. Wer die

Verse unbefangen liest, wird so wenig in Arat einen Dichter wie

einen Verehrer des Pan finden. Simiehidas redet ihn o (pike Ilciv

an, ihm zu Liebe soll er helfen (103), und das ist begründet, denn

Simiehidas ist ein Ziegenhirt. Ferner fällt der Handel, in dem der

göttliche Bock interveniren soll, in die Sphaere seiner Tätigkeit.

tv^exeu avxeä o>s naidegaoxfi sagt der Seholiast und citiert aus Kalli-

machos eine Bezeichnung des Pan als xQvnavov ainokixüv
;
das ist

grob gesagt, aber es ist treffend. Also weit entfernt, daß Pan für

1) Daraus folgt, daß Theokrit kein Kocr war, falls es Aratos war. liekannt-

lich ist das die Ueberlieferung, und er bat zwar nirgends gesagt oder augedeutet,

wo er her war, aber seine Poesie wurzelt gerade mit dem was ihm eigentümlich

ist in Sicilien. Zu dem Dichter
,

den wir lieben , konnte er freilich nur in Kos

werden. Dazu mußte er auf das Studium der alten Poesie, die Gelehrsamkeit und

die Kunst der Sprache und des Versbaus gewiesen werden, mit andern Worten

in die Kreise der Asiaten treten, die er als seine Meister verehrt. Im Westen

war man formlos, wie Khinthon und Nosais zeigeu. Die Doris aber war nur in

Asien für solche zierliche Poesie abgetönt : daß sie iu Syrakus plump klang, sagt

eben Theokrit.

2) Vielleicht ist die Identification aus eiuem formalen Grunde unmöglich.

Theokrit mißt die erste Sylbe des Namens "Je«tos kurz. Des Dichters Name hat

bei Beinen beiden Zeitgenossen Kallimachos und Leonidas langes a, bei späteren

kurzes. Man sollte eigentlich meinen, daß die Zeitgenossen sich nach dem Willen

des Mannes selbst gerichtet hätten, wie wir Willkürlichkeiten in der Namenschrei-

bung rcspectiren. Aber Leonidas kann von Kallimachos abhängen
,

und bauen

möchte ich auf eine solche Sache nicht.
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den Dichter Arat zeugte, Theokrit müßte den Hymnus des Aratos

auf Pan ganz und gar vergessen haben.

Man hat sich auch Schwierigkeiten des Textes durch die An-

nahme zu lösen versucht, daß sie ihre Erklärung in dem verlornen

Gedichte des Aratos gefunden hätten. Das heißt ein x durch ein

y ersetzen und beweist gar nichts. Es ist aber auch ganz über-

flüssig. Zu Pan wird gesagt 'OfidAag Jparöv jctäov dort At).oy%ag,

und wir haben kein Zeugnis für den Cult an der Homole und ver-

stehn nicht., weshalb diese Ortsbezeichnung gewählt ist. Aber es

ist eine arge Willkür für jedes Factum mindestens zwei Zeugen

zu verlangen '). Die Gelehrsamkeit unserer armen Scholien zeigt

noch erlesene Citate für die Homole, aber nur die Buchtitel, nicht

mehr den Inhalt. Ich will von dem Rechte, das die von mir be-

kämpfte Methode mir geben würde
,

wahrlich keinen Gebrauch

machen und sagen
,

der Scholiast hat den Pan der Homole bei

Aristodemos gefunden: aber in seinem Theokrit hat er die Homole

gefunden, und darum ist es unerlaubt sie zu vertreiben. Und zwei

andere Berge auch an den Grenzen der Thessalischen Ebene kann

ich auch nur je einmal mit Pan in Verbindung gesetzt aufzeigen;

sollen sie auch durch Conjectur beseitigt werden ? An der Othrys

hilft Pan dem Hirten Terambos bei Nikandros (Ant. Lib. 22), und

am Pelion verehrt ihn Chiron bei Antisthenes (Eratosth. Katast. 40).

Keines von beiden beweist wirklichen Cult; Nikandros führt den

Herrn der Hirten ein, Antisthenes den göttlichen denn

Chiron sammt seinen heroischen Zöglingeu war bei ihm ein Wider-

spiel des sokratischen Kreises. Gefordert wird also die Erklärung

der Theokritstelle durch diese Citate gar nicht. Aber das zwingt

uns zu keinem Gewaltact, sondern nur zu dem Eingeständnisse, daß

wir nicht wissen
,
weshalb Pan Herr der Homole heißt. Weshalb

Theokrit ihn, falls er es war, so nannte, brauchen wir gar nicht

zu fragen. Das ist ein Prunken mit Gelehrsamkeit, das uns mis-

fallen mag, aber den hellenistischen Dichtern gefiel. Von Lyko-
phron und Kallimachos weiß das jeder; sie werden nur mit anderem

Maße gemessen als das Schoßkind der Modernen Theokrit. Die

antike Kritik war viel gerechter und lobte seine Hirtengedichte

1) Mit Recht hat Robert (Preller 742) bestritten, daß Pan in Thessalien auf-

fällig wäre, da er ja seit alter Zeit in Makedonien Verehrung genoß. Den Pan
von Malea einzuftigen war ein billiger Einfall, da der Kallimachosvers, in dem
er vorkommt, in den Scholien dieser Stelle citirt ist; aber es war die rechte

Stubenconjectur. Von dem argen Felsen Maleas {quiov ntdiov auszusagen, konnte

keinem einfallen, der von dem was er liest ein sinnliches Bild in der Phantasie

empfängt.
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xit}v 6Xr/av i%mfrev (Schrift xegl vi'ovg 33). Der Art ist diese weit-

hergeholtc Gelehrsamkeit; der Art ist gleich im Folgenden, daß

die Eroten von ein Par obscuren Bächen bei Milet hercitirt wer-

den. Das hat gar keinen Zweck hier; wir können aber durch ei-

nen glücklichen Zufall sagen, daß Theokrit jenes Aphroditeheilig-

tum von seinem Besuche bei Nikias in Milet kannte (28, 4). Daß
wir in jedem Falle die subjective Veranlassung zu seinen tl-afttv

kennen sollten, ist ein unbilliges Verlangen. Bald darnach ist es

artig, wie er die Nymphen anruft, mit deren frischem Wasser der

Wein gemischt war, der ihn nach dem Marsche erquickte; aber

daß diese Nymphen KuaraXidig Ilayvaeiov alxog fjot'dcu heißen ( 147)
l

),

ist im Grunde absurd, denn das koische Wasser kam nicht aus

der delphischen Kastalia
,
und nur die recht überflüssige Gelehr-

samkeit erklärt es vielleicht, die alles Quellwasser von den Nym-
phen am Mittelpunkt der Erde ableitet *). Nicht besser ist es,

daß er in einem für Syrakus bestimmten Gedichte die Chariten

erstens aus Orchomenos holt (das geht an, es ist nun einmal ihr

Hauptsitz), zweitens die historische Notiz beifügt, Orchomenos

hätte mit Theben immer im Kriege gelebt s
), drittens eine schlechte

und obscuro Fabel aufnimmt, nach der die Chariten Töchter des

1) Belustigend ist die Behauptung, diese Nymphen wären die Musen, die

also für diese Erklärer auf dem Parnasse wohnen und Wasser in den Weiu

gießen.

2) Ich kenne die Lehre nur durch einen anapaestischen (d. b. nicht eben al-

ten) Hymnus an Apollon ,
den Porphyrius in seiner Schrift Ober die Nymphen-

grotte citirt eol d’ üqu wijyäg potqmv (d.i. reepätp, wie Bcrgk will, oder »orfptüe)

vdüxtap rtfiov üvtqois fnupovocti ycciVjs (nämlich die Naiaden, deren Namen Por-

phyrius vorher nennt) üriTaXlo/tevai iri’ftqtart fiovenjs Mcxip (s dpgiijv (d. i. der

Hauch des göttlicbeu Gesanges nährt die Nympheu, so daß sic aus dem Erdin-

nere ihre Gaben spenden können), ral i’ i'trip oiiue 3iu nuvxa värj ftjiaoux »o

pfgoeot ßporoie yivxfgüp Qfföpojv dhaiis «poyotg. Ohne Zweifel ist diese Lehre,

nach der Apollon eine kosmische Potenz ist, der Urheber alles Lebens, das y6vi-

/u>r xal JfyfjrrixAr nveOpct, zu jung für Theokrit. Aber wenn Arheloos der Va-

ter alles Wassers ist, Styx die älteste aller Nymphen, wenn der Nil im Inopos

aufsteigt, so ist die Kastalia als Urquell alles irdischen Quellwasscrs
,

sind ihre

Nymphen als die Herrinnen aller Quellen denkbar.

3) Nicht nur der moderne Einfall, Theokrit sage das, weil er sich zur Zeit

in Orchomenos befände, ist nichtig, auch die antike Combination, daß er von ver-

triebenen Orchomcniern abstammte ttnd daher den Namen Ztpiyida; geerbt hätte,

ist ersonnen, um diesen Vers zu erklären. Dabei mag eine Notiz über die Aus-

wanderung von Orchomeniern nach Kos benutzt sein
;

die Gründung der Stadt

Kos fällt in die Zeit, wo Orchomenos den Haß Thebens erfuhr. Aber das waren

zu Theokrits Zeit verschollene Dinge, und wenn er aus Syrakus war, giengen

sie ihn nichts an.
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Eteokles waren 1
). Ich könnte die Parallelen häufen: aber es wird

genug sein
,
um den Einfall als haltlos abzuweisen

,
daß die Ho-

mole aus dem Hymnus des Arat stammen müßte.

Eigentlich ist der Scherz ganz gleichartig, den er unmittelbar

folgen läßt: wenn Pan tut wie er will, sollen ihn die arkadischen

Knaben nicht mit Zwiebelstengeln dafür peitschen, daß sie zu

kleine Eleischportionen bekommen. Theokrit kennt die arkadische

Sitte aus irgend einem litterarischen Berichte 8
) und ihn wie uns

belustigt die Seltsamkeit. Das allein motivirt die Einführung die-

ses Zuges. Ebenso hübsch
,
aber noch gelehrter ist die folgende

Drohung, die vielfach misverstanden und durch Aendcrungcn ver-

dorben worden ist, obwohl Vergil die Verse durch seine Nachbil-

dung erläutert hat 3
). Pan wird gedacht als ein Wandcrhirte, der

die Herde über den Sommer auf die Berge treibt, im Winter in

das sonnige Tal. Die Sitte ist uns am geläufigsten aus Italien,

wo die Herden des Potales Sommers in die Alpen gehen, die Apu-

liens in die Abruzzen. Theokrit kannte das Entsprechende von

dem nahen Asien her
,
über das es alle Reisenden berichten *).

Nur gibt es für den Gott andere Entfernungen. Seine Winter-

weide ist in Nubien, die Sommerweide in Thrakien, was des Dich-

ters Verwünschung mit scherzhafter Drohung umkehrt. Woher
diese Orte? Weil an der Hebrosmündung Ainos liegt, das den Pan

als Münzbild hat 3
), und weil die Hellenen den Gott der Nubier

1) m ’EfföxJfioi övyatQfi ul, IC, 104, findet »eine Erklärung iu dcu Gco-

ponika XI 4. Die Cypressen bieBen XdqtTis- 'Ertoxliovs df «erat xa&ettrjxetsi

nalits’ Ojrojzorfru'at dl rats #f«<s f(s fQftig l^f-liTTÖiifvtu nlneovti. ri) dl

lltovoa tb ncc&og tpvrä tv&uXfj uuota rat? x6qui$ drijxr, rlni-i i iiv&Qwnoig x«l

firrjprjv ln abtutt lunoiovaa. Ich halte ea für unerlaubt, Angesichts eines sol-

cheu Zeugnisses den Theokrit durch Conjectur von der gelehrten Geschmacklosig-

keit zu befreien.

2) Sein Erklärer Munatius hat wol noch Controlberichte gehabt, da er von

den Choregen spricht, die die Knaben bewirten sollen; die Scholien siud nur all

zu dünn geworden. Auch der Daphnia des Theokrit erwähnt arkadische gelehrte

Antiquitäten gerade über Pan (123—126), und die Syrinx kennt seine Herkunft

von Penelope. Auf diese Sorte ’AqxuSixa, die manches volkstümliche bieteu mochte,

bin ich immer geneigt gewesen die arkadische Bukolik bei Vergil zu beziehen,

dem sie Theokritcommentare übermitteln mochten, und Iteitzen st ein hat mich bisher

noch nicht davon überzeugt, daß Vergil arkadisch-bukolische Poesie benutzt hätte.

8) Eclog. X 65 nee si frigoribus mediis Ifcbrumquc bibamus Silhoninsque

nires hiemix xubeamux aquosae, nec si, quom moriens alta Uber arct in ulmo, Ac-

thiojium versemus oves xub sidere cancri. Dies Zeugnis sollte allein genügen vo-

fitvois 113 zu schützen.

4) In kleinerem MaBstabc kam es natürlich auch iu Hellas vor, z.B.Soph.OT. 1 136.

5) Iiead H. N. 213. Der Ziegengott ersetzt den in älterer und späterer Zeit
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mit ihrem Pan identificirten '). Beides weiß Theokrit doch nur aus

gelehrter Lectüre, und mit der geographischen Gelehrsamkeit brüstet

er sich, nicht ohne sich die Freiheit des Dichters zu wahren, und die

Blemyer jenseits der Nilquellen, dieEdonen der arktischen Zone nahe

zu rücken *). Eben hier hat selbst Bücheier rirgafi^tvog iyyv&tv

8px-rw auf Nachahmung des aratischen Sprachgebrauches derPhaino-

mena bezogen. Allein daß dies Verbum in einer versificirten Stern-

karte häufig steht, ist nicht zu verwundern, und Maaß hat durch den

Nachweis eines hesiodischen Beispiels (Erg. 727) diese Herleitung als

nicht zwingend erwiesen. Daß die berufene ’Aquthos eteßokr] des

Ptolemaios ix Aibg nicht aufNachahmung der Phainomena,

sondern auf dem Anschlüsse beider Dichter an hieratische Poesie be-

ruht, ist von Vahlen (Jnd . lert. 1885) ausgeführt. Und wenn Maaß

(Arat. 259) die Einführung des Sternbildes der Krippe zwischen den

beiden Eseln in Theokrits Dioskurcn auf Arat 898 znrückführen will,

so hat er das selbst beseitigt, indem er auf die s. g. theophrasti-

schen Orj^tia verweist. Und wahrlich, gerade der Glaube an die

Bedeutung jenes Sternhaufens für die Schiffahrt zeigt, daß das

Volk das ziemlich in die Augen fallende Himmelszeichen beob-

achtet hat, und wenn ein Sternbild ‘Zwei Esel an der Krippe'

heißt, so wird der Aratscholiast mit einer Berufung auf die Be-

nennung durch KQÖxeQoi qptAo'öo tpoi kein Glück bei uns machen.

Uebrigens kennt Philiskos das Sternbild doch wol nicht erst aus

vorwiegenden Bock; auf der Vorderseite pflegt Hermes zu stehn. Ohne Zweifel

ist der bezeichnete Cult der des barbarischen ithyphallischcn Daemons
,

der auf

Imbros ’Og9avrr,e, in I.ampsakos /7pAjiros heißt. Pan wird jenes Münzbild zu

seiner Zeit nicht geheißen bähen; aber seit dieser arkadische Gott allgemein be-

kannt war, konnte jeder Hellene nur ihn darin Anden , und dieser Pan ist gewiß

viel weiter hin bei jenen Barbaren verehrt worden.

1) Strabon 832, Diodor III 9.

2) Die Edonen wohnen südlich von der Ehodope, der Ilebros entspringt an

ihr und fließt nördlich vorbei. Theokrit sagt rfjjg ’Uäaräv Iv vtgtaiv 'F.ßpnv nccQ

woTapor, mpapfifVoe lyyv&ev «pxrra, d. h. Pan steht in der Ehodope neben dem
vorbeifließenden Ilebros

, gerichtet nach dem nahen Büren. Das letzte ist ganz

gut gesagt, und von Büchelcr (Kb. M. 39, 27G) durch Arats öm&sv rtrpapgtvop

(576) völlig gerechtfertigt; die Byzantiuerglosse xtxhfitvof

,

die zuerst gar nicht

als Variante gemeint war, hatte nicht täuschen sollen. Aber wenn Büclieler die

xfonai hercinzieht
,

so gestehe ich das mir nicht klar machen zu können
;

wir

brauchen hier gar keine Astronomie. Ungewöhnlich ist nur neben Iv, das einen

Punkt bezeichnet, srapa mit dem Accusativ; das hat seine Parallele in der Re-

sponsion von fft]s und dem Verbum der Bewegung vopevoig. Aber ein Blick auf

die Karte derRhodopo und ein Gedanke daran, daß der Gott ja ein Wanderleben

führt, genügt zur Rechtfertigung der wol überlegten Wendung.
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Arat, und das anonyme alxtov aus der Gigantomachie in den era-

tosthenischen Katasterismen (11) ist vielleicht noch älter als dieser

ältere Zeitgenosse des Theokrit. Selbst Maaß hat weiter keine

Nachahmungen Arats aufgespürt: man darf also wol sagen, es

gibt keine. Zwar Kallimachos hat dem 'Heiöäeios tqöxos Ge-

schmack abgewonnen
,
und Apollonios hat die Phainomena stu-

dirt
,
aber Theokrit hat

,
so viel wir sehen können

,
keine Notiz

von ihnen genommen. Machen wir einen Strich durch alles was

wir über dio Beziehungen dieser beiden Dichter bisher geglaubt

haben.

Nur noch für Aratos ein Par Worte. Wenn er Theokrit nicht

gekannt hat, so gibt es gar keinen Anhaltspunkt, ihn irgendwann

nach Kos zu versetzen, im Gegenteil, es ist eben aus diesem Grunde

an sich unwahrscheinlich. Wir haben verhältnismäßig viele Nach-

richten über sein Leben : sie wissen nichts davon. Es ist begreif-

lich, daß sein Sterngedicht persönliches nicht enthält, begreiflich,

daß wer sich so intensiv wie Maaß mit ihm beschäftigt, gern mehr

heraushören möchte. Aber weder die Schilderung der Mastixstaudo

(deren Zeichen Arat in seiner Vorlage fand), noch die angebliche

Opposition gegen die Astrologie des Berossos, (die nur darin be-

steht, daß er von einer Verirrung nichts weiß, die den Hellenen

seiner Zeit überhaupt fremd war) lassen Schlüsse auf Leben und

Sinnesart des Dichters zu. Wol aber tut das die gläubige Frömmig-

keit des teleologischen Gedichtes
,

das
,
wie Maaß mit Recht aus-

geführt hat, darin seine Einheit hat, daß es in den Wundern der

Natur, großen und kleinen, die Weisheit Gottes und seine Fürsorge

für den Menschen erblickt. Wer so denkt, dem liegt die echte

Naturwissenschaft, wie Dcmokritos und Aristoteles sie verstan-

den hatten, ganz fern. Wer in den Wundern des Himmelszeltes

nichts als eine Wetterwarte für Schiffer und Bauern sieht, ist

wahrlich kein Astronom; aber er bekennt den Glauben an die

göttliche Vorsehung, den die Stoa in die Welt gebracht (oder doch

zu einem Systeme ausgebildet) und später auf das Christentum

vererbt hat. Wir würden Arats Verbindung mit der Stoa er-

schließen, wenn wir sie nicht durch eine gute Ueberlieferung, zum

Teil von seinen Zeitgenossen, überkommen hätten. Aber ein Phi-

losoph war Aratos deswegen noch lange nicht, sondern ein Dichter

empfänglichen Sinnes
,
der hier das aufnahm was seine religiösen

Bedürfnisse befriedigte, wie er so viel Sternkunde gelernt hat,

natürlich auch durch Betrachtung des Himmels auf Grund des eu-

doxischen Himmelsspiegels, daß er seinen Wissensdrang befriedigte

und sein Gedicht machen konnte. Sein Gott blieb der persönliche
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Zeus; das Urfeuer und die Weltvernunft ließen ihn kalt. Damit

ist der Unterschied des Hymnus an Zeus gegeben, den er an die

Spitze seines Gedichtes gestellt hat, von dem des Kleanthes, den

er bei den gemeinsamen Mahlen seiner stoischen Freunde gehört

hatte: denn dem tquos Ocorijg des Symposions gilt dieses Cultlied

ganz ebenso wie der Hymnus des Kallimachos an Zeus. Und es

ist gegeben, daß Kleanthes vor Aratos gedichtet hat: nur die

Stoa macht den Menschen zum Geschlechtsgenossen Gottes *). Das

ist ein wenig fester, aber es ist doch ein terminus post quem für

die Phainomena. Den terminus ante quem liefert, da sich die Er-

wähnungen bei Kallimachos nicht datiren lassen*), die Nachahmung

durch Apollonios. Das ist schwankend genug, führt aber etwa auf

die siebziger Jahre.

276 ward Aratos, offenbar als ein bereits gefeierter Dichter,

an den Hof des Antigonos mit einer Anzahl anderer Litteraten

1) Es ist übel für seine Chronologie, daß Maaß gezwungen ist, das Verhält-

nis nmzudreben, das doch in den Worten selbst schon deutlich genug ist: növtr)

6 t di&s xfj;p»))**6« itdvrtf roO yäf xcri yivos ilpiv, 8 6’ rj«tos Sv&qontoiaiv 6t-

{iü <T7;fia/vti. Als Menschen stammen wir von ihm, und er liebt die seinen. Der

xarrje &v9fanrov Homers erklärt das nicht
, yivot paßt überhaupt erst auf stoi-

scher Grundlage, ai yctQ itavttooi &ipis fh't]Toioi XQoeavSüv, /k gov juq yivot

iauiv , olov fu'u:;fut iajtivrtf , sagt Kleanthes. Wer citirt, das zeigt eigentlich

schon xal allein. Ausserdem hat der gelehrte Arat noch ein zweites Citat, aus

Melauippides 15. Der Verfasser der Apostelgeschichte citirt in der Hede des Pau-

lus auf dem Areopag (Paulus soll man doch mit ihr nicht in nähere Beziehung

bringen als den Perikies mit dem Epitaphios des Thukydides oder irgend einen

Redner mit seiner Rede in irgend einem Geschichtswerk) den Arat. Daß der un-

bestimmte Plural die Kennung des bestimmten Namens ersetzt und zivtt t&v x«&’

vfiüi noirix&v ‘einer der heidnischen Dichter’ bedeutet, sollte man nicht erst

sagen müssen. Auch daß es die Sage ist, die Paulus auf den Areopag stellt,

angesichts des Allerheiligsten des Hellenentums die neue Lehre als Erfüllung des

Hellenentums zu predigen, sollte man nicht erst sagen müssen. Nicht die fahle

Tageswirklichkeit, sondern die goldene Poesie schafft, Gott sei Dank, solche Bilder,

nnd wahrlich, es stünde schlimm, wenn sie dadurch an Realität verlören , daß sie

dem Reiche des oia Sv ytvoixo angehören. Raffael hat die Scene begriffen, nicht

die welche sie für historisch halten.

2) Maaß bat bei Arat die Benutzung desselben Epimenides nachgewiesen,

den Kallimachos im ersten Hymnus angreift. Das ist hübBcb; die beiden Dichter

kannten sich ja nnd hatten sich gern; sie urteilen ähnlich über ein altes Gedicht.

Aber wenn Kallimachos das Kffjvtt Stl iptvorai aus Epimenides aufgreift, Aratos

eine seiner Geschichten mit ti htov 6ri aufnimmt, so ist daraus überhaupt kein

Altersverhältnis zu entnehmen. Der Schluss ist falsch, daß Kallimachos nicht auf

Epimenides
, sondern auf Arat ziele : er polemisirt in dem selben Gedichte ja

auch gegen Homer (60) ,
er citirt Antagoras (5) und Hesiodos (79). Es geht

nicht an, ein Citat anders als die übrigen zu beurteilen.

r
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berufen; der König selbst bat in seinen Briefen davon geredet 1
).

Vorher batte Aratos längere Jahre in Athen gelebt, auf das alle

seine persönlichen Beziehungen führen: er wird eben irgend wann

aus Kilikien dorthin zum Studium gegangen sein
,
wie so viele

Jünglinge seiner Zeit

2

). Dann ist er längere Zeit dem Antigonos

attachirt geblieben
,
was dauernden Aufenthalt in Makedonien um

so weniger bedingt, als selbst Athen meist mehr oder weniger in

des Königs Hand war. Ueber sein Ende wissen wir nichts zuver-

lässiges, da sich die Biographien widersprechen 8
). Wer aber das

Hauptdatum seines Lebens mit den oben gesetzten termini für die

Abfassung seines Hauptwerkes zusammenhält, wird von selbst ver-

muten, daß er die Phainomena nach 276 verfaßt hat: der stoische

König erwartete von dem Dichter
,
den er bezahlte

,
Poesie nach

seinem nicht auf persönliche Verherrlichung gerichteten Sinne.

Dies ist nun die herrschende Ansicht des späteren Altertums,

niedergelegt in den unechten Briefen des Aratos, in einem unechten

Prooemium der Phainomena und in der biographischen Tradition.

Maaß hat meines Erachtens bewiesen, daß kein Zeugnis vorhan-

den ist, das unbedingt unabhängig von den Briefen sein müßte.

Aber wenn er damit die Tradition beseitigt wähnt, so ist das eine

Täuschung. Weder hat eine späte Fälschung solche Facta erson-

nen: die Briefschreiber treten nur überkommene Motive breit; noch

hätte sie die gesammte Tradition beherrschen können. Waren
die Briefe wirklich von einem Römer, Sabidius Polio

4

), also frühe-

1) Vita III p. 68 West, über den Aufenthalt des Aratos Perscios Antagoras

Alexandros in Makedonien, mf abtbf qpijcn»’ i ’Jvu'yovot iv rofs ngbs

Das hat doch Sabidius Polio nicht auch gefälscht.

2) Natürlich nicht aus irgend welcher Kenntnis
,
sondern nur weil es am

nächsten liegt, spricht Avien das in seiner Vorrede aus, zugleich Bezug nehmend

auf die Tradition, daB Arat den Eudoxos in Verse umgesetzt hat. ‘Zuerst hat

Eudoxos die Himmelskunde schriftlich dargestellt, und Iuppiter hat es gefügt,

daB dies von dem Talente und den Versen des Arat besser gesagt ward, in der

Weise daB die Muse, die am Taurus zu Hause war, nach Athen und an den He-

likon verpflanzt ward.' quae rttrsum ingtnio nitmerisque Soletusibtis idem Iup-

liiter efferri melius dtdil, incola Tauri Musa ut Cecropios raperetur et Aonas agros.

(52—63). Ich habe übersetzt, weil MaaB (315) in den Versen gefunden hat, daB

jemand in Athen mit Amts Poesie gewetteifert hätte.

3) In seine spätere Zeit fällt sein Verkehr mit Timon von Phleius
,
dem so

viel jüngeren. Und da sie über Homerkritik verhandelt haben und Arat eine Aus-

gabe der Odyssee veranstaltet bat
,

so wird gelehrte Thätigkeit auch bei diesem

Dichter aus der poetischen erwachsen sein.

4) Einen seltsamen Misgriff hat MaaB (3. 236) sich angeeignet. Der Fälscher

Sabidius Polio soll identisch sein mit einem Grammatiker Polio, der *sfl vf)c
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stens aus dem ersten Jahrhundert n. Chr.
,

so traten sie erst her-

vor, als die grammatische Araterklärung längst feste Formen ge-

wonnen hatte, und nimmer würden sic eine solche Autorität ge-

worden sein. Waren sie aber vollends von dem Verfasser der

Euripidesbriefe, die wir lesen, so waren sie so jämmerlich, daß sie

Grammatikern der maßgebenden Zeit nicht imponiren konnten.

Dagegen mochten sieh spätere Zeiten für die Familienverhältnisse

und die Berufung nach Makedonien auf diese angeblich authenti-

schen Documente berufen, eben darum, weil nichts von Belang da-

rin stand, was nicht in den Biographien von Alters her überlie-

fert war. Höchst unwahrscheinlich ist es vollends, daß diese Briefe

ein falsches Prooemium erzeugt hätten
,

das von eben den Gram-

matikern verworfen wäre, die an die Briefe glaubten. Ungleich

näher liegt es, sowol dies Gedicht wie jene Briefe auf dieselbe

feststehende Tradition zurückzuführen, und in allen den Fälschun-

gen einen Niederschlag des Studiums zu sehen, das die beiden

Jahrhunderte um Christi Geburt notorisch dem Aratos zugewandt

haben. Arat hatte in einer Zeit gelebt, über die damals noch

reiche und zuverlässige Ueberlicferung vorhanden war, gerade auch

in echten Briefen. Für einen Fälscher war es überflüssig und ge-

fährlich zugleich, neue Facta zu erfinden. Wir in unserer Armut
müssen alles daran setzen, solche zu finden. Aber gefährlich sind

die Hypothesen, vollends wenn sie damit beginnen, die überliefer-

ten Facta umzustürzen.

Arrjff/ov xXanijt, »tpl ri)s 'Hgoiörov xXojri/s und in einem Buche ’Jxvfvrai auch

wtpl zi'n Geonofinov »Xcntfjs geschrieben hat (Porphyrius bei Euseb. Pr. ev. X 467).

Sind denn der Dieb und der Detcctive eine Person? Polio ist ein Mann eines

Schlages mit Apollonides Kepheus , der in einem Buche fftpt x«rfT/)fvcfifv7jc (tro-

giut den Trug des Sabidius Polio entlarvt haben soll. Der Name Polio ist vulgär,

sonst könnte man an eine Verwirrung in der Aratvita denken und in Polio den

suchen, der die Fälschung des Apollonides aufdeckte.
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Ueber einige Palimpsestverse der Cistellaria.

Von

Friedrich Leo.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Juli 1894.)

Die Scenenfiihrung des in den Palatini verlorenen, im Palimp-

sest nur verstümmelt erhaltenen Theiles der Cistellaria hat Stude-

mund in seinen Stadien (II p. 419 sq.) erläutert; es bleibt nur

weniges, zumal in der Bestimmung der in diesem Mittelstück der

Komödie auftretenden Nebenpersonen, unsicher. Dagegen will es

nicht recht gelingen, den Wortlaut der Gespräche selbst herzu-

stellen, auch wo ihr Gang im allgemeinen deutlich ist. Hier müs-

sen sich viele um die neuerschlossene Urkunde bemühen. Ich will

wenige Verse, die ich glaube wiedergewinnen zu können, besprechen

in der Hoffnung andere zu gleichem anzuregen, wenigstens solche

die beurtheilen können, welcherlei Reste dieser Art man versuchen

muß und welche zu ergänzen man nicht versuchen darf.

Die erste Seite der nur in A erhaltenen Blätter ist von Stude-

inund zum größten Theil entziffert (v. 233—250 Schöll); ihr Ver-

ständniß hängt aber von dem an der entscheidenden Stelle nicht

entzifferten ersten Verse ab. Alcesimarchus hat erfahren
,
daß

Selenium zu ihrer Mutter zurückgekehrt ist
;
nun spricht er mit

seinem Sklaven in der Weise, daß Satz für Satz der Liebhaber

die Schändlichkeiten aufzählt
,
deren er selber sich anklagt

,
und

der Sklave bis v. 242 eine Scheltrede
,
von da an eine Strafe an-

gibt, die ihm dafür gebühre. Ich will v. 237—242 hersetzen, mit

Ergänzungen, die der Sinn sämmtlich fordert, die es mir aber zum
Theil nicht gelingt den Buchstaben der Handschrift anzupassen,

also dem Wortlaut nach zu sichern:

ALC. Sed ego primum, tot qui ab amica abesse potuerim dies 1

),

io •

1) Mf.ä ego primum eo^gui ab amica ahewr au.frfm piet (oder dies) A.

8(1. Qm. d. W, Noehriebton. Philo'og. -fci.tor Kluae. 1894. Ho. 3. 14
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sam nihili. SERV. Nihili herclc vero es. ALC. Quam ego ama-

rem perdite 1

),

quae me amaret contra, S. Dignus hercle cs infortunio.

A. Ei me tot tarn acerba facerc in corde *). S. Frugi nnmquam
eris. 240

A. Praesertim quae coninrasset mecum et firmasset fidem.

S. Neque deos neque homines aequomst facere tibi posthac bene.

Ein solches Gespräch ist nur denkbar, wenn vorher der Herr

verlangt hat, daß sein Sclave so rede wie wir hören daß er redet
j

der verzweifelte Knabe will sich selbst mit seinem Sündenregister

quälen, er will seine Strafe wenigstens in der Einbilduug haben.

Folgende 4 Verse gehen den angeführten voraus:

r o
m n n t

sed quid istum ij[a]ni[i]jia dici mihi volo. S. Qua gratia?

. A. Quia vivo. S. Facile id quidem edepol possum, si tu vis. A. Volo.

S. At enim ne tu exponas pugnos tuos in imperio meo. 235

A. Numquam edepol faeiam. S. Fidem da. A. Ho, non faeturuin

esse me*).

.warum denn? 1

‘weil ich der Kerl bin, der ich bin 4)’ ‘das kann ich

leicht, wenn du willst’ ‘ich will cs’. Was er will und worauf die

Frage qua gratia ? folgt kann nur eben das sein was der Sklave

dann thut: er soll ihn schelten. Das liegt nicht in den ersten

Worten des Verses, sondern in denen, auf die qua gratia unmittel-

bar folgt. Es kann kein Zweifel sein, daß vom ersten m an zu

ergänzen ist mala multa dici mihi volo. An der von Studeraund

als N, M, R
,
alles mit Zweifel, gelesenen Stelle stand AL. So

Pseud. 359 ingere mala multa
,
372 multa malague dicta dixistis mihi

,

Bacch. 875 atque ut tibi mala multa ingeram
,
911 salin est si plura

Notliwendig ist tot. Nicht in dor Handschrift stand potuerim; sprachlich falsch

ist anderem, das wie cs scheint darin stand.

1) tum nihili. nihili hercle vero e» . . . ylnrnlarnptritf A. Die Ergänzung ist

nur ein Versuch, den nothwendigen Gedanken in Worte zu bringen; perdite viel-

leicht richtig (Ter. phorm. 82 turne amare coepit perdite). Vgl. V. 191 it amnre
proieeticiam iUam drpcril —

,
et illa hunc contra, Amph. 655 quae me amat, quam

contra amo, Cas. 48 eam puellam liic teure amat ejftictim et item contra Jiliu».

2) ei (oder et) me acerba A.

8) Die Personenvertkeilung rührt von Seyffert her
,

der auch richtig Poen. 358
vergleicht: led ride tie ne tu oratorem hunc pugnie pectae pottea. AG. Nonfaeiam
vgl. 145 sq.

4) Schoell vergleicht richtig Most 10 cur me verberatf quia taute. Cas. 227
ted uxor me exeruciat quia rivit.
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ex me audiet hodie mala u. s. w. Danach muß der ganze Vers so

hergestellt werden

:

S. Sed quid istu(c? A). Mala multa dici mihi volo. S. Qua gratia?

wie etwa v. 779 sed quid istuc est ? ‘aber was willst du damit

sagen?1 Eine andre Möglichkeit
,

die einzige soviel ich sehe die

noch bleibt
,
wäre daß der Liebhaber sagte : sed quid istic ? mala

multa dici mihi volo-, aber die Wendung (‘doch was verschlägts’ ?)

ist minder passend und die Ueberlieferung spricht für jenes. Die

Aufforderung, die dem Verse vorhergegangen ist, erläutert v. 235

in imperio meo ‘wenn ich den Herrn spiele’. Aber der Anfang des

Verses at ettirn ne tu exponas pugnos tuos, dessen Lesung sicher ist,

bann so nicht richtig überliefert sein. Ich wüßte nicht zu sagen'

was pugnos exponere überhaupt bedeuten mag. Bei Plautus heißt

exjionere entweder ‘aussetzen’ oder ‘aus der Stelle setzen’, jenes in

der gewöhnlichen Verwendung, dieses in einer der Umgangssprache

angehörigen: True. 658 nunc ego istos mundtdos urbanos amasios hoc

ictu exponam atque omnes eiciam foras, Cas. 852 ut valentulast, paene

e.iposirit cubito. Es ist klar, daß wie dort ictu und cubito
,
so hier

pugno zu exponas gehört. Was kann man hierzu als Object denken?

jede Stelle ähnlichen Inhalts gibt es an die Hand: Poen. 413 maio-

rem partem in ore habitas meo (819 incursal pugnis)
;

‘du möchtest

mir den Mund mit der Faust außer Action setzen’. Es ist gewiß

zu schreiben

:

At enim ne tu exponas pugno os metuo in imperio meo.

Aehnlieh v. 673 quae in tergum meum ne veniant, male formido,

Poen. 378 hic ne in me verberetillum faciat—male formido, Poen. 1162

at ne inter vias praeterbitamus metuo.

Wo der Palimpsest wieder eine Reihe lesbarer Verse bietet

(f. 238), finden wir Alcesimarchus außer mit dem Sklaven im Ge-

spräch mit einer dritten Person, wahrscheinlich Gymnasium, der

Freundin seiner Geliebten. Was Studemund auf der Vorder-

seite des Blattes gelesen hat erklärt er selbst für überaus un-

sicher
,

das Gelesene durch Ergänzung weiterzuführen finde ich

nirgend sichere Handhaben. Die Rückseite ist so gut wie ganz

entziffert und nur ein Vers unemendirt. Alcesimarchus beginnt

in seiner Wuth irre zu reden, der Sklave bemerkt: sanus hic non

est satis und dann zu ihm gewendet : utrum deliras, quaeso, an astans

somnias?, dazwischen die dritte Person:

manu esse credo nocitum, cum illaee sic facit

,

14 *

r
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wo Studemunil bemerkt, daß statt des ersten sehr unsicheren

M auch Al gelesen werden könne; er hält selbst das Wort für

corrupt, das auf übelabwehrende oder zurüekwerfende Gesten zu

beziehen offenbar nicht angeht. Das richtige wird wohl in der Hand-

schrift gestanden haben : ab anu, Alccsimarchus hat mit Selenium,

der vermeintlichen Tochter der alten Kupplerin Melaenis, längere

Zeit zusammengelebt; jetzt steht er unter dem Verdacht, das Mäd-

chen um eine reiche Braut aufgeben zu wollen : Gymnasium (daß

sie es ist deutet auch dieser Vers an: sie kennt Melaenis und die

Verhältnisse im allgemeinen, aber nicht (v. 299) den Alccsimarchus)

äußert den naheliegenden Gedanken, daß die Alte den Liebhaber

durch Zauber gebannt und in rasende Leidenschaft gebracht habe.

lena nocet nobis, ipsa puella bonast, ein Beispiel für viele
;

ij jtota$

ikinov ygcrias döfiov uns tjcädtv
;
Der transitive Gebrauch des Ver-

bums ist bei Plautus nur hier vorhanden und tritt neben die zahl-

reichen Beispiele dieser Structur, die aus Vitruv, den Juristen

und der späteren Latinität bekannt sind.

Von dem folgenden Blatte (f. 241) ist die Vorderseite (v. 306
—321) lesbar und so weit hergestellt, daß nur noch v. 313 der

Aufklärung bedarf. Der Vater des Alcesimarehus sieht Gymnasium
aus dem Hause seines Sohnes treten und hält sie für Selenium;

sie gefällt ihm selbst auf den ersten Blick so sehr, daß er Lust

verspürt, an die Stelle des Liebhabers, den er zur Ehe zwingen

möchte, selbst zu treten (306 mulierctdatn exornatulam, et est quidem

hercle scita ; quamquam vetus cantherius sum, etiam nunc, ut ego opinor,

adhinnire equolam possum ego hanc, si detur sola soli). Er belauscht

zunächst das Selbstgespräch des Mädchens. Sie spricht zuerst, der

Absicht der Scene entsprechend, ihre Freude aus, daß Alcesimar-

chus zurück ist, denn sie könne die Einsamkeit nicht vertragen;

darauf der Alte im Hintergründe : ‘laß mich nur holen, ich werde
dafür sorgen, daß du dich nicht langweilst’. Dann v. 312 sq.

:

nimis lepide exeoneinnavit hasce aedis Alcesimarehus.

ut qup .... usa(Jer[j](J[e]tur t lepidunst amare semper.

venerem meram haec aedes olent, quia amator expolivit.

non modo ipsa lepiclast, commode quoque hercle fabulatur.

Daß den ersten und dritten dieser Verse Gymnasium spricht, liegt

eben so sehr auf der Hand wie daß der letzte dem Alten gehört;
dadurch wird es sehr wahrscheinlich, daß ihm auch der dritte ge-

hört, denn der Stil eines solchen Gesprächs verlangt kurze Reden
und häufige Zwischenreden. Die verständlichen Worte lepidumst

amare semper trelfen genau den Gedanken, den man hier von dem
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alten Herrn erwarten maß: ob jung oder alt, lieben ist vergnüg-

lich. humanum amare est sagt der alte Liebhaber Merc. 319. Für
ihn bedarf es solcher Sentenzen, um sich über das Lächerliche der

Situation wegzutäuschen : nee amare decebit dicere nec cano blanditias

capite. Die erste Hälfte des Verses bietet auch unter ' der ge-

wonnenen Voraussetzung, daß der Alte spricht, viele Möglichkeiten.

deridetur, wie Studemnnd ergänzt hat, vereinigt sich auf keine

Weise mit den übrigen Resten zum Verse; ich bin sehr geneigt,

das von Schöll eingesetzte adgreditur für richtig zu halten. Da-

nach mag die Zwischenrede des Alten etwa so gelautet haben

:

ut quo[m Venjus adgreditur, [place]t; lepidumst amare semper.

Alsdann redet er das Mädchen an
;

das Gespräch setzt sich auf

zwei fast unlesbaren Seiten fort und wird erst gegen die Mitte

von f. 242’ wieder verständlich. Der Alte setzt Gymnasium
,
die

er immer noch für Selenium hält
,
wegen der Verführung seines

Sohnes zur Rede, mit der deutlichen Absicht sieh ihr selber anzu-

tragen. Gymnasium merkt den Irrthum : 366 miser errat, ut ego

dixi. lepidast materies, ludam ego hunc, nam occasio videtur. Darauf,

indem sie sich in die Rolle der Selenium schickt, v. 368:

potin oper[a]m . . ique equidem mala . . c . . d . e ipiiocenti ?

Hier hat Schöll malam und des innocenti hergestellt; aber neque

equidem malam gibt keinen Sinn. Gymnasium kann nur sagen, in

gesucht eleganter Wendung : dein Vorwurf ist ungerecht, du greifst

eine Unschuldige an; die Reste gestatten nur eine Ergänzung:

potin operam [injique equidem mala[m ut ne] des innocenti?

vgl. Epid. 551 inique tniuriu’s. Daß sie ihre Unschuld betheuert,

kann nur bedeuten : nicht ich habe ihn verführt, sondern er mich

;

was schiltst du mich, daß ich mit ihm lebe? Daraus nimmt der

Alte den willkommenen Anlaß zur Gegenfrage : aber hast du denn

keinen andren Liebhaber? und damit die Ueberleitung zu seinem

eignen Antrag (v. 371). Die Gegenfrage mit Antwort (369 sq.)

hat Studemnnd in diese Form gebracht:

S. Sed [obsecro] te, nnllusnest tib[i a]mator alius quisquam?

G. Nisi [tujus modo unus filius, quem quidem ego amem alius

nemo est,

wo aber nach filius noch ein Buchstabe, t oder e oder etwas an-

deres, in der Handschrift stand. Es bedarf wohl nur der Bemer-
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ktmg, daß das kein Buchstabe sondern Personenspatium war und

daß tum unrichtig ergänzt ist. Es muß nothwendig heißen

:

sed obsecro te, nullusnest tibi amator alius quisquam

nisi [me]us modo unus filius ? G. Quem quidem ego amem alius

nemo est.

Wo wieder ein zusammenhängender Text vorliegt (f. 247'),

finden wir Alcesimarchus im Gespräch mit Sclenium und deren

Pflegemutter Mclaenis
,

eifrig bemüht
,
den bösen Schein der auf

seine Treue gefallen ist zu zerstreuen; aber er findet weder Ver-

zeihung noch Gehör. Die Seite beginnt molestm es. Dann v. 450 sq.:

meau • ssula sua . . .

.

s egeat ad me =j= Aufer manum.

germana mea sororcula. =(= repudio te fraterculum.

tum tu igitur, mea matercula. =|= repudio te fraterculum.

opsecro te. 4= valeas. 4= ut sinas 4= nihil moror. 4= expurigare me.

Die Vertheilung unter die Redenden ist deutlich, für das unrichtige

zweite fraterculum mag man an das in späterer Latinität nicht un-

gewöhnliche puerculum denken. Im ersten Verse hat Studemund

das erste « als ganz unsicher bezeichnet. Das Verbum ist plura-

liscb, also auch das Subject, dessen s vor egent vorliegt
;
denn das

Deminutiv muß nach Maßgabe des folgenden auf Selenium gehen;

zum nomen -s gehört entweder mea- oder sua- ') ,
d. h. tneae oder

suae, zu egent gehört als Ablativ das Deminutiv mit sua oder mea.

Daraus ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit meae — sua aedes egent,

und weiter für das Deminutiv die Bedeutung ‘kleine Hausfrau’. Ich

komme hiermit für dieses Wort auf die von Schöll gefundene Er-

gänzung issula, die wenigstens den Sinn gibt, so zweifelhaft sie auch

der Form und selbst der Ueberlieferung nach bleiben muß; denn

nach Studemund ist zwischen o von mea und s mehr Raum als e i

füllen. So mag es heißen:

A. Mea[e ijssula sua [aede]s egent, ad me [sine ducam]. S. Aufer

manum.

Der Rest der Scene ist sehr schlecht erhalten und metrisch

nicht immer sicher; nur v. 457 glaube ich hcrstellen zu können.

Alcesimarchus hat gesagt (455) supplicium polliceri colo

,

eine der

1) In der Benutzung des Ambrosianus ist, wie die Dinge liegen, das einzig

richtige Verfahren sich mit Ausnahme der Falle, in denen ein von Studemund

noch nicht geprüftes Zeugniß I.üwes vorliegt ,
auf Studemunds Angaben zu ver-

lassen. Wenn z. H Schöll »eia- für wahrscheinlicher hält als sua-, so kann
man sicher sein

,
daß Studemund diese Möglichkeit erwogen und der Erwähnung

nicht werth gefunden hat.
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Frauen geantwortet: at mi aps te accipere non libet. Darauf der

Liebhaber

:

A. Em omnia

patior iur . . . eiUeinslupisi neque tis misereri decet.

Hier ist zunächst zu sagen
,
daß im Anfang Alcesimarchus

,
am

Ende Melaenis oder Selenium redet, also einer der nach den ersten

Worten von v. 457 angegebnen Buchstaben möglicherweise als

Personenspatium zu fassen ist
;

ferner bedeutet die Buchstaben-

gruppe uflupi?i, in der statt des letzten i Studemund t als gleich

möglich notirt
,
vor netpie tis misereri decet ohne Zweifel nichts als

volup est

,

und danach heißt der Vers
(
infelix nur als mögliches

Wort):

A. Em omnia

patior iur[c injfelix. S. volup est neque tis misereri decet.

Die letzte Scene
,
in deren Mitte die Palatini wieder einsetzen, ist

in ihrem ersten Theil im Ambrosianus fast hoffnungslos zerstört.

f
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Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte

vom J. 1474 und die Pseudo-Facsimilia des

Behaim-Globus vom J. 1492.

Vorstudien zur Geschichte der Kartographie III 1
).

Von

Hermann Wagner.

(Vorgelegt in der Sitzung am 29. Juli 1893.)

1. Die Hoffnung, daß die Forschungen, welche die Säkular-

feier der Entdeckung Amerikas in Spanien und Italien wachgeru-

fen hatte, die vielbesprochene in der Geschichte der ersten Fahrt

des Kolumbus eine so wichtige Rolle spielende Karte PaoloTos-
canellis vom J. 1474 wieder ans Tageslicht fördern würde, hat

sich leider nicht erfüllt. Die Karte ist aber wiederum viel erör-

tert worden und besonders K. Kretschmer widmete ihr im Text

zu seinem großen Werke „Die Entdeckung Amerikas in ihrer Be-

deutung für die Entwickelung des Weltbildes“, welches die Ge-

sellschaft für Erdkunde zu Berlin als Festschrift in glänzendem

Gewände 1892 herausgab, eine ausgedehnte Untersuchung. Der

Tafel VI seines Atlas ist zugleich eine Rekonstruktion der Karte

im mittlern Maßstab 1 : 76,500000 einverleibt, auf welche seltsamer

Weise jedoch im Text kaum mit einem Worte Bezug genommen wird.

Es wird dort auch anderweitiger Rekonstruktionen nicht gedacht

und da weder Unterschrift noch Index eine Quelle für die bild-

liche Darstellung geben, wie dies bei den übrigen im Atlas kopier-

ten Karten der Fall ist, so müßte man den Herausgeber selbst

für Form und Inhalt, die der Karte Toscanellis gegeben sind, ver-

antwortlich machen, wenn es nicht feststünde, daß 0. Peschei
bereits 1867 im „Ausland“ Bd. XL gerade die nämliche Rekon-

struktion, nur in etwas kleinerem Maßstabe mitgeteilt, und dieselbe

als eigenen Versuch einer solchen bezeichnet hätte. Justin
W i n s o r hatte schon 1886 eben diesen Peschelschen Entwurf

1) Vgl. Vorstudien I in den Nachr. d. K. Gesellscli. 1891 Nr. 8, II io Nachr.

1892 Nr. 16.
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unter Anführung des Ursprungsorts im Bd. II seiner Eistory of

America (London 1886, p. 103) verkleinert wieder abgebildet.

P esc hei bezeichnete die Karte a. a. 0. als einen Versuch,

„dieselbe nach Toscanellis eigenen Angaben mit Zugrundelegung des

Globus von Martin Behaim, der sog. Seekarte der Portugiesen vom
J. 1603, der Weltkarte von Ruysch von 1507 u. a. wieder herzu-

stellen“, läßt sich im übrigen aber auf seine Voraussetzungen nicht

näher ein
;

er sagt nicht, warum er die eigenartige trapezförmige

Projektion dem Toscanelli unterlegt, warum er Flores in 45° Ab-

stand von Lissabon und Quinsay auf den 46° Br. verlegt etc.

W i n s o r lagen als Historiker diese Fragen der wissenschaftlichen

Kartographie selbstverständlich fern. Derselbe war glücklich einen

Versuch der Rekonstruktion der Toscanellischen Karte seinem bil-

derreichen Werke einverleiben zu können.

Außerdem hat Vivien de St. Martin 1873 auf Taf. VII

des zu seiner Histoire de la g<k>graphic gehörigen Atlas neben die

Kopie des Behaim-Globns nach Jomard einen „Essai de restitution

de la carte de Toscanelli d’apr^s les donn^es contemporaines“ ge-

stellt. Hierbei wird, wie für den daneben abgebildeten Beliaim-

Globus eine Globularprojektion zu Grunde gelegt (Durchmesser

136 mm) und der Meridian der Kanarien als Anfangsmeridian einge-

zeichnet. Im übrigen ist es unverkennbar, daß die Gesammtum-

risse eine reine Kopie der Peschelschen Rekonstruktion sind
,

so-

daß wir im Folgenden auf diesen Versuch kaum mehr zurückzu-

kommen brauchen.

Es ist anzunehmen, daß K. Kretschmer nur durch ein zu-

fälliges Versehen verhindert war, seine Quelle für eine Karte an-

zuführen
,

die im J. 1892 sozusagen das Interesse des geographi-

schen Publikums an seinem großen Kartenwerke in sich konzen-

trierte. Meine Bedenken sind methodischer Natur und richten

sich vielmehr dagegen, daß der Verfasser jenen ersten Versuch

Pescheis vom J. 1867 nach fünfundzwanzig Jahren genau in

gleicher Gestalt wieder publiziert, trotzdem durch H. Harris.se

inzwischen der Originaltext des Toscanellischen Briefes, durch

Uzielli weiteres wichtiges Material über dessen kartographische

Anschauungen veröffentlicht ist, und wir in der kritischen Behand-

lung derartiger Fragen ans der Geschichte der Kartographie seit

Pescheis ersten Versuchen doch einige Fortschritte gemacht haben

sollten.

2. Facsimilia. So bedeutend dieselben nun auch auf dem Ge-

biete der Litterargeschichte wichtiger kartographischer Denkmäler

und zum Teil auch der Ausnutzung ihres Inhalts für die Ent-

r
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deckungsgcschiehte im engen Sinne des Wortes sind, so bescheiden

muß man sie in Bezug auf die mathematischen Grundlagen der

Karten bezeichnen, nämlich die Projektionen und die aus diesen

allein herauszulesenden Lagen- und Entfernungsverhältnissen des

kartographischen Bildes. Nach dieser Richtung begnügt man sich

meines Erachtens zu sehr mit der Feststellung allgemeiner Gestalts-

ähnlichkeiten, mit der Beschreibung der Umbildungen, welchen die

geographischen Umriß-Figuren im Rohen unterworfen sind. Aber
nach den Regeln der Paläographie und Diplomatik werden die

Karten noch äußerst selten behandelt.

Damit hängt zusammen, daß man ebenso selten der Vorfrage
begegnet

,
in wie fern Kopien handschriftlicher Kar-

ten treu und als wahre Facsimilia gelten können.
Ja über diesen letztem Begriff herrscht im Kreise der Geographen—
bisher öffentlich fast unausgesprochen — Meinungsverschiedenheit.

Wenn uns eine Kopie, abgesehen von der Richtigkeit des Karten-

bildes in Originalgröße, den allgemeinen Charakter der Situations-

zeichnung, die Namen und Legenden in inhaltlicher Treue und
Vollständigkeit, die Farben des Originals zur Anschauung bringt,

so wird diese fast allgemein ein Facsimile, eine Facsimile - Zeich-

nung etc. genannt. Dem gegenüber muß nach meiner Ueberzeu-

gung als erstes Erfordernis die Vollständigkeit alles des-

sen, was von der Karte abzulesen ist, hingestellt wer-

gen, also ebenso der R a n d mit seiner Einteilung, die Maßstäbe,
das Linien- oder Gradnetz in allen Eigenheiten, alle einzel-

nen Signaturen etc. etc., dazu treten alle die übrigen oben ge-

nannten Erfordernisse als selbstverständlich, besonders auch der

Charakter der Schrift. Von diesem Standpunkt aus besitzen wir

von handschriftlich existierenden Karten noch wenige echte, den

Studien über die Geschichte der Kartographie Vorschub leistende

Facsimilekopien, wie sie uns in Hinsicht gedruckter Karten Nor-
denskiöld in einer so ausgezeichneten Weise durch seinen Fac-

simile-Atlas kürzlich geboten hat. Es versteht sich, daß viele der

altern Karten einer gleichen Reproduktion ihrer äußern Beschaf-

fenheit wegen schwer zugänglich sind. Was wir aber, wenn die

Fortentwickelung unserer Studien beschleunigt werden soll, verlan-

gen möchten, ist, daß in Zukunft die für die Beurteilung einer

Karte notwendigen Grundlagen (wie namentlich Linien- und Grad-
netz und Meilenmaßstab) nicht einfach als unnötig von den Kopien
ganz fortgelassen oder, wenn gegeben, mit mehr Sorgfalt als z.B.

auf so manchen Abbildungen der großen Prachtwerke von Jomard
und Landarm zur Darstellung gebracht würden.
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3. Diese Anforderungen wissenschaftlicher Kartographie an

einem konkreten Beispiel zu erläutern, betrachte ich als einen der

Zwecke dieser Studie. Vielleicht sind die Namen Toscanelli
und Bohaim, die ich an die Spitze derselben stelle, geeignet,

unter den jetzigen Zeitverhältnissen die Aufmerksamkeit nicht nur

geographischer Fachmänner, sondern vor allem auch der auf un-

serm Gebiete vielfach thätigen Historiker, Bibliothekare und Bi*

bliophilen auf jeno Forderungen zn lenken. Denn allerorts gräbt

man ja jetzt verschollene Denkraälor kartographischen Wissens

und kartographischer Kunst aus. Wie oft werdon uns aber nur

Skizzen geboten
,
wie oft fehlt auch bei photographischen Repro-

duktionen die Angabe der Dimensionen der Originale und wie

wenig wird gerade diese Reproduktion von den Autoren über-

wacht, sodass sie zu Abmessungen unbrauchbar ist. Im vor-

liegenden Falle wird es mir durch den Nachweis der auffallenden

Mängel, welche alle bisher hergestellten Abbildungen des berühm-

ten Erdapfels Martin Behaims vom J. 1492 zeigen, wie ich hoffe,

gelingen, das Bedürfnis nach einer wahren Facsimile-Kopie dieses

interessanten Denkmals deutscher Kartographie ins rechte Licht

zu setzen.

Die Erneuerung des Versuches die verloren gegangene Karte

Toscanellis zu rekonstruieren, wird im übrigen keiner Recht-

fertigung bedürfen, wenn sich nachweisen läßt, daß der Peschel-

sche vom J. 1867 auf den Namen einer solchen überhaupt nicht

Anspruch machen kann. Denn einerseits steht er in der Grund-

lage (Projektion), andererseits in den drei einzigen, von Toscanelli

scharf bezeiehneten Lagen- und Entfernungsverhältnissen mit den

Worten des Florentiner Kosmographeu direkt in Widerspruch;

ferner legt er demselben Zeichnungen der Lage und Gestalt atlan-

tischer Inseln unter, an welche Toscanelli 1474 gar nicht gedacht

haben kann. In Wahrheit bietet uns Peschei weiter nichts als

eine einfache Uebertragung der (zufällig) schlechtesten Kopie des

Behaim-Globus in ein falsches, weil unhistorisches, Gradnetz. Trotz

alledem beginnt dieses dilettantische Werk sich seit seiner Wie-

dererweckung durch Winsor und Kretschmer zu verewigen in der

Litteratur.

So begleitet Juso Steffen seine Schrift Estudios sobra Colon (Santiago

de Chile 1892) mit einer Kopie; John Murray verleibt sie mit ganz geringen

Aenderungen seiner Abhandlung The discovery of America by Columbus (Scott.

Geogr. Mag. 1893, The Geogr. Journal II. 1893) ein, ebenso Ernst Carlson in

Gothenburg einem Artikel Columbus och Toscanelli (Ymer 1892) etc. etc.

Indessen noch weit mehr, als ein solcher immer problematisch
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bleibender Versuch liegt mir an Hervorhebung der zahlreichen

Prinzipienfragen, welche mit einer Karten-Rekonstruktion für jenes

Zeitalter verknüpft, aber meines Wissens niemals eingehender er-

örtert sind. Toscanolli steht mitten in einer Uebergangszeit mit-

telalterlicher Kartographie, die noch außerordentlich der Aufklä-

rung bedarf und über welche die unbegründetsten Vermutungen
selbst von unsern besten Historikern der wissenschaftlichen Kar-

tographie verbreitet sind. Von diesem Standpunkte ist der Ver-

lust der Toscanelli-Karte fast mehr als von dem der Entdeckungs-

geschichte zu bedauern. Ihre Bedeutung für die dunkle Frage
der Einführung der Plattkarte in die Nautik zu be-

leuchten, war daher mein Hauptbemühen.

Das gesammte Thema ist ein so intrikates, daß es schwierig

ist, cs aus einer Reihe von Vorfragen herauszulösen, wie der der

Entstehung der sog. Kompasskarten, der Anschauungen des 15. Jahr-

hunderts über die Größe der Erde
,
der Meilenmaße jener Zeiten,

die Bedeutung der Tabulae regionum für die Geschichte der Kar-

tographie etc.
,

die sämmtlich bisher noch wenig wissenschaftlich,

d. h. unter Vorführung ausreichender Belege der aufgestellten Be-

hauptungen erörtert sind. Trotzdem muß auch ich mich mehrfach

für jetzt damit begnügen, die Ergebnisse längerer Studien nur an-

zudeuten, weil das Beweismaterial zu umfangreich ist.

Im übrigen bemerke ich
,
daß die vorliegende Untersuchung

bereits im Juli 1893 abgeschlossen war. Ich ließ sie dennoch ruhen

in der Hoffnung, daß Gustav o Uzielli mit seinen weitern Un-

tersuchungen über Toseanellis Bedeutung für die Geographie her-

vortreten werde
,
welche für den V. Teil der Itaccolta Colombiana

angekündigt sind. Doch scheint sich dies noch länger zu verzö-

gern
,
während die Verbreitung der nach meiner Ueberzeugung

verfehlten Toscanelli-Karte fortschreitet. Unter diesen Umständen

scheint es mir geboten, mit meinen methodischen Bedenken hervor-

zutreten.

Das Gradnetz der Toscanelli-Karte in seiner Bedeutung für

die Geschichte der Plattkarte.

I.

4. Abweisung des t rape zmasc h i gen Entwurfs.
Der Rekonstruktion des atlantischen Westweges, welche Paolo Tos.

canelli dem König von Portugal 1474 durch eine reigenhändig ge-

zeichnete“ Karte erläutern wollte, hat 0. P e s c h el eine trapezförmige

Projektion mit gleichabständigen geradlinigen Breitenparallelen und
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nach den Polen zu konvergierenden Meridianen untergelegt. Die.

selbe tritt uns bei Kretschmer bis 60° zu beiden Seiten des Aequa-

tors ausgezogen (der Peschelsche Entwurf geht nur bis 60° S.)

entgegen und damit in einem sechseckigen Gesammtrahmen, wie

ihn die Geschichte der Kartographie aller Zeiten für Weltkarten

nicht kannte.

Die Voraussetzung einer solchen Projektion hat meines Er-

achtens aber wenig innere Wahrscheinlichkeit für ältere Perioden.

Gewiß, die trapezmaschige Projektion für einzelne Länder-
bilder war zu den Zeiten, in welchen Toscanelli seine Briefe

verfaßte, schon nichts ganz seltenes mehr. Nordenskiöld hat

(Facsimile-Atlas 1889, 86) wahrscheinlich zu machen gesucht, daß

Nicolaus Gennanus, vulgo Donis, der Herausgeber der Ulmer Pto-

lemaeus-Ausgabe von 1482, der Erfinder dieser Projektion sei, und

daß dieser auch die Karteneutwürfe der römischen Ausgabe vom
J. 1478, die bekanntlich auch die trapezförmige Projektion für die

Mehrzahl aller Karten der einzelnen Länder zu Grunde legt, be-

einflußt haben könnte. Indessen haben nach d’Avezac

1

) ältere

Handschriften des Ptolemaeus, wie Nordenskiöld später selbst an-

erkannte 8
), bereits Karten im gleichen Entwurf enthalten. Wie

dem nun auch sei, die Hauptsache für unsere Frage ist, daß zu
Toscanellis Zeiten diese trapezförmige Projektion
ausschließlich im Anschluß an die Karten des Ptole-

maeus und jedenfalls nur für Landkarten im engern
Sinne, für Karten einzelner europäischer oder asiatischer Länder

in Anwendung kam. Wir kennen keine Seekarte oder
Weltkarte jener Zeit in diesem Gewand. Für erstere

herrschte das Liniennetz der Kompaßkarten, für letztere die kreis-

runde Form, meist ohne alle ausgezogenen Netzlinien, zum Teil

jedoch als eine Erweiterung der Kompaßkarten
,

oder endlich

die Kegelprojektion des Ptolemäus mit Kreisbogen als Breiten-

parallelen vor. Die Zeichnung einer Seekarte über weite Gebiete

der Erde in einer trapezförmigen Projektion durch Toscanelli wäre

also ein entschiedene Neuerung gewesen
,
von der man sich nur

wundern müßte, daß sie keine Nachahmung gefunden hat.

Die Zwischenbemerkung sei gestattet, daß man gerade vom histori-

schen Standpunkt doch die einzelnen Karteneutwürfe auch bei gewisser äu-

ßeren Äebnlichkeit auseinanderhalten sollte. Eine einfache Identifizierung der

1) Coup d’oeil bistorique sur la projection des cartes. Bull. Soc. de gdogr.

de Paris 1863, 43. V*“» Ser. Vol. 5, p. 301 ;
Extrait du bulletin p. 48.

2) S. VVieser in Peterm. Qeogr. Mitteil. 1830, 373.
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Hegelprojektion mit iler trapezförmigen, wie sie z. B. Sopkus Roge noch 1891

durchweg in den Begleitworten zu des Nikolaus Cusanus Germania (Globus Bd. LL
1891) anweudet, ist, da ihre Einführung 12—1300 Jahre auseinander liegt, und

jene bogenförmige, diese geradlinige Brcitenparallelen besitzt, gewiß nicht an-

gängig. Es widerspricht dies insbesondere auch den Anschauungen des Nie. Ger-

manus selbst, der sich in der Zuschrift seiner Ptolemäusausgabe an Papst Paul II.

besonders über die Abweichungen seiner Darstelluugsweise von der Plattkarte

und der kegelförmigen Entwurfsart des Ptolemaeus ausspricht.

5. Eine carta navigacionis erfordert ein recht-

winkeliges Netz. Indessen liegt doch die Vermutung näher, daß

Toscanelli die Lagenverhältnissc der europäischen West- uud asiati-

schen Ostküste dem portugiesischen Hofe in einem dort möglichst
verständlichen Bilde zur Anschauung bringen wollte. Er spricht

ja selbst von einer carta navigacionis ’)
,

einer Schitferkarte
,
und

mußte also notwendig an den nautischen Karten des Mittelalters

anknüpfen.

Eine See- oder Küstenkarte jener Zeit in der bekannten Form
der sog. Kompaßkarten erfordert nun nach den Anschauungen

ihrer Zeichner wie ihrer Benutzer als Grundbedingung unter
allen Umständen, daß Nordsüd- und Ostwestlinie
jedes einzelnen Punktes der Karte sich rcchtwinkelig
schneiden. Dieser Bedingung genügen nur solche Karten, in

denen sich auch Meridiane und Breitenparallelen überall recht-

winkelig schneiden
,
ohne daß diese jedoch gerade Linien zu sein

oder die Karten den Bedingungen der Winkeltreue zu entsprechen

brauchten. Das System von Hülfslinien der Zeichnung auf den

Kompaßkarten kennt keine gebogenen Linien, sondern ausschließ-

lich gerade. Daher würden die Nautiker jener Tage für eine Ke-

gelprojektion
,
wenn auch mit senkrecht sich schneidendem Grad-

netz, kein Verständnis gehabt haben. Noch viel weniger aber für

eine trapezförmige Projektion deshalb, weil hier, je weiter wir uns

vom Mittelmeridian entfernen, die Winkel der Gradlinien um so

schiefer werden und vom rechten Winkel abweichen.

Wie man nun anch über die Entstehung dieser Karten denken

1) Beiläufig sei bemerkt, daß der Name carta, den Breusing (Zeitschr. f. wiss.

Geogr. II. 1881, 192) auf die Portugiesen zurückgeführt wissen wollte und dessen

erste zweifellose Erwähnung er eben in unserem Toscanellibrief fand, bereits auf

der Weltkarte Walspergers vom J. 1448 steht, aber gleichfalls in Verbindung

mit dem Begriff der Seekarte: „Et cum uera et integra c&rtha nanigationis rna-

rium“ (s. die Legende in Kretschmers schöner Edition der Karte, Z. f. Erdkunde.

Berlin. XVI. 1891, 376). Hier ist eine Beziehung zu den Portugiesen doch wohl

ausgeschlossen. Vielmehr scheint man allgemein im 16. und wahrscheinlich doch

auch im 14. Jahrh. die auf Pergament gezeichneten nautischen Karten der Italie-

ner als cartac navigatioms bezeichnet zu haben.
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mag
,

d. h. darüber
,
welches Gradnetz — ob ein konisches oder

zylinderförmiges, ob das einer aequidistanten Azimutalprojektion

— man den altern, von Breusing als loxodromischc bezeichneten

Kompasskarten des Mittelmeers in Wahrheit aufzulegen ist, um sie

in die Zeichensprache der Kugelprojektionen zu übersetzen, so ist

man, soviel mir bekannt, doch unbedingt darüber einig, daß die

Nautiker des 15. Jahrh. sich diejenigen Punkte, die

in gleichem Abstand von der durch die Zentralrose
bezeichneten Nordsüdlinie auf der Karte lagen, un-

ter gleichem Meridian, und diejenigen in gleichem Abstand

von der mittleren Ostwestlinie, auf gleicher Breite gelegen dach-
ten. Somit konnte ausschließlich eine normale Zylinderpro-
jektion mit diesen Karten verbunden werden, wenn das Auge
des Nautikers, das an die gleich gerichteten Hülfslinien gewöhnt

war, nicht verletzt werden sollte und — was noch wichtiger —
die Orte, Küstenlinien und Inseln sich in ihrer gegenseitigen (geo-

metrischen) Lage nicht verrücken, vielmehr genau in der gleichen

gegenseitigen Entfernung auf der Karte selbst bleiben sollten.

6. Eine nautische Plattkarte ist aus der Zeit
vor Toscanelli bis jetzt nicht nachgewiesen. Wir be-

finden uns bei Toscanelli’s Karte im Wesentlichen außerhalb des

Mittclmecrs. Ich könnte daher meine Darlegung sofort durch den

Hinweis stützen, daß die Portugiesen nach der Ansicht P ifi s s an ts,

Majors und besonders Breusings sowie anderer bereits seit

den Zeiten des Prinzen Heinrich des Seefahrers in der Entwertung

der sog. Plattkarten, die später die Nautik bis ins 17. Jahrh. be-

herrscht haben
,
bewandert gewesen seien

,
daß dieser Fürst „die

loxodroraischen ungradnierten Seekarten durch solche ersetzt habe,

die nach der Breite graduiert waren“ (Breusing in Zeitschr. f. wiss.

Geogr. II. 1882, 189). Wäre dies der Fall, so bedürfte es keines

weitern Beweises mehr, daß die carta navigrüionis rechtwinkclig sich

schneidende Meridiane und Breitcnparallelen erforderte. Indessen

sind jene Autoren doch nicht über bloße Vermutungen hinausge-

kommen und uns den Beweis ihrer Behauptung schuldig geblieben.

Weder Grapao Stöckler (1819), Major noch B r eus i n g,

noch Th. Fischer, Gelcich, Kretschmer und alle, die sich

jener Hypothese rückhaltslos anschlossen, haben bis jetzt irgend

ein historisches Dokument, sei es in Wort oder Bild (Karte) aus

der Zeit des Prinzen Heinrich (f 1460) anzuführen vermocht, wel-

ches sie bestätigte.

Es erscheint mir, nebenbei gesagt, ein methodischer Grund-

fehler, in den auch der treffliche Breusing mehrfach verfallen

r~
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ist, in einer solchen Sturm- und Drangperiode der mathematischen

Geographie, wie den Jahren 1450—1650, aus Werken, welche 30,

50, 100 Jahre später als die gerade ins Auge gefaßte Episode

entstanden sind, — in diesem Falle also aus Karten und Schriften

über Nautik aus der ersten Hälfte des 16. Jahrh. und später —
ohne weiteres auf die zeitlich so weit zurückliegenden Anschau-

ungen schließen zu wollen. Fast jedes Jahrzehnt hat damals eine

Wendung gebracht. Ohne also an dieser Stelle näher auf die

Frage eingehen zu können, bekenne ich, daß ein mehrjähriges

eifriges Studium mich von der Unhaltbarkeit jener Hypothese des

hohen Alters der Plattkarten, an die ich früher ebenso glaubte,

überzeugt hat und ich jetzt die Worte vollkommen unterschreibe,

welche Matteo Fiorini (Le projezione delle carte geograf., 354)

schon 1881 schrieb: „Alcuni autori a torto attribuiscono alla scuola

nautica di Sagres l’applicatione delle projezione quadrata (sic)

alla carte marinaresche. Ciö non h. I prodotti delle cartografia

nautica del secolo XV sono costantamente lavorati col metodo

della rosa dei venti, ossia col magistero delle direzioni et delle

distanze“.

Bekanntlich bestand das äußere Kennzeichen einer Platt-

karte gegenüber den Kompaßkarten der älteren Zeit, von denen

sie sich für das Auge des Laien absolut nicht unterscheidet,

anfangs nur in der Beigabe einer Breitenskala. In diesem

Falle nennt man die Karte »graduiert“. Auf den ersten Blick er-

scheint die Beigabe einer solchen Breitenskala eine höchst gering-

fügige Verbesserung, da sie durchaus nicht etwa mit einer Um-
zeichnung der gesammten Situation verbunden ward, wie wir dies

bei Uebertragung der Umrisse aus einer Projektion in die andere

gewöhnt sind. Worin liegt dann also die Schwelle, welche beide

Arten von Karten unterscheidet ? Offenbar darin, daß die Plattkarte

die Entscheidung des Autors nach zwei Richtungen erforderte,

welche im 15. Jahrh. ihre große Schwierigkeit hatte:

a. man mußte sich für eine bestimmte Erdgröße, für eine be-

stimmte Zahl von Miglien entscheiden, die man auf den
Erdgradrechnenwollte, um die Breitenskala dementsprechend

eintcilen zu können.

b. man mußte sich, da man den Aequator noch nicht erreicht

hatte, für die Breitenlage eines bestimmten Ausgangs-
punktes auf der Karte entscheiden, von dem aus man dann die

Breiten auf der Karte nach N. und S. abtragen konnte, um der

Breitenskala auf der Karte die richtige Lage zu geben.
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Ob wirklich der Italiener Gratioso'Benincasa, von dem zahlreiche

Karten ans den Jahren 1467—82 erhalten sind, einige derselben schon mit einer

Breitenskala versehen hat, wie seit alten Zeiten immer wieder behauptet wird,

(s. Fiorini; Le proj. delle carte geogr. 1881, 853; Fischer, Samml.

mittelalt. Weltkarten 1886, 97, Nordenskiöld Facsimileatlas, 84) erscheint mir, da

kein neuerer Schriftsteller eine solche gesehen und die mir genauer bekannten

von 1467, 1468, 1471, 1480, 1481 nicht eine Spur einer solchen Oraduierung zeigen

— bestimmt kann ich dies nach Autopsie in Bezug auf das ganze Original

der in Wien befindlichen Karte von 1460 versichern —
,
zum mindesten zweifel-

haft, wenn auch den Zeitvcrbilltnissen nach nicht unmöglich, die ja ganz mit

der hier in Frage kommenden zusammenfallen. Auch S. Rüge meinte jüngst,

daß man vor 1502 keine Karte mit' Breitenskala finde (Die Kartogr. v. Amerika

bis 1570, Pet. Mitt. Erg. Heft 106, 1892 S. 87).

Jedenfalls ist dies sofort ein Punkt, welcher die Notwendig-

keit echter (vollständiger) Facsimilia handschriftlicher Karten und

ebenso genauere Kataloge der „Carte nautiche“, als sie

uns z. B. die immerhin sehr verdienstlichen und unentbehrlichen

„Studi biogr. e bibliografici“ von. Uzielli und P. Amat bieten,

ins rechte Licht stellt. Ich halte es aus Gründen, die uns später

beschäftigen werden (vgl. § 20), nicht für ausgeschlossen, daß man
hier und da eine nautische Karte vor 1474 mit Breitenskala ver-

sehen haben könnte, um daraus Breitenangaben zu entnehmen,

aber es ist bis jetzt meines Wissens eine solche noch nicht nach-

gewiesen. Andererseits liegt es nahe anzunehmen
,

daß älteren

Karten später (im 16. Jahrh.) von ganz anderer Hand eine Breiten-

skala beigefügt sein kann. Gerade dies wird sich oft nur am
Original entscheiden lassen.

Eine Karte
,

die aus diesen Gründen in Facsimile hergestellt werden

sollte, ist der „Portulan du fin de XIV4">® siöcle der Pariser Bibliothek, welche

einst dem Kardinal Richelieu gehört haben soll und von Santarem in seinem

großen „Atlas comp, de mappemondes“ abgebildet ist. Die Karte ist franzö-

sischen Ursprungs und äußerst roh gezeichnet. Aber sie enthält eine Breiten-

skala, bei der die Breiten ganz ungewöhnlicher Weise mit flüchtig geschriebenen

römischen Ziffern (z. B. 37° = IIIVIIj also immer nur I statt X) bezeichnet

sind. Ich finde in Santarem's Essai sur l’hist. de la cosmographie I— 111 nichts

über diese Karte. Die Schrift, die Erwähnung vou „Hamborc“ und „Dansic",

die Annahme des Erdgrades zu 66*/» M., und vor allem die sehr richtige Posi-

tion von Lissabon (= 38'/,’) sprechen doch wohl dagegen, daß man es hier mit

einer Karte des XIV. Jahrh. zu thun hat.

7. Toscanellis Brieftext. Um zu Toscanelli zurückzu-

kehren, so stelle ich zur Erwägung, ob der Florentiner Kosmo-
graph wohl nötig gehabt hätte, seinen Kartenentwurf ausführlich

mit Worten zu erläutern, wenn den Portugiesen seit Jahrzehnten

die Einzeichnung von Küstenlinien in das, was man (erst zwei

Jahrhunderte später) in der seemännischen Sprache „platte Karte“

Kgl. Gm. <1. W. Niehrlchkn. PUlolcg.-kUtor.KlUM. ISW, Ho. 8. 15

f
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nannte, schon ganz geläufig gewesen wäre. Wie dem auch sei,

Karten mit einem Netz wirklich ausgezogeuer gleichabständiger

Meridiane und Breitenparallelen kannte die Nautik jedenfalls nicht.

Der Neuheit seines Verfahrens war sich Toscanelli vollkommen

bewußt. Indem aber der Wortlaut seiner Erläuterung nach unserer

houtigen wissenschaftlichen Auffassungsweise in der Beschreibung

eines Gradnetzes gipfelt, und er, allein von Linien und

Spatien sprechend, jede Bezugnahme auf den Begriff der Meri-

diane und Breitenparallelen vermeidet, liefert er uns den neuen

Beweis, wie sehr die Nautik seiner Zeit noch von den Begriffen

der Richtung und Distanz ausschließlich beherrscht ward.

Wenn somit die einfache Anknüpfung an die Plattkarte vom
historischen Standpunkt ausgeschlossen erscheint, um die Behaup-

tung ausreichend zu begründen
,

das Gradnetz der Toscanelli-

Karte habe ans einem System sich rechtwinkelig schnei-
dender Linien bestanden, so ist es um so erfreulicher, daß

uns der klare Wortlaut seines Briefes zur Seite steht. Dieser

positive Beweis läßt sich allerdings erst führen, seit uns durch

H. Harrisse 1872 — also nach dem Versuch der Rekonstruktion

Pcschels (1867), die davon nicht mehr beeinflußt sein konnte, —
der lateinische Text des Toscanelli-Bricfes mitgeteilt ist 1

). Der-

selbe ist denn auch für d’Avezac, S. Rüge und Uzielli alsbald

entscheidend gewesen.

Es handelt sich um die Worte „lince ergo recte in longitudine

carte Signale ostendunt distanciam ab Oriente versus occidcns
,

que

aulcm transuerse sunt, ostendunt spacia a »leridic versus scjitentrionan
“

Freilich hat seltsamerweise K. Kretschmer gerade aus diesen

Worten, die er im Wortlaut mitteilt, auf jene trapezförmige Pro-

jektion geschlossen, indem er ihnen das Folgende entnimmt (a. a. 0.

S. 234): „Parallele Linien in gleichen Zwischenräumen von ein-

ander entfernt, waren über die Länge der Karte vom linken zum
rechten Rande gezogen und sollten als die Breitengrade*) gelten,

1) Bibi. American, vetust. 1872 Einl. S. XVI ff. und Harriase, Fern. Colon.

Paria 1873 70 ff.

2) Für Untersuchungen der Torliegenden Art ist eine Verfeinerung der

wissenschaftlichen Ausdrucksweise unbedingtes Erfordernis. Jene Linien können

doch nur „Breitenkreise“ oder „Breitenparallelen“ heißen, während Breitengrade

entweder die zwischen zwei ßreitenparallelen gelegenen Zonen, also Flächen, oder

Stücke der Meridianlinien zwischen zwei ßreitenparallelen bedenten. Man wird

sich auf das Reichsgesetz vom 12. März 1898, wonach vom 1. April 1893

an die Ortszeit des 15. „Längengrades“ ö. v. Gr. zur mitteleuropäischen

Einheitszeit erhoben wird, bei der ungenauen Ausdrucksweise nicht be-
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während ein zweites Liniensystem von Transversalen, welche die

Meridiane darstellen, mit jenen parallelen Linien trapezförmige

Maschen bildeten“. Hat sich Dr. Kretschmer hier nicht vielleicht

durch den fertigen Entwurf Pescheis irre führen lassen? Er ist

auch nicht durch jenen Gradnetzentwurf einer quadratischen Platt-

karte für einen nördlichen Quadranten der Erdoberfläche, den G.

U z i e 1 1 i 1873 in einem Manuskript Toscanellis über den Kometen
von 1456 entdeckte und den uns Kretschmer selbst nach Uziellis

Angaben ') ausführlich beschreibt, auf den vollen Widerspruch auf-

merksam geworden, welcher zwischen seinen obigen Entwickelungen
in Verbindung mit der Reproduktion der Peschelschen trapezför-

migen Karte einerseits und den folgenden, von ihm selbst in ge-

sperrter Schrift hervorgehobenen Worten andererseits besteht

(V. 238): „Es ist mehr als wahrscheinlich, daß wir in der
(von Uzielli mitgeteilten) Karte einen Entwurf jener Karte
zu sehen haben, welche Toscanelli an Martinez und
Columbus geschickt hatte. Denn auf diesem Raum konnte

das in Frage kommende Gebiet, d. h. der nördliche Teil des atlan-

tischen Gebiets nebst den angrenzenden Teilen des Festlandes ge-

nügend zur Anschauung gebracht werden.“

Nun lautet aber die Uebersetzung des Toscanellischen Briefes

faktisch durchaus im Sinne der Plattkarte. Denn man kann die

Worte nicht anders übersetzen als „Senkrechte Linien in der

Längenausdehnung der Karte gezeichnet deuten den Abstand von

Osten nach Westen an, diejenigen, welche quer hindurch-
laufen, zeigen die Zwischenräume von Süden nach Norden an.“

In der That, wenn man über den Sinn der Worte linee recte et

transverse irgendwie im Zweifel sein könnte
,

so ist der Zu-

satz „ostendunt spacia a meridie versus septentrionem“ doch

allein dahin zu verstehen, daß mit dem zweiten Liniensystem,

den linee transverse, die Breitenparallelen, mit dem ersten, den

linee rede, also die Meridiane gemeint sind und nicht umgekehrt,

übrigens ganz dem mittelalterlichen Sprachgebrauch gemäß, wo
die linea recta ebenso wie im Altertum „gerade“ und „senkrechte“

Linie bedeutet. Es ist mir daher unverständlich, wie G. Uzielli
der sich im übrigen neuerdings ganz energisch für die rechtwinke-

rufen dürfen. Gewiß ganz zu verwerfen ist aber die Form, welche Sopbus
Rüge (Ueber die historische Erweiterung des Horizontes Globus XXXVI 1879

72) wählt: Der Radius der homerischen Weltschcibe habe „etwa 12 oder IS Me-

ridiane, der der hesiodischen 26 Meridiane“ betragen, statt von Längengraden zu

reden, denn Mittagsiinien laufen doch immer nordsüdlich, nicht ostwestlicb.

1) Boll. Soc. Geogr. Italiana X. 1873 Luglio p. 14.

15 *
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lige Plattkarte im Gegensatz zur trapezförmigen ausspricht, jedoch

sachliche, in der Geschichte der Kartographie ruhende Gründe

nicht anführt, einen längeren sprachlichen Exkurs 1

) über das

Wort transversus mit dem Ausspruch schließen kann: „Ainsi Tos-

eanelli entend par lincae transverae les arcs des möridiens“.

8. Der NetzentwurfToscanellis imKometenmanu-
skript v. 1456. Ob Toscanellis Karte freilich ein Netz quadra-

tischer oder oblonger Maschen enthielt und also eine Plattkartc

für den Aequator (projezione quadrata) oder eine aequidistantc

Zylinderprojektion für irgend eine Mittelbreite war, geht aus

seinen Textworten nicht unmittelbar hervor. Die Frage ist frei-

lich auch in diesem Punkte kurzer Hand entschieden für den-

jenigen, welcher den oben erwähnten Netzentwurf, oder besser

den Rahmen einer quadratischen Plattkarte, den Uzielli 1873

unter den Manuskripten Toscanellis fand, mit seiner Seekarte von

1474 in direkten Zusammenhang bringt.

Ein Rechteck von 21 Zent. Höhe und 42 Zent. Grundlinie ist mit einem

* eingeteilten Rand umgeben. Die schmalen Seiten sind in 18 gleiche Teile geteilt

und in der üblichen Weise jener Zeit mit den innerhalb der Intervalle stehenden

Ziffern 5, 10, 15.... 90 versehen, während der obere und untere Rand je in 36

Intervalle und jedes wieder in 5 Teile geteilt ist, ohne daß hier Ziffern ständen.

Ausgezogen ist im Original aber nur die senkrechte Mittel-
linie. Daß bei Verbindung der Teilpunkte ein quadratisches Netz von

Qradlinien entstehen würde, kann nicht bezweifelt werden.

Uziolli ist von Anfang an der Ansicht gewesen, hier liege

unmittelbar der Entwurf der Toscanelli-Kartc vor undKretschmer
hat sich ihm, wie schon bemerkt, im Text seines Werkes darin

völlig angcschlossen
;

der alte d’Avezac konnte sich dagegen

nicht davon überzeugen, wie wir aus einem erst 1893 veröffent-

lichten Brief vom 16. März 1874 erfahren 8
). Sein Haupteinwand

stützt sich hauptsächlich darauf ,que la carte de 1474 prend le

parallöle moyen de 50 milles au degrö de longitudes et par

consequent le degrö äquatorial ögal au rayon qui a pour Cosinus

les 50 milles de la latitude indeterminöe“.

1) Zeitschrift Toscanclli, Notes et documcnts concernant les rapports entre

l’Amdrique et l’Italie. Florence. 1893 I. Jan. 1893 p. 12. Ich ersehe beim Druck
dieser Zeilen (Scpt. 1894), daß Uzielli auf die Priorität seiner „richtigen“

Erklärung des Wortes transrersus großen Wert legt (Mitt. d. k. k. geogr. Ges.

Wien 1894, 443). Ich erkenne ihm dieselbe, insofern er die Identifikation mit

obliquus zurückweist, der Oeffentlichkeit gegenüber gern zu, auch wenn ich von

seiner Arbeit längst nach Abschluß der meinigen Kenntnis erhielt, aber als

„richtig“ kann ich seine Erklärung aus obigen Gründen doch nicht anerkennen.

2) Zeitschrift Toscanelli, a. a. O. S. 12.
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Die Bedenken dieses Altmeisters sind allerdings höchst ge-

wichtige. Auch Peschei hat natürlich mit seiner trapezförmigen

Projektion die Sache im gleichen Sinne aufgefaßt, daß nämlich die

Mittelbreite das Maßgebende für den Netzentwurf Toscanellis sei,

und ich selbst erkannte in der Entscheidung, ob quadra-
tische, ob oblonge Plattkarte, eine Kernfrage für die

Geschichte der Kartographie, die weit über die Be-
deutung der Toscan ellikarte an sich hinausgeht. Die

Feststellung einer äußeren Wahrscheinlichkeit des Zusammen-

hangs zwischen beiden dem Toseanelli zugeschriehenen Erzeug-

nissen, des handschriftlichen Kartenrahmens und der verloren ge-

gangenen Karte, scheint mir, solange eine Heilte innerer Gründe

dagegen sprechen, nicht zu genügen. Es wird eines längeren

Weges bedürfen, um alle die hier in Frage kommenden Punkte

ins rechte Licht zu setzen und gegenüber dem Vorhandensein des

bestechenden Dokumentes jenes Netzentwnrfes
,

dessen Gewicht

ich gewiß nicht verkenne, die Unmöglichkeit eines quadra-
tischen Gradnetzes zu begründen.

Um mir jedoch erst ein selbstständiges Urteil zu bilden, über

die Beziehungen dieses Netzentwurfes in dem Manuskript über den

Kometen von 1456 '), habe ich mir Einsicht in dasselbe verschafft.

Die Direktion der Bibliotheca Nazionale zu Florenz hat die Güte

gehabt, dasselbe auf dem üblichen diplomatischen Wege der hie-

sigen K. Universitätsbibliothek zu senden, wofür ich ihr um so

mehr danke
,

als man in öffentlichen Blättern Italiens daraus

einen schweren Vorwurf gemacht hat.

Das nur aus wenigen Groß- Quart Blättern bestehende Manuskript enthält

neben dein eigentlichen Discorso Sopra la cometa eine Reihe von solchen , welche

durch einen farblosen Stift (oder ein Falzbein) mit einem einfachen quadratischen

Maschennetz überzogen sind; in diese hat Toseanelli Sternpositionen, den wan-

dernden Ort des Kometen von 1456 etc. gezeichnet; manchmal sind die Spatien

mit Ziffern bezeichnet. Davon unterscheidet sich aber in der That der ziemlich

sorgfältig eingeteilte Rahmen, welcher hier in Frage kommt. Die beifolgende

Skizze giebt den Kartenrand in Originalgröße, wenn auch in der Ausdehnung

verkürzt, wieder. Da derselbe oben das Wort Sejitenlrio unten rechts Orient,

links Occident trägt, scheint festzustehen, daß er zur Aufnahme einer Landkarte

(im Gegensatz zur Himmelskarte) diente und jedenfalls zu den Kometenkarten in

keiner direkten Beziehung steht. Auf den Zeitunterschied zwischen 1456 und

1474 lege ich keinen so großen Wert wie d'Avezac, da die Blätter offenbar zur

1) Bibliotheca Nazionale di Firenze, Codice Mngliabechiano. Cod. Cart.

del Sec. XV. segn. A. 9. 2. 13 (Ant. XI, 121). Discorso di Paolo del Pozzo

Toseanelli sopra la cometa del 1456. Vergl. Uziclli im Boll. Soc. Geogr. Ital.

X. 1873. Luglio p. 13—28.

<
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Aufnahme von Kollekt&neen dienten und daher der Rahmen ebenso gut aus spä-

terer Zeit als 1456 stammen kann.

Nicht unbeachtet darf man, wie gesagt, die Worte Oriens und

Occidcns lassen, die in sofern Bedeutung haben, als Toscanellis

Brief den König ausdrücklich darauf aufmerksam macht, daß er

die Länder des fernen Ostens auf der Karte links gezeichnet habe,

während sie auf den üblichen Weltkarten rechts zu sehen seien.

Aber abgesehen von diesen Punkten habe ich nichts zu entdecken

vermocht, was einen Anhaltspunkt dafür gäbe, daß hier der Ent-

wurf der Toscanelli-Karte unmittelbar vorläge. Vor allen ist

er noch ohne alles Liniennetz: eine Ausnahme macht nur

die Mittellinie. Der Rahmen konnte ebenso gut noch zur Auf-

nahme einer quadratischen Plattkarte wie einer solchen für eine

beliebige Mittelbreite verwandt werden. Es ist bedeutungsvoll,

daß die Längenspatien nicht benannt sind.

n.

9. Das Spatium. Schon lange, bevor man den Versuch

gemacht hat, Toscanellis Anschauungen in eine Karte zu über-

tragen, hat man über den Sinn gestritten, welchen er dem „Spa-

tium“ unterlegt. Bekanntlich lauten die einzigen Entfernungs-

angaben des Briefes wie folgt „A civitate vlixiponis per occidentem

in directo sunt 26 spatin in carta signata quarum quodlibet habet mi-

liaria 250 usqtte ad . . . eivitatem quinsaij“ und „ab insula antilia

vobis nota ad insulam cippangu sunt 10 spatia“. Kretschmer
ist der Ansicht (a. a. 0. p.235), das „Spatium“ sei eine von Tosca-

nclli willkürlich angenommene Raumeinheit
,

von der er leider

nicht sage, wie viel Grade das Spatium enthalte und wie viel

Miglien auf den Grad entfallen. Deshalb seien seine Zahlen-

angaben illusorisch. Es sei dies um so auffallender, als doch
auch Toscanelli wissen mußte, daß die Maßverhältnisse sehr schwan-

kend waren und er noch dazu als Italiener an einen Portugiesen

(für welchen er den Kolumbus hielt) geschrieben habe. Denn mit

der Angabe, Lissabon sei von Quinsay ungefähr ein Drittel der

Erde entfernt, lasse sich im Einzelnen nicht rechnen. Ueberdies

sei ja damals die Größe des Erdumfangs sehr verschiedenartig

veranschlagt worden. Da sich der damalige Leser, wie der heu-

tige, keine genaue Vorstellung von der Entfernung des Weges
nach den angegebenen Zahlen habe machen können, so sei zu ver-

muten, die verloren gegangene Karte habe noch eine nähere An .

gäbe enthalten.

Dieser Fülle von Einwänden, die Kretschmer wolil kaum
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erhoben hätte, wenn er sich ernstlicher in die Zeit Toscanellis

versetzt hätte, wollen wir im einzelnen begegnen, vor allem durch

die an die Spitze zu stellende Behauptung, daß der Toscanellische

Brief gerade dadurch beredt ist, was er verschweigt. Er ist

es wenigstens für den, der die Periode der Mitte des 15. Jahrh.

nicht immer mit dem Ende desselben oder der ersten Hälfte

des 16. Jahrh. zusammenwirft. Ein Mann von dem wissenschaft-

lichen Range Paolo Toscanellis können wir a priori ein Urteil

darüber Zutrauen, was er zu schreiben für absolut erforderlich

erachtete, was er absichtlich nicht berühren wollte und was er

unbeschadet der Deutlichkeit verschweigen konnte.

10. Die Miliarien zahl des Spatiums. Mit dem, was er

ab allgemein bekannt voraussetzen konnte, beschäftigen wir uns

zuerst. Und ich wähle ein Beispiel zur Erläuterung, welches mit

unserem nächsten Gegenstand, dem Spatium, in sichtlichem Zusam-

menhang steht. Keiner Kompasskarte des Mittelalters
von den ältesten Zeiten an fehlt ein Meilenmaßstab,
da ohne diesen die Zeichnung ebenso wie die Benutzung
einer solchen Plankarte ja ganz unmöglich war. Das Netz von

Hülfslinien der Zeichnung
,

die sog. Kompassrosen
,
trug in sich

keinen Schlüssel zur Strecken- oder Entfernungsabschätzung, wie

das Gradnetz einer jeden Karte der gelehrten Geographie ohne

Weiteres einen Anhaltspunkt dazu giebt. Jene Kompasskarten

waren andererseits keine rohe Skizzen, wie die frühmittelalterlichen

Weltkarten, eben weil sie ein viel dichteres Maschennetz von Hülfs-

linien enthielten. Also ein Maßstab fehlte nie. Die gegenteilige

Ansicht ist nur eine Folge der Unkenntnis von Originalen, sowie

der Unvollständigkeit der Kopien '), die gerade auf diesen unent-

behrlichsten Schlüssel der Kompaßkarten keinen Wert legen. Wie
kommt es nun

,
daß diese Maßstäbe fast niemals eine

Legende tragen, die heute jedem Reduktionsmaßstabe des

Wegemaßes hinzugefügt wird? Einfach, weil Jedermann wußte,

daß auf nautischen Karten die großem Intervalle oder Spatien

je 50, die kleinem von Punkt zu Punkt je 10 Miglien entsprechen.

1) So schreibt selbst der Historiker der Erdkunde, 0. Peschei, 18C6.

„Den meisten Kompasskarten fehlt es Wegcroaßstäben“ (Gesch. d. Erdk. S. 91

2. Auf). 1877. S. 209). Ebenso wird die von völliger Unkenntnis der Sachlage

und des Wesens der Kompasskarten zeugende Behauptung Wuttke’s, daß die

Karte Solerio’s v. J. 1385 die älteste Karte des Mittelalters sei, auf der ein

Maßstab der Entfernungen erscheine (Z. Gesell, d. Erdk. im 1. Drittel d. Mittel-

alters, Dresden 1871,29), noch 1893 weitergetragen; 8. W. Wolkenhauer
„Zeittafel z. Geschichte der Kartographie“ (Deutsche geogr. Blätter XVI, 1893, 322).
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Ausnahmsweise findet «ich z. B. ein solcher Zusatz zum Meilenm&ßstab bei

der arabischen Seekarte der Ambrosiana (Ongania-Sammlung Nro. 1), „dies die

Meilen, jedes Fach hundert“'), weil dieser Schlüssel für die Araber einer Er-

läuterung bedurfte. (Dieser kleine Zusatz allein könnte beweisen, daB diese

Karte nur eine Kopie italienischer Vorbilder ist.) Ebenso treten Erklärungen

wohl bei einzelnen Weltkarten (z. B. der genuesischen v. 1447 s. u.), häufiger je-

doch erst im Zeitalter der Entdeckungen nach d. J. 1500 auf, als man von

Miglien zu Legua überging und die verschiedenen Erdmaße anfingen, eine grössere

Bolle zu spielen.

Ganz ebenso würde 1474 Toscanelli gewiß noch manche Er-

läuterungen gegeben haben, die seine heutigen Ausleger vermissen,

wenn er z. B. mit dem Begriff des Spatiums als eines abgerun-

deten Vielfachen einer Miliarienzahl nicht auf volles Verständnis

bei den Portugiesen hätte rechnen können. Nur wenn er dem
Spatium keine abgerundete oder durch 50 teilbare Zahl von Mi-

glion gegeben hätte, würde es meines Erachtens einer besonderen

Begründung bedurft haben. Der Zusatz „quorum quodlibet habet

Miliaria 250“ ist also in jeder Hinsicht ausreichend,
um das Spatium vom Intervall des Meilenmaßstabes zu unter-

scheiden. Im übrigen glaube ich, seine Karte hat auch den Mei-

lcnmaßstab gezeigt, der keiner nautischen Karte fehlte. Ich habe

einen solchen daher in der damals üblichen Form der Rekonstruk-

tion beigefügt.

11. Das Miliare ist die alte italienische Seemeile
(mille passuu m). Man vermißt eine nähere Erläuterung des

Begriffs des Miliare, der Miglie, wo es sich doch um die Ver-

ständigung eines Italieners mit dem Portugiesen handelt. Mir ist

im Gegenteil dieses Schweigen herzlich willkommen. Denn auf

diese Weise giebt der Brief Toscanellis einen neuen unwiderleg-

lichen Beweis, daß unter Miglie in der Nautik — und der

Florentiner redet ja mittelst einer carta navigationis zum Schiffs-

führer Kolumbus — damals allgemein ein und dasselbe Maß
verstanden wurde. Ich kann also in keiner Weise aner-
kennen, daß für jene Zeiten von verschiedenen Mei-
lenmaßen im Seeverkehr auszugehen sei, wodurch sich

die Differenzen der Originalkarten außerhalb des Mittelmeers und
längs der atlantischen Küsten Europas zwischen 1490—1530 etwa
erklären ließen. Ich stehe in diesem Punkte nicht etwa nur

aus Autoritätsglauben
,

sondern durch die Erfahrung zahlloser

Ausmessungen belehrt und überzeugt, ganz auf dem Standpunkt,

1) Nach G. Uoffinaim’a Uebersetzung (in Fischers Samml. mittelalt. Karten

1886, 245).
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welchen d'Avezac schon 1868 so überaus klar gegenüber den

verwirrenden Irrtümern Varnhagens dargelegt hat (Bull. Soc.

Gdogr. Paris, IV. Sör. T. XVI. Les mt'sures itinöraires). Nach-

dem Eugen Gelcich jedoch seit Jahren in zahlreichen
,

leider

oft sehr flüchtig niedergeschriebenen Erörterungen — selbst grobe

Rechenfehler fehlen nicht (Zeitschr. f. Erdk. 1892, 404) — für

eine besondere „Meile des Kolumbus“ eingetreten ist, denen ich

an anderer Stelle entgegentreten werde, fordere ich diesen rührigen

Freund der Geschichte der Nautik auf, sich durch Abmessen der

Distanzen der nämlichen Punkte auf den Karten zu Beginn des

16. Jahrh. mittelst des jeweilig auf den betreffenden
Karten befindlichen Meil en- Ma 8 s t ab es zu überzeugen,

daß trotz verschiedener Breitenskala etc. fast immer genau die

gleiche Meilenzahl resultiert. Und diese Miglien des 15. und 16.

Jahrh. sind nichts anderes als die durch die italienischen Seeleute

seit dem 13. Jahrh. an die ozeanischen Küsten übertragenen Millia

passuum zu rund 1480 m*) (= 0,8 heutige Seemeilen), wonach sich

die Legua etwa zu 5920m = 3,2 heutige Seemeilen (Breiten-

minuten) stellt*).

12. Spatium und Erdgröße. Der Einwurf, man könne

sich aus den wenigen Angaben des Briefes keine deutliche Vor-

stellung von der Länge des Weges machen, welcher zwischen

Lissabon und Quinsay zurückzulegen sei, ist mir unverständlich.

Mit der Präzision eines Schiffführers giebt Toseanelli Richtung
und Distanz in knappen Zahlen an. Per occidcntem in diredo

weist selbstverständlich geraden Wegs nach West in der Breite

Lissabons, also in loxodromischer Richtung längs des Parallel-

kreises und die 26 Spatien zu je 250 Miglien berechnen sich mit

Leichtigkeit zu 6500 M. Wae enthalten die alten Portulane oder

Segelanweisungen mehr als zwei solcher Angaben? Aber cs ist

1) Bekanntlich steht die Länge dieser römischen Meile nicht ganz fest. Die

Italiener nehmen sie zu 1481, Ilultsch (Metrologie) zu 1479,,, andere zu 1477,, m
an. Für unsere Zwecke genügt der abgerundete Wert vollkommen.

2) Hiermit soll aber keineswegs zugegeben werden, daß, wieüzielli,
(Studi bibliogr. II. 16), Fischer (Samml. mittelalt. Welt- und Seekarten 1886, 76)

u. A. ohne Weiteres annehmen, den Kompasskarten des M i t te 1 m ee r s, welche

Breusing loxodromische Karten nennt, sowie ihren Quellen, den alten Fortulanen,

gleichfalls diese italienische Meile von ca. lj Kil. zu Grunde liegt. Der Beweis

für diese Behauptung einer kleinern Seemeile im frühem Mittelalter, welche

Thatsache mir von weittragender Bedeutung zur Erklärung des Wesens der

Kompaßkarten scheint, kann ich au dieser Stelle nicht einmal andeuten, ohne

weit abzuschweifen. Ich werde ihn demnächst geben.
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allerdings wiederum für die Geschichte der mathematischen Geo-

graphie besonders bemerkenswert
,
daß die Entfernung weder in

einer runden Zahl von Miglien, noch in Graden angegeben, sondern

das Mittelglied der Spatien dazwischen geschoben wird. Denn

eben mit jener Angabe der 26 Spatien jede zu 250 M. sagt uns

der Toscanellischo Brief auf das Deutlichste, daß das Jahr
1474 noch in den Anfang der interessanten Periode
gehört, in der man unter den Nautikern geographi-
sche En tfernungsan gäbe n zurErdgröße inBeziehung
zu setzen für nötig erkannte.

Die einfachen Ueberliefcrungen des Altertums über den Um-
fang der Erde hatte für die schreibenden Kosmographcn des Mittel-

alters nur theoretischen Wert, wie man am besten aus der viel-

fach entstellten Eorm dieser Ueberlieferungcn entnehmen kann,

(s.u.§21). Praktisch wurde die Frage erst bei den zeichnenden
Kosmographen, als sie den Dimensionen ihrer Weltkarten einen

bestimmten Erdumfang zu Grunde legten (§ 21). Die italie-

nischen Kartographen des 13. und 14. Jahrh. hatten diese Fragen

beim Entwurf ihrer Kompaßkarten, die sich wenig über die Grenzen

des Mittelmeeres erstreckten, kaum berührt. Ihre Karten sind

zur Erdrundung nicht in Beziehung gesetzt. Erst als man außer-

halb des Mittelmeeres anfing Breitenbestimmungen zur Korrektion

der Kursberechnungen anzuwenden, wurde auch für sie die Frage

brennend, und zwar gleich in der bestimmtem Form, wie viel
Miglien gehen auf den Erdgrad. Diese Periode mag viel-

leicht unter Heinrich dem Seefahrer bei den wesentlich nach Süden

gerichteten Fahrten der Portugiesen begonnen haben, aber ich

leugne die Konsequenz, daß man nun sofort dazu
übergegangen sei d i es e B regten be stimmun gen zum
Ausgangspunkte der Karten kon struktion längs der
afrikanischen Küste zu machen. Die Karten blieben, wie

die mangelhaften ersten Versuche der Breitenbestimmung gleich-

falls noch mangelhaft. Das alte Verfahren auf terrestrischem Wege
durch Kompass und Gissung die Küsten aufzunehmen blieb das

allein maßgebende. Noch die Karten Benincasas (1467— 82)

zeigen an der Küste Westafrikas Fehler von 4—5° in der Breite,

was sicher nicht diesem Kartographen
,
sondern der fehlerhaften

Aufnahmen zuzuschreiben ist, welche bei dem Mangel an Gegen-

gestaden durch Querkurse nicht kontrolliert wurden, wie im Mittel-

meer. Kolumbus nahm die Breite des Caboverde anfangs noch zu

9J° an. Wie dem auch sei, Toscanelli hätte, falls die von ihm

betriebene Entdeckungsfahrt in meridionaler Richtung hätte
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vor sich geben müssen, vielleicht (??) schon durch den Ausdruck,

wie viel Grade der Breite zu durchsegeln seien, sich den Portu-

giesen verständlich machen können. Dann aber konnte er nicht

umhin sich in eine Diskussion über die Zahl der Miglien, welche

er auf einen Grad rechnete, einzulassen. Diesem heiklen Punkt

entging er von selbst bei dem direkt westlich gerichteten Weg
zum Ostrand Asiens. Das Vermeiden deutlicher Anspielung auf

die Größe der Erde kann hier erst recht nicht mehr auffallen,

da der Nautik damaliger Zeit die Bezugnahme auf den Unter-

schied der geographischen Länge noch viel ferner lag, als der der

Breite. Wenn wie gesagt, es denkbar wäre, daß man in Lissabon

i. J. 1474 die Lage von südlicher gelegenen Inseln und Küsten-

punkten bereits durch den Breitenunterschied bezeichnet hätte

(obwohl auch dies unwahrscheinlich), so ist es ausgeschlossen, daß

man die westöstliche Entfernung bereits in Graden ausgedrückt

hätte. Denn dies setzte voraus
,

daß sich die Abnahme der

Längengrade nach Norden, die den gelehrten Kosmographen und

Mathematikern natürlich geläufig war, unter den Nautikern schon

merklich fühlbar gemacht batte. Das ist gegen Ende des Jahr-

hunderts gewiß der Fall. Zu Toscanellis Zeit, wo man nach Westen

nicht über die Kapoeden und Azoren hinausgekommen war, gewiß

kaum. Ihre Karten gaben ihnen an, daß die östlichste der letztem

950 Miglien von der Westküste Portugals entfernt war, der Unter-

schied der geographischen Länge im Bogenmaß hatte für sic

keine Bedeutung, da sie denselben nicht zu bestimmen ver-

mochten 1
). Eben deshalb gab Toscanelli für die entschiedene Neue-

rung, über die Seekarte hin ein System gleichabständiger Meridian-

linien zu legen, eine bestimmte Erklärung. Er definiert sic aber nur

als senkrechte Linien, die je 250 M. von einander entfernt sind,

nur dem Kundigen einen Schlüssel bietend diese Spatien zur Erd-

größe in Beziehung zu setzen. Zn letzterem Zweck ist vielleicht

die Einteilung des obern und untern Kartenrandes in Einzelgrade,

wie sie der Manuskriptentwurf zeigt, auf der verlorengegangenen

Seekarte beibehalten worden. (Vergl. die beigegehene Skizze).

In der Mitte (oder am Ende) des 15. Jahrh. erscheinen die Rela-

tionen 87$ , 80 ,
70

, 68
, 66$ , 62$ , 60 , 56$ Miglien auf dem

Plan, welche man auf den Grad rechnete
;

der Ursprung für die

Zahlen 87$ (Eratosthenes) 62$ (Ptolemaeus) und 56$ (Araber)

1) Durch das ganze 16. Jahrh. zieht sich ja die Ausdrucksweise der See-

fahrer, den Längenunterschied (die Abweichung vom Meridian des verlassenen

Ortes) immer im Meilenmal! anzugeben.
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liegt auf der Hand, während die andern erst aus einer Kette von

Verwandlungen herausgcscbält werden müssen, um auf die altern

Maße zurück geführt zu werden '). Das alles näher zu erweisen,

muß einer eigenen Abhandlung Vorbehalten bleiben. Für jetzt ge-

nüge daran zu erinnern, daß bei den Nautikern für das Zeitalter

der Entdeckungen, wesentlich nur der Zwiespalt, ob der Erdgrad

70 oder 66 1 Miglien (oder 17J bezw. 16| Leghe) habe ernstlicher in

Frage kommt. Ich sehe dabei von den Verblendungen des Kolum-

bus ab, welcher an dem Wert der arabischen Erdmessung 56f
Meilen = 1° festhielt, wobei er die letzten (wie dies ja auch

Fra Mauro und die genuesische Weltkarte thaten s. u.) mit ita-

lienischen Miglien identifizierte. Zu Toscanellis Zeiten mag sieh

die Frage noch nicht so abgeklärt haben wie um 1500 und gewiß

würde es durchaus verfehlt sein, aus seinem Schweigen über seine

eigene Ansicht schließen zu wollen, es habe damals wenigstens in

der Nautik schon allgemeine Uebereinstimmung über die Erdgröße

geherrscht. Ich betone von neuen, nicht der Wert der
Seemiglie schwankte im 15. Jahrh., wohl aber dieAn-
nahrne, wie viel deren auf denErdgrad gingen.

Selbstverständlich mußte auch Toscanelli sich für eine be-

stimmte Annahme entscheiden, wenn er die nautischen Karten mit

der Erdrundung und Größe in Beziehung setzen wollte (§ 19). Diese

Frage hat die Historiker der Entdeckungsgeschichte und speziell

des intellektuellen Einflusses, den sein Brief und seine Karte auf

die Entdeckung Amerikas ausgeübt haben, von jeher beschäftigt.

Die Untersuchung ward zu Humboldts Zeiten getrübt durch die

Entstellung der Miglienzahlen
,
welche auf ein Spatium entfallen

sollten. Wir können dieses Stadium übergehen. Mit Veröffent-

lichung des lateinischen Textes des Toscanelli-Briefes, 1872, be-

steht, so viel mir bekannt, nirgends ein Zweifel darüber, daß er

dem Spatium 250 Miglien gegeben habe.

Toscanelli spricht sich direkt allerdings weder darüber aus,

wie viel Spatien er dem Kreise giebt, noch welche Miglienzahl er

für den Erdumfang annimmt. Und jenachdem man die 250
Miglien auf den Aequator oder eine höhere Breite bezogen hat,

1) Die später so wichtige Zahl von 60 M. beginnt wahrscheinlich erst

gegen Ende des 15. Jahrh. neu und unabhängig von ältern Bestimmungen aufzu-

treten und es ist, soweit meine Forschungen bis jetzt reichen, irrig, wenn P e s c h e 1

(Zeitalter der Entdeck. 1858, 130) die Zahl 60 M. = 1° zu den damals d. h.

zu Toscanellis Zeiten bereits „üblichen“ rechnet. Ich würde für jeden Nachweis

der Annahme von 60 M. = 1
0 vor 1482 den Fachgenossen sehr dankbar sein.
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mußte man zu ganz verschiedenen Resultaten kommen. Halten

wir uns nur an die modernen Interpretatoren, so hat sich Tosca-

nelli nach der Ansicht d’Avezacs (1858 und 1874) und S.

Rüge ’s (1881) an den Ptolemaeischen Wert 62J M.= l° ge-

halten, aber sie begründen dies auf diamentral entgegengesetztem

Wege, in dem der erstere die 250 M. als 5 Längengrade in der

Breite des Kap St. Vincent (37®) interpretirt (weil cosinus) 37° =
4/5), der letztere als 4 Grade des Aequators, weil Toscanelli nur

auf diesen sich bezogen haben könne (Zeitalter d. Entd. 230). ,G.

Uzielli (1873) dagegen und K. Kretschmer (1892) halten sich

von vornherein an eine ira Manuskript zum Kometen v. 1456 Vor-

gefundene Randnotiz über die Größe des Erdgrades, 67| M. = 1 °,

und finden darin indirekt eine Bestätigung dafür, daß man als-

dann die 250 M. dem Text des Briefes entsprechend „ungefähr“

auf die Breite von Lissabon beziehen könne. Wenngleich nun,

wie schon Kretschmer bemerkt, S. Rüge inzwischen von seiner

Ansicht zurückgekommen zu sein scheint (Chr. Columbus 1892,

Dresden 1892, 61), so halte ich es für erforderlich die einzelnen

streitigen Punkte durchzugehen, nachdem ich mich durch Autopsie

in das Toscancllimanuskript (§ 23) überzeugt habe, daß die

67f M. dem Florentiner Kosmographen nicht als eigene Ansicht

untergelegt werden können.

13. Die Zahl der Grade auf ein Spatium. Alles was
uns der Brief-Text in diesen streitigen Punkten bietet, ist in den

beiden Sätzen zusammengefaßt „A civ. Ulixiponis per occidcntcm in-

directo sunt 26 spatia in carta signata quorum Quodlibet habet 250

miliaria usque ad civ. quinsay “ und „hoc spatium est ferc tertia pars

totius splierae Das erscheint wenig, ist aber, wie wir sehen werden,

vollkommen ausreichend um alle Zweifel zu lösen, wenn man die

Worte an der Hand der geographischen Vorstellungen, von denen

Toscanelli allein ausgehen konnte, interpretirt.

Wir schicken die Bemerkung voraus, daß die Frage, zu wie

viel Grad Toscanelli das Spatium gerechnet habe, nur eine moderne

Form der seiner Ausdrucksweise angepaßten und inhaltlich mit

ihr ganz gleichen ist, wie viel Spatien man bei einem westlichen

Wege rings um die Erde zu durchmessen habe. Wenn man das

Spatium zu 5 Grad rechnet, so hat der Kreis selbstverständlich

360 : 5 = 72 Spatien
,
wenn man ihm, wie Rüge 1881 ausführ-

lich zu begründen suchte, nur 4 Grad giebt, so muß notwendig

der Kreisumfang zu 360 : 4 = 90 Spatien gerechnet werden.

K. Kretschmer läßt die Möglichkeit zu, daß 4, 5 oder 6

Grade auf das Spatium gerechnet sein könnten, sieht aber im
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Wortlaut des Brieftextes mit Recht den Hauptgrund gegen die

Rugesche Hypothese von 4° und im Netzentwurf das Codex

Magliabechianus den wichtigsten Beweis für die Annahme von 5°,

weil dort jedes Spatium des Randes deutlich in 5 Einzelgrade

geteilt sei.

Die obige Erläuterung (s. S. 224) des Begriffs Spatium erscheint mir gleich-

falls eine Vicrtcilung von vornherein auszuschlicßcn. Es mag jedoch diese Seite

der Frage noch durch den Hinweis ergänzt werden, daß eine Zusammenfassung

von vier Graden zu einem Ganzen auf den Karten damaliger Zeit an sich eine

durchaus ungewöhnliche, jedenfalls auch nicht auf Ptolemaeus zurückzuführende

Maßregel gewesen wäre, llei ihm bilden allein die Klimata, wenn man will,

Spatien, aber bekanntlich nicht von gleicher Breite. Mir ist nur eine Zusammen-

fassung von 4 Grad zu einem Spatium aus der älteren Zeit der Kartographie

bekannt, welche sich leicht erklärt; sic findet sich mit der Kartenskizze des

Bartolomeo Colombo über die 4. Heise des Kolumbus, mit der uns jüngst

Fr. v. Wies er bekannt gemacht hat (Mitt. d. Inst. f. österr. Geschiehtsf. Erg.

Bd. 10. 1803). Dort wird die Zone zwischen den Wendekreisen längs des Karten-

randes in je 6 Spatien zu 4° eingeteilt und mit den Ziffern 4, 8, 12, 10, 20, 24

bezeichnet. Hier ergiebt sich die Einteilung iu 4* von selbst, da 24, die ab-

gerundete Gradzabl für die Entfernung der Wendekreise, ohne Best durch 4

teilbar ist.

m.
14. Die sogenannten Vorläufer des Toscanelli.

Weitaus der durchschlagendste Gegengrund gegen die Ansicht,

Toscanelli habe das Spatium zu 4° angenommen, liegt aber in der

geographischen Konsequenz, daß dadurch das asiatische Gegen-

gestade den europäischen Küsten bis auf 26.4 = 104° genähert

wird und also der Erdumfang 90 Spatien enthalten müßte. Zu-

nächst würde man dies doch kaum mehr mit seinen eigenen

Worten „hoc spatium est fere tertia pars totius spherae“ in Ein-

klang bringen können. Ich befürworte durchaus, daß man den aus

Altertum und Mittelalter überlieferten Ziffern einen möglichst ein-

fachen, abgerundeten Grundwert beilegen sollte und das „fere“

deutet ja von selbst dahin, aber man muß sich über die

Grenzen der Ab rundu n gen auch Rechenschaft geben
und diese nicht in eine unwahrscheinliche Weite stecken. Die

Zahl 26 ist ungleich näher der dritte Teil von 72, welche resultiert,

wenn man das spatium zu 5° rechnet, als von 90.

Aber wie kam Toscanelli gerade auf die ungewöhnliche Zahl

von 26 Spatien, die den Charakter des Abgerundeten durchaus

nicht an sich trägt? Vergeblich wird man dafür, wie ich glaube,

in ältern kosmographischen Quellen einen unmittelbaren Anhalt

finden; aber ebensowenig in den gleichzeitigen Weltkarten. Man
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wird nicht hinweisoa dürfen auf Roger Baco und P. d'Ailly;
der letztere hat bekanntlich in seiner Imago mundi, fast nur Bacos

Worte wiederholend, nur in ganz allgemeinen Ausdrücken von der

geringen Entfernung des östlichen Asiens auf dem Westwege
gesprochen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem
Ausspruch solcher allgemeinen Anschauungen von der großem Er-

streckung eines Erdteils nach dieser oder jener Richtung und der

Präzisierung ein er solchen in Zahl und Bild. Das
letztere ist das größere wissenschaftliche Wagnis. Es wäre daher

in unserm Falle im hohen Grade interessant zu erfahren, ob Tos-

canelli im letztem Punkte schon unmittelbare Vorgänger gehabt

hat. Seine That, sich entgegen der Autorität des Ptolemaeus auf

die Seite des Marinus gestellt zu haben, verliert an Bedeutung,

wenn der gleiche Gedanke (26 Spatien) in vielen Köpfen bereits

konkrete Gestalt angenommen batet.

Nun behauptet Peschei (Zeitalter d. Entdeckgn. 1858, 131),

„so viel im Durchschnitt (nämlich 26 Spatien zwischen Lissabon

und Quinsay) bald mehr, bald weniger, nahmen sämtliche
gleichzeitigen Kartenzeichner an.“ Wer sind diese gleich-

zeitigen Kartenzeichner? Ich finde bei Peschel nur den Bekaim-

Globus (1492), die Charta marina portugalensium (1503) die Welt-

karte von Ruysch (1507) ,
den Globus Schoners genannt, also

Karten, die 20—40 Jahre nach Toscanellis carta navigacionis

entworfen wurden und daher nur dann für uns in Frage kommen
können, wenn ihnen eine mit Toscanclli gemeinsame Quelle zu

Grunde lag. Es mag sein, daß eine solche existiert hat,

mir ist eine solche bis jetzt nicht bekannt geworden.

Peterd’Ailly, an dessen verloren gegangene Karte man denken

könnte, weil er der vielgenannte Gewährsmann des Kolumbus war,

kann nicht in Betracht kommen. Dieser zeigt zwar in seinem

compendium cosmographiae v. J. 1413, das er bekanntlich später als

die Imago mundi verfaßte, und zwar nachdem er eben Angelo’s

lateinische Uebersetzung des Ptolemäus kennen gelernt hatte, eine

Bekanntschaft mit der Ausdrucksweise des Marinus, den sog.

Stunden-Spatien (tbptafa SiaOTtjfiara) von 15°, er teilt sogar eben

jene uns verloren gegangene Weltkarte nach diesen ein, aber er

schließt sich in letzter nicht der von Marinus an-
genommenenAusdehnung des Festlandes auf 22 6° an,

sondern beschränkt die bewohnte Erde auf die Ptolemaeischen 180°.

Die Karte muß eine Kreisform gehabt haben und sich von den

übrigen des 15. Jahrh. dadurch ausgezeichnet haben, daß sie zwei

ausgezogene bogenförmige Meridiane enthielt, welche die Karte
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in drei Teile teilte. Der una erhaltene Text sagt im übrigen:

Equinoxialis figurae orbis divisiones sunt gradus longitudimm regio-

num. Duo urcus (sic, nicht lincac) dividunt
^
equinoxialem in tres

partes, qmrum quaclibct facit 4 lioras equinoxiales et sic per similes

arcus posset stibdividi equinoxialis ita, ut quilibet 15 gradibus corres-

ponderet una hora equinoxialis. (Comp, cosmogr. I, 18.)

Wie steht es nun mit den nähern Zeitgenossen Toscanellis,

deren Weltkarten uns erhalten sind, einem Andrea Bianco

(1436), dem Autor der genuesischen Weltkarte (1447), A.

Walsperger (1448), Giovanni Leardo (1448 und 1452), Fra-
Mauro (1459). Seltsamer Weise finden wir über den überaus

wichtigen Punkt, welchen Teil der Erdoberfläche sich

jene Kosmographen des 15. Jahr h. durch die bewohnte
Erde b e deck t gl aub ten, nicht ein einziges Wort in der Schrift

K. Kretschmers, welche sich eigens mit der Entwickelung des

Weltbildes in ihrem Zusammenhang mit der Entdeckung

Amerikas beschäftigt. Es tritt der Gegensatz zwischen einer aus

Formen beschreibenden und einer die Erdräume abraessenden

Thätigkeit des Geographen nirgends schärfer hervor, als darin,

daß diesem talentvollen Historiker der Erdkunde bei der interes-

santen, mit soviel Geschick und Gelehrsamkeit durchgeführten

Aufgabe uns die Entwickelung des Weltbildes vorzuführen nicht

einmal der Gedanke gekommen ist, man könne an die von ihm

reproduzierten Skizzen mittelalterlicher Weltbilder die Frage

richten : bedeuten die auf Taf. III vergleichend dargestellten

Flächen, auch die der genuesischen Weltkarte von 1447, sämt-

lich eine Hälfte oder überhaupt einen gleichen Teil der Erdober-

fläche ? Mit einer förmlichen Geflissentlichkeit ist auf dieser sowie

auf zahlreichen andern Tafeln des schönen Atlas alles vermieden

was an Linien- und Mcilenmaßstäben einen Anhaltspunkt zur Ab-

schätzung der Landerstreckungen dienen könnte. (S. S. 223).

Theobald Fischer verweilt in seiner Beschreibung mittelalter-

licher Welt- und Seekarten der bekannten Onganiaschen Samm-
lung nur bei der genuesischen Weltkarte und untersucht ein-

gehend die Längenerstreckung derselben, gelangt aber hierbei

durch ein eigentümliches Versehen zu einem unrichtigen, ja sich

selbst direkt widersprechenden Resultat. Die Karten des A.

Walsperger und Leardo scheiden von unserer Betrachtung

aus, da sie den Mittelpunkt der bewohnten Erde noch nach Jeru-

salem verlegen, also Asien erheblich verkürzen, im übrigen aber

so roh skizziert sind, daß sie eine Abmessung nicht gestatten,

trotzdem eine längere Legende Walspergers besonders dazu auf
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fordert

1

). Dies ist aber Voraussetzung, denn da jene Weltkarten,

wie überhaupt alle nautischen Karten bis ins Zeitalter der Ent-

deckungen, nichts von Einteilung in Längengrade oder Spatien

zeigen, können wir nur durch die von ihnen in der Zeichnung ge-

botenen Entfernung8maße der Frage näher treten. Von den drei

verbleibenden ist nur die genuesische Weltkarte vom J. 1447 mit

einem (doppelten) Meilenmaßstab für je 100 und je 50 Miglien

wirklich versehen. Indessen bietet die Erfahrung, daß fast allo

Kompaßkarten des Mittelalters die Längsachse des

Mittelmeers von Gibraltar bis Alexandrette zu 3000
Miglien ergeben, — die Abweichungen betragen im allgemeinen

kaum ± 100 M. — einen Anhalt, um sich für rohe Abmessungen

auf denselben einen Meilenmaßstab zu entwerfen.

Die vergleichende Uebersicht der Krctschmer’scben Taf. III würde demnach

unsere Frage ganz gut entscheiden lassen, wenn die Skizzen dort sorgfältiger

gezeichnet wären. Auf den genauen Reproduktionen der Karte des Andrea

Bianco (bei Santnrem, Ongania. Nr. 13) beträgt der Durchmesser des Erdkreisbildes

genau das vierfache jener Mittelmeerachse, also, wie ich schlicBe, 12000 Miglien,

bei Kretschmer durch eine Verzeichnung im Westen nur das 3,72 fache, also

10160 M. Ist ersteres richtig, so bekennt sich Bianco in dieser Karte zur

Annahme eines Erdumfanges von 24000 M. ganz wie Toscanelli’), aber zu-

gleich stellt das Bild alsdann nur 180° in Länge dar und, da sie im W. bis znr

Insel Antiglia ausgedehnt ist, entfallt auf die alte Welt im engern Sinn weniger

als 180°.

Fra Mauro interessiert uns um deswillen mehr, weil wir

wissen, daß König Alphons V. von Portugal i. J. 1459 eine Kopie

derselben für sich hersteilen ließ. In der Legende nimmt Fra
M anro der arabischen Erdmessung entsprechend den Erdumfang
zu 20400 M. an (Halbmesser der Erde = 3245T\) und in der

That mißt der Durchmesser seiner jedes Liniennetzes entbehrenden

Karte, wie man aus den 3000 M. der Mittelmcerachse schließen

kann, 10200 M. also wiederum nur 180°, wie bei Ptolemaeus.

Die genuesische Weltkarte von 1447 in der Floren-

1) Auf einige intcreasante Eigentümlichkeiten der Walsperger’schen Weltkarte

rücksichtlich der dort angewendeten Maße und Zahlenangaben werde ich in der

Arbeit über die Anschauungen der Renaissancczeit hinsichtlich der Größe der

Erde eingehen.

2) Bekanntlich ist demselben Atla9 Biancos eine Weltkarte in Ptolemaei-

scher Kegelprojektion beigefügt und eine Legende giebt auf dieser letztem trotz-

dem den Erdumfang zu 20400 M. an. Ob diese Karte freilich von Bianco her-

rührt, bedarf sehr der nähern Untersuchung. Jedenfalls sind die Zahlzeichen

ganz andere als die viel modernem der sog. Martoloiotafel.

Kfl. Om. d. W. Niebrachten, phtlolog.-biiter. Klm«. 18M. So. 8. 16
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tiner Nationalbibliothek, auffallend durch ihre mandelförmige Um-
rahmung, wie man die in Spitzen auslaufenden Bogen der Nord-

und Südbegrenzung nennen darf, soll nach Th. Fischer (Samml.

mittelalt. Weltkarten, p. 160) beträchtlich abweichend die alte Welt

zu 200 Grad, das Mittelmeer zu 48 Grad, d. h. „den eigentlichen

loxodromisclien Karten gegenüber beträchtlich vergrößert“ dar-

stellen. Im direkten Widerspruch damit heißt es kurz zuvor (p.

158): „Unser Kosmograph hat also die westöstliche Erstreckung

der Erde noch mehr verringert als Ptolemaeus.“ Thatsächlich sind

beide Aussprüche irrtümlich. Obwohl der Verfasser (p. 158) be-

merkt, daß Blatt 2 und 4 der Onganiasehen Photographien zwei

71 u. 75 mm breite Streifen von Bl. 1 u. 3 wiederholen, hat er

bei der Ausmessung (p. 180) diese doppelt dargestellten Gebiete

auch doppelt berechnet und giebt demnach die Längenerstreckung

der Karte zu 640 mm statt in Wahrheit (ohne die Doppelstrecken)

zu 490 mm an. Damit ist dann die ganze Beweisführung von S.

160 seines Werkes hinfällig. Alle Onganiasehen Photographien

sind, nebenbei gesagt, ein wenig in die Breite gezogen, so daß

Abmessungen in der Länge und der Breite oit einige Millimeter

von einander abweichen können. Dennoch läßt sich feststellen,

daß das Liniennetz der genuesischen Weltkarte aus 6 Paaren von

Quadraten längs der Mittellinie von je 1700 Miglien Seitenlange

besteht, ihr Längsdurchmesser also 6.1700 = 10200 M. ist, ent-

sprechend der arabischen Erdmessnng. Also auch sie erstreckt

sich insgesamt nicht über die Ptofemaeischen 180° hinaus und

das Eigentümliche ist bei ihr nur, daß die Achse des Mittelmeers

nicht unbeträchtlich kleiner ist als auf den meisten sonstigen

Karten jener Zeit. Der Unterschied von ca. 200 Miglien entfällt

dabei lediglich auf das westliche Becken.

Alle drei Karten erweisen sich dadurch, daß sie den Mittel-

punkt der alten Welt ostwärts bis zum Mittelmeridian, des (viel

zu groß dargestellten) Kaspischen Meeres verlegten, gleichfalls als

unmittelbare Kombinationen Ptolemaeischer und Westeuropäischer

(durch Marco Polo beeinflußter) Anschauungen. Es nimmt das Mit-

telmeer einDrittel der Längsachse des Festlandes der alten Welt
ein

,
nicht wie bei den frühem die Hälfte. Nach Marinus lagen aber

die Kaspischen Pforten, im Süden des Kaspischen Meeres, nur

etwa 40000 Stadien von den Fortunaten und 5(KX)0 vom Ostrand

der Oekumcne, also weit östlicher als das Kaspische Meer.

Das Mittelmcer umfaßte mit 24400 Stadien (Ptol. I, 12) nur wenig
mehr als den vierten Teil jener 90000 Stadien, welche er dem
Durchmesser der Oekumene gab. Kurz der Typus der Ma-
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rinuskarte ist also ein von jenen Weltkarten voll-

kommen verschiedener. Ob sich nun aus der Zeit von 1469

—

1489 überhaupt eine Weltkarte erhalten hat, scheint zur Zeit

zweifelhaft. Lelewel, Santarem, Harrisse, Kretschmer,
die Studi bibliografici von Amat und Uzielli etc. führen

uns keine an. Somit kann wohl die im Brit. Museum befindliche,

von Kohl 1866 in Originalgröße veröffentlichte und analy-

sierte Weltkarte, die er für die in Portugal im J. 1489 oder später

entstandene Arbeit eines Italieners hält (Zeitschr. f. Erdk. I, 1856,

447 ff.), als die erste gelten, auf der sich der Umschwung voll-

zogen hat. Ich verstehe nicht recht, warum man auf diese Karto,

die übrigens, was fast ganz unbekannt zu sein scheint, schon

vorher von Santarem

1

) gleichfalls in Originalgröße reproduziert

ward, bei der Frage von der Entwickelung des Weltbildes so

wenig Wert legt. Kretschmer erwähnt sie zwar (a. a. 0. 128)

kurz
,

bildet sie aber nicht unter den uns erhaltenen charakteri-

stischen Weltkarten
,

unter denen sie doch entschieden eine neue

sehr wichtige Etappe bezeichnet, ab. Denn gegenüber den früher

genannten rückt sie die Querachse des Weltbildes von
den Ufern des Mittelmeers südwärts in die Breite
der Kanarien, die meridionale Mittellinie der alten Welt in den

Meridian des Paropamisus. Hier nimmt zuerst das Mittelmeer, wie

schon Kretschmer hervorhebt, nur den vierten Teil der Längs-

achse der alten Welt, ja noch weniger, was begreiflich erscheint,

da sie das Mittelmeer nach den Kompaßkarten, nicht nach Ptole-

maeus giebt, ein. Schätzen wir auch hier mittelst des Mittelmeers

(3000 M.)*), so ist sie genau 15000 Miglien lang, (die alte Welt

also von den Kanarien (Fortunaten) bis zum Ostrand Asiens etwa

1460t) M.). Als quadratische Plattkarte aufgefaßt und mit dem Fak-

tor 66$ = 1°, dem Toscanellischen Wert, reduziert, ergiebt die

Längenausdehnung 225°, das Resultat des Marinus; vielleicht nur

ein zufälliges Zusammentreffen. Genug die Karte verdient für die

Toscanellifrage, wie die des Behaim-Globus eine größere Berück-

1) Atlas de Mappemondes 1842—53, Nro. 128 des von Santarem in den

Nonv. Annales des voyages 1855 II, p. 50 gegebenen Verzeichnisses, Nro. 50 nach

dem von Quaritch. Die Karte ist dort ohne Farben. Eine wirkliche Facsimile-

Ausgabe, auch rücksichtlich der Schriftcharaktere, thftte setir not, auch um ihr

Alter zu bestimmen.

2) Was ganz gut mit der einzigen Entfernungsangabe der Karte stimmt

— Monte Negro—Serra I’arda, an der afrikanischen Westküste, = 1000 miliaria,

wenn man den Monte Negro an die Nordküstc der rorspringenden Halbinsel

verlegt.

16 *

Digitized by Google



236 Hermann Wagner,

sichtigung
,
wenn einmal von beiden wahre Facsimilezeichnungen

vorliegen.

16. Der Ursprung der 26 Spatien des Westweges.
Immerhin hat uns dieser Streifzug kein Dokument ergeben

,
wo-

nach vor 1474 bereits die Anschauungen des Marinus einen un-

mittelbaren Einfluß auf die kartographische Darstellung des Welt-

bildes geübt hätten und die letztgenannte Karte stammt jedenfalls

frühestens aus 1489, da die Entdeckungen der Portugiesen bis

dahin auf ihr verzeichnet sind. Die Ansicht Peschel’s von den

gleichzeitigen Kartenzeichnern (S. 231) fallt also in sich zusammen

und, da Toscanelli’s Karte jedenfalls den Ostrand Asiens nur 26

Spatien oder 130° von Portugals Küsten entfernt verzeichnete,

so kann bis auf weitere Funde Toscanelli in der That als

der erste bezeichnet werden, der wagt die Autorität des Ptole-

maeus umzustoßen. Aber er begnügte sich nicht mit der einfachen

Anknüpfung an Marinus. Toscanelli haben wir zur Gruppe der

messenden und konstruierenden Geographen zu stellen. Das zeigt

schon die einfache Zahl von 26 Spatien, die exakter aussieht, als

sie in Wahrheit ist, da sie nichts anderes bedeutet als 24+2
Spatien oder tertia pars totius terrae +10°. Es würde zur

Deutlichkeit gewiß gedient haben
,
wenn er wie einst Posidonins

West- und Ostweg in einem Satze einander gegenübergestellt hätte.

Wie uns Strabo (II, Cas. 102) berichtet, nahm dieser die Länge

der Oekumene zu 7 Myriaden (Stadien) an, was der Hälfte des

Kreises entspreche
,
auf dem sie genommen sei

,
sodaß

,
„wer mit

Ostwind auf dem Westwege nach Indien segle, eben soviel My-
riaden zurückzulegcn habe“. Immerhin ist das Rechenexempel,

daß aus einem Westweg von 26 Spatien umgekehrt ein Ostweg
von 46 folgt, nicht gerade schwierig, wenn man sich über die

Gradzahl der Spatien klar ist. Toscanelli folgt aber seiner alten

Quelle nicht sklavisch. Auch Marinus war erst auf dem Wege
der Abrundung einer Summe von Einzelschätzungen zu den 225° =
45 Spatien gekommen, das ergab für den Westweg 135° = 27

Spatien. Dabei war das Sacrum Promontorium (Kap St. Vincent)

nur 2^° westlich von den Fortunaten gelegt, sodaß der Westweg
von der Portugiesischen Westküste nach Marinus zu 135° + 2J° =
137

J

0 anzunehmen gewesen wäre. Ucber die Lagenverhältnisse

der Inseln im Atlantischen Ozean war man indessen im 15. Jahrh.

anders unterrichtet. Die Fortunaten lagen etwa 10° westlich vom
europäischen Festland. Andererseits waren die Errungenschaften

der Reisen Marco Polo’s mit seiner Umschiffung Südostasiens auf

seiner Rückreise zu bedeutend, als daß der prüfende Toscanelli
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den Berechnungen des Marinus irgend welchen absoluten Wert
beimessen konnte. Somit entschloß er sich zum höchsten zuläs-

sigen Grad der Abrundung; er nahm für die Entfernung der Ka-
narien bis zum Ostrand Asiens (ertia pars totius terrae oder 24
Spatien an, zu diesen mußten auf Grund der cartae navigationis

bis zur Küste Portugals noch 2 Spatien = 10° ca. zugegeben

werden. Ein Verfahren, wie es rationeller nicht gedacht werden
kann, und eines wirklich bedeutenden Kosmographen der Renais-

sance würdig erscheint.

ünd nun vergleiche man mit diesen Darlegungen, welche sich auf den Ver-

such gründen Toscanelli's Worte aus den Anschauungen seines Zeitalters zu

erklären, den ungemein künstlichen Weg, welchen LuigiHugues (L’opera

scientifica di Crist. Colombo, Torino 1892, 56) beschreitet, um die „tertia fere

pars spherae“ zu erläutern. Ausgehend von der (doch noch keineswegs bewie-

senen) Behauptung Uzielli’s (s. S. 2G4), daB der von Toscanclli angewandte Miglio zu

1653.M7 m anzunehmen sei, findet Uugues die Länge des Westweges = 26 .250.

1653., = 10748 Kilom. Da nun 1* in der Breite Lissabons (38“ 40') = 86., Kil.

sei, so ergäbe jene Zahl = 10748: 86„ = 123* 41'. Indessen habe Toscnnelli

die Breite Lissabons wahrscheinlich zu 35° 40' angenommen (s. hierüber Näheres

in Nro. 20 S. 252 dieser Studie), wo der Längengrad 90,4
Kilom. betrage, folglich

entsprächen die 10748 Kil. in Graden einer Zahl von 118“ 52", also sehr genau

„fast einem Dritteil des Umfangs“. Also während Toscanelli über die Breitenlage

Lissabons so schlecht orientiert gewesen sein soll ,
müßte er dem so unendlich

schwierigem Problem gegenüber von der Erdgröße eine ungemein exakte Vor-

stellung gehabt haben (I?). Ich werde unten nachweisen, daß sowohl die Annahme:

1 M. = 1653 Kil., als die Lage Lissabons = 35“ 40' NBr., in die Anschauungen

Toscanellis hineininterpretiert worden ist. Es ist hier reiner Zufall, daß die

Kombination zweier falschen Prämissen ein annähernd richtiges Resultat (119“)

erzielt hat. (Ueber Alberti’s ebenso künstlichen Weg vcrgl. den Nachtrag).

Um hiernach noch einmal zu der Frage über die Bedeutung

des Spatiums zurückzukehren, so würde also die von Rüge 1881

vorgeschlagene Zahl von 4" dem Westweg nur 104°, der Aus-

dehnung der Landfeste ostwärts 256° gegeben haben
,

also 23°

mehr als Marinus! Eine solche läßt sich meines Wissens auf

keiner Karte des Zeitalters der Entdeckungen nachweisen. Selt-

samer Weise findet sich eine auflallende Abweichung von Tosca-

nellis klaren Angaben allein auf Pescheis Rekonstruktion der

Toscanelli-Karte, wo Portugal von der vorgestreckten Ostspitze

des asiatischen Kontinents nicht 26 Spatien = 130°, sondern nur

22 Sp. = 110° entfernt ist, ein Unterschied von 20”, welcher doch

gewiß der Aufklärung bedarf, aber weder von Peschei noch

Kretschmer gegeben wird.
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IV.

16. Toscanellials Marinus redivivus. Toscanelli

kann indessen vom Standpunkte der Geschickte der Kartographie

noch in einem andern als dem eben geschilderten Sinn als Marinus

redivivus bezeichnet werden ,
solange eine Plattkarte aus der Zeit

vor seinem Wirken nicht aufgefunden ist. Worin bestehen eigent-

lich die Verdienste des Marinus für den Kartenentwurf? Das

ausgezeichnete Werk Hugo Bergers, Geschichte der wissen-

schaftlichen Geographie der Griechen IV, 1892, läßt uns, obgleich

es sich eingehend mit Marinus beschäftigt, in diesem Punkte im

Stich. D’Avezac widmet ihm in seinem Coup d’oeil kistoriqne 1863

nur wenige Worte. Oft genannt wird Marinus als der Vater der

platten Karten schlechtweg; aber wenn Breusing von seiner

Projektion spricht, meint er stets die oblonge Plattkarte, andere

wie z. B. Hammer, (Die geogr. wichtigsten Kartennetze 1889 S. 20)

schreiben ihm die Erfindung der quadratischen Plattkarte zu.

So ist man heute noch nicht über einen so fundamentalen Punkt

einig. Rührt dies vielleicht daher, daß beide Projektionen so

nahe verwandt sind ? Nach den ihnen zu Grunde liegenden mathe-

matischen Prinzipien ist dies allerdings selbstverständlich, aber

vom historischen Standpunkt liegt ihre Entstehungszeit nach meiner,

auf langwierigem Wege gewonnenen Ueberzeugung um 13—14 Jahr-

hunderte auseinander. Es verlohnt sich daher doch wohl, der

Sache einmal etwas näher zutreten.

Nennt man eine Planzeichnung, welche durch irgend ein Zeichen,

wie beispielsweise einen Richtungspfeil, mit irgend einer Himmelsrich-

tung in feste Beziehung gesetzt ist, eine PI an karte (H. Wagner,

Lclirb. d. Geogr. I, 1894, 183), so bestand vor Marinus die Kar-

tographie in einer einfachen Erweiterung einer Plankarte über

große Erdstreeken hin. Das Gradkreuz des einen Hanptmeri-

dians von Rhodos und der großen Westostlinie längs der durch

Rhodos ziehenden Breitenparallele (36°) gab in diesen die Orientie-

rungslinien ab. Einige rektifizierte Breitenkreise in unregelmäßigem

Abstand kamen hinzu. Aber es fehlte die Beziehung zur Erd-

rundung. Diese verdanken wir dem Marinus. Er hat zuerst das

Gradkrouz zum Gradnetz erweitert und ein System von recht-

winkelig sich schneidenden Linien al s einfachste Kartenpro-
jektion, welche die bisherigen Plankarten zur
Kugel in Beziehung setzt, in Anwendung gebracht. Eine

Schaar senkrechter Linien ward von ihm in Spatien (ötaOrrjfiaTa)

von 6000 Stadien über die Weltkarte gelegt. Ob er auch gleich

abständige Breitenlinien quer durch die Karte gezogen, sei es
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gleichfalls in 6000 M. Abstand oder, was wahrscheinlicher, in

engern Abständen, wissen wir nicht. Nur das steht fest, daß er

auf der Breite von 36 0 den Längengrad zu 400, auf dem Meridian

den Erdgrad zu 500 Stadien annahm.

Das alles entnehmen wir aus dem I. Buch der Geographie des Ptolemaeus

in der Voraussetzung, daß er Marinus in diesen Punkten richtig verstanden und

nicht etwa manche rein a s t ron o m i sc he Auffassungen, (wie die Stundenzonen,

die in unsern Tagen ein so plötzliches Wiederaufleben erfahren,) den rein ter-

restrisch e n Entfernungsaugaben untergelegt bat. Daß er seinen Vorgänger in

andern Punkten misverstanden bat, wird mehrfach anerkannt, aber die Ent-

wirrung dieser Misverständnisse ist meines Wissens bisher kaum in Angriff ge-

nommen. Ich kauu diese schwierigen Probleme, die mich weit ahführen würden,

hier auch nicht einmal ansclmeiden und will nur im Anschluß an die uns hier

beschäftigenden Fragen als Ergebnis neuerer Studien hervorheben, daß Ptoleaemus

das Verfahren nicht verstanden hat, mit welchem Marinas die den Meridian schnei-

denden Wegerichtungen auf den Mittelparallel seiner Karte reduziert hat, ein Ver-

fahren, das nach meiner Uebrrzeugung nichts anderes ist
,

als die etwas ver-

einfachte Martoloio-Regel des Mittelalters.

Wer nun der Ansicht ist, daß Marinus die quadratische
Plattkarte in Anwendung gebracht habe, kann nur zwei Möglich-

keiten über die Größe ihrer Maschen zugeben. Entweder ihre

Seiten waren ein Vielfaches von 500 Stadien oder ein solches von

400 Stadien. Fiir das Kartenbild ist der Erfolg natürlich ganz

der gleiche. Gegenüber der Wirklichkeit werden die Umriß

-

formen plattgedrückt erscheinen. Die Frage, ob die west-

östlichen Strecken bei unveränderten Breitenabständen auseinander

gezogen, oder die nordsüdlichen bei unveränderten Längenabstän-

den zusammengezogen sind, kann von der Karte (die uns ja auch

nicht übermittelt ist) nicht abgelesen, sondern nur durch die uns

erhaltenen Zitlernangaben entschieden werden. Hatten die Maschen

ein vielfaches von 500 St. als Seitenlänge, so würde der Karte

des Marinus in der That das, was man allein eine quadratische
Plattkarte nennen kann und nennt, zu Grunde liegen, nämlich

die Uebertragung auf einen die Erdkugel im Aequator be-

rührenden Zylinder. Auf diesem behalten die Strecken in

meridionaler Richtung ihre wahre Größe bei, dagegen müssen alle

westöstlichen Strecken auf der mittleren Mittelmeerbreite (36 °) um
den fünften Teil vergrößert werden, da der 36. (besser 37.)

Parallel nur 4/5 des Aequators ist. Von einer Reduktion hören wir

aber bei Marinus nichts. Vielmehr erscheinen die westöstlichen

Entfernungsangaben längs des 36° im Mittelmeer (Issus — Rhodus

— Taenarum — Pachynum — Lilybaeum — Karnlia — Kalpe)

durchaus in demselben Zifferngewande von Stadien, wie sie die
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Schifferscbätzung im Laufe der Zeit festgestellt batte. Zum
mindesten gilt dies von dem östlichen Mittelmeerbecken. Eine

Abmessung auf einer solchen quadratischen Plattkarte müßte jenen

Entfernungen, der Projektion entsprechend, eine weit größere Aus-

dehnung in Stadien geben, als sie der Erfahrung bei Durchsegelung

entspricht, nämlich um ein volles Fünftel. Die angeführten Gründe

sprechen also bereits prinzipiell gegen die Form einer quadrati-

schen Plattkarte im rationellen Sinne. Ein anderer folgt sogleich.

Nimmt man andererseits quadratische Maschen an, deren Seiten-

lange ein Vielfaches von 400 Stadien betrug, so hätte Marinus,

mathematisch gesprochen, faktisch auf eine um 1/6 kleinere Erde

projiziert, auf eine Erde, deren Aequator nicht größer war, als

der 36. Parallel. Das ist eine so künstliche Annahme, daß sie a

priori abgewiesen werden müßte. Aber es spricht ja vor allem

die unausbleibliche Konsequenz auch dagegen, daß in diesem Falle

zwar alle westöstlichen Strecken in der Mittelmeerbreite ihre

wahre terrestrische Länge behalten
,
aber alle längs des Meri-

dians um 1/6 verkleinert werden müssen, um in das quadra-

tische Netz nach richtiger Position gezeichnet zu werden.

Nun bietet uns Ptolemaeus zur Beurteilung dieser Frage weit

weniger Material und dieselbe wird auch dadurch verwickelt, daß

die astronomischen Breitenunterschiede, bei Annahme von 500 St.

= 1° so viel kleinere Stadienzahlen ergeben, als nach der Eratos-

tlienischen Erdmessung von 700 St. = 1°, aber wenn wir uns

darauf verlassen können, daß Ptolemaeus in Stellen wie I, 7. 1 die

Worte des Marinus wieder giebt, bei dem Bericht, daß letzterer

die Entfernung Thule’s vom Aequator zu 63° oder 31600 Stadien

angenommen habe (d. h. wenn die Stadienzahl zur Erläuterung für

den Leser nicht Zusatz des Ptolemaeus ist), — dann spricht dies

nicht dafür, daß Marinus in seinem Werke die meridional ver-

laufenden Strecken um 1/5 reduziert habe.

Wie dem nun auch sei, in beiden Fällen einer quadra-
tischen Plattkarte muß einer Kategorie von Distanzen inner-
halb des bekannten Mi ttel m eer geb ietes Gewalt an-

getkan werden, entweder den Strecken in westöstlicher oder den

in nordsüdlicher Richtung. Liegt es unter diesen Umständen nicht

viel näher anzuuebmen, daß Marinus in den bekannten mittleren

Breiten, längs der wichtigen Orientierungslinie des 36. Breiten-

grades (sic, als Zone gedacht) alles beim Alten beließ und die

durch jede Zylinderprojektion erforderte Reduktion in die von
dieser Mittelbreite entfernten, unbekannten Gegenden verwies, mit
andern Worten, daß er eine rechteckige Plattkarte zur
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Anwendung brachte, einen die Erdkugel im Mittelparallel s ch nc i-

denden Zylinder; einen Entwurf, den man — zumal bei

den rohen Schätzungen damaliger Zeit — ohne merklichen Fehler

jedem Landstrich zu Grunde legen kann, der sich streifenförmig

längs eines Breitenkreises hinzieht? Für diesen werden allerdings

die Fehler um so größer, je weiter man sich vom Mittelparallel

entfernt. Aber indem Ptolemaeus die Projektion des Marinus mit

den Worten bekämpft, (I, 20), daß „dieser die Gegenden (elimata),

welche nördlich vom Parallel von Rhodus liegen
,

bei seiner Ent-

wurfsart auseinander spanne, diejenigen dagegen
,

welche süd-

licher liegen, zusammenziehe“, kann nicht der geringste Zweifel

mehr bestehen, daß hier eine rechteckige Plattkarte, eine

„normale Zylinderprojektion für die Mittelbreite von Rhodus“ und

nicht eine quadratische bekämpft wird, denn eine solche ver-
größert die Längen in allen Breiten. Wir können uns an

dieser Stelle auf diese Andeutungen beschränken, ohne die interes-

santen Einzelreduktionen von Wegestrecken auf die Mittelbreite

zu erörtern, die uns Ptolemaeus (freilich ohne sie richtig zu ver-

stehen) überliefert hat. Eben in dieser Einpassung der Lokalitäten

im größeren Abstand vom Mittelparallel, welche der ältere Plan-

kartenentwurf eines Eratosthenes etc. unterlassen hatte, lag m. E.

der Fortschritt, der sich an den Namen des Marinus knüpft. Aber

betont muß für die folgende Betrachtung werden, daß, wenn wir

uns eine Skizze des langgestreckten aber schmalen Mittelmeeres

nach älterer Methode entworfen und mit dem einfachen, durch

Rhodus laufenden Gradkreuz versehen denken, die Auflegung der

oblongen Plattkartcnprojektion auf diese an den Umrissen kaum
etwas vorschob.

Erst nach dieser Abschweifung können wir zu Toscanelli zu-

rückkehren. Gerade wie zu den Zeiten des Marinus, so trugen

auch die nautischen Karten in der Mitte des 16. Jahrh. kein

Gradnetz. Toscanelli überspann dasselbe, zeichnerisch auf die ein-

fachste Weise von der Welt, mit dem Netz einer rechteckigen

Plattkarte. Dasselbe änderte nichts an der gegenseitigen Situation

der nautischen Karten, weil auf diesen bereits die Orte, die man
sich unter gleicher Breite dachte, auf geradlinigen Parallel-

Linien, diejenigen, die man sich als unter demselben Meridian ge-

legen vorstellt, auf einem System von Senkrechten gezeichnet

waren. Das Liniennetz sich schneidender Kompaßlinien wurde

einfach durch ein solches von rechtwinkelig sich schneidenden und

gleichabständigen Linien ersetzt. Das alles war freilich nur mög-

lich, weil durch die nautischen Karten der Italiener im Laufe der
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Zeit die nach unsern Vorstellungen schräg (von WzN nach OzS)

verlaufende aber von ihnen senkrecht zum Mittelmeridian gezeich-

nete Linie von der Straße von Gibraltar (3G° Br.) zur Nilmündung

(31° Br.) in ihrer Funktion als Hauptorientierungslinie an Stelle

des im Altertum rektifizierten 36. Parallels getreten war. Das
beweisen vor allem die Weltkarten des 15. Jahrh. bis 1459, deren

Mittellinie stets dieser neuen Längsachse des Mittelmeeres, nicht

dem rektifizierten Breitenkreise, parallel gezeichnet ist.

Diese Bedeutung hat erstere Linie auch für die Portugiesen bei-

behalten, solange sie den Aequator nicht erreichten, da die fast

meridional verlaufende Westküste des alten Kontinents in den

großem Abständen von der orientierenden Querlinie kein Gegen-

gestade hatte, welches die Fehler einer Projektion auf den schnei-

denden Zylinder hätte fühlbar machen können. (S. o. S. 226). Die

q ua d r a tisc h e Plat t ka r t e ward erst ein Bedürfnis,
als man den Aeqnator erreichte und überschritt. Die

Einführung einer Breitenskala auf den Karten ist hiervon ganz

unabhängig. Es ist bemerkenswert, daß sich die Umrisse der

Küsten bei Einführung einer solchen, welche so oft als Zeichen

der zu Grunde liegenden quadratischen Plattkarte angesehen wird,

gar nicht nordwärts auseinander rückten, wie es diese erfordert.

Ja es ist sicher, daß die Nautik auf ein und derselben
Karte, welche in den aequatorialen Gegenden auf Grund der

quadratischen Plattkarte gezeichnet war, Jahrzehnte für höhere

Breiten die altüberlieferten Distanzen der rechteckigen Plattkarte

beibehielt. Alle diese, so viel ich ersehe, neuen Ansichten über

die Entwickelung der Seekarten können hier nur angedeutet werden,

um den Ausspruch zu begründen, daß, so weit die jetzigen Funde

zurückschließen lassen, die Toseanelli-Karte in der Tliat die erste

nautische Plattkarte des 15. Jahrh. gewesen sein kann. Damit

hätte der Florentiner Gelehrte für die Kartographie die ähnliche

Bedeutung gehabt wie Marinus, nur mit dem Unterschied, daß des

letztem Verdienste sofort durch einen Ptoleraaeus in das Buch der

Geschichte eingetragen sind, während die Zeit des Toscanelli für

die Sache im allgemeinen reif war und daher die Ausbreitung der

Plattkartenprojcktion nicht notwendig auf diesen ersten Versuch

zurückgeführt zu werden braucht.

Toseaneliis Annahme von der Grösse der Erde.

17. Die Breitenlage des Ausgangspunktes der
Toscanelli -Karte (Lissabon). Wir sagten (S. 216), daß dieAnf-
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legung eines Plattkartengradnetzes auf eine nautische Karte des

Mittelalters bestimmte Ansichten über die Breite des Ausgangs-

punktes und die Miglienzahl des Erdgrades voraussetzte. In

unserm Falle, wo sich Toscanelli weder über das eine noch das

andere direkt ausspricht, hängen beide Fragen unzertrennlich zu-

sammen. Daß die 250 M., welche das Spatium zu 5° nach Tos-

canelli enthielt, in keinem Falle auf den Aequator bezogen werden

können, geht daraus hervor, daß es schlechterdings keine Annahme
für die Erdgröße im Altertum und Mittelalter giebt, welche 1° =
50 M., den Erdumfang also zu 50 . 3(50 = 18000 Millia passunm

annimmt. Die 50 M. müssen sich also unter allen Um-
ständen auf eine Mittelbreite beziehen. Darüber sind ja

auch alle Autoren, die sich mit dem Toscanellibriefe ernstlicher

beschäftigt haben, einig. Je nachdem man diese nördlicher oder

südlicher annimmt, resultiert ein größerer oder kleinerer Wert für

für die Erdgröße; und umgekehrt ein größerer Grundwert für die

Erdgröße schiebt den Fixpunkt der Karte in höhere Breiten hinauf,

ein kleinerer mehr nach Süden.

Nun ist es wichtig an dieser Stelle daran zu erinnern,, daß

die wissenschaftliche Kartographie zur Zeit Toscanellis die recht-

eckige Plattkarte bei Landkarten zwar für viele, aber nicht für

beliebige Einzelbreiten anwandte. Die unerläßliche Vorbeding-
ung war, daß für die jeweilige Mittelbreite der

Längen- zu m Br ei ten gr a d in einem einfachen Zahlen-
verhältnis stehen mußte.

Die beste Illustration giebt hierzu Francesco Herling hicri’s Geo-

graphia in terza rima, deren zugehörige Karten Guglielmo Libri (Nordcnskiöld

Facsimile Atlas; 1889, 18) gewiß mit Recht für die ältesten in Kupfer gestoche-

nen Karten hält; die grauen Abdrücke zeigen, daß man die Politur der Platten

noch nicht richtig verstand, wie einige Jahre später. Danach ist zu vermuten,

daß die Karteu noch alter als 1478 sind, welches Jahr Nordenskiüld als Er-

scheinungsjahr des Werks aunimmt'). Genug iu diesem Atlas sind alle 26 Plole-

maeus-Karten mit dem oblougen Gradnetz versehen und bei diesen kamen 19 ver-

schiedene Mittclbrciten vor, bei denen das Vcrbüllniß von Längen- zum Breitengrad

als einfach rationales angenommen ist. Man kann sich durch Ausmessung der

sehr exakt geteilten Kartenränder davon leicht überzeugen.

Es ist aber für die folgende Betrachtung bemerkenswert, daß die Tabulac

novae des Atlas (Spanieu, Frankreich, Italien, Terra Sancta), der bekanntlich zu

Florenz entstand und zwar etwa zur gleichen Zeit, welche wir hier im Auge

haben, weder die Andeutung eines Gradnetzes noch eine Breitcnskala zeigen, ob-

gleich dies auf den ersteu Blick innerhalb des nämlichen Werkes doch nahe ge-

1) Andere nehmen 1480 an; vergl. Uoa dedica della „Geographia“ del Ber-

linghieri; Boll. Soc. Geogr. Italiana XXVI 1892. p. 305.
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legen hätte. Indessen diese Tabulae novae waren in den Küstenlinien meist den

Seekarten entnommen. Man hätte ganz wie im Toscanellischen Fall sich zuvor

für die Miglienzahl eines Erdgrades und für einen festen Ausgangspunkt des

Netzes bei jeder einzelnen Karte entscheiden müssen. Erst Bernhard Syl -

vanus hat in seiner Ptolemacusausgabe r. 1511 dies zu thun gewagt in der deut-

lich im Vorwort ausgesprochenen Absicht die auffallenden Differenzen zwischen

den Positionen der Seekarten und des Ptolcmacus zu beseitigen : Coynoui pthoU-

tnuei uerbu nuuiffationibua prope omnia refponderc : numeros muxirne ditfrnlirt .

Qttae cum uidiafmm , numernt qui facillimc deprauari et poffini et foleant cor -

reri. Wir werden unten sehen, wie radikal Sylvanus hierbei vorging. Die

Straßburger Ausgabe von 1613 verfährt dann ähnlich. Alle Tabulae modernae

erhalten eine Breitenskala nebst MeilenmaBstab, ganz wenige auch ein Gradnetz

(d. h. auch eine] Gradeinteilung auf obererem und unterem Rand). Vgl. auch

Nordenskiöld Facsimile-Allas p. 18.

Für die Toscanelli-Karte konnte offenbar als Ausgangspunkt
zur Eintragung der Brcitenskala nur ein solcher in Betracht

kommen, der an den portugiesischen Küsten lag. Doch ist

a priori auch die Straße von Gibraltar nicht ganz von der

Untersuchung auszuschließen, da auch die Mittelachse der Welt-

karten (s. oben S. 235) durch die Pforten des Herkules hindurch

lief. Von theoretischer Seite gab es danach für die herzustellende

Plattkarte nur d r ei Möglichke i ten : entweder mußte der
Längengrad zum Breitengrad im Verhältnis von 3:4,

oder von 4:5, oder von 5:6 stehen. Der erste Fall führt

auf den 4L, der zweite auf den 37., der dritte auf den 34.

Breitengrad.

Hier thun wir gut wiederum die Breitenparallele d. h. die Linien von

der Fläche des Breitengrades zu unterscheiden. Daß jene einfachen Zahlen-

verbältnisse nicht streng auf eine bestimmte Breitenparallele ganzer Gradzahlen

führten, wußte man. Wir sagen heute genauer, es führt das Verhältnis 8 : 4 auf

die Breite von 41" weil 3:4 = 0,76 = cos 40*25' (ebenso wie 4:6 = 0,8 =
cos. 36" 52' und 5:6 = 0,883 — cos. 33*33'). ln damaliger Zeit schrieb man die

betreffenden Größen der Längengrade, welche diesen Verhältnissen annährend

entsprachen, gern zwischen je zwei Endpunkte eines Breitengrades am Karten-

rand, (was die Ptolemaeusausgaben des lö.Jahrh. meist erkennen lassen), um der

Ungenauigkeit einen gewissen Spielraum zu lassen. Dieser letztere erreichte da-

bei aber niemals 1*.

Je nachdem also der fragliche Fixpunkt für die Mittelbreite

auf verschiedenen Breiten lag, resultirt aus dem Toscanellischen

Verhältnis, 50 M. = 1°, entweder

für 41° Br. der Erdgrad = 66} M. (= SOx^/s) oder

„ 37° „ „ = 62} M. (= 50x6/4) oder

» 34” „ „ = 60 M. (= 50x6/5).

Die Entscheidung kompliziert sich dadurch, daß prinzipiell
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mehrere Punkte verschiedener Breite — wie z. B. die Straße von

Gibraltar, Kap St. Vincent (Sagres) oder Lissabon — als Aus-

gangspunkte in Frage kommen können. Aber noch vielmehr dadurch,

daß nicht zweifellos feststeht, unter welcher Breite sich Toscanelli

diese Punkte vorstellen mußte. So erhalten wir eine außerordent-

lich große Zahl von möglichen Kombinationen
,

für welche sich

immer ein oder der andere vernünftige Beweisgrund anführen läßt.

Vom zeitgeschichtlichen Standpunkt verdient die Ptolemaeische

Erdgröße, 1° = 62 J M., zunächst die meiste Beachtung, von ratio-

nellen dagegen 1° = 60 M., weil dadurch die Erde und mit ihr

der Westweg am kleinsten erschien. Was die Breiten betrifft,

so gebührt dem 41° vom zeitgeschichtlichen entschieden der Vor-

zug. Das erstere muß unten näher erwiesen werden, hier mag
nur sogleich gegen den fundamentalen Irrtum Stellung genommen
werden, in dem so oft die Historiker der Erdkunde befangen sind,

daß sie die Ortslagen unserer heutigen Karten ohne Weiteres auf

ältere Zeiten übertragen, statt zu fragen, wie haben sich die be-

treffenden Autoren die Lagenverhältnisse ihren kartographischen

Hülfsmitteln entsprechend decken müssen. Der 41° verdient aber

unter obigen Annahmen auch vom rationellen Standpunkte den

Vorzug, weil der Westweg um so kürzer ist, in je höherer Breite

er zurückgelegt wird. Aber der 41° ist unvereinbar mit dem
Ptolemaeischen Erdgrad. — Was endlich die geographischen Aus-

gangspunkte betrifft, so verdient ein möglichst nördlicher aus dem
eben angeführten Grunde die meiste Beachtung und unter diesen

Lissabon, weil dies mit Toscanellis Worten sich in bester Ueber-

einstimmung befindet.

Unter den geschilderten Umständen ist es nicht zu verwun-
dern, daß jeder der Autoren, welche sich mit unserer Frage be-

schäftigt haben, — ich nenne Peschei, d’Avezac, Rüge,
Uzielli, Hugues, Kretschmer, Albertis, — zu andern
Resultaten gekommen ist. Aber die Entscheidung darf meines
Erachtens nicht auf Grund eines einzelnen Arguments, sondern

muß unter Erwägung aller, vom historischen Standpunkt mög-
lichen Umstände gefallt werden. Hier gilt es vor allem wieder
die einzelnen Jahrzehnte jenes Zeitaltors so scharf,
wie möglich, auseinander zu halten und dem Toscanelli

des Jahres 1474 nicht Errungenschaften des 16. Jahrh. unter

zu legen.

Es scheint mir dieses Kapitel so viel methodisches Interesse

für die Behandlung derartiger Fragen aus jenen dunklen Zeiten
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zu bieten, daß es eich wohl verlohnt, bei ihm etwas länger zn

verweilen.

18. KapSt. Vincent (d'Avezac)undKapFinisterre
(U z i e 1 1 i). Bekanntlich hat d ’A v e z a c sich 1858 von vornherein auf

den Standpunkt gestellt, daß Toscanelli den Ptolemaeischen Wert
1° = 62^ M. zu Grunde gelegt habe, und eben deshalb gemeint, die

50 M. könnten sich nur auf den 37° der Breite beziehen. Dadurch

war er gezwungen, nachträglich einen geographischen Fixpunkt

für die Toscanelli-Karte zu suchen und fand ihn verhältnismäßig

weit iin Süden, im Kap St. Vincent, mit Rücksicht auf den Um-

.

stand, daß die Portugiesen von Lagos, unweit Kap Sagres, ihre

derrola, ihren Abfahrtsort für die Südfahrten hatten (Zeitschr.

Toscanelli I, 8). Dieses aber sei in der That genau auf 37° Br.

gelegen. — Man hat ihm mit Recht entgegengehalten, daß die

Wahl dieses Ausgangspunktes nicht nur dem ziemlich klaren Wort-

laut Toscanellis widerspricht (s. u.), sondern auch der verschiede-

nen Richtung der Entdeckungsfahrt, welche dem König von Por-

tugal von dem Florentiner Kosmographen empfohlen wird. Bisher

handelte es sich um Südfahrten, jetzt um eine Westfahrt, „ad occi-

dentem in directo.“ Für letzteren war kein Grund nicht sofort

von Lissabon aus westlich gegen die Azoren zu hinaus zusegeln.

Ein Hauptgrund gegen die d’Avezac’sche Hypothese scheint aber

die Breitenlage von 37“ abzugeben. Allerdings muß aus dem Um-
stand, daß er weder 1858 noch 1874, in dem Briefwechsel mit

G. Uzielli, auf diesen Punkt näher eingeht, geschlossen werden,

d’Avezae habe sich ohne Besinnen an die heutige Karte gehalten,

welche jener äußersten Südwestspitze Europas die Breite von 37“ giebt.

Das wäre ein methodischer Fehler gewesen. Mußte sich Toscanelli

die gleiche Breite vorstellen? Da uns d’Avezac unmittelbar auf

Ptolemaeus verweist '), so erinnern wir uns, daß Text (Geogr. II, 5)

und Karten das Promontorium Sarrum stets in 38° 15’ verlegten.

Für diese Teile aber paßt in keinem Falle mehr jenes einfache

Verhältnis 4:5, welches z. B. bei den Karten zu B er linghieri’s

Geographie nur für Asia V (Mittelbreite 36°) und Sicilia (Mittel-

breite 36° 45') angewandt wird, wogegen bei der Karte von Griechen-

land (Mittelbrcitc 38°) der Längengrad bereitszu 7/9 angenommen

ist. Aus den weiteren Gründen, welche unten (S. 250) für eine

Breitenlage Lissabons auf dem 41° nach damaligen Anschauungen

1) „Cctte ilonnce (du Cap de St. Vincent) suffit ponr faire reconnaltre que

son estime s’appuiyait, comme on devait s’y attendre ä priori (I) sur cclle de

PtolemCe.
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angeführt werden sollen, geht ebenfalls eine höhere Breite für

Kap St. Vincent hervor.

Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma wäre eine Berufung auf

die Mehrzahl nautischer Karten mit Breitenskala zu Anfang des 16.

Jahrh. Die Karte Canerio’a läßt sich, ihrer mangelhaften Er-

haltung wegen, dafür kaum verwenden. Uebrigens ergiebt eine

Messung unter möglichsten Vorsichtsmaßregeln auf der vom Service

hydrographique de la marine hergestellten Photolithographie in

Originalgröße auch schon eine geringere Breite als 35$° '). Dagegen

kann es keinem Zweifel unterliegen
,

daß auf den Karten P.

ßeinel’s (utn 1505) das Kap St. Vincent genau auf 37° liegt*).

Aber es ist eben die große Frage, ob diese Kenntnis bereits eine

Errungenschaft des 15. Jahrh., besonders bereits der Zeit vor 1474

war. Auf Vespucci’s Brief vom J. 1505 kommen wir unten zu-

rück. Kann man sich auf Kolumbus berufen ? Petrus Alliacus,

auf den er sich so vielfach stützt, setzt in seiner Imago mundi

das Promontorium Sacrum zwar in das IV. Klima aber auf Lat.

38. Aus dem Ausdruck des Tagebuches vom 3. Febr.
:
„Pareciole

la eslrella del Norle muy alta, como en Cabo de San Vicente“ ohne

Weiteres seinen Standpunkt auf 37" N. Br. zu setzen, wie

Gel eich dies thut (Zeitschr. f. Erdk. 1892, 399), heißt natür-

lich auch nichts anderes, als von vornherein eine richtige Kenntnis

bei Kolumbus voraussetzen
,

statt seine Anschauungen seinen

Schriften zu entnehmen. Ich erinnere hier nochmals daran, daß

Kol umbus das Kap Verde auf 9}° N. Br. verlegte, aus Grün-

den, die uns später interessieren, während sein Zeitgenosse F er rer

1495 sich noch an Ptolemaeus hält (§ 32). Und endlich nimmt

1) Das Geogr. Institut zu Güttingen verdankt ein Exemplar dieser Kopie

in Originalgröße, von deren Existenz ich durch IIarris9e, Diseov. of North-America

1892, 428 erfuhr, der Gilte de» Depot de la marine zu Pari». Die Verschieden-

heit der Meilenskaleu (der Spatien) der Karte muß auf ungleiche Größe der Kopien

der einzelnen Sektionen oder die verschiedene Einschrumpfung der Kinzclbliltter

zurOrkgeführt werden. Kap St. Vincent liegt 63 mm nördlich der nächsten wnge-

rechten (West-Ost) Linie, welche die Kompassrosen verbindet und auf der west-

lichen Sektion die äußerst defekte Breitenskala in 28$° (1° = 7} mm) trifft.

2) Man verlegt Reinel’s Karte, die sich in München befindet, in d. J. 1505

(S. Rüge, Pet. Mitt. Erghcft 106, 1892 8. 37). Sie ist in Knnstmatm’s Atlas ver-

öffentlicht, wo die Breitcnskala entschiedene Fehler des Lithographen zeigt.

Jüngst ist von E. Casanova eine dem Baron Ricasoli-Firidolfi in Florenz ge-

hörige prächtige Reinel-Karte in ausgezeichneter Phototypie neu herausgegeben,

welche trotz Verkleinerung für Messungen sich vortrefflich eignet (s. Revista

geogr. Italiana I, Fase. VI 1894).
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1492 Behaim, sowohl nach den Kopien seines Globus, als nach

dem Original, Kap St. Vincent in ca. 40° Br. an. Weiteres

Material wird sich unten bei der Frage der Breite Lissabons er-

geben. Alles dies spricht nicht für eine Annahme von 37° für

Kap St. Vincent im Jahre 1474.

Aehnlich wie d'Avezac gehen UzielliundAlbertis von der

Voraussetzung eines bestimmten Grundwertes für den Erdgrad

aus und suchen dem entsprechend die „latitudc indöterminöe“. Sie

plädieren für den im Toscanelli-Manuskript gefundenen Wert 1°

= 67$ M. Uzielli gelangt damit zu der in jedem Falle zu hohen

Breite von 42° 63’ oder zum Kap Finisterre. Zunächst sind die

Ziffern 67f und 50 unvereinbar mit irgend einem der oben be-

sprochenen einfachen Verhältniszahlen zwischen Längen- und
Breitengrad. Von dem Rechenfehler 42° 63’ statt 42° 22’ (denn

60 : 67$ = 0,739 = cos. 42° 22’ und nicht = 0,733 oder cos 42® 63’)

sehen wir ganz ab. Jedenfalls hat das Kap Finisterre als geo-

graphische Marke in keiner Weise etwas für sich. Es liegt ein-

mal außerhalb der Grenzen Portugals, sodann ist es als „derrota“

nie in Frage gekommen und jedenfalls hat sich Toscanelli das-

selbe noch viel nördlicher als 43° denken müssen. Bei Ptolemaeus

liegt es in 46° Br., noch Reinei giebt ihm eine solche von mehr
als 43°. Für diese Breiten wenden die Ptolemaeuskarten das Ver-

hältnis 8:11 (Berlinghieri : Asia III, Armenia) an. Das würde auf

einen Wert von 68| (50x' */8) M. für den Erdgrad führen und jeden-

falls nicht auf den von Uzielli und Kretschmer in Schutz genom-

menen Wert von 67$ M. (Ueber Albertis vergl. den Nachtrag).

19. Die Breitenlage Lissabons. Oscar Peschei,
S. Rüge, Hugues, Kretschmer, E. Gelcich etc. haben

nun von vornherein sehr richtig Lissabon als den Ausgangs-
punkt der Toscanellischen Betrachtungen hingestellt. Mit den
Worten ,,/t civitatc vliiiponis per occidentem in directo sunt 26
spatia . . usque ad civ. quinsay “ hat uns der Florentiner ja auch

auf seinen Fixpunkt selbst so deutlich hingewiesen, daß wir diesen

als Kardinalpunkt anzusehen und nun zu untersuchen haben, wie
sich dieser mit den möglichen Annahmen der Erdgröße und Breiten-

lage vereinigen läßt. Daß die 60 M. bei der Größe des Erdgrades

von 60 M., wie sie Peschei angenommen hatte, nicht auf Lissabon

führen, ist’ schon Rüge nicht entgangen. Der 41. Längengrad,

den Rüge für die Breite Lissabons nach damaliger Zeit ins Auge
faßte, mußte in diesem Falle nicht 50, sondern 45,a M. betragen

und diese Rechnung sei doch „mindestens sehr ungenau“ (Zeitalt.

d. Entd. 1881,230). Wir wollen die Sache geographischer und
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damit anschaulicher ausdrücken : bei 60° M. = 1° fuhren uns die

50 M. auf eino Mittelbreite von 33° 20', (Länge zu Breite um 5 : 6)

also südlicher als Lissabon nach Toscanellis wahrscheinlicher

Annahme und 5° südlicher als nach heutiger. Das heißt nichts

anderes, als Lissabon als Ausgangspunkt ist mit einer Annahme
der Erdgröße, 60 M. = 1°, unvereinbar, (wenn man nicht etwa

das Verhältnis 5:6 für Längen- und Breitengrad zu Grunde legen

will S. S. 244). — Eben deshalb hatte Rüge sich 1881 an den

Ptolemaeischen Erdgrad gehalten (was ihn zu dem Gedanken

führte, das Spatium enthalte 4° s. oben S. 229). Aber da, wie

wir bei der d’Avezac’schen Hypothese sehen, in diesem Falle die

50 M. auf den 37° und nicht auf den 41° führen, so besteht ein

unüberbrückbarer Widerspruch zwischen der angenommenen Breiten-

lage und Erdgröße bei Rüge, nach der von ihm 1881 vertretenen

Ansicht. — Aehnlich steht es bei Kretschmer. Derselbe hat

sich, bestochen von den später zu prüfenden Argumenten rück-

haltlos der Annahme angeschlossen, Toscanelli habe 67J M. für

den Erdgrad zu Grunde gelegt. Er gelangt natürlich damit auch

nicht in die Breite Lissabons, sondern in die von 42° 22' und hilft

sich mit dem Ausspruch aus der Verlegenheit: „Begreiflicher Weise

lag es nicht im Plan Toscanellis, eine mathematische Genauigkeit

anzustreben“ (d. Entd. Amerikas p. 230). Dies gewiß nicht, auch

Toscanelli rechnete seinem Zeitalter gemäß möglichst mit runden

Zahlen und einfachen Verhältnissen, aber bei der Kretschmerschen

Darlegung wird die erlaubte Grenze des Spielraumes , den man
altern Maßangaben dieser Art zu setzen berechtigt und genötigt

ist, ebenso beträchtlich überschritten, wie wir dies bei d’Avezac

sahen. Dieser Spielraum eines rechnerischen Resultats auf

diesem Spezialgebiet mathematischer Geographie (Winkel große),

den wir von den Beobachtungs fehlem streng unterscheiden

müssen, überschreitet für die damalige Zeit nicht einen vollen

Breitengrad. Das heißt also, wenn die Tabulae civitatnm den

Orten eine Breitenangabe in ganzen Zahlen beifügen, und z. B.

für Lissabon die Breite auf 41° festsetzen, so ist im allgemeinen

damit der 41. Breitengrad gemeint, welcher beim 40. Parallel be-

ginnt und beim 41. endigt. Ptolemaens giebt ja auch (Geogr. H,5)

Oliosipon die Breite von 40° 15', was von Regiomontan (s. f. S.) nicht

auf 40° sondern 41° abgerundet wird. Indem die Kretschmersche

Interpretation Lissabon um 1° 22' bezw. 2° 7 (42° 22'—40° 15') nach

Norden verschiebt, verliert sie wie die übrigen den Boden. Der

Erdgrad von 67J M. ist mit der Lage Lissabons (41“) ebensowenig

vereinbar wie der Ptolemaeische.

Kgl. Um. d. W. Nachrichten. Pbllolog.-hlslor. Klag*«. 19114. No. 8. 17
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Halten wir also an letzterer fest, so ist die logische Folge,

daß wir uns nach einem andern Wert der Erdgröße Umsehen

müssen. Nun steht neben dem 41. Breitengrad der Ptolemaeus-

Karte von Spanien oder so ziemlich dem von Lissabon in den

meisten lateinischen Ausgaben seit 1478 (bezw. in den Hand-

schriften) : Unus gradns longitudinis continet 47 iniliaria, d. h. also

cs verhält sich in der Breite Lissabons der Läugengrad zum

Breitengrad wie 47:62J oder wie 3:4. Da nun aber Toscanelli

dem Längengrad in der Breite Lissabons nicht 47
,

sondern 60

Miglien gegeben hat, so folgt, daß er denErdgrad weder zu

(50, noch zu 62 J, noch zu 671} M.
,
sondern zu 6 6$ Miglien an-

genommen haben muß, da 60x0/3 = 66$ M. Dies Ergebnis

hat also gegenüber den bisherigen Erklärungsversuchen den un-

bestrittenen Vorzug, daß wir keiner Zahl Zwang anzuthnn

brauchen. Voraussetzung ist, daß Toscanelli Lissabons Breite in

der That zu 41° annahm. Dieser Punkt bedarf noch eingehender

Erörterung. Des fernem haben wir den Nachweis zu führen, daß

der Wert 66$ M. = 1° nicht ein unhistoriseher, sondern zu Tos-

cancllis Zeit bekannter ist.

Von oben genannten Autoren haben sich Pcschcl, Rüge
K re t sch mer und A lb er ti s der Ansicht angeschlossen, Toscanelli

habe sich an den altüberlieferten Breitenwert von ca. 41° für Lissabon

gehalten, doch ohne dies näher zu begründen. Auf Ptolcmneus haben

wir bereits genügend hingewiesen. Ein Hanptinomcnt. dafür, daß

unter Kosmographcn jener Zeit diese Breitenlage die allgemein

angenommene war, erblicke ich aber vor allem in der Ortstabelle,

welche Regiomontan in Nürnberg von neuem aus gesichteten

Material zusammenstellte und 1474 zuerst in seinem Kalender,

später in den Ephemeriden und dem Almanach veröffentlichte.

Sie ging bald in die Alphonsinischen Tafeln als Tabulae regionum

mit über. Ich habe sie bei einer andern Gelegenheit veröffentlicht

und näher besprochen (Gott. Nachr. 1888 Nro. 16). Es scheint

mir undenkbar, daß Regiomontan, der bekanntlich auch mit Tos-

canelli bekannt war, Lissabon die Breite von 41° gegeben hätte,

wenn in Italien damals schon eine bessere Kenntnis der

Breitenlage bekannt gewesen wäre. Es rückt Lissabon gegen

Anfang des neuen Jahrh. auch nicht auf einmal in richtige Breite,

sondern schrittweise. Ptolemaeus giebt 40° 15'. Vespucci spricht

in seinem Brief von 1603 an P. Franc, de Medici aufs Deutlichste

von Lissabons Lage zu 39$° Br. (Navigamus ab Olysippo quod ab

linca equinoctiali distat gradibus trigintanovem semis '). Die

1) Varalmgen, Am. Vespucci, Lima 1865 p. 21. CI. Markham (The letters
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Karte von P. Rcinel, welche Casanova kürzlich herausgab (S. 247),

verlegt Lissabon deutlich auf 39° Pr.
,
Pedro Nuflez spricht

(1546) stets von fere 3901
), G. Mcrcator hat auf seiner grollen

Karte Europa’s v. J. 1554 schon 38° 4P (wahre Breite 38° 40').

Diese Entwickelung spricht jedenfalls nicht dafür, daß man
1474 schon eine richtige Vorstellung von der Breitenlage ge-

habt hätte.

20. Die Bedeutung der,Nomina civitatum“ des
To s can el 1 i- M an u skr ip t s. Im vollen Gegensatz zu diesen

Darlegungen sehen wir dennoch zwfci der oben genannten Autoren

völlig abweichende Angaben einstellen und Lissabon weit süd-

licher legen, als seine richtige Lage (38° 40j beträgt. Sie lesen sie

beide ans der ersten Tabelle geographischer Koordinaten heraus,

welche Uzielli mit drei andern unter den Kollcktaneen Tosca-

nellis gefunden und erfreulicher Weise in extenso 1873 publiziert

hatte (Boll. Soc. Geogr. Ital. 1873). Diese Liste „Nomina civi-

tatura“ tiberschrieben, enthält Länge und Breite von 57 Städten

in einer ganz seltsamen Anordnung, auf die ich jedoch hier nicht

eingehen kann. Freilich fehlt in dieser Lissabon. Man
ist auf Kombinationen angewiesen.

Wie immer ist Eugen Gele ich rasch mit einer Hypothese

bei der Hand. Diesmal mit einer von unglaublicher Naivetät. „In

jenem Verzeichnis finden wir“, schreibt er, v Portognllo FJcwtio poli

37° 30'. Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir annehmen, daß

unter Portogallo die Hauptstadt davon zu verstehen ist.“ Lassen

wir das famose Deutsch auf sich beruhen. Auch die Sache ver-

dient eigentlich nichts anderes. Nur weil sic in geachteter Zeit-

schrift veröffentlicht ist*), nehmen wir von dieser Vermutung —
besser Zumutung — Notiz. In einer Ortstab eile kann doch

unmöglich der Name einer bekannten, auf keiner Land- und See-

karte fehlenden großen Seestadt plötzlich auf eine weit abgelegene

übertragen werden. Wird man je in einer frühem oder jetzigen

Or ts tabeile Brandenburg für Berlin, Tirol für Insbruck setzen?

Und auf diese gänzlich in der Luft stehende Konjektur hin

of Yespucci, Ilakluyt Soc. Yol. XC. 1894 p. BO) übersetzt stets „39*'‘, welcher

Ausdruck jedoch nur einmal im italien. Brief vorkommt.

1) De arte atque rationc uavigandi libri duo. 1546 passim. Opera, Bas. 1592

p. 17 etc.

2) Mitt. der Geogr. Ges. Wien 1893, 585. Warum an dieser Stelle von G.

auf Uzielli’s Schrift, Toscanelli iniziatore della scopcrta d’America 1892. S. 91

u. 212 verwiesen wird, ist unerfindlich, da in dem gesamten Wcrkchen nicht ein

Wort von obigen Fragen gehandelt wird.

17 *
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baut Gelcich weiter, um aus 50. sec. 37# 30’ = 63 einen „ziemlich

entsprechenden Wert der Erdgröße 4 zu erhalten. Damit wird die

gesamte hier besprochene Frage erledigt, weil „genügendes Material

für ihre Lösung eigentlich noch nicht vorliege. 4 — — —

Von dem gleichen Verzeichnis „Nomina civitatum 4 geht auch

Luigi Hugucs 1

) aus. Er glaubt aus den drei dort genannten

Positionen : Cordova 34° (wahre Breite 37 fl

62'), Oporto oder Portus

Cale 37° 30' (statt 41°), Saragozza 36° (statt 42°) schließen zu

müssen, daß Toscanelli auch für Lissabon (wahre Breite 38*40')

eine um 3° geringere Breite, „also etwa 35° 40'“ angenommen habe.

Hier muß zunächst das Misverständnis, welches Hugues durch

Idendifikation von „Saragosa4 mit Saragoza (ital. Saragozza) in

Aragonien begeht, während darunter Syrakus (ital. Siracusa) zu

verstehen ist, ausgemerzt werden *)
;
dasselbe ist, wie man sieht,

für die Breitenverminderung von Lissabon jedoch belanglos, da

der Verfasser die gewaltige Differenz von 6° ganz außer Acht

gelassen hat. Im übrigen läßt sich prinzipiell gegen das Ver-

fahren, aus den Positionsfehlern benachbarter Orte auf den wahr-

scheinlichen Fehler für’ Lissabon zu schließen, nichts einwenden.

Indessen ganz mit dem gleichen Rechte kann man aus der 4. Orts-

tabelle jenes Toscanelli-Mauuskripts, ex libro decani überschrieben,

wo Corduba’s Breitenlage zu 40° 30', Majorca zu 40*45' angeführt

ist, ableiten
,

daß der Kosmograph für Lissabon wohl 41° an-

genommen haben könne, zumal dieser Wert mit vielen sonstigen

Quellen iibereinstiinmt. Warum sollte er sich bei den beträchtlichen

Widersprüchen, welche sich in den Koordinaten der 4 Ortstabellen

für dieselben Orte finden, gerade an Nro. 1 gehalten haben,

einer Tabula civitatum, deren Breitenangaben zum großen Teil ganz
gewaltig gegen alle sonstigen, wie gegen die wahre Lage ab-

weichen ?

Freilich hat Hugues die eigentliche wissenschaftliche Trag-

weite seiner Konjektur, wie mir scheint, gar nicht erkannt, weil

1) L’opera scientifica di Crist. Colombo 1892 p. 56.

2) Darüber, daß im Toscanellimanuskript mit Saragosa die Stadt Syrakus

in Sizilien gemeint ist, kann gar kein Zweifel obwalten. Einmal heißt Syrakus
im Mittelalter, wie alle nautischen Karten sofort erkennen lassen, stets Saragosa.
Sodann zeigt die Position in der fraglichen Ortstabellc des Toscanellimanuskripta

(36' 10' L. und 36' Br.), während Taragona daselbst mit 17° 41' L. und 39* Br.

bezeichnet ist, daß unter Saragosa unmöglich eine Stadt im Westen und
Norden von Taragona gemeint sein kann. Schon die Differenz 6' hätte auf

den Irrtum aufmerksam machen können, da eine so große sich in der Tabelle nicht

wieder findet.
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er sich für seinen nächsten Zweck nur an wenige Orte Spaniens

und Portugals gehalten hat. Die Tabelle der „Nomina civitatum“

ist m. E. eine der interessantesten Tabulae regionum sive civita-

tum, die bis jetzt veröffentlicht ist, und wir müssen daher Gustavo

Uzielli für seinen Fund sehr dankbar sein. Ueber den Ursprung
und den Zusammenhang dieser nicht unwichtigen geographischen

Dokumente des Mittelalters, dieser Tabulae, bat man bisher, so viel

mir bekannt, niemals erschöpfende Untersuchungen angestellt. Die

ineinigen, seit Jahren begonnen, sind noch nicht zum Abschluß

gekommen. Doch müssen hier einige allgemeine Punkto berührt

werden. Als Quellen der Einzelangaben kommen wesentlich in

Betracht: 1. Ptolemaeus und die antiken Ueberlieferungcn. 2.

Die arabischen Geographen. 3. Sehr wenige neuere Ortsbestim-

mungen und damit zusammenhängende Berechnungen für benach-

barte Orte. 4. Karten, von denen man die Positionen abgelesen

hat. Die zahllosen Ziflernfehler lassen sich zum Teil ausmerzen

durch Vergleich aller Lesarten der oft in den Handschriften ganz

oder bruchstückweise wiederkehrenden Ortsverzeichnisse. Was
aber den bisherigen Editoren entgangen und doch zur Aufklä-

rung der kolossalen geographischen Ungereimtheiten zu wissen

unbedingt nötig ist, das ist der Umstand, daß sehr viele von

jenen Tabulae von verständnislosen scholastischen Kompilatoren aus

den verschiedenartigsten litterarischen (nicht kartographischen)

Quellen zusammeugetragen sind, die bei der Längen- und Brciten-

zäblung von ganz entgegengesetzen Prinzipien ausgehen.

So hat Siegmund Günther 1878 in seinen Studien zur Geschichte der

niath. u. physik. Geographie (IV. Halle 1878, 255—62) eine große Ortstabclle aus

einer Münchener Handschrift des 15. Jahrli. veröffentlicht und die Positionen zu

einer Karte zusammcngestellt, in der sich u. A. Spanien durch mehr als

24 Längengrade hiudurchziehen soll (1),
— ohuc zu bemerken, daß die

nach wachsender geogr. Länge geordnete Tabelle von dem mittelalterlichen

Kompilator aus mehreren ganz verschiedenen Kinzeltabellen zusanimengeschriebcn

ist, von denen die eine die Längen von West, die andere von Ost
zählt, während selbst die gleichsinnigen nicht vom gleichen Nullmeridian aus-

geben. Zieht man also diese Kinzeltabellen aus, so kommen ganz vernünftige

Kartenbilder zum Vorschein, die nicht mehr von den heutigen abweichen, als alle

mittelalterlichen.

Betrachtet man nun die „Nomina civitatum“ des Toscanelli-

Manuskripts, so muß die außerordentlich niedrige Breite west-

licher Orte aulfallen, die sämtlich 3°—4° südlicher gelegt sind,

als in den übrigen Ortstabellen, bei Ptolemaeus etc. etc. Hält

man sich dabei nur an Cordub (34°), Portogallo (37° 30’), Teragon

(39®), Palermo (36°), so könnte man auf den Gedanken kommen, cs

Digitized by Google



254 Hermann Wagner,

läge liier noch ein Einfluß arabischer Geographie vor. Wir er-

fahren aii3 den Auszügen L e 1 e w e 1 s (Göogr. du moyen age,

Atlas) jedoch
,
daß so südliche, vom Rasm abweichende Positionen

sich nur bei altern Arabern finden, wie z. B. bei Abu Rihan
(um 1030), der Jschbilia (Sevilla) auf 34° 40', Kortuba auf 35° etc.

verlegt. Seit aber Ab ul Hassan aus Marokko (um 1230)

eigene Breitenbestimmungen angestellt hat, unter denen Ischbilia

in Andalus mit 37° 15' die tür uns im Augenblick wichtigste ist,

sehen wir die spätem Araber die spanischen und portugiesischen

Orte niemals mehr in so niedrigen Breiten angeben, ja z. Teil

werden sie beträchtlich zu weit nach Norden geschoben. So giebt

Abul Hassan Nureddin (um 1274) IAschbuna (Lissabon) eine

Breite von 42° 40', wenn anders hier Lelewel zuverlässig ist.

Genug mit der arabischen Geographie hat unsere
Tabelle nichts zu thun.

Aehnlich niedrige Breiten liest man auf gedruckten Karten

erst von einzelnen Tafeln des Bernhard Sylvanus (1511)

und einzelnen Tabulac novae der Straßburger Ptolemaens-Ausgabe

(1513) ab; Sylvanus setzt Corduba auf 34°, Olisippo auf 35°,

Tarraco auf 39 0 und die Uebersichtskarte des atlantischen Ozeans

im Ptolemaeus von 1513 hat Lissabon sogar auf ca. 33° N. Br. ge-

rückt (s. Nordenskiöld Facsimile-Atlas, Taf. XXXVI). Aber nie-

mals geben diese Karten auch den Orten Frankreichs und Eng-

lands eine gleich niedrige Lage wie die Tabula civitatum
,
die ja

auch unzweifelhaft viel älter als jene Karten des Sylvanus und

Waldseemüller ist, da sie sich in dem Manuskript des 1482 ver-

storbenen Toscanelli gefunden hat.

Das Interessante an der Tabula civitatum des Toscanelli-

manuskripts ist, daß sie eines der seltenen Verzeichnisse
geographischer Koordinaten ist, wel c h e s den tli eh
auf die Ausnutzung einer der italienischen „Carte
nautiche medioevoli“ hinweist, (ohne daß, wie gewöhn-

lich, alle Positionen der gleichen Quelle entstammten). Gehen

wir, um nicht zu weit abzuschweifen, nur auf einige der beson-

ders charakteristischen Breiten ein, sie in horizontalen Linien

ordnend. (Siehe folgende Seite).

Vergleicht man diese Positionen, die z. T. in auffallendster

Weise von allen sonstigen mittelalterlichen Tabellen abweichen,

mit einer der nautischen Karten, so erkennt man unzweideutig

einen Zusammenhang. Die Orte mit annährend gleicher Breite in

der Tabelle wird man in ziemlich gleichem Abstand von der quer

durch die Karte verlaufenden Mittellinie finden. Besonders charak-
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Londros 49° 45'

Parigi 46“ 45' Vincgia 46° 45' Trabisonda 46° 45'

Vignonc 43° 15' Florentia 43° 20' Bagosla 430 45'

lAtigtum]

Teragon 39 Bonifacio 39° 45'

Portogallo 37“30'

Palermo 360 Saragosa 36*

fSyraktu]

Cordub 34°

teristisch ist hierfür die Querlinie Paris-Venedig-Trapezunt, die

jedem Laien den unmittelbaren Zusammenhang obiger Ortstabelle

mit den nautischen Karten des 14. n. 15. Jabrh. — oder auch den
Weltkarten, soweit diese die Mittelmeerküsten jenen Karten ent-

nehmen, — klar machen kann. Mißt man auf einer solchen Karte,

welche die italienische Halbinsel nebst benachbarten Küsten dar-

stellt, den Abstand von Palermo bis Venedig mittelst des auf den

Karten befindlichen Meilenmaßstabes, so wird man ca. 500— 520

Miglien finden, ganz entsprechend dem Breitenunterschied in der

Tabelle, wenn man 1° etwa zu 66J M. annimmt. (7|°. Gfif = 517

M.). Würde man also eine solche Karte von Palermo aus mit

parallelen Querlinien im Abstand von 66$ M. überziehen, und die

südlichste den 36“ nennen, so würde man die Breite von Venedig

wie oben ablesen können. Der Fehler des Breitenunterschieds

gegenüber der wahren Lage — Palermo-Venedig 7f° statt 7$° —
ist auch, ganz entsprechend den nautischen Karten,
im mittlern Teil des Mittelmeers weit geringer als an den ozea-

nischen Küsten. Hier soll nach der Tabelle zwischen Portogallo

und Londros ein solcher von 12J° bestehen, während der wahre

Unterschied nur 10$“ beträgt. Ich gehe hier auf die Gründe dieser

letztem Erscheinung nicht ein, sondern erinnere nur daran, daß es

ganz natürlich ist, wenn alle westlichen Orte einer nautischen

Karte des Mittelmeers jener Zeiten nach Süden rücken. Die

Querachse desselben entspricht eben nicht einer rektifizierten

Breitenparallelc, sondern durchschneidet ’) das Mittelmeer in einer

Richtung von WzN— OzS. Die Kartenparallele (nie ht Breiten-

parallele) von Palermo (wahre Breite 38°) trifft also auf diesen

Karten nicht Portugals Westküste südlich von Lissabon (wahre

1) Auch die Gründe dieses Punktes bleiben von mir jetzt unerürtert, doch

sei bemerkt, daß ich mich mit Breusiugs Erklärung dt-s Wesens seiner sog. loxo-

dromisclien Karten durchaus nicht einverstanden erklären kann.
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Breite 38$°), sondern ungefähr in der Breite Portogallo’s (41°) u.

s. f. Die Kartenparallele von Venedig trifft Paris trotz des

wahren Breitenunterschieds von 3j° u. s. f.

Soviel für jetzt über diese Tabula. Da sie sich in einem

Manuskript Toscanelli’s gefunden hat, so könnte man allerdings

fragen, ob er nicht auch vielleicht auf ähnlichem Wege zu einer

so südlichen Breite für Lissabon gekommen sein könnte, wie sie

die Tabula vermuten läßt und sie für andere Grundwerte des Erd-

grades (62J oder 60 M.) erforderlich erscheint. Denken wir uns,

der Kosmograph hätte die Breite von Florenz zu 43° 30' an-

genommen und im Abstand von 33| (= £°) südlich von Florenz

auf einer nautischen Karte eine Parallele zur mittlern Querlinie

der Karte gezogen und diese als 43. Parallelkreis angesehen, um
in weitern Abständen von jo 66$ M. weitere Parallelen (lineae

trausversac) über die Karte zu legen. Führt man dies z. B. auf

den Karten Benin casa’s v. 1480 aus 1

), so würde man für

Lissabon eine Breite von 34J° erhalten, da der Höhen-Abstand

der durch Florenz und Lissabon zu ziehenden Parallelen bei

Benincasa 600 M. (600: 66| = 9°) beträgt. Zieht mau die Pa-

rallelen im Abstand von 60 M., so rückt Lissabon auf 33$° (600

= 60. 10). Bekanntlich läßt sich auf den nautischen Karten die

Lage von Binnenstädten, wie Florenz, nur annährend fixieren.

In ähnlicher Weise können Sylvanus und Waldscemüller verfahren

sein, deren große Abweichungen für portugiesische Orte wir oben

(S. 254) andeuteten.

Wir kommen mit dieser letzten Probe in der That für Lissa-

bon in Breiten, für welche das Verhältnis von 5:6 des Längen-

und Breitengrades maßgebend ist (s. oben S. 244). Man könnte

dies als einen Beweis auffassen, daß Toscanclli den Erdgrad zu

60 M. (= 50x6/6) angenommen hätte. Indessen spricht alles gegen

die Annahme einer so südlichen Breite. Auf die Abweichung
von der Tabelle der „Nomina civitatum“ ist dabei kein Gewicht

zu legen, da sich Toscanelli diese keinesfalls als Richtschnur ge-

nommen hat und sie in keiner Weise von ihm selbst herrühren

kann. Vor allem mußte ihm doch daran gelegen sein dem König

Portugals verständlich zu sein. War i. J. 1474 dort die Breite

Lissabons vielleicht noch nicht so gut bekannt, wie zur Zeit Ves-

puccis, so hat man sie sicher nicht um 5° zu südlich an-

1) Zu diesem Zweck muß man natürlich die Konturen der Einzelblitter

erst zu einem Gesamtbild Zusammentragen.
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genommen. Nach allem diesen glaube ich, daß eine Konstruktion

der Toscanelli - Karte von Florenz als Ausgangspunkt als aus*

geschlossen zu betrachten ist.

21. Die mittelalterlichen „misure fondamentali della

grandezea della Terra“. Wir haben so eben ganz unabhängig von

überlieferten Annahmen über die Größe der Erde lediglich aus den

Angaben des Toscanellibriefes als wahrscheinlich nachzuweisen

versucht, daß der Florentiner Kosmograph sich an den Grundwert
1° = 66 1 Miglien.

gehalten hat. Das nächste Erfordernis ist also diese Zahl mit

den sonst überlieferten Annahmen in Beziehung zu setzen. Dies

wird erschwert durch den Mangel geeigneter Vorarbeiten
,

ich

meine einigermaßen vollständiger, quellenkritischer Untersu-

chungen über den Zusammenhang der Größenangaben der Erde,

welche uns bei kosmogrnphischen Schriftstellern und den Welt-

karten des späteren Mittelalters in höchst verschiedenem Gewand
und oft arger Entstellung der Ziffern cutgegentreten. Denn was

z. B. K. Kretschmer uns im betreffenden Kapitel seiner

„Physischen Geographie im christlichen Mittelalter“. (1891, S.

59—61) bietet, erhebt sich nicht Uber eine einfache Nebeneinander-

reihung weniger zusammenhangsloser Daten — allerdings mit den

Worten der Autoren — ohne den Versuch, die in ihnen enthaltenen

sinnentstellenden Widersprüche aufzuklären. Vor allem gilt cs

doch sicher, die Zahlen erst aus der Verunstaltung durch die

Kopisten — auch der neuesten — herauszuschälen; oft haben

diese aus ganz bekannten Zahlen durch Lese- oder Schreibfehler

vollkommen neue, alsdann in falscher Form weiter kursierende

W erte gebildet
,

weil sic mit den Ziffern keinen Begriff ver-

banden '). Auch diesem für die Geschichte der Kartographie äußerst

wichtigen Kapitel gegenüber beschränke ich mich auf wenige

1) Es sei gestattet, dies an einem sprechenden Beispiel zu erläutern, wie es

typischer selbst für die Entstehung falscher Zifferlosarten im Mittelalter nicht

leicht gefunden werden könnte. Siegmund Günther (Studien z. Gesch. der math.

u. phys. Geogr. 2 Heft. 1878. S. 239), teilt aus einer von ihm ausführlich analy-

sierten Handschrift Nro. 7021 der Münchener Bibliothek mit, der Umfang der

Erde werde dort zu 380000 Stadien oder 12000 Milliarien angegeben. „Diese

Zahlen" heißt es dann, „sind aber ersichtlich so entsetzlich korrumpiert, daß mit

ihnen nicht das geringste anzufangen sein dürfte. Denn cs ergiebt jene Bestim-

mung die lächerlich geringe Größe von 33 j)
M." Hier wird man mit Recht

verwundert sein, daß der Interpreter nicht durch die gänzlich von allen über-

lieferten Größenangaben der Erde sowohl in Stadien als in Milliarien, auch nicht

durch das scheinbar resultierende, aber niemals vorkommende Verhältnis von

1 Milliare = 3,17 Stadien veranlaßt ward, sich die Handschrift etwas näher an-
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Andeutungen aus einem überreichen Material. Wäre die apo-

diktische Behauptung Pesch cls für Toscanellis Zeiten irgendwie

begründet, so wären wir rasch mit unsern Untersuchungen zu Ende.

Er sagt 1858: „Unerschütterlich blieb nämlich immer die Ansicht,

daß der Grad 600 I’tolemaeische Stadien enthalte. Das gerade

Gegenteil ist der Fall. In seinem „Zeitalter der Entdeckungen“

(1858) und seiner „Geschichte der Erdkunde (1865) läßt Peschei

dann wenigstens noch den Grundwert 00° M. = 1°, zu, ohne irgend

welchen Beweis für diese Annahme so früh im 15. Jahrh. zu-

bringen (s. ob. S. 228 Anm.). Es ist Peschei aber, wie den

meisten späteren Autoren, entgangen, daß hei allem Anschluß

in Geographicis an Ptolemaeus seit der Zeit seines Wiederauf-

lebens gerade in Hinsicht der Annahme von der Größe der

Erde zahlreiche Kosmographen auch des 15. Jahrh. sich von Pto-

lemaens lossagten und andere Werte bevorzugten. Das ist besonders

auch der Autorität eines d’Avez ac und S. Rüge (s. S. 246) gegen-

über zu betonen, um den scheinbaren Widerspruch aufzuheben, daß

wir Toscanelli hinsichtlich der Breite Lissabons, und des Ver-

hältnisses von Längen- und Breitengrad sieh an Ptolomaeus halten

lassen, in Bezug auf die Erdgröße ihn im Gegensatz zu dem Alexan-

driner setzen. Eben deshalb haben wir oben nachgewiesen, daß

die zeichnenden Kosmographen des 15. Jahrh. den Erdumfang

keineswegs immer zu 22500 M., sondern z. T. zu 24000 M. (Bianco),

zu 20400 M. (FraMauro) etc. annahmen. Wir befinden uns also in

der That, was diesen Punkt betrifft, in der 2. Hälfte des 15. Jahr-

hunderts in einer Sturm- und Drangperiode und müssen dies auch

durchaus begreiflich finden
,
gerade weil man damals verlangend

den Blick nach dem fernen Indien richtete.

22. Der Grundwert 66jj M. = 1° als misura fonda-
mentale. Für unsere Frage können wir uns auf die Werte

66f M. = 1° und 67J M. = 1° beschränken. Fasse ich das Ergeb-

nis meiner Durchforschung der Litteratnr kurz zusammen, so besteht

es darin
,
daß ich der Annahme 1° — 601 M. (Erdumfang also

24000 M.) in der Zeit vor Toscanelli durchaus nicht zu selten, im
ganzen 16. Jahrh. jedoch außerordentlich häufig begegnet bin, dem

Zusehen. Nun stellt in letzterer wörtlich „rtrrultO 55 t'rc C rt Im miltbO

ßnMtnrj infurat' q iutebrtirn millc millinrin rt lu cumpulntur ,* zu Deutsch:

Der Umfang aber der Erde (G. hat tres statt terrae gelesen) wird mit 180000

Stadien gemessen, was zu 20052 Milliaricn berechnet wird (duodccies im mittel-

alterlichen Latein wird fast immer für 20 gebraucht), also genau die bekannte,

in allen Handschriften des Uonorius auftretende, freilieh anch schon (aus 25200?)

korrumpierte Angabe der ErdgröBe, auf deren Richtigstellung ich jetzt nicht eingehe.
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Werte 1° = 67} M. jedoch niemals. Jedenfalls gehört der erstere

zu den misure fondtimettfali della grandezea della terra. Denn als

eine solche „misura“ muß doch olfenbar jeder Wert bezeichnet

werden
,
der sich eine größere Geltung in der Wissenschaft ver-

schafft hat, in diesem Falle also von einer grüßern Anzahl von

Kosmographen verbreitet und anerkannt und von Praktikern häufiger

angewandt ist. Aber seltsamerweise fehlt dieser Wert 1°= 66} M.

gänzlich in der Zusammenstellung solcher Grundwerte von Ptole-

maens bis Hessel und Baeyor, welche Uziclli seiner Ricerca II

Sopra la grandezza della terra secondo Toscanelli fßoll. Soc.

Geogr. It. 1873) einverleibte um naehzuweisen, daß der Florentiner

die Größe der Erde bereits mit großer Präzision gekannt habe.

Hiernach muß ferner Uzielli i. J. 1873 jene ausgedehnte Kontro-

verse ganz unbekannt geblieben sein zwischen Varnhagen und

d’Avezac v. J. 1868. (Bull. Soc. de geogr. Paris IV Ser. Vol. 15 n. 16),

wo es sich hauptsächlich um die Werte 1° = 66jj und 1" = 70 H.

bandelt, oder was dasselbe ist um 1°= 16| und 1° = 17} Leguas.

Dort wird die Schätzung 1° = 16} Leguas geradezu als „preconisee

par Am. Vespuce“

1

) (Vol. 16. p. 216) bezeichnet, auf Enciso’s

Suma de Geographia (1519), und vor allem anf die Verhandlungen

auf dem Kongreß zu Badajoz i. J. 1524 verwiesen (p. 273), wo
die gesamte Frage der Demarkationslinie sich hauptsächlich darum

dreht, ob man den Erdgrad zu 16} oder 17} Leguas annehmen

solle. „Die Portugiesen fangen seit kurzer Zeit an,“ heißt es dort,*)

.statt 16} eine Graduierung nach dem Verhältnis 17} M. einzu-

führen“. Es würde aber ein Irrtum sein
,

zu glauben, daß damit

1) Es wird hierbei von d’Avezac u. A. stets der Brief Vespucci’s von 18.

Luglio 1500 herangezogen
,

den ßandini 1745 herausgak. In diesem verbreitet

sich V. ausfßlirlich über den Grundwert, 24000 m. que vagliann 6000 leglic“. (F.

A. de Varnhagen, Amerigo Vespucci, Lima 1865, p. 72). Bekanntlieh ist die

Echtheit dieses Briefes mit triftigen Gründen besonders auch von Varnhagen

bestritten. Mir scheint ein weiterer Beweis für die Unecbthcit gerade in dieser

Bezugnahme auf den Erdgrad zu 16} Leg. zuliegen. Derselbe stimmt nämlich

gar nicht mit der Angabe des echten Briefes von 1503. Lissabon wird im Brief von

1503 auf 39}° Br. angenommen, von dort soll der Weg nach Gran Canaria, das

anf 27 1
• gelegen sei, 280 Leguas „per el vento infra mezodi et libcccio“

betragen. Die Richtung ist also SSW. (S 22} W). Nach der Raxon de mar-

toloio ergeben die 280 Leguas auf den Meridian reduziert also 280x0,92 = 258

Leguas. Dies durch den Breitenunterschied von 12° geteilt, führt niemals auf

den Grad von 16} L. ,
sondern ca. 21}° Leguas = 86 Millas, worin man un-

schwer den Eratostheniscken Wert 87 J M. erkennt, dessen sich auch Mos. Jaimes

Ferrer 1495 bedient (s. über diesen Navarr. Col. de los viages II., 102).

2) Navarr. Col. de los viages IV, 362. Vergl. Bull. Soc. Geogr. Baris 1858.

Bd. 15, p. 218.
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das Schicksal jener Annahme schon besiegelt gewesen sei. Statt

nur auf Falleyro, (1635) und Nonius (1546) hinzuweisen,

erinnere ich daran, daß sich dieselbe auf Karten noch bis zum
Ende des 16. Jahrh. erhalten hat. So ist z. B. 1° = 16$ Leg. auf

Ferando Berteli’s jüngst veröffentlichter Karte (ca. 1560 ?)')

und auch auf des Portugiesen Vaz Donrado’s großem Atlas der

neuen Welt, nach dessen Ausgabe von 1580 die Münchener Samm-
lung von Kunstmann (1859) fünf Blätter wiedergab.

Aber wir müssen dieselbe Zahl rückwärts verfolgen. Sie ist

jedenfalls durch die Araber in die mathemathische Geographie ein-

geführt, doch ist man sich über die Art und Weise ihrer Entstehung

nicht völlig klar. Wir finden sie schon bei Abul Hazan, Ali Ben

Omar, lat. Alazcnus (f 1038). Und wenn dieser mit seiner Schrift

„de crepusculis“ *) sagt
:
„Quantitas circuli magni continentis terram

secundum, quod dixerunt sapientes, est 24000 milliaria“, so hält er sich

bereits an ältere Gewährsmänner. Die gleiche Zahl kommt dann

bei den Kosmographen des scholastischen Zeitalters vor, wir finden

sie u. a. bei Albertus Magnus (f 1280) in seiner Schrift de caelo

et mundi II, 4, c. 11, der sich allerdings seinerseits gegen dieselbe

erklärte. So gehörte sie im 15. Jahrh. ohne Zweifel mit zu den

bekanntem der überlieferten Werte, unter denen sie noch für die

Kosmographen den Vorzug hatte einen Erdumfang von stark
abgerundeter Form, 24000 M.

,
abzugeben. Es ist also auch

durchaus nicht zu verwundern
,
daß wir dieser Annahme hei den

Verfassern von Weltkarten, wie Andrea Bianeo 1436, begegnen

(s. oben S. 233). Sio steht nach der Verbreitung ebenbürtig neben

der von Alfragan überlieferten von 20400 31. Bei der völligen Un-

möglichkeit. sich über die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit

dieser oder jener Annahme ohne neue Erdmessung ein Urteil zu

bilden, wählte eben der eine Autor diesen, der andere jenen Wert.

Aeneas S y 1 vi us - Piccol omini

,

bekannt als Papst Pius II.

(f 1464), lehnt ausdrücklich jede Entscheidung ab: „Totius terrae

sive ambitum, sive diametrum quaerere furor“ 5
). Die praktischen

Geographen aber mußten sich entscheiden. Kolumbus sucht sich

sofort den kleinsten Wert, 56| = 1°, aus, da ihm selbst

der Ptolemaeische mit 1° = 62$ M. noch zu groß ist. Es ist

daher von großem Interesse zu sehen
,
daß Toscanelli sich gleich-

1) Bem&rquable Maps of tke XV th, XVI th, XVII th, centurie«, reprod. in

their original size. Amsterdam, Fred. Müller 1894 I. No. 10.

2) Opera P. Nonii Bas. 1592. p. 433.

2) Cosmogr. Pii papae in Asiae et Europae descriptione, Parisiis 1517. p. 26.
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falls von Ptolemaeus lossagt, aber zugleich dem beträchtlich

großem Wert des Erdgrades sich zuwendet. Nicht weniger be-

merkenswert ist, daß der von ihm bevorzugte durchaus mit dem-

jenigen übereinstimmte, den wir unzweifelhaft 30 Jahre später bei

den Portugiesen im Schwange sehen. Ob hier ein direkter Zusam-

menhang besteht, entzieht sich bis jetzt unserer Kunde. Tosea-

nelli kann bei Gelegenheit seines Briefes diesen Wert zu Grunde

gelegt haben, weil er vielleicht wußte, daß mau in der Schule

von Sagres dem Erdgrad 16$ Lcguas gebe. Irgend einen Nach-

weis hierfür vermag ich nicht zu geben. Leider aber auch jetzt eben

so wenig einen Beleg dafür, daß die Portugiesen schon seit längerer

Zeit mit jenem Werte rechneten. Hierauf müßte also die Forschung

besonders gerichtet sein. Die Frage würde sich leicht dui'ch die

Auffindung einer portugiesischen Karte mit Breitenskala ent-

scheiden lassen. Aber die Gründe für die Unwahrscheinlich-

keit, daß eine solche aus der Zeit des Prinzen Heinrich entdeckt

werden wird, sind bereits besprochen. (S. 215). Jedenfalls müssen

Uzielli, Hugues, Albcrtis und Kretschmer zugeben, daß wir mit der

Hypothese, Toscanelli habe sich an den Erdgrad von 66| M. gehalten,

den Florentiner mitten in das Bewußtsein seiner Zeit setzen

und ihm Unwahrscheinlichkeit oder gar Unmöglichkeiten nach

keiner Seite zumuten.

23. Die handschriftliche Notiz, 67j! M. = 1°, im
Toscanelli-Manu skript. Diesen Ausführungen steht nun ein

1873 von G. Uzielli gemachter Fund von scheinbar bestechender

Beweiskraft gegenüber. Derselbe hatte in den Blättern
,
welcho

den Discorso sopru la cometu del 1456 enthielten
,
von Toscanellis

Hand die Worte gefunden:

®robu9 9tinet 68 milioro mi9 50 tmi')

lUilianü ta nitlia bracdjia

braedpum buos jmlmos

llalmos • 12 . ucias. 7 .
ßlos

Uzielli betrachtet diesen Wert nun sofort als zu den „misure

fontamentali“ gehörig und Toscanelli selbst als dessen Urheber.

Schon gegen diese ersten Schlußfolgerungen, welcho Uzielli aus

dem Funde zog, muß aber Widerspruch erhoben werden. Als

tnisura funtamentale kann jene Zahl nach unserer eben gegebenen

Erklärung (S. 259) keinesfalls bezeichnet werden. Der Ausdruck

67§ M. = 1° ist faktisch zum ersten Male nach 400
Jahren durch G. Uzielli in die geographische Litte-

ratur eingeführt. Wäre sie eine misura fontarnentale
,
—

wie kommt es dann, daß weder Fernei (Cosmotheoria 1528),
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nochSnellius (Eratosthenes Batavus 1617), noch Iliccioli (Geogr.

ref. 1661) und wie alle die zahlreichen Autoren heißen, die sich

mit der Geschichte der verschiedenen Annahmen von der Größe

der Erde eingehend beschäftigt haben
,
jemals jene Ziffer (oder

den entsprechenden Erdumfang von 24360 M.) auführen, noch irgend

jemals Toseanelli als maßgebenden Autor in dieser Frage nennen?

Riccioli hat doch mindestens die Schriften von 80—90 Kosmographen

aller Zungen ausgezogen. Trotz aller Mühe ist es mir nicht ge-

lungen, unter den älteren Maßen irgend einen Wert zu finden, aus

dem jene67|M. cnstanden oder auch nur entstellt sein könnten, sei

es ans einem bestimmten Ausdruck für den Erdumfang oder Erd-

durchmesser, sei es ans abgerundeten Werten des Durch-

messers, die bei Multiplikation mit */j wieder eine scheinbar

exakte Form annchmcn, sei cs aus Verwandlungen von Fuß- oder

Wegemaßen.
So glaubte ich ans dem Toscanelli-Mannskript vielleicht

einiges entnehmen zu können. Sehen wir uns dasselbe näher

an, — und eben zu diesem Zweck habe ich mir Einsicht in das

Original verschafft, — so zeigt sich sofort, daß obige vier Zeilen
(gradus continct etc.) genau denselben Charakter einer
von Toseanelli einem Kollektanecnblatt einver-
leibtcn gelegentlichen Notiz fremden Ursprungs an
sich tragen, wie die übrigen (Tabulae civitatum). Es befindet

sich nämlich unter jenen losen (z. T. unbeschriebenen) Manuskript-

blättern ein Doppelqnartblatt
,

auf welchem sich die 4 Tabulae

regionum (sive civitatum), aus verschiedenen Schriftstellern her-

stammend, finden. Gleich daran schließt sich unsere Notiz.

Die Hoffnung das obige Exzerpt „Gradus eontinet 68 mil.

etc.“ auf eine der zu Ortstabelle (3] und [4] jenes Toscanelli-

Manuskripts gehörigen Quellen, neben denen sie geschrieben ist,

zurückzuführen
,

ist gescheitert. Es ist mir ebensowenig wie

Uziclli bis jetzt gelungen den „über decani“ festzustellen, dem
die 4. Tabelle geographischer Koordinaten entlehnt ist. Die Ent-

zifferung des Titels der 3. Schrift, welcher lauten muß
:
„Ex libro

quod incipit occasione quorund. librorum,“ und damit den Hinweis,

daß es sich nur um eine Schrift des Albertus Magnus 1

) han-

deln könne, verdanke ich meinem gelehrten Kollegen Wilhelm

1) Uziclli hatte gelesen: „quo inest“. In dem an Druckfehlern reichen

Inventaire des manuscrits de l’ancicnne bibliotheque roy. des ducs de Bour-

gogne (Bruxelles 1839) steht (fol. 19. Nro. 936, 6)
allerdings auch: „Albertus

Maqui (sic). Speculum Astronomine. Incipit: Occasione quorumdam librorum. 1418“.
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Meyer hieselbst. In der That finden sich im Spcculum astro-

nomiae (Parva naturalia. Opera cd. Jammy Lugd. 1651 Vol. V,

606 tf.) verstreut die 3 Positionen
,

die Toscanelli sich daraus

notierte, aber nichts in dieser Schrift dos Albertus von einer An-

gabe der Mcilenzahl der Erdgröße und dem Wert der Meilen-

größe selbst.

Der Nachweis, aus welcher Quelle Toscanelli diese uns hier

allein interessierenden Angaben „Gradus continet“ entnommen, ist

mir also bisher noch nicht gelungen und dies bleibt in der Kette

meiner Gegengründe eine Lücke. Daß sie aus italienischer Quelle

stammt, ist aus den Maliverhältnissen der Meile klar; daß es sich

um eine entstellte Notiz handelt, und „Gradus continet 67

milliaria minus 3» unins“ oder ähnlich heißen muß, halte ich für

durchaus wahrscheinlich. Toscanelli selbst kann in diesem Falle

kein Vorwurf treffen, er hat eben auch alle Ortstabellen mit ihren

kleinen und groben Fehlern wortgetreu exzerpiert, ganz ebenso

wie ich heute meine Kollektaneen der Tabulac regionuni ge-

sammelt habe. Ich erinnere nur an Toletum 49° Br., Praga 56°

neben 50° Br. etc.').

24. Die Größe des Miliare des Toscanelli. Fiir die

Frage der Toscanclli-Karte und deren ltekonstruktion ist hiermit

das Kapitel über den Erdgrad erschöpft. Der Florentiner Ge-

lehrte hat die Karte zwar eigenhändig gezeichnet, aber keinesfalls

den Inhalt, den Küstenverlauf der alten Welt erst neukonstruiert,

sondern, wie wir nachzuweisen suchten, den Seekarten seiner Zeit

entnommen, auf welcher er von Lissabon bezw. dem 40. Parallel

aus nur je 5. 66
ij
= 330 Miglien abzugreifen hatte, um dieselben

mit einem System von Breitenparallelen von je 5° Abstand zu-

versehen.

Je kleiner nun die Erde ist, um so kürzer ist der Ostweg

und deshalb sehen wir Kolumbus starr an der kleinsten An-

nahme seiner Zeit, 56f M. = 1°, festhalten, von der er sogar

schlankweg behauptete, sich selbst überzeugt zu haben (Varn-

hagen, Bull. Soc. de Gc'ogr. 1858. Febr. Note 3"m" attribuöo ii Chr.

Colomb), daß dieses Maß der Wirklichkeit entspreche, lieber

1) Beiläufig mögen 2 sinnentstellende Fehler, die sich in Uzielli's Abschrift

finden, berichtigt werden. Im Manuskript steht Colonia 47° Br. nicht 45° (Uzielli),

und Tolosa 49° 6’ nicht 99" 0' (Uzielli). Die Positionen Tolosa’s sind also die-

jenigen aus Arzachcl (40" 47' L., 49" 6' Br. So auch bei Alb. Magnus). Kleinero

Korrekturen bei späterer Gelegenheit.
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den absoluten Wert der Miglie Hißt sich Kolumbus nicht aus.

Ebensowenig aber Toscanelli selbst, der in seinem Brief an den

König von Portugal immer nur von Miliarien spricht. (Vergl.

oben S. 224). Es kann aber gar kein Zweifel sein, daß in jener

Zeit darunter stets nur die römische Meile verstanden sein kann l
).

Sowenig wir Toscanelli nun mit dem Anschluß an die Zahl von

G6§ M. = 1° die übertriebene Unter Schätzung der Erdgrößo mit

Kolumbus teilen sehen, so sehr spricht seine lebhafte Befürwor-

tung des Seewegs nach Indien gegen eine übertriebene Ueber-
schätzung derselben. Einer außerordentlichen U eber-

schätzung aber würde sich Toscanelli schuldig ge-

macht haben, wenn er das Miliare jener Kollektaneen-

notiz entsprechend zu 2000 Brachia = 6000 Palmi (zu

12 unciae et 7 fili) angenommen und gleichzeitig
dem Erdgrad 66$ M. (oder gar 67$ M.) gegeben hätte.

Uzielli freilich ist beglückt, nachweisen zu können, daß Tos-

canelli, dessen Ruhm zu verbreiten er sich zur Lebensaufgabe ge-

macht hat, „conoscesse la grandezea della terra in modo approssi-

mativamento giusto“ (1. c. p. 26). Da nämlich der „braccio di

terra“ nach Ximenes (1757) gleich 550,«78 mm sei, so entspreche

die Meile einer Zahl von 1663,so7 ra, der Erdgrad also einer Größe

von 111927 m. Diesen Ausführungen haben sich L. Hugues („ cotiie

lene dimostra il Ueiclli il miglio usato dal Toscanelli cra di metri

1653,607 1. c. p. 56) und ebenso K. Kretschmer 1892 rückhaltlos

angeschlossen
,

nur daß letzterer einen kleinen Rechenfehler

(1652,034 statt 1653,607) berichtigend auf 111785 m für den Erdgrad

nach Toscanelli kommt. „Hieraus ergiebt sich“, sagt Kretschmer

(1. c. 237), „daß Toscanelli eine durchaus richtige Vorstellung von

der Größe der Erde hatte, da sein Resultat vom Erdgrad Bessels

nur um 410m abweicht“. (Ueber Albertis vergl. den Nachtrag).

Beachten wir jedoch, daß Uzielli sich bei dieser Interpre-

tation lediglich an die Elle, den braccio
,
hält, aber den eigentlichen

Schlüssel der Reduktion ganz bei Seite schiebt. Er vermag die

Worte
:
palmus. 12. uncias. 7.filos, nicht zu erklären. Kretschmer macht

es sich leichter, er läßt die ihm unerklärbaren Worte einfach fort. Es
sei schwierig zu erkennen, sagt Uzielli, von welchen Unzien Toscanelli

hier rede. Seine metrologischen Gewährsmänner Ximenes (1757),

1) üeber die Frage, wie groß man zur Zeit des Kolumbus die italienische

Schiffsmiglie angenmmen hat, werde ich demnächst ausführlich handeln, zugleich

zur Abweisung einer besondern Koltimbusmcile, wie sie Qelcich sucht.
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Queipo (1849) und Guidi (1856) vermochten ihm keinen Auf-

schluß zu geben, von welchem andern Maße, „das vielleicht in 16

oder 24 oncie und in fili geteilt sei,“ etwa die Rede sein könne.

Eben deshalb hat sich Uzielli an eine 300 Jahre nach Tos-
canellis Zeit auftretende Bestimmung des Ximenes gehalten,

welcher am Palazzo del Bargello die Marke eines braccio di terra

in der Länge von 244,09» Par. L. (= 550,

m

mm) nachgewiesen

habe; daraus folge also die Florentiner Meile, deren sich Tosca-

nelli bedient habe, zu 1653,s m. Aber Ximenes, der im übrigen

ausgedehnte metrologische Untersuchungen über den braccio fioren-

tino anstellt (Del Vecchio e Nuovo Gnomone Fiorentino, Fi-

renze 1757 p. 2— 7), bleibt uns ebenso wie Uzielli den Beweis

schuldig, daß die Marke am Palazzo del Bargello schon aus dem
15. Jahrh. stammt. Und somit liegt der Grund eines
methodischen Bedenkens für mich darin, daßUzielli
die Annahme des Ximenes ohne Weiteres anerkennt,
während doch gerade sein (Uziellis) neuer hand-
schriftlicher Fund einen wichtigen Fingerzeig giebt,

den Ximenes nicht kannte. Ich meine den Ausdruck palmus

12 uncias 7 fi/os, den man an der Hand älterer Maße, wie ich

glaube, doch wird erklären können.

Nicht für die Toscanellifrage, sondern für die gesamte mittel-

alterliche Metrologie ist Uzielli’s Fund nach meiner Ansicht

äußerst dankenswert und von hohem Interesse. Ich erblicke darin

einen der ältesten mir be kan n t e n Ver su eh e direkter
Maßvergleichungen zwischen dem alten römischen
und dem mittelalterlichen Fuß Mittelitaliens, bezw.

der Meile Mittelitaliens mit der alten römischen. Der Ausdruck

bedeutet offenbar nichts anderes, als

Palmtis Florent. continet 12^ uncias pedis Rom. ant.

Brachium Florent. = 2 X 12 = 25^ uncias (— 2 ped.

Ifis «nc.)

Miliarium Florent. = wnc. = 6350 ped. Rom. ant.
JJc

6350
Miliarium Florent. = —j- =

jj^/0
passus Rom. ant.

Hiermit stimmt dann vollkommen die Angabe Riccioli’s,

welcher (Geogr. ref. 1661. p. 47) sagt : Miliare Flor, constat

brachiis Flor, tribus milibus, ergo ex dictis de hoc brachio supra,

Miliare Flor, habet Romanos passus antiquos 1270.“ Aber auch

die zweite Angabe Riccioli's über die Bestimmung eines ihm zu-

gesandten Brachium = 1’ 11-^ ped. Rom. = 266,i Par. Lin. =
Kgl. Om. i. W. N.ekiickUn. FUlolof.-liMor. Klus». 1894. No. S. 18
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565,* inm zeigt 1

), daß die Florentiner Elle mit der Zeit
kleiner geworden ist, oder daß es auch früher verschiedene

Brachia gegeben haben muß, wie zu Ximenes Zeiten (s. Uzielli a.

a. 0.), so daß man die Ausmessung vom Jahre 1757 nicht ohne

Weiteres auf das Zeitalter des Toscanelli übertragen darf.

Diese Florentiner Meile zu 1270 passus ist nun durchaus kein

Unikum, sondern sie schließt sich orgauisch der Gruppe mittelita-

lienischer Meilen, der Bologneser (1266J m. p.), der Ravennatischen

(1278} m. p. Riccioli p. 47) an und verrät durch ihre duodezimale

Einteilung mit diesen einen gemeinsamen, nichtrömischen Ursprung.

Sie hat sich durch Wandlungen, die hier nicht erörtert werden

können, in der spätem italienischen Meile erhalten (60 =1°, ca.

1850 Meter).

Nimmt man den römischen Fuß zu 0,296 m, die alte römische

Meile zu 1478 ,

5

mit Hultzsch 1
), so resultiert die Florentiner Meile

aus der Zeit des Toscanelli zu 1270. 1478,s == 1877,, Meter und

demnach würde sein
1° = 66}. 1877,, = 125179 Meter,

also 14058 Meter (bei 67} == 1°, sogar 15936 m) oder 13% mehr
als der mittlere Erdgrad nach Bessel. Toscanelli hätte sich dem-

nach, wenn die hier erörterte Randbemerkung seine
persönliche Anschauung darböte, die Erde bedeutend
zu groß gedacht. Da aber eine so große Erde dem gesamten

Ideenkreis des Florentiner Forschers geradezu entgegengesetzt ist,

so liegt hierin m. E. ein neuer gewichtiger Beweis dafür, daß die

handschriftliche Notiz nichts als ein einfaches Ex-
zerpt aus einer dritten Quelle ist.

Vielleicht ist in dieser Notiz unter Beibehaltung der hohen

Meilenzabl für den Erdgrad willkührlich und gegen die Gewohn-
heit der Zeit, in der sich die wissenschaftliche Welt durch die

römische Meile verständigte, die mittelitalienische Neumeile in der

1) Es darf nicht verschwiegen werden, daß die Worte „ex dictis supra“ bei

Biccioli faktisch sich nicht auffinden lassen. Er giebt kurz zuvor eine tabella-

rische Uebersicbt, wo er nicht weniger als t!6 FuBmaße quellenmäßig mit dem
alten römischen Fuß und seinen Unterabteilungen (pes, unciae (12), centesimae

unius unciae) vergleicht. Gerade die für unsere Stelle wichtige Angabe : Brach.

Flor. = 2' 1"
TV fehlt p. 45. Aber die folgende Zeile: ted ejui (sc. Brach. FJor.)

tt/pul ad me nuperrime Florentia missut eet tantummoda 1' 11" wäre in dem
Worte lantummodo, „nur“, unverständlich, wenn nicht vorher eine größere
Florentiner Elle in der Tabelle aufgeführt wäre. Es muß also offenbar im Text

des Riccioli beim Druck eine ganze Zeile ausgefallen sein, des Inhalts, daß man
das Bracb. Flor zu 2' l'% annähme.

2) Nicht 1479,s wie oben 6. 226 Anm. 1 irrtümlich steht.
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Gestalt der Florentinischen beigefügt. Solche Kombinationen hete-

rogener Werte sind gerade auf geographischem Gebiete nichts

seltenes. Kolumbus identifiziert einfach die arabische Meile, deren

er 56f auf den Grad nimmt, mit der römischen Meile, ein Irrtum,

der übrigens auch längst vor ihm üblich war. Damit entfernte er

sich von der wahren Erdgröße um 33°/o. Blicken wir aber auf

das 17. Jahrh., wo zahlreiche Geographen des Kontinents be-

haupten, die Seefahrer neuerer Zeit nehmen den Erdgrad nur

zu 53 Miglien an. Hier sind die Millas, deren 3 eine spanische

Land - Legua ausmachen
,

als römische Meilen angesehen und
damit ist die damalige Vorstellung der Spanier mit einem Feder-

strich um 33°/o, die wahre Erdgröße um 42% reduziert! Gelei ch
identifiziert in allen seinen Schriften die mittelalterliche italie-

nische Seemeile einfach mit der heutigen Seemeile und vergrößert

dadurch alle Maße schlankweg um 1/s und John Murray be-

trachtet die spanische Legua im Zeitalter der Entdeckungen ohne

Besinnen als die Legua nuova (6687 m), während die ältere nur

ca. 5920 m hat (The Geogr. Journal 1893, p. 578).

Wahrscheinlicher ist mir jedoch, daß es sich in jener Notiz

um eine einfache Umrechnung des ursprünglichen Eratosthenischen

Erdmaßes (260000 St. = 31250 M.) in Florent. Meilen zu 1270

p. rom. handelt. Man begegnet, wenn auch selten (s. oben S. 259

Anm. 1), doch auch dem Modul „1° = 86 Mill. fere* (statt 86| M.,

bei Abrundung pflegte man gern die Bruchzahlen ganz fortzulassen).

Hiernach wäre
1° = 86000 m. p : 1270 m. p. = 67-ft Mill. Flor.,

ein Ausdruck, der sehr wohl im 15. Jahrh. durch „68 miliaria

minus tertia unius“ bezeichnet werden konnte.

Uzielli und Kretschmer thun m. E. in beiden Fällen dem
großen Toscanelli keinen Dienst, wenn sie ihn auf diese Kollok-

taneennotiz festnageln. Sie haften ihm unbewußt sozusagen

damit einen moralischen Makel an. Denn wäre er wirklich von

dieser mittelitalienischen Landmeile ausgegangen, so wäre

es seine Pflicht gewesen, auf den Unterschied des Meilenmaßes auf-

merksam zu machen. Er durfte nicht schweigen, denn mit dieser

Florentiner Meile gemessen vergrößerte sich der Westweg im

Verhältnis von 1000: 1270 oder um 27 Prozent gegenüber den

Vorstellungen, welche der Brief ohne Berührung der Meilenfrage

auf den König von Portugal machen mußte.

Vom sachlichen Standpunkt können diese Erörterungen weniger

interessieren als vom methodischen. Die Behauptung, daß Tosca-

nelli schon eine sehr richtige Vorstellung von der Größe der Erde

18 *
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gehabt habe, wird auf einer ganz isoliert dastehenden, handschrift-

lichen Variante aufgebaut, ohne daß ihr Inhalt auf seine innere

Wahrscheinlichkeit mit einem Wort geprüft wird. Uebrigens

schrieb Uzielli i. J. 1873, Kretschmer i. J. 1892. Der erstere

scheint seine Untersuchungen neuerdings erfreulicher Weise unter

andern Grundanschanungcn unternommen zu haben
,

wenn er

schreibt: „Ich komme in der Raccolta-Colombiana auf diese Fragen
zurück, wo ich den Fehler hervorhebe, den man begeht, wenn man
jetzt Leuten genaue Kenntnisse zuschreiben will, die nicht vor-

handen waren.“ (Mitt. Geogr. Ges. Wien 1894, 444). Mit dieser

Selbstkritik des rührigen Toscanelliforschers können wir uns

durchaus einverstanden erklären.

Der geographische Inhalt der Karte Toseanelli’s.

I.

25. Orientierung und Maßstab der Karte. Nun
erst sind die Vorbedingungen erörtert, welche für die erstmalige

Einzeichnung einer Breitenskala in eine nautische Karte erforder-

lich waren. Denn daß Toscanelli Ptolemaeische Landumrisse in

seine Karte gezeichnet haben sollte, ist nicht wahrscheinlich. Das

Bild der europäischen Küsten mußte den am portugiesischen Hofe

geläufigen Vorstellungen entnommen werden, wenn man Vertrauen

erwecken wollte. Auch die Weltkarten jener Zeit wie Fra Mauro,

dessen Karte König Alphons V. besaß, entnahmen ja die Umrisse

der Küsten des atlantischen Ozeans und Mittelmeers den nauti-

schen Karten der Italiener. Diese zeigten in den Breitenlagen,

wie auch sonst, die auffallendsten Abweichungen von den Ptole-

maeuskarten, fanden aber trotzdem teilweise nls Tabulae novae

Eingang in die Ausgaben desselben, ohne daß ein Versuch gemacht

wurde die Widersprüche zu vereinigen oder anszngleichen. (S. 244).

Aehnlich müssen wir von Toscanelli annehmen, daß, nachdem

er den ersten Schritt gethan, den 40. Breitenparallel wenig süd-

lich von Lissabon zu ziehen, er einfach je 66| M. nord- und süd-

wärts schreitend die übrigen Breitenparallelen eintrug, unbeküm-

mert um die Thatsache, daß dadurch die Küsten Frankreichs und

Englands in viel zu hohe Breiten rückten, als man nach Ptole-

maeus oder auch den wenigen astronomischen Beobachtungen oder

den Tabulae regionum sive civitatum annehmen konnte.

Orientierung. Die nautischen Karten des Mittelalters sind

bekanntlich mit dem Norden nach unten orientiert. Dies ist auch

mit den meisten Weltkarten wie z. B. derjenigen Fra Mauro’s der

Fall, wogegen Ptolemaeus diese Art nicht kannte. Die Frage

Digitized by Google



die Rekonstruktion der Toscanclli-Karte vom J. 1474 etc. 269

liegt also nahe, ob auch Toscanelli’s Karte in gleicher Weise
orientiert war. Ich würde, da es sich um eine carta navigacionis han-

delt, in Zweifel sein über die Orientierung, welche man der Rekon-

struktion geben sollte, wenn der Kartenentwurf des Toscanelli-

Manuskripts in diesem Falle nicht die Entscheidung brächte. Dort

läßt die Stellung der Worte „Septentrio“
,

„Oriens“ und _Occi-

dens“ gar keinen Zweifel aufkomtnen, daß Septentrio dem obem
Rande angehört (vergl. die Skizze am Ende dieser Abhandlung).

Bekanntlich sind die nautischen Karten aus dem Zeitalter der

Entdeckungen auch orientiert, wie wir die Karten heute ent-

werfen.

lieber Maßstab und Ausdehnung giebt uns der Text

wenige greifbare Anhaltspunkte. Die Frage ist freilich sofort ge-

löst, wenn man den Rahmen des Kartenentwurfa von 1456 mit

der Karte von 1474 in direkte Beziehung bringt. Das Papier-

format der sämtlichen Manuskriptblätter scheint in der That ein

damals vielfach übliches gewesen zu sein
,

denn es finden sich

unter den gleichgroßen ca. 20—25 Blättern drei verschiedene

Wasserzeichen. Es handelt sich auch nicht um einen großen,

künstlerisch ausgoführten „Portulano“
,

im spätem Sinn
, son-

dern um eine „carta manibus meis facta“
,

wie Toscanelli

schreibt , also eine Skizze
,

welche einem Briefe beigefügt

werden sollte. Dazu reichte das Papierformat, das uns erhalten

ist, vollkommen. Ich entscheide mich daher auch kurzer Hand
zum Anschluß an das Dokument des Kartenrahmens hinsicht-

lich des Maßstabes der Karte. Sie erhält dadurch einen

solchen von rund 1 : 48.000000, da ein Breitengrad = 2,m mm ist.

26. Ausdehnung des Karten bildes. Würde man eine

quadratische Plattkarte in den Rahmen zeichnen
,
so Rinden 180

Längengrade in demselben Platz, bei einer rechteckigen, für die

Mittelbreite von 41° Br., dagegen 240° L. Für den Zweck des

Toscanelli, dem König von Portugal die atlantische Weltseite im

Bilde vorzuführen, war eine solche große westöstliche Ausdehnung

unnötig, sie legte dem Zeichner auch unverhältnismäßig viel größere

Arbeit auf. Denn als Mittelmeridian der Karte kann doch wohl

nur eine Linie in Betracht kommen, die so ziemlich in der Mitte

zwischen Lissabon und Quinsay oder den Küsten der alten und

neuen Welt liegt. Dann rückt der Oceanus occidentalis in die Mitte

des Kartenbildes. In diesem Falle würden bei Ausdehnung des

letztem auf 240° oder 48 Spatien auf europäischer Seite noch

etwa 9 Spatien (= 24—15) den Landstrichen östlich von Lissabon

zukommen. Die Karte würde sich demnach 4500 Miglien (= 9. 60)
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östlich von dieser Stadt, oder auf den Seekarten jener Zeit ge-

messen bis weit nach Vorderasien hinein erstreckt haben. Dies

war für den vorliegenden Zweck ganz unnötig, ebenso wie die

Einzeichnung hypothetischer Landstriche Innerasiens, auch wäre da-

durch die Herstellung der Karte für einen nicht technisch gebildeten

Zeichner sehr erschwert. Auch die Kartenskizze des Bartolomeo
Colombo, welche Fr. Wies er kürzlich wieder auffand (s. oben

S. 280), beschränkt die Uebersicht der atlantischen Weltseite auf

160°— 160°. Ebenso spricht der Text des Toscanelli-Briefes „Ich

sende eine Karte, auf welcher Eure Küsten und Inseln gezeichnet

sind“, für eine Beschränkung der Osthälfte der Karte auf die

ozeanischen Küstenstriche.

Genug ich beschränke die Rekonstruktion auf 180° und ver-

lege die Mittellinie in die Mitte zwischen Antilia und Zipangu,

ohne auf diese mehr oder weniger willkührlichen Annahmen Ge-

wicht zu legen. Zur Orientierung an den europäisch-afrikanischen

Küsten bleibt dann reichlich Raum. Peschei scheint durch die

Zeichnung der Ekliptik auf dem Behaim’schen Globus, welche (auf

den Behaim-Kopien) wenig östlich von Zipangu den Wendekreis

berührt, in der Wahl seines Mittelmeridians bestimmt zu sein,

wodurch beträchtlich mehr vom Körper Ostasiens in die Karte

fallt, als auf meiner Skizze.

In jedem Fall gehört die Bezifferung des Aequators,
welche bei Peschei dort beginnt, wo unweit des Kap Palmas auf

dem Behaim-Globus die Ekliptik den Aequator schneidet, durchaus

nicht in eine nautische Karte des 15. Jahrh. Einen

Nullmeridian kannte die Nautik ja selbst in dem ersten Drittel

des 16. Jahrh. kaum, während die gelehrte Geographie längst den

Ptolemaeischen wieder eingeführt hatte. Es ist daher ein grober

Anachronismus, wennVivien de St. Martin anf seiner Rekon-

struktion der Toscanelli-Karte (S. 209) den Meridian von Canaria

besonders einträgt und mit „Premier Mdridien“ bezeichnet.

Was die meridionale Erstreckung betrifft, so spricht

im gesamten Text nichts für eine Ausdehnung des Kartenbildes

über den Aequator hinaus, wie Peschei, Kretschmer,
Murray sie durchführten, zumal wenn man sich die Karte für

die Mittelbreite von Lissabon entworfen denkt. Denn durch eine

solche Ausdehnung rückt jene Breite weit aus der Mitte der Karte

heraus. Aber auch das Zeugnis des Las Casas spricht mit seiner

Erwähnung von Guinea für diese Begrenzung durch den Aequator.

Bekanntlich behauptete dieser die Karte bei Abfassung seines

Geschichtswerks vor sich gehabt zu haben (Historie, Ven. 1571
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S. 16b). Er hat unter den Einschüben in die spanische Ueber-
setstung des Toscanelli-Briefes hinzugesetzt: „(carfa) netta quäle 6

depinto tutto il fine del Fonente
,
piglando da Jrlanda all Austro insino

de fin Guinea.“ Es ist in der Tbat kein Grund vorhanden,

warum Las Casas diese Bemerkung sozusagen nicht unmittelbar

von der Karte abgelesen haben sollte. Man wird sie mit den un-

verständigen Ziffernfehlern (10 Spatien = 225 Leguas etc.) nicht

auf eine Linie stellen dürfen. Unter Guinea ist selbstverständlich

die Landschaft am Senegal gemeint, welche damals allgemein so

benannt ward. Den heutigen Guinea-Busen kannte man i. J. 1474

noch nicht.

Hinsichtlich der Ausdehnung nach Norden bestehen

zwei Möglichkeiten. Entweder kann man aus Toscanellis Worten
„es iat auf meiner Karte ersichtlich, wie weit man vom Pol und
vom Aequator abweichen muß, um zu dem Lande der Edelsteine

zu gelangen“ heraus lesen, sie habe sich in der That über 90

Breitengrade d. h. bis zum Pol erstreckt. Indessen ermöglichte

das System ausgezogener und bezifferter Breitenparallelen

diese Orientierung ganz ebenso, auch wenn die nördlichsten Zonen

nicht auf der Karte verzeichnet waren. Andererseits scheint der

Einschub des Las Casas, in welchem die Westküste Europas erst von

Irland ans aufgezählt wird, für eine Beschränkung der Karte im

Norden zu sprechen. Hiefür hat sich auch Peschei entschieden

und die Karte im Polarkreis abgeschnitten. Ich entscheide mich

gleichfalls für eine ähnliche Beschränkung. Einerseits ist mir das

Zeugnis des Las Casas, der Island nicht erwähnt, maßgebend,

andererseits die bedeutende Entlastung, die Toscanelli dadurch

erhält. Denn hätte er den Polarkreis im Norden überschritten, so

sah er sich vor ein neues wissenschaftliches Problem gestellt, in

der er Entscheidung treffen mußte, die Island-Friesland-Frage.

Dieselbe hatte mit seinem so viel südlichern Westweg nichts zu

thun und die meisten nautischen Karten des 15. Jahrh. reichen

nicht viel über die Nordküsten Irlands und Schottlands.

II.

27. Pescheis Entlehnungen vom Behaim-Globus.
Die drei einzigen Daten, welche Toscanellis Brief über den für

die Kartenzeichnung verwertbaren geographischen Inhalt der Karte

enthält, bestehen in den beiden Entfernungsangaben; (Lissabon

—

Quinsay gleich 26 Spatien (130°) und Antilia—Zipangu = 10

Spatien), sowie der Mitteilung, „Quinsay cst in provincia Jilangi sive

vicina provincie Katay
,
in qua residencia terre regia est.“
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Indem man nach einem möglichst gleichseitigen oder wenig-

stens noch aus der Zeit vor der Entdeckung Amerikas stammen-

den kartographischen Dokument suchte, das uns ähnliche Lagen-

verhältnisse, wie die genannten, zur Anschauung brächte, verfiel

man naturgemäß auf den berühmten Globus Martin Behaim's v. J.

1492.

Navarr ete (Coleccion de los viages I, 13) und Humboldt
(Krit. Unters. I, 201) nahmen noch keine direkte Beziehungen

zwischen der Karte von 1474 und dem Globus von 1492 an.

Letzterer meint, daß „um jene Zeit derselbe Gedanke sich gleichzeitig

mehreren Männern dargeboten habe. Er mußte in dem Kopfe

Martin Behaims entstehen, dessen berühmter Erdapfel den König

von Mango, Cambalu und das Land Cathay nur 100° östlich von

den Azorischen Inseln verlegte.“ — D’Avezac (Bull. Soc. Gdogr.

Paris 1868, T. 16. 261) läßt sich nicht näher auf die Frage ein,

sondern sagt nur: „Dfes avant 1474 Paul Toscanelli avait röuni

toutes ces donnöes snr un globe (sic), qui fut probablement plus

tard le prototype de celui de Behaim.“ Peschei zitiert Behaina

oft in Verbindung mit Toscanelli und hat gelegentlich vom Behaim-

Globus folgende drei Daten mitgeteilt: „Antiglia liege genau 60°

w. v. Lissabon (Zeitalter der Entdeck. 1858, 131), Zipangu habe

„bei der größten Annäherung an das Festland immer noch 20
Längengrade Abstand (Gesch. d. Erdk. 1865, 219) und zwischen

dem Ostrand Asiens und Afrika sei ein Abstand von 130° (Das.

218). Wir werden sogleich sehen, daß, als Pesch el 1867 die

Toscanelli-Karte „mit zu Grundelegung des Behaim-Globus“ resti-

tuierte, keine dieserDaten von dieser Rckon struktion
abgelesen werden kann. Antiglia liegt vielmehr auf letzterer

45° w. v. Lissabon (auf die Verschiebung Antiglias durch Kretsch-

mer kommen wir zurück), Zipangu 10° ö. vom asiatischen Vor-

sprung, Zeitun an dieser Spitze ist 104° vom Kap verde entfernt.

Peschei äußert sich a. a. O. (Ausland 1867) mit keinem Wort
über diese offenbaren Widersprüche.

Rev. Mytton Maury’s Vortrag in der Geogr. Gesellschaft

zu Newyork 1872: on M. Behaim’s globe and his influence upon
geographical Science (Journ. Amer. Geogr. Soc. 1873. IV, 432—52)
berührt unsere speziellen Fragen kaum.

S. Rüge (Zeitalter d. Entdeck. 1881, 230) vertritt unmittel-

bare Entlehnungen aus Toseanelli’s Karte durch Behaim.

„Wenn Toscanelli angiebt, daB der Abstand von Antiglia nach Zipangu 10
Spatien betrage, also nach unserer Rechnung (s. oben 8. 229) 40 Grade, so

stimmt das mit dem Globus Bebaims sehr gut überein. Wie überhaupt die ganze
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Darstellung Ostasiens und der davor gelagerten Inseln auf dem Globus gewiß

den Anschauungen Toscanelli’s entlehnt ist, denn Behaim konnte bei seiner ein-

flußreichen Stellung in Portugal sicher Gelegenheit gefunden haben, die Karte

Toscanelli’s und sein Projekt genau zu prüfen und adoptierte dessen Dar-

stellung."

In dor Tbat liegt der Ostrand Zipangu' s auf der-

jenigen Abbildung der ozeanischen Seite des Behaim - Globus,

welche Rüge seiner Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen

beifügt, wenig über 40° von Antilia entfernt. In seiner Biographie

des Christoph Columbus (Dresden 1890, 62) sagt Rüge noch be-

stimmter: Für die noch unerforschten Mecrcsräume mußte Tosca-

nelli dem Behaim maßgebend sein.

Kretschmer endlich geht nach der sehr ausführlichen Unter-

suchung über die mathematischen Voraussetzungen Toscanelli’s

bei Entwurf seiner Karte mit merkwürdiger Kürze über den

geographischen Inhalt hinweg. Er bildet auf ein und demselben

Blatt die Peschelsche Rekonstruktion mit zwei kleinen Modi-

fikationen, in dem er Madera und Antilia je um 5° östlich

verschiebt und einige Namen ausläßt '), sonst unverändert ab und

darunter die atlantische Hälfte des Behaim-Globus in Umrissen,

aber nach Projektion und Wahl des Mittelmeridians genau als

Kopie der Ruge’schen Darstellung. Im Text heißt es (a. o. 0.

239):

„Soweit sich uns Anhaltspunkte bieten, zeigt das auf dem Globus dar-

gestellte Weltbild eine entschiedene Anlehnung an die von Toscanelli vertretene

Erdansicht .... Die Entfernung der Festlandsküsten von Europa, Afrika, Asien

betrügt durchschnittlich ebenfalls 130', so weit bestimmte Zahlen bei der bald

vorspringenden, bald wieder sehr bedeutend zurücktretenden Küste Asiens über-

haupt zulässig sind. Der Abstand zwischen Lissabon und jener Stelle, wo der

Marne Cathajo bei Behaim zu findeu ist, beläuft sich jedenfalls auf genau 125

Längengrade.“

Wer an der Hand dieser Erläuterungen nunmehr die Kretsch-
mer’sche Tafel VI betrachtet, wird seine Worte nicht anders

alB den Ausdruck der Verlegenheit ansehen können, in der sich

der Verfasser befindet, um eine Brücke über die unvereinbaren

Widersprüche zu schlagen, welche zwischen Toscanelli’s Brieftext

und der sog. Rekonstruktion im Bild einerseits, aber andererseits

ebenso sehr zwischen dieser und der auf derselben Tafel darunter

stehenden Abbildung des Behaim-Globus bestehen. Allerdings hat

1) Bei Kretschmer tragen die Kapverdischen Inseln irrtümlich den Kamen

Canarias, was bei Pescbel’s Vorlage nicht der Fall ist.
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Kretschmer durch Verschiebung der Position Antilias um 5° den

Abstand von Zipangu auf 60° gesetzt (damit aber einen noch

entschiedenem Fehler in die Rekonstruktion gebracht); auf der

untern Ansicht des ßeliaim - Globus bleiben 45° bestehen. Im
übrigen ist Zipangu auf der Karte bis auf 10° der Ostküste

Asiens nahe gerückt — auf dem Globus 20° — und die Umrisse

Ostasiens (aber ebenso diejenigen Afrikas und zahlreicher Inseln)

haben nur eine sehr entfernte Aehnlicbkeit auf beiden Karten.

Wie aber hat sich Peschei bei seiner Rekonstruktion mit dem
Hauptpunkt Toscanellischer Anschauungen abgefunden, daß Quin-
say von Lissabon 130° entfernt sei? Nur dadurch, daß

er diese Stadt bis auf den 45° hinaufrückt, damit es an eine Stelle zu

liegen kommt, wo — nach seiner Quelle (Lelewels Rehaim-Abbildung)

die asiatische Küste, wie Kretschmer schreibt, „sehr bedeutend

zurücktritt“. Pesehel zeichnete ein Ortszeichen, — das Kretschmer

fortließ, — noch 7

J

0 westlich von der Küste und nun resultieren

in der That nicht genau 125°, wie Kr. angiebt, sondern sogar volle

27 Spatien zwischen Quinsay und Lissabon. Abgesehen nun von der

Breitenlage, die im starken Widerspruch mit derjenigen von

Hangtschou (30° NBr.) steht, welche man bekanntlich all-

gemein mit Quinsay identifiziert, — ja Peschei selbst schreibt 1867

unter seine Karte: ,,Quinsay (= Hangtschou etc.)“ — sprechen

Toscancllis Umschreibungen völlig dagegen. Denn statt Quinsay

in die Provinz Mangi (Manzi), wie dieser ausdrücklich verlangt,

also südlich des Qunamflusses, wird von Peschei und Kretschmer

Quinsay nun sogar noch weit nördlich von Cambala
und Cathajo verlegt, also im Widerspruch mit Behaim's

Globns, welcher freilich den Namen Quinsay nicht trägt, aber

das Königreich Mangi zwischen 30° u. 35° setzt und (im Original,

wenn auch nicht auf den jetzt vorhandenen Kopien) das Königs-

zelt von Quinsay auch südlich des Qunamflusses hat. Ist hier-

nach das Urteil zu hart, daß der Peschelsche Versuch einer Rekon-

struktion der Toscanelli-Karte ein verunglückter ist und kaum
verdiente in einem wissenschaftlichen Werke unserer Tage zur

Geschichte der Kartographie wieder abgebildet zu werden?

28. Die heutigen Kopien des Behaim-Globus. Die

Frage liegt nahe, wenn sie auch bisher Niemand gestellt hat,

woher Peschei seine ganz eigenartige Darstellung des Ostrandes

von Asien mit dem um 20° vorspringenden doppelt gezackten
Osthorn — dies ist das eigentliche charakteristische — in der

Breite Zcituns entnommen bat. Vergeblich sieht man sich danach

Digitized by Google



die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte vom J. 1474 etc. 275

bei Behaim wenigstens in der Gestalt, wie uns Jomard, Ghillany,

Rüge den Globus darstellen, oder auf der portug. Charta marina,

bei Ruysch um, die Pesehel als seine Quellen nennt. Sobald man
die Frage auf die überhaupt existierenden Abzeichnungen des

Behaim-Globus zuspitzt, ist sie ohne alle Mühe gelöst. Peschei

hat sich 1867 bei seiner Rekonstruktion der im J. 1778 entstandenen,

gerade im Punkte Ostasiens überaus fehlerhaften Kopie v. Murr’s

bedient, freilich nicht direkt, sondern durch die Vermittelung

Lelewel’s, der dem Epilogue seiner Göographie du moyen äge

1867 eine Darstellung des Behaim-Globus wie auch der beiden

andern von Pesehel genannten Karten einverleibte. Vollkommen
unbewußt hat uns Kretschmer auf Tafel VI seines Atlas

die beiden Haupttypen der Behaim-Kopien bildlich

neben einander gestellt und dadurch den Vergleich derart erleich-

tert, daß auch dem Laien die Uebcrzeugung liier Unvereinbarkeit

aufgedrängt wird.

Die Thatsachc, daß von diesem ältesten »Her erhaltenen GIo-

ben, diesem Unikum auch künstlicher Miniaturmalerei in geographi-

schem Gewand, im Laufe der Zeit mehrfache Abbildungen herge-

stellt sind
,

ist ja allgemein bekannt. Die meisten Schriftsteller

zählen sie auf, aber abgesehen von Lelewel bin ich bei keinem

derselben auf irgend ein Anzeichen gestossen
,
daß ihr Urteil auf

einer ernstem Prüfung der Güte dieser verschiedenen Kopien
,
ja

nur auf dem Bewußtsein der hier obwaltenden Schwierigkeiten

beruht. „Neben mangelhaften ältern Reproduktionen des Globus“,

sagt Kretschmer (a. a. 0., 240), „ist jene von Ghillany als die

beste zu nennen in seiner Geschichte des Ritter M. Behaim. Nürn-

berg 1853. Durchaus mangelhaft ist die Wiedergabe in seiner

ältern Abhandlung 1842, andere Reproduktionen bei Jomard in

den Monuments de Göographie, in Lelewels und Santarems Atlas ')

und ein vorzüglich gel u n ge n es Fa csi m i le (sic) in Farben-

druck (nach Ghillany) bei Rüge, Zeitalter der Entdeckungen.“

Ganz ähnlich S. Günther*) in Martin Behaim, (Bamb. 1890 p. 74).

1) Bei Santarem befindet eich übrigens nur ein kleiner Ausschnitt, Afrikas

Westküste betreffend, in sehr kleinem MaBstabe nach Doppelmayer.

2) Ans Günthers Worten geht hervor, daB er sich bei Abschrift der Legen-

den ans dem Ghillany’schen Text nicht die Mühe genommen, die Abbildung des

Globus zu betrachten. Sonst würde er (a. a. 0. 67) den Worten der Legende:

„Wir segelten durch die Inseln Fortunatos und die Inseln der wilden Canarien“

nicht die scheinbare Berichtigung hinzugefügt haben: „eine Tautologie, da eben

die insulae fortunatae der alten Geographen mit den Canarien übereinstimmten.“

Behaim belegt eben (wie manche gleichzeitige Karten) auf dem Globus neben den
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Die Genannten sprechen sich nicht darüber ans, worin sie das

vorzüglich Gelungene der letzten Reproduktion und das Man*

gelhafte der altern Abbildungen sehen. Nun handelt es sich hei

der Herstellung einer Abzeichnung des Behaim- Globus nicht nur

um ein im Lauf dor Jahrhunderte ziemlich mürbe gewordenes, in

den Farben ungemein gedunkeltes, z. T. sehr schwer lesbares

Objekt. Was vielmehr wichtiger ist, der Globus ist bekannt-
lich ohne Gradnetz. Außer Aequator und einem Meridian,

ferner den Wende- und Polarkreisen kann nur die eingezeichnete

Ekliptik mit ihren 12 Tierkreisbildern dem Zeichner einigermaßen

zur Orientierung dienen
,
wenn er

,
wie selbstverständlich

,
seine

Zeichnung sogleich in das Gradnetz zweier Planigloben übertragen

will 1
). Die Arbeit erfordert daher auch durchaus

geographisches und kartographisches Verständnis.
Wer aber waren die wirklichen Urheber der heute im Umlauf

befindlichen Kopien des Behaim-Globus? Vor 160 Jahren vielleicht(?)

ein Mathematiker (Doppelmayer 1730), dann ein Historiker

(v. Murr 1778) und zwei Zeichenlehrer (Heidel off 1842, Joh.

Müller 1847)1!

Unschwer lassen sich unter den bisherigen Abbildungen drei

sehr verschiedene Typen erkennen, die auch Nordenskiöld
mit sicherm Takt herausgefunden.

a. Wer die Zeichnung zu dem Kupferstich in Doppelmayers
Historie v. d. Nürnberg. Mathematicis, 1730

,
hergestellt hat

,
ist

nicht bekannt geworden. Der Planiglobus hat einen Durchmesser von

196 mm
;
es ist anscheinend eine Globularprojektion zu Grunde ge-

legt, diese ist in den Graden aber nicht ausgezogen. Die Wahl
de3 Meridians der Kanarien als Nullmeridian und dem entsprechend

die Bezifferung des Acquators geht auf Doppelmayer zurück, denn

der Behaim’sche Globus zeigt überhaupt oder jedenfalls dort keinen

Anhalt für den Beginn der Meridianzählung. Legenden enthält

die Abbildung im Innern der Planigloben nicht, sondern rings um
den Rand. Dieser Doppelmayer’sche Kupferstich ist in einem

verkleinerten Facsimile (Durchmesser der Planigloben 111 mm)

Kanarien eine andere Inselgruppe, nämlich die Kapverdischen Inseln, unzweideutig

mit dem Namen der Fortunatae. Es würde Güuther ferner nicht rätselhaft ge-

blieben sein, welches Land Behaim mit ^furfurtland“ bezeichnet, da dieser Name
im Tschadseegehiet deutlich auf der Karte steht.

1) Die Einteilung des Aequators und Meridians in Einzelgrade (ohne Mar-

kierung der Graddekaden) ist kaum mehr zu erkennen. Eine Bezifferung längs

der Linien findet sich auf dem Original nicht. Sie ist überall Zugabe des Ko-

pisten. Dor Mctallhorizont and bewegliche Meridian sind mindestens 1—1$ Zent,

rom Globus entfernt.
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von Nordenskiöl il seinem berühmten Facsimile- Atlas (1889,

p. 72) einverleibt. Er bildet ferner die Hauptgrandlage für die

Lelewelschc Reproduktion (s. u.). Und letztere hat wiederum
zu der vollkommen falschen Angabe der Kompilatoren Veranlas-

sung gegeben
,

dass auf dem Globus „der erste Meridian durch

Madeira gebe* (Zeitsebr. f. wiss. Geogr. I. 1879. 179 nach der En-

cyclopaedia Britannien).

b. Im Jahre 1779 hat dann Chr. Th. v. Murr der ersten

Auflage seiner diplom. Geschichte des portug. Ritters M. Behaim

(Nürnberg 1779. 3. Aufl. Gotha 1801) eine 1778 von ihm selbst

gezeichnete Tafel beigefügt, auf der in Originalgröße (Durchmesser

530 mm) das Dritteil der Erdoberfläche zwischen Ostasien und den

Kanarien roh gezeichnet dargestellt ist, im Rahmen eines Planiglob

in Globularprojektion
,
aber auch ohne eingezeichnetes Gradnetz.

Ein Meridian längs der Westküste Zipangus bildet den Mittel-

meridian; ein paralleler Schnitt, 30° westl. davon, schneidet das

nicht mehr dargestellte Drittel der Halbkugel ab. Hier finden
wir nun zuerst das weit nach 0. vorspringende dop-

peltgezacktc Horn Ostasiens, hier beträgt die Entfernung

bis Zipangu 10° etc. etc. — Ich übergehe die von Jansen heraus-

gegebene französische Ausgabe der Murr’schen Schrift, ihr ist ein

Nachstich der deutschen Karte beigefügt.

Im J. 1842 hat Ohillany (der Erilglobus des Martin Behaim v. 1492 n.

des Joh. Schöner v. 1520) durch den Zeichenlehrer Hcideloff die Zeichnung

der atlantischen Hälfte des Behaim Globus herstellen lassen (Durchmesser 172 mm),

von der man mit Sicherheit behaupten kann, dass alles, was Murr aufgenommen

hatte, unmittelbar von seiner Karte und nicht vom Original abgezeichnet ist.

Der Meridian von Flores ist Mittelmeridian. Als neuer Typus der Kopien kann

diese höchst mangelhafte Skizze also nicht gelten.

Wichtig ist nun besonders das Geständnis J. Lelewels, der

eingehend (Gdogr. du moyen äge II. 1852, 138) die ihm zur Ver-

fügung stehenden drei Kopien (auch die HeidelofFsche s. u.) be-

spricht. Er habe versucht aus der Doppelmayer’schen und Murr'-

schen Zeichnung ein Bild zu kombinieren „II nous a paru juste et

necessaire de se conformer avec l’hemisphcre oc^anique ä la copie

de Murr, de l’ajuster au dessin assez fulele de Doppelmayer“. Es

folgt dann eine weitere Kritik der Differenzen. Diese kleine Ab-

bildung nun (Durchmesser des einzelnen Planiglobs 113 mm), her-

gestellt ohne jeden neuen Vergleich mit deraOriginal,

ist, wie wir sahen, weiter 1867 durch Pesc h eis Toscanelli-Karte

und die jedenfalls nach letzterer gezeichnete von Vivien de St.

Martin 1873, nunmehr durch Kretschmer 1892 mit allen ihren
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Fehlern und starken Abweichungen vom Originale selbst ver-

ewigt worden.

c. Erst 1847 entstand ein neuer Typus. Damals zeichnete

Jean Müller 1

)
auf Rechnung der französischen Regierung ein

fertig ausgemaltes sog. Facsimile des Globus gleichfalls in Origi-

nalgröße. Die Kopie befindet sich im Geogr. Departement der

National - Bibliothek I. Nr. 393. Jomard hatte zur Herstellung

dieser Kopie vom Frhrn. Friedrich Carl v. Behaim die Erlaubnis

erhalten und das kostbare Kleinod ward aus dem Stammhaus der

Behaims zu diesem Zweck in die Kunstschule zu Nürnberg über-

fuhrt. Das Original dieser Kopie soll durch das Erblassen der

Farben kaum mehr zu entziffern sein (Harrisse a. a. 0. p. 391).

Zuerst wurde sie dann für Jomard, Monuments de la göographie,

1864, in gleicher Größe (Durchmesser wie bei Ghillany 624 mm)
litbographirt und in Farben angelegt, aber ohne alle Legenden.

Wir erfahren dadurch , daß die Kopie in eine Globularprojektion

— so weit man aus der Einteilung des Aequators entnehmen kann—
eingezeichnet war. Sodann ward eine zweite, völlig gleiche Kopie
in Deutschland für Ghillanys bekanntes Werk über Behaim 1863

in farbiger Lithographie zu Nürnberg hergestellt, aber mit allen

noch zu entziffernden Legenden in Rotdruck. Ausgezogenes Grad-

netz hat die Kopie nicht. Der Durchmesser ist 524 mm. Ghillany

beschränkte sich in seiner Schrift auf die allerdürftigsten Notizen

über den Globus, enthält kein Wort über die Entstehung der Kopie.

Dies ist das sogenannte Facsimile des Behaim-
Globus, das seit vierzig Jahren als etwas ganz Be-
sonderes gepriesen wird. Daß es von einem Manne gezeichnet

und einem Zweiten herausgegeben ist, die beide vom Wesen einer

Kartenprojektion nichts verstanden
,
geht u. a. unzweideutig aus

der Eintragung der 12 Tierkreisbilder in genau gleichen Ent-

fernungen längs der Ekliptik hervor, ein mit jeder Projektion einer

Kugelfläche auf eine Meridiauebene im Widerspruch stehender

Fehler, den Jomard und Rüge bei den von ihnen herausgegebenen

Kopien selbstverständlich vermieden haben. Ich bin der Ueber-

zeugung, dass Ghillany den Globus wohl der Legenden wegen,

1) Meine Vermutung, daß Jean Müller, dessen Marne auf der Ghillany’schen

Lithographie des Globus steht, auch der Zeichner jener Abbildung für die französ.

Regierung war, wird durch Harrisse (Discovery of North America Paris 1892, 391)

bestätigt. „Johann Müller, the arlist who reproduced the globe for tbe french

govermnent in 1847, also made a lithograved facsimile for Ghillany in 1853.“ Es
ist bezeichnend und spricht nicht für den künstlerischen Rang Jean Müller’s, daß

Ghillany den Zeichner des Globus in seiner Schrift mit keinem Worte erwähnt.
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aber mit kaum einen Blick behufs Prüfung der Müller’schen Situa-

tionszeichnung, die ja auch schon 1847 entstanden war, nochmals in

Augenschein genoin nen hat. Sonst hätte er auch deren übrige grobe

Fehler entdecken müssen. Diese Müller’sche Zeichnung in Ghillany’s

Werk ist ferner 1881 Gegenstand einer sehr säubern Umzeichnung

in kleinem Maßstabe geworden durch C. Opitz für Ruge's
Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen (Durchmesser 280 mm).

Wir irren wohl nicht, wenn wir die Wahl einer stereographischen

Projektion, die des Meridians von Panama als Mittelmeridian, das

Ausziehen der Gradlinien, die Bezeichnung des durch das Zeichen

des Krebses gehenden Meridians als Grenzlinie der Portugiesischen

Ansprüche u. a. auf Rechnung HeinrichKieperts setzen. Denn
alle diese kartographischen Grundlagen finden sich auf einem au-

tographischen Umdruck vor, welchen der gelehrte Kenner der Ge-

schichte der Erdkunde 1879 für Lehrzwecke herstellen ließ. Dieselbe

ist im Buchhandel jedoch nicht erschienen. Jedenfalls macht der

Globus im Ruge’schen Werk in diesem neuen Liniengewand bei der

tadellosen technischen Ausführung der Zeichnung und der Legenden

in Farbendruck den Eindruck eines vollkommen neu hergestellten

Facsimile. Günther hat dann auch 1890 seiner Behaimbio-

graphie, freilich ohne die Quelle zu nennen, eine verkleinerte Ko-

pie dieser Opitz'schen Umzeichnung ohne Gradnetz (Durchmesser

138 mm) einverleibt, und Kretschmer hat sie gleichfalls ver-

kleinert (Durchmesser 175 mm) und in Umrissen abgebildet, sonst

unmittelbar, d. h. ohne durch Umzeichnung die Mittelmeridiane der

Toscanelli-Karte und des Behaim'schen Weltbildes für den Beschauer

seines Atlas in Einklang zu bringen, zu Grunde gelegt.

So tritt uns diesem interessanten und vielbesprochenen Doku-

ment gegenüber, das so häufig als Beweismaterial für geographi-

sche Anschauungen benutzt ist, die seltsame Thatsache entgegen,

daß seit 160 Jahren außer Doppelmayer, v. Murr (HeidelofF) und

Job. Müller und vielleicht auch Gbillany keiner der zahlreichen

Autoren, die über den Globus geschrieben, weder Humboldt noch

Jomard, Lelewel, Peschei, Harrisse, Manry, Rnge,
N or den skiöld, Kretschmer den Globus je mit eigenen Augen
gesehen hat, selbst Gü n t her nicht, der Biograph Behaims. Außer

v. Murr, Lelewel, Nordenskiöld hat keiner an der Authenzität der

vorhandenen Kopien, namentlich der Ghillany-Müller’schen gezweifelt.

29. Das Original des Behai m-Globus. Um nun we-

nigstens für meinen nächsten Zweck über den Hauptpunkt der

Differenzen, das mächtige Osthom Asiens, ins Klare zu kommen,
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schien mir vor Veröffentlichung dieser Studie eine Autopsie un-

umgänglich. Sie ward mir im Juli 1893 durch die Güte des zei-

tigen Chefs der Frh. Behaimschen Familie gestattet.

Der Globus befand sich z. Z. in einem wenig beleuchteten Dachstübchen des

t. Uehaim’schen Hauses, Egidicnplatz Nr. 15. Was man in einer Stunde im

Beisein des geduldigen Besitzers eiues Kunstwerkes bei äußerst mangelhafter,

durch den Firnißglanz oft blendender Beleuchtung mittelst roher Skixzierung und

Messung (ohne das Objekt zu berühren und den Globus überhaupt aus dem Ge-

stell zu nehmen)
, in sich aufzunehmen vermag , habe ich Dank der Konzen-

tration auf ganz bestimmte Punkte wohl erlangt. Die Resultate, nachher in

Muße konstruiert, reichten zur Bildung eines Urteils über die Mängel der Ko-

pien aus.

Ich mußte mich überzeugen, daß dieMüller-Ghillany’sche
Zeichnung und mit ihr alle darauf basierten Kopien weit ent-

fernt sind auf den Namen eines wahren Facsimile’s
Anspruch machen zu können. Es sind auf ihr grobe
Fehler der Zeichnung enthalten. Zwar das doppelte gezackte

Osthorn Asiens fällt auf v. Murr zurück. Er hat, wie ich mich

unzweideutig überzeugen konnte, rings um das Osthorn ab ge-

sprungene Stellen der aufgelegten Farben für Land
(eben die nach N. und S. vorspringenden Halbinseln) gehalten

!

Hier ist die Müller’sche Zeichnung also richtig, ebenso in Betreff

des viel geringem Zurückfliebens der Nordostküste Asiens nach

Westen, obwohl auch da der Globus selbst die Küste noch weit

geradliniger nordwärts verlaufen läßt, als Müller sie zeichnete.

Aber die Einzeichnung der asiatischen Konturen in

das Gradnetz des Planiglobus ist total falsch. Mül-
ler hat die gesammten Positionen um volle 10° nach
Osten verschoben! Zipangu liegt auf dem Globus 3—4° öst-

lich vom Zeichen der Zwillinge. Das Zeichen de9 Stiers
fällt auf dem Globus inmitten eines reich mit In-

seln besetzten Meeres, bei Mü 1 1 e r - Ghill any und
Opitz-Kuge mitten ins Asiatische Festland! Buchten

sind als Wälder dargestellt, zahlreiche Inseln ganz ausgelassen.

Die Konturen Nordwest-Afrikas sind auf dem Globus völlig an-

dere als auf den Kopien. Auf dem Original ist Antilia in der

That 50° ö. von Zipangu, die Westküste der letztem Insel in der

That 18—20° östl. v. Asien, das Königreich Mangi in der That
fast genau 130° westlich von Lissabon gelegen. Kurz die Situa-
tionszeichnung ist in jenen charakteristischen Punk-
ten auf dem Globus viel näher den Toscanellischen
Anschauungen als auf den Pseudofacsiraile-Darstel*
1 ungen. Selbst das Königszelt von Mangi (Manzi), das der Stadt
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Quinsay entspricht, ist auf dem Globus südlich des Qunam, nicht

nördlich, wie auf der Ghillany’sehen Zeichnung eingetragen.

So ließen sich noch zahlreiche Abweichungen anführen, die

selbst ein so flüchtiger Vergleich unter ungünstigen Umständen

zwischen dem Original und seinen Kopien mich sofort erkennen

ließ. Das Mitgeteilte wird genügen, um zu behaupten, daß noch

heute für das Kartenbild im engern Sinn gilt, was Lelewel
1852 (Geogr. du moy. Age II, 164. note 336) hinsichtlich des gan-

zen Kunstwerks schrieb: Lc fait cst
,
que jtisqu' aujourd'hui il

n'existe ni figure, ni descriptiou propre a faire eonnattre le globe be-

haimien, comme lc demande Vliistoire de geographie. Hinsichtlich der

Legenden hat Ghillany nachher viel geleistet. Aber das karto-

graphische Bild leidet an den größten Mängeln. Und wenn die

vollkommen berechtigte Forderung Fr. v. Wieser’s erfüllt werden

soll (Magalhäes Strasse etc. 1889
, 9), daß die Quellen Behaims

einer gründlichen Untersuchung unterzogen werden möchten, was
bisher noch nie geschehen sei, so wird die Herstellung einer ge-

treuen Kopie die erste Vorbedingung sein.

Und somit ergreife ich die sich mir bietende Gelegenheit, die

Fachgenossen und Freunde der Geschichte der Geographie auf die

Ehrenpflicht hinzuweisen, welche unsere Wissen-
schaft diesem ehrwürdigen Denkmal dcu tscher Kar-
t o g r a phi e ge gen über hat, nämlich ein wahres Fac-
simile des Behaim-Globus herzu stellen. Niemand

würde zur Ausführung gewiß geeigneter sein, als Dr. Konrad
Kretschmer, der, wie die prächtigen aus Italien mitgebrachten

Zeichnungen seines schönen Atlas erweisen
,

ein ungewöhnliches

Geschick in der naturwahren Abzeichnung alter Karten zu be-

sitzen scheint. Ein solches Facsimile im wahren Sinne des Wortes

würde eine treffliche Ergänzung der Jubelgabe sein
,

welche die

Gesellschaft für Erdkunde in Berlin dem Andenken an die Ent-

deckung Amerikas widmete. Und gewiß würde die Familie, welche

mit Stolz darauf blicken kann, daß dieses Kleinod sich seit vier-

hundert Jahren in ihrem Besitz erhalten hat, einer würdigen Her-

ausgabe des Werkes ihres Ahnherrn die Wege ebnen.

Um zur Karte Toscanelli’s zurückzukehren, so ist der Nach-

weis, daß sich die Situationszeichnung auf dem Originale in weit

besserer Uebereinstimmung mit Toscanelli’s Angaben findet
,

als

alle bisherigen Kopien vermuten lassen
,

freilich nicht ganz ein-

fach zuführen. Es müssen zuvor einige Eigentümlichkeiten des

Globus erörtert werden. Die Größe desselben ist bisher stets zu

Kgl. Om. a. W. Nachrichten. Philolog.-biotor. Klm«. 18M. No. 3. 19
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20 Pariser Zoll im Durchmesser (= 54 Zent.) angenommen. Die

Zahl von 21 engl. Zoll (Encycl. ßritunnica) = 53j Zent, und

530 mm (Harrissc, Discovery 1892, 391) für den Diameter ist ge-

wiß einer der Abbildungen bei v. Murr
,

.Tomard
,

Gbillany

entnommen
,

wo der Durchmesser der Planiglobenkreise diese

Größe annähernd (v. Murr 530 mm, Jomard-Ghillany 524 mm) hat.

Ich vermochte in der Kürze der Zeit mit einem Bandmaß, das

längs der Ekliptik angelegt ward, immer nur zu 51 Zent, zu

kommen, in dem die Ekliptik sich zu 159,a Zent, ergab (den Aequa-

tor zu messen, war wegen des Horizontalrings des eisernen Ge-

stells unmöglich). Hierbei trat die seltsame Erscheinung hervor,

daß die nördliche Hälfte der Ekliptik 78, die südliche 81,

s

Zent, laug war. In jener war die Entfernung der sechs Zeichen

genau je 130, in dieser je 13G mm (mit Zirkel und Millimetermaß

gemessen) lang. Möglich also, daß beido Hälften oder die Wende-
kreise nicht gleichabständig vom Aequator gezeichnet sind, nicht

in einer Ebene liegen. (Vielleicht hat sich auch der Globus mit

der Zeit aus einer Vollkugel zu einem etwas stark deformierten

,Geoid“ umgestaltet). Das müssen nähere Untersuchungen ergeben.

Vielleicht (?) hängt mit jener Differenz auch zusammen, daß

der einzige auf dem Globus eingezeichnete (und wie der Aequator

durch schwarze und rote kleine Abschnitte eingcteilte) Me r id i a n,

den keine der bisherigen Kopien zeigt, nicht mit dem
Kulminationspunkt der Ekliptik zusammcniüllt, sondern etwa 1

Zent., also ca. 2J° westlich vom Zeichen des Krebses verläuft 1
).

Genug der Globus giebt manche Käthsel auf. Man könnte an-

nehmen, daß die Hinzufügung der Ekliptiklinie erst später erfolgt

ist, und zwar mangelhaft, wenn nicht andererseits die 12 Zeichen

des Tierkreises Behaim selbst, der schwerlich seinen Globus zuvor

graduieren ließ, als wichtige Orientierungsmittel für die Eiuzeieh-

nung der Landumrisse von Nöten waren.

Jedenfalls habe ich zur Konstruktion der Positionen auf der beifolgenden

Skizze nicht 3.130 = 390, sonderu die Entfernung des Zeichens der Waage bis

zum Fußpunkte jenes auf dem Globus ausgezeichneten Meridians, also 400 mm,
als Quadrant genommen, so daß 1° eines größten Kreises 4,u mm mißt. Indem

ich nun, den Globus drehend, einzelne Meridiane visierte, ergaben sich durch Ab-
greifen mit dem Zirkel die Abstände im Bogeu für verschiedene markante Punkte

von den einzelnen Ticrkreiszcichen.

1) Die Inschrift längs dieses Meridians vermochte ich bei der höchst

mangelhaften Beleuchtung nicht zu entziffern. Ich bemerke, daß auf dem Globus

auch abgesehn von allmählich verschwundenen Worten noch mancherlei Bilder

(Sonnen etc.) stehen, welche die bisherigen Kopien nicht geben.
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III.

30. Die zulässigen Entlehnungen vom Behaim-
Globus für Rekonstruktion der Toscanelli- Karte.
Die oben geschilderte Operation hat selbstverständlich nur den

Wert einer vorläufigen und rohen Orientierung; immerhin hat sich

daraus nicht an Ort und Stelle, sondern durch nachträgliche Kon-

struktion der Messungsresultate ergeben, daß die drei Hauptpunkte:

Abstand zwischen Lissabon und Antilia = 10 Spatien, Abstand

zwischen Antilia und Zipango’s Ostküste = 60°, Abstand eben

dieser Ostküste, (an deren südlicher Hälfte der Bekaim-Globus eine

große Bucht zeigt, welche die bisherigen Kopien nicht haben) von

Quinsay 50°, mithin Quinsay von Lissabon 130° entfernt ist, —
daß, sage ich diese drei Hauptpunkte auf dem wahren
Behaiin-Globus bis auf 1—2° genau mit dem Angaben
Toscanellis stimmen. Das Bild wird nun auch hinsichtlich

der Lage der asiatischen Umrisse den Darstellungen auf dem
Globus Schoners von 1515 ähnlicher, der die Ostküste Zipango’s

19—20 Spatien (95— 100°) westlich von Lissabon verlegt ').

Ob man nun aus jenen Daten, wie Rüge noch neuerdings

annimmt (Chr. Colnmbus 1890, 62), schließen darf, daß Behaim

Toscanellis Karte wirklich gesehen und nach ihr gezeichnet hat,

will ich dahin gestellt sein lassen, weil eben diese Ueberein-

stimmnngen beider kartographischen Dokumente auch dadurch er-

zielt sein könnten, daß Behaim jene drei Daten Toscanellis aus

dem Brieftext kannte. Das letztere scheint mir allerdings aus

der erneuten Prüfung deutlich hervorzugehen, da im andern Fall

eine solche Uebereinstimmung ein seltsamer Zufall wäre. Um-
gekehrt glaube ich, daß ein Versuch der Rekonstruktion der

Toscanelli-Karte sich hinsichtlich aller westlich von Antilia ge-

legenen Gegenden, mit andern Worten auf der asiatischen
Hälfte der Karte, an den Behaiin-Globus halten darf, solange

nicht eine bessere Quelle entdeckt ist. Eine neue Bestätigung

hierfür erblicke ich in der schon erwähnten Karte Bartolomeo

Colombo’s (S. 230). Der plumpe Körper des westlichen Kontinents

stimmt nicht nur in den Gesamt-Umrissen, sondern auch in der

Zeichnung einiger Buchten der Ostküsten merkwürdig gut mit der

Gestalt, welcho Ostasien auf dem Original des Behaim-Globus hat.

(Vergl. meine Skizze mit der Wieserschen Reproduktion). Ich be-

1) S. Wieser, MagalbSesstraBe and Australcontineat auf dem Globus Job.

Schoners. 1881. T«f. III.

19 *
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merke, daß der Behaim-Globus eine weit größere Zahl von Inseln

im Südosten Asiens zeigt, als die Kopien. Auch ich habe mich

auf einige schematische Einzeichnungen beschränkt. Hier wollen

wir noch einer Konjektur Dr. J ohn Murray's gedenken, welche m.

E. keine glückliche ist. Die Umrisse der Murr'schen Behaim-

Kopie werden bcibehalten . Mango aber nördlich von Cathay

verlegt. Damit setzt sich Murray in Widerspruch mit allen

Weltkarten des 15. Jahrli., wie der genuesischen v. 1447 und der

Karte Fra Mauro's. Wie es scheint, hat sich Murray durch

die Lage der Mandschurei gegenüber China bestimmen lassen (?).

Trotz dieser Verschiebung der Provinzen wird ferner Quinsay von

Murray an die Südostküste Asiens, in den Winkel des großen

Busens, etwa wo Behaim „Ciampo porto“ hat, verlegt. Dadurch

liegt Quinsay auf Murray’s Reproduktion auf 25° Br., also 15°

südlicher als Lissabon, 5J Spatien westlich von Zaiton, und

gegen den Wortlaut des Toscanelli-Briefes nicht in der Provinz

Mangi, sodann nicht in 26, sondern 28 Spatien Entfernung von

Lissabon. Murray scheint Quinsay mit Canton identifizieren zu

wollen, statt mit Hang-tschou. Alles dieses spricht gegen Murray.

31. Die unzulässigen Entlehnungen. Ganz ent-

schieden scheint es mir ein Fehler, diese Entlehnungen
vom Behaim-Globus für Rekonstruktion der Toscanelli-Karte auf
die europäisch-afrikanischen Hälfte auszudehnen.
Hier weicht die Darstellung Behaim’s in außerordentlichem Maße

von allen gleichzeitigen und bald folgenden Kartenbildern ab, sei

es, daß wir die Weltbilder der Kosmograpben, sei es daß wir die

nautischen Karten der vorkolumbianischen Jahrzehnte zu Rate

ziehen. Das typische der Behaim'schen Darstellung muß hier vor

allem in den Positionen und der Gestalt gesucht werden, welche

er den Kanarieu, Kapverden und Azoren giebt. Gegenüber den

Karten eines P a r e t

o

v. J. 1455, eines Gratioso Benincasa
(1467—82), eines Soligo bekundet die Darstellung Behaim’s

jenen Rückfall in das Ptolemacische Zeitalter der Geographie, wo
man die den Küsten vorgelegten Inseln weit ins Meer hinauswarf.

Es kann kein Zweifel sein, daß die Zeichnung, welche die west-

lichen Inseln der Kanarien in einen Abstand von 20—25°, die

westlichen Kapverden in 30—35° und endlich die westlichen

Azoren in 50—55° von der Kontinentalküste der entsprechenden

Breiten verlegt, der individuellen Auffassung Behaims entspricht,

wie er sie sich auf seinen Reisen mit Caö 1484 und 1485, so-

wie bei seinem Aufenthalt auf den Azoren selbst gebildet haben

Digitized by Google



die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte vom J. 1474 etc. 285

mochte

1

). Die Angabe der Legende, daß er von Lissabon bis Gambia
800 teutsche Meilen gefahren sei, die S. Günther (M. Bebaim

1892, 568) eine chevalereske Art, mit ungeheuren Entfernungen um
sich zu werfen nennt, findet durch seine kartographische Darstel-

lung auf dem Globus *) ihre natürliche Erklärung.

Woher sollte dagegen Toscanelli die Kunde dieser bedeuten-

den westlichen Lage jener Inselgruppen geschöpft haben? Hätte

er nicht durch eine so außerordentlich falsche Darstellung der

Lage, Gestalt und Größe der den Portugiesen bereits einiger-

maßen bekannten Inseln seinen eigenen Kartenentwurf bei dem

König von Portugal unmittelbar in Miskredit. bringen müssen?

Die Ostküste von S. Miguel ist auf dem Behaim-Globus ca. 36"

von Lissabon entfernt, d. h. etwa 50 . 36 = 1800 Miglien, also fast

doppelt so weit, wie auf allen Seekarten jener Zeit oder in den

Portulanen. Denn auf Soligo’s Karte (s. S. 289) ist Miguel 950

M. von Lissabon entfernt. So hätte eine einzige Abmessung auf

Toscanellis Karte in bekanntem Gewässern den König Alphons

überzeugen müssen, daß hier eine schwindelhafte Zeichnung vor-

läge, um den weiten Ozean mit Inseln zu füllen. Es ist ferner

möglich, daß man auch vor 1474 bereits über die Richtung der

Längsachse der Azorengruppe besser orientiert war, als bis z. J.

1468, wo sie Benincasa noch ebenso in meridionaler Richtung zeich-

nete, wie Pareto 1455, um übrigens auch 1482 (Kretschmer Taf.

V) noch bei der gleichen Darstellung zu bleiben. Wie ließe es sich

sonst auch erklären, daß Toscanelli in seinem Briefe, wo er die

Etappen des Westweges festlegt — Autilia, Zipango, Quinsay, —
zu diesen die westlichen Azoren nicht rechnete?

Und nun vergleiche man hiermit den Behaimschen Globus,

die Peschelsche Rekonstruktion der Toseanelli-Karte oder gar die

vermeintliche Verbesserung Kretschmers. Auf jenen Karten liegt

Antilia noch annährend mit den westlichen Azoren unter gleichem

Meridian; nachdem Kretschmer die Insel aber wieder 5° östlich
verschoben hat (Murray ist ihm hierin gefolgt), finden wir sic nun
5° dem europäischen Kontinent näher als Flores und Corvo

!

1) Man wird deshalb nicht sagen dürfen, daB Bebaim Antilia unter den

Meridian der westlichen Azoren „also nur etwa 20 Längengrade westlich Ton

Lissabon“ gelegt habe, wie Th. Fischer (Samml. mittelalt. Weltkarten 1866, 21)

sich ausd rückt.

2) Ganz abgesehen davon, daB jene 600 Meilen (mill. germ. parva) einer

Zahl von 640 solcher Meilen (mill. gerra. magna) entsprechen, welche wir heute

Deutsche geographische, 15 = 1°, nennen.
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Nun wären doch diese Inseln sicher eine bessere Etappe auf dem

Wege nach Zipango gewesen als Antilia
,
zumal auch in Rücksicht

auf die Breitenlage!

Es geht aus dem Schweigen Toscanellis über diese drei Insel-

gruppen deutlich hervor, daß er sich ihre Lage dachte, wie etwa

Pareto, Benincasa oder Soligo sie darstellten, d. h. in etwa 10—15°

Abstand von Lissabon.

Antilia. Die gleichen Karten zeigten aber, wie so viele

andere westlich der meridionalen Azoren in ca. der Breite des

Kap St. Vincent die stattliche Insel Antilia oder der Sieben Städte,

die noch Niemand erreicht hatte, über deren Lage also jede Ver-

mutung gestattet war. An dieser also knüpfte Toscanelli an

;

diese rückte er — sie wohl gleichzeitig etwas südwärts verschie-

bend — in den Ozean hinein auf 10 Spatien = 50° Abstand von

Lissabon. Durch diese eine Etappe hatte er die, schlimmsten

Falles, ohne Land zu durchsegelnde Wegstrecke auf rund 2500

Miglien beschränkt, da Antilia auch von Zipango's Ostküste wieder

50° entfernt sein sollte.

Entsprechend der Karte Soligo’s habe ich die Insel größer

als auf dem Behaim-Globus gezeichnet. Schon Soligo stellt sie

halb so groß als Bianco, Beccaria, Pareto dar. Ohne eine Stelle in

dem Kolumbus - Tagebuch vom 25. Sept. 1492 würde ich Antilia

in der Breite des Kaps St. Vincent, wie Pareto und Soligo, be-

lassen haben. Nun berichtet aber der Entdecker, daß man am
25. September glaubte, Land gesehen zu haben '). Es wird eine

Karte von Schilf zu Schilf ausgetauscht, auf der „ciertas islas“

verzeichnet waren. Das paßt nun freilich nicht wörtlich auf die

eine größere Insel Antilia, aber die Entfernungsangaben aus der

Reise vom Gomera vom 6. Sept. an, fast immer rein westlich, er-

geben bis zum Wechsel des Kurses am 25. Sept. 534 Leguas oder

ca. 2100 Millas. Diese Zahl stimmt nicht schlecht mit den 7^—8
Spatien (1900—2000 Millas)-’), welche nach unserer Rekonstruktion

zwischen Gomera und Antilia liegen. Pinzon glaubte in der rich-

tigen Gegend der Inseln zu sein, aber wegen nordöstlicher Strö-

mungen sie noch nicht erreicht zu haben. Lag auf der Karte,

welche die Seefahrer besprachen, Antilia noch unter 40° Br., dann

konnten sie sich kaum in der Gegend jener Insel glauben.. Da nun

1) Navarrete, Col. de los viages. I, 1825. p. 13.

2) Sei es, daß sic dem Meilenmaßstab der Karte entnommen wurden, sei

es, daß Kolumbus den Laugengrad in 26° Breite = °/io seines Acquatorgrades

(66J M.) annabm.
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auch Behaim sie etwa auf 25° NB. verlegt (die Kopien zeichnen sie

zu weit südlich), so geben wir gleichfalls Antilia eine südliche

Lage ohne weitere hypothetische Inseln einzuzeichnen. Auch die

große Inseln St. Brandani lassen wir fallen.

32. Zulässige Quellen für die Küsten und Inseln
der alten Welt. Den Verlauf der europäisch-afrikanischen

Küsten, sowie der vorgelagerten Inseln müssen wir also meines

Erachtens den nautischen Karten jener Jahrzehnte des 15. Jakrh.

entnehmen. Es bieten sich da Pareto’s (1155) und Grat. Benin-
casa’s (1468— 82) Karten dar. Leider verbieten aber die prächtigen

Zeichnungen, die Kretschmer uns von solchen auf Taf. IV u.

V bringt, die Möglichkeit, sie in ein bestimmtes Gradnetz einzu-

zeichnen, da ein Mcilenmaßstab auf den Reproduktionen fehlt. Ja
auf der Pareto-Karte ist, — fast wie eine Ironie auf die messen-

den Geographen, — der in silber und gold, blau und rot farben-

prächtig strahlende Rand des Maßstabes mit abgebildct, die voll-

kommen gleichgültige Hülse mühevoll abgezeichnet, aber der Inhalt,

die Seele derselben, der Meilenmaßstab selbst nicht. Ich mußte

mir daher erst eine Photographie derselben Pareto-Karte für

meine Zwecke in Rom anfertigen lassen. Der Direktion der

Biblioteea Vittorio-Emanuele sage ich für die Gestattung hier-

mit meinen besten Dank.

Der Karte Pareto’s sind daher die Küsten von Irland bis zu den

Kanarien entnommen
,
die afrikanische Küste südlich der letztem

sowie die Kapverden sind nach Bcnincasa’s Karte v. J. 1480

bezw. 1468 eingetragen
;

die von K. v. Matkovic 1859 gelie-

ferten Kopien der beiden die afrikanische Küste betreffenden

Blätter der Karte v. 1480 *) waren freilich wiederum nicht un-

mittelbar zu verwenden
,

weil der Meilenmaßstab darauf fehlt,

sodaß ich diesen erst dem auf der Wiener Hofbibliothek befind-

lichen Original entnehmen mußte. Hiebei zeigten sich einige Un-

genauigkeiten bei Matkovic.

Die Eintragung erfolgte, um dies nach S. 268 zu wiederholen,

indem zunächst 17 Miglien (= 15') südlich von Lissabon der 40.

Parallel eingezeiebnet ward. Von hieraus ward auf dem Meridian

von Lissabon je in Entfernung von 66J Miglien, welche von dem
auf den Karten befindlichen Meilenmaßstab von Lissabon ans ab-

gegriffen wurden, eine neue Parallele gezogen; ebenso in je 250

M. Entfernung je ein neuer Meridian, um die großen Netzmaschen

der Karte zu erhalten, die Fünfgradfelder.

1) Programm des k. k. Gymnasium v. Warasüin 1860.
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Auf diese Weise rückt allerdings die Sierra Leone-Küste be-

reits auf den Aequator, aber es liegt ja in der TTmschwenkung der

afrikanischen Küste nördlich des Aequators auf der Pescbel’schen

Rekonstruktion, welche dem Behaim-Globns entnommen ist, ein

unstatthafter Anachronismus. Denn wenn auch das baldige Zurück-

fliehen der afrikanischen Küste nach Osten in diesen Gegenden

eine von vielen Kosmographen geteilte Vermutung war, so war es

von den portugiesischen Seefahrern doch noch nicht festgestellt.

Dies ist erst durch die Fahrten C'ad’s, an denen sich Beliaim be-

teiligte, geschehen, welche aber wohl nicht vor 1484 stattfanden.

Man könnte einen Einwand gegen unsere Zeichnung aus der zu

südlichen Lage des Cabo verde entnehmen. Ich bemerke neben

bei, daß dieses auf dem wahren Behaim-Globus etwas nördlicher

als auf den Kopien liegt, nämlich etwa 11J
U NBr., also auch noch

nicht in richtiger Lage. Da jenes Kap auf Benincacas Karte 2000

Miglien südlicher (gemessen in der durch Lissabon hinziehenden

Vertikale) liegt, so müssen wir es 30° (— 2000:66$ M.) südlicher

als Lissabon zeichnen, also auf 10$°. Es ist nicht ohne Interesse

hierbei daran zu erinnern, daß Kolumbus dieses Kap zu 9$°

annahm 1

),
also auch 30° südlicher von Lissabon, falls man die

Breite dieser Hauptstadt auf 39|° verlegen wollte (s. oben S. 250).

(Uebrigens übersteigt auf solcher Strecke der Fehler der Messung
leicht 1°). Das ist also wiederum ein, so viel mir bekannt, noch

nicht hervorgehobener Anklang der Anschauungen des Entdeckers

an die Toscanelli-Karte
,
wie ich sie mir vorstelle. Wenn der

Zeitgenosse des Kolumbus, Mos. Jaimes Ferner, das Cabo verde

dagegen auf 20° annimmt, so liegt darin nur der Gegensatz der ge-

lehrten Geographie des Altertums und der mittclaltei-lichen Nautik.

Denn er hat, wie er deutlich ansspricht, diese Breite indirekt dem
Ptolcmaens entnommen. Es sind also unvergleichbare Größen *).

Ich bemerke noch, daß die Festlandsküste Afrikas auf der

Karte Benincasas v. 1480 höchst unbedeutende Aenderungen gegen
diejenige von 1468 zeigt, welche jüngst Henry Yule Oldham
nach Brit. Museum Add. Mss. 6390 in sehr klarer Photolithographie

publiziert hat, (Festschrift für Ferd. v. Richthofen 1893, 199).

1) Navarr. Cot. II 103. „Y el Almirnnte dice en su carta (hier ist natürlich

ein Brief gemeint), que el Cabo Verde dista del equiooccio nueve grados y un
cuarto“.

2) Ferrcr spricht davon, daS Ptolemaeus dem Längengrad im Parallel des

Cabo verde 14 J Leguas (= 58$ Millas) gieht, während der Aequator nach ihm

15$ L. enthalte. Nun ist 14$ : 15$ = 94 : 100, also die Breite 20° (cos 20°

= 0**) vergl. Navarr. Col. II, 103.
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Dieser letztem habe ich die Kapverden entnommen, da die Karte

von 1480 die westlichsten nicht mehr zur Darstellung bringt.

Die Kanarien sind im Typus der Benincasa- Karte ge-

zeichnet, auf der Soligo-Karte sind sie etwas anders dargestcllt.

Ungezwungen ergiebt eine Messung mit dem Meilenmaßstab der

Karte eine Entfernung von etwa 1200 M. = 300 Leguas, welche

Kolumbus zwischen Cadix und Ferro annahm.

Azoren. Nicht geringe Schwierigkeiten bieten endlich die

Azoren. Bekanntlich behielten die Seekarten dieselben im Meri-

dian von Madeira aufgereiht noch lange bei, als man bereits ihre

richtige Lage annähernd kannte. Da nun Fayal nach Behaim be-

reits 1466 besiedelt ward, so ist anzunehmen, daß eine Darstellung,

wie man sie auf der Karte Cristofalo Soligo's findet, an-

nähernd die Vorstellungen der Zeit, die uns Toscanellis wegen

interessiert, wiedergiebt. Das Charakteristische ist auf dieser, daß

die Azoren zweimal gleichzeitig auf derselben Karte erscheinen.

Soligo’s Karte laßt sich mit Sicherheit nicht datieren. Die Studi

bibliografici (II, p. 89) nahmen ungefähr das Jahr 1489 an,

ohne dieses ztt begründen. Das scheint mir mit Rücksicht auf

Behaim's Globus, der nichts mehr von der alten mcridionalen

Kette früherer Karten zeigt, nicht wahrscheinlich. Sie wird älter

sein und kann dann in der That für die Rekonstruktion der

Toscanelli-Karte ganz gut verwendet werden. Die flüchtige

Skizze, welche d’Avezac .rnpidement calquee“ (Bull. Soc. Göogr.

de Paris III Ser. Vol, 16. 1850 p. 235) nach dem Original im

Britischen Museum mitgeteilt hat, war nicht unmittelbar zu ver-

wenden, weil sie die Fcstlandskarten nicht mit darstellt und na-

türlich auch keinen Meilenmaßstab trägt. Durch gütige Vermitte-

lung von Mr. H. C. Coote erhielt ich Erlaubnis mir eine

Photographie der Soligo-Karte nach dem Original herstellen zu

lassen. Das Original reicht von Kap Finisterre bis Kap Verde.

Nach dieser Soligo-Kopie ist die Gruppe der Azoren, entsprechend

den damaligen Anschauungen in doppelter Gestalt eingezeichnet.

Ich gebe zu, daß man darüber in Zweifel sein kann, ob Toscanelli

von dieser Darstellung, wie sie uns Soligo hinterlassen hat, Kunde

gehabt hat. Unter allen Umständen hat die Verwendung der

Soligo-Karte zur Rekonstruktion der verlorengegangenen Karte

Toscanellis mehr Berechtigung als diejenige des Bchaim-Globus.

Göttin gen, 10. Sept. 1894.
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Nachtrag.

Die Raccolta Colomblnna über die Toscanelli -Karte.

{Vorgelegt in der Sitzung vom 27. Oktober 1694.)

I.

Enr. Alb. d’Albertis. 1893. Wie oben (S. 212) mitgeteilt

ist, habe ich die vorliegende Abhandlung bereits im Juli 1893 der

K. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt, sie ist aber erst im

September 1894 gedruckt und konnte daher auch die neuere Littc-

ratur des Jahres 1893/94 berücksichtigen. In dem festen Glauben,

daß die Toscanelli-Karte ausschließlich in dem von G. Uzielli her-

auszngebenden Parte V. Vol. 1 der Raccolta Colombiana (contenente

:

Paolo Dal Pozzo Toscanelli) zur Besprechung kommen werde, ist

es mir leider entgangen
,

daß dies auch in Parte IV. Vol. I Le

costrwnoni navali e l’arte dclla navigaeione al ternpo di Cristoforo Co-

lombo per Enrico Alberto d'Albertis geschehen sei, der be-

reits i. J. 1893 veröffentlicht ist. Ich bin hierauf erst durch die

Zuschrift des Herrn G. Uzielli an die Redaktion der Mitteilungen

der k. k. Geographischen Gesellschaft zu Wien (1894 Augustheft

Nr. 7) aufmerksam geworden und kann daher auch zu den An-

sichten d'Albertis, erst in diesem Nachtrag Stellung nehmen.

1. Zunächst zeigt sich, daß E. A. d'Albertis in allen Punkten,

welche die Geschichte der Kartographie betreffen, sich durchaus

an die bisherigen Arbeiten hält, ohne neue Thatsachen oder Auf-

fassungen mitzuteilen. In Bezug auf die Carte nautiche medioe-

vali verwirft er jedoch die Ansichten B re u sin gs, ebenso wie ich,

(s. S. 255 Antn.) und nimmt die Erklärung Fi ori n i’s an, der ver-

suchte
,

ihnen eine aequidistante Azimutalprojektion unterzulegen.

Dieser Ansicht bin ich nicht. Auf diesen Punkt gehe ich indessen

jetzt nicht näher ein. Durchaus im Sinne der obigen Darlegungen

(S. 218) spricht sich d'Albertis auch dafür aus, daß der Toscanelli-

Karte ein aus rechtwinkelig sich schneidenden Linien bestehender

Entwurf zu Grunde zu legen sei. Das Wort lineae transversac

nimmt er ganz im Sinne von Uzielli (ohne jedoch diesen zu nennen),

also nach meiner Ueberzeugung irrtümlich für die Meridiane statt

für die Breitenparallelen (S. 220).

2. Das Spatium wird zu 4‘/»° an ge nommen (vgl. § 13. S.

229). Als Breite Lissabon’s nimmt Albertis 41° an, aber als Ausgangs-
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punkt für die Distanzangabe der 26 Spatien die Straße von Gibral-

tar
,

endlich hält er sich hinsichtlieh der Erdgröße an die Notiz

im Toscanelli-Manuskript, 1° des Aequator = 67} M. Daß diese

drei Annahmen untereinander unvereinbar sind, habe ich oben aus-

führlich dargelegt. Auch Albertis ist genötigt zu ähnlich künst-

lichen Interpretationen seine Zuflucht zu nehmen wie H u g tt e s (s.

S. 237). Das Resultat ist die vom Standpunkt der Kartographie

befremdende Annahme des Spatiums zu 4}°.

Alb. kommt dazu durch folgende Schlußfolgerung: Da 26.800 M. — 6500 M.
sind und 1* des Aeqnators = 67} M., so entspricht dies (6500 M.) einer Ent-

fernung von 96° auf dem Aequator, auf dem 86* von 118° 42', auf dem 37“ von

120° 14'
:
„Come si vedo, quest’ ultima latitudine non solo raggiunge ina oltre-

passa il terzo del circuito del globo e quindi t da metter da parte, mentre la

prima, rispondendo pienameute all’idea del Toscanelli
, si potri rctinere como il

parallelo medio cercato“ (1. c. p. 112). Ira Grunde hat nach der Auslegung von

Albertis dies Spatium gar keine Beziehung zur Kreisteilung. Wenn er dasselbe

dennoch zu 4°34‘ bestimmt und dann auf 4J° abrundet, so sind dies Interpreta-

tionen eines heutigen Mathematikers, der mit I.ogarithmen zu rechnen pflegt
;
es

ist ein rechnerisches Resultat
,
wie es dem Zeitalter Toscanellis ganz fern stand.

Albertis kalkuliert offenbar, wie folgt:

250: 67} = 1°: x also x — 250.3/aos = 8°,69958 und ferner

250 M. in 36° Br. = 3°,69158. sec. 86° = 3°,69458. 0,80902 = 4°,5666 = 4° 34'.

3. Die Größe des Miliare (vgl. §24. S. 263). Die absolute

Größe des Miliare schätzt Albertis (p. 112) auf 1749 oder 1644 Meter,

je nachdem man den braccio in Toskana zu 0,683 oder 0,548 an-

nähme. Er entscheidet sich für 1749 m, trotzdem er sich bewußt

ist, daß dadurch der Erdgrad von 67} = 118349 m, also 7229 m
zu groß werde. Ich erinnere daran, daß 0,583 der braccio per la

lana oder di patino, die Tuchelle ist, die mit der Geodäsie sicher

am wenigsten zu thun hat. Albertis bezeichnet diesen braccio

freilich als piede geografico(?). Der Abstand zwischen Lissabon und

Quinsay sei also zu 26.250.1749 m = 11368,& kil. oder 6140 heu-

tigen Seemeilen anzunehmen, also wiederum 620 kil. mehr als nach

der Berechnung von Hugues (S. 237). Irgend welche Gründe für

die Wahl des braccio di panno = 0,683 m werden von Albertis

nicht angegeben und seltsamer Weise nimmt er in dem gesammten

Abschnitt mit keinem Wort Bezug auf Uzi elli’s Aufsatz „Deila

grandezza della terra sccondo P. Toscanelli“ v. J. 1873, obgleich

dieser letztere doch da3 unzweifelhafte Verdienst gehabt hat, uns

zuerst mit dem Toscanelli-Manuskript bekannt gemacht zu haben.

Nach allem glaube ich durch die Ausführungen Albertis’ nicht ver-

anlaßt zu sein, meine obigen Darlegungen in irgend einem Punkte

zurückzunehmen oder abzuändern.
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4. Hinsichtlich der zugehörigen „ Carla dimostrativa delle idee

cosmografichc di P. Toscanclli “ wird ausdrücklich von Albertis

abgelehnt, daß sie den Versuch einer Rekonstruktion der Karte

von 1474 sein solle: „non h mia intenzione presentare un ipo-

tetico facsimile della carta del Toscanelli“ (L e. p. 115), Sie ist

in Mercators Projektion entworfen, jedoch ohne ausgezogenes Netz

der Gradliuien
,

nur einige rote Linien im Abstand von je 5

Spatien dienen, abgesehen vom eingeteilten Kartenrand, zur Orien-

tierung. Wir haben uns an dieser Stelle daher mit dieser Karte

nicht näher zu befassen.

Dennoch kann ich meine Verwunderung nicht unterdrücken, warum auf euro-

päischer Seite die Landumrisse so gänzlich roh und abweichend von allen zeit-

genössischen Karten eingetragen sind. Lissabon liegt an der Innenseite einer

nach Korden geöffneten Bucht, welche durch ein mächtiges Horn der Halbinsel

vom Meere geschieden ist. Im N. von Kap Verde springt die afrikanische Küste

plötzlich um 5° ostwärts zurück. Die Inseln sind nach Art des Behaim-Globus ins

Meer hinausgeworfen. Die Kapverden fehlen. Gran Canaria 15” w. vom Meridian

v. Lissabon hat dabei eine Ausdehnung von 7 Breiten- und ca. 5 Längengraden, oder

ca. 35—400000 qkm erhalten, ist also vierfach so groE als auf dem Behaim-Globus

gezeichnet. Alles dies kann kaum durch ein Kartenbild des 15. oder 16. Jahrh.

belegt werden. Höchstens kann die entstellte Küstenlinie Portugals von einer

rohen Weltkarte des Codex ABburnham 1077 abgelesen werden, welche UzieUi

p. 596 seines im nächsten Abschnitt zu besprechenden Werks abbildet.

H.

Gustavo Uziclli 1894. Das mit Spannung erwartete

monumentale Werk „La vita e i tempi di Paolo D al Pozzo
Toscanelli. Ricerche e Studi di Gustavo Uzielli“, wel-

ches Parte V. Vol. I der Raccolta Colombiana bildet, ist — für

mich unvermutet — Ende September 1894 noch zur Ausgabe ge-

langt. Es ist hier nicht der Ort, auf den außerordentlichen Reich-

tum der 745 Folioseiten umfassenden Arbeit des fleißigen Uzielli

für die Geschichte der Wissenschaften im 16. Jahrhundert auf-

merksam zu machen. Dasselbe nach allen Seiten zu würdigen,

dazu gehören selbstverständlich Monate des Studiums. Für den

vorliegenden Zweck genügte dagegen die Durchsicht weniger Tage,

um zu erkennen, daß Gustavo Uzielli der Geschichte der mathe-

matischen Geographie auch jetzt noch fern steht. Dies gilt ein-

mal in Betreff der Geschichte der Kartenprojektionen, dann der Ge-

schichte über Erdgrad und Erdgröße und ganz besonders der Frage
der Tabulae civitatum. Es haben die zwanzig Jahre, welche seit

seiner ersten Publikation (1873) über das Toscanelli - Manuskript

verstrichen sind, nicht dazu gedient, Herrn Uzielli in der Ansicht
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zu erschüttern
,
daß in den handschriftlichen Notizen des Kollek-

taneenblattes, — wie wir es nannten —
,
die eigensten Anschauungen

Toscanelli’s niedergclegt seien. Wie schweres Unrecht der Pane-

gyriker dem florentinischen Kosmographen damit thut, glaube ich

durch meine obige Abhandlung dargelegt zu haben. In einem

wichtigen Punkte
,

rücksichtlich des Miliare des Briefes von 1474

lenkt Uzielli aber erfreulicher Weise jetzt ein. Wir wollen die

Einzelfragen im Folgenden auseinander halten.

1. DieProjektion der Toscanelii-Karte. In dem Ab-
schnitt No. 16 : Toscanelli als Marinus redivivus (S. 238) habe ich

den ausserordentlich wichtigen Unterschied hervorgehoben, welcher
— vom historischen Standpunkt — zwischen der quadratischen
Plattkarte und der rechteckigen Plattkarte besteht. Indessen

kennt Uzielli, wie ich erst jetzt erfahre, überhaupt nur die

projezione quadratica. Er behauptet allen Ernstes (1. c. p. 394)

„Le 26 carte speciali di Tolomeo sono fatte con projezione qua-

dratica, ciok con meridiani e paralleli normali fra loro, essendo i

gradi dei meridiani eguali in lunghezza a quelli dei
paralleli (!?). Questa projezione era quella usata originaria-

mente da Marino da Tiro, e che da lui prende nome, ma 6 piü

semplice e chiaro darle quello di quadratica“. Diese Ausführungen
Uzielli’s geben mir die Beruhigung mit den obigen Darlegungen

S. 239—242 nichts UcberHiissiges gethan zu haben. Uzielli be-

hauptet (1. c. p. 388) aber auch Uber die wirklich aus dem 15. Jahrh.

erhaltenen Karten absolut Falsches: „Questa projezione quadratica 5

pur quella adottata dal B erlin ghieri per la sua Geografie, e

dal Cusano per la sua carta della Germania“. Nun muß aber

doch jeder Laie sehen, daß in Berlinghieri’s Geographia nur
eine einzige der alten Pto le m a e us -K arten in quadra-
tischer Projektion wieder gegeben ist. Wie oben angedeutet

ist (S. 243), sind auf den 26 Karten 19 verschiedene Verhältnisse

des Längengrades zum Breitengrad angenommen. Ich sehe mich nun
mehr veranlaßt, dies ausführlich nachzuweisen. In geographischer

Ordnung von Nord nach Süd findet man
Länge Breite L. : Br. Karten Mittelbreite (ca.)

17* = 9» 1 0,529 Anglia 58»

11" = C» 1 0,645 Scythia intra Imaum 57«

7» = 4« 1 0,571 Scythia extra Imaum 65«

6* = 3« 1 0,600 Germania 53«

3« = 2« 1 0,667 Gallia, Asia VII, Aaia VIII 48"- 49»

17« = 12« 1 0,706 Rhaetia 44)»
7« = 6« I 0,714 Dacia 44)»

11« = 8« I 0,727 Armenia 48"
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4» = 8« 1 0,750 Hispauia, Italia, Asia minor 40»-41»

9’ = 7» 1 0,778 Oraecia 38°

5» = 4» 1 0,800 Sicilia, Asia V 36"-37°

G» == 5° 1 0,833 Syria 83«

V == 6° 1 0,857 Libya t 81»

8” = 7" 1 0,875 Libya II, III, Asia IX 29»

11° = 10° 1 0,909 Arabia 24»

15° = 14° 1 0,933 India 22»

16° = 16* 1 0,937 India extra Gangem 20»

21° = 20° 1 0,953 Libya IV 18"

1» = 1 » 1 1 Taprobane 0»

Die quadratische Projektion findet sich also nur für die

Karte der nahe dem Acquator gelegenen Insel Taprobane vor.

Und was Cusa’s Karte von Germania von 1491 betrifft, so ist

dieselbe doch durch S. Ruge’s verdienstliche Facsimile- Repro-

duktion (Zeitschrift Globus, Braunschw. 1891, Bd. LX) so allgemein

zugänglich, daß sich jeder leicht überzeugen kann, sic sei in tra-

pezförmiger Projektion entworfen ist, und nicht in quadrati-

scher. Kurz in diesen Punkten ist Uzielli also vollkommen im

Irrtum. Ich wüßte nicht, wie man einen solchen noch klarer auf-

decken könnte, als mit dem Hinweis auf Berlinghieri und Cusa.

2. Die Erdgröße. Der Frage über die Annahme der Größe
der Erde in jenen Zeiten widmet Uzielli einen eigenen Abschnitt

„11 modolo del grado“ (p. 419 —428). Der äußere Gang seiner

Untersuchung deckt sich fast ganz mit einer Arbeit, welche ich

ursprünglich in unmittelbarer Verbindung mit dieser Studie ver-

öffentlichen wollte, aber schließlich doch zu umfangreich dazu

fand
,

nämlich alle einzelnen im Mittelalter auftretenden Grund-

werte des Erdgrades übersichtlich litterarisc.h zu behandeln. (S. o.

S. 228). Uzielli bespricht die moduli r/reci (mit wenigen Worten),

die moduli urali, den modulo di CO M. und als moduli dei navi-

gatori : 70, CG\, 5ff|, 53 M.
,

endlich den mod. di Th'.giomontano di

80 M. Die ganze Untersuchung leidet freilich an dem methodi-

schen Fehler, daß dabei alle Jahrhunderte bis zum Ende des 17.

durcheinander geworfen werden, sodaß die Arbeit für die Frage

der Entstehung dieser Werte und ihrer geschichtlichen Entwicke-

lung belanglos, zum Teil irreleitend ist. Auch jetzt scheint

ferner Uzielli die große Zusammenstellung Riccioli’s ganz ent-

gangen zu sein, da er dessen Geographia et Hydrographia refor-

mata v. J. 1661 nur einmal, gelegentlich der magnetischen Mis-

weisung, zitiert.

Für unsere Frage ist es jedoch bemerkenswert, daß Uzielli

nunmehr bei dem Modul 1° = 66| M. länger verweilt, welchen
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er 1873 überhaupt noch nicht kannte, jedenfalls nicht zu den

misnre fondamentali (S. 257) rechnete. Er nennt ihn den modulo

di Abulfeda, was allerdings eine ähnliche Berechtigung hat, als

die Bezeichnung modulo di Alfragano für 56| M.
,
weil beide die

betreffenden Werte in ihren Schriften anwenden. Ich bezeichnete

ihn als denjenigen des Alazenus, da dieser drei Jahrhunderte vor
Abulfeda gelebt hat. Daneben wird der Modul 66J M. von Uzielli

auch als derjenige Am. Vespucci's bezeichnet, wobei auf den

dritten Brief verwiesen wird
,
den Bandiui 1745 veröffentlichte

:

„Si osservi ancora che ü Vesptirci J'u il solo ad usare ncl scrolo X V il

modulo arabo 06\
u

(1. c. p. 420). Ich glaube durch meine obigen

Darlegungen (S. 259 lf.) bewiesen zu haben, daß diese Behauptung

unrichtig ist. Was Vespucei selbst betrifft, so bitte ich die Aus-

führungen der Anmerkung auf S. 259 zu beachten, in der der Modul

16| Leguas als Argument für die Unechtheit des Briefes von 1500

benutzt wird. Jedenfalls zieht Uzielli die Kartenlitteratur des

15. Jalirh. auch bei dieser ganzen Frage nicht heran ').

3. Die sogenannte „Gra d m essu n g d e s Toscanelli“. Be-

gierig habe icli Uzielli’s Werk nach einem nähern Nachweis

des Ursprungs des Modul 1° = 67 § M. durchmustert. Er wird

auch jetzt noch ohne Weiteres als die misura fundamentale Tos-

cauelli’s bezeichnet. Wir erfahren, daß jenes Kometen-Manuskript

des Codex Magliabechiauus das einzige ist, welches von Tosca-

nelli überhaupt existiert. Uzielli bringt auch jetzt nicht ein ein-

ziges Dokument aus dem Zeitalter Toscanelli’s oder späterer Jahr-

hunderte bei, in welchem jemals ein Wort darüber zu finden wäre,

daß Toscanelli jenen Modul angewendet, empfohlen oder gar — selbst

gefunden hätte. Trotz alledem wird Toscanelli, wie 1873, so auch

jetzt 1894 in die Reihe der Geodäten eingereiht, welche eine

eigene Gradmessung ausgeführt haben (! !). Uzielli geht so weit,

auf Grund dieser einzigen handschriftlichen Notiz von 4 Zeilen

die Geschichte der Geodäsie neu in Perioden einzuteilen (1. c. 410).

Il primo astronomo die in Europa riconobbe l’importauza di fissarc il valoro

assoluto dell’ unitä itineraria, onde valorsi di questa base indispensabile per

avere conoscenza esatta dclla misura di un arco di meridiauo, fu l’aolo dal

1) Wie fern Uzielli diesen Fragen der mathematischen Geographie steht,

zeigt sich auch darin, daß er den Modul 1° = 63 M. ebenbürtig den andern zur

Seite stellt. (S. auch seine Tabelle p. 013). Ich habe oben schon die Gründe

des Irrtums angedeutet (S. 267) und werde die nähern Nachweise später geben.

Ergänzend füge ich nur hinzu, daß ein Erdumfang von 19080 M. natürlich auf

6300 Leguas führt, wenn man 1 Legua = 3 Millas ansetzt
,

also genau die Zahl,

welche dem Modul 1* = 174 Leguas entspricht.
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Pozzo Toscanolli. La gcodcsia lerrestre comprende quattro epoche fomlnmentali,

determinat*- dalle misurc principali che in esse ehboro luogo
,

ciofc: quelle di

Eratostcne, quelle eseguite dagli astronomi arabi per ordine dal CaliffoAlma-

rnun, quelle di Paolo dal Pozzo Toscanolli e quelle del Picard.

Also, während die Geschichte der Geodäsie bisher der arabi-

schen Gradmessung v. J. 827 stets diejenige Ferneis v. «J. 1525

folgen ließ, soll jetzt die neue Periode mit Toscanelli beginnen,

wie es auf der chronologischen Uebersiehtstabelle p. 614 des Uzicl-

lischen Werkes in der That zu lesen ist; dort beginnt die Reihe

der modernen Gradmesser mit Toscanelli und endigt mit Faye

(1894). Aber nicht nur dies, ganz wie 1873, wird behauptet, Tos-

canelli sei mit seinem Modul 67$ dem wahren Wert der Erdgröße

sehr nahe gekommen. Denn (p. 455) es ist ein

Braccio di terra (nach Ximcnes, 1767) = 0,550637 metri

Miglio di 3000 braccia da terra . . = 1651,911 metri

also, da nach Faye 1° = 111132 m sei, so ist

1° = 111132: 1651,911 = 67X
»
T = 67&,

und Toscanelli fand 67$ = 67$$ M. „Tale approssimazione k ve-

ramente mirabile“!

Aber das merkwürdigste an der ganzen Beweisführung ist

doch, dass Uzielli nunmehr auch der vermeintlichen Toscanelli'schen

Gradmessung näher tritt. „II Toscanelli deve averla ottenuta con

un numero grandissimo di medie, valendosi dclla misure di un

arco di meridiano passante per due luoghi di cui conosceva la

distanza“. Uzielli untersucht nun
,
wo diese Gradmessung hätte

stattfinden können und kommt zu dem Resultat zwischen Florenz,

Livorno und Neapel (1. c. 456) : Firenze a Livorno-Porto Pisano

la strada era quasi retta ([?), e la distanm da Livorno-Porto Pisano

a Napoli si poteva calcolare con grandc approssimazione, relativa,

mentre la direzione Firenze-Livorno era quasi normale alle due Livorno-

Napoli e Firenze-Napoli, quasi cguali fra loro
u

(! ?). Quindi, in con-

clusione, per questc due ultime cittä si poteva dedurre con discreta

approssimazione la loro vera distanza in linca retta dalla loro di-

stanza itineraria

Ich habe hier Uziellis eigene Worte wiedergegehen, um nicht

etwa neue Misverständnisse in diese schwer begreiflichen Kom-
binationen zu bringen. „Noi non pretendiamo di eseguire i

calcoli come li avrä fatti il Toscanelli" sagt unser Autor;

das wird jeder begreiflich finden. Aber dennoch erfahren wir

durch eine längere Rechnung mittelst des bekannten Kosinus-

satzes, daß die kombinierten (!) Koordinaten der Ortstabelle I und II

des Toscanelli-Manuskripts (s. u. S. 301) (Venedig 46° 45’ Br., 36°

60' L., Florenz 43° 30' Br., 33° 9' L., Neapel 40° 30' Br., 35° 34' L.),
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für die Bogendistanz Florenz- Venedig (4° 14' 18" statt in Wahr-
heit 1° 52' 36") sehr schlecht, für Florenz-Neapel (3° 35' 52" statt

3° 39' 57") dagegen recht gut mit dem wahren Abstand stimmen.

„Supposto (sic !)
— heißt es dann weiter— ehe Toscanelli conoscesse

la distansa vera in miylia toscane fra Firenze e Napoli, e se facciamo

i ca!coli prendendo sempre per il valorc del grado metri 111132, si

trova que egli ne avrebbe dedotte per la lungheeza dd grado . . . miylia

toscane 68

.

Um deutlicher zu sprechen, so berechnet Uzielli, daß

sich die Bogendistanzen, auf den Erdgrad = 111132 m reduziert,

verhalten wie

3° 35' 52" : 3° 39” 57' = 405,g kil. : 407,4 kil.

folglich, da in Wahrheit 1° = 67T?r toskanische Meilen ä 1651,911 m
sei (hier wird also die Meile nicht zu 1653,«07 m angenommen!),

ergiebt sich aus der Proportion

x : 67W = 407,4 : 405,

g

der Erdgrad zu 68J miglia toscane, also nur 0,8 °/o mehr, als Tos-

canelli (67§) gefunden hat. Es verlohnt bei diesen ganz halt-

losen Schlußfolgerungen kaum, auf die unterlaufenden Rechenfehler

aufmerksam zu machen. (Es sind 3° 35' 52" nicht 405,8 sondern

nur 399,g kil., wenn 1° = 111132 m, und der Erdgrad würde also

= 68/ö5ö- M. tose, oder lj Prozent mehr als 67f sein). Ich betone

nur von neuem, daß Uzielli auch nicht den Schatten eines Beweises

beibringt, daß Toscanelli die terrestrische Entfernung zwischen

Neapel und Florenz so gut, nämlich zu 2461 (243}) m. toscane, gekannt

habe und wie er zu solcher Kenntnis in einem Zeitalter hätte

kommen können, wo die Itinerarien zu Lande noch an den grüßten

Fehlern litten. Kurz diese ganze Hypothese steht vollständig in

der Luft und sie kann mich nur in der Ueberzeugung bestärken,

daß ich mit der Vermutung, 67$ sei der Erathosthenische Erdgrad

ausgedrückt in Florent. Meilen (= 86000 : 1270 S. 267) das Rich-

tige, jedenfalls ungleich Wahrscheinlichere getroffen habe.

4. Die Größe des Mi gl io. Vergegenwärtigen wir uns, daß

sich die eben geschilderte Argumentation auf der Annahme auf-

baut, Toscanelli habe die Meile zu 1051,911 m angenommen. Einen

Beweis hierfür hatte Uzielli 1873 nicht gegeben, auch jetzt findet

sich nicht ein einziger neuer Gesichtspunkt. • Es gelingt ferner

Uzielli auch jetzt nicht die unciae und fili zu erklären. Aber ich

finde in seinem Texte eine wichtige Notiz. Ximenes hatte be-

kanntlich (s. 0. S. 262), die Größe der braccio di terra aus einer

Marke am Palazzo del Bargello abgeleitet, und ich behauptete,

daß nicht feststeht, ob diese Marke wirklich schon aus dem 15.

Kgl. Om. d. W. N.clirkbUm. PUlolog.-hlttor. JUum- 1894. Mo. 8. 20
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Jahrb. stammt. Jetzt erfahren wir durch Uzielli (1. c. p. 455)

„Non solo mit qtuillro campioni delle inisure lineari fiorentine

esistevano a Firenze nel XV secolo nell’ attuale palazzo del Bar-

gcllo, ora scomparse per quella particolarc caratteristica delle grctte

intelligenze dei restauratori moderni, che tanto distruggono per

voler tutto restaurare“. Also wenn 4 Marken am Palazzo del

Bargello verzeichnet waren, dann sehe ich keinen Grund ein, warum
unter diesen 4 nicht auch diejenige Elle könnte gewesen sein,

welche durch die Toseanelli-Notiz „ßrachium continet duos palmos,

Palmus 12 uneias 7 filos“ gekennzeichnet und durch lticcioli uns als

ältere Florentiner Elle überliefert ist. Ich kann die von Uzielli

mitgeteilte Nachricht über die 4 Marken nur als neue Bestätigung

meiner Konjektur (S. 2(56) „Miliare Horentinum continet 1270 passus

rom.“ ansehen. Bei dieser wird der Geschichte der mathema-

tischen Geographie, weder in Betreff der Meilenmaße noch der Erd-

gradgröße, ein Zwang angethan, allerdings scheidet Toscanelli aus der

Reihe der Geodäten, die eine misura fondamcntale des Erdgrades

aufgestellt hätten, wieder aus. Dali dadurch die Bedeutung Tos-

canelli’s als Kosmograph irgendwie geschmälert würde
,
kann ich

unter keinen Umständen zugeben. Ich leugne, daß jene Notiz

davon Zeugnis ablegt, Toscanelli selbst habe jemals eigene „ricercke

sulla grandezza della terra“ angestellt.

5. Die Seemeile. Indessen ganz unerwarteterWeise lenkt

G. Uzielli p. 460 plötzlich ein. „Es sei nicht erforderlich, daß

Toscanelli die Meile, welche er in seinen Untersuchungen über die

Größe der Erde angewandt habe, auch in seinem berühmten Briefe

an Martins im Auge gehabt haben müsse. „11 miglio marittimo,

vago come gli altri, era il solo di eni il Toscanelli poteva scri-

vere a Lisbona a proposito di viaggi marittimi“. „Evidentemente

il Toscanelli, scrivendo al Martins, non poteva prendere per unitä

itineraria il miglio di 67f al grado, misura assolutamente locale

fiorentina, ma aveva dovuto scegliere una di quelle piü usate gene-

ralmente in quel tempo come misura marittima“ (p. 461). Daun
sind wir in Hinsicht der Meilenfrage ja freilich vollkommen in

UebereinStimmung, nur ist die Sache nach dieser Wendung etwas

fatal für Hugues und Kretschmer, welche ihre Rechnungen

so fest auf die Uzielli’sche Hypothese, 1 M. = 1653 Meter, auf-

bauten. Aber auch Toscanelli selbst kommt damit in ein selt-

sames Licht. Er weiß, nach Uzielli, daß der Erdumfang viel

größer ist als 66$ . 360 = 24000 römische Meilen (millia passuuxn),

und dennoch läßt er den König von Portugal in dem Glauben
,
sie
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sei nicht größer. Man sicht, der halbe Rückzug Uzielli’s in der

Meilenfrage genügt nicht, er verwickelt ihn in neue Widersprüche.

Von Interesse ist, daß Uziclli auch seine Hypothese aufgiebt,

Oporto (das besser zu 42° 22' paßt als K. Finisterre s. S. 248), sei

der Ausgangspunkt für Toscanelli’s Berechnungen des Westweges.

Er erkannte, daß man nach dem Brieftext nur in der Breite Lissa-

bons dem Längengrad jene 50 Miglien gehen könne. Freilich paßte

dies nicht zum Modul des Ptolcmaeus 1° =
62 J M.; die Heran-

ziehung des Sacrobosto, welcher sieh an Eratostlienes hält, giebt

ihm auch keine Hülfe. Die Untersuchung verläuft, aber im Sande;

Uziclli hält eine Lösung für unmöglich. Toscnnolli habe wohl nur

von einer „mittleren“ Meile, in „abgerundeten“ Zahlen gesprochen,

die ungefähr auf den Parallel von Lissabon passen (1. e. p. 402).

6. Die rekonstruierte Karte Toscanelli’s. Nicht ohne

Spannung sah ich dem Versuch Uzielli’s die viel genannte Karte

nach den Quellen zu restituieren entgegen. Sie wird im Maßstab

1 : 56.OU0000 beigefügt, also in einem kleineren, als der Karten-

rakmen des Toseanelli-Manuskripts. Indessen wird
,
um nicht für

andere Zwecke noch eine zweite Karte zu geben, dieser „Tcntativo

della ricostruzione della carta di Toscanelli“ auf den gesammten

Erdumfang von 360° ansgedehnt. Der Rand ist ebenso eiugeteilt,

wie auf meiner Skizze. Die Gradlinien sind jedoch nicht ans-

gezogen, bis auf den Mittelmeridian. Dies widerspricht aber doch

wohl dem klaren Wortlaut des Toscanellihriefes : lineae rectae in

longitudine cartae signatae und lineae ijuac Iransversae sunt. Das weist

deutlich auf ein ausgezogenes Liniennetz hin. Unhistorisch ist,

wie S. 270 gezeigt ist, die Bezifferung der Längengrade bei einer

carta navigacionis und die Annahme eines Nullmeridians 2 - 3°

W. v. Lissabon. Wahrscheinlich geschieht dies im Anschluß an

die Ortstabelle I, auf der Portogallo die Länge von 3° gegeben

wird. Uzielli faßte im Anschluß an den oben genannten Rahmen
die Karte als quadratische Plattkarte auf, schließt die Länder

südlich des Aequators, ebenso wie ich, aus, erstreckt im Norden

aber die Karte bis 90® Br. (Vergl. S. 269).

Die Konturen der Länder und Inseln sind zumeist ohne festen

Anhalt an eine gleichzeitige Karte skizziert. Zur Erläuterung

sind jedoch im Westen die asiatischen Küsten nach dem Plani-

sfero von 1457 ‘) und dem Behaim-Globus eingetragen. Die vielen

1) Dieser Planisfero ist nichts anderes als die sogenannte genuesische Welt-

karte von 1447 (s. oben S. 233). Dieselbe wurde bekanntlich früher nach d. J.

20 *
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Umrißlinicn und nicht zur Karte gehörigen, aber mitten in die-

selbe geschriebenen Tabellen und Textworte machen die Karte

Uziclli’s wenig übersichtlich. Um also den Hauptpunkt herauszu-

heben
,

so rückt U z i e 1 1 i die gesamte Darstellung der ozeani-

schen Inseln, wie sie Behaim giebt, — Azoren, Kanarien, Kapverden,

Antilia und Cipango — um etwa 30° mehr nach Osten
,
während

die Distanzen der Inseln unter einander so ziemlich die gleichen

bleiben. Dadurch gewinnt die europäische Seite der Karte sicher

an Wahrheit gegenüber der Peschel’schen Rekonstruktion. Der

gewaltige Fehler des Behaim -Globus in Betreff der drei Insel-

gruppen wird bedeutend reduziert, ähnlich wie auf meinem Ent-

wurf; aber die Zeichnung der Inselgruppen nach Behaim ist von

Uzielli beibehalten.

Die Konsequenz dieses etwas mechanischen Verfahrens ist, daß

nun Antilia den Charakter einer wichtigen Zwischenstation auf

dem weiten Wege verliert, denn sie ist bei Uzielli nur 10° = 2

Spatien oder rund 500 Miglien von den westlichsten der Kanarien

entfernt. Jedenfalls kann sie in dieser Lage nicht mehr für die

Tagebuchnotiz des Kolumbus vom 25. Sept. 1492 (s. S. 286) in Frage

kommen. Aber viel wichtiger ist, daß Uzielli nunmehr gezwungen

ist, Cipango in 50° Abstand von Asien (Quinsay) zu ver-

legen. Dies letztere widerspricht, nun nicht etwa nur dem Behaim-

Globus (20°) und dem Planisfero von 1457, sondern vor allem den

maßgebenden Angaben Marco Polo's. Uzielli weist selbst (1. c. 413)

darauf hin, dass Toscanelli wahrscheinlich die chinesischen Li mit

Miglien identifiziert habe, wenn er schreibt, die Stadt Quinsay

habe einen Umfang von 100 Miglien. Ist dies der Fall, dann

mußte Toscanelli sich Japan in einer Entfernung von 1500 Miglien

von Quinsay denken, wie Marco Polo dies deutlich ausspricht;

also, da 1 Spatium = 250 M. ist, in etwa 6 Spatien Entfernung

und keinesfalls in einer solchen von 10 Spatien. Uzielli giebt

in diesem Punkte sicher nicht die Anschauungen Toscanelli’s

wieder. Endlich entsprechen die Breitenlagen der Iuseln, wie be-

sonders der Kanarien, welche Uzielli unter den Wendekreis (23'/i°)

1417 datiert, bis Wuttke (1853) sie auf 1447 setzte auf Orund der Inschrift auf

der Karte seihst. (Vergl. auch Th. Fischer, Samml. mittelalterlicher Weltkarten

1886, 161). W’enn Uzielli ihr jetzt 1457 als Entstebungsjahr giebt, so kann

ich ihm darin nur vollkommen beistimmen. Da die Ongania- Sammlung diese

Karte in Photographie veröffentlicht hat, so kann jeder sich überzeugen, daß die

mittelalterliche 6, die man früher für 1 las, später irrtümlich für eine 4 gehalten

worden ist.
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verlegt, kaum den geographischen Anschauungen Toscanelli’s. Keine
Karte des 16. Jahrh. setzt sie so weit südlich. Dies geschieht

vorübergehend auf den Tabulae novae zum Ptolemaeus im 16. Jahrh.

Die Fortunaten des Ptolemaeus (10°) können nicht gemeint sein.

Auf der Ostseite des atlantischen Ozeans überrascht die ganz rohe

UmriBlinie der Küsten Afrikas und Nordwesteuropas. Nicht

weniger, daß Lissabon hier, ganz im Gegensatz zu den im Text
nicdcrgelegtcn Anschauungen, eine Breite von 37'/*° gegeben wird.

Das stimmt auch mit keiner gleichzeitigen Karte, noch weniger

hat man jemals den Brcitennnterschied zwischen Sagres (37°) und
Lissabon nur zu V»° angenommen. Auf See- und Weltkarten des

15. Jahrh. wird Irland stets im Meridian der portugiesischen

Küste gezeichnet, Kap Lizard im Meridian von Cabo de Perms.

Bei Uzielli springt die Küste Nordwestenropas rasch nach Osten

zurück. Wahrscheinlich ist dies durch die Position von Londros

(Ortstabclle I) veranlaßt. Nach allem diesen lassen sich gegen

den llekonstruktionsversuch Uzielli’s gewichtige Bedenken erheben.

7. Die Tabulae civitatum. Wie oben(S.251) angedeutet,

enthält, das Toscanelli-Manuskript 4 Verzeichnisse geographischer

Koordinaten, von denen drei bereits durch die Ueberschriften

:

[2] ex libro M. Stephani, [3] ex libro qui incipit occasi-

one etc., [4] ex libro Decani sich ohne Weiteres als Aus-

züge aus älteren Schriften kennzeichnen. Die längste [1 ]
ist einfach

Nomina civitatum überschrieben. Gegenüber der naheliegenden

Erklärung, dass auch diese Ortstabelle, ebenso wie die drei ande-

ren
,

nichts als das einfache Exzerpt Toscanellis sei
,

die er sich

gelegentlich notiert hat, erzählte uns G. Uzielli mit voller Unbe-

fangenheit „le coordinati geografiche ivi segnate non sono evidente-

mente, in grün parle almeno, il frulto delle ossertasioni personali dcl

Toscanelli .... Dd resto gli luoghi degli elcnchi [2] et [4] jwtevano,

quasi interamcntc(\'i) ,
cssere stati a lui comunicati da viaggiutori e

da aulori occiden/ali (1. c. p. 464). So unbegreiflich dieser Grund-

irrtum Uzielli’s ist, daß man es in diesen Ortsverzeichnissen ganz

oder zum grossen Teil mit Angaben zu thun habe, welche un-

mittelbar aus der Zeit Toscanelli's stammten, so erklärt er uns

das unmethodische Verfahren des Verfassers, um die Tabellen zu

erläutern. Er zieht, ohne die in die Augen springenden Fehler

vorher auszumerzen, die 119 Positionen, die sich auf 104 Orte be-

ziehen, in eine Liste zusammen, ordnet diese im Text alpha-
betisch, und stellt den Positionen nur diejenigen des Pto le-

rn äus (ed. Ruscelli 1561), des Regiomontan (1473?), des P.
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Apian (1533) und Gr. Mercators (1607) gegenüber, endlich legt

er die sämtlichen Orte in eine einzige Karte zusammen und

konstruiert daraus, so gut es angehen will, eine Landkarte der

alten Welt.

Meines Erachtens liegt hier ein vierfacher direkter Verstoß

gegen die methodische Behandlung solcher Tabulae civitatum vor;

derselbe wird Ursache zu den zahlreichen Irrtümern, welche Uzielli

bei Identifikation der aufgezählten Orte begeht. Denn erstens

müssen doch unzweifelhaft die falschen Lesarten durch Quellen-

kritik, durch Vergleich mit anderen mittelalterlichen Tabulae,

die uns erhalten sind, ausgemerzt werden. Das kann in den sel-

tensten fällen auch durch einen Vergleich mit Ortsverzeichnissen

späterer Jahrzehnte oder Jahrhunderte gefördert werden. Apian

und Mercator sind in diesem Falle fast ganz ohne Wert. Drittens

wirkt die Vereinigung der 4 Tabulae in eine einzige und die al-

phabetische Anordnung geradezu verwirrend. Nur eine geogra-
phische Gruppierung und die Einzelanalyse jeder Tabula für

sich und in ihren einheitlichen Bestandteilen kann zum Ziele

führen. Endlich ist viertens die Hauptschwierigkeit verkannt, daß

die Angaben der geographischen Länge in jenen Tabulae sich auf

einen verschiedenen Nullmeridian beziehen. Dies ist

nicht etwa nur hinsichtlich der Gesamtheit der 4 Einzcltabellen,

sondern zum Teil auch hinsichtlich der einzelnen Positionen ein

und derselben Tabula der Fall. Dadurch gelangen Orte, deren

westlichere Lage auch dem Toscanelli unbedingt bekannt war, in

den Osten anderer, wie z. B. Jerusalem (66° L) und Damaskus (60°).

Dadurch wird Uzielli gezwungen dem Roten Meer eine Richtung

nach WSW zu geben, welche dasselbe auf keiner mittelalterlichen

oder arabischen Karte hat etc. etc.

Es würde den uns in diesem Nachtrag zur Verfügung ste-

henden Raum überschreiten, wollte ich die Einzelanalyse der vier

Tabulae durchführen und damit alle Mißverständnisse Uzielli’s,

soweit ich sie bisher erkannt habe, klarstellen. Ich beschränke

mich bei Tabula I auf einige typische Beispiele zur Begründung
meiner Behauptung. Zuvor muß ich auf die Hauptursache der

irrtümlichen Erklärungen Uzielli’s hinweisen. Sie scheint mir
durch den verhängnisvollen Glauben hervorgernfen zu sein, daß
Toscanelli als Begründer einer neuen Schule der Kartographie an-

zusehen sei (1. c. p. 472). Daher der weite Sprung von Ptole-

inäus auf Toscanelli ohne jede sonstige Berücksichtigung der Er-
zeugnisse arabischer Geographen des Mittelalters und der nautischen

Karten. Gerade auf dem Felde geographischer Koordinatenbe-
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Stimmung haben die Araber doch Außerordentliches geleistet,

indem sie den Hauptfehler des Ptolemäus, die gewaltige Ausdeh-

nung des Mittelmeers, vermieden haben. Die zahlreichen orienta-

lischen Narneu haben zwar dem Toscanelli-Interpretor nahe gelegt,

dass sie sich nur durch eine Vertiefung in die orientalische Geo-

graphie sicher erläutern ließen. Wenn er aber klagt, daß der

Mangel italienischer Bibliotheken an orientalischen Quellen ihn

verhindert hätte (1. c. p. 4(54), der Sache näher zu treten, so er-

innere ich daran, daß Lelewel’s Göographie du nioyen age (1852

u. 1857) mit ihren langen Auszügen aus arabischen Positionsta-

bellen des Ibn Junis, des Arzakhel, des Abulfeda ctc. etc. ihm

jedenfalls zugänglich gewesen wäre, und daß selbst Peschel’s
Geschichte der Erdkunde (1877 p. 138) aufs klarste über die Diffe-

renz der Nullmeridiane bei den Arabern orientiert, nämlich z. B.

über die Zählung vom „Occidens verum“ und „Oecidens habitatum“,

welches eine Längendifferenz von 17‘/s° bedingt, ferner über den

Unterschied der Annahme von 70° L. oder 60" L. für Bagdad, wo-

durch wieder eine Differenz von 10" in den Längenangaben ge-

nügend erklärt ist. Selbst mit diesen Hülfsmitteln läßt sich schon

eino große Zahl der scheinbaren Widersprüche auflösen, sobald

man durch weitere Vergleiche festgestellt hat, daß in späteren

Zeiten auch noch ein Längenunterschiede von 5“ und 7° gegenüber

der älteren Rechnung eine Rolle spielt.

a. Die wichtigste Eigentümlichkeit des ersten Verzeichnisses

„Nomina civitatum* ist oben bereits nachgewiesen (§ 20,

S. 217). Die Breiten sind meist einer nautischen Karte der Ita-

liener entnommen. Die Längen gewiß nicht. Sie sind, so wie

sie dort stehen, unvereinbar untereinander. Niemals hat die Karto-

graphie zwischen Konstantinopel (61° 24' L.) und Trapezunt (83°

22’ L.), wie hier, einen Längennnterschied von 22° angenommen,

niemals hat man sich Tana in Crimea (100° 53' L.) 17° östlich

vom Meridian Trapezunts gedacht. Hier liegen also Längen vor,

die gruppenweise zusammen gehören
,

aber je bei der einen

Gruppe von diesem, bei der anderen von jenem Nullmeridian aus-

gehen.

Der Hauptsprung findet beim Uebergang vom westlichen Mittclmeer zum

östlichen statt. Cartago (33°) und Rhodus (50°) sind nach Elenco [4] (s. u.)

richtig 17° in Längo von einander entfernt, nach Elenco [1] (Tunis 28° 42' und

Rhodus 55° 33') dagegen 27°. Zur Länge von 55° 33' für Rhodus gehört eine

solche von 56° 40' für Konstautinopel, wie sie in Elcuco [2] auftritt. Aber die

Ortstabeile macht hier einen neuen Sprung von fast 5*(61°24') und diesem folgen

alle kleinasiatisclicn Orte. „Licorna“ iu Turcbia, wie Uzielli gelesen, um es uiit

Ilalicarnass zu identifizieren, obgleich cs auf 42° Br. gesetzt ist, ist Ancoria
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(Angora) und paBt mit 66°87'L. dann gut zu Konstantinopels eben bezeichneter

Lage. Trabi sond a’s Länge von 83° 32' ist gewiß nur falsche Lesart statt 73® 32'.

Und die ganz unmögliche Lange von 100*53' für Tana in Crimea hängt, wie ich

bestimmt glaube, damit zusammen, daß der unbekannte Kompilator dieser Tabula

die Länge von „Tana bei Bombay“ in Ilind (104* 20' nach Abu Rihan) neben

dem bei den Arabern kaum vorkommenden Ort in der Krim gesetzt bat.

Im übrigen breche ich den Einzelnachweis hier ab, da ich noch keineswegs

Uber alle Namen und Positionen dieser Tabula im Klaren bin.

b. Zu (len häufigsten Tabulae regionum des spätem Mittel-

alters gehört dagegen diejenige, welche Toscanelli dem über M.

Stefani entnommen hat. Sie tritt uns in zahlreichen Hand-

schriften über die Canones super tabulas astronomiae etc. entgegen,

meist in derselben Reihenfolge der Namen. Sie scheint mir aus

einem älteren und einem jüngeren Teil zusammengesetzt zu sein.

Der ältere dürfte unmittelbar auf den arabischen Astronomen

Zarqala, Arzakhel (um 1070), znriiekzuftihren sein, da sämtliche

Orte sich bereits in der lateinischen Uebersetzung seiner Canones

durch den Italiener Gherardo di Cremona (fl 187) finden
;
L e -

lewel (GAogr. du moy. Age, Atlas 1850 p. 16) hat diese nach dem
Pariser Manuskript mitgeteilt '). Durch jenen Uebersetzer ist

sicher erst Cremona (und vielleicht Novaria) in die Liste ge-

kommen, da mehrfach berichtet wird *), er habe den Längenunter-

schied zwischen Toledo (wo er sich persönlich aufhielt) und seiner

Vaterstadt berechnet. Cremaia im Toscanelli-Mannskript ist

also nicht, wie Uzielli meint, Crema (bei Lodi), sondern „Cremona“.

So oder „Cremonia“ schreiben auch alle Handschriften. Unter

meinen Auszügen habe ich nicht weniger als 4, welche diese Ta-

bula civitatum enthalten, nämlich Wien, k. k. Hofbibliothek

Nro. 4988 fol. 317b = I, 5144 fol. 37h = II und 5337 fol. 112b = 1H
und Göttingen (Theol. 124 fol. 139''). Stellt man diese neben ein-

ander, so lassen sich die sinnstörenden Schreibfehler des Tosca-

nelli-Manuskripts, wie Parisius 44° 30', Colonia 45° Br. leicht aus-

merzen ’).

1)

Nach B. Boncompaqni, Deila vita e delle operc di Gherardo Cremonese
Roma 1851 p. 57 (Auch Atti dell’ Acad. pontif. de nuovi Lincei, Anno IV) befindet

sich die Uebersetzung Arzakbel’s durch Gerard v. Cremona im Cod. Ottoboniuno

Nro. 1826 der Bibi. Vaticana und im Cod. Nr. 3453 der Biblioth. Barbcrina in

Rom. Meines Wissens ist weder der arabische Text noch die lateinische Ueber-

setzung je veröffentlicht.

2) Vgl. auch Gdographie d’Aboulfcda, traduite p. Reinaud I, Paris 1848

p. CCXLVI1.

3) Noch sei bemerkt, daß in der Wiener Handschrift Nro. 6337 fol. 1 1

G

1’

—

120» auch enthalten ist: Stephanus Mcssuhala, Cauones de nstrolabio conficicado.

Üb dies auf den M. Stefanus des Toscanelli-Manuskripts führt? (?)
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1. Der ältere Teil der Tabula ex libro M. Stefani.

Absichtlich reihe ich dieser Uebcrsicht noch die Orte Tolosa, Marsilia, No-

varia ein, weil sie sich in Gerard v. Crcmona's Uehcrsetzung finden, letzte beiden

Orte allerdings ohne Koordinaten (Lclewel, Atlas p. 10). Schreibweise nach dem

Toscanclli-Manuskript, von der die andern oft abweicben.

Stefanus

(Tosc.-Msk.)

L. Hr.

Arzakhcl
(I.olcwel)

L. Iir.

Gütt. Mskr.

TheoL 124

L. Hr.

Wiener Mskpte.
1-111

L. Br.

Kgiptus. 55° 0' 30° 0’ 55» tf 81' 0' 55 0 SO 0 55 0 30 0

Alexandria
(»0 27 30 18 60 27 30 18 60 27 30 18(1)

— 5120 31 0 — — 5120 31 40(11)

Ycrusalcm
66 30 31 50 66 0 32 0 66 30 31 50 66 30 31 50(11)

— — — — 56 30 31 50(111)

Damaskus co o 33 0 60 0 33 0 — — 60 0 33 0

Autiochia 63 20 3530 — — 63 20 35 30 63 20 35 30

Ktiopia 63 30 85 SO — — — — —
Arinenia 77 0 41 0 77 0 41 0 — — 77 0 4130

Arira 90 0 0 0 - - — — - —

Constantinop. 66 40 43 40 56 40 43 40 56 40 43 40 56 40 43 40

Roma 35 25 42 50 36 26 41 50 35 25 45 50 35 25 41 50

Tolletum |

11 49 11 — 11 0 49 54 ! 11 0 39 54 (I)

— 28 30 39 51 — 28 30 39 54(11)

(Tholosa) 1 40 47 49 6 40 47' 49 6 40 47 49 6 ! 40 47 49 6

Parisius
* 23 51 4150 23 40 45 50 1

— 23 51 44 50 (I)

— 40 30 48 50 24 15 48 0 24 15 48 48(11)

Marsilia — — — — 27 30 44 0 27 30 44 0

Cremaia 31 45 — — 31 0 45 0 31 30 45 0(111)

Novaria — — SO 15 45 0 3015 46 3015 45 0

Ludauia 29 26 58 0 — —
|

29 0 68 29 0 58 0

Aus dieser Uebersicbt geht unzweifelhaft die Identität dieser

Tabulae unter einander hervor, also auch deren hohes Alter; Tos-

canelli hat sie abgeschrieben, wie er sie fand. Ich habe Etiopia

neben Autiochia gestellt, weil die Identität der Positionen zeigt,

daß statt „Etiopia“ einst „Antakie“ im Text gestanden hat,

oder daß aus Versehen neben den Namen Etiopia die Position

von Antiochia gekommen ist. Die Fehler der Kopisten: 44° 50'

für Paris statt 48° 50’ und 49° Br. für Toledo statt 40° bezw.

39° 54' erläutern sich sofort. Die andern Handschriften haben

dafür andere Fehler. Dagegen sind die Differenzen in den beiden

Längenangaben bei Alexandrien (9°) und Tolctum sowie Paris sach-

licher Natur. Die höheren Zahlen geben den Abstand von Oeei-
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dens verum'). Damaskus hätte in dieser Tabula die Länge von
70° (von den Fortunaten) erhalten müssen, um zu den syrischen

Städten in richtige Lage zu kommen*). Ludania ist nicht in

Dänemark gelegen — Uzielli (s. auch 1. c. p. 618) zeichnet den Ort

an die Mündung der Elbe — sondern entspricht Lun

d

im südlichen

Schweden (Lud a).

2. Der jüngere Teil der Tabula ex libro Stefani.
Vom zweiten Teil des Elenco II , ex libro Stefani, findet sich in Cremonas

lateinischer Uebcrsetzung nichts mehr. Es bandelt sich um mitteleuropäische

Städte. Die Wiener Handschrift Nr. 4988, welche u. a. die Tabulae revolutionum

von Bianchini nnd die Ephemcridcs Job. Itegiomnntani bis 1434 enthält and sich

dadurch als die jüngste der hier betrachteten Handschriften ergiebt, hat einige

Orte mehr, die wir gleich mit cinfiigen.

Stefauus I Gott. Msk. Wien. Msk. Wien. Msk.
Nr. 5144 Nr. 4998

I,. Br.
!
L. Br. L, Br.

|

L. Br.

27° [45°] I
27 20 49 60 1 27 20 49 50 27 20 49 50

28 50 28 24 50 9 28 24 50 9 28 24 50 0

28 50 28 32 61 IG 2B 32 61 10 28 32 50 16

24 51 24 0 51 34 28 30 52 30
j

24 — 52 30

23 51 23 20 51 10 23 20 51 10 23 20 51 10

27 61 — — 27 0 51 10 27 — 51 0

29 50 — — 29 0 60 30 — —
— — - — 35 30 47 46 35 30 47 46

— — — —
|

— — 27 47 49 27

— — — —
i
— —

j

28 27 47 60

26 44 26 0 44 0 26 0 44 0 26 — 44 -
33 25 43 30 — —

j

— —
|

— —
33 0 45 0 33 0 45 0

,

33 0 45 0 30 0 45 —
— — 32 30 44 0

|
32 SO 44 0 32 30 44 0

Es ergiebt sich hieraus, daß die Tabula des Toscanelli-Mauu-

skripts einzig und allein die Position von Florenz vor den andern

voraus hat. Den Fehler Colonia 45 4

) hat keine der andern; die

Widersprüche wegen der Länge von Magdeburg, Braunschweig,

Erfurt etc. sind noch nicht beseitigt, wie es in Regiomontans Ta-

bula geschehen ist.

1) In mehreren Handschriften (Wien 5277 und 5318) findet sich ebenso

23° 47' L. für Tolosa.

2) S. Gdogr. d’Aboulfdda II b. trad. par St. Guyard, Paris 1883, p. 31.

3) Die Ilandschr. Nro. 5144 hat: 48° 80' L., 47" 36' Br.; obige Position ist

ans Nr. 5133.

4) Die Bemerkung S. 263 Anm I
,
daß im Manuskript „Colonie 17°“ stelle,

beruht, wie ich nach Einsicht in das Facsimile sehe, meinerseits auf einem Irrtum.
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c. Auf das Speculura astronomiae des Albertus Magnus,
dem die 3 Positionen des Elenco [3] entnommen sind, hatte ich

Herrn Uzielli, wie dieser auch hervorliebt, brieflich 1893 aufmerk-

sam gemacht. Dem von Jammy 1651 besorgten Druck (Opera

Lngd. Vol. V, p. 657) hat aber eine äußerst fehlerhafte Hand-

schrift zu Grunde gelegen.

[3] Ex libro qni incipit: occasione etc. Albertus Magnus ed. Jammy.

Long. Lat. Long. Lat.

Alexandria 51° 0' Alexandria 51“ 20' 31"

Tolletum 28° 30' 40° — Tolletum 58“ 30' 40“ fere

Tolosa 40« 47' 49“ 6' Ptholonia 60" 47’

Paris, civ. 50“ 47' 49“ 6'

Der Fehler 68° 30' im Druckwerk statt 28° 30' ergiebt sich

von selbst. Im übrigen haben die falschen Lesarten bei Jammy
(1651) Herrn Uzielli leider irregeführt. So kommt gegenüber dem
klaren Auszug Toscanelli’s aus einer korrektem Handschrift neue

Verwirrung in die Sache. Uzielli hält Ptholonia für das alte

Ptolemais in der Cyrenaica, trotzdem es nach dem Text „im Me-

ridian von Paris“ gelegen sein soll. Es heißt nämlich bei Albertus

(L c. p. 657):

„Multi multos libros canonum ad civitatcs suas super annos Dom. con-

scripserunt, ut est ille qui est ad mediam noctem civitatis Massiliae, alius ad

meridicm Londoniarum et alius ad meridiem Ptholoniae, quae est sub eodem
meridiano cum civit&tc Parisiensi, cujus longitudo est ab occidente

50 gradus et 47 miuutorum fere, latitudo rero 49 gradus et dccimac uuius“.

Hieraus geht klar hervor, daß Tolosa (Toulouse) statt Ptho-

lonia und 40° 47' statt 50° 47' zu lesen ist. Denn diese Orte

liegen in der That annähernd unter gleichem Meridian. Mit Pto-

lemais hat die Sache nichts zu thnn. Den Beweis bietet, daß die

Länge Tolosas in zahlreichen Handschriften
,
wie auch den vier

oben genannten, stets zu 40° 47' angegeben wird. Wir finden hier

aber auch den Schlüssel für die an sich unbegreifliche Thatsache,

daß diese Handschriften Tolosa immer in die hohe Breite von

49° 6' rücken. Der obige Zwischensatz „quae est sub eodem meri-

diano cum civitate Parisiensi“ ist offenbar einmal bei einer Ab-

schrift herausgefallen, und es ist stehen geblieben

„alius ad meridiem Tolosae,

cujus longitudo est ab occidente 40 gradus et 47 minu-

torum fere, latitudo vero 49 gradus et decimae unius“.

Seitdem war in den Handschriften Toulouse mit der Breite von

Paris behaftet!

d. Die Tabula ex libro Decani, aus 41 Namen beste-

hend, trägt auf den ersten Blick so unzweideutig das Gepräge rein
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arabischen Ursprungs, daß über ihre Herkunft gar kein Zweifel

sein kann. Ob sie die älteste der 4 Tabulae ist? Ein Vergleich

mit Lelewel’s Auszügen nus dem arabischen Text des C h a r i z m i

(um 833) von Abulfeda läßt etwa 20 Orte mit ganz oder fast

gleichen Positionen wiederfinden, dazu treten 6—8 aus Ihn Junis,
(um 1000), sodaß nur wenige Orte bleiben, bei denen der arg ver-

stümmelte Name Schwierigkeiten bietet. Natürlich ist unter diesen

erst recht keine Position
,

welche dem Florentiner Kosmographeu
des 15. Jalirb. durch Zeitgenossen übermittelt sein könnte. Uebri-

gens bat Uziclli bei Identifikation der Namen, wie mir scheint,

keine geographische Untersuchnngsmethode angewandt, son-

dern nur sich durch entfernte Namensähnlichkeit leiten lassen. So

kommt es, daß er Alinedie, Amurie, Caorosino, Garrae, Jürgen,

Scandelia, Taberia, Vmnlc nachweislich falsch deutet und dadurch

abendländische Orte mehrfach in den Orient verlegt und umgekehrt.

Dies wird ein Verweilen bei dieser Tabula rechtfertigen, wenn-

gleich sich zur Zeit noch nicht alle Zweifel lösen lassen. Für
weitaus die meisten Positionen lassen sich, wie gesagt, Parallel-

stellen bei den Arabern finden. Doch ist mir bis jetzt keine ander-

weitige handschriftliche Tabula civitatum begegnet, welche in Aus-

wahl und Anordnung der Orte genau dem Auszug Toseanellis aus

dem über decani entspräche. Nach letztem muß also erst recht

geforscht werden.

Auch diese Tabula ist
,

wie kaum zu Zweifels
, aus zwei oder drei Stücken

zusammengesetzt, von denen das ältere sich durch die außerordentlich große Zahl

von entstellten Namen und verkehrten Zahlen ziemlich deutlich von den jungem
Zusätzen abhebt, bei denen die Schreibfehler, die sich eingeschlichen haben, sich

leicht erkonnen und ausmerzen lassen. Die Zusätze betreffen ausschließlich Nord-

afrika, Syrien und Vorderasien. Ausser dem Rasm des Charizmi (838) ziehen

wir zur Identifikation von Namen und Positionen Ihn Junis (um 1000) nach

Lelewcl’s Auszügen (Atlas p. 8-4) aus dem Leidener Manuskript, ferner Abu
Rihan’s Kanun (1030), don Kitab, den Atväl (1250) und Ihn Said (Abul

Hassan Nuroddin, 1274) heran. Ans den vier letztem Schriften hat bekanntlich

Abulfeda die Positionen seiner Geographie mit einverleibt. Lelewel hat auch diese

letztem aus Abulfeda ansgezogen und übersichtlich in seinem Atlas zusammen-

gestellt. Die vermutlich falschen Lesarten sind in
[ ]

cingeschlossen.

1. Der ältere Teil der Tabula ex libro Decani.

Parallol-Positionen.

L. Br.

Toscanelli-Manuskript.

L. Br.

in 1° climate

1. Sarandi 125 0 3 0
2. Zogave 6130 11 0
3. Gane [45]30 10 45

in 2° climate

4. mitine Jarne 34 30
5. Tursiuo [60] 0 13 35

Cerend iri 125 0 3 0 (Arz.)

Zagava 54 0 11 31 (Rasm)
Gana 15 30 10 45 (Ihn Junis)

Djarmi 41 40 9 40 (Kanun)
(Tckrttr) 17 0 13 35 (Ihn Said)
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in 8° climate

6. Vle 10 0 [29 40]

7. babilionie 61 30 29 0

in 4* climate

8. Scandclia 61 21 31 0
9. Almedie Affrica [39] 0 32 0

10. Bagadenti 60 0 38 30
11. Sicilia 33 0 36 0

(12-30 s. 2. Teil)

in 6" climate

31. Roma 35 25 41 50
82. Corduba 9 40 [40 SO]

33. francia corba II 7 [38 20]

39. Maiorica 15 0 40 45
(34—33 s. 2. Teil)

in 6* climate

40. Constantinopolis 48 60 45 0

41.

Caorosino [91] 6 4210

Tuli 10 6 53 O(Rasm)
Mcnf . 61 45 29 53 (lbnjuuis)

Eskendcria 51 20 31 O(Rasm)
Almodie 32 0 36 O(Arzachel)
(Damaskus) 60 0 34 O(ltasin)

Rumia 35 25 [31] 60(Arz.)
Kortuba 9 20 38 20 (Rasm)
MedinetKuria(?)[24] 0 39 0 (Atval)

Konstantiuie 49 50 45 0 (Rasm)
(Ilaikal Alzohra) 19 30 42 lO(llasin)

in 7° climate sunt civitates franciae.

Man wird annehmen dürfen, daß ursprünglich in dieser Tabula jedes Klima

durch einen bckant^rn Punkt bezeichnet war, besonders gilt dies von den drei

nördlichen, bei denen Scumklia (Alexandria), lloma und Konslantinojiolis voran-

gestellt werden. Die durch fast alle arabische Schriftsteller hindurchgehende

Position von Scandelia beweist, daß hiermit Alexandria in Aegypten und nicht,

wie Uzielli glaubt, Iskenderun (Alcxandrelte) in Syrien gemeint ist. — Sarandi,

als Serendib oft wiederkehrend, macht keine Schwierigkeit. Man versteht Zeilen

darunter. — Die Längen-Positionen der nachfolgenden Orte sind z. T. so schwan-

kend, daß man sich kaum wundern kanu hier wieder andern Zahlen zu begegnen.

Wohl aber lassen sich die Breiten quellenmäßig nachwciscn. Zagava (1) ein

Stammesname, im N. Darfurs, bat 54* E. im Uastn, 60* im Kauun, dagegen

35" 12' bei ihn Junis und 36" 40' bei Edrisi (1154). — Oanah im Sudan hat

bei Ibn Junis 15° 30' L. , bei Kdrisi 35° 10' L. ,
bei Abul Hassan aus Marokko

18° L., bei Ihn Said 29° 10'. Ueber die I.ngc läßt sich bestimmtes nicht sagen,

als daß es am Niger lag (Aboulfeda cd. Rcinaud II, 221). Hiernach ist 45° 30'

wohl in 15° 30 zu korrigieren. — Mitine Jarne (nicht Mitiuc Jarve, Uz.)

halte ich für Mo di ne Djarini, die Hauptstadt von Habesch. Auch diese Po-

sition wird sehr verschieden angegeben, wie denn auch nicht feststeht, welcher

Punkt (ob Djumy d. h. Axum s. Aboulfeda ed. Reinaud II, 228) damit gemeint ist.

Da der Punkt bei den Schriftstellern immer mehr nach 0. rückt (Kauun: 41° 40'

L., 9° 40' Br., Atval: 55“ L., 9“ 30' Br.), so spricht die Angabe von 34° 40" viel-

leicht für ihr Alter. Daß der Ort hier aber ins 2. Klima verlegt wird, kann

wohl nur durch eine falsche Breitenannahme, wie bei Ihn Junis: 67° L. 19° 30'

Br., gekommen sein. — Tursine (5) scheint mir nichts anderes als Tuzr, das

alte Tisurus zu sein, eine Provinzstadt in Bilad-aldjerid, (s. Aboulfeda ed. Rei-

naud II, p. 200). Freilich stimmen die Positionen des Toscanelli- Manuskripts

(60° I/., 13° 36' Br.) absolut nicht. Denn nach dem Atval hat Tuzr 31° 21/ L.,

80° 31' Br., nach Ihn Said 36° 6' L. und 29° Br. Indessen liegt hier m. E.

eine bei den Arabern mehrfach vorkommende Verwechselung mit Takrur oder

Tekrur (Timbuktu?) vor, welchem Ort der Rasm (und Edrisi) 17° L.
,

13*26'

Br., Ibn Sayd 17° L., 13* 35' Br., Abul Hassan aus Marokko dagegen 36° L.,

10° 40' Br. geben. Nur auf diese Weise ist es wohl auch zu erklären, daß Tuzr
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im 2. Klima anfgefiihrt wird. Möglich ist aber auch
,
daß statt Takrnr in der

gothischen Schrift jenes Jahrhunderts einfach einmal Tnrsinc gelesen und geschrie-

ben ist(?) — VI c (6) halt Ui. für das heutige llegh in Marokko (10' ö. L. v.

Ferro und 29" lir.). Das ist deshalb unwahrscheinlich, weil es mit Oergoma

(s. u.) der einzige Namo wäre, der von obigen 41 bei keinem der arabischen

Geographen vorkommt. Mehr läßt sich für Valn (Ptnlemaeus) sagen, da zur

Namensähnlichkeit eine annähernd entsprechende Lage tritt. Dennoch glaube

ich, daß Vlo nichts anderes, als die Insel Thule oder Tile bedeutet, deren

Länge bei den Arabern stets zu 10" angegeben wird. Der Wegfall des „Th“ ist

auch nicht ohne Beispiel. Die Tabula regionum in einer Handschrift München

Nro. 111X17 hat „Insula ale“ 195° L., 58" 17' Br. 1
). In diesem Falle würde die

Üreitcnaugabe 29° 4U' überhaupt ursprünglich nicht zu Vle gehört haben (?)
—

Babillonie ist nicht einfach mit Kairo zu identifizieren, sondern mit Menf

(Memphis) oder Fostat. Dio katalanische Weltkarte (1975) u. andere zeigen südlich

von Chayre eine besondere Stadt üabillonia. Die meisten Araber haben übrigens

die mit Alexandria mehr übereinstimmende Länge von 54° 40'. — Almedie -i-

Affrica (zu lesen: Almedie id cst Affrica nicht „in“ Affrica) (9) hält Uzielli für

Dolmeita oder Tolomita (I’tolemais) in der Cyrcnaica. Das ist irrig. Ks handelt

sich um Ai Alaltadui (Almahdiya) sudl. von Susa am Westende der kleinen Syrte

(noch jetzt Mehcdie). 915 u. Chr. gegründet einst mit starlÄ- Citadelle. (Aboul-

feda ed. Reinaud II, 1, p. 199). I. J. 1087 ward sie von Pisanern, Amalfitanern

und Genuesen erobert und mehr als ein Jahrhuudert behauptet (Desimoni, in Atti

doll» Soc. Ligurc V, le07, p. 03. Im Mittelalter hieß sie im Abendland kurzweg

Affrica, was sich auf den meisten uautischcn Karten (auch Cosa) findet. Daneben

ward sic AphrodiBinm genannt. Hiermit hängt wohl der in den meisten spätem

Tabulae civitalum figurierende Namen zusammen: Almodie sive Asturea; die Po-

sition ist in diesen (Wien Msk. Nro. 5277) stets nach Arzakhel 32° L., 36° Br.; da

Kanun die Länge zu 31° 40', Atval zu 32°, Ibn Sayd zu 34° 40' angiebt, dürfte

32° statt 39 zu lesen sein. — Bagadenti (10) ist dom Wortlaut nach unzwei-

felhaft Bagdad. Die Position ist jedoch diejenige, welche bei den altern Ara-

bern stets für Damaskus gegeben wird. — Die Position von Sicilia (II) ver-

trägt sich nur dann mit Almodie, wenn dort 32° L. gelesen wird.

Bei Corduba (32) und francia corba(33) ist die Breitenangabe offenbar

vertauscht. Wird dies berichtigt, so erhält Corduba die seit dem Uasm fast immer

wiederkehrende Lage, nur daß später die Länge ab occid. vero auf 27° sich erhöht

(Abul Hassan, 1230). Für francia corba, oder wie wohl zu lesen war, francia

coria bleibt dann eine Position, die nicht schlecht für Toleitala, Toledo, paßt

(11° L., 40° Br., Ibn Junis). Möglich, daß einst eine Tabula diese Koordinaten

dem Orte Curia gegeben hat, welcher vielleicht mit Mcdiuet Kuria identisch ist, der

sich im Atval allein von allen Städten Spaniens (Andalus) findet neben Djelikia

oder Schamura (Zamora). Aus dieser Kombination geht hervor, daß es sich um

Coria, das alte Caurium, die i. J. 1142 von den Mauren eroberte Stadt am Neben-

fluß des Tajo handelt, noch jetzt Coria genannt (40° Br.). Dio 11° L. würden

die Stadt allerdings etwas westlich von Corduba rücken, besser stimmen die spä-

tem Angaben 24° L. ab occ. vero für Coria (Atval) und 27° L. für Corduba

Der Zusatz „francia“ rührt jedenfalls von dem abendländischen Autor oder Ko-

pisten der Tabula her, welcher Curia hierdurch von den zahlreichen mitteleuro-

1) Günther
,

Studien z. Gesell, d. math. und phyaik. Geogr. IV, 1878 p. 258.
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piischen Orten gleichen Kantens, besonders Curia Rhaetorum (Cbur in Graubiin-

den), unterscheiden wollte.

Caorosino (41) (nicht Caerosine, Uz.) kann nicht Schiraz sein, wie U.

vermuthet, da dieser persische Ort doch niemals im 6. Klima und 42" Br. ange-

nommen ist. Die Lesart im Toscauclli • Manuskript (91“ 6' L. und 42*10' Br.)

ist falsch. Im Rasm des Cbarizmi steht 19“ 20' L. und 42“ 10' Br. und dies fuhrt

uns unzweideutig an die Nordwestküste des Mittelmeeres, nach Po r t-Vend res,

Ternplo di Vcnere (Haykal Alzohra), von welchem Ort Abuifeda’) schreibt, daß er

„am äußersten Knde des 5. Klimas“ gelegen sei. Cao rosino bezieht sich mög-

licher Weise auf eines der Kaps, welche den Golfo de Rosas südl. v. P. S an-

dres abschließcn, damit würde auch die etwas geringere Länge stimmen. Ande-

rerseits findet sich ein Cabo de Rosse ö Raso zwischen K. Creuz und K. (.erbere.

Endlich könnte man au eine Verstümmelung von Colliura (Colliure), hart bei P.

Veudres, denken (?).

2. Die Ergänzungen der Tabula ex libro decani.

ln diesem Teil wollen wir der bessern Uebersicht wegen eine etwas strengere

geographische Anordnung durchfuhren. Die Ziffern geben die Reihenfolge im

Toscanelli-Mauuskript an.

Toscanelli-Manuskript.
j

Parallcl-Positionen.

L. Br. L. Br.

in 4’ climate

15. Tango 3 0 35 30
;

Tandja 8 30 35 30 (Ibn Said)

12. Garme 5 0 35 0 1 (Sapta) 9 0 35 30 (Ibn Said)

13. Alkiroen 31 0 31 40
:
Kiroen 31 0 31 40 (Ibn Junis)

16. Cartago 83 0 32 0
j

Tunis 32 0 33 0 ( Rasm)
17. Tripolis barbaror. 40 40 32 0 Tarabios 40 40 32 0 (Rasin)

14. Barca [32)46 32 Barka 42 45 32 (Atval)

19. Rodium 50 0 35 30

20. Risceti [53] 40 31 15 Rascheid 62 40 [33J40 (Rasm)
18. Damiata 53 14 31 25 Damiat 53 55 31 25 (Rasm)
21. Scaloua 55 20 33 0 Asralon 55 40 33 0 (Ibn Junis)

22. Elcos, i. e. Jerusalem 56 0 34 0 Heit al makdos öd 0 32 8 (Rasm)
27. Cesarea 57 30 83 15 Kaisaria 67 30 33 15 (Rasm)
26. Tabcria [97] 45 32 Tabaria 67 45 32 0 ( Rasm)
28. Acri [53] 35 33 8 Akka 58 86 33 20 (Rasm)
23. Surri 59 15 33 40 Sur 58 35 [32)40 (Atval)

30. Säet 69 20 33 45 Saida 59 20 33 46 (Rasm)
29. Baruti 60 0 34 0 Üairut 59 30 34 0 (Rasm)
24. Tripolis de sceme 61 35 [33] 0 Tarablus 60 35 34 0 (Ibn Junis)
25. Antiocchia 61 85 [34)10 Antakieh 61 35 [38] 10 (Ibn Junis)

in 5“ climate

34. Amurie [23] 0 38 0 Amurie 53 0 [33] 0 (Ibn Junis)

86. Malatbic 61 .0 89 0 Malathie 61 0 39 0 ( Rasm)
3b. Vmule alebach [171 0 37 45 Amol Amad 77 20 37 45 (Ibn Junis)

38. Jürgen [58)45 38 60 Djordjan 80 46 38 50 (Rasm)
37. Samarakant 89 30 36 30 Samarkand 89 30 37 30 (Rasm)

Garme (16) erklärt Uzielli (quasi certe) furGergoma, einen erst ganz neuer-

dings auf den Karten naebgewiesenen kleinen Ort auf dem Wege von Saffi nach

1) Gcogr. d’Aboulfdda trad. p. Reinaud II, 1, 1848, p. 261.
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Marokko (!) Hierfür spricht absolut nichts, selbst nicht Namensähnlichkeit. Der

Ort kommt nie in der arabischen Geographie vor. Die Position weist unzwei-

deutig auf eine Gegend etwas östlich von Sapta (Ccuta) hin -, dort ist eine Berg-

landschaft G o m e r a
,

au welche heute noch der übrigens viel östlichere Ort

Velcz di Gomera erinnert. Fast alle nautischen Karten tragen den Namen hart

östlich von L'euta (Sapta). Offenbar ist Garme hieraus entstanden (die Fisa-

nische Karte hat Gemera). — Alkiroen wird von Uz. richtig als Kirwan ge-

deutet, ebenso Risceti als Rosetta. — liei Cartago (14) ist wahrscheinlich

Länge und Breite vertauscht. — T a b e r i a (26) hält Uz. für Teheran ! Wie sollte

Teheran, welcher Ort übrigens noch bei keinem der arabischen Geographen vor-

kommt, mitten zwischen die syrischen Städte und in das 4. Klima kommen? Es

ist selbstverständlich Taberia, 'Liberias, in Syrien gemeint. — In Amurie (34)

vermutet U. Almcria in Spanien. Die berichtigte Position fuhrt uns nach Arnuria

(Amorium) halbwegs zwischen Dorylaeum und Iconium in Kleiuasien. — Vi-

nn lc alebach hatte Uzielli fälschlich gelesen. Es steht dort Vmulc, woraus

sich sofort der bei keinem Araber fehlende Ort Amol in Taberistan am Südufer

des Kaspischen Meeres ergiebt. Der Ausdruck akbach mag aus Amad (Amath)

verdorben seiu(?) — Jürgen (38), jetzt von Uz. als Lurgcn gelesen und mit

Jarghan Kalit in Kleiuasien identifiziert, ist nach Berichtigung der Längeuangabe

unzweideutig Djordjan (Gorghän) am Ostufer des Kaspischen Meeres.

Ich denke diese Ausführungen werden genügen . um zu be-

weisen, daß die Heranziehung von Ortverzeieknissen des 16.

Jahrh.
,

in denen die Namen oft ganz andere sind und die Posi-

tionen beginnen nach abendländischer Zählung (Nullmeridian) auf-

gereiht zu werden
,
für die Erklärung der Tabulae regionum

,
die

sich Toscanelli gelegentlich ausgezogen hatte, keinen Nutzen bat.

Diese Notizen in seinen Kollektaneen können aber ganz unmöglich

dazu beitragen, ihn zum Haupt einer kartographischen Schule

zu erheben, wie dies sein Biograph will. Ja ich frage, ob es

überhaupt richtig war, die Orte dieser Tabulae mit allen ihren

auffallenden und doch z. T. leicht auszumerzenden Fehlern der

Handschrift selbst in eine einzige Karte zu übertragen und diese

noch dazu mit der Reproduktion der Toscanelli-Karte direkt zu

einem Bilde zu vereinigen. Der Beschauer muß notwendig die

Vorstellung gewinnen, daß diese Karte von Lissabon bis Samar-

kand die unmittelbaren Anschauungen Toseanelli’s wiedergiebt.

Für mich besteht kein Zweifel
,
daß dieser große Florentiner Kos-

mograph hoch über den Irrtümern der Tabulae regionum sive

civitatum gestanden hat.

Göttingen 27. Oktober 1894.
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Glossen zu einigen juristischen Handschriften
in Göttingen.

Von

Wilhelm Meyer.

Vorgelegt den 1. October.

Die beiden ersten Bände der von mir herausgegebenen Be-

schreibung der Göttinger Handschriften hat Steffenhagen im Lite-

rarischen Centralblatt vom 21. April 1894 Spalte 604/8 recensirt.

Die in Deutschland jetzt herrschende Vielschreiberei ist fast auf

keinem Gebiete so widerlich, als auf dem des Recensirens, und ich

bin gegen deren Erzeugnisse längst gleicbgiltig geworden. Die Re-

cension Steffenhagens gipfelt zwar in dem Satze, daß dieser Hand-

schriftenkatalog ohne ausreichende Kenntniß der mittelalterlichen Li-

tcrärgeschichte und der darüber erschienenen Literatur unternommen

sei und den Anforderungen nicht entspräche, die man bisher zu stellen

gewohnt war: allein ich habe vielleicht 20 mal so viel Handschriften

beschrieben als er und, was ich über mittelalterliche Literatur ge-

leistet habe, das entzieht sich fast Alles seinem Vcrständniß. So wollte

ich auch diese Rccension im deutschen Papiermeer untergehen lassen.

Doch als ich neulich zusah
,
was ich aus jener Recension für die

Nachträgem einer Beschreibung brauchen könne
,
wurde ich zu ei-

nigen Untersuchungen gezwungen
,

deren Ergebnisse für Forscher

auf dem Gebiete der mittelalterlichen Rechtsgeschichte nützlich

sein können.

Steffenhagen hat sich die Beschreibung der juristischen und

der Lüneburger Handschriften in Göttingen (Band I S. 288—528
und Band II S. 491—539) als Gegenstand seiner Recension aus-

erlesen. Er war dazu bestens vorbereitet, da er von Jugend auf

mit den Handschriften der mittelalterlichen Rechtsquellen sich be-

schäftigt und dann Gelegenheit gehabt hat
,
die betreffenden Göt-

tinger Handschriften selbst in aller Muße zu durchforschen. An
Kgl. Get. d. W. Nachrichten. Philo log.-hutor. KImbc. 18W. No. 4. 21
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Kenntnissen und Vorbereitung hat es ihm also bei dieser Recen-

sion nicht gefehlt. Im Ganzen gehört diese Reccnsion zu jener

Gattung, deren Vertreter das betreffende Buch und seinen Inhalt

kaum nennen, vor Allem aber die Gelegenheit ausnützen
,

eigene

Bemerkungen anzuspritzen. Welcher Art dieselben in diesem Falle

sind, das wird nachher klar werden; jetzt sei nur ein Beispiel

gegeben. Die Göttinger Bibliothek besitzt etwa 22 Abschriften

des jüngeren Ostfriesischen Landrechts, weit mehr als irgendwo

anders vereinigt sind. Diese Abschriften weichen außerordentlich

von einander ab. Eine Klarlegung dieser Handschriftenverhältnisse

ist noch nicht versucht worden; wie schwierig dieselbe ist, kann

man aus den Schwierigkeiten abmessen, welche ähnliche Hand-

schriftenverhältnisse anderer deutscher Volksrechte bieten. Da
ich sah, daß eine ordentliche Beschreibung jener 22 Abschriften

auf andern Wege nicht möglich war, so habe ich die Weihnachts-

ferien und 4 Wochen privater Arbeitszeit an die Untersuchung

des Verhältnisses dieser 22 Abschriften des Ostfriesischen Land-

rechtes zu einander gewendet. Die Resultate
,
welche ich in dem

Kataloge I S. 471—482 zusammengedrängt habe, sind nur ein er-

ster Versuch, aber jedenfalls die Grundlage, auf der nachfolgende

Spezialforscher weiter bauen können. Was meldet davon unser

Recensent seinem lernbegierigen Leser? Daß Eichthofen den ‘äl-

testen’ Text des Ostfriesischen Landrechts (Jurid. 738) in seinen Frie-

sischen Ecchtsquellen benutet hat (vgl. daselbst S. XIX), ist etcar

nicht verkannt, durfte aber an der gehörigen Stelle (S. 488) nicht mit

Stillschweigen übergangen werden

:

d. h. der Recensent meldet nur,

daß ich eine unbedeutende Aeußerung Riehthofen's zwar selbst

gefunden, aber nicht da citirt habe, wo es ihm gefallt, sondern da,

wo es mir gefiel (S. 474), der ich die Dinge doch besser verstand.

Das nennt man literarische Beurtheilung und Berichterstattung.

Weiß man noch dazu, daß unser Recensent aus Lesefehlern,

die ihm begegnet sind, uns Vorwürfe schmiedet, daß er Dinge,

welche er selbst genau ebenso gemacht hat, jetzt bei uns höchst

tadelnswerth findet, daß unter den wenigen von ihm vorgebrachten

Berichtigungen, obwohl dieselben nur sein Spezialfach betreffen,

dennoch einige schwere Fehler und falsche Behauptungen sich fin-

den, daß aber all das mit dem selbstbewußten Tone eines Kenners
und wahrheitsliebenden Richters *) vorgebracht ist

,
so wird man

1) Ein zierliches Erzeugnis von hohlem Recensentenbewußtscin ist die Note
zu der Handschrift Jurid. 53. Da haben wir das 3. Digestenfragment also be-

schrieben: III Bl. 5
:
(Dig.) 30 tit. 1 lex. 18 ed. Mommsen § 7 ‘fideicommissi aut non’
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die Bestandtheile des Bodens kennen, aus dem diese Recensenten-

bliithe entsproßt ist.

Ueber Wesen und Schwierigkeit der Beschreibung von Hand-
schriften sind die Meinungen der Meisten wunderlich

,
besonders

wunderlich sind die unseres Recensenten. Er scheint wirklich zu

meinen
, daß es einen Menschen geben könne

,
der die Literatur

des Mittelalters, des Alterthums und der Neuzeit und die darüber

erschienene Literatur so kenne , daß er solche Einzelheiten
,
wie

sie unser Recensent bei einigen Handschriften als übersehen notirt,

wissen und beurtheilen könne. Einen solchen Menschen hat es

nie gegeben und wird es nie geben, selbst wenn die Natur 20 Gut-

schmids in einem Menschen vereinigen könnte. Nun könnte man
ja daran denken

,
man solle für die Beschreibung einer größeren

Handschriftensammlung eine Anzahl Spezialisten, wie unser

Recensent es für die mittelalterlichen Rechtshandschriften ist, zu

vereinigen suchen. Auf diese Weise ist nie ein Handschriften-

katalog zu Stande gekommen und wird nie einer zu Stande kommen.
Denn eine Sammlung, wie die Göttinger, wo nicht nur die mittel-

alterliche, sondern auch ein wenig die antike und stark die moderne
wissenschaftliche Literatur vertreten ist, verlangt etwa 30 solche

Spezialisten. Stünden auch ungemessene Geldmittel zur Verfügung,

dennoch wird Niemand 30 solche Spezialisten zusammenhnden und,

was schwieriger ist, zu einheitlicher Arbeit Zusammenhalten. Doch
selbst wenn all das möglich wäre und eine Beschreibung in dieser

Weise wirklich zu Stande käme, so wäre sie mit Mängeln und

Fehlem genug behaftet, wie die schweren Fehler, die unser Re-

censent als Spezialist in den wenigen Bemerkungen über unsere

Beschreibung begangen hat, zur Genüge beweisen. Es wird

bis lex 28 § 3 ‘eum competebant’. Jeder Besitzor von Mommsen’s Ausgaben

kann nachschlagcu, und er wird finden, dafi unsere Angabe vollkommen richtig

ist
;

will er sich dann den Umfang von Bl. 5 und von Bl. 6 berechnen
,

so wird

er wieder sehen
,

dafi Alles stimmt. Nur unser Recensent
,

der als öffentlicher

Richter fungirt, war dazu zu vornehm und behauptet dreist : Sei den Pandekten-

fragmenten (
Jurid. 53) wird die Anfangsgrenze des Doppelblattes unter III falsch

angegeben. Ich kann freilich die Grundlage bloB legen, auf der dieser stolze

Kennerspruch sich aufbaut. Es ist ein alter Papierstreifen, der bei diesen Frag-

menten liegt und auf dem die ‘Anfangsgrenze’ als ‘Dig. 36 tit. I lex 17 § 7', bezeich-

net ist. Da aber dieser Papierstreifen beschrieben wurde, ehe Mommsen geboren

ist, und da sich seitdem Manches, sogar ydie Nummer etlicher Digestenparagra-

phen, geändert hat, so haben wir Philologen das Citat nachgescblagen und zeit-

gcmäB geändert: unser Recensent aber hat es abgeschrieben und, ohne zu prüfen,

frisch und fröhlich uns der falschen Angabe beschuldigt. Und mit solchen Jäm-

merlichkeiten muH das wissenschaftliche Publikum sich belästigen lassen

!

21 *
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eben dabei bleiben, daß einzelne Philologen oder geistesverwandte

Theologen oder Historiker die Handsehriftenkataloge ausarbeiten.

Sie werden nur in einigen Fächern gründliches Wissen besitzen
j

in allen übrigen Fächern kommt es an auf Freude an der Sache,

Ausdauer im Suchen
,

Findigkeit und Gewissenhaftigkeit und vor

Allem auf gesunden Menschenverstand. Auch sie leben in einer

andern Welt und haben eine aufregende und schwierige wissen-

schaftliche Arbeit
;
deßhalb sind sie meist, je mehr sie leisten, desto

stillere Leute, welche die Reden der Unkundigen und der Halb-

kundigen ruhig ertragen und wenig Recensionen schreiben.

Fehler macht bei solcher Beschreibung von Handschriften auch

der Beste viele
,
und wer z. B. die Pariser oder Wiener Hand-

schriftenkataloge verbessern oder gar ergänzen will
,
kann dicke

Bände zusammenbringen. In München haben wir einst des vor-

trefflichen Schmellers handschriftliche Beschreibung für den Druck

bearbeitet und dabei Vieles ergänzt und berichtigt. Nächstens wird

der erste Band der lateinischen Handschriften
,
den Halm für den

ersten Druck bearbeitet hatte
,

in neuer Auflage erscheinen und

darin z. B. die Nummern 1—600 von mir umgearbeitet mit vielen

Zusätzen und Berichtigungen. Jeder Sachkundige und Unparteiische

wird aber das, was Halm besser gemacht hat als sein Vorgänger,

ich besser als Halm, nicht etwa zum Vorwurf für den Vorgänger

verdrehen, sondern jedem ehrlichen Arbeiter seinen Lohn zukom-

men lassen. Wenn ein Sachverständiger in so umfangreichen Par-

tien, wie die hier von Steffenhagen geprüften, zehnmal so viel

Fehler oder Lücken nachweisen könnte, als Steffenhagen nachge-

wiesen hat (wie viel mehr haben wir selbst in den Nachträgen ge-

bessert!), so würde er trotzdem die Beschreibung eine gute nennen.

Wenn ich jetzt auf die einzelnen Bemerkungen Steffenhagens

eingehe, so bin ich dabei im Nachtheil, indem er zwar seinen Tadel

auf den ganzen Katalog erstreckt, aber in der Begründung auf

das Gebiet der mittelalterlichen Rcchtsquellen und Rechtsgeschichte

sich beschränkt, also nur in seinem Specialfach sich bewegt hat,

während ich mich um dieses nicht mehr gekümmert habe als z.B.

um mittelalterliche Medicin. Steffenhagen hat zu etwa 20 Hand-
schriften Bemerkungen gegeben : Ich spreche nur von denen

,
bei

welchen ich wissenschaftlich weiter gekommen bin.

Wie es den Spezialisten leicht geht, hat Steffenhagen nicht

die Grenzen einer solchen Arbeit bedacht. Wir durften nicht un-

tersuchen
,
ob die in einer dicken Handschrift citirten Glossatoren

alle wohl bekannt seien, oder ob darunter hie und da eine Rarität

sich befinde. Eine solche Handschrift durchzufliegen, kostet selbst
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den Geübten einige Tage, sie durchzulesen einige Wochen. Ist

aber ein Werk in derselben Gestalt in den andern Handschriften

überliefert oder gar gedruckt, so versteht es sich von selbst, daß

mau sich mit der Erwähnung des Titels begnügt.

Dieses Schlages ist zuuächst die Bemerkung zu Luneb. 39
Bl. 14— 21. Dies Stück haben wir also beschrieben: (Fridericus
de Scnis, abbas S. Galgani; vgl. Fabricius Bibi, medii aevi 1858

II 613) De permutatione bcneficiorura. Der von uns citirte Fabri-

cius bemerkt ‘ad dn. Lapum de Podioboniti
,

qui fecit additiones,

quae sunt praemissis quaestionibus insertae’. Diese Zusätze des

Lapus stehen auch in allen Ausgaben, gehören also zu der Schrift.

Die Bemerkung Steffenhagen’s Nicht berücksichtigt sind die Zusütec

des Lapus Tuctus zu Federieus de Senis de permutatione benefiieorum

(Lund). 39) ist also eine überflüssige Nörgelei. Nun befindet

sich in Königsberg (no. LXXXIX Steffenhagen = no. 82 Bl. 106
—112) eine Abschrift desselben Tractats

,
welche natürlich eben-

falls die Zusätze des Lapus enthält. Unser Recensent hat jene

Handschrift selbst beschrieben (Catalogus codicum mannscr. biblio-

thecae Regimontanae I S. 38), aber diese Zusätze des Lapus nicht

erwähnt : also hat er das selbst gethan, was er Andern vorwirft.

(Zu Jurid. 157.) Von mehr Seiten zeigt sich der Recen-

sent in folgenden Bemerkungen: ln der Beschreibung des Commen-
tars eu den Clementinen von Johannes de Imola (Jurid. 157) vermissen

wir das auf seine Abfassung zu beziehende Datum MCCCCIUI die

sabbati XXI iunij und die Hervorhebung der, wie in der Venediger

Jncunabel von 1480, angehängten Quaestionen des Johannes deLignano.

Dies letztere Verlangen ist unwissenschaftlich; es sind gar

keine besondere Quaestionen des Johannes de Lignano, sondern

nur das letzte Stück seines Commentars zu den Clementincn
;
wie

Johannes de Imola vorher gewiß 1000 Stellen aus jenem Commen-
tar herübergeschrieben hat, so auch hier am Schlüsse diese län-

gere, und dementsprechend werden die Worte des J. de Lignano

nicht genau wiedergegeben, sondern in der 3. Person referirt.

Dieses Stück gehört also durchaus zu dem Werke des Joh. de Imola,

steht demgemäß auch in allen Drucken und Handschriften (so z. B.

in den Ausgaben von 1475, 1480, 1486 und in den lateinischen

Handschriften 3636 6523 14020 18051 in München): aber noch

Niemand hat bei Beschreibung eines Druckes oder einer Hand-

schrift es erwähnt und auch in Zukunft wird kein Verständiger

das Vorhandensein, sondern im Gegentheil nur ein etwaiges Fehlen

dieses Stückes erwähnen dürfen. Der andere Vorwurf, daß wir

die auf dem füaftletzten Blatte versteckte Jahreszahl übersehen
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haben, ist gerecht. Als auffallende Thatsache füge ich hinzu, daß

genau an derselben Stelle in der miinchener Handschrift 18051 steht

anno domini MCCCCXL und in no. 3636 : anno domini MCCCCXXII
die sabbati XXI Novembris.

Damit könnte die Sache erledigt sein. Allein unser Recensent

sorgt immer für Ueberraschnngen. Eine Königsberger Handschrift

(no. 70) hat er also beschrieben : CXLVII . . seculi XV . . Ioannes

de Imola (f 1436), commentarius in Clementinas. Hiezu erlaube

ich mir meinerseits zu bemerken, daß 1. auch in dieser Handschrift

Bl. 240“—245 die vermeintlichen Quaestionen des Johannes de

Lignano angehängt sind, hinter denen aber ganz vernünftig steht

‘et sie est finis huius Clementine et per consequens tocius libri

Clementinarum’
,
und daß 2. diesen (ebenso wie in den Göttinger

und in den 2 Münchener Handschriften) eine Jahreszahl vorangeht,

und zwar hier M°. CCCC0
. 40. die XHII octubr. die veneris. Beides

hat unser Recensent nicht notirt. Also genau dieselben beiden

Fehler, welche der Recensent uns vorwirft, hat er selbst an den-

selben Stellen des nemlichen Werkes begangen.

Ein gerechter Richter!

(Zu Lunch. 22.) Man sollte denken, schlechter könne eine

Recension nicht sein. Doch unser Recensent bringt auch das

fertig. Der Inhalt der Lüneburger Handschrift no. 22 Bl.

263 fH. ist bei uns so beschrieben : ‘Nupcie facte sunt in Chana

Galilee . . Praesentis intentionis est tractare de arbore consan-
guinitatis et affinitatis, qnae ex nupeiis trahunt originem'

:

eine Art Commentar zu des Job an nes Andreae Lectura arboris

consanguinitatis, deren Text von den Erläuterungen umrahmt wird

(Bl. 272b—273* die Zeichnung der Arbor). Diese ganz or-

dentliche Beschreibung genügt unserm Kritiker nicht; er bemerkt

das Verhältniß des Commentars über die Lectura arboris consanguini-

tatis des Johannes Andreae teure an der Hand von Stinteing’s Unter-

suchungen der commentirten Drucke aufmkliiren gewesen.

Dagegen ist zunächst zu bemerken : Dies Handbuch des Johannes

Andreae ist wie die meisten weit verbreiteten Handbücher so banal

und es existiren so viele handschriftliche Lecturae darüber von ge-

nannten oder ungenannten Verfassern, daß ich mühevolle Untersu-

chungen über eine weitere Handschrift der Art für die Zwecke eines

Handschriftenkatalogs als unverantwortliche Zeitvergeudung ansehe.

Aber Steffenhagen soll Recht haben und Schriftstücke dieses

Inhaltes sollen eingehender Untersuchung und Beschreibung werth
sein : warum hat denn unser Lehrmeister die Königsberger Hand-
schrift no. 86 (= CXXXVII) Bl. 115—121 nur so beschrieben
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Auctoris inccrii Tractatus de nuptiis et de Joannis An-
dreae summa arborumconsanguinitatis etaffinitatis.
Fol. 122 vacuum est.? Warum hat denn (Sr diesen Traktat, der

offenbar denselben Inhalt hat, wie der Göttinger, nicht näher be-

stimmt mit Stintzing’s Hilfe, welchen er doch sonst in den Nach-

trägen benützt ? Vielleicht meint er
,

der Königsberger Traktat

lohne eine solche Untersuchung nicht
,
wohl aber der Göttinger.

Allein
,
wenn er die Königsberger Handschrift untersucht hätte,

wie sich gehört, so hätte er verschiedene interessante Folgerungen

ziehen können. Das erste Stück in dieser Sammelhandschrift

(Bl. 1—114) ist die Lectura des Jacobus ßodewicz übor das

4. Dekretalenbuch. Rodewicz war offenbar ein tüchtiger Kopf;

nach seiner Erfurter Professur machte er eine Studienreise in

Italien und war dann lange Professor der Leipziger Universität.

Von dieser Vorlesung über das 4. Buch der Dekretalen sagt er in

der Einleitung (Bl. lb
) noch wie ein recht bescheidener Privatdocent

‘quem librum de licentia et consensu venerabilis viri domini mei

doctoris ordinär» ad mei instructionem, cum ad aliorum doctrinam

non suffieiam, assumpsi legendum’. Deßhalb sind Handschriften die-

ser Lectura selten
;
eine zweite in Danzig hat Steffenhagen selbst

beschrieben (Zeitschrift f. Rechtswissenschaft X 304). Beendet wor-

den ist diese Lectura in studio Erfforden. anno 1407 in vigilia

Mariae Magdalenae (21. Juli).

Nun ist der in der Königsberger Handschrift unmittelbar fol-

gende (Bl. 115—121) Traktat über die Arbor des Johannes Andreae

ebenfalls an Zuhörer gerichtet
,
wie der Anfang beweist ‘Nupcie

facte sunt in Chana Galilee Jo. ii. c. Domini reverendi: No-

vimus enim quod a domino viro iungitur mulier’
;
ferner sind diese

Blätter, was man freilich aus der Beschreibung Steffenhagens nicht

sieht, von derselben Hand geschrieben wie die Lectura des

Rodewicz über das 4. Dekretalenbuch
,
während alle folgenden

Stücke dieser Sammelhandschrift von andern Händen geschrieben

sind; endlich steht am Ende dieses Traktates (Bl. 121*) eine Un-

terschrift, welche freilich unser gewissenhafter Rcccnsent wie-

der übersehen hat, ‘Deo gratias de complemento huius. anno do-

mini 1407 incompleto feria tercia intra octavas omnium sanctorum’.

In Allem, der Blätterfolge dem Ort und der Zeit, schließt sich

also diese Lectura über die Arbor an die Lectura über das 4. De-

kretalenbuch an. Da jene übor Trauung und Ehe, diese Arbor

über Verwandtschaft handelt, so sind naturgemäß die beiden Vor-

lesungen oft vereinigt worden und findet sich auch in Handschriften

nach der Erklärung des Dekretalenbuchs oft eine Erklärung der
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Arbor. Da es nun natürlich ist, daß an der kleinen Universität

Erfurt die wenig umfangreiche Erklärung der Arbor von dem be-

sorgt wurde, der das 4. Dekretalenbuch erklärte, so ist darnach und

nach all den angeführten Thatsachen höchst wahrscheinlich
,
daß

diese in der Königsberger Handschrift mit der Erklärung des 4.

Dekretalenbuchs in jeder Hinsicht verbundene Erklärung der

Arbor dos Johannes Andreae von demselben Jacobus
Rodewicz her stammt.

Steffenhagens Beschreibung des Königsberger Traktats ist

schlecht; allein ich hätte deßhalb keine Ursache gehabt, diese

Handschrift nach Göttingen kommen zu lassen. Wenn man aber

viel mit schlechten Handschriftenkatalogen zu thun hat, so wird

man findig. So ahnte ich aus Steffenhagens Beschreibung Etwas,

was er
,

der Spezialist, welcher sowohl die Königsberger als die

Göttinger Handschrift untersucht hatte, nicht gesehen hat: beide

Tractate sind einander so ähnlich, daß sie aus derselben

Quelle geflossen oder von demselben Manne verfaßt sein müssen.

Voran geht eine Einleitung über die nuptiae quadruplices

nach Hugo de St. Victore über Evang. Johannis cap. u (ein Citat,

das ich augenblicklich nicht finden kann)
;

in diesem Stücke ist

der Wortlaut sehr ähnlich; nur schiebt K (die Königsberger

Handschrift) unmittelbar nach dem Anfang recht unpassend eine

Erörternng von etwa */» Seite über die Zeiten ein
,

in denen die

Kirche jeden Coitus
,

also auch die Eheschließung verboten hat.

Nach dieser Einleitung hebt die Erklärung des Johannes Andreae

an, in K Bl. 115b
: Lecturus igitur arborem glo(sas) Jo. An. pro-

sequar conclusiones ex eis eliciendo
,
in der Göttinger Handschrift

(G) Bl. 263b
: Lecturus arborem consanguinitatis et affinitatis pro-

sequar glosam(so) Jo. An., ex quibus eliciam conclusiones quas

intendit.

Zur Probe will ich etliche Zeilen aus beiden Handschriften

mittheilen
,
welche den kurz darauf folgenden, mit ‘Primo querens

ad utramque arborem’ beginnenden Absatz des Johannes Andreae

erklären, wobei ich die ähnlichen Stellen schief drucken lasse.

K Bl. 116* P r i m o q u e r e n 8 : hec cst sectmda pars pritne

partis in qua premiftit illa de quibus vult tractare et enumerat tria

:

1° ad quid valeat ista arbor 2° an sit autentica 3° quare repetitur

in Decretalibus. ad primum respondet ut in tex. Conclusio : Jste ar-

bores valent ad cognicionem consanguinitatis et affinitatis. probatur:

quecunque faciunt aliqttam rem ignotam notam et notam nociorem

sunt utilia: sed iste arbores faciunt consanguinitatem et affinitatem

apparere ad oculum quo probacio vincit omnem aliam probacionem.
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Es folgt eine bündige Erklärung der von Johannes Andreae an-

gedcuteten Rechtsfällo, in denen Sehen besser ist als Hören, z. B.

wenn ein Mädchen sagt sie sei noch virgo, oder eine Wittwe, um
noch ein Jahr lang das Vermögen zu genießen, sie sei praegnans.

Hierauf folgt mit Et sic patet arborem esse utilem racione et

exemplis . . nota ergo quod probacio ad oculum vincit omnem aliam

probacionem insti. de gradi. § agnacionis (Institut. III 6 § 9) ubi

dicitur quod veritas oculata magis infigitur mentibus hominum quam
per aures, und mit einigen ähnlichen Sätzen (Citat aus Horaz) der

Schluß.

Dieses Stück ist in G (Bl. 2G4) beträchtlich länger : P r i m o

:

hec est secunda pars prime partis s. prohemialis in qua premittit illa

de quibus mit tractare, per hoc reddens auditores attentos et dicit

etc. ad primam questionem respondet etc. condusio: Iste arborcs va-

lent ad are” (altiorem?) cognicionem consanguinitatis ct affinitatis.

l>robatur: quecunque clare manifestant aliquam rem ad oculum et

presertim materiam consanguinitatis et affinitatis, ista valent ad

a™ cognitionem eiusdera. Sed iste arbores faciunt consanguinitatem

et afßnitatem apparcre ad oculum . . aor probatur: quia probacio ad

oculum vincit alias probacioncs etc. plus enim infigitur quod vidctur

quam quod auditur. concor(dat) . ., es folgen Citato aus Sencca ad

Lucil., Horaz, Hieronymus, Aristoteles u. s. w.

Die von Johannes Andreae angedeuteten Rechtsfalle werden

in G nicht erläutert, dagegen folgt ein Stück, das ich zu späterem

Gebrauch hier ausschreibe: licet possint etiam addi alia sex:
primum in novi operis nunctiatione que fit per pretorem ff. de no.

o. nunt. de pupillo § Sextus et no. Jo. de Lign. de consang. et

aff. c. II. 2°m in comparacione scripturarnm vel instrumentorum

. . (Citat), 3“m in exhibicione reipetite . . (Citat), 4“m in volnere cum

sit letale . . (Citat), 5"" an tantum potuerit in opere esse expensum

. . (Citat), 6"ra an sit potens ad frangendum eukaristiam . . (Citat)

;

. . inspicitur etiam quis in partibus inforioribus au quis sit maio-

ranus dum queritur de pnbertate. Dann unter Anderem ‘Pe. de

Ank. (Petrus de Ancharano) premittit in lectura super arbores

duas regulas unam permissivam sive affirmativam et aliam prohi-

bitivam sive negativam’ nebst Ausführung dazu.

Wie verhalten sich nun diese beiden Fassungen zu einander?

Mancher wird an Steffenhagens Rüge über unsore Beschreibung

denken und meinen ‘das Verhältniß des Commentars über die Lectura

des Johnnnes Andreae wäre an der Hand von Stintzing’s Untersu-

chungen der commentirten Drucke aufzuklären gewesen’. Im Gegen-

theil
,

unser Recensent ist hier sehr gelehrt
,
aber auch sehr ge*
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dankenlos gewesen. Die von Stintzing behandelten Commentare

sind Drucke und sind erst von 1492 ab nicht nur gedruckt
,

son-

dern auch verfaßt : hier aber haben wir es mit einer Handschrift zu

thun und zwar mit einer, die schon um 1426 geschrieben ist
;
Stcffcn-

hagens Forderung ist also ebenso ungereimt, als wenn er verlangte,

ich solle ein um 1800 verfaßtes Scriptum über Horaz jetzt 1894 an

der Hand einer Uebersicht über die 1880—1894 erschienenen Horaz-

commentnre näher bestimmen.

Stintzing’s Arbeit kann also bei Untersuchung von handschrift-

lichen Coinmentaren über die Lectura des Johannes An. nichts

helfen. Vergleichen wir zunächst die beiden Texte, so können das

nicht verschiedene Nachschriften derselben Vorlesung sein; dazu

sind die Abweichungen zu groß. Dennoch sind sie wieder in so

vielen Dingen ähnlich, daß entweder in jedem der beiden Texte

ein und dieselbe Quelle massenweis abgeschrieben ist, oder — und

dafür möchte die Uebereinstimmung in Redewendungen und ähn-

lichem Nebenwerk sprechen — der eine Text ist eine Umarbeitung

des andern.

Da bietet sich eine Vermuthung. Jacob Rodewicz hat gewiß

nach seiner Rückkehr aus Italien in Leipzig noch über die Arbor

gelesen. Nun verräth die Göttinger Fassung durchschnittlich einen

gelehrteren und selbstbewußteren Verfasser als die Königsberger.

Dann ist in der Königsberger Handschrift nach der Unterschrift

(Bl. 121) noch von derselben Hand aus dem Speculum des Guil.

Durandus ein langes Aenigma beigeschrieben; dasselbe Aenigma
ist in der Göttinger Handschrift in den Text der Erklärung der

Arbor aftinitatis verarbeitet (Bl. 276b
). Während nun in der

Königsberger Abschrift die Stadtnamen Paris und Narbonne dieses

Aenigma ans Durandus beibehalten sind, heißt es in der Göttin-

ger Handschrift ‘Si mater et filius Pragenses contrahunt hine

inde cum matre et filio Lipzgensibus, duo pucri ex hia

suscepti solvunt enigma, de quo in speculo’ etc. Meine Vermuthung
ist also, daß beide Fassungen des Tractats von Jacob Rodewicz
geschrieben sind, aber die schlichtere Königsberger Fassung schon

in Erfurt 1407 ,
dagegen die selbstbewußtere Göttinger Fassung

ziemlich viel später in Leipzig.

Einige Sicherheit der Entscheidung könnte hier freilich nur

eine Zusammenstellung und Vergleichung aller handschriftlichen

Erklärungen der Arbor consanguinitatis et affinitatis, insbesondere

der Lectura des Johannes Andreae darüber schaffen. Stintzing

hat diese Untersuchung vermieden
,

aber Steffenhagen sollte sie

unternehmen, da er diese Schriftstücke so hoch schätzt und so die
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vielen hier ihm nachgewiesenen Fehler abbüßen könnte. Außer den

obigen Beiträgen will ich ihm dazu noch die Notiz beisteuern
,
daß

außer der Königsberger und der Göttinger noch eine dritte Ab-

schrift unseres Traktats in Erfurt liegen muß, wo die Handschrift

der Amploniana Fol. 223 (nach Schum) enthält: zuerst Bl. 157

—

162 Jo. Andreae lectura de arbore
,

dann Bl. 163—177 cuiusdam

lectura de eadem re ‘Nuptiae factae sunt’. So würde Steffenhagen

selbst die Untersuchungen Stintzings
,

die jetzt ziemlich an der

Oberfläche bio-bibliographischer Zusammenstellungen schwimmen,

wesentlich vertiefen können. So sind z. B. in der commentirten

Ausgabe der Lectura des Job. Andreae, welche der Leipziger

Docent Johann Kyrssman de Monteregio 1505 in zweiter Aus-

gabe erscheinen ließ, ganz gewiß frühere handschriftliche Commen-

tare benützt: fast alle Sätze des Stückes, das ich oben (S. 321)

als letztes aus der Göttinger Handschrift habe abdrucken lassen,

sind in diesen Commentar eingesetzt. Kyrssmann muß in Leipzig

eine Abschrift unseres Commentars gefunden haben. Darnach wird

sich auch das Urtheil über die einzelnen Verfasser der gedruckten

Commentare wesentlich anders gestalten als bei Stintzing.

Zu der Handschrift Lüneburg 40 Bl. 1—26 bemerkt Steffen-

hagen ‘Der noch unbekannte Katalog der Schriften des Johannes de

Deo in dem Epilog zu dessen Libellus dispensationum hätte als der

sechste dieser Art (Savigny 5, 469 fg.) Erwähnung verdient. Zweifel

erregt die Ansetzung der Handschrift in das 15. Jahrh. Der Schreiber

hat im Epilog das Abfassungsjahr 1243 unter Beibehaltung der In-

diction und des Monatsdatums in MCCCXX11I geändert. Diesen

Zweifel an unserer Angabe hätte Steffenhagen sich selbst lösen

können, wenn er überlegt hätte, daß in dieser von verschiedenen, aber

gleichzeitigen Händen geschriebenen Handschrift Stücke des Jaco-

bus Carthusiensis enthalten sind, der im Jahre 1466 gestorben ist.

Wie kann ferner Steffenhagen den Katalog der Schriften

des Johannes de Deo ‘noch unbekannt’ nennen ? Sollte er nicht

wissen
,
daß Schulte (Geschichte der Quellen des canon. Rechts H

S. 95) schon 1877 denselben fast ganz gedruckt hat, nachdem

Steffenhagen selbst schon vor 33 Jahren denselben erwähnt hat?

Der kurze Katalog gehört durchaus zu der Schrift, in welche er

eingesetzt ist, und außer Steffenhagen ist es keinem Herausgeber

eines Handschriftenkataloges eingefallen, sein Vorhandensein aus-

drücklich zu bestätigen. Damit aber auch dieser kritische Gang
der Wissenschaft Etwas nütze, will ich hier, wo ich es darf, den

Katalog mit einigen nützlichen Vorbemerkungen abdrucken.

Als Handschriften dieses Liber dispensationum nennt
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Schulte II S. 90 aus München nur Clm 3632 und 4633. Doch füllt

das Buch in Clm 3632 nur 2 Blätter (Bl. 241 k—243b
) und enthält

dementsprechend auch nur Kapitel 1—6; in Clm 4633 aber fallt

diesem Buche gar nur 1 Blatt (165) zu, steht also auch nur der

Anfang bis ins 2. Kapitel hinein. Dagegen sind in München noch

2 Abschriften, die Schulte nicht erwähnt, ln Clm 11581 sind auf

den Liber dispensationum 15 Blätter (246—260) verwendet, allein

gerade die Stelle, wo der Katalog stehen sollte, ist gekürzt. Da-

gegen in der alten Handschrift Clm 13043 steht neben andern

Schriften des Johannes auch diese vollständig auf Bl. 143— 153.

Im gedruckten Katalog ist zu 11581 Bl. 259 bemerkt ‘de formulis

sententiarum relationum consultationum' und zu 3043 Bl. 150

‘Item de formis sententiarum dispensationis et aliarum' : beide

Angaben sind irrig; denn keine neue, unbekannte Schrift des

Johannes beginnt hier, sondern der letzte Theil (de relationibus)

des über dispensationum. Der Katalog der Schriften des Jo-

hannes lautet nach der Münchener Handschrift (13043 Bl. 143 : M),

der Königsberger (1609 = Steffenhagen LI no. 6, Bl. 210b
: K),

der Göttinger (Luneb. 40 Bl. 22b
: G) und der Bonner (Univers.

269c = Staender 2 Bl. 59: J3; hieraus stammt der unvollständige

Abdruck bei Schulte, Gesch. d. Quellen, II 95) '):

que opuscula sunt hec (hec fehlt in K): breviarium super toto

corpore (totum corpus 13 G; totum K, wo corpus fehlt) decreto-
rum et casus decretalium cum canonibus concordati (concor-

danti G, et concordantibus K) etdiffinitiones (distinctiones 13)

super toto iure canonico et libellus in di cum, quo (in quo K)
docentur (doctores docentur J3 man, 1) iudices et actores et rei et

etiam advocati et notabilia (nobilia G) solvencia contraria iuris

cum summis (c. sum. fehlt in G) super titulis (titulos G) decreta-

lium et cum epistolis
(folgt solvendis in M, doch leicht durchstrichen)

canonicis de decimis solvendis (persolvendis 13) etcronica veri-

dica (so B, uiridica MK, iudicata G) a tempore Petri usque ad tem-

pus (tempus fehlt in K) tuum cum canonibus concordata, in qua etiam

continetur, qualiter ecclesia supercreverit turbines (in turbines GB,
in inturpines M, vel inturbines K) et proeellas, et arbor versifi-

cata cum canonibus concordata et apparatus (apparatum K)
super toto corpore decretorum cum historiis et constructionibus

(constitutionibus B) et casibus universis et summa super quatuor

causis (so B, casus MG, fehlt in K) decretorum in quibus Huguicio

1) Die Nachrichten über die Münchner Handschriften verdanke ich Herrn

Dr. Fr. Boll, die über die Bonner Herrn Prof. Dr. Elter.
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Ferarien. (uguitio Ferrariensis KB) defecit (deficit G) stilo suo si-

mili (filius K) et etiam atnpliori. in quibus multa tractavi tarn

(tarn fehlt in K) de iure quam de sacramentis ecclesiae
;
einige Zeilen

weiter sub (super G) anno domini MCCXLIII (so MB, MCCCXXIIII
G, MCCLIII K) indictione prima V Kalendas Septembris.

Zu Jnrid. 55 bemerkt Steffenhagen: Die Lectura über die In-

stitutionen ist dadurch merkwürdig
,
daß sie den wenig bekannten

Juristen Johannes de Matiscone (Zeitschrift für Rechtsgeschichte XI
467) citirt. Zunächst durften wir aus einer solchen Lectura, in

der viele Glossatoren z. B. auch Azo erwähnt werden, nicht einen

citirten Gelehrten erwähnen
,
ohne uns überzeugt zu haben

, daß

nicht noch andere desselben Werthes darin citirt würden
;
denn

was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig. Allein diese 172

eng und häßlich beschriebenen Folioblätter zu durchfliegen
, ver-

langt etwa 4 Tage, sie zu lesen, 2—3 Wochen. Diese Zeit mag
ein Liebhaber solcher Dinge wie Steffenhagen daran wenden

,
wir

durften es nicht thun.

Wenn aber dieser Jurist Johannes de Matiscone dem Recen-

senten ‘wenig bekannt' ist, so ist das seine Schuld. SeitSavigny,

der seine Augen zu sehr auf die italienischen Rechtslehrer heftete,

ist doch die Rechtsgeschichte nicht still gestanden, und Steffenhagen

hätte leicht über diesen Franzosen dieselben Nachrichten zusammen

finden können, welche ich für ihn und ähnliche Juristen in Eile

sammelte und hier mittheilen will. Ich will den Mann gleich mit

all seinen Titeln vorstellen: (1378) Johannes de Matiscone, de

Cluniaco (also ist das berühmte Cluny, 23 Kil. nordöstlich von

Macon, seine eigentliche Heimath), Matisconensis dioc. der., lic. in

leg., scol. in dec. 1382 ist er der spezielle Lehrer der natio Ala-

mannia an der Universität Orleans. 1393 heißt er : legum

doctor, succentor ecclesiae Aurelianensis, in dicto studio ordinarie

aetn regens; 1394: Johannes de Masticone
,
subdiaconus Mastisco-

nensis diocesis, legum professor, Aurelianis actu regens. 1389 wäre

er bei einem Aufruhr der Bürger fast erschlagen worden, 1419

hatte er aus der Universitätsbibliothek entliehen den Bartolus

super Digesto veteri und Petri repetitiones (iuris civilis) und noch

1421 wird er als succentor ecclesiae Aurelianensis genannt.

Dieser angesehene Mann muß alt geworden sein. Denn als J e a n n e

d’ Arcl429 im Anfänge ihrer Laufbahn in das von den Engländern

hart bedrängte Orleans gekommen war
,

‘alla ä l’cglise de Sainte

Croix et la parla ä messiro Jehan de Mascon, docteur, qui

estoit ung tres sage homme, le quel luy dist ‘Ma fille
,
estes-vous

venue pour lever le siöge?’. A quoy eile respondit ‘En nom
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De, dist-elle, ouy’. ‘Ma fillc, dist le sage hotnrae, ilz sont fors et

bien fortifiies et scra une grant diese ä les mectre Lora’. Respon-

dit la Pucelle ‘II n’est riens impossible ä la puiasance de Dieu',

Der vertraute Charakter dieser Mittheilung
,
sowie das Alter des

Verfassers (er sagt gegen Schluß des Berichtes: il y a pour lo

present de jeunesgens, qui a grant paine pourroient ilz croire

ceste choso ainsi advenue) machen die Vermnthung des weit blicken-

den Jules Quiekerat (Proce3 de condemnation et de rehabilitation

de Jeanne d’Arc vol. V p. 291 : ce personnage . . ne serait-il pas

l’auteur de la presente relation ?), daß Johann de Matiscone selbst

der Ve rfa ss e r jenes ganzen werthvolleu Berichtes sei, sehr wahr-

scheinlich '). Daß er sich selbst ung trea sage komme nennt ,
ist

nach der Sitte jener Zeit. So hat auch etwa 50 Jahre später der von

Quicberat trefflich edirte Thomas Basin in seinem großen Geschichts-

werk sich nicht als Verfasser genannt, aber sieh selbst eingefiihrt als

‘vir in divinis et kumanis litteris non mediocriter institutus, sed, quod

est praestantius, consilio prudentia et in deum ac proximum sin-

cera caritate satis conspicuus atque unus inter ceteros Galliarum

episcopus illius tempöris multum famosus’. Von seinen Erleb-

nissen mit der Jeanne d’Arc hatte Johannes de Matiscone jeden-

falls oft gesprochen. Denn 1456 sagten im gerichtlichen Verhöre

3 Zeugen aus ‘quod audivit dici a magistro Johanni de Mascon, in

utroque jure doctore famosissimo, quod ipse doctor multotiens exa-

minaverat ipsam Johannam de dictis et factis suis, et quod non

faciebat dubium quin esset missa a deo et quod erat res mirabilia

in audiendo loqui ipsam et respondendo
,

et nihil in vita sua un-

quam perceperat nisi sanctum et bonum’. Auch diese Berichte

sprechen sehr für Quicherat's Vermuthung, daß Johannes de Ma-
tiscone der Verfasser jener Erzählung sei. Ja

,
wegen der Aehn-

lickkeiten dieser Erzählung und des Dramas ‘Mystöre du siöge d’Or-

Rans’ wollte Vallet de Viriville (Bibliotheque de l'ficole desChartea

V 1864) sogar jenes 20000 Verse lange Drama unserm Professor

des römischen Rechtes zuschreiben. Trocken genug sollen die Verse
sein. Schiller kannte diesen Bericht noch nicht, doch bestätigt der

Ton desselben vielfach den Geist, der durch seino Dichtung weht.

Doch unsern Recensenten ergötzen solche Amüsements wenig

:

er will von dem Legisten Johannes de Matiscone hören. Unter

1) Das Obige beruht xumTheil auf den worthvollen Sammlungen Marc.Four-

nier’s les Statutes et Privileges des universitds Framj&iaes I— 111 ;
der Text des

Berichtes und noch einige Privaturkunden des Johannes de Matiscone sind zu finden

in dem sonst wenig tiefen Aufsatze von Boucher de Molandon in den Mdmoirea de
la Socidtd archdol. et histor. de l’Orldanais XVIII 1884 p. 241—348.
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den Handschriften, die ich fand, enthält jene in der ßibliotheque

Mazarine in Paris (Cataloguc Band II no. 1416 ,
15. Jahrh.) die

meisten Schritte n des Johannes de Matiscone, legum doctor excel-

lentissimus de studio Aurelian., nemlich : 1) Bl. 1—93 Lectura

super 4 libros In stitutionum ‘In nomine id est in invocatione’.

Dasselbe Werk findet sich in der Arscnnlbibliothek in Paris (Ca-

talog Band II S. 42 no. 695 Bl. 1—93.) Sollte nicht der in der

Handschrift Mazarine Bl. 97—280 folgende große Commentar, eben-

falls über die Institutionen ‘Omnis populus utitur partim iure na-

turali’, auch von Joh. de Matiscone sein, von dem alle andern

Stücke dieser Handschrift verfaßt sind? Die Frage könnte viel-

leicht durch die Citate der göttinger Handschrift entschieden wer-

den. 3) Mazarine Bl. 281—328 de verborum significa-

tione und Bl. 328—382 de regulis iuris nebst Tabula (Dig.

L tit. 16 und 17) ,
welches Werk sich ebenfalls in Turin n. 324

Bl. 1—220 findet. 8) Wahrscheinlich ist auch Mazarine Bl. 383/6

Explication zu Dig. 20, 1 ,
21 von Joh. de Matiscone.

4) Oxford, Colleg. Rcgin. no. 161, 15. Jahrh. Bl. 121/6 de materia

duelli questio ‘facta Aurelianis per dominüm Johanuem de Ma-
tiscone legum doctorem eximium a. d. 1380 die Mercurii in vi-

gilia S. Andreae’ ‘Et prirao queritur an duella de iure sint’.

5) München cod. latin. 5206 Bl. 302—315 (15. Jahrh.) : Traetatus d e

usuris compilatus per magistrum Johannem de Matiscone doc-

torem : de usuris videndum est que dicatur usura et quando.

6) Beaune no. 40 (Cataloguc göndral des manuscrits . . de Fran ce

Departements VI S. 264), XIV. Jahrh., Bl. 100 Questions de
droit, attribudes k Jean de Mäcon. Bl. 102 Autres du meine,

datdes de Pan 1385
,

veille de Pentecöte . . . Fol. 106 Autres (r d-

pdtitions de droit) de Jean de Mäcon (vielleicht verwandt

den von A. Sander Bibliotheca Belgica II 163 erwähnten ‘Repe-

titiones Johannis de Matistone’). 7) Amiens no. 350 (Catal. gd-

ndr. Ddp. XIX S. 159), 3 Blätter mit der Arbor actionum und

dem Schluß ‘hoc de isto per dominum Johannem de Matiscone,

legum subtilissimum doctorem'. 8) Jetzt darf ich wohl auf je-

nes kleine Stück de collatione bonorum und Uber Aehnliches auf-

merksam machen, welches in der Göttinger Handschrift Theol. 1 53

-

Bl. 156—158 steht, und wo in dem einen Abschnitt Jo. de mares.

citirt wird
,

während ein anderer überschrieben ist J o. d e M a-

reschona legum doctor Aurelianus. Selbst auf die Gefahr hin,

unsern Recensenten noch einer ganz besonderen Rarität berauben zu

müssen, — denn den Johannes de Mareschona habe nicht einmal

ich irgendwo gefunden —
,

glaube ich
,
daß hier Mareschona für
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Matiscona verschrieben ist, so daß der ‘wenig bekannte’ Johannes

de Matiscone in 2 Göttinger Handschriften zu finden ist.

Ich konnte hier nur bibliographische Daten zusammenstellen

;

ich bin aber überzeugt, wenn nicht Marcel Fournier in dem 1. Bande

seiner Histoire de la Science du droit en France es thut, so wird

bald ein anderer Landsmann des Johannes de Matiscone und der

Jungfrau von Orleans ein lebensvolles und gründliches Bild dieses

Rechtslehrers von Orleans entwerfen.

Ich gehe nun über zu den Berichtigungen, welche Steffen-

hagen zu unserer Beschreibung der juristischen und der Lüneburger

Handschriften in Göttingen vorgebracht hat.

Von diesen hat mir nur dine Freude gemacht. An die Hand-

schrift Jnrld. 1, einen Vocabularius iuris, haben wir einige Mühe
gewendet, allein es war uns die gegen Ende des Werkes versteckt

stehende Bemerkung entgangen, welche Steffenhagen nachträgt:

Bl. 250 unter ‘zelus’
:
quomodo visum est visum mihi etiam (et,

Steffenhagcn liest irrthiimlich et und erklärt das mit ‘und zwar’, iras

unlateinisch ist) aliquibus signis indigno servulo dei fratri An-
tonio de Botonto ordinis minorum hoc opus assumore, ut in

eius principio dixi, et ad finem usque complere. Hiernach ist Ver-

fasser der fleißige Antonius de Bitonto, der uns zur Handschrift

Theol. 135 ziemlich viel beschäftigt hat
,
und die auf Rasur ste-

henden Jahreszahlen 13(48) und 13(49) sind in die ursprünglichen

1448 und 1449 zu ändern.

Lüneburg 62. Diese Handschrift von 299 Blättern in fol.

;

im vierzehnten Jahrhundert in Norddeutschland geschrieben, ist

von uns also beschrieben: Huguicio erph. (Erphordiae ?) repor-

tatus
,

a. 1377 in die Scolasticae finitus. Bl. 285 Auszug aus

Brito’s Vocabnlar . . compendiosam extraetionem de praedicto

volumine (Britonis) attemptabo . . . Bl. 292 Regulae Prisciani
(excerptum a Prisciano). Diese Beschreibung trug uns folgende

Belehrung und Berichtigung von Seiten des Recensenten ein: Die

als solche nicht kenntlich gemachte Schlußschrift zu dem Diclionarium

des Huguicio (Luneb. 62), des ältesten Commentator’s des Gratiani-

• sehen Decrets, ist durch hiterpundions- und Lesefehler entstellt. Statt

finitus hat die Hdschr. virg(inis) gloriose, zu der Tageshczeichnung

in die Scolastice gehörig (10. Februar), der Fehler in der Jahreszahl

1377 (statt 1355,1 geht auf Martini zurück, die ganze Zeitangabe aber

bezieht sich nicht auf das fehlerhafte finitus
,

sondern auf das fortge-

lassene explicit, das Komma hinter reportatus ist daher zu beseitigen.

Das in Frage gestellte erph(ordie) unterliegt keinem Zweifel. Daß in

Digitized by Google



Glossen zu einigen juristischen Handschriften in Göttingen. 329

Erfurt vor Stiftung der Universität bedeutende Schulen bestunden
,
an

denen, wie sich anderweitig nachweisen läßt, sogar canonisches liecht

und Proceß gelehrt ward, war aus dem Occultus Erfordensis längst

bekannt. Es liegt nahe, den mit Beziehung auf Huguccio gebrauchten

Ausdruck erphordie reportatus (d. h. wiederhergcstellt) mit den in

Erfurt betriebenen grammatischen Studien in Verbindung eu bringen.

Wie die Bearbeitung des Huguccio
,

wird man auch den darauf fol-

genden Auszug aus Brilo’s Vocabular
,

der nach Angabe der Vorrede

eur Ergänzung des Huguccio verfertigt ist, und das Excerpt aus

Priscian der Erfurter Schule euzuschrcihcn haben.

Hier ist nur das Eine richtig, daß wir statt 1355 irrthiiralich

1377 abgeschrieben haben : alle andern Bemerkungen Steffenhagens

sind überflüssig oder falsch. Zunächst konnten wir als gewissen-

hafte Beschreiber das handschriftliche erph. nur in Erphordiae mit

Fragezeichen auflösen. Ueber den Betrieb der Studien in Erfurt

brauchte Steifenhagen nicht mich zu belehren, der ich vor den

Lüneburger Handschriften (S. 491) ausdrücklich hervorgehoben habe,

daß diese ‘Handschriften des 14. oder 15. Jahrhunderts vielen

Stoff enthalten zur Geschichte des Unterrichts, zumal an der Uni-

versität Erfurt'. Was aber hierüber Steffenhagen aus unserer

Handschrift dociren will
,

das ist falsch. Zuerst übersetzt er re-

portatus mit ‘wiederhergestellt’
,
was unmöglich ist

;
dann spricht

er aber von einer ‘Bearbeitung’ des Huguicio und meint diese Be-

arbeitung sowie die Excerpirung des Brito und Priscian seien cha-

rakteristische Erzeugnisse der Erfurter Schule.

Zunächst ist es ja eine wichtige Sache, ob unsere Handschrift

den Text des Lexikons des Huguicio oder eine Bearbeitung
desselben enthält. Diese wichtige Sache hätte Steffenhagen leicht

entscheiden können, da die Göttinger Handschrift Philol. 227 eine

Abschrift dieses Lexikons enthält. Der Text stimmt durchaus

überein. Doch da jene Handschrift no. 227 erst 1376 und auch in

Norddeutschland geschrieben ist
,

so könnte Steffenhagen es für

möglich halten, daß sie nur eine Abschrift der Lüneburger sei und

daß beide doch nur eine Bearbeitung des ursprünglichen Huguicio

enthalten. Allein eine Vergleichung des Textes beider Handschriften

mit der bei G. Loewe, Prodromus Glossariorum S. 244/6 aus einer

Berner Handschrift des 13. Jahrhunderts gegebenen Probe (‘aula’)

zeigt, daß die Lüneburger Handschrift nur eine Abschrift des

weit verbreiteten Lexicons von Huguicio ist, deren damals genug

angefertigt worden sind. Auch die Excerpte aus Brito oder deren

Vereinigung mit Huguicio sind kein Erzeugniß der Erfurter Schule

;

denn Balbinus
,
Bohemia docta III 1 17 ,

verzeichnet eine Prager

Kgl. Qos. d. Wim. Nachrichten. Philolog.-hiator. KIum. 1394. No. 4. 22
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Handschrift von 1357 ‘Dictionarium Huguicii . . addita sunt ex-

corpta Britonis reperta Pragae’.

Nachdem diese Thatsachen
,

daß wir es nur mit einer ganz

gewöhnlichen
,
im Jahre 1355 in Erfurt gemachten Abschrift des

Lexikons des Huguicio und der auch sonst damit verbundenen Ex-

cerptc aus Brito zu tliun haben, festgestellt sind, wende ich mich

zu den Worten, ‘re porta re’ ist offenbar ein Wort aus dem
damaligen Universitätsjargou. Für das Zeitwort selbst habe ich

augenblicklich keinen Beleg aus damaliger Zeit. Allein die so

zahlreichen Titel Reportata oder Reportationes z. B. tertii

libri Decretalium oder super Clementinas, die Steffenhagen hätte

kennen sollen, führen auf den richtigen Weg. In der Lüneburger

Handschrift 85 kommen Repo r tat

a

librorum physices Aristotelis

vor, ja Steffenhagen hätte bei unserer Beschreibung von Luneb. 62

nur das Blatt umdrehen dürfen, so hätte er auf den richtigen Weg
kommen müssen. Lüneburg no. 50—54 enthalten in 5 Bänden

eine Lectura super quinque libros Decretalium, von Bohuslaus in

Prag 1390 vorgetragen. Der erste Band dieser Vorlesungen hat

den Titel ‘Notata super 1. librum Decretalium, quem incepit D.

Bohuslaus 13. Mai 1390', der 2. ‘Report ata secundi libri Decr.’,

der 4. hat die Schlußschrift ‘Et est finis notatorura super 4° libro

reportatorum Präge ab ordinario doctore Bohuslao . ., finita per

Petrum . . in die s. Marthe 1390’. Demnach heißt reportare : be-

richten = vortragen, erklären (vgl. rapporto, rapport, report

;

unser deutsches ‘Vortrag’ ist ja ein älteres Wort, allein dieses

ähnliche Wort scheint im 14./15. Jahrhundert zur Uebersetzung

von reportacio verwendet und so in diesem Sinne in Gebrauch ge-

kommen zu sein).

Ehe ich nun die Unterschrift erkläre, muß ich diese selbst

feststellen gegen Steffenhagens ebenso kecke als unwahre Be-

hauptungen. Sie lautet in der Handschrift Bl. 285 am Ende der

1. Spalte : explicit • huguicio • erph • reportatus • anno dfii • 1355 in

die scolastice v’g’ gl’ose fiuitus et completus : schon die vorletzte

Zeile steht unterhalb der gewöhnlichen Spaltengrenze, deßhalb ist

die letzte Zeile ‘finitus et completus’ mit kleinen Buchstaben, aber

von derselben Hand und mit derselben Tinte geschrieben. Hier

habe ich für dio zu druckende Beschreibung allerdings der heili-

gen Seholastica ihr Beiwort ‘virginis gloriosae’ genommen und das

überflüssige ‘et completus’ weggelassen. Solche Sünden habe ich

bei der Redaction dieser Beschreibung noch viele begangen
,
habe

z. B. die lateinischen Jahreszahlen aus den Zeiten, wo die arabi-

schen Ziffern allgemein bekannt waren, wenn inira gut schien
,

in
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arabische geändert (ja bei Angabe von Drucken, wo die lateinischen

Ziffern doch viel auffallender sind
,

habe ich z. B. 1789 statt

MDCCLXXXVI1II gesetzt)
;
habe überhaupt bei der Beschreibung

der Handschriften recht wenig Schemata oder Principe verfolgt:

diese sind für Anfänger
;

wenn man aber so an 20000 Hand-
schriften beschrieben hat

,
wie ich

,
dann geht man seine eigenen

Wege, auf denen der Benutzer der Beschreibung meistens mit

Nutzen folgen kann. Steffenhagen aber scheint nur in Nebensachen

genau zu sein
;
hier hat er in der Handschrift die Worte ‘finitus et

completus’ vollständig übersehen : dcßhalb schiebt er schlankweg

uns unter, wir hätten ‘virg. gloriose’ zu ‘finitus’ verlesen, und ver-

dreht den Sinn der von ihm verstümmelten Unterschrift.

Die oben festgestellten Thatsachen zeigen, daß wir die Unter-

schrift ganz richtig wieder gegeben und interpungirt haben
;

sie

lautet also : explicit Huguicio, Erph(ordie ?) reportatus, a. 13B5 in

die Scolasticae virginis gloriosae finitus et coinpletus. Da hier

der gewöhnliche Text des Huguicio vorliegt, so kann diese Unter-

schrift nur besagen : es endet der Huguicio
,

in Erfurt in einer

Vorlesung behandelt (und bei dieser Gelegenheit abgeschrieben),

1355 am Tage der h. Scholastica zu Ende geschrieben.

Lüneburg 48 Bl. 86— 12G. Dieses Handbuch des cano-

nischen Processes, in dem die Lehrsätze mit zahlreichen Formu-
laren gemischt sind, haben wir also beschrieben : Bl. 86 Johannes
de Buda, Processus iudiciarius. Anfang ‘ln nomine Christi amen.

Circa processuni iudiciarium in causis delegatis . . ’. Am Schluß

(Bl. 126) ‘finitus est autem iste processus iudiciarius secundo die

festi b. Martini confessoria per Thotnam de Pycschan collegii pan-

perum Christi facti (!) per magistrum Jo. de Buda archid. Borsien-

sem et canonicum in ecclesia Strigoniensi studentem primum'.

Unter den mit Weglassung der Namen zur Erläuterung eingelegten

Urkunden sind einige datirt; die jüngste (Bl. 86) ist aus dem
Jahre 1396. Hier haben wir den Autornamen nicht selbst ge-

funden : vielmehr ist in der Handschrift ein Inhaltsverzeicbniß

von gleichzeitiger Hand, welches auf sehr gute
,
zum Theil außer-

halb der Handschrift liegende Quellen zurückgeht; da ist dieses

Handbuch also aufgeführt
:
Quarto Valde utilis et noviter colleetus

tractatus seenndum stilum modernum de processu iudiciario ma-

gistri Johannis de Buda archidiacoui Borsien. et canonici in ecclesia

Strigoniensi’. Die Angabe, daß ein Canonicus Strigonieusis Ver-

fasser dieses Handbuches sei
,

für wahr zu halten
,

dafür hatten

wir einen ganz besondern, nachher zu erwähnenden Grund. Aber

22 *
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der Wortlaut der Unterschrift paßte nicht ganz dazu; wir hielten

ihn also für verdorben und setzten deßhalb nach facti ein (!).

Dies Vorgehen hat uns folgende harte Scheltworte Steffen-

hagens eingetragen : Einen schlimmen Irrthum verräth die Zuweisung

des ‘Prager Processiehrbuchsi* mit dem Anfang ‘Circa processum ju-

diciarium' an Johannes de Buda. Anlaß dazu haben die mißverstan-

denen, mit der Königsberger Hdschr. stimmenden Schlußworte ge-

boten. Fs heißt darin richtig collegii pauperum Christi facti per

magistrum Jo. de Buda. Mit Unrecht hat der Bearbeiter das facti

durch ein Ausrufungszeichen als Schreibfehler bezeichnet und irrthiim-

lich auf den processus iudiciarius bezogen. Muther
,

der über das

Proceßlehrbuch gehandelt hat (Zur Geschichte des römisch-canonischen

Processes, Rostock 1872)
,

vermuthet als Verfasser Georgius de Bora.

Wir scheinen also recht unwissenschaftlich gehandelt zu haben.

Aber warum denn hat hier Stetfenhagen von sich geschwiegen?

In Königsberg liegt die Zwillingshandschrift unserer Göttinger,

und Steffenhagen hat sie (no. CXIV = 105 Bl. 147—188) selbst

beschrieben. Er hat dabei Pneschan statt Pyeschan verlesen und

hat den Thomas de P. für den Verfasser erklärt, obwohl die

Formel ‘finitus est per’ fast immer den Schreiber
,

nicht den Ver-

fasser, bezeichnet und obwohl ein Handbuch
,
welches so sehr wie

dieses auf der Praxis beruht und für die Praxis bestimmt ist,

kaum einen Studenten zum Verfasser haben kann. Demnach hat

Steffenhagen da, wo er in derselben Lage arbeitete wie wir, be-

trächtlich weniger rationell gehandelt als wir.

Nun hat Th. Muther in der Rostocker Festschrift (zur Ge-

schichte des römisch-canonischen Processes 1872 S. 52—76) aus-

führlich über dieses Handbuch gehandelt und dabei eine Handschrift

der Leipziger Universitätsbibliothek (no. 922 Bl. 100—140) zu

Grunde gelegt. Seinen Sätzen hat Steffenhagen sich blind ange-

schlossen, obwohl dieselben zum Theil recht unsicher sind und gerade

Steffenhagen diese Fehler hätte erkennen sollen.

Zunächst will ich das Material tür die Untersuchung erweitern.

Eine 4. Handschrift dieses Handbuches liegt im Stifte St. Florian.
Im Kataloge der Handschriften dieses Klosters (1871 S. 209) gibt

Albin Czerny als Inhalt von Bl. 85‘— 119* der Handschrift XI 615

(15. Jahrh.): Proce saus judiciarius dioecesisPragensis.
Anfang : Circa processum judiciarium in causa delegati etc., Schluß

:

vel appellacio in rescriptis est remota et de ceteris etc. est finis.

Darauf folgen einige den Inhalt des vorigen Werkes resummirende
Verse. In der Abhandlung wird das gerichtliche Verfahren des

geistlichen Gerichtshofes und die den Notarn wissensnothwendigen
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Rechtsformeln sowie die Bullen einiger Päbste , besonders des

Pabstes Urban aufgeführt. Es wird darin das Jahr 1386 (siche

später) erwähnt und immer der modus Consistorii Pragensis be-

rücksichtigt. Czerny hat mir unter dem 27. Sept. d. J. weitere

freundliche Nachrichten gegeben
, die ich unten Vorbringen werde.

Formeln, wie sie hier vorliegen, dürfen nur mit größter Vor-

sicht zu weiteren Schlüssen benützt werden
,

besonders was die

Namen von Fürsten und Päbsten oder von Orten und was die

Jahreszahlen betrifft. Wenn z. B. ein 1880 in Würtenberg er-

schienenes und auch mit Formularen ausgestattetes Handbuch für

Notare heutzutage in Sachsen neu herausgegeben würde
,
so wür-

den höchst wahrscheinlich die etwa vorkommenden Jahreszahlen

und Namen des Königs und der Städte umgeschrieben werden.

Aehnliches hat man in den Handschriften zu erwarten : auch hier

wurden solche Handbücher nicht aus historischem Interesse an der

Proceßgeschichte
,

sondern für den gegenwärtigen täglichen Ge-

brauch abgeschrieben
;
deßhalb rühmt auch das erwähnte Inhalts-

verzeichniß der Göttinger Handschrift
,

dieser Tractat sei noviter

collectus secundum stilum modernum und deßhalb valde utilis.

Was nun zunächst die Jahreszahlen betrifft
,

so berück-

sichtige ich nicht die offenbar thörichten, auch nicht die Datirung

einer als alt angeführten Urkunde von 1323. In der Leipziger

Handschrift kommt als Datum einer jüngst ergangenen Pabstur-

kunde oder verschiedener Schriftstücke des gegenwärtigen Pro-

zesses 6 Mal das Jahr MCCCXCVL1I vor; in der Göttinger finden

sich 3 hierher gehörige Jahreszahlen : MCCC nonagesimo VI, dann

MCCCLXXXVI und MCCCLXXXVII; in der Handschrift von

St. Florian nach Czerny’s brieflicher Mittheilung nur 2 Mal

MCCCLXXXXVI (was aus dem nachher anzngebenden Grund im

gedruckten Katalog in 1386 gebessert ist). Nach dem eben Ge-

sagten sind die älteren Jahreszahlen als die echteren und ursprüng-

licheren anzusehen.

Was die Pabstnamen betrifft, so handelt es sich um Bo-

nifaz IX (1389—1404) und um seinen Vorgänger Urban VI (1378

—1389). In der Leipziger Abschrift wird nur Bonifaz IX ge-

nannt l

). In der Göttinger Handschrift wird durchweg Bonifaz IX

1) Muther S. 69 sagt 'Urban VI findet sich ein einziges Mal in der Forma

qneretae de caasa beneficiali genannt und zwar ats Verleiher der Pfründe, wel-

che Gegenstand des Streites ist. Wir können datier auf sein Vorkommen kein

Gewicht legen’. Doch diese Urkunden stehen BI. 153 und unsere Schrift endet

schon Bl. 140 der Leipziger Handschrift.
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genannt. Nur an einer Stelle, und das gerade in einer Partie, die

treuer als sonst ans der Vorlage lierübergescliricben ist (Bl. 89*),

heißt es breit ‘Forma eitacionis ab executore unius gracie. T. pre-

positus ecclesie P(ragensis) examinator et provisor ac executor

unius gracie pro clerico Pragensi per sanctissimum in Christo

patrem et dominum dominum Urb an um divina providencia papam

VI . . depntatus . .’. Das ist der einzige Ueberrest der ursprüng-

lichen Fassung. Denn in der ganzen Handschrift von St. Florian

wird nach Czerny’s freundlicher Mittheilung nur Pabst Urban VI,

und das öfter, genannt und sonst kein Pabst als solcher (in den

theoretischen Thcilen wird neben vielen andern Canonisten auch

Pabst Innocenz, aber nur als Canonist genannt); Pabst Bonifaz IX
kommt bestimmt im Tractat nicht vor. Also haben wir 2 Fas-

sungen: in der einen wird nur Pabst Bonifaz IX genannt, doch

einmal kommt auch hier Urban VI dazwischen, in der andern

Fassung wird nur Urban VI genannt; aber nur dine von beiden

Fassungen kann die ursprüngliche sein. Für jeden Verständigen

ist klar, daß jene Fassung, in welcher Urban VI genannt wird, die

ursprüngliche ist. Demnach ist wenigstens die Fassung, auf wel-

che die 4 bis jetzt bekannten Handschriften znrückgehen
,

unter

Pabst Urban VI entstanden, und die Jahreszahlen 1398 und 1396

sind sicher nur Aenderungen der verschiedenen Abschreiber
,

die

Zahlen 1386 oder 1387 können aus jener ursprünglichen Fassung

stammen. Einen Prager Professor von 1386, der dieses Handbuch

verfertigt haben könnte
,
auszusuchen

,
das billige Vergnügen will

ich Steffenhagen überlassen.

Lehrreich ist auch die Untersuchung der Ortsnamen. Sowohl

in der Handschrift von St. Florian als in der Leipziger ist der

Gcrichtsort (civitas consistorium ecclesia iudex etc.) nur Prag.
Daraus haben Czerny wie Muther den natürlichen Schluß gezogen,

daß dies Handbuch des canonischen Prozesses in Prag entstanden

sei. Die 2 Hufen Landes, um welche die 2 Pfarrherren streiten,

gehören zu einem allodium
,

das nach der Leipziger Handschrift

allodinm olym Feltam hodie vero allodium G. vulgariter oder auch

allodium Thomae genannt wird. All das ist in der Göttinger (und

in der Königsberger) anders. Muther hat sich nur wenige Nach-

richten über die Königsberger Handschrift verschafft, aber daß der

Spezialist Steffenhagen, welcher einerseits aus Muthers Arbeit die

Leipziger Handschrift, anderseits aus eigener Anschauung die Königs-

berger und die Göttinger Handschrift gekannt hat, sich begnügt hat

nur ein index statt ein iudex librorum zu sein, das ist wirklich ein

‘schlimmer Fehler’. Prag kommt als Gerichtsort in der Göt-
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tinger Handschrift auch vor, aber nur auf 2 Seiten (Bl. 89* und 90*),

also in einer Partie, wo auch der Name des Pabstes Urban VI
sich aus der alten Vorlage erhalten hat. Dagegen sonst überall

heißt dej Gerichtsort S t r i g. statt Prag, oder S.-statt P. Nun wird
Steffenhagen auch begreifen, warum wir leicht dem Index glaubten,

daß der Canonicus inStrigoniensi ecclcsia Johannes de Buda Ver-

fasser dieser Formelsammlung sei, deren Gerichtsort ebenfalls Stri-

gonium ist. Dieser Grauer Ortsänderung entspricht die ge-

änderte Beschreibung der strittigen 2 Hufen Landes : das Gut,

zu dem sie gehören, heißt in der Göttinger Handschrift vulgaritcr

Sul; dies liegt inter villulas Janus et Dobra und berührt in una

parte villam Sca. et in alia rivulum Dobra
;

dann ist noch die

Ilede von Jcxo als der Kirche des einen Pfarrherrn und von 2

Smarczewich Polonicales. Diese Schilderung ist durchaus unga-

risch. Bei Gran befand sich ein Gut Namens Sul und der Name
Dobra fand sich in Ungarn als Bachname und noch jetzt trägt

diesen Namen eine Anzahl Ortschaften. Diese Dinge sind so deut-

lich, daß man sich versucht fühlen könnte, mit Hilfe einer Gene-

ralstabskarte und eines Ortsverzeichnisses in der Umgegend von

Gran die Oertlichkeiten wiedor zu bestimmen, wenn man nicht

wüßte, daß in den sonst ungeünderten Wortlaut der Prager Fas-

sung nur diese ungarischen Ortsnamen eingesetzt sind.

Wer hat die Prager Fassung dieses Handbuches so in eine

ungarische oder genauer gesagt, in ein Grancr nmgewandelt ? Um
diese Frage zu beantworten, müssen wir zurück zu der Unter-
schrift dieser ungarischen Fassung, von der wir ausgegangen

•sind. Genannt werden hier ein Johannes de Buda und ein Thomas

de Pyescan, der erste als Stifter eines Collegiums und der zweite

als der erste Schüler dieses Collegs. Illuther suchte in Prag

und hat auch (in den Monumenta Pragensia) gefunden, daß Johan-

nes de Buda 1383 als immatrikulirt vorkommt, 1385 9. Febr. die li-

ceutia artium erhielt und am 10. Juli als Magister artium genannt

wird ,
daß anderseits Thomas de Pijeseana (Piiscano, Peeszeen)

1395 immatrikulirt, 1399 unter die Baccalarii der Juristen aufge-

nommen, 1401 als Lieentiatus und 1402 als Decretorum doctor er-

wähnt wird; bei Pijeschan denkt Muther an Pieschen bei Dresden.

Er suchte also offenbar das von Johannes gestiftete Collegium in

Prag. Wer bedenkt, wie wichtig solche Collegieu für die be-

treffenden Universitäten waren z. B. das Amplonianura für Erfurt,

der wird begreifen, daß auch ich anfangs, von Muthers Ansichten

beherrscht, mir Mühe gab, Nachrichten über dies Prager Collegium

anfzufinden : doch vergeblich. Endlich besann ich mich, daß diese
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Verquickung der Prager Fassung unseres Handbuches mit der

Unterschrift der ungarischen Ueberarbeitung unnatürlich sei, daß

vielmehr der Text, zu dem diese Unterschrift gehöre, gerade Prag

getilgt und dafür Gran gesetzt habe: ich suchte also dies Colle-

gium in Gran und da fand ich es auch.

Am 8. Juni 1397 wurden im Graner Domkapitel bei Gelegen-

heit einer Visitation wichtige Gegenstände berathen, deren 5.

lautet: Collegium Christi: In ecclesia Strigoniensi est Colle-

gium pauperum scholarium studere volentium
,

fundatum per ma-

gistrum Johanncm de Buda, archidiaconum Barsiensem et conca-

nonicum (so !) Strigonicnsem, dotatum quatuor domibus cum censi-

bus earundem in civitate Budensi existentibus . .. Cui collegio

praesidet archidiaconus Barsiensis. Archidiacoflatus iste Barsiensis

simul cum canonicatu est annexus ipsi collegio Christi, et cum
vacat habet conferre archiepiscopus . . ex filiis collegii ipsius hoc

est illi, qui ex pecuniis ipsius collegii Christi studuit (‘in theolo-

gia, mcdicina vel artibus magister aut iuris civilis vel canonici

doctor aut in aliqua facultatum earumdem potiorem gradum habens’

hann er nach der Bulle des Bonifaz IX sein), seniori tarnen et

digniori. et talis . . fit praesidens collegii . .. Et talis praesidens

semper tenetur cligere aliquot pauperes scholares studiosos tarnen

et illos mittere extra regnum ad loca studii
,
ubi proficere va-

leant, talibusque ex collegio ipso expensas ministrare tenetur, qui-

bus vivere valeant in loco studii etc. *) Diese noble Stiftung

wissenschaftlicher Rcisestipendien bestand schon im Mai 1397. Sie

lag dem Stifter und ersten Leiter sehr am Herzen
;

denn er

reichte die Statuten der Stiftung beim Pabste behufs Bestätigung

ein und Bonifaz IX überwies durch Schreiben vom 28. April 1399

die Sache dem Praepositus ecclesiae S. Thomae Strigoniensis 8
).

Leider reichen die hübschen Monumenta ecclesiae Strigoniensis

in ihrem 2. Bande noch nicht an unsere Zeit : diese oder andere

archivalischc Forschungen in Gran werden die Geschichte dieses

interessanten Collcgium’s pauperum Christi und besonders die Zeit,

wann Thomas dePyeschan in dasselbe aufgenommen wurde 3
), klarer

stellen. Doch haben wir schon in den gegebenen Nachrichten Boden

zu einigen Folgerungen.

1) G. Fejdr, Codex diplomaticus Huttgariae, Tom. X vol. II (Budae 1881)

p. 516. S. 506 and 698 wird Job. de Bada als Canonicus Strigon. aufgefiihrt.

2) Monumenta Vaticana historiam Hungariae ilinstrantia I, 4 (1889) p. 119.

8) Ist er jener Thomas cauon. Strigon. iuris utriusque doctor, der 1416 auf

das Concil zu Constanz gesandt wurde (Fejdr X vol. VIII, 1843, S. 658) ?
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Zunächst kann Thomas nicht aus Pieschen bei Dresden stam-

men
,

sondern er muß ein Ungar aus der Gegend von Gran sein

;

ich fand in Ungarn erwähnt ‘Pjecsana, Pjescanza pagus locus 1222

—1228’. Dann hat Muther so argumentirt: die Leipziger Hand-

schrift bietet hauptsächlich die Jahreszahl 1398; Thomas de Pye-

schan war 1398 Student in Prag, ergo ist damals dies Proceßlehr-

buch in einer Vorlesung vorgetragen und von Thomas nachge-

schrieben worden
;
von den damaligen Professoren paßt für eine

solche Vorlesung am besten Georgius de Bora: ergo ist er wahr-

scheinlich der Verfasser dieses Handbuches. Diese Schlüsse sind

falsch. Die Umarbeitung, wie sie in der Göttinger und Königs-

berger Handschrift vorliegt, kann nicht beim Nachschreiben einer

Vorlesung vorgenommen worden sein. Thomas muß die Prager

Fassung schriftlich vor sich gehabt haben. Da das Collegium 1397

schon bestand und die jüngste und offenbar abgeänderte Jahres-

zahl in der Handschrift 1396 ist, so können wir mit ziemlicher

Sicherheit annehmen, daß Thomas als studens primus dieses Col-

legs bei einem Ferienaufenthalt in Gran 1396 die Abschrift ge-

macht habe, aus welcher die Göttinger und die Königsberger

stammen. Denn in Prag selbst den Namen dieser Stadt ans den

Urkunden zu tilgen, das hätte keinen Sinn gehabt. Es ist viel-

mehr natürlich, daß diese ungarische Ueberarbeitung in Gran vor-

genommen wurde. Da Thomas als studens primus jedenfalls noch

jung war, so kann man diese Abänderungen nicht wohl ihm selbst

zuschreiben. Natürlicher ist es, daß sein Patron Johannes de Buda,

welcher sich des ersten Zöglings seiner Lieblingsstiftung gewiß

allseitig annabm, dem Thomas die Handschrift, die er vielleicht

selbst um 1386 von Prag mit nach Gran gebracht hatte, zur Ab-

schrift vorlegte und ihm zugleich die vorzunehmenden Aenderungen

angab, daß also Thomas mit der Hand, Johannes mit dem Kopfe

dabei thätig war. Möglich wäre es, daß in der Vorlage, aus der

die Göttinger (und Königsberger) Handschrift abgeschrieben ist,

der Name des Ueberarbeiters Johannes de Buda als der des Ver-

fassers stand, aber von dem Schreiber der Göttinger Handschrift

weggelassen und nur im Inhaltsverzeichniß (siehe S. 331) ver-

werthet wurde, wie er es genau ebenso bei dem später zu erwäh-

nenden Tractate des Bartolus-Johannes de Lignano gemacht hat.

Also sind die bis jetzt bekannten 4 Abschriften des Hand-

buches des canonischen Prozesses
,

das beginnt ‘circa processum

iudiciarium in causis delegatis’, zurUckzuführen auf eine Fassung,

welche in Prag unter Pabst Urban VI wahrscheinlich im Jahre

1386 entstanden ist. Diese Fassung liegt am reinsten vor in der
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Handschrift von St. Florian (XI 615 Bl. 85*— 119*), mit mehr Ab-

änderungen in der Leipziger Handschrift (Universität 922 Bl. 100

—140). Dann wurde dies Handbuch etwa 1396 in Gran von Tho-

mas de Pycschan vielleicht unter Anleitung des Johannes de Buda

abgeschrieben und sind dabei fast durchweg ungarische Ortsnamen

eingesetzt worden
;
auf diese Ueberarbeitung gehen zurück die Hand-

schriften in Göttingen (Lüneburg 48 Bl. 86—126) und in Königs-

berg (CXIV = no. 105 Bl. 147—188).

Lüneburg 57 enthält den Apparat des Paulus de Liazariis zu

den Clementinen. Auf leeren Blättern ist neben einigen beachtens-

werthen Bremer Urkunden auch Bl. 80—83* ein Stück geschrieben,

das wir also beschrieben haben : Bl. 80 Commentum Jenzellini (?)

:

‘Cum ei quem. Tria facit, primo loquitur de impetrantibus cum

acceptis sine mensis apposicione . .’. Unser Recenscnt erklärt nun

:

das unbestimmt gebliebene Commentum Jenzellini mit dem Fragezeichen

stammt aus dem Apparat des Zenzelinus de Cassanis über die Cle-

mentinen.

Steffenhagen hat uns Philologen dieses Mal doch zu leicht

taxirt. Wir haben nicht nur Bl. 80 den Titel Commentum Jen-

zellini gelesen und den Bl. 127b zu Clement. Buch III Tit. 3 de

concessione praebendae an den Rand geschriebenen Riickweis 'Com-

mentum Gentzilini super hanc decretalem vide supra’ nicht über-

sehen, sondern auch die Varianten Gaucelinus, Josselinus, Gecelinus,

Genzelinus, Jenzelinns, Jesselinus, Zenzelinus u. s. w. haben uns,

die wir in Eigennamen wie Gottfried oder Dinhelsbiihl noch ganz

andere Schreibwandlungen sehen müssen, sehr ruhig gelassen : al-

lein wir haben das Fragezeichen aus einem sachlichen Grunde

gesetzt. Wie es natürlich ist und wie es z. B. jene Philologen

machten
,
welche Ausgaben ‘cum notis variorum’ zusammenstellten,

so haben meines Wissens auch jene glossirenden Juristen zwar den

Stücken ,
welche sie aus früheren Glossatoren abschrieben

, den

betreffenden Verfassernamen jedes Mal beigeschrieben
,
nicht aber

ihren eigenen Zusätzen. Nun finden sich in diesen 6 Seiten

nicht weniger als 4 Citate, denen Jenzel. oder Jesscl. nach-

ge8cbrieben ist. Daraus schlossen wir , dal! diese Erklärung des

des 3. Titels des 3. Clementinenbuches nicht von Genzelinus ver-

faßt sein könne
,

also die Ueberschrift falsch sei. Da aber der

Clementinenapparat des Genzelinus nicht gedruckt ist und die

Abschriften selten sind
,
wir anderseits wegen dieser 6 Seiten

keine langwierigen Untersuchungen anstellen durften
,

so setzten

wir neben den höchst verdächtigen Autornamen ‘Jenzellini’ ein

Fragezeichen. Ich denke, das war mindestens rationell.
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Als ich nun die bestimmte Erklärung Steffenbagens, daß diese

6 Seiten doch aus dem Clementinenapparat des Genzelinus stam-

men
,
vor Augen bekam

,
dachte ich , es könne ja auch einmal ein

solcher Glossator oder sein Abschreiber gegen die Gewohnheit den

eigenen Zusätzen seinen Namen beigesetzt haben
;

allein da ich

mit der wissenschaftlichen Unzuverlässigkeit unseres Recensenten

bereits schlimme Erfahrungen gemacht hatte, machte ich mir jetzt

die Mühe, die Wahrheit seiner Aussage zu prüfen. Ich fertigte

also einen Auszug aus jenen 6 Seiten und, da Schulte (Quellen II

S. 199 Note 3) außer 4 in Frankreich zerstreuten Handschriften

nur 1 in Deutschland (Berlin Theol. Fol. 160) nennt, so schickte

ich den Auszug nach Berlin zur Vergleichung 1

). Die Erklärung

1) Ich will hier Einiges aus dem Göttinger Tractat und aus der nachher zu

erwähnenden Berliner Handschrift Theol. Fol. 166 ausschreiben, damit bei spä-

tem Untersuchungen vielleicht der Verfasser dieser Schriftstücke bestimmt wer-

den kann. (ioettiugen Lunch. 6 7 Bl. 80 beginnt nach den oben am Rande

stehenden Worten 'Comment(uin) Jcnzellini’ : Cum el quem Tria facit
:
primo lo-

quitur de impetrnntibus cum accept(acione) sine mensis apposicione, in sccunda

de eodem modo impetrantibus cum mensis apposicione, in tercia de ipsius mensis

appositi restrictione
;

Sccunda incipit ibi Secus autem, torcia ibi ('Herum (vgl.

ipätrr den Anfang der Pariser Hfl. 16902). Casus
:
pone papa mandat execn-

tori ut Ticio qui repertus est per cxaminatorcs pnpe ydnneus in scientia si ipsum

u. t. ic. Nach 1A breiten /.eilen Schluß: quia cunctis. Quill s. (d. h. Guilelmus de

Monte Lauduno). Inqulslclonein ecce prima condicio. G (diese duffer kehrt

oft wieder), et an ad haue vocanda sit pars notari s. e. li. in cle. de officio de-

legati. c. 1. J o. A n. Nach etwa 20 Zeilen eehließt rin Cital dato quod

nulla sit inhibicio in rescripto Jenzel. Nach etwa 24 Zeilen eehließt ein

Citat umlc talis fingitur affcctator ignorancie que inducit eflfcrtmn seiende, s. de

clan. dispon. cum inhibicio. s. e. li. de temp. ord. eos qui J e s s o 1. Nach fast

2 Seiten lautet ein Citat hic non curatur de existencia condicionis primi impe-

trantis. ar. ad hoc. 8. de rescript. si pro tc Jessel. Nach i Seite eehließt ein

Citat et res culpa carens etc. s. de consti. rccognoscentis Jessel. Sonst

werden neben den Chiffern G und P noch citirt einige Male Guilelmus und

Jo. Andreae und P. ßertrandi, Paulus (1 Mal), Matheus (2 Mal).

Der Schluß lautet Bl. 83»: et per consequens beneficia que racarent condicione pen-

dente possent conferri aliis ut dicto c. quia cunctis et b. c. li. de preben. dudum

et videtur hoc expressum in hoc c. P. Bertrandi.
In der Berliner Haudschrift Theol. Fol. 166, in welche andere Hände die

Ueberschrift ‘Super Clementinis lectura domini Gentzellini egregii doctoris’ und

die Nachschrift ‘Glosa Gentzellini super Clementinis’ eingeschrieben haben, wer-

den Joannes Andreae, Guilelmus de Monte Lauduno, Paulus, Petrus, Stephanus,

Genzelinus (oft auch zusammen ‘Guil. Pan. etGhentz.’) und Andere citirt; die Er-

klärung zu Buch 111 tit. 3 beginnt Bl. 108b: Cum ei quem primo ponitur inauda-

tum et adiectio, 2° ibi quia cum ratione sublata dulntatio
,

3° Secus duplex (di)

declaratio, 4° ibi ceterom quedam intcrpretacio Pe. in seleueia qualis sciencia

requiratur in beneficiando not(at) In(nocencius) de elcc. cum in cunctis post pr(in-
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von Buch III Tit. 3 in jener Handschrift ist zwar durchaus ver-

schieden, allein, da nach Itose’s Prüfung die Berliner Handschrift

überhaupt nicht den Apparat des Genzclinus
,

sondern den eines

noch zu bestimmenden Anonymus enthält, so wandte ich mich an

Delisle’s vielerprobte Freundlichkeit um Vergleichung der Pa-

riser Handschrift Latin. 16092. Diese Handschrift enthält sicher

den Clementinenapparat unseres Professors von Montpellier : allein

der Apparat zum Titel de concessione praebendae ist von dem
Göttinger durchaus verschieden 1

). So sah ich meinen Ver-

dachtt, daß Steffenhagen Falsches behauptet habe, bestätigt.

cipium) et habilis ad adepcioncm seiende quam beneficitim ad quod promotus est

requirit nisi operam det eidem peccat not. Inn. de renunc. nisi cum pridem. in gl.

ignnrancia Gh. de quo plenius per Guil. s. e. etc. Schluß Bl. 110t; ged sufficit

quod sibi ius in aliis reservatur alias iusta ignorancia notent contra illnm de

constitucione cum omnes Ghentz. (
nach Val. Rnse's freundlichen Mittheilungen).

Bei der Suche, aus welchem Clementinenapparat das Göttinger Stück wohl

stamme, dachte ich auch an Johannes Calderluus. Schulte Quellen II S. 244

führt als Schriften desselben an: 1 Super C lerne nein as (Leipzig Unic.,

die Signatur hohe ich zu notiren vergessen). Der Werth der Schrift Hegt h ein-

zelnen Ergänzungen der früheren. 2 Addiliones e u per Commtnlarium
C lern e n tina r um (nach Fantuzzi III p. 22 ehemalz in der Dominikanerbiblio-

thek in Bologna). Von Herrn 0. von Gebhardt erhielt ich auf eine Anfrage

den gütigen Bescheid : die Angabe Schulte 's, daß unsere Bibliothek ein Exemplar

der Schrift des Joh. Calderinus 'super Clementinas* besitze , scheint auf einem Irr-

thum zu beruhen , welcher durch die Ungenauigkeit des Fellerschen Katalogs seine

Erklärung findet. Dort liest man p. 224 'Joh. Calderinus super Clementinas*.

Aber die betreffende Handschrift (Cod. i070) enthält nur die Additiones Jo. Cat-

derini super Clementinas, worin sich die non Ihnen gesuchten Stücke nichtfinden.

Darnach scheint die von Schulte unter uo. 1 aufgestellte Schrift des Joh. Cal-

derinus super Clementinas überhaupt nicht existirt zu haben.

1) Da die Handschriften des Clementinenapparats des Genzelinus selten

sind, so gehe ich hier die freundlichen Mittheilungen Delisle’s über die Pariser

Handschrift Latin. 1G902 wieder

:

Anfang: Bl. 71 Reverendissimo in Christo patri domino suo Arnaldo dei

gratia S. Eustachii diacono cardinali Gecellinns de Cassahis inter utriusque inris

doctores minirnus domini pape ac vestri capellanus cum recomendatione sui ad

considerationem presentis operis oculos interioris hominis perspicacitcr inclinare.

Imperfectionem in humana creatura continuo subsistente nihil in ipsa sic (inveni-

tur am Band) stabile quin in perpetuo motu consistat .. . Ende: Bl. 114

Explicit Apparatus domini Gecellini de Cassauhis iuris utriusque professoris,

domini pape capellani super constitutionibus Clementinis factis per dominum

Clementem papam V et per sanctissimum patrem et dominum Johanncm papam
XXII publicatis. Deo gratias. Datum Avinioni VII idus Septembris anno a na-

tivitate domini millesimo CCCXXI1I indictione VI pontificatus sanctissimi patris

domini Johannis divina providencia pape XXII anno octavo (vgl. Schnlte, Quellen

II 199 Note 8 : Laon ‘Dat. Aven. VII idus sept. a. . . 1328 ind. VI pontificatna

». patris dom. Job. . . XXII anno VIII’).
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Trotz Schulte’s mühevollen Arbeiten liegt die Erforschung der

mittelalterlichen Quellen des canonischcn Rechts, das oft in das

Schicksal der Staaten eingriff, noch im Argen. Um so tadelns-

werther ist es
,
dem Forscher diese Schwierigkeiten noch zu ver-

mehren durch kecke und leichtfertige Behauptungen, wie die eben

besprochene und die jetzt zu besprechende Behauptung unseres

Recensenten es sind.

Lüneburg 4S Bl. 33—53. Ich komme nun zum Schlüsse : er

ist effectvoll. An die eben besprochene Bemerkung Steffenkagens

zu Luneb. 5Z Bl. 8ii schließt er an 'Demselben Canonisten (Zen-

zelinus de Cassanis) gehört der Commentar eu der Extravagante

Johann’s XXII. ’Quia nonnunquum’ in der Lüneburger Handschrift

no. 48 an’.

Dieses ziemlich umfangreiche Stück hatte uns Schwierigkeiten

bereitet. Denn während der (S. 331) erwähnte alte Index in der

Handschrift den ins Einzelne gehenden Titel bot ‘utilis collatio

Bl. 95. Do concessione prebende, Rubrica. Cum el. emanavit ad declaratio-

nem eorum que leguntur et nota. aupra e. que cunctis li. VI et in speru. de acci.

et peti. § super acceptationibus ubi quid si papa. et bec tria bunt: pritno de

impetrante cum acceptatione siue temporis adicctionc cnnstitucio premittitur; se-

cundo de sic impetrante cum adiectiono temporis subiungitur ibi secus uutem

etc.
;
tercio adiectio temporis restringitur ibi ceterum etc. (Die Aebnlichkeit mit

den Anfangsworten in der Göttinger Handschrift entspringt wohl aus der Be-

nutzung des Guilelmus de Monte Lauduno ,
die schon Franc, de Zabarellis an

Genzelinus notirt). sclencia qualis sriencia in beucticiando exigitur, no(tavit)

Innocentius de elec(tioue) cum in cunctis et babilis ad adeptionem sciencie nolens

ei operain dare peccnt mortaliter ut no(tat) Innocentius de renunci. nisi in glo.

ignoraucia et de summa trini. c. firmitcr. reputamus ex tune de ydoneitate

talis non potest dubitari . .. ydoneuin super tali ydoneitate credatur(?) relationi

examinatorum qui dari consueveruut in forma communi . .. Inquisitionem

talis inquisitio fieri potest et non vocato eo contra quem cst facienda, no. per

Inno, de transla. epi. c. licet. Ende .- Item acceptare videtur qui conferri

petit vel sibi presenti collatum recipit quod scire vacarc quis presumitur ab illo

tempore ex quo in loco vel bcueficio eius vacacio publice erit nota. Gecell.

Ueber die von Baluze (Vitae pap. Aven. I 809, vgl. Schulte II S. 122

Note *) erwähnte Handschrift bemerkt Dolislc: I.e ms. 18902 n’est point celui

que Baluze indique en renvoyant au Cod. Colbert 1407. Le Cod. Colbert 1407

= notre ms. latin 3993
,

lequel contient seulement ‘Bernardi Compostellani Bre-

viarium’. Dans le Catalogue des mss. de Colbert, derit de la main de Baluze, il

y a, ii la suite du No. 1407, l'indication d’un manuscrit renfermant ‘Gecelini

apparatus in Clementiuaa’; mais cet article est biffd d'un trait de plume. Le

renvoi fait par Baluze Vitae pap. Aven. 1 809 est donc faux. Vielleicht ent-

hält auch Douai no. 836 (vgl. no. 621) im Catalogue gdndral des mss... des dd-

partements VI 1878 diesen Clementinenapparat.
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domini Johannis de Lignano super Clcmentina ‘exivi de paradiso'

situata sub rubrica de verborum significacionibus cum aliqnibas

extravagantibus Johannis XXII tractantis de materia mendican-

tium', bot dagegen die Abschrift selbst keinerlei Anhalt für diese

Angaben
:
jede Ueber- oder Unterschrift fehlt. Deßkalb schickten

wir den Titel nach jenem Index voran und beschrieben dann das

Stück selbst ziemlich ausführlich ‘Zu Aufang steht die Bulle Jo-

hann's XXII ‘Quia nonuumquam quod coniectura’ (= Extravag.

Johann. XXII tit. 14 de verborum signif. cap. 2), dann geht es

weiter ‘Hoc autem opusculum ordino in libros IV etc. etc.'. Da
der Coimnentar des Johannes de Lignano nicht gedruckt ist und

eine Abschrift desselben mir nicht zur Hand war, unterließ ich

früher die weitere Untersuchung. Jetzt fand ich bei Steffeuhagen

die kurze Behauptung, dieses Stück sei von Zenzelinus verfaßt.

Leider gab er nicht an, wo es zu finden sei; doch bei meiner frü-

heren Meinung von seiner Gelehrsamkeit in rechtshistorischeu Hand-

schriften zweifelte ich nicht an der Richtigkeit seiner Behauptung

;

als gewissenhafter Handschriftenbeschreiber hielt ich mich aber

für verpflichtet, ehe ich diese Angabe in die Nachträge meiner

Beschreibung aufnahm, das Nähere festzustellen. Der Commentar
des Genzelinus zu den Extravaganten Johanu’s XXII ist gedruckt:

allein zu meinem Erstaunen fand ich da ganz andern Text
;

auch

mein sonstiges mühevolles Suchen und das Durchlesen des ganzen

Stückes war umsonst.

Schon im Anfänge der Untersuchung war bei Einsicht der

Handschrift der schwarze Verdacht in mir aufgestiegen, daß Steffen-

hagen mich und das gelehrte Publikum zum Besten gehalten habe,

allein erst nach dem langen vergeblichen Suchen kehrte ich zum
Vertrauen auf die Angaben des Index zurück und suchte wieder

nach Johannes de Lignano und seinem Apparat über die Cle-

mentinen, und die von Freund Laubmann rasch übersendete Münch-

ner Handschrift 14014 löste das Räthsel. Am Schluß seines Ap-

parates über die Clementincn (der letzte Titel ist de verborum

significatione) schreibt Job. de Lignano: In Clementiua Exivi de

paradiso quia Barthol us coinposuit tractatum, subiciam modifi-

cando in quibus videbitur. Dann folgt unsere Schrift genau mit

demselben Wortlaut. Bartolus
,

der berühmteste Jurist des 14.

Jahrhunderts, behandelt die damals viel erörterte Frage, ob die

Bettelbrüder, die vermögenslos sein sollten, erbfähig seien. Wie
diese Frage auf der Grenze des canonischen und des bürgerlichen

Rechtes steht, so war der Gedanke des Canonistcn Joh. de Lig-

nano, den Traktat des Legisten Bartolus seinem Werke beizu-
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geben, ganz gut. Johannes sagt, er gebe den Tractat desBar-
tolus wieder. Diese ursprüngliche Fassung, von Rartolus genannt

Liber dccisionum Hinoricarum, findet sich in ziemlich vielen Hand-

schriften und Drucken. Steffenhagen hat selbst eine Königsberger

Abschrift beschrieben und die Nachricht davon sogar als Nachtrag

zu Savigny drucken lassen
;

in der Göttinger Handschrift erkannte

er nicht nur diese Schrift nicht wieder, sondern erklärte ohne

jegliche Prüfung mit kurzen Worten die Angabe des Index und

unserer Beschreibung für falsch. Entspricht etwa ein solches

Vorgehen den ‘Anforderungen, die man bisher zu stellen gewohnt

war’? Das habe ich allerdings in München nicht gelernt, und

auch die Männer, welche bei mir in Göttingen das Handschriften-

beschreiben lernten
,
habe ich so Etwas nicht gelehrt.

Daß der lustige Schluß nicht fehle, auch dafür hat unser Re-

censent gesorgt. Nachdem ich festgestcilt hatte
,
daß das frag-

liche Stück uuserer Handschrift der über dccisionum Minoricarum

des Bartolus sei, aber in der Fassung, in welcher Johannes de

Liguano ihn in seinen Cleraentinen-Apparat aufgenommeu hat, frug

ich mich natürlich: wie konnte denn Steffenhagen dieses Stück

dem Gen z e 1 in u s zuschreiben? Der belustigenden conclusio muß
ich einige Vordersätze voranschicken. In unserer Handschrift

trifft es sich, daß das Kapitelverzeichniß zum 1. Buche des Trac-

tats in der vorletzten Zeile des Blattes 33 schließt
;
da nun der

Schreiber die Worte De liereditatibus «sic., den eigentlichen Anfang

des Werkes, nicht in die letzte Zeile des Blattes 33 setzen, sondern

damit die erste Spalte des Blattes 34 anfangen wollte, so wäre

die letzte Zeile des 33. Blattes leer geblieben. Die mittelalter-

lichen Schreiber von Handschriften zeigen aber innerhalb ihrer

Schriftspalten einen ziemlich starken horror vaeui. Die Ur-

sache mag in der Angst liegen
,
daß leere Stellen innerhalb der

Columne auf Texteslücken deuten und so den Verkaufswerth der

Abschrift mindern könnten. Schreiben sie ja dann, wann das

Papier schlechte Stellen hat, so daß sie ein größeres Stück nicht

beschreiben können, meistens dabin ‘hic nihil deficit’. Blieben nur

Stücke von Zeilen oder am Ende von Spalten ganze Zeilen leer,

so füllen viele Schreiber diese leeren Stellen mit Schnörkeln
;

an-

dere nehmen zu Kunstgriffen ihre Zuflucht, z. B. der Schreiber

der münchncr Handschrift des ClementinenApparats von Joh. de

Lignano langt wohl mit der Rubrik die neue Zeile an, fährt aber,

sobald es geht, hinauf und füllt den leeren Rest der vorigen Zeile,

dann fährt er wieder herunter und schreibt in der angefangenen

Zeile weiter. Die meisten Schreiber aber thaten ihrem horror
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vacui dadurch Genüge, daß sie fremde, möglichst wenig zum Text

passende Wörter in jene Lücken schrieben. Diese wirklichen

Lückenbüßer schrieben sie oft roth, besonders wenn sie Wörter

ihrer Muttersprache dazu verwendeten. So fand ich in einer

Münchner Handschrift des 15. Jahrhunderts mehrere Blätter hin-

durch viele solche Füllwörter für leere Zeilenstücke
,

welche,

neben einander geschrieben
, mehrere Strophen eines derben ita-

lienischen Gassenhauers ergeben. In der erwähnten Münchner

Handschrift des Johannes de Lignano sind am Ende einer Spalte

1 7t leere Zeilen gefüllt mit etc. Scquitur
|

da bibere etc. etc. etc.

etc., ein andermal 1 leere Zeile mit: Scquitur etc. ca ca pa pan

etc. (die folgende Spalte beginnt mit dem Namen des Glossators

Paulus: hoffentlich ist nicht Pau zum Vocativ, sondern ca zu ca-

pitulum
,

zu ergänzen). So erklären sich die so häufigen Füll-

wörtchen Sequitur oder etc, die hie und da sogar am Ende von

Handschriften stehen und schon manchen Uneingeweihten genarrt

haben.

Um ein deutliches Beispiel von dieser Schreibersitte zu geben,

will ich hier die sämmtlichen Lückenbüßer mittheilen
,

welche in

den (oben S. 329) erwähnten, 1376 in Norddeutschland geschrie-

benen Huguicio (Cod. Philol. 227) fast alle mit rother Tinte ein-

geschrieben sind, wobei ich mit
|

das Ende der betreffenden zu

füllenden Zeile bezeichne
,
wenn auf 1 Seite mehrere leere Zeilen-

stücke so gefüllt sind. Dabei ist zu bedenken, daß große Theile

dieser Handschrift nicht rubricirt, also auch mit diesen Schön-

heitspflästerchen nicht geziert sind. Bl. 5 Straffe my nicht.

13k (schwarz) etc. leve ghreteke. 17b mir ist wol. 22 b (schwarz)

etc. alheyt. 24 huic omne(?). 26b (schwarz) et cetera. 27b qui

vult. 28 Kathonem lege. 28b Ach. 31 (schwarz) sequitur capi-

tulum. 31b (schwarz) et cetera etc. 39b schwarz : Sequitur capi-

tulum etc., dann roth: Ave maria. 40b (schwarz) et cetera leue

hant
|
(schwarz) Sequitur help got vort. 41 Respice

|
personam.

42 (schwarz) etc. hermen. 51 (schwarz) etc. vort mer. 58* Vide

cerne.
|

Respice. 58b Vide humilitatem meam. 71 gy leuen. 73

(schwarz) etc. leue ghot. 77 (schwarz) Sequitur capitulum. 94 Ich

wil nicht zorghen. 95b
lielf got. 97b Got helph. 103b helf zützer

got. 109 Deus. 114 Sequitur capitulum. 116b Blif stede. 120 Blif

stete. 122 Sequitur (schwarz). Ghif (roth). 123 leuen lüde.
|
ia

seetdetan. 124wonu. 125b Amor. 126 Blif. 130b wo. 131 wo langhe,

134 scal id, 136 (schwarz) et cetera etc., etc.
,
138 id sin. 143 och

lef. 145 och wo lef. 146 Quis seit. 146b Buten. 147b Seneca:

multos re, 148 ges si te racio
|
rexerit. 148b Gy. 151 tempore
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tacendi. 151 gi zint. 152 vult vult.
|

respice finem
|
principium

154 et medium. 156 helf noch. 162 quis mihi hoc. 168b ach sartzer

got. 169 ptheu ua (?). 170b Quot(!) sequitur specta.
|

Got waldes.
|

helph sützer got. 174 qui vult. 176b lea de verbo. 177 les de

. 205 wo langhe sal iz zin. 212b (schwarz) etc. etc. sequitur.

215b (schwarz) Sequitur capitulum. 242 les de t. 243b (schwarz)

etc. amen etc. 245b tace. 246 parentes ama. und cum derben Schlüsse

249b schwäre

:

Sequitur, dann roth : Henneke tastede
|
iutten oppe dat

kne.
|
lat dat di leue. 257 b (Schluß des Lexikons, schwarz) Exest

et cetera. Am Ende des Registers Bl. 284 (schwarz) etc. in duzent

egghele namen. Dazu kommt noch eine Anzahl hier nicht notirter,

schwarzer ‘etc.’ oder ‘etc. etc.’ oder ‘etc. etc. etc.' oder ‘Sequitur’.

Die meisten dieser Lückenbüßer spiegeln wieder
,
was das

Gemüth dieses jungen Niedersachsen im Jahre 1376 erfüllte. Von
dem einen Pol, dem Beten (Ave Maria), gehts an der Schule mit

ihrer Grammatik (les de verbo, vide cerne respice) und Moral

(Kathonem lege
,

respice finem principium et medium
,

blif stede)

und an den Kameraden (Hermen) vorbei zum andern Pol (amor),

wo die leve Ghreteke steht und Alheyt — ach wo lef — und der

Henneke, der Jütten tastet oppe dat kne. Doch viele Lückenbüßer

sind gebildet durch die gewöhnlichsten Redensarten des täglichen

Lebens (leven lüde, ja set dat an, leve got, helf got, got wald es)

oder durch Wörter ohne Sinn (huic omne, qui vult, sequitur, etc. etc.).

Des kräftigen Beispiels halber habe ich hier alle Fälle aus-

geschrieben. Bei der Beschreibung von Handschriften erwähne ich

solche zu gewöhnlichen Dinge nur dann, wenn sie mir interessant

erscheinen oder mit Hilfe solcher deutscher, italienischer, franzö-

sischer Wörter die Gegend bestimmt werden kann, wo die Hand-

schrift geschrieben ist.

In unserer Handschrift Lüneburg no. 48 traf es sich nun, daß

der eigentliche Anfang des 1. Buches, also des ganzen Traktates,

in die letzte Zeile des 33. Blattes gerathen wäre. Das war gegen

alle Schreiberart. Deßhalb fing der Schreiber mit dem Anfang

des Buches das neue, 34. Blatt an und füllte nun die leergeblie-

bene letzte Zeile des 33. Blattes mit dem Lückenbüßer : Sequitur

. (d. h. capitulum) ghenzlich von denen Sequitur c. schwarz,

ghenzlich -y roth geschrieben ist. Steffenhagen kannte diese

Schreibersitte nicht; da er aber sonst sehr gelehrt ist, so ver-

wandelte sich ihm das unschuldige deutsche Fiillwörtchen ghenz-
lich inGhenzelinus und, da er nicht gewissenhaft genug war,

diesen Einfall nachzuprüfen, so verkündete er der gelehrten Welt
mit aller Bestimmtheit eine Thatsache, die in der betreffenden

Kgl. Qm. d. W. tiuhricktu. FMlolog.-Ustor. KIum. IBM. Ko. 4. 23
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Literatur einige Verwirrung hätte anrichten können, wenn ich

nicht nachgeprüft hätte. So kann es Einem gehen
,
wenn man

zwar mit ‘ausreichender Kenutniß der mittelalterlichen Literatur-

geschichte und der darüber erschienenen Literatur’ ausgerüstet zu

sein glaubt, aber mit anderen schätzenswerthen und zur Hand-

schriftenbeschreibung nöthigen Eigenschaften nicht ausgerüstet ist.

Anhang.

1 Ueher den Liber Minoricarum decisionum des

Bartolus de Saxoferrato. Dieser Schrift des Bar-

tolus ist es bei Savigny schlecht ergangen. Sie ist in Hand-

schriften nicht selten und ist 1502 in Brixen einzeln und unter den

Tractatus des Bartolus oft gedruckt. Als aber Savigny für seine

Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter die Ausgaben

dieser Tractate durchging, schien ihm diese Schrift der besondem

Erwähnung nicht würdig
;
denn in der ersten Ausgabe steht nichts

davon. Dagegen steht in der 2. Ausgabe (Band VI 1850 S. 170)

nach den Titeln von Traktaten über das materielle Privatrecht

folgende Notiz eingeschoben ‘libellus minoritarum decisionum im

Cod. Vatic. 2625 fol. 179 und im Cod. Estensis VI. F. 22 fol. 86.

Es ist eine Abhandlung in 4 Büchern über die Erbfähigkeit der

Minoriten (Mittheilung von Merkel)’.

Offenbar hat Merkel, da er in Savigny’s 1. Auflage die Schrift

nicht erwähnt fand, sie für unbekannt gehalten und seine Notizen

an Savigny gesandt, in der Erwartung, dieser werde schon das

Richtige damit anfangen. Doch dieser hat ebenfalls unterlassen

in den Ausgaben der Tractatus noch einmal nachzusehen und hat

die Notizen Merkels gleichwie über einen sonst unbekannten Trak-

tat des Bartolus in seine 2. Ausgabe eingeschoben; Savigny’s

Nachfolger, wie Steffenhagen in dem Katalog der Königsberger

Rechtshandschriften und in den Beiträgen zu Savigny (S. 34), sind

ihm auch in diesem Irrthum gefolgt. Hoffentlich ist er jetzt be-

seitigt.

Aus den verschiedenen Handschriften und Ausgaben scheinen

mir folgende Angaben wichtig. Die Handschrift im Britischen

Museum Arundel 432 gibt den Tractat des Bartolus Bl. 164—178

mit folgender Unterschrift : explicit über super bonis et rebus

fratribus minoribus relictis compositus et editus per dominum Bar
de Sax'0 eximium ac excelsum legum doct. In M° CCC° LV1I' In-

dict. VI In civitate Perusii. deo gratias; dagegen die Ausgabe
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(Brixiae per Jacobum Britannicum Brixianum) von 1502 schließt:

Explicit tractatos minoricarum d. Bartoli de Saxoferrato civis Pe-

rusini egregii legum doctoris super regulam fratrum minorum

.

a. d. MCCCLIIII* indictione quinta : tempore . . Innoeentii pape sexti:

Darnach ist dieser Tractat jedenfalls in der reifsten Zeit des

Bartolus entstanden. Welche von beiden Jahreszahlen die rich-

tige ist, das kann wohl nur nach eingehender Untersuchung ent-

schieden werden, hei welcher die vorangeschickten Citate des Di-

plovataccius Nutzen bringen können. Vielleicht können dazu auch

die beiden Stellen dienen
,
wo Bartolus persönlich hervortritt:

1) in der Mitte des letzten Kapitels des 3. Buches ‘Et circa haec

et alia, quae infra dicam proxime, latins dixi in quodam commento

qnod feci in 1. 1 § si plures ff de exercitoria' (Dig. 14 tit. 1 ,
wo

Bartolus sagt ‘ego repetii istum § mnltum solenniter primo anno

quo legi digestum vetus’)
,
was Johannes de Lignano verwandelt

hat in ‘Et circa haec omnia, quae dicam in capitulo sequenti, la-

cius dixi in quodam commento quod feci de 1. prima § si plures

ff de extraor. (criminibus seiet — noch unrichtiger — die Erfurter

Handschrift hinzu). Dann im letzten Kapitel 'Et multas alias

rationes reverendus pater dominus Franciscus de Assisio decre-

torum doctor abbas monasterii Campi (camei Ausgabe von 1502)

regii in medium adducit qui (in m. a. qui fehlen in der Ausgabe von

1502) istum passum ad mei interrogationem sic disputans deter-

minavit (Johannes de Lignano: Et per istud capitulum multas al.

ra. re. pa. do. Fr. de As. de. do. ab. mo. Ca. regii istum pa. ad

mei. in. disputans sic determinavit)’. Wo und wann ist dieser

Franciscus de Assisio, der wohl kaum zusammenhängt mit Petrus

de Assisio, dem Lehrer und Gönner des jugendlichen Bartolus,

Abt gewesen ?

3 Zu dem Clementinen-Apparat des Johannes de

Lignan o.

Johannes de Lignano scheint nicht nur der bedeutendste Lehrer

des eanonischen Hechtes seiner Zeit gewesen zu sein
,

sondern es

auch vorzüglich verstanden zu haben, die Menschen zu gewinnen

und zu beherrschen. Diese Gaben stützten sich zunächst auf ein

seltenes Wissen. Die Schriften des Johannes zeigen nicht nur

seine Kenntnisse im eanonischen und römischen Rechte, sondern

auch für jene Zeit gründliche Kenntnisse in der Dogmatik und

in der Philosophie. Ferner gesteht er selbst, für Naturwissen-

schaften besondere Neigung zu haben : seine betreffenden Schriften

scheinen aber hauptsächlich astrologisch zu sein. Dies Wissen

wußte er nicht nur in seinen Schriften lebendig zu machen : er war
23*
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auch der Liebling der drei eich folgenden Päbste. Urban V wollte

ihn zum Cardinal machen, um ihn immer bei sich zu haben, Gre-

gor XI machte ihn zu seinem Statthalter in Bologna und Umgegend
undUrban VI hatte selbst ihm genug zu verdanken. Anderseits vertrat

er die empörte Stadt Bologna so gut beim Pabste, daß sie ihn, den

Mailänder, und seine Nachkommen mit dem Bürgerrechte beschenkte

und in jeder Weise ehrte. Für seinen Charakter zeugt der Um-
stand

,
daß die bekannte Geschichte 1 der Hock macht den Mann ’

auf ihn zurückgeführt wird: als er zu einem Feste in schlichtem

Hock gekommen und auf einen recht schlechten Platz gesetzt worden

sei, habe er sein Prachtgewand von Hause holen lassen, dasselbe

auf den ihm gebührenden Platz, einen der besten, gelegt und sei

selbst davon gegangen.

Von den Schriften dieses interessanten Mannes ist so gut wie

Nichts gedruckt worden. Als ich mit der oben (S. 341) bespro-

chenen falschen Behauptung Steffenhagcns mich herumschlng, mußte

ich den Apparat des Johannes de L. zu den Clementinen unter-

suchen. Während der langen und bangen Wochen, die ich am
Krankenbette meines Sohnes zubrachte, wo all diese Glossen ent-

standen sind, habe ich auch diesen Apparat durchflogen. Das
hat seit 350 Jahren Niemand gethan, und so will ich von dem, was
ich dabei fand, hier Einiges mittheilen.

Von den größeren Schriften des Johannes de Liguano ist sein

Apparat zu den Clementinen die reifste und wichtigste. Die

Zeit der Abfassung läßt sich ziemlich eng begrenzen. Nach
der Widmung an die Universität Bologna hat Johannes diesen

Commentar 1376 begonnen, während des Kriegslärms in diesem

und im folgenden Jahre, wo er von Anfang Mai bis zum 24. Sep-

tember die Gesandschaft zu Bonifaz dem XI verrichtete, fortgesetzt

und bald beendet. Da er Gregor den XI in dieser Widmung
‘ dominum Gregorium sanctissimum patrem et dominum papamXI’
und zu Clement. II tit 11,2 ‘dominus Gregorius papa' und ‘ dominus

Gregorius bonae memoriae ’ nennt und alle Handschriften diese

Worte übereinstimmend geben, so ist die Vollendung des Werkes
nach Gregor’s XI Tod (27 März 1378) anzusetzen. Weiter

führt folgende Erwägung. Der neue Pabst Urban VI erregte

so viel Erbitterung, daß am 27. September 1378 eine Anzahl von

Cardinälen seine Wahl umstieß und Clemens VII wählte : der

Anfang des lange dauernden Schismas. Schon vor dieser Wahl
hatte Johannes de Lignano für Urban VI ein warnendes Schreiben

an die Cardinäle gerichtet und nach derselben hat er Clemens VII
und seine Partei auf das schärfste angegriffen. Dieser von Johannes
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scharf bekämpfte Clemens VII hieß vor seiner Wahl Robertns

Gebennensis cardinalis tituli XII apostolorum und befehligte als

solcher 1376/7 das päbstliehe, gegen Bologna zu Feld stehende

Heer. Nun spricht Johannes de Lignano in der an die Universität

Bologna gerichteten Widmung seines Werkes von dem ‘reveren-

dissimus pater et dominus dominus meus singularissimus cardinalis

Gebennensis apostolicae sedis legatus et vicarius in partibus Italiae'.

Diese Ehrentitel können nur geschrieben sein, ehe dieser Cardinal

zum gehaßten Gegenpabst gewählt war. Also muß Johannes de

Lignano seinen 1376 begonnenen Apparat zu den Clementincn

zwischen dem April und September 1378 vollendet haben.

So versteht sich leichter die auffällige Thatsache, daß zwei
verschiedene Prologe sich finden. In den Gedanken sind

diese sich sehr ähnlich. Allein die ehrenvolle Erwähnung des

cardinalis Gebennensis in der ursprünglichen Widmung an die Uni-

versität Bologna hat Johannes de Lignano jedenfalls bald gereut;

deßhalb hat er eine andere Vorrede geschrieben, in welcher er zur

Buße das Werk dem heftigsten Feinde des nunmehrigen Clemens

VII, dem Pabste Urban VI, widmete.

Ueber die benützten Quellen und sein Verfahren spricht

sich Johannes in der Widmung an die Universität Bologna selbst

aus '). Er gibt kürzere und längere Stücke der früheren Com-

mentatoren, aber er durchbricht sie fortwährend mit seinen eige-

nen Urtheilen und flicht oft längere eigene Ausführungen ein.

Franciscus de Zabarellis, ein Nachfolger des Johannes, urtheilt

zwar ‘Johannes de Lignano dominus meus multos commentatores

in unum collegit, quos saepe nimium decurtavit, sed, quod magis

improbatur a compluribus, non apto retulit ordine, ita ut a paucis

commendetur; sed huic diligentia defuit, non probitas; fuit enim

omnium sui temporis longe princeps
' ;

doch gerade die viele eigene

geistige Arbeit, welche Johannes bei der Ausführung seines Pla-

nes aufgewendet hat, zeigt, daß er den Vorwurf Schulte’s ‘er

habe rasch auf Grund fremder Arbeiten ein neues Werk zu Tage

gefördert
' kaum verdient hat.

Bemerkenswerth sind besonders die vielen größeren Zu-

sätze. So wird zu Clement in. III tit. 5 (de rerum permuta-

tione) nach der vorläufigen Erwähnung 1 hoc verius de beneficiis

permutandis ubi in ecclesia est consuetudo de opcione fienda contra

1) Die Angabe Schulte’s, Johannes habe 14 Bücher in 9 zusammengezogen,

beruht nur auf einem Lesefehler, wie nachher in den Noten zur Widmung an

Urban VI klar werden wird.
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Pau(lum de Liazariis) disputando determinavit dominus Azo de

Raraengis doetor decretorum Bonon. in hoc studio. Hic subiciam

et tractabo materiam cottidianam permutac(ionis) beneficiorum’ ein

8 große Spalten langes Stück eingescboben, worin besonders die

Ansichten des dominus Frcdericus (Petruccius de Senis), einmal

auch des Guidocus, seines nepos, erörtert werden. Dann findet

sich zu Clementin. III tit. 9, 1 ein 8 große Spalten umfas-

sendes Stück ' Addicio in Clementina “ Ut professores de regula-

ribus”: Pone quidam monachus cuiusdam monasterii bald darauf
' In Clementina “ Ne in agro de Statu regularium ” (III tit. 10, 1)

Questio: Pone monachus Bonon. exemptus aliquid commisit’ 14

große Spalten lang, und unmittelbar anschließend ‘ In Clementina

“Ne in agro de Statu regularium”: Monachus infra septum mo-

nasterii homicidium commisit’. Von solchen Zusätzen mag man-

cher, wie der zu Clement. I tit. 2, 4 erwähnte de pluralitate

beneficiorum, schon vorher als besondere Schrift ausgegeben ge-

wesen sein.

Die Handschriften dieses Clementinen-Apparats sind auf-

fallender Weise nicht häufig. Fantnzzi V p.45 nennt eine in Bologna

befindliche, Schulte (die Geschichte der Quellen des canon. Rechts

II S. 260) nennt 3 (Prag, Halle und Paris 8031 — d. h. 8931 — ),

ich habe 6 gesehen (Prag, Halle, Berlin, Regensburg- München,

Erfui’t, Wien 5025) und von 4 Nachricht erhalten (Krakau
,
Paris

4016 und 8931, Wien 14216). Für die Beurtbeilung der Hand-
schriften scheinen mir folgende Stücke wichtig zu sein

:

1 Widmung (vgl. oben S. 349); a) die Widmung an die

Universität Bologna mit dem Anfang 1 Judicum VII0 capitulo “ Con-

gregati sunt universi viri ”. Jeronimus in prologo ' und mit dem
Schluß ‘ convenit altissimo, qui est benedictus per infinita secula'

steht in 8 der mir bekannten 10 Handschriften. b) die Widmung
an Urban VI mit dem Anfang ‘Congrcgabo reliquias gregis mei
Jeremiae xxhi capitulo' und mit dem Schluß ‘favente clementia,

quae nos perducat ad gaudia sempiterna’ fand ich nur in der

Prager und in der Hallenser Handschrift.

2 Der Apparat selbst beginnt ‘Laudunus: Johannes episco-

pus servus . . universis: Quid erit si unus solus .

3 Am Schlüsse des Apparats zu Clement. I tit. 1 (de summa
trinitate et fide catholica) soll vor dem Apparat zu Clement. I

tit. 2 (de rescriptis) der umfangreiche philosophische Tractat
‘Circa naturam animae racionalis’ stehen; vgl. darüber unten die

Auszüge zur betreffenden Stelle.

4 Nach dem Apparat zu Clement. III tit. 12 (de iure patro-

Digitized by Google



Glossen za einigen juristischen Handschriften in Göttingen. 351

natus) sollen 2 Consilia mit einer Einleitnng stehen; vgl. unten

die betreffenden Auszüge.

Wichtig ist der Inhalt des Schlusses:
5 Der Apparat zum letzten Titel Clement. V tit. 11, 2 (de

verborum significatione) endet mit den Worten ‘foret contra aequi-

tatem naturalem’. Hiermit endet die eine Wiener Handschrift

(no. 14216).

6 Mit dem Uebergange ‘In Clementina „exivi de paradiso“

quia Bartolus composuit tractatum subiciam modificando in quibus

videbitur’ folgt in Berlin Bl. 409b
,
Erfurt Bl. 130’, Regensburg

Bl. 177, Wien 6025 Bl. 163
*, dann in Paris 4109 188 (und 8931 m

)

und in Krakau der oben (S. 342) besprochene Traktat des
Bartolus in der Umarbeitung des Johannes de Lignano. Dem
1. Buch geht ein Index capitulorum (nur des 1. Buches) voran, dem
2. Buche die Worte ‘Incipit über secundus, euius hec sunt capi-

tula ’ (diese selbst folgen aber nicht), die Anfänge des 3. und des

4. Buches sind gar nicht gekennzeichnet.

7 Mit dem Schlüsse des Tractates des Bartolus ‘ sed haec in

aliis locis debitis sunt tractata’ schließt (Bl. 434 b
) die Berliner

Handschrift.

8 Ein etwa 5 große Spalten umfassender Tractat ‘In Clemen-

tina “Exivi”: Pone fratres praedicatores ' mit dem Schlüsse

«patet per praedicta solutio’ folgt in der Erfurter, Wiener und

Regensburger Handschrift; in der Krakauer ist er ausgelassen.

Mit diesem Stücke schließt in der Regensburger Handschrift

Bl. 190* die 1. Hand ab.

9 Die Erklärung des Guilelmus de Monte Lauduno zu

den 3 Extravaganten ‘Suscepti, Exccrabilis und Scdes apostolica’

folgt in der Erfurter (bei Schum nicht notirt), Wiener (no 6025)

und Krakauer Handschrift; es ist die ausführliche Fassung dieses

Commentars, wie sie z. B. in der Clementinenausgabe Paris 1530

zu diesen 3 Stücken (aber in der Abtheilung 1 Extravagantes com-
munes’) gedruckt ist. Diesem Apparat geht in der Erfurter Hand-

schrift Bl. 138 * voran : Apparatus .s. de extravagantibus domini

Jo. pape XXII. secundum magistrum Guill(el)mum de Monte Lau-

duno, in der Wiener steht am Ende die Unterschrift: Explicit

apparatus d. G. de Lauduno.
(
eine spätere Hand hat corrigirt Jo

de Lignano) 1. d. super aliquibus extravag. domini Jo. pape XXII.

Den gleichen Schluß scheint Fantuzzi’s Bologneser Handschrift

gehabt zu haben, aus der er die Schlußschrift ‘ Explicit apparatuin

dom. Johannis de Lignano super aliquibus extravagantibus dom. Joan.

papae XXII ac super toto opere Clementinarum ’ angeführt hat
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Diese letzten Stücke sind gewiß schon von Johannes de Lig-

nano und nicht erst von diesem oder jenem Abschreiber an dem

Schlüsse des Apparats angeschoben. Denn erstens stehen diese

Stücke in jenen Handschriften, welche schon 4 oder 6 Jahre nach

dem Abschlüsse des Werkes geschrieben sind; sodann schließt

Johannes nach seiner eigenen Inhaltsangabe (in der Widmung an

die Universität) sein Werk ‘quasdam extravagantes cum apparatibus

adiciendo’. Bartolus behandelt eine Clementine: also kann die

von Johannes bezeichnete Beigabe nur in jenem Comraentar des

Guilelmus de Monte Lauduno zu jenen 3 Ertravaganten bestehen.

Nun steht in der oben (S. 346) genannten Londoner Hand-

schrift Arundel 432 zuerst Bl. 164*— 178 der Tractat des Bar-

tolus
,
dann der Tractat 1 Pone . . praedicta solutio endlich Bl.

180 der Commentar des Guilelmus zu den 3 Extravaganten: also

genau dieselben 3 Stücke, welche den Apparat des Johannes de

Lignano schließen. Allein diese 3 Stücke können nicht aus dem
Apparat des Johannes abgeschricben sein, da der Tractat des

Bartolus in seiner ursprünglichen Fassung, nicht in der Umar-
beitung des Johannes dort steht. Diese Vereinigung der 3 Stücke

läßt sich nur so erklären
,
daß eben diese Gruppe öfter vorkam

und daß auch Johannes eine solche vor sich hatte und sie für

den Schluß seines Apparates abschrieb, indem er den Tractat des

Bartolus umarbeitetc, die beiden andern Stücke nicht.

Die von mir benützten Handschriften sind folgende:

E: in der Amploniana in Erfurt Fol. 215 Schluß Bl. 1444

Explicit lectura domini Johannis de Lignano super Clcmentinas com-

pleta et scripta per manus Johannis de Runen a. d. mccclxxxu

xxvii. die mensis Augusti. Die Bl. 147—242 folgende No-

vella Johannis Andreae super Sexto Dccretalium ist von derselben

Hand zu Ende geschrieben a. d. mccclxxxu ix. die mensis Au-
gusti. Bl. 1 Widmung an die Universität, Bl. 5—13 Tractat
‘ circa naturam animae ’ mit dem unvollständigen Schluß 1 sunt

magis materiales Bl. 109b fehlen die 2 Consilia, Bl. 130* Bar-

tolus, Bl. 137* ‘Pone fratres praedicatores . Bl. 138*— 1444

Apparatus . . Guilolmi de Monte Lauduno.

V: Wien lat. 5025 (‘Johannes de Ingolstat’ hat sich im

15/16 Jahrh. am Hinterdeckel als Besitzer eingeschrieben). Bl.

173 1 am Schlüsse des Bartolus: Completum est hoc opusculum in

vigilia Sancti Laurencii sub anno d. mccc octuagesimo .. (Rasur)

quarto. Bl. 1 Widmung an die Universität, Bl. 6—18 Tractat

‘circa naturam animae’ unvollständig schließend ‘sunt magis ma-

teriales’, Bl. 1354 die 2 Consilia ohne Einleitung, Bl. 163* Bar-
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tolus, Bl. 173 1 In Cleraentina 1 exivi ' : Pone fratres . . Bl. 174'—

182 2 der Extravaganten-Commentar mit der Unterschrift ‘Explicit

apparatus d. G. de laudnno (durchslrichen, darüber von späterer Hand
Jo de Lignano) 1. d. super aliquibus extravag. domini Jo. pape

XXII’, welche die im gedruckten Katalog stehende Beschreibung

der ganzen Handschrift ‘Georgius de Lauduno sive Johannes

de Lignano, Apparatus super aliquibus Extravagantibus Johannis

XXII papae’ verschuldet hat. Ich ahnte aus dem Umfang der

Handschrift, daß sie den vollständigen Clementinen- Apparat ent-

halte, und die Einsicht der Handschrift selbst hat die Vermuthung

bestätigt.

R: München Clm 14014, ans Regensburg St. Emmeram no.

A 14 Bl. 189* Sub anno d. millesimo trecentesimo nonagesimo

quinto in vigilia Philippi et Jacobi apostolorum completum est

hoc opusculum. Bl. 1 Widmung an die Universität, Bl. 7* fehlt

der Tractat ‘circa natnram animae’ ohne eine Spur der Lücke,

Bl. 142* stehen die 2 Consilia ohne Einleitung, Bl. 177* Bartolus

(zum Anfang des 2., 8. und 4. Buches sind am Rande von einer

späteren Hand die Kapitelverzeichnisse eingetragen — offenbar

aus einer Abschrift der ursprünglichen Fassung des Bartolus selbst;

aus derselben Quelle stammt von derselben Hand die Schluss-Schrift

Bl. 189’ ‘Explicit tractatus Minoricarum per Bar. editus’). Nach

der erwähnten Datirung von 1395 folgt noch (von der 1. Hand):

‘In Clementina exivi: Pone fratres predicatores’. Bl. 1904 schloß

die erste Hand ihr Schreibwerk mit dem Vers ‘Finis adest operis

mercedem posco laboris’. Bl. 190 4—192' ‘Quid si aliquis ingre-

ditur monasterium . .’, ein Tractat ähnlichen Inhaltes wie der

Liber minoricarum des Bartolus : zuerst wird immer eine Ansicht

des Bartolus, dann die Widerlegung von Baldus gegeben.

B : ß e rlin Tlieol. Fol. 524, früher ‘über S. Petri in Erffordia’,

gewiß noch vor 1400 geschrieben. Bl. 1—45 der Tractat ‘circa

naturam animae’, vollständig mit dem Schlüsse ‘vires sue potencie’,

ganz wie ein fremder und selbständiger Tractat geschrieben und

deßhalb von anderer Hand überschrieben ‘Tractatus de anima

secundum diversorum opiniones valde notabiüs’. Bl. 46 von späterer

Hand ‘Johannes de Lignano super Clemen.’. Dann Widmung an

die Universität, Bl. 65 b fehlt der Tractat ‘circa naturam’ ohne

eine Spur der Lücke, Bl. 340 stehen die 2 Consilia ohne die

Einleitung, Bl. 409 k Bartolus, Bl. 434 b Schluß des Bartolus und

mit den Worten ‘Laus sit ilü qui sine fine vivit et regnat' der

ganzen Handschrift. Da 2 Doppelblätter wegen schlechter

Stellen nicht ganz beschrieben waren (freilich mit der Entsehul-
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digung ‘hic nichil deficit’), so sind sie nachträglich cassirt, aber

(merkwürdiger Weise) hinten angebunden worden (jetzt 437 und

438, 439 und 436), und neu geschriebene mit demselben Inhalt

(384 und 391, 387 und 388) sind an ihre Stelle gesetzt worden.

P: Prag Universitätsbibliothek I D 22, gewiß noch vor 1500

geschrieben Bl. 1 Widmung an Urban VI, Bl. 11*—44* Trac-

tat ‘circa naturam animae’ vollständig mit dem Schlüsse ‘vires

sue potencie’; der Apparat bricht ab Bl. 267 1 litera que loquitur

de generali consueta ordinaria (zu Clement. III tit. 10,2 Atten-

dentes, im Absale Paulus: nulli alii).

H: Halle Universitätsbibliothek (Ye 79 LXIII), 15. Jahrh.

Bl. 17 Widmung an Pabst Urban VI, Bl. 23’’ — 25a Anfang des

Tractats ‘circa naturam animae', Bl. 1974 die 2 Consilia, denen

in dieser Handschrift allein die Einleitung ‘ incidit questio in qua

consului’ vorangeht. Bricht ab Blatt 233* mit den Worten ‘spe

tenet quod sic’ (zu Clement V tit. 11, 2 de verborum significatione

‘saepe contingit’, im Absätze ‘Matheus nota quod’).

Freundliche Nachricht

c

:n habe ich erhalten:

über Paris lat. 4109 und 8931 von Leopold Delisle. Paris
4109 saec. XV : Im Catalog beschrieben : 1 ‘[Johannis de Riga-
tino lecturae super apparatum Guilelmi de Monte Lauduno in

Clementinas, 2 über minoritarum . . authore Johanne de Lignano,

8 über de eodem argumento authore Bartholo ’. Wirklich ist in

der Widmung an die Universität (Bl. 1) statt ‘ego Johannes de

Lignano’ geschrieben ‘ego Johannes de Rigatino’; dies ist

sicher nur Schreibfehler, allein die 1. Hand hat darnach der er-

sten Seite die Ueberschrift gegeben 1 Johannes de Rigatino Bono-

niensis’. Dieser Schriftstellemame ist also zu streichen. Bl. 6

der Tractat 1

circa naturam animae ’ mit dem unvollständigen

Schlüsse Bl. 15 ‘sunt magis materiales'; Bl. 118b Bartolus mit

der gewöhnlichen Uebergangsformel und Fassung, doch steht nach

dieser Uebergangsformel der Titel ‘Incipit über mynoricarum do-

mini Johannis de Lignano’, der sicher nach der ursprünglichen

Fassung des Bartolus (vgl. Bl. 171) gemacht ist. Bl. 168 Pone

fratres praedicatores .. Bl. 169 ‘praedicta solutio’. Bl. 171—
178 ist von einer andern Hand geschrieben ‘Minorum fratrum

sacra religio . . locis dcbitis sunt tractanda’: also ist diese Hand-

schrift (vgl. Bl. 158’’), wie die andere 8931 und die Regensburger

(R) in den Händen eines Mannes gewesen, der die ursprüngliche

Fassung des Bartolus aufgespürt hat. Der Extravaganten-Apparat

fehlt in dieser Handschrift.

Paris latin. 8931 (venu de l’abbaye du Parc prfes Lou-
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vain). Bl. 1 Widmung an die Universität, Bl. 7k der Tractat
1

circa naturam animae ’ mit dem unvollständigen Ende * sunt magis

materiales’
;

Bl. 223b im Apparat zur letzten Clementine ‘ de ver-

borum significatione ' mitten im Absätze ‘Nunc videndum quid

importent’ bricht die erste Hand ab mit den Worten ‘qtte si dene-

garetur pronunciarctur super negocio prineipali. Explicit commentum

Clementinarum domini Jo. de Lingnano'. Eine spätere Hand hat

dann den Rest ergänzt und (Bl. 225) dio Uebergangsformel zum
Tractat des Bartolus geschrieben. Dann folgt ‘ Verte folium et

ibi invenies illum tractatum cuius prohemium sie incipit : Minorum

fratrum sacra religio’; wirklich steht auf der Rückseite der Prolog

des Bartolus, den Johannes de Lignano weggelassen hat; dann

sollte auf dem nächsten Blatte der Anfang 'Johannes episcopus’

folgen, doch sind die übrigen Blätterlagen ausgefallen. Es folgt

Bl. 226 Tractatus de censura ecclesiastica compositus per d. Jo-

hannem de Lignano de Mediolano (!), Bl. 256 Johannes Andreae,

summa brevissima super quarto libro Decretalium, Bl. 257—259

der Tractat de pluralitate bencficiorum; die erste Zeile ist weg-

geschnitten, dann: mandato patris domini Urbani papae V' sanc-

tissimi. Revocatur in dubium cotidianum . ., Ende: requisivisti de

testamentis. Per dominum Johannem de Lignano exccllentissiroum

iuris canonici professorem. Als guten Kenner zeigt den Schreiber

der Handschrift die Nachschrift ‘Hodie vide hune tractatum positum

per dom. Joh. de Lineano in aparatu suo quem composuit super

Clement, in cap. ‘gracie’ de Rescriptis (vgl. nachher die Auszüge

zu Clement. I tit. 2,4: S. 360).

Ueber die Krakauer Handschrift, no 1413 (a. 1408) ver-

danke ich Herrn Wistocki folgende Nachricht: Widmung an die

Universität; der Tractat ‘circa naturam animae’ fehlt gänzlich

wie inR; dann Bartolus; der Tractat ‘Pone fratres praedicatores'

fehlt, aber der Extravaganten-Apparat des Guilelmus de Honte

Lauduno ist da.

Ueber die Wiener lateinische Handschrift 14216 verdanke

ich Wilh. v. Hartei die Mittheilung
,
daß die Widmung gänzlich

fehlt, Bl. 13 der Tractat ‘circa naturam animae’ beginnt und

Bl. 35 b unvollständig mit ‘sunt magis materiales’ schließt, daß

dann Bl. 329b
,
also gerade vor Bartolus, die Handschrift schließt

< contra aequitatem naturalem. Et sic est finis lecturae Clement.

Johannis de Lignano’.

Die Anszlige aus dem Clementinen - Apparat des Johannes de

Lignano ordne ich nach der Folge in den Handschriften.

Digitized by Google



356 Wilbel m M ey er,

Widmung an die Universität Bologna (aus den Hand-

schriften in Erfurt, Wien no. 5025, Berlin und München EVBR):
1 Judicum vu° c(apitulo) Congregati sunt universi viri. Je-

ronimus in prologo super 3° Ezechielis ad Eustocbium virginem

3 sic scribit ‘nichil longum est quod finem non habcat’ und so

noch mehr, was in dem Satze gipfelt ‘ nil stabile permanet praeter

5 bonorum opernm viaticum' . .. Daun leges rv divinae factae

sunt et ad earum perpetuitatem variae earum compilationea,

7 ad quarum obscuritates lucidandas successerunt multiformium

glosatorum et commentistarum varietates. et quoniam in bac

9 compilaciono maxime iuris antistites multiformiter manum po-

suerunt, quorum apparatus copia studiosis maxime pauperibus

11 difficilis est babitu et babita propter varietatem diffusam in-

explicabilis
,

confisus usiv. Dann Deprecans ego Johannes de

13 Lignano minimus inter utriusque iuris doctores, requisitus a

venerabili studio Bononiensi et maxime a pauperibus
,
quibus

15 denegare non potui
,

ut praeberem intelligentiam
,
per quam

aggregare possim reliquias tanti cetus et sacratissimi gregis

17 omnium scilicet glosatorum buius compilacionis Clementinarum,

quam aggregacionem prosequar boc ordine
:
prosequar apparatum

19 Guilelmi de Monte Lau(duno) ipsius dicta ad formam questio-

num reducendo
,

post apparatum Pauli de Liazariis Bonon.

21 doctoris mei simili expedicione prosequendo, post apparatum

Gcnzelini, demum Stephani, post Mathei de Boma
,

post dicta

23 Lapi de Florencia, neenon et Bertrandi qui aggregavit Jo(hannem)

Andreae Guil(elmum) de Monte Lauduno et Genzelinum. Et

25 singulorum apparatus ex ordine describam non totaliter, ubi

conveniunt decidendo
,

sed eorum dicta conclusive explicando,

1 vor Jeroninuis iit ein grllßerer Zwischenraum in YE 7 eluejdandas B
• antistea E 7 opposuerunt YE 11

difficilis est babitu et babita

schrieb ich: est difficilis et babita B und (babitu) K, difficilius et habita E und

1. Hand in Y, difficilis est et babita 2. Hand in V ** inexplicabiles E und

i. Hand in Y lingnano R, ligniano B ’* preberem Y (vielleicht corrigirt),

prebet E (2. Hand f), prestet EB * possum E 77 omniumque R
17

.s. YE, v; (videlicet) RB 17 compilacionem B 17 clemeucie B
*• prosequor . .

prosequor Y 17 et ipsius YE 70 reducendo fehlt B
71 Lizariis Y 71 die H urte doctoris mei (me B) ebenso wir die Aeuße-

rung tu Buch III de regul. et transeunt. (Paulus: ordinis) Istud dictum domini

Pauli mei non placct micbi, beweisen besser als die sonst angeführten Aeußerungen

Anderer
,
daß Paulus de Liatariis der Lehrer des Joh. de Lignano tcar (vgl.

Sshulle II S. 257 Note /).
77 de roma fehlt in K 77 et fehlt in B

74 geutilium E •* ubi : nisi Y 77 decidenda R ** conoluaione B
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27 scolasticos ab onere apparatuum difficulter habendorum relevando,

nt singnlorum dicta conelusive plenius babeantur, singulis

29 secundum quod conveniens et oportunum visum fuerit addendo,

quaadam extravagantes cum apparatibus adiciendo : subiciens

31 correctioni et emcndacioni quoruncunque hoc opusculum, anno

domini mccclxxvi
,

anno rebellionia contra sacrosanctae roma-

33 nam ecclesiam civitatis Bonon. per quosdam perpetratae in-

choatnm, tempore angustiarum inexplicabilium prefate civitatis con-

35 tinuatum, intervallis temporum propter accessum meum occasione

reconciliacionis (ad?) dominum Gregorium sanctissimum patrem

37 et dominum papam XI in Avinione residentem interruptum,

post in reditu •( dicto precedente f rabie Britonnm super

39 comitatu Bonon. cum reverendissimo patre et domino domino

meo singularissimo cardinali Gebennensi apostolicae sedi3 legato

41 et vicario in partibus Ytaliae cum divino solo miraculo tractus

fui de mortis periculo reassumptum
,

et sic cum terribilibus

43 angustiis et amfractibus local ibus et personalibus perfcctum

et consummatum : merito ergo excusandum hoc opusculum cum

45 propter intellectus imbecillitatem tum propter angustiarum di-

versitatem imminentem et me personaliter, nisi divinum inter-

47 positnm foret miraculum et beatissimae virginis Mariae suffra-

gium, ad finalem interitum producentem. Suscipiat ergo haec

49 sacratissima Universitas iuris utriusque studii Bonon. hanc

exilem aggregationem corrigendam et reformandam et in statum

61 perfectionis et claritatis redigendam, quod simpliciter soli con-

venit altissimo, qui est benedictus per infinita sccula.

” ob E '• conclusn R, conclusionc E ’* convenienter V
** dominifehlt in Elt und von i. Hand in Y; MCCCLXXVI BR, 1855 ac (anno)

YE ** die Wörter cir. Bon. j>er quosdam fehlen in K, eie sind aber eicher

echt; denn auf per quosdam gründet sieh das unten aus dem Comnientar zu Buch

IV. tit, Sf angeführte Gutachten des Johannes {rebellsonem factam a quibusdam).
44 inchoato BR M coutinuatum steht in RE, ist in V von 2. Hand nach

temporum zugesetzt, fehlt in B, wo nach civitatis eine Lücke gelassen ist.

44 reditu peente B und (redditu) R, reditu(reditum E) dcü peedente YE
" domino meo sing, cardinali fehlt in R 40 GebenncB B (rgl. oben S. 849);

gaboB. YER 41 vicarie E 41 reassumpto B 44 consumatum alte

44 propter inlellectum inbecillitatis Inmincntem E und i. Hand in Y, die 2. Hand
in Y hat am Hand ergänzt tum propter angustiarum diversitatem

j
m B und R

steht imbecillitatem statt diversitatem 41 mir. fo. R 44 fioem YE
4* producentem fehlt in B 44 universitatis Y 40 in fehlt in E
“ soli

: ppli E
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Widmung an Pabst Urban VI (nach den Handschriften

in Prag und Halle): Congregabo reliquias gregia mei Jeremiae

xxm capitulo et ibi congregati sunt universi viri Judicum

3 vii
0

. Quoniam ut scribit Jeronimus super Ezechiele l.m

usw., besonders über den Werth der bona opera; dann: Idcirco

5 ego Johannes de Lignano inter iuris utriusque doctores mini-

mus, ne librorum numerus confundatur et per longa temporum

7 spacia divisorum inter so voluminum ordo vicietur ut inquit

Jeronimus in prologo super Ezechielem l.v°, attendens super

9 compilacione Clementinarum emanasse commentarios multiplices,

quorum copia raro maxime pauperibus exhibetur et habundan-

11 cium cetus confusione nimia tedio afficitur, concepi congregare

omnium commentariorum Volumina in unum, non aviditate laudis

13 consequendae sed utilitatis maxime pauperibus iuvenibus in-

ferendae. Dann nach allgemeinen Sprüchen : Congregabo reliquias

15 gregis mei omnes sive apparatus super compilacione Clemen-

tinarum compositos in unum volumen redigendo. Hoc ordine

17 videlicet non suppositis glosis Jo(bannis) An(dreae) prosequar:

primo apparatum Guil(elmi) de Mon(te) Laudu(no) per modum
19 questionum f puta per eü notantur tacta f explicando se-

cundo apparatum Pauli de Liaznriis tercio Genczelini quarto

21 Stephani quinto Mathei de Roma sexto Lapi septimo Bertrandi,

eorum concordancias et contrarietates explicando, addiciones

23 sicut oportunum mihi videbitur apponendo. Et hanc aggre-

gationem humili subiectione premissa ad pedum oscula beato-

25 rum dirigo ad vos sanctissimum patrem et dominum dominum
Urbanum sacrosanctae militantis ecclesiae papam sextum (1378

27 —1389) dann ipsam pedibus sanctitatis vestrae subiciens

emendandam corrigendam reforraandam ac humiliter supplicans,

29 ut imbecillitati intelleetus mei veniam tribuatis de operis im-

perfectione et inordinata composicione
,
maxime quia tempore

1 meas gregia mei P * Johannes fehlt H iuria fehlt P
8 super composicione Clem. H., s. composicionem CU*in. alias compilacione P
8 conuentanas 11 11

oiTTi (d. h. olm = omnium) commentariorum volumina iu

vnlT (d. h unü) P und
(
ohne omnium) II

;
aut den Schriftzügen ron P hat Fr. Schutte,

die canonistiirhen Handtehriften . . in Prag
(
Abhandl . der k. bBhmiechen Gel .

d. Witt. 1868 S. 38) verlesen XI1II commentariorum volumina in VILU (‘er habe

beschlossen, seine 14 volumina commentariorum in 9 zusammenzuziehen’).
18 pauperibus et P 18 composicione P 18 compositas H, -us P
18 non H : uam P 18 persequar P 18 io P, p . .

.
(Lücke) p eü nont>

tacta H 80
lyazariis II 88 hac congregatiouem 11

84 permissa P
“ ut fehlt P
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31 angustiarum et tribalacionum, videlicet anno quo civitaa Bo-

noniae in rebellionem tracta fuit contra sacrosanctam dei raili-

33 tantem ecclesiam
,

in qua mentaliter et corporalitcr anxiatus

et pluries ad extranea deductus divino tarnen suffragio et glo-

35 riosae virginis, cuius singulari intercessione et divinali miraculo

de forpieibua malignaneium tractus extiti
,

haec aggregaeio

37 cepta extitit et corapleta divina favento elemcntia, quae nos

perducat ad gandia sempiterna. amen.

u cuius (abgekürzt) sin 1 ' li, cuius (abgekürzt) siiiri P : cirlicicht cousimili.

Einige seiner Schriften erwähnt Johannes in dem Apparat zu

Clement. I tit. 1 de summa trinitate et fide catholica: (Ab-

satz: Fidei fundamentum: Laudunus:) vide quod plene scripsi ad

arborem de Pace ubi de singulis virtutibus et thcologicis et mo-

ralibus feci tractatus distinctos ad singulos circulos arboris (s.

Fantuzzi, Scrittori V p. 41/42). Ebenda (Absate

:

Paulus) ut

notavi in tractatu de sompnio in articulo de principatu papac (s.

Fantuzzi V p. 43/4). Ebenda: istum passum plcnissimc exa-

minavi in tractatu quem de novo composui adlmc imperfecto; dazu

{Absatz: Stephanus, confitemur): omuia vide in tractatu quem de

novo composui super capitulo 1

firmiter’ cum illud legi.

Im Apparat zur Clement. I tit. 1 schließt der Absatz ‘Ma-

theus: testimonio* also: Sed quia articulus istc cst subtilis et

dubius apud antiquos patres naturalia speculantes (et?) etiam

3 apud modernos philosophantes, concepi aliquantulum hunc arti-

culum discutere, quoniam hic pendet grande fundamentum ve-

5 ritatis et fidei nostrae. Et semper cum a iuventute mea in-

sudavi naturalibus, iste articulus plus resedit menti meae dili-

7 genter examinandus prae ceteris naturalium articulis et discu-

tiendus. Subicio igitur tractatum de natura et operationibus

9 animae racionalis. Et primo praemittam opiniones omnium
antiquorum patrum in naturalibus et divinis speculantium circa

11 naturam ipsius animae racionalis
;
secundo per modum quaestio-

num discuciam dubia circa naturam operacionis ipsius. Et
13 facio tractatum distinctum, ut qui voluerit de opere Clemen-

HandtchrifUn

:

E Dl. 5 Sp. 1, T Bl 6 Sp. S; B Bl. 55 b
, R Bl. 7 Sp. 1;

P Bl. 11 Sp. 3, II Bl. 23b 1 substantialis U * patres fehlt E
4 disc. h. art. R discurrere E, fehlt in II 4 grando: a gra (gratis)

dei H 4 varietatis E 4 rcsidit R, residet BP, restidit T 'de
materia B et opinionibua R ' opiuionem H 10 dir. et nat. P
" opinioais R " voluit BCH
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tinarum solum quod ad iuris dispositionem pertinet illud hoc

15 tractatu circumscripto habere possit.

14 quo H ad fehlt B 14 circamspecto E '* possiut KB.

Der hier angekündigte philosophische Tractat ‘ Circa naturam

animae racionalis’, ist sehr umfangreich 1

); deßhalb ist es ihm in

den Abschriften übel ergangen. In der Berliner Handschrift

ist da, wo er folgen sollte (Bl. 55 b
), keine Spur von ihm zu se-

hen
;

dagegen steht er
,

von anderer Hand und ohne allen

Rückweis besonders geschrieben, als Bl. 1—45 voran gebunden.

In der Regensburger Handschrift (und in der Krakauer no 1413)

ist er ohne Spur gänzlich weggclassen; in den übrigen Hand-
schriftsteht er, doch meistens nicht vollständig. Vollständig,
mit dem Schlüsse 1 vires sue potencie’, steht er in der Prager (Bl. ll b—
444

)
und in der Berliner (Bl. 1—45) Handschrift. Etwa die ersten

drei Viertel, mit dem Schlüsse ‘gustus autem et tactus sunt magia

materiales’ (= Prag Bl. 35 Sp. 1 Zeile 4), stehen in der Wiener

Handschrift 5025 (V, Bl. 6—18) und 14216 (Bl. 13b—35b) und in

der Erfurter (Bl. 5—13) ;
dann in den Pariser 4109 Bl. 6—15

und 8931 Bl. 7 b—21k. ln der Hallenser Handschrift stehen nur

wenige Seiten des Anfanges (Bl. 23 b—25*, Schluß ‘ipse contra-

rietatem ’).

(Zu Clementin. I tit. 2,4) Wie in diesen Handschriften der

Text schon 4 Jahre nach seiner Entstehung verderbt war, das

zeigt deutlich folgende Stelle. In den Tractatus illustrium in

utraque . . facultate Jurisconsultorum Bd. XV, I (Venet. 1584) ist

Bl. 110 b der auch in Handschriften separat vorkommende Tractat

des Johannes de Lignano ‘de pluralitate beneficiorum ecclesiasti-

corum’ gedruckt. Dieser Tractat, der beginnt ‘revocatur in du-

bium cottiilianum utrum de iure communi possit quis habere duo

benefieia ecclesiastica curata et dignitates', findet sich aber in

dem Apparat zu Clement. I tit. 2,4 (Gratiae: Laudunus) ein-

gesetzt (P51‘—55», E 174—20 l
,
B G5b—71», V 22 4—25\ R 13*

—16 l
,
H 32*—35’). Am Schlüsse dieses Traktats findet sich nun

jene Stelle über das vom Pabst Urban V dem Johannes gesche-

hene Anerbieten, ihn zum Cardinal zu machen. Fantuzzi (Notizie

degli scrittori Bolognesi V p. 34) und Andere schöpfen ihre Nach-

richt aus den Angaben Anderer und nennen den Pabst Urban VI.

1) Vielleicht ist dieser Tractat identisch mit jenem
,

der eich nach Fantasti

V p. dl findet in dem Codex Vaticanoa 2639 Bl. 89 — 112, wo er den SchlnB

dea Tractatus de Christo et adventu Christi zu bilden scheint.
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Allein wir haben darüber ja die eigenen Worte des Johannes selbst,

allerdings in ziemlich räthselhafter Hülle.

In der Prager Handschrift steht ‘Et hanc notam Inno(cen-

tii ?) allegavit dominus noster, cum eram in Monte Flascone
,

ubi

tune erat curia
(
also Urban V 1367— 1370), contra rac, cum dixi,

quod nollem esse praelatus ecclcsiae, quia uolebam biberc sanguinem

martirum deputatum pauperibus
,

sed pocips sudorein tnanuum

mearnm, ex (de V) qno deus gratiam concesserat, ut viverem de

labore meo’. So ziemlich dasselbe steht im Texte der Wiener
Handschrift V und im Drucke (Tractatus). Das war deutlich, aber

grob. Nun steht Folgendes am Rande der Wiener Handschrift

mit den Zeichen, daß es nach den Worten ‘dominus noster’ ein*

zusetzen sei ‘beatus Urbanus quiutus qui dixit, quod si non fuissem

coniugatus
,

statim fecisset me cardinalem. Cui respondi
,
quod

nollem esse cardinalis pro toto mundo, ne teuerem fastus et pompas

oontra debitum et statum divinum cum’. Das ist dieselbe Geschichte,

nur ist der deutliche Name eingesetzt und die Fassung minder

verletzend. Ich kann das nur so verstehen: Johannes hatte diesen

Tractat de pluralitatc beneficiorum zuerst mandato patris domini

Urbani papae V u (vgl. S. 355), also vor 1370, geschrieben; als er

daun diesen Tractat 1376/7 in seinen Apparat zu den Clementinen

einheften ließ, da schien ihm an dieser Stelle der Zusatz des

Namens und eine minder schroffe Fassung passend. Er schrieb

deßhalb die 2. Fassung an den Rand. Doch die erste Fassung

war offenbar nicht getilgt. Jetzt ist in den Abschriften theils

nur die erste Fassung zu finden
,
wie in der Prager und in dem

ursprünglichen Text der Wiener Handschrift, theils sind beide

Fassungen zusammengeflickt, bald mehr bald minder ungeschickt.

Da der Fall für die Lehre der Kritik wirklich interessant ist,

will ich diese Mischungen hier anführen.

Die beiden im Text und an Rande der Wiener Handschrift stehenden Stücke

lind einfach znsammengcschobcn in der Berliner und Regensburger Handschrift

(B und B): Et haac notam Inno, allegavit dominus noster cbeatus Urbanus

qui ntus
,

qui dixit, quod (Jehit in R) si non fuissem coniugatus, statim fecisset

me cardinalem. Cai respondi, quod nollem esse cardinalis pro toto muudo
,

ne

(ut R) tenerem fastus et pompas (pompam B) contra debitum et (fehlt in B)

statum diviuum>, cum eram in Monte Flascone, ubi tune erat curia, contra me,

cum dixi, quod nollem esse praelatus ecclesiae
,
quis nolebam bibere sanguinem

martirum deputatum pauperibus, sed potius sudorem manuum mcarum
,

ex quo

deus gratiam concesserat (conc. gr. B), ut viverem de labore meo. In der

schon 1382 geschriebenen Erfurter Handschrift herrscht vollkommene Verwirrung:

Et hanc: notam Innoc. cheatas Urbanus quintus dixit, quod, si uon fuissem

eoniBgarus, statim fecisset me cardinalem. Cni respondi, quod nollem esse cardi-

aafcs pro toto mirndn et tenerem fastus ot pompas esse debitum et statum dtri-

Kfl. Ö«a. d. W. N»ehrickWs. Pbllolog^ldlUir. KIuk. I8M. H*. 4. 24
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num> et dixi quod nollem. allegavit. noster cum eram in Monte Flaacone, nbi

tune erat curia contra me. dixit quodsi non essem na. 1. (mfra) uki cst ixtud

signuin ~ et dixi quod nollem esse praelalus ecclesiae quia nolebam bibere sanguinem

martirum deputatum u. ». w bis labore meo: hier ist offenbar die am Rande ste-

hende 2. Fassung vor 'allegavit' statt nach ‘noster’ eingesetzt und dann hilflos

nach Rettung aus dem Wirrwar gesucht worden.

Dieselben Bestandtheile sind in der Hallenser Handschrift II mit kecken

Acnderungeu verarbeitet: Et baue no Inno allegavi dno dno cürbano VI> cum eram

in Monte Floschono, ubi tune erat curia, cum contra me <dixit, si non fuissem

coniugatus, fecisset me cardinalem ; cui respondi
,
quod nollem esse pro toto

mundo et tenere trufas et pornpas contra debitum et statum divinum> et dixi,

quod nollem esse praclatus u. s. u>. bis labore meo.

Zu Clement. II tit. 11,2 ‘de sententia et re iudicata' (Pasto-

ralis : Genzelinus tenct contrarium) : hodie de Karolo et eius filio,

ctiius eleetionis (13 Juni 1376) approbacio petebatur a domino Gre-

gorio papa XI nunc cum eram in curia ambasiator civitatis Bononiae,

et dictus dominus papa consuluit me, si erat approbanda, allegans,

quod non poterat de jure, quia facta electio imperatore vivente qui

debebat esse unus, item quia puer clectus
,

item quia coronatus

corona ferrca ante approbacionem. Consului approbacionem fiendam

motus racionibus sub silencionunc transeundis; non tarnen fuit tune

approbata propter occulta impedimenta et ardua
,
quae mente ut

concepi gerebat dominus Gregorius bonae memoriae.

Dem Apparat zu Clement. III tit. 12 ‘de iure patronatus’

sind 2 Consilia angellängt, das erste beginnend ‘In Christi no-

mine et B. Virginia et utriusque Johannis. In themate premisso

procedam hoc ordine: primo eniin ostendetur quod dicti in themato

scripti veniant ad succesaionem feudi in capita et non in stirpes .
.’

(etwa 8 große Spalten), das zweite : In Christi nomine et B. Vir-

giuis et utriusque Johannis. In questione premissa primo ostendain

quod alienatio fuerit valida . . (etwa 4 große Spalten). Die hand-

schriftliche Ueberlieferung ist hier sonderbar: Die beiden Stücke

fehlen in der ältesten, der Erfurter Handschrift E (Bl. 109b
), Sie

stehen beide, doch ohne die Einleitung, in der Wiener (6025 = V
Bl. 135*), der Regensburger (R Bl. 142 :

) und der Berliner (B

Bl. 340*). Ein wenig am Schlüsse gekürzt stehen sie in der Hallenser

Handschrift (H Bl. 198'), aber diese Handschrift, sonst die

schlechteste, ist es, die allein den dazu gehörigen, 1 Spalte

langen Prolog ‘ Incidit questio in qua consului’ erhalten hat.

Zu Clement. V tit. 8,1 (
Absatz Paulus: mandaverit) : Con-

Bului civitatem Bonon. non interdictam propter rebellionem factum

a quibusdam ut singulis, supposito quod lex interdicat civitatem

rebellionem facientem, et defendi (a. 1377) in curia in praesencia
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papae et post in praesencia cardinalium hoc procedere
,

etiamsi

omnes de civitate fecissent ut singuli non ut corpus. Diese Stelle

hat schon Fantuzzi (Scrittori V p. 31 not. 12) raitgetheilt.

Die hier aus den Handschriften gegebenen Mittheilungen be-

leuchten die Person des Canonisten Johannes de Lignano und seinen

Clementinen-Apparat. Sie geben aber auch einen deutlichen neuen

Beweis für eine andere Thatsache. Der Inhalt dieses Clementinen-

Apparats war hochmodern und die Abschreibenden hatten Interesse

und Vcrständniß dafür, die 4—20 Jahre nach Niederschrift des

Werkes gefertigten Abschriften sind auch so alt wie möglich: und

doch, wie entstellt sind sie! Wer das Ganze, und noch mehr,

wer den Wortlaut verstehen will, kommt mit öiner Abschrift nicht

durch; er muß vielmehr rein philologische Arbeit thun: er

muß mehrere Abschriften zusammensuchen und vergleichen
,
und

wenn hei unverständlichen Stellen die verschiedenen Abschriften

ihn ira Stiche lassen, muß er durch Nachdenken die ursprüngliche

Lesart zu finden suchen.

Uebersicht.
S. 315 über Handschriftenbescbreiben (S. 314 Note: zu Jurid. 63)

3. 317 zu Lüneb. 3 9 Bl. it—24 Zusätze des Lapus zu Fredericus de Senis de

perroutalione beneficiorum S. 317 Jurid. 157 Johannes de Imola, Clementinen-

Apparat 8.318 Luneb. 22 Bl. 263—2SO Commentar (des Jacob Radewicz?)

über des Joh. Andreas Lectura de arbore consanguiuitatis et affinitatis

S. 323 Luneb. 4 0 Bl. i—26 Johannes de Deo libcllus dispensationum und Ver-

zeichnis seiner Schriften S. 325 Jurid. 55 Johannes de Matiscone Prof,

des roem. Rechts in Orleans und zu Theol. 153 Bl. 156 Joh. de Mareschona

S. 328 Jurid. 1 Antonius deBitonto, vocabularius iuris S. 328 Luneb. 62
Huguicio’s Vocabular S. 331 Luneb 48 Bl. 86-126 Prager Handbuch des

canon. Processes ‘Circa processum iudiciarium’ und Johannes de Buda und sein

Collegium pauperum Christi in Gran S. 338 Luneb. 5 7 Bl. 80—83 Com-
mentum Jenzellini (?) S. 341 Luneb. 4 8 Bl. 33—53 nicht von Genzelinus,

sondern von Bartolus bez. Johannes de Lignano, mit S. 343 Bemerkung über Lücken-

büßer in Handschriften und S. 84U Anhang 1 ) über des Bartolus de Saxoferrato

über dccisionum minoricarum, und 2) über des Johannes de Lignano Clementinen-

Apparat.

24 *
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Zu Apvaghosha’s Buddhacarita.

Von

F. Eielhorn.

Vorgelegt am 13. October 1894.

Unter den in neuerer Zeit veröffentlichten Sanskrit Werken
können wenige ein so grosses Interesse beanspruchen wie Prof.

Cowell’s Ausgabe von A^aghosha’s Buddhacarita, und

jeder Sanskritist wird es dem hochverehrten Englischen Gelehrten

Dank wissen, daß er die Herausgabe dieses Werkes unternommen

bat, und wird ihn zu der Art und Weise beglückwünschen, wie

er seine Aufgabe gelöst hat. Diese Aufgabe war deshalb beson-

ders schwierig, weil der Text, soweit er überhaupt existiert, nur

in nachlässig geschriebenen modernen Handschriften zugänglich

ist. An zahllosen Stellen mußte der Herausgeber das Ueberlieferte

verbessern, und Prof. Cowell hat dies mit der Meisterschaft ge-

tban, die wir bei ihm erwarten konnten. Er macht aber selbst

kein Hehl daraus, daß immerhin noch mancher Vers auf eine

glückliche Conjectur wartet. Die richtige Lesart zu finden, ist oft

Sache des Zufalls
;
und wenn es Anderen jetzt gelingt den ge-

druckten Text wirklich hier und da zu verbessern, so werden sie

sicher in erster Linie dem Manne dafür danken
,
der ihnen zuerst

den Weg gebahnt hat.

Ich habe das Buddhacarita in den letzten zwei Jahren wieder-

holt gelesen
,
und dabei meine Conjecturen gemacht

,
wie jeder

Andere es auch gethan haben wird. Manche davon habe ich von

Zeit zu Zeit Prof. Cowell mitgetheilt, und ich würde mich damit

auch in Zukunft begnügt haben, wenn nicht von Böhtlingk
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jetat eine größere Anzahl seiner Coijecturen veröffentlicht hätte

1

).

Einige seiner Vorschläge sind dieselben, die auch ich Prof. Cowell

gemacht habe*), und Manches hat er gesehen was ich nicht ge-

funden hatte, lieber Anderes, bei dem ich mich nicht beruhigen

kann, ist er hinweggegangen; und. bisweilen wendet er viel-

leicht zu gewaltsame Mittel an wo ein einfacheres Verfahren

näher liegt. Nach meiner Schätzung der Ueberliefernng hat der

Text auch den späteren Abschreibern in ziemlich correcter Gestalt

Vorgelegen, und sind die uns vorliegenden Fehler wesentlich auf

falsche Lesung oder Verwechslung einzelner Buchstaben zuriiek-

zufiihren. Ich würde es deshalb nicht wagen, Worte in den Text

zu setzen, ans denen der in den Hss. vorliegende Wortlaut sich

nicht in einfacher W eise herleiten läßt. Im Folgenden gebe ich

diejenigen meiner noch nicht veröffentlichten Conjecturen s
) , dio

ich mit einiger Zuversicht als Verbesserungen des Textes zu be-

trachten wage. Leider kann ich bei einer Anzahl gerade der

schwierigsten Stellen keine Vorschläge machen, die mich selbst

befriedigen würden.

I, 13. — Aharmarthdkama vishayam mitho ’nyam

na vegam äcakramur asya nltyä
|

vispardhamänä iva tügrasiddheh

sugocare dtptatarä babhüvuh
||

Ich lese legam statt vegam, und svagocare statt sugocare,

und übersetze: „Vermöge seiner Lebensklugheit nahmen das Gute,

das Nützliche und das Angenehme nicht im Geringsten Besitz

eines von des anderen Gebiete
;
aber gleichsam wetteifernd wurden

sie in Folge ihrer großen Vollkommenheit noch glänzender jedes

im eigenen Bereiche“. Die Zeichen für v, l und r, und die Sylben

su und sva werden auch sonst von den Schreibern verwechselt;

svagocare findet sich IV, 13.

I. 28. — surapradhänaih paridhäryamäno

dehänigujäluir anuraiijayaijis tän
\

Ich lese p ariväryamdno; die Zeichen für dh und v wer-

den auch sonst verwechselt. Ob man im 4. Päda hi jigaya
statt vijigäya lesen soll

,
kann zweifelhaft erscheinen

;
jeden

1) Berichte der König). Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1894, S. 160 ff.

2) Ks sind folgende: I, 43 vaittim dpupAre ; III, 37 jardhhayr ; III, 43 cakto ;

III, 57 »anuoardkya
;

IV, 52 tUram; V, 54 avanamyamdnu

;

VIII, 1 cokanitfrahe

und cikthiye; VIII, 23 viihannavaktrd\ VIII, 25 fil/tilamsahdkavah', VIII, 37 lahdva-

rodhanaih.

3) Einige unbedeutende Aenderungen des Textes lasse ich uuerwdbut.
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falls gebraucht Agvaghosha II, 34 grammatisch richtig jigäya und

vijigye ').

I, 87. — «arapatir api putrajanmatushfo

vishayamaiäni vimucya bandhanäni
|

kuilasadrigam actkarad yathävat

priyatanayam tanayasya jäfakarma
||

Prof. Cowcll erwähnt Prof. Bühler’s Conjectur priyalanayas

tanayasya. Ich lese außerdem vishayagatäni statt vishayamaiäni.

Aus Freude über die Geburt eines Sohnes gab der König allen

Gefangenen in seinem Reiche die Freiheit. Bezeichnend für den

Unterschied zwischen Kälidäsa und Atjvaghosha ist Iiaghuv. 111,20 —
na samyatas tasya babhüva ralcshitur

visarjayed yam sutajanmaharshitah
|

rinäbhidhänät svayam eva kcvalam

tadä pitrinäm mumuce sa kandhanäi
||

II, 2, c. — tadä hi naikätmanidhin aväpi. Prof. Cowell deutet

selbst an, daß aväpa zu lesen ist, und er erklärt nuikätman durch

„of manifold naturo“. Es fehlt aber in dem Verse ein auf den

König hinweisendes Pronomen
,
und ich lese deshalb n a i k ä n s a

nidhin, „er erhielt viele Schätze“.

II, 10. — yac ca pralihhvo vibhave 'pi rakyc

na prärthayanti sma naräh parebhyah
|

abhyarthitah sükshntadhano 'pi cäyam

tadä na karcid vimukho babhüva
j|

Die Hss. geben pratihhyo
,
wofür Prof. Cowcll pratibhvo ge-

setzt hat, obgleich die richtige Form, wie er selbst bemerkt,

pratiblmvo sein würde. Von Böhtlingk denkt an vratibhyo, erwähnt

als mögliche Lesarten fankyatn oder fankyc, und vermuthet cärthani

(an Stelle von cäyayi). Ich lese Pädas 1 und 3 —
yac ca praribhyo vibhave 'pi gamyc und

abhyarthitah sükshmadhano ’vicärya,

und übersetze: „Und was man früher von Anderen nicht erbeten

1) Schwerlich wird es gelingen alles grammatisch Falsche aus dem Texte zu

entfernen, Es ist leicht genug, statt tomuptksheyam in IV, 65 lamupekshrya,

statt pravühfd in V, 84 pravahtd

,

und statt nuhidatuh in IX, 11 uud XII, 3

nishedutuh zu schreiben. Aber schon wenn man tuptt in IV, 59 in irripet ver-

wandelt, erhält man dadurch doch nur eine dem Kunstdicbter ebenso unerlaubte

Form wie viftaut in XI, 16 es ist. Und absolut falsche Formen wie tasarjatuh

in I, 46 (neben tatpijuh in III, 40 und XIII, 44) und litincire in VIII, 26

würden immer noch bleiben. Ajvaghosha ist gewiß ein sehr bedeutender Dichter,

von dem Andere viel gelernt haben
;
mit dem exacten Maße der Iudischen Gram-

matik dürfte er schwerlich zu messen sein.
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batte, selbst wenn von Begüterten Reicbtbum zu erlangen gewe-

sen wäre, darum wurde jetzt ohne Zaudern selbst der Weniger-

begiiterte gebeten und wendete sich nicht weg (von dem Bitten-

den)“. Die Zeichen für g und f werden häufig verwechselt (Bei-

spiele dafür unten), und mg für das leg der Schreiber wird nicht

mehr auffallen als mph für kph in II, 8. An dem Worte prmi
wird man bei einem Schriftsteller, der bei aller Natürlichkeit

doch gelegentlich seine Kenntniß der Grammatik zur Schau trägt ’)

und eine Anzahl ungewöhnlicher Worte gebraucht, kaum Anstoß

nehmen dürfen.

II, 11. — itüto vadho handhushu näpy adcUd
* naivdvrato vdnritiko na hiiiisruh

|

imt tadd ka^cana tasya rdjye.

An Stelle von n«f') vadho haben zwei Hss. näsauvadho. Da

f, y und s, v und r, d/i und v mehrfach verwechselt werden
,
lese

ich ndgaurava; es gab Keinen, dem es an Hochachtung für die

Verwandten (Vater, Mutter u. s. w.) gefehlt hätte,

v II, 15. — kshemam subhiksltani ca babhüva tasya

purdny aranyäni yathaiva rdshfre
||

Die (besseren’' Hss. CD haben aranyasya
,
P hat aranynmni.

Prof. Cowcll übersetzt: „prosperity and plenty belongcd to him,

and the cities in bis realm were (healthy) like the forests “
;
und

bemerkt, daß man bei der Lesart aranyasya übersetzen müßte:

,the cities in bis kingdom seemed part of the forest chainpaign“.

Nach von Böhtlingk ist das tertium comparationis vielleicht „still,

geräuschlos“. Meines Erachtens bilden beide I'ädas einen Satz,

und werden Ruhe und Friede und Ueberfluss an Lebensmitteln

nicht vom Könige, sondern von seinem Reiche ausgesagt. Ich

vermuthe deshalb
,
daß in dem purdnyarangasya der Hss. CD der

Name eines Königs der Vorzeit verborgen ist, und lese purä-
dyardjas ya. „Friede und Wohlstand herrschten in seinem

Reiche, wie vormals im Reiche des Urkönigs“ Manu, des tnahi-

kshitäm ddya, wie Kälidäsa, Baghttv. I, 11 ,
ihn nennt. Ich be-

merke hierzu, daß der folgeude Vers 16, mit ausdrücklicher Nen-

nung des Manu (Manor Adityasutasya = Vdivasvato Manur in dem

1) Ich mfirhte nur darauf aufmerksam machen, dnB wir auf S. 1B— 18 des

gedruckten Textes ohne alle inneren Grunde fast dreimal so viel Aoriste ver-

schiedener Verba finden wie sonst in den 13 Gesängen zusammen erscheinen, uud

zwar so gewählt als sollten sie die Regeln der Grammatik illustrieren: adhymt).ln,

adhyayUbta; acrcchidühta, abebhidaht i ; ujihirthit, aci/.ti thil, a<icak>k(l,abibbub*/ilt:

alapia, ayaihta: u. a.
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citierten Verse Kftlidäsa's)
,

denselben Gedanken weiter ausfährt

(tadä hi), und daß das wohl der Grund ist weshalb eine Ueber-

setzung des letzten Pädas unsres Verses 15 in der Tibetanischen

Version fehlt (vgl. Prof. Cowell’s Anmerkung in der Uebersetzung).

II, 28. — Minern manahkshobhakaram pralipam

hithamm paqyed Hi so 'nucintya
\

Für katham ca setze ich das dem Aevaghosha, soweit ich sehe,

eigentkümlicbe katham na. Vgl. II, 54 drishfvä katham putramutham

suto me vanatit na yäydd iti näthamänah

;

VI, 17 mokshäya nie matih

viprayogah katham na sydd hhüyo ’pi svajanädibhih

;

VIII, 66 Sn tu

priyo mäm ihn vä paratra vd katham na jahyäd iti me munorathah.

Es bedeutet also „damit nicht, daß nicht“.

II, 40. — yuddhäd rite vrittaparaqvadhena

dvidarpam udvrittam ahebhidishta
fl

Trotz der vou Prof. Cowell gegebenen Erklärung von dvi-

darpam möchte ich an meiner Conjectur dviddarpam
,
„den Ueber-

mutk der Feinde“, festhalten.

II, 44, d. — na chädidhakshid dliridayena manyttm. Das hand-

schriftliche avidhakdiit deutet meines Erachtens auf abibhalshit.

III, 1. — tatah kadäcin mriduqädvaläni

jmiiskokilonnäditapädapäni
\

quqräva padmäkaramanditäni

qite nibaddhäni sa kdnanäni
fl

Prof. Cowell übersetzt qite nibaddhäni mit (tbe forests) „which

had been all bound np in the cold season“; von Böhtlingk ver-

mnthet vibuddhäni „aufgeblüht“. Ich lese gite statt qite, „einge-

fügt in Gesang, besungen“. XI, 42 haben die Hss. umgekehrt gite

statt des richtigen qite.

IV, 26, c. — jahruh ksltipram aviqrambham. Prof. Cowell’s

eigene Uebersetzung „they soon regained their confidence“ deutet

auf jahuh für jahi-uh, „sie gaben ihren Mangel an Selbstvertrauen

auf“. XII, 111 haben die Hss. denselben Fehler.

IV, 28. — sa tasmin känane rarnye jajväla stripurahsarah
\

Akrida iva babhräje vivasvän apsarovritah
j|

Statt babhräje haben die Hss. CD vibhräje; dies würde ich zu
vaibhr äj

e

verändern, „wie im Lusthain des Himmels“. Aehnlich
liest Prof. Cowell II, 4 äptaih für das äptih der Hss. (wo von
Böhtlingk ohne Grund uptaih schreiben will).

IV, 91. — mahätmyaip na ca tanmadhye yaira sämänyatah kshaydh
j

Ich möchte tan manye statt tanmadhye lesen.
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V, 1. — sa tathä vishayair vüobhyamänah

paramohair npi Qäkyaräjasänuh
\

na jagäma ratim na garma leihe

hridaye simha ivätidigdhaviddhah
||

Prof. Coweli übersetzt paramehair mit (objects of senae) „which

infatuate others“. Von Böhtlingk zerlegt das Wort in parama +
uhaih und übersetzt „ trotz der sorgfältigsten Ueberlegung ge-

langte er nicht zu Behagen“
;

allein wir brauchen ohne Zweifel

ein Adjectivum zu vishayair. Ich lese par antärhair, und ver-

gleiche IV, 71 viahayän durlabhän, IV, 81 vishayän gunasamkitän,

IV, 86 mattojäeshu vishayesltu, und V, 39 uttamän iäntdn.

V, 22, b. — pravivikshuh paramägvam äruroha. Ich lese pur am
agvam; vgl. V, 23 pravivega punah puram. In V, 60 haben die

Hss. umgekehrt tath&purä statt tathäparä.

V, 38. — jagatag ca yathä dhruvo viyogo

na tu dharmäya varani tv ayayi viyogah
|

avagam nanu viprayojuyen mäm
akritasvärtham atriptam eva mriiyuh

|[

Prof. Coweli übersetzt die erste Hälfte des Verses: „as Se-

paration is inevitable to the world, but not for Dharma, tbis Se-

paration is preferable“. Von Böhtlingk liest jagatä ca und dhar-

mena und übersetzt demnach: „da die Trennung von der Welt
sicher ist, nicht aber die vom Dharma“. Ich schlage vor —

jagatag ca yathä dhruvo viyogo

nanu dharmäya varani svayamviyogah
|

avagam na tu viprayojayen mäm
akritasvärtham atriptam eva mrityuh

||

„Da die Welt der Trennung nicht entgehn kann
,

so ist es doch

wohl besser, daß ich um des dharma willen mich von selbst trenne

als daß der Tod mich zwinge, mich, ohne daß ich mein Ziel er-

reicht habe, unbefriedigt, gegen meinen Willen zu trennen“.

V, 75. — bahugah kaligatravo nirastäh

samare tväm adhiruhya pärthivena
J

Statt kaligatravo
,
„evil enemies“, lese ich kila gatravo. Den-

selben Fehler haben die Hss. IX, 6.

VI, 19. — ayam ca kila pürveshäm asmäkarp nigcayah sthirah
\

iti däyädabhütena na gocyo ’smi pathä vrajan
||

Ich lese däyädyabhütena, „der Weg, der meine Erbschaft

ist, der ererbte Weg“.

VII,. 12, d. — yo niggayo yam prati vah pravrittah

Trotz der Randbemerkung in der Ha. C würde ich yayi prati

zu yat prati verändern.
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VII, 21. — (riyam ca bandhün vishayäm^ca hitvä

ye svargahetau niyamam caranti
|

te viprayuktäh khalu gantukämä

mahattaram svarti vanam eva bhuyah
[|

Da A^vagbosha sonst überall lietoh hat, würde ich atich hier

in der ersten Hälfte des Verses svargahetor schreiben. Die

zweite Hälfte übersetzt Prof. Cowell „they
,
whcn parted

,
only

wish to go to a still greater wood of their own ogain“, und er-

klärt dies durch „their desired heaven will only bc a fresh penance

grove". Ich lese mahattaram bandhanam eva, und übersetze:

„die wahrlich wünschen
,
befreit, nur wieder in ein größeres Gc-

fängniß zu gehn“. Eine ähnliche Conjectnr macht Prof. Cowell,

wenn er VIII, 33 für sasvadati der Hss. sainvadati schreibt (das

gewiß, wie so oft in Inschriften, sainvadati geschrieben wurde).

Zur Ausdrucksweise vgl. XII, 77 kasmäd ädau vimukfah saii fariri

badhyate punah.

VII, 30. — lathaiva ye kamiavi^mWiihetoh

spri^anty apas tirtham iti pravrittäh
\

taträpi tosho hridi kevalo ’yayi

na pävayishyanti hi päpam äpah
||

„So too those who for the sake of purifying their actions,

earnestly spriukle water on themselves, saying ‘tbis is a sacred

spot’, — even there tbis satisfaction resides only in the heart, —
for waters will not cleanse away sin“. Ich lese dosho statt

tosho, und übersetze die zweite Hälfte des Verses: „auch hier

liegt die Sündhaftigkeit (nicht in den Handlungen
,

sondern) aus-

schließlich im Herzen
,
und von der Sünde kann Wasser wahrlich

nicht reinigen“.

VIH, 11. —
•
patad vijahruh salilatn na nelrajam

mano nininditfca phalartham älmanah
||

„They dit not wipe away the tears whick feil from their eyes,

and they blamed their own (evil) hearts on account of the cou-

sequences of their actions“. Das will der Dichter gewiß sagen
;

ich würde aber lesen —
mano nininduh saphaldgham ätmanah,

„sie tadelten ihre Herzen, deren Sünde (jetzt) ihren Lohn erhal-

ten hatte“.

VIII, 21, c. — krishwi vivarnamjanayä vinäkritäh.

Ich vermuthe vivarnä mrijayä vinäkritäh. Varna und mrijä

erscheinen auch sonst neben einander als Zeichen der Gesundheit

und Schönheit. Vgl. auch IX, 8 mrijayä vihtnam (unten)
,
und

XI, 38 tnfijärogyabala 0
.
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VHI, 22, b. — akundalmr ärjavakarnikair mukhaih. Für ärja-

vakarnikair schlägt von Böhtlingk aUjanavarjitair vor. Ich lese

ujjhitakarnikair

;

der Unterschied in der Nägari Schrift ist

nicht groß, besonders weun ujjhita, wie in Inschriften geschieht,

ujhita geschrieben wird.

VIII, 64. — dhruvam sa jänan mama dharmavallabho

munah priye ’py ükatahavi muhur milhah
|

sukhani vibltir man> apahäya roshanütn

mahendralokc ’psaruso jighrikshati
||

Prof. Cowcll übersetzt den 2. Päda
:
(knowing) „that my inind

was secretly quarrelling even with my beloved**. Von Böhtlingk

liest mit einer Ha. dharmavallabham und vermuthet priyo 'py äku-

Itiyan
;

„sicher wissend, daß mein Herz den Dharma liebt, dieses,

obgleich mein Gatte, im Geheimen wiederholt verwirrend*'. Ich

lese priyer shyäkalaham, als Adjectivum zu tnanafn „wissend,

daß mein Herz gern aus Eifersucht hadert**. Der Gedanke ist

derselbe wie Kumärasambhava IV, 9 —
smarasi Smara ntckhalägmuiir ata gotraskhalitcshu bandhanam

|

cyutakegaradushilckshanäny aratayisotpalatädanüni r«
||

Anklänge an VIII, 60— 69 finden sich auch sonst im 4. Gesänge

des Kumärasambhava.

VIII, 80, c. — ime paripsanti In te pip&savo. Ich würde nicht

imam statt ime, wohl aber (am statt tc schreiben.

IX, 8. — yäntau tatas tau srijayä vihinam

apacyntnm tatn vapushä jvalantam
|

Ich lese mrijayä statt srijayä. Vgl. oben zu VIII, 21 und

Prof. Cowell's eigene Conjectur XI, 39; auch Rämäyana
,
Suudarak.

XXI, 5, mrijävilnnäm diptungim.

IX, 19. — mautidharair atpsavishak/ahäraih

keyäravishfabdhasrajair narendraih
|

Statt °srajair
,
das das Metrum stört, ist *bhujair zu lesen.

An Stelle des u haben die Hss. auch sonst r
,

z. B. I, 6 indrah

für induh , I, 43 prapAraih für pupüre.

IX, 24. — tasmüt tarn uttäraya näthahinam

nirägrayayi magmun ivärnave gäm
||

Die Lesart gauh für gäm der H38 . CD deutet meines Erach-

tens an, daß « a u h zu lesen ist.

X, 7. — anyakriyänäm api räjamärge

strhuhn npinäm vä bahumänapiirvam
|

tad cva kalpaiji naradevasiitrayi

ninkshamänä na tu tusya drishtih
|[

In der Hs. C ist sütram auf dem Rande zu sä(am corrigiert,
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und D hat sütam im Text. Ich lese die zweite Hälfte des Verses

tam dcvakalpaip nar adcv asünuip
mrilcshamäna na tut 0 8ha drishfih

||

Sie konnten sich nicht satt sehen an dem göttergleichen Königs-

sohnc. Kalpa ist im Buddhacarita ein nicht seltenes Suffix
;

z. B.

II, 18 vtbudharahihdpa, II, 19 suragarbhabilpa, VIII, 81 visayijiiakalpa
,

IX, 5 Indrukulpa und Jayuntakalpa.

XI, 29. — a gdrakarshapratimeshu teshu

kämeshu kasyätmavato ratih sydt |

Von Böhtlingk liest angdrakarshü und vergleicht karshusveda.

Ich lese ahg Aravar sha
,
„Regen von glühenden Kohlen“, das

der Dichter auch XIII, 41 hat. Ka statt va (ba) haben die Hss.

auch XII, 110 (unten).

XI, 61. — svakarmadakshafca yadä tu ko jagad

vayahsu sarveshu ca saipvikarshati
|

vinA^akäle hitham avyavasthite

jard prattkshyd vidushd /amepsund
||

Die Hss. CD haben vasayivikarshati. Ich lese demnach die

erste Hälfte des Verses

svakarmadakshafca y ad dntako jagad

vayahsu sarveshu vagaip vikarshati
\

„da der Tod, der sein Geschäft versteht, die Menschen in jedem

Lebensalter unter seine Botmäßigkeit bringt“
;

tu statt nta haben

die Hss. auch III, 44, rujdturo = rujäntare.

XII, 9. — tad vijrätum imarn dharmam paramayi bhdjanam bhavdn
|

jnänapürvam adhislifhdya righram duhkhärnavayi tara
||

Ich lese jii änaplavam. Vgl. XII, 13 tittrshur iva ca plavam,

und 1 ,
75 uttärayishyaty ayam uhyamänam ärttam jagaj jndnama-

häplavena.

XII, 110. — parydptdpydnamürta(ca särdhayi suya(asd imuih
]

käntidhairyaikabltdraikah rardhkärnavavad bablum
||

Am Schlüsse des Verses haben die Hss. ®rarddhayoh. Ich lese

mit von Böhtlingk °mürti(ca und svayafasä. Die zweite Hälfte des

Verses dagegen lese ich

käntidhainje babhdraikah fa(änkärnavayor dvayoh
|J

Ka für va (ba) haben wir schon oben XI, 29 gehabt.

XIII. 20. — ajdsu saktd ghatajünavafca

damshtrdyudhägcaiva nakhdyudhArea 1

„Blended with goats, with knees swollen like pots, armed with
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tusks and with claws 4
. Von Böhtlingk fragt: Warum nicht „auf

Ziegen reitend -'? Ich lese ajäg vasakt hä „mit Ziegen- und

Pferdeschenkeln"
;
Ziegen und Pferde erscheinen ähnlich zusammen

liämäyana
,

Sundarak. XVII, 31, ajamukhir agvamukhih. Die Hss.

verwechseln öfter sn und sva, und für p haben wir oft s. (Mit von

Böhtlingk’s Conjectur in der zweiten Hälfte des Verses, bhtignärdha-

vakiräh statt bhagnärdhavakträh kann ich mich nicht befreunden •

vgl. Jiämäyana, Sundarak. XVII, 26, bhagnavaklräh.)

XIII
,
64.— drishtvä ca sagisäramaye mahaughe

magnarp. jagat päram avindamdnam
|

yagcedam uttärayitum pravrittuh

kagcin nayet tasya tu päpam äryah
||

Prof. Cowell übersetzt den letzten Päda „would any right-

mindet soul offer him wrong ?“ Von Böhtlingk liest kah sein nayet

tasya tu potarn äryah
,
und übersetzt „welcher Ehrenmann möchte

aber wohl dem das Schiff entführen? 4 Ich lese kag eint ay et tasya

nu päpam äryah „welcher Edle möchte wohl gegen ihn Uebles

sinnen ?“

Erst nachdem die obigen Bemerkungen in Druck gegeben waren,

habe ich Beal’s Englische Uebersetzung der von Dharmarakslia
am Anfänge des 5. Jahrhunderts verfassten Chinesischen Version

von A^vaghosha’s Gedichte mit dem Sanskrit Texte vergleichen

können. Manche der oben behandelten Verse fehlen in der Chi-

nesischen Uebersetzung, und andere sind so frei übersetzt, daß

ans ihrer Englischen Uebersetzung für den Wortlaut des Urtextes

Nichts gefolgert werden kann. Was ich aber für die Eiebtigkeit

der von mir vorgeschlagenen Lesarten anführen möchte, ist Fol-

gendes :
—

I, 87. — vishayagatäni vimucya bandhanäni
,
der König gab den

Gefangenen in seinem Reiche die Freiheit. Beal, V. 115:

„(moreover) he issued decrees through the empire, to liberatc

all captives in prison.“

III, 1. — gite nibaddhäni, besungen. Beal, V. 190: „Minstrel

maidens cause their songs, and chorded music
,

to invite the

prince. He, hearing the sounds of s inging, sighs for the plea-

sures of the garden shades“.

V, 22. — praviviksktth jmratn agmrn dmroha, nach der Stadt
aureckzukehren wünschend bestieg er sein Roß. Beal

,
V. 350

:

„and rising turned again towards the city.4

V, 38. — nanu dharmäya voram. svayayiviyogah. Beal, V. 373:
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„Or if he were forbidden, then by self-destruction he might solve

the difficulty, in an unrightcous way.“ Der Sinn ist ein anderer,

aber ‘self-destrnction’ ist gewiß svayamviyoga.

VII, 30. — taträpi dosho hridi
,
das Herz ist sündig, nicht

die Handlungen. Beal, V. 530—31: „if, for instance, all those

heretics profess purity becauso they use water (in various ways),

then those wlio thus use w'ater among men, even with awicked
mind, yet ought ever to be pure.“ Auch hier ist der Sinn des

Originals ganz anders ausgedrückt, doch glaube ich, daß ‘a wicked

mind’ auf dosho hridi zurückgeht.

VIII, 64. — priyershydkalaham
,

das Herz, das aus Eifer-

sucht hadert. Beal, V. 634: „Is it that you saw me jealous,

and so turned against me ! that you now seek some one free from

jealousy!“

IX, 24. — nauh „Schiff“ statt gum „Kuh.“ Beal
,
V. 697

:

„Having no stny and no dependence now — no source from which

the (jläkya stem may grow — you ought, like the captain of

the ship, to bring it safely across to a place of safety“.

XI, 61. — yadäntako jagat . . . va^am vikarshati
,
der Tod

bringt Alle unter seine Botmäßigkeit. Beal, V. 899: „but death
as a robber with a drawn sword follows us all, desiring to catch

his prey“.

XII, 9. — ßldnaplavam
,
das Boot des Wissens. Beal,

V. 926
:
„able to embark in the boat of wisdom, and to cross

over the sea of life and death“.

XIII, 20. — ajä(vasakthä gha(ajdnava^ra
,

mit Ziegen- und

Pferdes ch e n k e 1 n und Knieen wie Töpfe. Beal, V. 1065
:
„others

long-legged, mighty-knee’d; others big-shanked and fat-calved“.

‘Shanked’ ist sicher saklha.

Ob mein agaurava in II, 11 in den Worten „those who had

not received the seeds of instruction“ in Beal’s V. 136 enthalten

ist, wage ich kaum zu entscheiden. Ich will aber zum Schlüsse

erwähnen, daß wenigstens eine Conjectur von Böhtlingk’s durch

die Chinesische Version bestätigt wird. XII, 115 liest Prof. Cowell

vüyupahklayah
,
wofür von Böhtlingk mit theilweisem Anschlüsse

an die Lesart der Hs. C (cäya)
cdshapanktayah schreiben will.

Cäsha ist der blaue Holzhäher, und in Beal’s V. 1029 heißt es

:

„five hundred bluish tinted birds (I see), wheeling round

to the right, flying through spaee“.
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Fragment einer Niederrheinischen Papst- und

Kaiserchronik aus dem Anfänge des 14. Jahrhunderts.

Von

Ludwig Weiland.

Vorgelegt in der Sitzung am 27. Oktober 1894.

Das Verdienst der Entdeckung dieser seither unbekannten

Geschichtsquelle gebürt Herrn Collegen Wilhelm Meyer, der

das Fragment unter den zahlreichen Pergamentfetzen des diplo-

matischen Apparates hervorgezogen hat. Er bat auch zuerst die

naheliegenden bekannten Kölner Chroniken zur Vergleichung her-

angezogen und constatirt, daß das Fragment mit ihnen keine Ver-

wandtschaft hat. Auch mir sowohl wie den Herren Stadtarchivar

Dr. Hansen und Dr. Keussen in Köln ist es nicht gelungen,

irgend welche Spuren von Verwandtschaft der Nachrichten des

Fragments zu gedruckten oder handschriftlichen Chroniken zu ent-

decken, sodaß wir es also hier in der That mit einer neuen seither

völlig unbekannten Quelle zu thuu haben.

Das Pergamentblatt in Folio, das lange als Bucheinband ge-

dient hat und daher auf der einen Seite stark verschmutzt und

in den Brüchen abgerieben, zum Tlieil durchlöchert ist, ist 37 '/a cm
hoch und 24 cm breit. Die Schrift, die auf zwei Columnen ver-

theilt ist, nimmt die Höhe von 28 cm und die Columnenbreite von

8 cm ein. Sie gehört unzweifelhaft noch dem Anfänge des 14. Jahr-

hunderts an, ist sehr klar und sorgfältig; nur vier unbedeutende

Schreibfehler finden sich *. Die Ausstattung ist stattlich : die Re-

genten haben grosso bunte Initialen, Papst Bonifacius VIII. einen

rothen, König Albrecht einen blauen, bei beiden findet sich eine

rothe Ueberschrift; außerdem erscheinen fünfmal rothe Inhaltsan-

gaben am Rande; im Texte mehrfach beim Anfang neuer Nach-

1) C. 8. 6. 9. 10.
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richten rothe Paragraphenzeichen
;

die Anfangsbuchstaben der

Hauptsätze sind roth ausgezeichnet, alle Eigennamen roth unter-

strichen. Das Ganze macht den Eindruck einer sorgfältigen Ori-

ginalreinschrift.

Es ist eine Papst- und Kaiserchronik; Päpste und Kaiser

nicht nach Art des ursprünglichen Martin von Troppau synchro-

nistisch neben einander, sondern hinter einander gestellt. Die

ersten anderthalb Columnen gehören unzweifelhaft einem Abschnitt,

der ‘De Adolpho rege' überschrieben war; dann folgt Bonifacius VIII.,

darauf Albrecht L Daß diese Anordnung ursprünglich, beweist

wohl der Umstand, dass beim Anfänge des Bonifacius die Zahl

XVIII roth am Rande steht, bei Albrecht die Zahl XIX. Diese

Zahlen lassen einen ziemlich sicheren Schluss auf den Anfang des

Werkes zu: es begann mit dem Interregnum nach dem Tode oder

der Absetzung Kaiser Friedrichs H. Zählt man nämlich Päpste

und Könige durcheinander zurück, so hatte Rudolf I. die Ord-

nungszahl VIII, Papst Alexander IV. (1254—1261) die Zahl IV,

Innocenz IV. (1243— 1254), falls er überhaupt behandelt wurde,

die Zahl III. Für die Könige des Interregnums bleiben also 3

bezw. nur 2 Stellen, die vermuthlich entweder durch Konrad IV.,

Wilhelm und Richard oder wahrscheinlicher nur durch die beiden

letzteren eingenommen wurden.

Da bei Albrecht I. keine Regierungsjahre angegeben sind, wie

bei Bonifacius VH1., so scheint der Schluss erlaubt, dass die Zeit

der Abfassung der Chronik vor das Todesjahr dieses Königs (1308)

fallt. Der terminus a quo der Abfassungszeit ist das Ende des

Jahres 1303; am 11. üctober 1303 starb Bonifacius VIII; Ende
October kehrte der Graf Guido nach Flandern zurück (e. 6). Viel-

leicht ist dieser Termin hinauszurücken über den Todestag des

Kölner Erzbischofs Wicbold (26. März 1304), von dem c. 9 im

Präteritum gesprochen wird. Hiermit stimmt durchaus, daß der

Verfasser c. 2 von den Zeiten König Adolfs als von ‘nostris tem-

poribus' spricht.

Die Chronik holt, nach Art dieser Papst- und Kaiserchroniken,

ihre Nachrichten aus allen Theilen der christlichen Welt, mit

Einschluß des heiligen Landes, c. 8. Trotzdem ist die Heimath

des Verfassers leicht zu erkennen: es ist der Niederrhein. Die

Ermordung des Bischofs Wilhelm von Utrecht wird c. 9 erzählt,

e. 10 der holländische Erbfolgekrieg weitläufig erörtert, c. 6 die

Kämpfe des nahen Flanderns gegen den König von Frankreich,

Wenn c. 3 erzählt wird, daß der Erzbischof Sifrid von Köln in

den Sold des Königs von England getreten sei, wenn o. 9 und 10
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von seinem Nachfolger Wicbold viel die Rede ist, so darf das uns

nicht bestimmen, die Heimath des Verfassers gerade im Erzstift

Köln zu suchen. Die ungünstige Beurtheilung, die hier Wicbold

erfährt und die in diesem Umfange sich in keiner anderen Quelle

vorfindet, scheint vielmehr dafür zu sprechen, die Heimath des

Verfassers außerhalb des Kölnischen Territoriums zu suchen.

Ueber den Verfasser läßt sich natürlich sonst nichts sagen,

als etwa daß er mit seiner Person mehrfach heraustritt, was be-

kanntlich bei derartigen Chroniken selten ist. Im c. 3 führt er

die Nachricht, dass König Albrecht seinem Vorgänger das könig-

liche Begräbniß verweigert habe, mit den Worten ‘ut audivi’ ein

;

c. 4 erzählt er ein Wunder ‘ut a veridicis testibus audivi’; zu

diesem subjectiven Tone gehört auch der Schlußsatz von c. 2, der

den Verfasser zugleich für die Ehre des Reiches empfänglich zeigt.

Die Vorsicht des Verfassers in Bezug auf die Aufnahme der ihm

zugekommenen Nachrichten zeigt das in dem kleinen Fragmente

siebenmalige Vorkommen von ‘dicitur
1

(c. 3. 6. 7. 9 bis 10 bis).

Im übrigen unterscheidet sich die Chronik kaum von ähn-

lichen Machwerken der Zeit; zwei Wundergeschichten, die merk-

würdiger Weise gar nicht loealisirt sind (c. 1 und 4), nehmen

einen verhältnismäßig breiten Raum ein
;

über ferner liegendes,

wie z. B. die Gefangennahme und den Tod des Papstes Bonifa-

cius VIII. (c. 7) zeigt sich der Verfasser mangelhaft unterrichtet.

Daß neben Nachrichten allgemeinen Charakters solche localen Ge-

präges auftreten, ist auch nicht ohne Analogie und verleiht ja

gerade diesen Chroniken ihren Hauptwerth. Der Charakterisirung

des Erzbischofs Wicbold (c. 9), der Schilderung des holländischen

Erbfolgekrieges (c. 10) dürfte ein gewisser selbständiger Werth
nicht abzusprechen sein. Auch abgesehen davon liefert das Frag-

ment einige singulare Nachrichten, die, wenn sie auch nicht ge-

rade in allen Einzelheiten Glauben verdienen, doch über die da-

mals umlaufenden Gerüchte Zeugniß ablegen. So c. 8 die Nachricht

über die Gesandtschaft des Tatarenchans an Bonifacius VIII.,

welche durch die Gesta Boemunds von Trier (c. 30; SS. XXIV,
483) und durch einen englischen Fortsetzer des Martin von Trop-

pau (SS. XXIV, 258) bestätigt wird; so vor allem c. 9 die Er-

zählung von dem Plane König Albrechts mit Hülfe Philipps IV.

von Frankreich und unter Abtretung des linken Rheinufers das

Reich in ein Erbreich zu verwandeln. Daß Albrecht gleich seinem

Vater diesen Plan verfolgte, hat vorlängst Bussen (Wiener

Sitzungsberichte 88, 697 ff.) nachgewiesen. Eine in Deutschland

geschriebene Quelle, die dem König diesen Plan präcise zuschreibt,

Kgl. Go«, d. WUs. Naclmchtou. Philolog.-hLstor. KUmo. 1994. No. 4. 25
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war seither nicht bekannt; ebenso berichtete über die angeblich

geplante Abtretung des linken Rheinufers seither nur eine fran-

zösische Quelle, die Fortsetzung der Chronik Girards von Fra-

cheto (Bouquet 21,17 nach Busson S. 709). Als Thatsache ge-

meldet war diese Abtretung ein Irrthum, wie Busson bemerkt,

aber unser Bericht zeigt, welche Befürchtungen man in Deutsch-

land hegte oder vielleicht im Kreise der rheinischen Kurfürsten

zu hegen vorgab, ebenso wie der französische Bericht andeutet

‘wohin die frommen Wünsche Frankreichs zielten’.

Bei der Entzifferung der schwer lesbaren Stellen der Hand-

schrift hat mich College Steindorff wirksam unterstützt; leider

ist es nicht gelungen, alles zu lesen, trotz Anwendung von Am-
moniacum hydrosulfuratum. Die Capitelzahlen habe ich des besse-

ren Citirens halber eingeführt.

eoi. i. 1. . . . non bene poterant et quorum angustiam vix videre

non sine dolore potuerunt
,

decreverunt commnniter
,

ut omnes

pauperes de oppido eicerent facta stipa extra oppidum. Erat tune

inter eos vir admodum dives rebus secularibus, sed multo divicior

in deum bona voluntate, qui ab hoc proposito coopidanos suos diu

distulit et elemosinas secundum sui facultatem satis largas dabat,

predia eciam sua pignori obligabat, ut eo amplius elemosinis dan-

dis sufficeret. Tandem invaluit communis opidanorum voluntas et

isto reclamante pauperes eiecerunt extra septa sui oppidi facta

stipa, ut hac occasione eos eicerent, et post tergum pauperum por-

tas opidi recluserunt. Et statim ut unieuique pateat, quod secun-

dum apostolum elemosinarum pietas ad omnia valet, repromissionem

habens vite que nunc est et future, vindicta secuta est in eiectores

pauperum, misericordia dei benefactorem pauperum mirabiliter pro-

tegente. Invasit namque incendium oppidum, incertum unde pro-

venerit, quod circumquaque omnes domos devoravit, hiatu repen-

tino solis benefactoris pauperum edibus, quas plures in eodem

oppido habuit et coniunctissimas, ardentibus edificiis adeo ut eciam

ea flamma lamberet, reservatis.

2. Igitur Adolpho regnante Philippus rex Francie terras et civi-

tates multas ad imperium mere sine medio spectantes vi detinuit,

scilicet regnum Arelatense, patrimonium beate Marie Magdalene',

Cameracum, Valenciam et quam plura alia. Que etsi idem Adol-

1) Darunter scheint die Provence zu vorstehen, wo die hl. Maria Magdalena
in ihrem späteren Leben geweilt haben soll und wo 1279 ihre Gebeine gefunden

wurden
;
vgl. Acta Sanct. Bolland. Juli V, 187 ff.
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phua litteris amicabiliter repcciit, tarnen armis ad effectum repe-

tere non sufFecit. Procli pudor, quod tarn nobile Romanorum reg-

num, quod omni mundo principari deberet, ad tantam iam no3tris

temporibus devenit paupertatem.

3. Contigit 1 eodera tempore inter 2 reges Francie et Anglie dis-

cordiam suboriri, qtte postmodum ad multorum intentum est dilata.

Et sic rex Anglie adiutore8 circumquaque mercede couduxit. Cuius

eciam salarium tune SifFridus Coloniensis archiepiscopus cum mul-

tis Alamannic nobilibus reccpit. Is eciam Adolpbum Tenthonie

regem litteris ad eum missis in auxilinm contra Francos provoca-

bat, quod eo facilius sperabat, quia idem Adolpbus contra regem

Francie inimicicie occasiones habebat ex causa iam predicta. Adol-

phus autem rex licet gauderet Liis auditis, tarnen inopiam scilicet

pecunie defeetum pretendebat impediraentum pugne tarn fortis. Quo
audito rex Anglie infinitam illi pecuniam misit. Cum autem Adol-

phus se disponeret, ut in auxilium regi Anglie contra Franciam

procederet, Albertus filius quondam Rudolphi regis, tune Austrie

dux, amicissimus regis Francie, post tergum Adolpho bellum parat,

impugnandi ex hoc occasionem trahens, quod ipsi Alberto regnuin

Alamannie adhuc patre suo Rudolpho vivente electores imperii

litteris sigillatis confirmaverant. Unde hoc comperto Adolphus

compulsus est regi Anglie auxilium iuramento promissum dene-

gare, rei domestice cura hunc urgente. Hac occasione principes

Alamannie Adolpho tamquam periuro auxilium denegabant, indigne

eum egisse iudicantes, qui contra auguste' maiestatis reverenciam

se alienis bellis stipendiarium obligavit et servitorem, cui merito

ob honorem imperatorie dignitatis serviro deberent omnes reges

terre. Et Albertum predictum contra eum in regem Alamannic

creaverunt. Et sic Albertus contra Adolphum copias parans exer-

citum instruit. Cui cum Adolphus licet fere ab oinnibus Aleman-

nie principibus destitutus forcior immineret, Albertus ut dicitur

dolose fugam simulavit. Quem cum Adolphus cum paucioribus

inter angusta moncium sequeretur, Albertus aciem revertit et in

valle detentum fugamque omnino recusantem Adolfum seque armis

imperialibus viriliter defendentem ipseque armis imperialibus et

vexillis usus interemit. Quem tanto, ut audivi, odio sectatus est,

ut eciam ei regalem sepulturam denegaret.

4. Circa 8 tempora Adolphi tale de corpore Christi, ut a veridicis

testibus audivi, contigit miraculum. Erant in Alemannia duo viri

1) diacordia inter regem Francie et regem Anglie mcc . . rubrum in uuinjine.

2) in cod.

3) Excmplum de corpore Christi rubrum in marg.

25 *

•col. 2.
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inopes valde, sed in petendis elcmosinis multum infortunati, quia

nequaquam tantum mendicare poterant, ut inde quoquo modo sus-

tentarentur. Et suadente diabolo inierunt Consilium, ut alter

eorum mentita infirmitate decumberet et sic corpus dominicum

posset postulare. Allato autem sacramento, is qui susceperat de

ore illud extrahens reservavit, et miserabiliter fimbrie camisie

pannose implicantes, unus uno die, alter altero die illud secam

portabant. Is autera qui portabat ad sufficienciam suam de ele-

mosinis obtinuit, sed qui caruit, nichil potuit obtinere. Unde qua-

dam die alter alteri dixit: ‘Ego hodie nichil potui obtinere, da

micbi quod habes, ut et ego similiter aliquid petendo obtineam’.

Cui alter dixit [se nichil habere]. Sedebat iuxta mulier auscul-

tans, quid dicerent, ammirans, quid eis materiam prestitit alter-

candi. Et casu prospiciens vidit iuxta coxam viri de pannosa

veste sanguinem distillantem. Et sic publicato facto viri, ambo
sunt combusti.

xvm. B. De Bonifacio VIII. papa. Bonifacius VIII. adhuc vivente

Celestino predccessore suo papatum accepit et magna industria et

potencia ecclesie Christi presedit annis VIII, mensibus IX et die-

bus X 1
. Hic novas edidit decretales et multa iura antiquitus

obscura vel dubia suis constitucionibus declaravit. Hic Jacobum

de Columpna cardinalem de cardinalatu deposuit propter rebelli-

onem et excommuuicavit. Hic Philippum regem Francorum ex-

communicavit. Et idem Philippus fere omne regnum snum ad
scisma contra papara provocavcrat, novum laborans papam creari.

6. Circa 8 eadem tempora tota Flandria regi Francorum subiuga-

tur, comite Flandrie cum suis filiis a dicto rege captivato 3
,
donec

quidam textor Brugensis nomine Petrus cognomine Rex 4 conspi-

racione ad eum facta Brugensium et aliorum tarn nobilium quam
vulgarium dominium Flandrie sibi usurpavit, adiuncto sibi quodain

filio comitis adhuc superstite et nepote Wilhelmo comite 5 Julia-

censi*. Qui contra dictum Philippum regem Franoie se viriliter

erigens occidit contra se missum ex parte dicti regis comitem

•coi. s. Sancti Pauli 7

,
quem rex terre Flandrie prefecerat, et* cum eo

1) Bonifacius VIII. starb am 11. Oct. 1303.

2) Flandria regi Francorum subiugatur rubrum in marg.

8) 1300.

4) de Koning.

6) Wilhelmi comitis cod.

6) Wilhelm von Jülich, Propst von Mastricht war der Schwestersohn des
gefangenen Grafen Guido von Flandern; s. Annales Gandenses SS. XVI, 560.

7) Jacob.
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cireiter tria milia Francorum interfecit

1

. Rex vero Francie post-

modum sepius collecto exercitu Flandriam intrans amissa victoria

turpiter est fugatus. Tandem attenuatis regni Francie viribus,

rex Flamingis dexteras dedit et pacem admisit. Et comes Flan-

dric cum filiis ereptus de captivitate sue terre iterum restitnitur s

et ut ante dominatur.

7. Porro de Bonifacio dicitur quod avidus Romani imperii indu-

menta imperialia cum pontificalibus sibi fecerat volens utrumque
gladittm solus portare et simul esse rex et sacerdos et, ut lucidius

dicam, imperator et papa. Sed adversitatibus eo presso quam
pluribus, res concepta non meruit effectu prosperari. Nam rex

Francie nna cum nobilibus de Columpna ei insidias validissimas

tetenderunt et in quadam civitate obsessum, civibus Urbem ten-

dentibus, ipsum invadere ceperunt. Sed ille ad ecclesiam fugiens

indtimentis pontificalibus induitur, ut ex eo hostibus misericordiam

inenteret vel timorem. Sicque et evenit. Nam Jacobus de Co-

lumpna de cardinalatu depositus, qui armnta manu cum militibus

regis Francie ad occidendum papam venerat, ut in vestibus sacris

pontificem vidit, dei timore correptus timuit et expavit. Et dixit

papa: ‘Ut quid venisti? perfice quod cepisti’. Et ille: ‘Non au-

deo, inquit, mittere manum raeam in christura domini’. Et hiis

verbis cardinalis in gracia a papa recipitur et papa tune evasit;

qui postea tarnen veneno sibi per regem Francie proenrato dicitur

obiisse.

8. Tempore Bonifacii completus est annus dominice incarnacio-

nismillesimus trecentesimus, propter quod idem papa illo anno Ro-

mam s .... Circa idem tempus in episcopatu Coloniensi cometa

apparuit 4
. In 5 diebus Bonifacii pape anno domini mccc Tartaro-

rum rex [decapitato] soldano Babilonis totam Terram Sanctam, que

quondam Judea fuit, desolavit et evacuatam possedit. Dolens au-

tem, quia non essent incole terre sibi tributum reddentes, misit ad

Bonifacium papam duos principes Tartarorura, qnos magna populi

sui comitiva sequebatur, demandans quod Terram Sanctam chris-

tianis daret colendam et filium suum baptisatum crearet regem

terre, si papa episcopos et sacerdotes et alios ebristianos illae

mittere vellet. Papa autem veritus dolum, scilicet ne occasione

1) Sporenschlacht bei Kortrifa, 9. Juli 1302.

2) Graf Guido kehrte nach Flandern Ende October 1303 zurück; Aun.

Gand. S. 579.

3) una Unea prorsus deleta cod.

4) 1299 nach den Gesta Boemuudi c. 81 SS. XXIV, 485.

5) [Rex tar]tarorum [terrjam sanctam desolavit et possedit rubrum in marg.
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occidendi ebristianos hoc faecret, non acquievit. Aliqui tarnen

dixerunt, quod idem Tartarorum rex pape mandavit, si terram

illam sub pensione tributaria possidere vellet a ehristianis ita

quod quolibet anno ipsi de quolibet lare aureum solverent. Cui

papa fertur respondisse, nee ipaum nee christianoa debere esse

tributarios, sed alienigenas ipsis tributa debere ministrare. Et sic

nnncii regia vaeni sunt dimissi.

xix- 9. De Alberto rege. Albertus rex occiso Adolpbo regnavit

pro eo et cepit regnare anno domini mccxcvui. Hia 1 temporibus*

Wilhelmus Traiectensis cpiscopus occiditur a Guidone fratre co-

mitis Hannonic miraculis choruacans. Cui successit idem Guido,

quem Wicboldus s archiepiscopus Coloniensis successor Siffridi ac-

•coi. i. cepta pecunia cum esset suus metropolitanus, episcopum consecra-

vit. Erat autem idem Wicboldus avarus et pecuniarum Venator

cnpidissiraus, adeo quod inultociens eciam illud detestabile vicium

simoniam committere amore pecunie non timebat. Illud tarnen in

se boni habuit, quod peeunias congregatas audacter et large expo-

suit pro defensione et pace ecelesie sue, quamvis multi nobilium

et militum Westfalie eius accepta pecunia eidem nee fidem serva-

rent nee adiutorium preberent, comite de Marka Euerardo tune

ecclesiam Coloniensem bellorura impetu graviter quaciente 4
. Auge-

bat preterea dicti pontifieis cladem, quod podagra per intervalla

temporum cruciabatur. Sed et omni dolore dolorosior sibi fuit

persecucio Alberti regis, propter quam nec ullus iam sibi locus

tntus erat. Et communiter fere omnes Alcmannie prineipes ipsum

impugnabant. Que persecucio ortum habuisse dicitur pro eo quod

una cum aliis arcbiepiscopis electoribus imperii conseutire noluit

Alberto, qui confedcraciono facta cum Pbilippo rege Francic, cuius

filiam 5 dicti Alberti filius
6 post patrem dux Austrie factus acce-

perat in uxorem, ut iam dicti reges Eomanum inter se imperium

dividerent a suis beredibus iure bereditario possidendum, ita vide-

lieet ut rex Fraucie totam Germaniam que est ab una parte flu-

minis Beni cum universis suis civitatibus, Treueri, Maguncia, Co-

lonia et aliis, iure bereditario in perpetuum possideret, et Albertus

rex Theutonie ab alia parto ßeni totum versus Saxoniam cum suis

1) Hic cod.

2) 1801.

8) de Wicboldo archiepiscopo Coloniensi rubrum in marg.

4) In den Jahren 1301— 1303 nach Levold de Northof, Cbron. March, ed.

Tross S. 130-138.

6) Vielmehr dio Schwester Philipps Bianca.

6) Rudolf.
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Loredibus non tamquam Romanorum augustus sed tamquam Ala-

mannie rex similiter cum suis heredibus iure

1

||

possidcret. *
||

imperii elector
||

.... et ob hoc regis indignacionem
||

Dicto autem indignacioni eciam aliud disidium dicitur fomitem

prestitisse.

10. Illo tempore comes Hollandie sine herede decessit’ et Al-

bertus rex eius principatum impeciit tamquam ad so per legitimam

vacacionem devolutum. Comes tarnen Hannonio * hune sibi com-

petere dixit principatum ratione propinquitatis. Et rcgi eius ae-

cessum prohibuit. Rex autem Albertus exercitum copiosum de

superioribus partibus contra ipsum dictum comitem educere voluit,

sed Wicboldus archiepiscopus Coloniensis hoc dissuasit, dicens

regem satis adiutorii in partibus inferioribus inventurum 1
. Et

descendit ipse Wicboldus et dux Brabancie secum ut dicitur in

dolo. Alii eciam principes, scilicet Theodericus comes Cliuensis

et comes de Monte cum multis aliis principibus, inter quos fuit

eciam Euerardus comes de Marka, et multarnm civitatum opido-

rumque incole sunt secuti. Comes autem Gelric tune simulata in-

firmitate cum rege non descendit, licet baberet Novimagiura a

rege. Ad 6 quod oppidum cum rex desccndis3et, ab uxore comitis

Gelrie dicitnr invitatus, ubi inter prandendum rcgi nunciatur mul-

titudinem armatorum in abditis et sccretis locis detineri ad inter-

fectionem regis Albcrti preparatam. Quos comitissa Gelrie ad

consilium Wicboldi episcopi dicitur instituisse 7
. Quo au^ito rex cum

suis cele ....

1) posthac finis lineae et tmitum sequentis legi «on poterant.

2) posthac color ruber initium nocae sentcntiac indicat ; ul dimidia linca et

duae sequenlcs fere totae oblitteratae sunt.

3) Johannes gest. 29. Oct. 1299.

4) Johannes von Avesnes.

5) Vgl. Ottokars Reimcbronik V. 81000 ff.

6) Ueber den Mordanschlag gegen den König handeln abweichend Chron.

Colmar. SS. XVII, 267 und Ottokar S. 1063. Der Aufenthalt Albrcchts in Nim-

wegen muss in den August 1300 fallen.

7) institisse cod.
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Zur Geschichte des Englischen Canalwesens.

Von

Gustav Cohn.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 24. November 1894.)

Der Englische Staat ist der erste unter den heutigen Staaten

gewesen, der seine Einheit erlangt hat. Er ist der letzte geblieben

in der Entwicklung der Centralisation. Dieser scheinbare Wider-

spruch wird dadurch gelöst, daß die Staatseinheit sich auf die

unbedingt nothwendigen Elemente beschränkt, während das übrige

der Besorgung durch private oder corporative Organe überlassen

ist. Die Staatseinheit setzt diesen gegenüber ihre Ansprüche in

der Form von gesetzlichen Vorschriften durch; aber sie vermeidet,

eigne Werke herzustellen. Und selbst da, wo staatliche Thätig-

keit unentbehrlich ist, wird meistens die centrale Staatsthätigkeit

entlastet durch den Auftrag an die localen Verbände (Rechtspflege,

Polizei
,
Armenpflege) in dem System des Selfgovernment. Seit

der Reformbill von 1832 tritt eine gewisse Aenderung ein
;

das

Behördenwesen erfahrt eine Umgestaltung und Ergänzung, die

dem Vorbilde der festländischen Staaten zu folgen scheint. Die

locale Selbstverwaltung wird mehr und mehr ersetzt durch ein

berufsmäßiges Beamtenthum, welches vom Mittelpunkte aus regiert

wird; es entstehen Fachministerien für Unterricht, Inneres, Handel,

Post. Auch deuten die Anzeichen der neuesten Zeit auf manche

tiefer greifende Aenderung. Aber noch heute wie vor hundert

Jahren giebt es in England keine Staatsuniversität, kein Staats-

gymnasium, keine Eisenbahn, keinen Canal, die dem Staate ge-

hören. Im Gebiete der Verkehrsanstalten macht die Post eine

Ausnahme
,
und hat neuerdings den Telegraphen sich zugesellt.

Im Uebrigen liegen die Verkehrsmittel in den Händen von freien

Unternehmungen die an die Sanction des Parlaments zur Wahrung
des öffentlichen Interesses gebunden sind. Nirgendwo eine Spur
von einem landesväterlichen Wohlthäter, der für seine Unterthanen

Kunststraßen gebaut hat. Dafür seit der Mitte des 17. Jahrhun-
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derts eine lange Reihe von Parlamentsakten, welche für Unter-

nehmergesellschaften Concessionen ertheilcn zum Baue von Land"

straßen, Wasserstraßen, Eisenbahnen, und ihnen Pflichten vor-

schreiben, die das Gemeinwohl verlangt.

In diesem System der Versorgung eines Landes mit Verkehrs-

mitteln veranlaßt die fortschreitende Technik einen Kampf, in

welchem jeweilen die geeignetste Technik den Sieg erringt
,
den

sie so lange behauptet, bis eine neue Technik sie entthront. Die

Staatsgewalt greift in diesen Kampf nicht anders ein als in der

Rolle eines unparteiischen Richters, der die Bewerbungen um neue

Concessionen ertheilt oder ablehnt.

Jede neue Technik durchläuft zwei Stadien. Das erste Sta-

dium ist das naturwissenschaftliche, das zweite ist das ökonomische.

In dem ersteren handelt es sich darum
,

neue Werkzeuge zu ent-

decken, durch welche die Naturkräfte in die Zweckmäßigkeit des

Menschen eingespannt werden. Durch eine Reihe von Versuchen

hindurch wird ein Grad der Vollendung erreicht, der die Erfindung

befähigt in den Wettkampf mit den bisherigen Mitteln für den-

selben Zweck zu treten. Das ökonomische Stadium umfaßt die

praktische Durchführung dieses Wettkampfes. Zunächst die Ueber-

windung der Vorurteile und Interessen die sich an das Alto heften.

Nicht erst die Dampfmaschinen oder die Eisenbahnen stoßen auf

diesen Widerstand. Als mit Anlage von Kunststraßen in West-

falen zu Anfänge des 19. Jahrhunderts begonnen wurde (die Wege
waren dort bis dahin theilweise so schlecht, daß der Kammer-
präsident von Vincke bei Eröffnung des Cleve-Märkischen Land-

tages im Jahre 1805 es vorzog, die 4 3
/* Meilen lange Strecke von

Münster nach Hamm zu Fuß znrückznlegen)
,

fand die Auswahl

der Wegelinien große Schwierigkeiten
,

weil die anstoßenden Ort-

schaften sie als ein Uebel betrachteten, wegen der daran sich

knüpfenden Durchmärsche, wegen des Verlustes an Verdienst für

Vorspann und Ausbesserung bei den alten schlechten Wegen u.s.w.

Auf derartige Widerstände folgt — meistens sehr bald — ein

Umschwung in das entgegengesetzte Extrem. Die neue Technik

wird überschätzt. Die Vermittelung zwischen beiden liegt in der

ökonomischen Würdigung ihres Werthes, am Maßstabe der alten

Technik an deren Stelle sie treten will. Denn wenn die natur-

wissenschaftliche Technik nur damit beschäftigt war, durch ein

neues Mittel dem Vorgesetzten Zwecke zu dienen, wenn ihr Ziel

erreicht war, sobald sie einen neuen Farbstoff, ein neues Mittel

des Gedankenaustausches oder der Fortbewegung entdeckt hatte,
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so kommt es für Einführung dieser Entdeckung in das Leben

darauf an, wie sich die Kosten ihrer Herstellung zu dem dadurch

bereiteten Nutzen verhalten. In einem volkswirthschaftlich ange-

regten Zeitalter reflektirt diese Erwägung in die Erfinderarbeit

hinein. Doch fehlt es auch heute nicht an einseitig technischen

Aulfassungen, welche dieses außer Acht lassen. So ist die in den

letzten Jahren öfters verkündete Aussicht der Technik, die her-

kömmliche Production der Cerealien durch technische Fortschritte

zu überflügeln, scheinbar ohne Rücksicht auf die ökonomischen

Gesichtspunkte eröffnet worden. Andrerseits giebt es eine Stei-

gerung des durch eine neue Technik erzeugten Nutzens, welcher

ein Maximum der Kosten rechtfertigt. So möchte etwa für stra-

tegische Zwecke eine gleichviel wie kostbare Herstellung der

Luftschifffahrt sich in die Praxis übersetzen lassen. Dagegen

kann eine längst anerkannte und in die Wirklichkeit übersetzte

Technik für gewisse ökonomische Bedingungen zu hoch liegen,

wie denn die Entwicklung des Personenverkehrs der Eisenbahnen

in die Mehrzahl des Russischen Volkes nicht eindringen kann,

weil der Ueberfluß an Zeit und der Mangel an Einkommen die

Fußreise vorteilhafter machen. Oder eine seit einem Jahrhundert

angostrebte Technik kann naturwissenschaftlich sicher gestellt

sein, aber ökonomisch sich nicht verwirklichen lassen. So schreibt

seit den ersten Dampfschiffen auf den Englischen Canälen
,
dann

für die Locomotiven der Eisenbahnen
,

das Pflichtenheft des Par-

laments unabänderlich vor „die Dampfmaschinen sollen so con-

struirt sein, daß sie ihren Rauch verzehren“. Die Erfahrung lehrt

uns, daß diese Vorschrift leider bis zum heutigen Tage allent-

halben unbefolgt geblieben ist. Aber bereits Robert Mayer
(Mechanik der Wärme 1874, S. 77 f.) nennt die Erfindung des

Heilbronner Ingenieur Schau ffclen, welche erzielt, daß das

Brennmaterial
,
ohne Ruß und schwarzen Rauch zu geben

,
in der

Form binärer Sauerstoffverbindungen austritt. Es ist die Kost-

barkeit dieser Technik, welche im Wege steht.

Die Technik der Fortbewegung verbessert den Weg oder das

Fahrzeug oder beides; sie macht natürliche Wege fahrbar durch

Erfindung von Fahrzeugen; sie stellt künstliche Wege her, zu

Wasser oder zu Lande; ihre bisherigen Erfolge gipfeln in der

Verbindung eigenartiger Kunststraßen mit eigenartigen Fahrzeugen.

Die Elemente dieses Fortschrittes setzen sich aus Aeltestem und

Neuestem zusammen (wie denn der Spurweg Jahrtausende zurück-

reicht und längst in Griechenland in steinernen Ueberbleibseln
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von Mure umlCurtius nachgcwiesen worden ist)
1

)
und ergeben

für jedes Zeitalter eine Rangordnung von verschiedenen Beför-

derungsmitteln, in welcher selten eines, das einmal dagewesen,

ganz verschwindet, sondern nur auf eine andre Rangstufe ver-

wiesen wird. Die Reise zu Fuß, dann die Reise zu Pferde, die

zu Wagen, die gleichartigen Stufen der Beförderungsweise von

Gütern, die entsprechenden Stufen des Wegebaues, sie lösen histo-

risch in ihrer Bedeutung für den Verkehr einander ab; aber nach-

dem sie alle von vollkommeneren Methoden der Fortbewegung

überwunden sind
,

bleibt jede von ihnen in einem eigenthümlichen

Spielraum übrig, nicht nur geduldet, sondern unentbehrlich. Um
die Spitze in dieser Rangordnung entbrennt der Kampf der fort-

schreitenden Technik, um die Stelle, der die höchsten Leistungen

zugewiesen sind. Wie weit das Gebiet für die Herrschaft der

siegreichen Technik reicht, ist abermals ein Problem des Kampfes.

Die Eisenbahnen sind bis auf weiteres die Sieger
;

aber wo ist

die Grenze, an der die Ueberlegenheit der natürlichen Wasser-

straße, die Uehcrlegenheit der künstlichen Wasserstraße anfangt?

Dies Problem ist zur Stunde noch nicht gelöst. In den Ver-

hältnissen der festländischen Staaten, Frankreich’s, Deutschland’s,

ist die Beobachtung getrübt durch die finanzielle Stellung des

Staats zu den Wegen der Binnenschifffahrt; der Englische Staat

gewährt ein deutlicheres Bild dieser Entwicklung, weil er finan-

ziell diesen Kampf sich selbst überläßt.

Der Canalbau beginnt in England um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts. Der Herzog von Bridgewater sucht beim Parlament in

den Jahren 1758, 1759, 1762 die Befugniß nach, Liverpool mit

Manchester zu verbinden. Er beauftragt mit dem Canalbau den

Ingenieur James Brindley, der in Holland, Italien, Frankreich die

Muster dazu kennen gelernt hat. Diesem ersten Unternehmen

folgt eine Reihe anderer: 1771 der Canal von Leeds nach Liver-

pool, 1777 der Grand Trunk Canal. Die Hauptperiode des Engli-

schen Canalbaues fällt in die Jahre 1790—1805. Je größer diese

Unternehmungen werden
,
um so mehr tritt die Form der Actien-

gesellschaft in den Vordergrund. Im Jahre 1825 giebt es 80

Canalgesellschaften mit einem Gesammtkapital von 13 l
/s Millionen

Pfund Sterling, welches durchschnittlich 5%% Rente bringt, im

Einzelnen von sehr verschiedener Höhe — zehn Gesellschaften

geben 20—30%, einzelne bringen jährlich das ganze Anlagekapital

1) E. Curtius, Zur Geschichte des Wegebaues bei den Griechen 1854 (Abb.

d. Berl. Akad.) cf. Mare, Journal of a tour in Greece vol. II, 251.
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ein. Zu diesen gehörte namentlich der Bridgewatercanal so wie

die daneben laufende Wasserverbindung Liverpool’s mit Manchester

durch die beiden Flüsse Mersey und Irwell
,

die seit 1720 durch

eine private Unternehmung schiffbar gemacht worden waren.

Die Masse des damaligen Güterverkehrs von England wurde

auf den Wasserstraßen befördert. Neben den Canälen hatte die

Küstenschifffahrt eine so hohe Bedeutung, daß es in einer Statistik

von Liverpool aus dem Jahre 1825 heißt: „die Küstenschifffahrt

ist dem Britischen Reiche weit vorthei lhafter als der ganze Betrag

seines auswärtigen Handels zusammengenommen“ ').

Inzwischen hatte seit dem Anfänge des neunzehnten Jahr-

hunderts der eiserne Spurweg sich Bahn gebrochen. Zunächst in

bescheidener Gestalt. Vom Jahre 1801 ab giebt das Parlament

fast jährlich neue Concessionen zum Baue von Localbahnen die

mit Pferdekraft betrieben werden. Der Zweck ist, wie bei den

Canälen
,

der Transport von Gütern. Im Jahre 1821 wird der

Bau der Bahn von den Kohlengruben bei Darlington nach dem
Seehafen von Stockton gestattet; im Jahre 1823 erhält dasselbe

Unternehmen eine nachträgliche Concession zur Anwendung der

Dampfkraft im Betriebe und zur Beförderung von Personen. Ste-

phenson’s Locomotive erregt jetzt Aufsehen
,

das Jahr 1825 ist

überhaupt von Speculationslust und neuen Projecten erfüllt. „Man

hört gegenwärtig von nichts Anderem als von Eisenbahnen“ schreibt

damals die Quarterly Review. Den dankbarsten Boden finden die

neuen Eisenbahnprojekte auf denjenigen Strecken
,

deren Canäle

ans dem Güterverkehr schon damals enorme Gewinne zogen. So

die im Bezirke von Birmingham, so namentlich die zwischen Liver-

pool und Manchester.

In Liverpool hatte sich bereits 1824 aus der Mitte der Kauf-

mannschaft ein Comitc unter Vorsitz des Mayor gebildet
,
um

durch eine mit Dampf betriebene Eisenbahn Abhülfe zu erlangen

für die Beschwerden
,
unter denen die Canalschifffahrt zu leiden

hatte — zu theure Frachtsätze, Einfrieren im Winter, Eintrocknen

im Sommer. Die Canalbesitzer wollten nichts thnn
,
um abzu-

helfen. Am 29. Octobcr 1824 erschien der Prospect des neuen Un-
ternehmens und sofort wurde die Kapitalsumme (400.000 Pf. St.

für 33 engl. Meilen Eisenbahn) in Liverpool gezeichnet. Seit der

Zeit, da der Bridgewater- Canal gebaut war, hatte Liverpool’s

Handel einen mächtigen Aufschwung aufgenommen : die im J. 1770

1) Henry Smithere, Liverpool, its commerce, statistics aml iustitutions.

Liverpool 1S25, p. 83.
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importirten Waaren hatten 80—90,000 Pf. St. Zoll bezahlt, dagegen

die im J. 1823 importirten Waaren 1,800,000 Pf. St. Die Aus-

sichten der neuen Eisenbahn schienen glänzende. Als aber das

Gesuch um Zulassung des Unternehmens im J. 1825 an das Par-

lament gelangte, stieß es auf Widerstand. Im Parlament war das

Interesse der Canalbesitzer so stark vertreten, daß sein Einiiuß

die Zulassung dieser und andrer größerer Eisenbahnunternehmungen

ein Jahr lang zu verhindern im Stande war. Und noch im fol-

genden Jahre bedurfte es des persönlichen Eintretens des Handels-

ministers Huskisson, der zugleich Parlamentsmitglied lur Liver-

pool war, um die Concession zu erlangen, während alle andern

Bewerbungen um größere Linien abgewiesen wurden und so bis

zum Jahre 1833 hin. Erst seit diesem Jahre beginnt, unter dem
Eindrücke der im Herbst 1830 eröffneten Bahn Liverpool -Man-

chester, der Triumphzug der Eisenbahnen. Kaum ein Jahrzehnt

und die wirthschaftliche Macht der Canäle, deren politischer Re-

flex in dem Parlament so eben noch sich gezeigt hatte, war ge-

brochen. Ara 11. März 1815 überreicht Lord Campbell dem Hause
der Lords eine Petition der Gesellschaft des Birminghamer Canals,

welche das Parlament um Schutz anfleht gegen die Concurrenz der

Eisenbahnen, die durch die Wohlfeilheit der Tarife den Güter-

transport des Canals ruiniren. Mehrere Petitionen gleicher Art

von andern Canalgesellschaften werden überreicht.

Ein altes Wort über das Englische Staatsreeht sagt: das

Parlament kann Alles, nur nicht aus einer Frau einen Mann
machen. Das soll heißen : seine souveräne Gewalt findet ihre

Grenze an den Naturgesetzen. Auf naturgesetzlichem Grunde
ruht die Macht der überlegenen Technik. Diese Macht setzt sich

in den Eisenbahnen durch und die Canäle sinken zur Bedeutungs-

losigkeit herab, theils ganz vernachlässigt und unbrauchbar, theils

in wenigen Ausnahmen lebendige Zeugen von dem Wandel der

fortschreitenden Technik. Keine Seite dieser Entwicklung giebt

es, welche die Ucberlegenheit der Eisenbahnen auch für den Gü-

terverkehr so schlagend bezeugt, wie die Unterjochung der Küsten-

schifffahrt. Trotz der Bedeutung, welche die offene Meeresstraße

für den heimischen Güterverkehr eines Landes von Großbritanien’s

insularer Lage hat, ist die Küstenschifffahrt immer geringfügiger

geworden im Verhältniß zu dem Güterverkehr der Eisenbahnen.

Der letztere betrug

im Jahre 1858: 74 Mill. Tonnen

„ 1878:207 „

„ 1892 : 310 „
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dagegen fielen der Küstenschifffahrt zu

im Jahre 1892: 29 Mill. Tonnen

und dieses in einem Zeitaltei’, in dem die sonstige Englische Schiff-

fahrt sich derart entwickelte, daß vom Auslande

im Jahre 1840 : 4 Mill. Tonnen

» 1892: 38 „

eingingen.

Jedoch auch diese siegreiche Herrschaft der Verkehrstechnik,

welche seit zwei Menschenaltern unüberwindlich scheint, wird

wieder in Frage gestellt. Ich denke noch nicht an die neuesten

Aussichten, welche auf der diesjährigen Versammlung der Natur-

forscher eröffnet wurden. Ich habe nur eine Erscheinung im Auge,

die bereits in der Welt der Thatsaclien sieh vollzogen hat — einen

Versuch, die künstliche Wasserstraße mit den Mitteln der neuen

Technik gegen die Eisenbahnen als das überlegene Verkehrsmittel

herzustellen.

An der klassischen Stelle, die wir kennen, zwischen Liverpool

und Manchester, in der Fülle des Englischen Geschäftsverkehrs,

ist zum dritten Male der Kampf ausgebrochen. Jetzt gilt es, die

Herrschaft der Eisenbahnen über den Güterverkehr zu brechen,

wie vor siebzig Jahren die Herrschaft der Canäle. Und zwar
dadurch, daß man Manchester zum Seehafen macht. Der Gedanke
ist alt. Schon im Jahre 1824 gelangte an das Parlament das

Project zu einem Seecanal, wurde aber verworfen. Im Jahre 1840

arbeitete der Ingenieur Palmer im Aufträge der Mersey- und

Irwell - Compagnie einen Entwurf aus für große Schiffe — groß

im Sinne jener Tage (nicht über 400 Tons). Indessen jene Zeit

stand im Banne der Eisenbahnen. Erst die Häufung der Klagen

über die hohen Frachtsätze der Bahnen zwischen Liverpool und

Manchester, die sich seit lange haben hören lassen, die unter

Anderem in den Untersuchungen des Parlaments und der König-

lichen Commissionen über die Mißstände des Eisenbahnwesens,

1865—66, 1872, 1881—82, sich geäußert haben, sind allmälig die

treibende Kraft geworden zu einer Umdrehung des Kampfes der

Jahre 1825—26. Damals die Eisenbahn gegen die Tariftyrannei

der Canäle, jetzt ein neuer Canal gegen die Tyrannei der Eisen-

bahnen.

Seit 1877 nimmt sich die Handelskammer von Manchester der

Sache an
,

seit 1882 mit größerem Ernst. Zu Ende des Jahres

1882 gelangt ein Concessionsgesuch an das Parlament. Es kostet

drei Jahre lange Kämpfe und eine Sportelsumme von mehr als
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7 Millionen Mark für die kämpfenden Parteien, bis am 6. August

1885 das Parlament die Genehmigung giebt. Neue Anstrengungen

sind erforderlich, um das Aktienkapital aufzubringen. Erst Ende
1887 werden die Bauarbeiten angefangen. Im Laufe des Jahres

1890 zeigt sich, daß der Kostenanschlag zu niedrig ist, und der

Stadtrath von Manchester muß mit öffentlichen Mitteln in den

Jahren 1891 und 1893 zur Höhe von hundert Millionen Mark ein-

springen. Die Gesammtkosten sind zu dreihundert Millionen Mark
angeschwollen in dem Augenblick, da der Seccanal eröffnet wird

(Neujahr 1894). Indessen auch jetzt ist man nicht am Ziele der

Bemühungen angelangt. Es bleibt ein Problem, das durch die

Erfahrungen der nächsten Jahre zu beantworten ist: welche fer-

neren technischen Aufgaben zu lösen
,

welche neuen Maßregeln

gegenüber der ökonomischen Macht der Eisenbahnen zu ergreifen

sind, um die Idee des neuen Unternehmens zu verwirklichen —
oder ob dieses Mal der Kampf nicht zu Gunsten der neuen Technik

entschieden werden wird. Der Englische Staat sieht diesem Kampfe
als unparteiischer Beobachter zu.

Digitized by Google



Vedica.

Von

F. Bechtel.

(Torgelegt von F. Kielborn in der Sitiung vom 24. November 1894.)

1. vfjana-.

Das Wort ist nur in dem Halbverse RV 1.48 s jarüyantr

vfjanam pndväd Tyata vt pütayati pakiinah überliefert. Säyana er-

klärt es mit gamanatfluyi jahgamuyi prdnijutam
;
mit andren Worten

:

er bringt es mit dem Verbum vrdjati in Verbindung. Diese Deu-

tung kann für uns nicht maaßgebend sein. Die modernen Inter-

preten sind darin einig, daß vfjana- von dem häufig gebrauchten

rrjäna- nur dem Accente nach verschieden sei
;
da sie aber in der

Auffassung von vrjdna- stark von einander abweichen, kommt jene

Einigkeit ledigljph in der Manehfaltigkeit zu Tage, womit sie

vfjana- wiedergeben: Roth stellt als Bedeutung auf »Dorf, so

v. a. die angesiedelten Menschen«, Ludwig übersetzt »Kraft«,

Geldner (Ved. Stud. 1. 151) »(Opfer-)Garn«.

Der Zusammenhang, in dem vfjanam erscheint, lehrt über die

Geltung des Wortes Nichts. Auch die Etymologie bringt nicht

weiter. Um so mehr muß gefragt werden, ob nicht Parallelstellen

Licht auf das ßjraj; Xeyopevov werfen. In den Worten RV 10.127 s

ni gra'mOsä avikiata ni padvüntö ni pakiinah glaube ich eine ge-

funden zu haben. Es ist die Rede von der Wirkung der Nacht

auf die beweglichen Wesen; dabei wird die Dreiheit gnimdsah,

padväntah
,
pakiinah unterschieden. An der Stelle, die vfjana- ent-

hält, wird das Verhältnis der Morgenrötke zu den Geschöpfen

besprochen. Da von den drei Theilen des jägal, die in dem andren

Liede erwähnt werden
,

die beiden letzten hier wiederkehren
,
so

liegt die Vermuthung nahe, daß die Thätigkeit der Morgenröthe

an den gleichen Theilen der Schöpfung vorgeführt werden solle,

an denen die Wirkung der Nacht exemplificiert wird, daß also

vfjanam mit gra'mdsah synonym sei. Dann hat Roth die Bedeu-

tung von vfjana- getroffen. Nimmt man vfjanam, statt es mit
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Säyapa als Object zu jarayuntl zu ziehen
,

als mit padvdt coordi-

niert und vrjannm padvdt als Asyndeton, so gelangt man zu der

Uebersetzung : . zu Dorf, zu dem, was Füße hat, kommt
sie, auffliegen läßt sie die Vogel«. Das Partieipium jaraydntl hat

vermuthlich überhaupt kein ausdrücklich genanntes Object bei sich,

wenigstens fehlt dies sicher RV 7. 75 5 fiiSfuta jaräyanll maghö'ny

uiia' ucchati vdhnibhir grnüna' und 1 . 124 10 rcvüd uccha maghdvadbhyö

maghöni rcvdt stötre silnrtr jaräyanll. Was als Object vorschwebt,

lehrt 1.92 10 martdsya devl’ jaräyanty a'yuh.

Oldenberg hat, allerdings unter dem Widerspruche Geldners

(Ved. Stud. 2. 18), zu zeigen versucht, daß vrjdna- eine Bedeutung

habe
,

die der von vigah sehr nahe kommt (GGA 1890. 415 ff.).

Wie man sieht, steht das Ergebnis, daß vfjana- ein Synonymon
von gra'ma- sei, mit Oldcnbergs Resultat im Einklänge.

2. vrcC-.

Die europäischen Gelehrten haben sich bis auf eine Ausnahme
in der Uebersetzung dieses Wortes Roth angeschlossen, der in

den Erläuterungen zu Nirukta 5.3 die Bedeutung »Haufen, Truppe«

aufgestellt hat. Die Ausnahme bildet Pischel: nach ihm ist vroi-

ein Ausdruck für »Frau, Weib«, namentlich für das Weib der

Demimonde, wird aber auch zur Bezeichnung des Thierweibchens

verwendet, speciell der Elephantcnkuh, kann also für ein Syno-

nymon von ganikd gelten (Ved. Stud. 2. 121 ff.). Ich bekenne, daß

mich die Beziehung des Wortes auf das ewig weibliche zunächst

angesprochen hat: die Vergleichung von RV 1.124» vyucchdntT

rapnlbhih suryasyailjy äilkte satmunga' iva vra'h mit 7.2» sätn

agrüvo nd sämanliv aüjan machte mir Eindruck. Aber er hat nicht

vorgehalten: mir scheint Roths Deutung doch geglückt.

Die entscheidende Stelle ist RV 8.

2

0 gubhir ydd Tm anyc

axtnän mrgdm nd vrd' virgäyanti
\

abhitsäranti dhcndbliih. Pischel

übersetzt: »Wenn andere als wir auf ihn mit Kühen (d. i. Milch-

tränken) Jagd machen, wie Weibchen auf den Elephanten, ihm mit

Kühen beizukommen suchen«. Der aus andren Erwägungen her-

vorgegangene Ansatz »Weib« macht hier zwei Annahmen nöthig.

Erstens die, daß vr(l'~ auch das weibliche Thier bezeichne. Hieran

würde ich keinen Anstoß nehmen : kommt doch auch das Wort
vadhu-, abgesehen von Zusammensetzungen (Pischel ZDMG 35. 712),

nur einmal im RV als Bezeichnung des weiblichen Thieres vor.

Die zweite Annahme ist die, daß vra'h Anakoluth sei; denn da

die Elephantinnen auf ihre Verehrer nicht selbst Jagd machen

sondern nur als Mittel zur Jagd dienen, so wäre in Correspondenz

Kgl. Om. ti. W N*ehrlelit«m. Philolog.-hi«tor. Kluse. 1894. Ne. 4. 26
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mit gubhih vielmehr vra'bhih zu erwarten. Auch hierin würde an

und für sich keine Schwierigkeit liegen
:
gerade in Vergleichen

sind ja Anakolutbe häufig genug (Bergaigne Mdlanges Renier

88 ff.). Das bedenkliche ist nur, daß beide Abweichungen von

dem, was man erwartet, in dem einen Worte Zusammentreffen.

Dieser Umstand nimmt für Pisehels Vorschlag nicht ein. Gibt

man dem vrä'- die Bedeutung, die ihm Roth zugeschrieben hat

und die dem etymologisch verwandten vrä'ta- zukommt, so wird

der Vers sofort klar; so klar, daß man vermuthen möchte, die

Bedeutung »Haufen, Truppe« sei gerade aus diesem Zusammen-
hänge zuerst erschlossen.

Abgesehen von dem eben erledigten Verse begegnet wo'- noch

fünfmal im RV und einmal im AV. Ueber die Stelle des AV (2. le)

darf ich nicht urtbeilen. Von den fünf des RV getraue ich mir

vier unter Festhaltung der Bedeutung, die sich vorhin erprobt

hat, zu interpretieren; die fünfte bleibt auch bei Pisehels Stand-

punkte dunkel.

Sprechen wir zuerst von ihr. Man liest RV 1. 121* dnu svaja'

m

mahiSäf eakmta vrä’m me näm ttrvasya pari mdtdrain goh. Nach
Pisehel »machen die folgeuden Worte menam äfvasyn pari ma-
täram goh es sicher, daß via'- ‘Weib’ oder ‘Geliebte’ bedeutet«;

wer das weibliche Individuum sei
,
wird nicht untersucht. Es ist

also lediglich ein formaler Grund, mit dem die angenommene Be-

deutung gestützt wird. Man kann ihm einen eben so formalen

entgegenhalten : da svajd - an der einzigen Stelle, wo das Adjecti-

vum ‘) sonst noch angetroffeu wird
,

Bezeichnung der Marut ist

(1. 168» vavra'sö «« yc svaja'h svdtavasa isayi svür abhija'yunta), muß
der Versuch gemacht werden, ob es auch hier so genommen werden
könne. Nun ist der Büffel, der nach der svaja' vra'h sieht, Indra,

und im Gefolge des Indra erscheinen oft genug die Marut, die

ein fdrdham ,
vra'lah und gandh heißen (z. B. 5. 53it), also auch

eine svaja' vra'h heißen könnten (vgl. Benfey Beitr. 7. 289 ss
). Bei

der sonstigen Dunkelheit des Verses läßt sich die Entscheidung

aus dem Inhalte nicht finden.

In einem andren Verse begegnet die Verbindung vifyd vra'h :

1. 126s subdndhavö yc vifyd iva vrd änasvantah rrdva aUnnta pajra'h.

Pisehel übersetzt sie »wie Hetären«
,
indem er vifyd vra'h spä-

trem vegyah gleich setzt. Aber diese Identifieierung hat ein Be-

denken : vig-, wovon vifyä- ausgeht, lallt in der Bedeutung keines-

1) Seinen Sinn hat Bergaigne aus RVI.87» sthirdm hi ja'nam Hirn väyo
mätur ntritavi erschlossen (La rel. vi5J. 2. 400).
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wegs mit vvfa- zusammen, dessen Ableitung vr/ya- vorstellt. Nimmt
man vra’h im Sinne von kriegerischer Sehaar, so bedeutet vifyd
vra'h »Sehaaren, die zu einer vif- gehören«, also etwa so viel wie

vifö yukta'h in dem Päda vifö nd yuktd uiäsö yatante (7. 79 a). Die

Uebersetzung »die Pajra giengen auf Gewinn aus wie Sehaaren,

die zu einer vif- gehören« gibt einen völlig befriedigenden Sinn.

Zwei Stellen haben fast identischen Wortlaut : 4.

1

1« täj jana-

tl'r abhy änüiata vra'h, und 10.123» samanäyi yunim abhy ämliata

vra'h. Nach Pischel »wird vra'h zu beurtheileu sein wie kiönth

. . . . und gndht. An beiden komme ich zum Resultate, daß mit

vra'h eine Mehrheit männlicher Wesen gemeint sei. Der erste

Päda steht in einem Zusammenhänge, dessen Sinn durch die Worte
dvtr bhuvad arunlr yctfiisa gö'h, die sich ihm anschließen, aufgehellt

wird. Es handelt sieh um den Mythus der Befreiung der Morgen-

röthe aus dem Felsen, in dem sic eingcschlossen liegt; der ganze

Vers umschreibt den gleichen Inhalt, den die drei vorausgehenden

und der folgende variieren (Bergaigne La religion vöd. 1.133 f.,

2. 15 und sonst). Bei der Befreiung helfen dem Indra die pitärah,

die manchfache Namen führen, auch das Attribut svarvidah erhalten

(vgl. 9. 97 äs yv na nah pü'rvv. pitärah padajndh svarvtdö abhi gd
udritn uinän). Es ist ausdrücklich gesagt, daß sie bei dem Kampfe
singen: 1.62 t yend nah pü'rvc pitärah padajAa' drcanlö ängirusö

gd' dvindan
;

4. 1 u pafväyantrosö abhi karäm arcan vidänta jydtih

u. s. f. Wer also unter den vra'h die Schaaren versteht, die dem
Indra zu Hülfe kommen

,
der nimmt einen unanfechtbaren Stand-

punkt ein. — Bei der Auffassung der Worte samdndm yunim abhy

äniliata vra'h hat sich Pischel wohl davon leiten lassen, daß im

nächsten Verse von samdnäyt pürvfr abhi vdvufdna's .... vatsäsya

mätdrah die Rede ist. Aber mau kann einwenden, daß V. 1 und 4

auch viprßh genannt werden, deren Gebete den unter dem Namen
vcnäh verehrten Soma (Bergaigne 2. 38 f.) belecken und anflehen.

Bei dem engen Zusammenhänge, in dem der Hymnus 10.123 mit

9.85 V. 10—12 steht (Bergaigne 2. 39), darf man den Halbvers

rtäsya sä'nav ädhi viStdpi blirä'f satnänuiji yö'nim abhy änüiata vrah

(10.123») mit dem Halbverse nahe suparnäm upapaptivä'nsayi girü

vendnäm akrpanta piirvth (9. 85 u) vergleichen, dessen Ausdruck

girü vSna'nam akrpanta 10.123« als akrpanta vipr&h wiederkehrt.

Wer also unter vrdh die Schaareu der viprßh sehen will, ist nicht

zu widerlegen. Auch Bergaigne hat sich
,

wie ich nachträglich

finde, zu dieser Auffassung bekannt (3. 239).

Es bleibt der Halbvers vyucchdntl rafmibhih sil'ryasyätijy äfiktf

samanagü' iva vra'h
,
durch dessen Parallelisierung mit sdm ayrüvo

26 *
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na samane&v aüjan (7.2s) die Bedeutung »Frau« gesichert zu sein

schien. Ich glaube eine andre Parallelstelle beibringen zu können,

durch die dem Worte vrä’- der Werth zugewiesen wird, mit dessen

Voraussetzung wir bisher ansgekommen sind. Der erwähnte Hai b-

vers ist einem Süktam an die USas (1.124) entnommen, das an

Gedanken und Wendungen, die in verwandten Hymnen wieder-

kehren, reicher als jedes andre Usaslied ist
1
). Man darf also

hoffen, auch den Anschauungen, die in den beiden ausgehobnen

Päda enthalten sind, an andrer Stelle wieder zu begegnen. Sta-

tuiert man nun mit Roth für vrä'- die Bedeutung »Haufen, Truppe«,

so ist es allerdings möglich in einem zweiten USasliede die Vor-

stellungen nachzuweisen, die der Dichter von 1. 124s ausgesprochen

hat. Dann deutet nämlich der Päda

1. 1248 atljy änktS samanagd iva vrah

kurz an, was

7. 79i vy äiijatö divrf änlcSv altan

vifö nd yuktü uiüsö galante

in einem Halbverse gesagt ist: es entsprechen sich aiijy ankte »sie

schmückt sich« und vy ätijalS .... aktun »sie schmücken die

1) 1. 124, ärlham .... ityäl = 1. 118, ärtham .... ityäi.

1.124,

(iminati däivyäni vratä’ni praminali' manuiya yugäni

:

1.92,,

dminati däivyäni vratä'ni (vgl. 7.75, janaydnto däivyäni vratäni)
;

1. 92,, praminali' manuiya yugä'ni. Der dritte uud vierte PtUla

fast «örtlich 1. 113,,.

1.124,

iia divö' duhitä' jrrdty adargi jyö'tir vasänä samanä' purdstit

:

1.118, Ui' divo duhitä prdty adargi .... (ukrdeäiih; zum
Schlüsse vgl. 4. 51, ta S' caranli samanä’ purdstät. l’äda 3 und 1

stehn wörtlich 6. 80,.

1. 124, pi'rri drdhi rdjasö .... gdväm jdnilry akj-ta prd ketum : 1.92,

eia' « tyä' uiäsah ketum akrata pü'rve drdhi rdjasö bhäntim aX-

jati; zu gdväm jdnitri vgl. 7.77, gdväm mita. Der letzte Päda

i'bha prndnti pilrö'r updsthä bat io 7. 75, ippnanlö anldrikiä

seine Entsprechung; der dritte kehrt 10.110, wieder, in einem

nicht verwandten Hymnus (Aufrecht Higveda' XXXV. 159).

1.124,

tanvä' gä'gadänä = 1.123,,.

1. 124, puAsd ili pratici’ .... jäyi’va pdtya ugali' suvä’si ui»' hasrtva

ni riyüti äpsah : 6. 80, eia' pratici' duhilä' divö' nrn yö’iica bhad-

rä' nt n'nitt dpsah
;
jiye'va pdtya ugati' suvä'säh eine beliebte

Formel: Aufrecht Rigveda 2 XX 11. 70.

1.124,

svdsä svdsri jyä'yasyäi yö'nim iräik: 1.113, rä'try tiiäsi yänim

äräik.

1.124,, prd bödhayöiah prnaiö' maghöny dbudhyamanSh pandyah sasantu:

4. 61 , ucchantir adyd citayanta bhöjä'n rädhödi'yiyöidsö magho-

nih .... pandyah sasantv dbudhyamänäs ....
1. 124,, = 6.64,.
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Strahlen«, samanagd iva trdh »wie Sckaaren, die zu einem samnna ,

gehn«, und vifö nd yuktdh »wie verbundne Schaaren« (vgl. vifyd

iva vrdh 1.126s). Also vrdh in der gleichen Sphäre der Bedeu-

tung wie tifoh. Daß unter den vifö yuktdh Kriegschaaren ver-

standen werden müssen, darf man aus dem Bilde schließen, das

1. 92 1 von der ÜSas gebracht ist: bhanwn aiijatc
\
niikrnvand dyu-

dhänlva dhr&nävah prdti gdvü' ’ruitr yanti matdruh. In dem Päda

vifö nd yuktd uidsö galante ist yatante in dem gleichen Sinne ge-

braucht, in dem yetirS RV 1.85s von den Marut ausgesagt wird:

furd iv&'d yiiyudhayö nd jüginayah fravasydvö nd prtandsu yltirl.

Also sind auch die samanaqd vrdh in den Kampf gehende Schaa-

ren
;
samana- in der durch RV 10. 143 « sdmane päriathö nara fest-

gelegten Bedeutung. Das Aufleuchten der Morgenröthe wird also

mit dem Blitzen der Waffen kriegerischer Schaaren verglichen.

Mir scheint die Verwandtschaft der beiden Liedertheile ailjy änkle

samanagd iva vrdh und vy äiljate aktii’n vifö nd yuktd uidsö yatante

so deutlich, daß ich eben darum die Voraussetzung, unter der

sie möglich ist, für richtig halte: daß vrd- die Bedeutung habe,

die Roth dem Worte zugesprochen hat.

Ich darf nicht verschweigen, daß ich zur Parallelisierung von

RV 1.124s mit 7.79s gekommen bin, ohne Pischels Untersuchung

über vrd-, mit deren Ergebnisse sie steht und fällt, zu kennen.

Als ich auf diese aufmerksam geworden war, erwuchs mir die

Pflicht mich mit ihr auseinanderzusetzen. Mögen nun Berufnere,

voran Pischel selbst, entscheiden, ob ich die Verthcidigung des

Rothschen Ansatzes mit Erfolg geführt habe.

3. ailjy äilkte.

Viermal im RV begegnet ailjy vor einer Verbalform von aüj-

:

1. 124 s vyurchdnti rafmibhih sdryasydüjy änkte,

4. 58 9 kanyd iva vahaltim i'tavd u ailjy ailjandh,

7. 57 a d rö'dasl vigvapifah pirandh samandm aUjy uiljatC gubhe' kam,

8. 29 1 babhrür e'kö viiimah sündrö yuvdiljy unkte hiranyäyani.

Der Padatext gibt ailjy mit ailji wieder, er sieht also in ailjy

einen der etymologischen Accusative, die im RV häufig genug sind.

Diese Auffassung ist bis auf den heutigen Tag herrschend ge-

blieben
;

auch Delbrück
,
dem Gädicke vorangegangen war (Ac-

cusativ im Veda 238), vertritt sie wieder (Altind. Synt. 168),

indem er ailjy änkte mit »salbt sich Earbe an«, und sumändm ailjy

äiljate mit »sie kleiden sich in gleichen Schmuck« übersetzt wissen

will.

r
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,

Es ist sehr fraglich
,

ob afljy so erklärt werden darf. Dem
Urtheile des Cäkalya werden wir keinen Einfluß auf das eigne ein-

räumen. Wir werden uns einzig auf unsre Beobachtung des vedi-

schen Sprachgebrauchs verlassen
,

werden also untersuchen
,

in

welchen Casus sonst die Gegenstände gesetzt werden, womit die

durch andkti
,

aiiktc ausgedrüekte Thätigkeit vorgenommen wird.

Was ist nun der Thatbestand, der sich aus Grassmanns Zusam-

menstellungen ergibt? Der, daß iu allen grammatisch klaren

Fällen der Instrumental, nicht der Accusativ verwendet ist. Vor
allen Dingen kommen die beiden Stellen in Betracht, an denen

das Verbum aflj- mit einem Pluralcasus des etymologisch ver-

wandten Hauptwortes afljt- verbunden wird
;
an beiden findet man

den Instrumental: 1.644 citrair afljibhir vdpuiß ny äfljate, 1.87i

afljibhir vy d najrB. Auch nldü- gesellt sich da
,
wo es in der ur-

sprünglichen Bedeutung ‘Salbe’ gebraucht wird, im Instrumentale

zu aflj- : 6. 69 s sdm van afljantv aktübhir matina'm sdyi stö'masah

QnsydmanOsa ulethalb, 9. 50 5 gdbhir afljäno aktubhih. Der Accusativ

begegnet 7.79 s vy äfljate .... aktun. Aber da aktä- schon im
RV zu der Bedeutung ‘Strahl’ gelangt (vgl. 2. 19 j aktüua'hiulm

vayundni sadhat, 10.12 7 suryc jydtir adadhur masy aktun), und da

wir 1.92i lesen bhanüm afljate: so ist zu der Uebersetzung »sie

kleiden sich in Glanz« (Grassmann) kein Anlaß; der Grammatik
wird vielmehr eher Genüge geleistet, wenn man vy äfljate . . .

aktun mit »sie schmücken ihre Strahlen« wiedergibt, und der vc-

dischen Lebensanselmuung wird diese Uebersetzung völlig gerecht,

da der Strahl der Uäas mit dem svdrtt- verglichen wird (vgl. 4. 51»
dsthur u citrti uSdsah purdstän mita’ iva svdravö ’dhvarB’iu)

,

den

der Adhvaryu mit dem ajya- bestreicht (Ludwig Commentar zu

no. 45 ). Man darf also behaupten, daß die Verbindung unguentis

unguit im RV nur durch afljibhir unkte, aktübhir aiiktc, nicht durch
afljtnr, aktufir aiiktc ausgedrückt worden ist. Derselbe Casus,

den die etymologisch verwandten Nomina aiiji- und aktii- in den
eben behandelten Fällen einnehmen

,
erscheint auch da

,
wo ety-

mologisch fern stehende Substantive mit aflj- verbunden werden :

1.95» afljdnti ydyi dukäinatu havirbhih, 5.1s cücir unkte eücibhir

gö'bhir agnih
,

9 . 864a mddhunabhy äfljate, 9. 97 57 sdm afljate rüpdm
apa'm rdsena. Ist in afljy änkte ein etymologischer Accusativ ent-

halten, wie soll man die Abwesenheit von Accusativen wie havt'nii,

gaff in der Verknüpfung mit dem gleichen Verbum begreifen?

Man mache einmal die Probe auf das Exempel an einem Verbum,
bei dem beide Constructionen sicher bezeugt sind. Man findet

juhavama tü havih (1.114»), andrerseits samänenn vö haviiä juhimi
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(10. 191 a). Wie liavih auch die Accnsative sö'marn, drapsdm, glridm,

pltim
,

girah
;

wie hat!.in auch die Instrumentale (ijyair ghrtalh

(10. 796). Beide Constrnctionen von juhoti erstrecken sich also

über das etymologisch verwandte havih hinaus. Ist ailjy in afijy

aiikUl etymologischer Accusativ, wie kommt es, daß zwar die mit

aiijihhih, aktubhih zu erwartenden
,
mit ä'jyäir gbrtäih auf gleicher

Linie stehenden Instrumentale reichlich vorhanden sind, die von

dem angeblichen Accnsative aujl geforderten lari'nSi, (jäh, rdsam

jedoch, die dem sö'marn und Genossen parallel laufen würden, sich

nirgends zeigen wollen? Diese Erwägungen veranlassen mich in

ailjy einen Instrumentalis zu suchen. In einem von den vier ver-

wandten Fällen hat das schon Ludwig gethan : im Commentare

zu 8. 29 1 (= no. 231 1 )
bezeichnet er aiiji

,
wie er ansetzt, als

Instrumental.

Wie stellen sich die vier Vedastellen mit ailjy anlctü zu diesem

Ergebnisse? Die beiden ersten fügen sich ohne weitres. An der

dritten muß, wenn ich Recht habe, der Päda samondm ailjy äiijatv

fiibhö' kdm etwas anders erklärt werden. Man darf samändm nicht

mehr als Attribut zu ailjy ziehen (»they brighten themselves with

the same brightness« MMüller)
,
sondern muß das Wort als Ad-

verbinm fassen. Die Murut, die zusammen geboren und aufge-

wachsen sind (1. 644 sakdm jajUirS, 6. 55 s säkditi jäta'h .... säJcdm

ukiitah, 7. 58i säkamükSe .... ytmdya), haben auch gemeinsam

ihren Schmuck angelegt; vgl. 1.37s ye prialihhir ritibhih sälahn

vafibliir ailjibhih djüyanta sväbhanavah mit MMiillers Bemerkung

(Sacred Books 32. 71) '). Auch die vierte Stelle wird durch die

neue Beurtheilung von ailjy in Mitleidenschaft gezogen. Die Worte

8. 29 1 babhrür ü'kö viSunah silndiö ydvailjy dnktc hiranydyam

,

die

den ersten Vers eines Räthselliedes bilden, hat Grassmann so

1) Von der Interpretation dieser Stelle hängt die von BV8. 20„ samändm

aUjy i süm vi bhrSjattle rubnasö ädhi bähüiu ab. firassmaun, MMüller und Bcrgaigue

(La religion vddiquo 2. 376) ziehen samnnäm als Attribut zu anji und lassen

hinter iUm einen neuen Satz beginnen. Ist aber in samändm aUjy äüjati das

Wort samändm Adverb, so wird es an der obigen Stelle die gleiche Eigenschaft

haben. Dann muB vi bhräjnnte als Verbum zu aUji wie zu rukmü'mh geboren.

Wegen der asyndetischen Folge aiiji .... rukmä'sab verweise ich auf ß. Gl, üt

ti föcir Ihändvö dijs'm apaptan-, wegen des Numerus, in dem bhrsjattti steht,

auf die Verbindung 10. I OS indrö vidur dnr/irasar ca, die Delbrück (Altind.

Synt. 85) als Beispiel dafür beibriugt, daß sich das gemeinsame Verbum im Nu-

merus nach dem folgenden Subjecto richten kann. Zu übersetzen ist: „gemeinsam

glänzt ihr Schmuck, glänzeu die goldneu Zierden au ihren Armen“. Abgesehen

davon, daß ich in aiiji nicht einen Nom. Plur. erkennen kann, halte ich Ludwigs

Auffassung des Verses (no.702) für richtig.
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übersetzt: »Der eine röthliek, jung und lieblich, mannickfach ver-

ziert mit goldnem Schmucke sich«. Er geht dabei von der An-
nahme aus

,
mit dem Einen sei die Sonne ’) gemeint. Aber seine

eignen unter babhrti- gegebnen Nachweise widerlegen ihn und

führen zu der Auflassung Säyapas
,

der lehrt: Skö devah sömah T
).

Bei ihr wird der »goldne Schmuck« auch sachlich unmöglich. Wir
lesen RV9. 10 s sö'maxö gii'bhir aiijatS, 9.45s tvä in arundm vay&m

yö'bhir aiijmö madiiya kdm

,

9.50s gobhir anjätlo aktübhih
,

9. 72i

sdm dhcnübhih kaldfö su mö ajyatt.! ;
zu dem aüjafc 9. 86 « gibt

Säyana die Erläuterung sömam rtvijö ’njatd gübhih, und zu dem fol-

genden madhnnabhy ailjatü bemerkt er: gcwyenabhyanjaie. Hieraus

folgt, daß babhrür dkö ... . aiijy änktü hiranydyam nicht heißen kann

»der eine röthlich .... verziert mit goldnem Schmucke sich«;

denn das, womit der Soma nach Ausweis der angeführten Stellen

ajyalü, die Milch, erhält nie die Bezeichnung hiranydya-. Lassen

wir also Grassmanns Uebersetzung getrost fallen, und treten wir

dem Rätkselverse mit der Erkenntnis näher, daß in ailjy ein In-

strumental steckt. Dann ist klar, daß hiranydyam allein das von

anktc abhängige Object sein muß; weiterhin, daß hiranydyam als

Adjectivum nur die Andeutung des Gegenstandes enthalten kann,

an dem der röthliche
,

zwiefach verscliiedne
,
treffliche

,
junge die

Thätigkeit des afijy änkte vornimmt. In ein Rätbsellied paßt dies

Reden in Andeutungen doppelt so gut. Was für ein Gegenstand
ist das nun ? Ludwig, mit dem ich in der Beurtheilung der gram-
matischen Construction des Satzes übereinstimme, denkt an den

goldnen Ring, den der Adkvaryu bei der Somabereitung an den

Ringfinger legen soll
8
). Doch zeigt eine Wendung wie RV 9.716

(yend nd yö'nim sddanayi dhiyd krtdm hiranydyam aaädam devu

1) Im Wörterbuche Agni.

2) Dazu Ludwig Commentar zu no. 231 ,.

3) Da Ludwig gerade die lehrreichste Stelle, auf die er sich beruft, nicht

im Wortlaute anführt, so empfiehlt es sich sie hier mitzutheilen. Kätyity.£räutas.

9. 4

,

0 wird vorgeschrieben : aträyam padärthänäm kramah upavifunam abhiia-

värthänSm Uäntarenäharanam hiranyam grSvänö nigräbhyäh sambharani daeäpa-

vitri cily Hiiam. Was uuter hiranyam verstanden wird, ergibt sich aus dem
folgenden Satze : tatö ’dhraryor anämikäyäm hiranyamudrikäbandhanam. Die

Stelle ist auch sprachlich interessant, weil sie die Verwendung von hiranya- im

Sinne dos Compositums hiranyamudrikä erkennen läßt. Analoge Verkürzungen

sind für das Indische zuerst von Franke naebgewieseu worden (Bieh jetzt WZKM
8. 239 ff.). Das Verständnis des sprachlichen Vorganges ist von Fick in dem Auf-

sätze Die namonarligen Bilduugen der griechischen Sprache (Curt. Stud. 9. 167 ff.)

vor bald zwanzig Jahren erschlossen. Zwei interessante Beispiele aus dem Iri-

schen weist Zimmer EZ 32. 163 ff. nach.
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ciali, daß die Räthselfrage aus dem RY selbst beantwortet werden

kann. Auf jeden Fall steht außer Zweifel, daß auch die vierte

Stelle, an der anjy aiiktv gebraucht ist, die vorgeschlagne Auf-

fassung des aiijy nicht gefährdet.

Wie hat man sich den Instrumental aiijy in unveränderter

Gestalt zu denken? Da für die Beantwortung dieser Frage nicht

gleichgiltig ist, welches Geschlecht dem »-Stamme ailji- zukommt,

haben wir die Stellen zu prüfen, die hierüber Aufschluß geben.

Masculinum ist anjl- zweimal: RV 10.77a friyc
1

mdryäsö un-

jl'hr akrnvata
;
I.I6610 väkiahsu rnkmd rabhasd'sö aüjdyuh.

Femininum einmal: 10.95« toi anjdyö ’runayö tut sasruh,

Masculinum oder Femininum einmal: 7. 78 1 ürdhva' asya' ailjäyO

vl frayantS.

Neutrum einmal: 8. 20 u samändm aiijy v 3dm vl bhräjantS ruk-

mä'sü ddhi bahuiu.

Mascnliimin oder Neutrum dreimal: 1.64« citrcdr ailjibhir trf-

jiuSC vy äiljate
;

2. 34 13 tc k3ön\'bhir arunü'bhir ndnjlbhih
;

5. 661

yandm piSfdm ruktm'bhir ahjlbhih.

Aus dieser Uebersieht ergibt sieh, daß keine Form als Grund-

lage von aiijy betrachtet werden kann, die für den weiblichen

»'-Stamm ausschließlich nachzuweisen ist; denn der femininisehe

Gebrauch steht für nur Eine Stelle fest. Also ist ailji definitiv

ausgeschlossen, eine Form des Instrumentalis, die sogar fiir den

weiblichen »-Stamm Bedenken hätte, da die Snmhitä des RV In-

strumentale wie prdlrti fast immer nur am Ende des Päda gewährt

(Lanman 380 f.). Denkt man sich aber aiijy als Vertreter eines

ursprünglichen ailji', so erhält man eine Form des Instr. Sg., die

eben so gut vom männlichen wie vom weiblichen »-Stamme gebildet

worden ist. Mit lat. quT, altn. hvl, altsl. ü- in üinif, worin JohSebmidt

Reflexe eine3 alten Instrumentals erkannt hat (KZ 27. 289 ff., Plu-

ralbild. d. Neutr. 43), ist offenbar kl- in sskr. kläff- identisch.

Auf die gleiche Weise erklärt Brugmann i in ulff- (Grundriß 2.

783). In Zusammensetzungen also hat sich die Gestalt des In-

strumentalis, die bei den weiblichen »-Stämmen im RV noch im

lebendigen Gebrauche steht, auch für das Masculinum erhalten.

Was in der Composition möglich war, war es auch in der Formel:

so ließe sieh rechtfertigen, daß ein zu masculinem aiijl/i gehörender

Instr. Sg. aiijl' noch viermal im RV erscheint, verkannt von den

Gelehrten des Padapätha, die nicht mehr die Mittel hatten ihn

aus der Verbindung aiijy inihtc zu gewinnen.

Wenn diese Erörterungen ergeben haben, daß aiijy in aiijy

änkte ein Instrumental ist, so wird eine andre Frage angeregt.
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Von den fünf Belegen für ein Neutrum aiijl fallen vier weg, wenn

in jener Formel kein Accusativ des Inhalts steckt. Es ist wohl

nicht überflüssig zu bemerken
,
daß einer von ihnen dem selben

siebten Mandala angehört, aus dem vorhin (401) urdhrit asya'

adjdyah beigebraeht ward. Der einzige, der bleibt, ist durch RV
8. 20 n samandm ailjy c sdrn vl bhrßjantl rukma'sö ddhi bfthühi an

die Hand gegeben. Da man aber samandm als Adverb zu dem
gemeinsamen Verbum vl bhrajanK ziehen kann (399 Note), so reicht

die Stelle keineswegs aus ein Neutrum aiijl zu sichern. Denn

aiijy kann auch hier Vertreter von ailjf, dies aber ein Nom. Sg.

Feminini sein, der seinem Ursprünge nach das Collectivum zu

aüjlh vorstellt 1
). Durch Eliminierung des Neutrums anji würde der

abnorme Fall beseitigt, daß ein Substantivum in der gleichen

Sprache allen drei Geschlechtern angehört. Der Instrumental zu

diesem anfi könnte wieder ailjf lauten
: fdml ist mehrfach belegt.

Daß man ein Neutrum aiijl durch Berufung auf lat. unguen und

auf das Verhältnis von äksi, dslhi, dddhi zu aksdn-, asthdn-, dadhdn-

erweisen kann, bestreite ich: eine Form, die in den Quellen einer

Sprache nicht zu Tage kommt, darf ihr darum nicht zugesprochen

werden, weil sie, wenn sie vorkäme, morphologisch verständlich

wäre. Wo die Sprachwissenschaft mit Größen operiert, die philo-

logisch nicht festgestellt sind, dnotpaXia ßdt,u.

1) Analoge Paare bat Johansson nachzuweisen gesucht (GOA 1890. 742.)

Juli 1894.
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Die Lehnsfähigkeit der Bürger

im Anschluß an ein bisher unbekanntes niederdeutsches

RechtsdenkmaL

Von

F. Frensdorff.

Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Juli 1894.

Die Frage nach der Fähigkeit der Mitglieder des Bürger-

standes Lehen zu empfangen ist in alter und neuer Zeit oft erör-

tert worden. Hat sie auch schon vor der Aufhebung des Lehns-

verbandes aufgehört eine Frage des praktischen Rechts zu sein,

so hat sie doch ihre historische Bedeutung behalten, und ein neuer

Beitrag zu ihrer Kcnntniß, insbesondere ihrer Behandlung im Mit-

telalter, wird auf die Beachtung derer rechnen dürfen, die den

unvergleichlichen Lehrstoff zu schätzen wissen
,
der im Lehnrecht

enthalten ist.

Durch Professor Wilhelm Meyer, der seino Katalogisirung

der Göttinger Handschriften auch auf eine Anzahl der Codices des

Göttinger Stadtarchivs, die von wissenschaftlicher Bedeutung sind,

erstreckt hat, bin ich auf einen lehnrcchtlichen Aufsatz aufmerk-

sam gemacht worden
, der sich in einer seit alter Zeit als über

antiquorum gcstorum bezeicbneten Hs. findet. Die Hs., eine Pa-

pierhs. mit Einträgen aus dem 14. bis ins 16. Jahrhundert 1

), ist

von dem hochverdienten Herausgeber des Göttinger Urkundenbuchs,

dem zu Anfang des J. 1892 als Director des Domgymnasiums zu

Halberstadt verstorbenen Dr. Gustav Schmidt, fleißig benutzt wor-

den. Im Göttinger Urknndenbuche, in einem Programm des Göt-

tinger Gymnasiums von 1864 und an andern Stellen hat er daraus

historische Berichte über Kriegszüge
,

fürstliche Besuche
,

Huldi-

1) Ausführlich beschrieben in dem: Verzeichnis der Handschriften im Preuß.

Staate I: die Handschriften in Göttingen (hg. v. W. Meyer) Bd. S (Berlin 1894)

S. 622.
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gungsfeierlichkciten
,
alles interessante Materialien zur politischen

und Cultur-Geschickte des 15. Jahrhunderts, mitgetheilt. Die Hs.

enthält aber auch reehtsbistorisch werthvolle Bestandtheile
;
und

wenn auch die bisher veröffentlichten kurzen Beschreibungen')

einiges davon z. B. die Erfurter Statuten von 1306 erwähnt hatten,

so waren sie doch an dem lehnrechtlichen Aufsatze
,

der hier be-

sprochen werden soll und in mehr als einer Rücksicht Beachtung

verdient, schweigend vorbeigegangen.

Die Hs. des über antiquorum gestorum ist ein Sammelband,

in dem man zu Anfang des 16. Jahrhunderts sehr verschiedenartige

Aufzeichnungen zusammengefaßt hat. Die überwiegende Masse

gehört dem 15. Jahrhundert an
,

einiges greift ins 14. Jahrh. zu-

rück, anderes in das 16. über. Ein Theil der Aufzeichnungen ist

in Göttingen entstanden, anderes von auswärts gekommen und hier

aufgenommen *). Letzterer Art ist aller Wahrscheinlichkeit nach

auch der „van lehengude unde dat to entfangende“ überschriebene

Aufsatz
,

der die Seiten 331—335 des Bandes einnimmt. Sie bil-

den den Anfang einer besondern in den Band eingehefteten Papier-

lage von ursprünglich acht Blättern
,

die noch beisammen waren,

als der Band zu Anfang des 16. Jahrh. paginirt wurde. Jetzt

fehlen die Seiten 339—342 ;
die vorangehenden Seiten 336—338

sind unbeschrieben
;

die nachfolgenden S. 343—346 sind benutzt

zu einer gleichzeitigen Aufzeichnung über eine Verhandlung von

1455 mit der Göttinger Bäckergilde
,

die sich weigerte Henning

Kerl, den Sohn eines Schäfers von Geismar, als Mitglied aufzu-

nehmen. Die Hand, die den Aufsatz van lehengude geschrieben

hat
,

ist sonst in dem Bande nicht vertreten
;
und da der Aufsatz

keinerlei besondere Beziehung zu Göttingen zeigt und durch seinen

Dialect wie durch seinen Wortschatz nach außerhalb weist, so ist

das ganze Heft vermuthlich eingesandt und wegen seines für die

Verhältnisse der Stadtbürger wichtigen Inhalts dem Sammelbande

einverleibt worden. Die leeren Blätter brauchte man zu ander-

weiten Aufzeichnungen
,

deren Entstehungsjahr — 1455 — dazu

beiträgt, die Datirung des Aufsatzes
,

für die sonst nur der Cha-

rakter seiner Schrift einen Anhalt gewährt, für die erste Hälfte

des 15. Jahrhunderts zu sichern. Er ist iu zahlreiche Absätzo

1) Schmidt im Göttinger Gymnasialprogr. v. 1864 S. 7 ff.
;
Gött. UB. II (1867)

S. IX. G. Kästner, Nachrichten filier das Archiv der Stadt Güttingen 1878 S. 8.

2) Dahin gehören auch die S. 183 u. ff. aufgeuommenen Urkunden „der je-

merleken Schicht to Brunswig“, des Aufruhrs von 1874, die aus dieser Hs. bei

Hänseimann, Chroniken der deutschen Städte Bd. VI 846, 350 uud 357 und bei

Koppmann, üanserecesse 1 2 a. 78 und 84 (vgl. auch S. 97 das.) gedruckt sind.
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zerlegt ') ,
deren Anfangsbuchstaben durch ihre Größe lind kleine

mit der Feder ausgeführte Schnörkel ausgezeichnet sind. Seiner

Jugend ungeachtet bietet das Stück mancherlei alterthümliche Züge

und sticht in seiner ganzen Haltung vortheilhaft ab von Schrift-

stücken ähnlichen Inhalts aus der gleichen Zeit.

Ein rechtskundiger Mann behandelt darin die Frage, ob Bürger

Lehen und zwar mit der vollen Wirkung empfangen können
,

die

sich an die Belehnung lehnsfähiger Personen knüpft. Die Frage

erscheint keiner besondern Erörterung bedürftig, da sie im Säch-

sischen Lehnrecht mit hinreichender Deutlichkeit verneint ist.

Der Verfasser, der sieh gegen die Autorität des Rechtsbuches nicht

auflehnen will, bekämpft die übliche Auslegung seiner Sätze mit

Argumenten, die er dem Recht und dem Leben entnimmt. Er
kennt das fremde Recht, das „latynnesche lenrecht“ (23), vielleicht

auch das römische Recht, vor allem aber sein sächsisches Land-

und Lehnrecht mitsammt ihrer Glosse; und es ist nicht undenkbar,

daß seine Kenntniß vom römischen Recht ihm nur durch die Glosse

vermittelt ist. Mehr Erfolg als von seinen rechtlichen Ausfüh-

rungen wird sich der Verf. von den Beweisgründen versprochen

haben, die er den Verhältnissen des ihn und den Leser umgeben-

den Lebens entnahm. Sic sind frisch und drastisch vorgetragen,

mit volksthümlichen Zügen ausgestattet und von dem Geiste durch-

weht, der das Jahrhundert vor der Reformation characterisirt.

Dem aristokratischen Wesen des Ritterthuras und insbesondere

seinem Bestreben, die Art des Grundbesitzes, die sich in der Form
der Lehen ausgeprägt hat, ausschließlich seinen Standesgenossen

zu wahren, tritt der Verf. mit dem Schwergewicht demokratischer

Grundsätze entgegen. Da die Entstehungszeit des Schriftstücks

sich nicht genau genug bestimmen läßt, können wir als seinen Hinter-

grund uns nur die allgemeine geistige Bewegung vorstellen
, wie

sie durch die Hussitenkämpfe
,
die erst auf kirchliche, dann auch

auf staatliche Reform gerichteten Bestrebungen der Zeit hervor-

gerufen wurde. Unter den verworrenen und bedrückenden Ver-

hältnissen der Gegenwart hatten unzufriedene Gemüther schon

lange einen Trost darin gefunden, sich die ursprünglichen Zustände

als die einer allgemeinen Gleichheit auszumalen. Unser Verfasser

stützt sich auf zwei unanfechtbare Autoritäten, die Bibel und den

Sachsenspiegel. Dem Adelsvorrecht stellt er die Lehre von der

Gleichheit aller Menschen, dem erblichen Recht die Herkunft aller

1) Sie stimmen nicht ganz mit denen des nachstehenden Abdruckes, die dem

Sinne nach gemacht und mit Ziffern zur bequemen Anführung versehen sind.
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öfFentlicheu Aemtcr „van koro“ entgegen. Er ist nickt unbekannt

mit dem Wandel, den die Reektsinstitute durebgemaebt haben (6),

wenn er sieb auch über das Alter der Erscheinungen seiner Zeit

täuscht (18). Er weiß
,

daß manches im Leben anders geworden

ist, als es von rechte sein sollte (6). Aber jene Grundanschauungen

beherrschen ihn doch, mag es ihm am letzten Ende auch nur um
die Beantwortung ganz praktischer Fragen zu thun sein.

Im Folgenden soll der Gedankeugang der Abhandlung im Ein-

zelnen dargelegt werden. Es erscheint zweckmäßig, damit zugleich

deren Kritik zu verbinden.

Nach einem bekannten Satze des sächsischen Lehnrechts ist

die Belehnung lehnsunfähiger Personen zwar nicht unwirksam, aber

nicht vollwirksam. Sie steht hinter der Belehnung lehnsftihiger

Personen dadurch zurück, daß die Folgen des Rechtsgeschäfts sich

auf die betheiligten Parteien beschränken und nicht auch die Rechts-

nachfolger auf beiden Seiten ergreifen: der Vasall vererbt sein

Recht nicht auf seine Descendenz
;

der Successor des Lehnsherrn

rückt nicht in dessen Pflicht ein, ist nicht verbunden, ein Recht

des Beliehenen am Lehnsgute anzuerkennen. Oder die Sache von

der Seite des Vasallen angesehen, wie die Rechtsbücher es thun,

der lebnsunfäbige Vasall hat keinen Anspruch auf das Lehn ge-

genüber einem Rechtsnachfolger seines Herrn, er darbt nach dem
Ausdruck des sächsischen Lehnrechts der Folge.

Svelk herre doch disser eneme gut liet, von deme hebbet

sie lenrecht in deme gude, unde ne erveut it nicht an ire

kindere unde darvet selve der volge an enen anderen herren *).

Zu den Personen, deren Beleihung nur beschränkt wirkt, hat

ein Autor in dem Ausspruche, der unsern Aufsatz eröffnet, die

Bürger gezählt *), gestützt auf den Satz des sächsischen Lehnrechts

Art. 2 § 1
s
) :

papen wif dorpere k op 1 ü d e unde alle die rechtes darvet

oder unecht geboren sin, unde alle die nicht ne sin von rid-

ders art von vader unde eldervader, die solen lenrechtes

1) Sachs. Lehnr. Art. 2 § 2. Auct. vet. de beuef. I § 5. Ilorocyer, System

des Lehnr. S. S09 ff. Stobbc, Ilandb. des deutschen Privatr. II § 119 S. 426.

2) Wörtlich genommen, spricht er den Bürgern nur das Hecht der Folge ab,

nicht auch das Hecht die Lehen zu vererben (1). Daß darin aber nicht eine

weitere Milderung der den Bürgern auhafteuden Lcbnsunfähigkeit zugegeben sein

sollte, zeigt der weitere Verlauf der Abhandlung, in dem von einer solchen Con-

cession gar nicht die Bede ist (20).

3) Ebenso A. v. de benef. I § 4: clerici et mulieres, rustici et mercatores et

jure carentes et in foruicatione nati, et oinnes qui nou sunt ex homine militari

ex parte patris eorum et avi, jure carent beneficiali.
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darven. Diese Stütze als unhaltbar zu erweisen ist die Aufgabe,

welche die Abhandlung van lehengude verfolgt. Der angeführte Satz

enthält nichts
,
wodurch Bürger als solche ausgeschlossen würden.

Haben sie durch Verbrechen ihr Recht verwirkt oder sind sie von

unehelicher Geburt, so werden sie um des willen lehnsunfähig. Daß
sie diese Mängel „entgelten“ müssen, ist dem Vf. ganz recht (3 a. E.).

Das Wohnen auf dem Lande, das Betreiben des Ackerbaues kann

den Bürger nicht zum Bauern und der Lehnsunfähigkeit der „dor-

pere“ theilhaftig machen, denn sonst müßten auch Ritter oft ge-

nug ihre Lehnsfähigkeit verlieren (3). Andererseits kann aber

auch nicht das Betreiben des Handels, das Kaufen und Verkaufen,

den Bürger ausmachen
;
denn sonst würden auch Ritter zu Bür-

gern (4). Wir kennen die Aeußeruugen des bekämpften Gegners

nur aus dem Berichte unsers Vf. Aber soviel ist doch erkennbar,

daß ihm die citirte Stelle zwei Gründe lieferte, um die Bürger

im Lehnrecht zurückzusetzen, einen positiven und einen negativen

:

ihren Beruf und ihre mangelhafte Abstammung. Gegen beides

wendet sich unser Aufsatz und zeiht den Gegner einer irrigen

Auslegung des Rechtsbuches; denn die Begritfo Kaufleute uud

Bürger sind nicht identisch (4. 5) ,
und von ridders art heißt nicht

ritterliche Abstammung
,
sondern ritterliche Lebensweise (6—20).

Innerhalb der Bürger ist ein engerer Kreis der der Kaufleute;

nur auf sie bezieht sich der Ausspruch des Rcchtsbuches
;
für ihre

Ausschließung von den Lehen ist auch ein materiell guter Grund

vorhanden (5). Mit dieser Auslegung, die den Wortsinn für sich

zu haben scheint, ist das Recht der Zeit zu vergleichen, da der

Auctor vetus de beneficiis und das Sächsische Lehnrecht abgefaßt

wurden. Daß ihr Ausspruch von den Bürgern
,

den Bewohnern

der Städte gelten sollte, kann kaum zweifelhaft sein. Es lag das

ganz im Sinne des altern, zu jener Zeit noch fortwirkenden Rechts,

das die Einwohnerschaften der Städte nach dem sie auszeichnenden

Bestandtheile als Kaufleute nannte und behandelte. Die Beispiele,

die Waitz aus den Geschichtschreibern seit dem 11. und 12. Jahr-

hundert dafür gesammelt hat

1

), lassen sich aus andern gleichzei-

tigen Zeugnissen, namentlich den Dichtern, leicht vermehren *). Es

entspricht diesem Gebrauch
,
daß der Sachsenspiegel Markt im

Sinne von Stadt verwendet 5

)
und das Sächsische Weichbildrecht

in seiner Dreitheilung des Rechts als gotisrecht, lantrecht und

1) Verf.-Gesch. V* S. 402 ff. (V* S. 357); VII 411.

2) Grimm, Wb. V 338 (Hildebrand). Schmeller, B&ir. Wb. I
1 1662, IP 794.

3) Ssp. III 66, 1; II 26,4; III 25,2. üomeyer, Heimat ä. 58.
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marktrecht das letztere definirt als das Recht: daz die marktlutc

under en selvcn gesazt haben von ires selven willekoren nach der

aldcn gewonheit, wozu als Beispiele Athen und Köllen over Ryn
angeführt werden '). In lateinisch geschriebenen Quellen begegnen

in gleicher Bedeutung: forum, jus fori, forenses, mercatores, nego-

tiatores, emtores*). Daß in diesem Sinne auch die koplüde der

Lehnrechtsstelle zu verstehen sind, wird durch die Gegenüberstel-

lung der mercatores und rustici, der koplude und dorpere unter-

stützt: sie weist auf den Gegensatz der auf dem Lande und der

in der Stadt Lebenden hin. Hätte man innerhalb der Bürger un-

terscheiden und nur einen Theil von der Lehnsfähigkeit ausschließen

wollen, so würdo man nicht gerade den ersten und vornehmsten

Stand, sondern ihm nachstehende Classen der städtischen Bevöl-

kerung, etwa die Handwerker, ausgeschlossen haben. Wohnten

Ritter in einer Stadt, hatten sich aber noch nicht mit deren übri-

gen Ständen zu einer Gemeinde vereinigt, die derselben aus ihr

hervorgegangenen Obrigkeit und einem Rechte unterworfen war,

so mochten diese immerhin noch für lehnsfähig gelten. Wo aber

alle Stände der Stadt von einem Rechte umschlossen waren *), traf

jeden Bürger die vom sächsischen Lehnrechte ausgesprochene Lehns-

unfähigkeit *).

1) Weichbildreeht lig. v. Daniels Art. 1 § 2. 4.

2) Waitz V* S. 406 (SCO). Dortmunder Statuten S. 331. Goldschmidt, Uni-

versalgcsch. des Handelsrechts S. 129. Dazu noch die bekannte Stelle des Albert

von Stade über den rheinischen Städtebund (M. G. XVI 373) : dicentes esse sor-

didum mercatores habere super homiues houestos et nobiles dominatum. Die

Nachweise über die Identität von Kautleuten und Städtern Bebeinen außerhalb der

Kreise der Historiker wenig beachtet zu sein: vgl. Uildebrand bei Grimm a. a. 0.

und Bücher, Entstohg. der Volkswirthschaft (Tüb. 1893) S. 47. Emtores ist als

wörtliche Wiedergabe des deutschen koufman zu verstehen. Die von Bücher ci-

tirten Stellen des 15. Jh. erklären sich daraus, daß „Kauf im Deutschen reprä-

sentativ für Kauf und Verkauf gilt, vgl. Kauf auf Wiederkauf, wo Verkauf mit

Ilückkaufsrecbt gemeint ist, und „kaufleute“ deshalb auch verwandt werden kann,

wo von feilhaltenden Marktlcuten oder von Ilandelslustigeu die Rede ist. — Daß

übrigens mercatores unter Umständen speciell von Kautleuten zu verstehen ist,

bedarf nur der Erwähnung, vgl. z. B. Priv. K. Friedrich II v. 1219 für Goslar

§ 32 : mercatoribus etiam jam sepe dicte civitatis .... concedimus, quatenus per

totum imperium mercaturas et negotia sua exercentes ab omni theloneo liberi

existant (Gosl. UB. hg. v. Bode n. 401.) — Hegel, N. Archiv XVIII (1893) S. 219.

3) Weichbildreeht Art. 22 § 3: unde Bien alle mit einem rechte begriffen,

die in dem wichbilde gesessen sien.

4) Vgl. auch Homeyer, System des Lehnrechts S. 299, wo der Sinn ist : einer-

lei in welchem Sinne koplude verstanden wird, ob als erster Stand der Stadt oder

als die Städter schlechthin, immer will das Rechtsbuch die Lehnsunfähigkeit der

Bürger aussprechen.
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Die Lehnrechtslehrer des vorigen Jahrhunderts noch haben an

der angegebenen Auslegung des Lehnrechtstextes nicht gezweifelt.

G. L. Böhmer erklärt, nach deutschem Recht ist der Biirgerstand

von der Lehnsfähigkeit ausgeschlossen
;

und sein Comrnentator

Schnaubert: „unter den Kautleuten werden die Bürger in den

Städten verstanden. Die Geschichte und der Zusammenhang der

Texte ergiebt dies ganz deutlich, und andere Urkunden setzen cs

außer allem Zweifel* '). Erst Eichhorn äußert schroff das Gcgcn-

theil: daß unter den Kaufleuten alle Bürger verstanden werden,

wird niemand behaupten, dem der Sprachgebrauch des Mittelalters

nicht völlig fremd ist*). G. L. v. Maurer weiß zwar, daß unter

den Kaufleuten „öfters“ Stadtbürger verstanden werden — er hat

selbst an anderer Stelle zahlreiche Belege dafür erbracht — schließt

sich aber doch in der Auslegung der Lehnrechtsstelle Eichhorn

an, weil die Bürger damals schon ritterbürtig waren und das kleine

Kaiserrecht ihre Lehnsfähigkeit und Ritterbürtigkeit ausdrücklich an-

erkenne 5
). Die erste Behauptung ist petitio principii, die zweite

stützt sich auf eine sehr schwache Autorität, die im günstigsten Falle

nur den Reichsstädten und ihren Bürgern zu Gute käme 4
).

Dio Entstehung eines Rechtssatzes wie des vorgenannten ist

erklärlich genug. In einer Zeit, da Kriegsdienst und Reiterdienst

identisch geworden war, traten Freie, die das Land verließen und

in die Stadt zogen, heraus aus Waffenpflicht und Waflenreclit des

gemeinen Rechts. Unfreie, deren nicht wenige unter den ersten

Stadtbewohnern waren, entbehrten des Waffenrechts ohnehin. So

bildete sich in dein Rechte des platten Landes der Satz aus, der

dem Städter das jus armornm versagte. Die Privilegien der Stadt-

herren schränkten die Verpflichtung der Bürger zur defensio ter-

rae, zur Landwehr, auf die Vertheidigung ihrer Mauern ein, die

zur expeditio, zur Heerfahrt, erließen sie ihnen ganz oder setzten

1) 0. L. Böhmer, principia juris feudalis § 96. Schnaubert, Erläuterung des

in Deutschland üblichen Lehnrechts (Brschwg. 1799) § 96 S. 303.

2) Zeitschr. f. gesch. RWiss. II (1816) S. 228. In der Staats- und ROesch.

III § 416 Note a drückt er sich dahin aus : der Ausdruck Kaußcuto
,

«eichen

einige auf den Biirgerstand beziehen wollen
,
kann diesen gar nicht in seiuem

ganzen Umfange bezeichnen.

8) Gesch. der Städteverf. II 207 vgl. I 821. Auch Roscher, Syst, der Volks-

wirthschaft II 363 (§ 102 A. 7) folgt Eichhorn, aber das schon von diesem citirte

Formularbuch Riederers aus dem Ende des 16. Jh. kann doch nichts für das

Verständnis eines Textes aus dem Anfang des 13. Jahrh. austragen.

4) Kl. Kaiserr. IV 1 (Endemann S. 226): auch hat in der keiser die genade

getan, daz sie mugen des riches gut besitzen zu lehenrecht glich des riches dinst-

manne, die wile sie des riches burger sint.
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sie auf ein eng begrenztes Maß herab 1

). Den Vorrechten und

Vorzügen, die mit dem Wohnen in der Stadt verbunden waren,

stellte das Landrecht gewisse Benachtheiligungen an die Seite.

Die constitutio Friderici I de pace tenenda v. 1162 gestattet nur

dem Kaufmann auf seiner Kauffahrt ein Schwert mit sich zu füh-

ren
,

ausdrücklich blos zu dem Zweck es als Vertheidigungswaffe

zu gebrauchen*). Fehlte dem Kaufmann, dem Bürger aber die

Waffenfahigkeit
,

so war die Versagung der Lehnsfähigkeit die

natürliche Consequenz.

Der Vf. der nachstehenden Abhandlung geht einfacher und

rationalistischer in der Begründung der von ihm behaupteten Lehns-

unföhigkeit der Kaufleute zu Werke. Es ist nicht so sehr ihr Be-

ruf, was sie unfähig macht, als die durch ihren Beruf geforderte

häufige Abwesenheit auf Reisen
;

sie werden dadurch an Leistung der

Lehndienste gehindert, der Lehnsherr weiß nicht, an wen er sich

dieserhalb wenden soll; denn zu der Zeit, da die Rechtsbücher

verfaßt wurden
,
bildeten noch die Dienste des Vasallen die Gegen-

leistung für das ihm vom Herrn gewährte Lehn. Der frühem
Zeit stellt der Vf. seine eigene gegenüber. Jetzt werden die Lehen

nicht mehr vorgheves, umsonst, unentgeltlich erworben, die Ge-

genleistung sind nicht mehr Dienste, sondern Geldzahlung (6). Der
Grund, aus dem Kaufleuten die Lehen im älteren Recht versagt

wurden
,
ist also hinweggefallen.

In der Beweisführung dos Vfs. klingt manches ganz plausibel,

insbesondere was er über die Natur des kaufmännischen Berufes

vorträgt. Es ist mit merkwürdiger Frische und unter Festhaltung

auffallend alterthümlicher Züge geschrieben. Kaufleute sind ihm
„varende gesellen“, die „achter lande lopen“ und vor der Kirche

stehen und Pelzwerk feilbieten (5). Der wandernde Kaufmann,
die gewerbigen Leute, die weite Reisen machen und für die Er-

zeugnisse der Fremde in verschiedenen Ländern ein Absatzgebiet

suchen, „koufliute die von lande ze lande varnt mit ir koufschaze

und von Zungen ze zungen und von einem kunicriche in daz an-

der“, wie es im Deutschenspiegel und Schwaben Spiegel und ähnlich

auch im Augsburger Stadtrecht heißt*), das ist ja recht eigentlich

die Auffassung der mittelalterlichen Quellen vom Kaufmann. Auf
einem Trugschlüsse dagegen beruht es, wenn der Vf. den Beruf

1) Verf. Lübecks S. 46 und 195. Dortmunder Stat. S. 31. Freiburger Stif-

tungsbrief § 82 (Gaupp, St&dtr. II 24). Priv. f. Goslar v. 1219 § 13.

2) M. G. Const. I (Weiland) c. 13 S. 198.

8) Dsp. 42, Scbwsp. 42, Augab. StB. Art. 82 (Meyer S. 91, 20).
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des Kaufmanns an sich nicht als Hindernis der Lehnsfähigkeit

gelten lassen will
,

weil man auch Ritter täglich kaufen und ver-

kaufen sehe. Es wird dabei nur der Unterschied übersehen
,
daß

Ritter den Ueberschuß dessen was ihre Güter produciren verkaufen

und ankaufen, was für ihren Bedarf erforderlich ist, während Kauf-

leute durch Tausch- oder Kaufgeschäfte Waaren ansebaffen zu

dem Zweck sie weiter zu veräußern und dadurch Gewinn zu machen.

So sehr sich nun auch eine jüngere Zeit bemühen mochte, aus einer

um 200 Jahre ältern Quelle herauszulcsen
,
was ihren Zuständen

entsprach, an der Absicht des sächsischen Rechtsbnches, den Bürger

im Lehnrecht zurückzusetzen, ihn soviel es immer ging vom Lehn

auszuschließen, läßt sich nicht zweifeln.

Das Recht war an diesem Punkte übrigens so wenig einheit-

lich wie an andern des Privatrechts. Den Gegensatz zwischen

Nord- und Süddeutschland zeigt die Bearbeitung
,

die die Stelle

des sächsischen Lehnrechts im Deutschenspiegel und Schwaben-

spiegel erfuhr. So wörtlich sonst der Verfasser des Dsp. seiner

Vorlage in diesem Theile folgte, als er an die Aufzählung derer

die „lehenrechtes darben“ kam, übertrug er alles ins Hochdeutsche,

nnr die koplude übergieng er mit Stillschweigen. Mit dieser Aus-

lassung ist der Satz auch in den Schwabenspiegel aufgenommen ’).

Daß die Auslassung nicht auf einem Uebersehen beruht, zeigt der

Fortgang der Stelle. Die gleich nachfolgende Aeußerung des Sächs.

Lehnrechts über die unvollkommene Wirkung der Belehnung lehns-

unfahiger Personen (oben S. 40G) wird schon im Dsp. zu ändern ver-

sucht’). Entschlossen geht ihr aber der Schwsp. zu Leibe und

erklärt: lehent aber der herre dirren einem ein gut, der hat also

güt reht daran, alse der den rehten herschilt fdret, und erbent diu

lehen an iriu kint.

Die größere Ausführlichkeit, mit der der Verf. den zweiten

gegen die Lehnsfähigkeit der Bürger vorgebrachten Grund behan-

delt, weist schon auf die größere Schwierigkeit hin, die es hier

zu überwinden galt. Um zu zeigen, daß zum Lehnsempfang nicht

Abstammung von ritterlichen Vorfahren erforderlich sei, sondern

fortgesetzte ritterliche Lebensweise genüge, holt der Verf. weit

aus. Das nächstliegende wäre gewesen
,

den allgemeinen Sprach-

1) Dsp. Lehnrecht c. 2; Schwsp. Lehnr. c. 1 a. E.

2) Dsp. Lehnr. c. 3 ändert insofern, als es der Verneinung des Ssp.: unde

ne ervent it nicht an ire hindere gegenüber stellt: and erbet daz an ir chint,

dann aber ebenso wie der Ssp. fortfäbrt: und darbent selbe der volge an einen

andern herren. Schwsp. Lehnr. c. 1.

27 *

\
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gebrauch, den der Ssp. mit dem Worte art, von ridders art ver-

bindet
,

festzustellen
,
dann zu untersuchen

,
was das Rechtsbuch

mit der speciellen Forderung bezwecke: wer Lehn empfangen wolle,

müsse van ridders ard van vader und van eldervader sein. Der

Verf. schlägt andere Wege ein. Eine philologisch -juristische In-

terpretation von Rechtsquellen lag nicht im Sinne der Zeit. Um
zu zeigen, daß nicht die Geburt, nicht ererbte Eigenschaften zum
Empfang von Lehen fähig machen, sondern persönliche Tüchtigkeit

erforderlich sei und genüge, stellt der Vf. den Satz auf, daß alle

Gewaltverhältnisse des öffentlichen Rechts, alle Ucber- und Unter-

ordnung, wie er es ausdrückt (7 init.)
,
nicht auf Geburt, sondern

auf Wahl beruhe, und sucht aus der Geschichte, den thatsächlichen

Verhältnissen seiner Zeit und dem positiven Rechte sein Thema
zu erweisen.

Der Verf. theilt mit seiner Zeit die Unbekanntschaft mit der

Geschichte des eigenen Volkes. Sic wird ersetzt durch die Kcnnt-

niß der biblischen Erzählung. Was sie von dem jüdischen Volke

berichtet, gilt als typisch für die Geschichte jedes Volkes. Ja
noch mehr. Die Berufung auf die Bibel dient nicht blos zu be-

weisen, wie es war, irgendwo war, sondern auch wie es dem gött-

lichen Willen gemäß überall sein sollte. Die Erzählung von Jethro

und seinem Mose ertheilten Rath 1

) wird benutzt, um zu zeigen,

daß die Richter und Beamten ihr Amt kraft Wahl haben (7).

Nicht anders ist es mit den Fürsten. Hier liefert die Erwählung

Sauls, die so oft in alter und neuer Zeit als Urgeschichte des

Königthnms angerufen ist, den Beleg (8). Von „jenem ersten Kö-

nig Saul“ stammen die Könige alter und neuer E. Wie sie wer-

den Papst und Kaiser durch Wahl bestellt (9). Der Kaiser wählt

und macht die Fürsten, die Fürsten ebenso Grafen freie Herren

Schultheißen und Vögte. Sie alle sind über andere Menschen erhöht

um ihres Amtes, nicht um ihrer Geburt willen
:
„van naturen sin we

licke edel“ (14, 12) oder, wie der Vf. refrainartig seine Beweisführung

austönen läßt: es sind „alle Adames kyndere“ (7.9.10). Mit dem
selbst gemachten Einwände, daß doch heutzutage die Herrschaft

der Fürsten und Herren sich nicht durch Wahl übertrage, sondern

vererbe, wird der Verf. leicht fertig. Anfangs wurde der Sohn

nach dem Tode des Vaters um seiner Weisheit und Tüchtigkeit

willen zum Fürsten gewählt; wenn nachher die Würde erblich ge-

worden ist, so ist das durch Macht und Gewalt gekommen und
zu einer Gewohnheit geworden (10).

1) n Mose 18, 25.
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Den Eindruck dieses biblisch - historischen Nachweises sucht

der Vf. zu verstärken durch Hinweis auf die Gegenwart. Er er-

innert den Leser, wie oft der Sohn eines armen Mannes oder eines

schlichten Bauern Bischof werde und kein Fürst sich besinne, von

ihm Lehn zu empfangen (11). Nicht anders urtheilt das geschrie-

bene Recht. Der Sachsenspiegel III 45 § 1 ehrt die Fürsten und

freien Herren dadurch, dall ihnen die Buße, die andern in Silber

gezahlt, in Gold entrichtet wird
;
aber das Gold scheint nur schöner

als das Silber, ist aber nicht besser, wie mit der Glosse des Ssp.

erklärend hinzugesetzt (12) wird. Die allgemeine Bemerkung, die

die Glosse daran knüpft, daß Fürsten und freie Herren den na-

türlichen Rechten nach „nicht anders sin wan ander lüde“, leitet

den Verf. zu den Sätzen des Ssp. über, in denen die Gleichheit

der Menschen aus den Lehren des alten und des neuen Testaments,

aus Schöpfung und Erlösung, begründet wird (III 42 § 1): Gott

hat sie alle nach seinem Bilde geschaffen und alle, Hoch und Nie-

drig
,

durch seine Marter erlöst (13). Denen
,

die solcher Lehre

uneingedenk auf ihren Adelsvorzug pochen, tritt der Aufsatz mit

der lebhaften Wendung entgegen : Adel ist nichts als Tugend,

Tüchtigkeit; wer tüchtig ist, der ist edel (14). Die Ausführung

läuft dann aber in den versöhnlichen Schluß aus, daß die Ueber-

und Unterordnung der Menschen auf Gottes Fügung beruhe und

jedem Theile Pflichten gegen den andern auferlege, dem Niedern

Gehorsam und Dienst, dem Höhern Fürsorge und Schutz. Aber
„van naturen sin we licke edel“ bricht auch hier wieder durch

(14 a.E.).

Der Verf. ist sich bewußt, von seinem Thema weitabgeschweift

zu sein. Es galt zunächst den negativen Satz zu beweisen, daß

Ritterschaft nicht auf Geburt beruhe. Er kehrt nunmehr „to dem
ersten sinne“ zurück und fragt, was die Forderung des Rechts-

buches : wer Lehen empfangen wolle
,
müsse von ridders art sein,

positiv zu bedeuten habe (15). Die Antwort lautet: Rittersart ist

ritterlicher Beruf; wer seine Anforderungen erfüllt, ist Ritter.

Die Berufspflichten des Ritters sind: ritterlicher Dienst im Gefolge

des Herrn zum Schutz des Landes und aller Hülfsbedürftigen,

Theilnahme an ritterlichen Kämpfen und Spielen. Nach einem grim-

migen Ausfall auf die Zeitgenossen
,

die den edeln Waffenberuf

in sein Gegentheil verkehren und das Land
, anstatt es zu befrie-

den, zum Schauplatz ihrer Verbrechen machen (15), zeigt er, daß

Bürger das Ritteramt seiner hohen Aufgabe entsprechend üben.

Auch erben und vererben sie Herwede, was doch der Ssp. I 27 § 2

als Kennzeichen der Leute von Ritters Art anführt (16). Und
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das Leben maß oft genug Fälle aufgewiesen haben, daß einer vom
Pfluge oder von der Heerde weglief und am Hofe diente, im Hof-

dienst omporkam
,

erst Einspänniger wurde
,
dann mehrere Pferde

hielt und durch Uebnng und Dienst zum Ritter aufstieg; denn

statt alles weitern verweist die Abhandlung auf diese thatsäehliche

Erwerbung des ritterlichen Standes durch fortgesetzte ritterliche

Lebensweise (17). Endlich ist es eine alte Gewohnheit, daß Bürger

Lehngüter besitzen und sie mit voller Wirkung auf ihre Kinder

vererben. Sie sind darin durch das Recht geschützt worden, außer

wo ihnen Gewalt und Unrecht geschehen ist. Niemand weiß es

anders. Seit mehr als 600 Jahren ist es so gehalten. Was aber

unvordenklich ist, wird und ist ein Recht (18).

Besonders beliebt war es, die Bürger für lehnsunfähig zu er-

klären, weil ihnen der Herschild mangele. Auch diese Begründung

erklärt der Vf. für haltlos. Die im Ssp. I 3 § 2 aufgestellte Ord-

nung des Heerschildes schließt die Bürger nirgends aus. Nach

der Meinung des Vfs. gehören sie in den sechsten Schild, wohin

der Ssp. der Schöffenbaren Mannen und der freien Herren After-

vasallen verweist (19). Aber selbst wenn die Bürger in den sie-

benten Heerschild gehören sollten, ist ihnen damit die Lehnsfahig-

keit nicht abgeschnitten
;
denn der Spiegler versagt denen des sie-

benten Schildes das Lehnrecht nicht, sondern bekennt nur seine

Unwissenheit oder Unsicherheit, ob ihnen noch Lehnrecht gebühre

;

und der Verfasser tröstet sich damit, daß der Sachsenspiegel, wenn
er einen ausreichenden Grund gegen die Lebnrechtsfähigkeit der

Bürger gekannt hätte
,
gewiß nicht unterlassen haben würde, ihn

vorzubringen. Damit schließt er seine Beweisführung ab und will

erwarten, daß ihn jemand mit Rechte widerlege (20).

Das eigentliche Thema ist damit erschöpft. Nur als ein Nach-

trag sind noch einige mit der Hauptsache nahe zusammenhängende

Fragen behandelt. Zunächst die nach dem Rechte
,

mit welchem
Lehnsherren die Investitur der ererbten Lehen Bürgern nur gegen

eine Abgabe, Lehenware oder Herwede
,
wie sie in Urkunden ge-

nannt wird 1

), ertheilen. Die Rechtsbücher wissen nichts von einer

solchen Erschwerung der Belehnung*); Homeyer hat nur in der

um 1400 entstandenen Lehnrechtsglosse des Liegnitzer Stadt-

schreibers, Nicolaus Wurm, eine bestimmte Anerkennung der Ab-
gabe gefunden. Unser Verfasser durfte daher mit gutem Grunde

1) Homeyer, System S. 475. Kraut, Grundriß § 231 N. 80 ff.

2) Eichhorn RG. III § 445 S. 372 leitet sie aus dem Hofrechte ab. Stobbe,

Privatrecht II 438 u. 466.
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sie als unberechtigt, als sulfwolt und unrecht bezeichnen (21).

Seinen negativen Grund, daß keine Rechtsquelle den Anspruch un-

terstütze, verstärkt er durch die positive Berufung auf Art. 22

des sächsischen Lehnrechts, der sich mit dem Vorgang der Lehns-

emeuerung beschäftigt, ohne dabei irgendwie der Forderung einer

Abgabe zu gedenken (22). Ihre Rechtfertigung als Surrogat der

weggefallenen Lehndienste verwirft er, da die Lehen von vorn-

herein gekauft und ohne die Verpflichtung zu Diensten verkauft

seien. Die Urkunden gedenken der Lehnware häufiger; und ihr

Maß muß oft drückend genug gewesen sein, wenn sie nach der An-
gabe unsers Aufsatzes im Verhältniß zum fixirten Jahresertrage des

Lehns stand oder gar einen vollen Jahresertrag desselben hinweg-

nahm '). Grade bei der Belehnung lehnsunfähiger Personen scheint

sie auferlegt zu sein ’). Die in Privilegien häufig sich findende

Zusage des Lehnsherrn, „ane gift und gave“ leihen zu wollen, deu-

tet darauf hin
,
wie sehr sich das Laudcmium eingebürgert hatte 5

).

So entschieden der Vf. jede Verkümmerung der Rechte der Va-

sallen
,

namentlich ihres Rechts ihre Lehen frei und unbeschwert

zu vererben, bekämpft, so fern liegt es ihm zu verkennen, daß die

Lehen doch immer zu beschränktem Rechte besessene Güter sind

und der Vasall sie ohne seines Herrn Zustimmung weder verkaufen

noch verpfänden darf (22).

Eine zweite Frage, die anhangweise erörtert wird, ist die, ob

ebenso wie Söhne in das Lehn ihres Vaters Enkel vorverstorbener

Söhne in das ihres Großvaters succediren (23). Die Stelle des

Ssp. I 5 § 1, die das Successionsrecht der Enkel anerkennt, ist

von manchen als blos dem Landrecht angehörig für unanwendbar

erklärt und in dem Ausdruck des Lehnrechts : die v a d e r erft uppen

1) So verstehe ich die undeutliche Stelle in § 21. Heusler, Instit. des deut-

schen Privatrecbts II 183.

2) So in der Stelle der Liegnitzer Glosse (Homeycr Syst. S, 475). U. von

1325: der Rath zu Attendorn verspricht für ein ihm vom Abt zu Grafschaft er-

theiltes Lehn „virum ex nobis idoneum inpheodandum loco noBtri“ zu präsentiren,

„mortuo vero inplieodato successor inpheodandus a novo dabit pro jure quod di-

citur herwede unam marcam denariorum“ (Seibertz, UB. II n. 613).

3) U. v. 1345 Markgraf Ludwig v. Brandenburg belehnt den Berliner Bürger

Tile von Brücke mit Gericht und SchultbeiBenthum von Berlin und Cöln: debe-

bimus Tylonis de B. heredibus post ipsius decessum bona sua pheodalia per eum

ad ipsos devoluta a nobis in pheodum procedencia requisiti ennferre sine alicujus

muneris dacione (Kidicin, histor.-dipl. Beitr. z. Gesch. der St. Berlin II n. 32 S. 40);

ligen u. bestedigen ane penninge, ane gift n. ane gave geren (1414 das. n. 104);

beleenen ane gave (1371 Priv. f. Hannover, ÜB. der Stadt Hannover S. 360);

umme süst u. vorgheves lihen (1369 Fidicin II n. 60 S. 65).
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sone die gewere des gudes mit sament deme gude (Art. 6 § 1)

gradezu ein Ausschluß der Vererbung des Lehns vom Großvater

auf die Enkel erblickt worden. Der Aufsatz stellt dem ersten

Angriff entgegen
,
das Landreckt des Sachsenspiegels enthalte auch

für das lehnrechtliche Gebiet gültige Sätze, und wirft dem zweiten

Verkennung des Sprachgebrauchs vor, der unter vader und sone

die weitern Ascendenten und Desccndenten mit umfasse *). Zur

Bestärkung nimmt der Schluß des Aufsatzes Bezug auf die libri

feudorum und auf die summa de feudis des Henricus de Segusia,

Cardinalbischofs von Ostia (Hostiensis f 1271), die einzige Stelle

des Ganzen, die direct fremdes Recht heranzieht.

Im Vorstehenden ist der Gedankengang des Vfs. dargelegt.

So eigenthümlich er ihm ist, so siud doch vielfach Materialien ver-

wendet, die aus bekannten Quellen stammen. Vor allem ist die

Glosse des Sachsenspiegels
,
Landrechts und Lehnrechts, benutzt

:

was über das Verhältniß des Lehns zum Ritterstand (5), über den

Beruf des Ritters (16), über das Verhältniß von Silber und Gold

(12) gesagt ist, ist aus ihr entlehnt. Von den aus der Bibel her-

rührenden Stellen ist die über die Erwählung Sauls (8) unmittel-

bar dem Buche der Könige alter E, jener chronikalischen Ein-

leitung zahlreicher Schwabenspiegel -Handschriften, entnommen.

Für die zweite von der Einsetzung der Hauptleute handelnden

Stelle (7) hat sich die direete Quelle noch nicht aufünden lassen

;

die Form, in welcher die deutschen Historienbibeln den Text des

Alten Testaments wiedergeben *)
,

zeigt keine Verwandtschaft.

Eine Anzahl sentenzenartiger Aeußerungen, die der Vf. verwendet,

um seine Lehre von der Gleichheit aller Menschen (7. 9) oder seinen

gegen den Adel gerichteten Excurs (14) zu unterstützen
,

sind

zwar nicht direct aus Freidanks Bescheidenheit entlehnt, klingen

aber doch so nahe an einzelne Sprüche dieser Sammlung an, daß

die Uebereinstimmung nicht auf bloßem Zufall beruhen kann. Lei-

der ist der niederdeutsche Freidank noch nicht hinreichend be-

kannt*), um über die Frage, ob er etwa die benutzte Quelle sei,

bestimmt, urtheilen zu können. Was darauf hindeutet, ist daß

wio in unserm Aufsatze (14) so auch in Zeugnissen, die vermuth-

1) Vgl. Ilomeyer, System S. 450.

2) Merzdorf, die deutschen Historienbibeln des MA. (Bibi, des literar. V. in

Stuttg. 100 u. 101 [Tüb. 1870] S. 224 u. 738.)

3) Eine Hs. der Magdeburger Stadtbibliothek von 1460 ist beschrieben von

Wiggert, zweytes Scherticin z. Förderung der Kenntnis älterer deutschen Mund-

arten u. Schriften Magdebg. 1836 S. 70—78. Gödeke, Grundriß I 479.
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lieh einen niederdeutschen Freidank benutzt haben 1

), die auf Frei-

dank zurückführbaren Stellen nahe zusammenstehen
,
während sie

in den hochdeutschen Handschriften der Grimmschen Ausgabe durch

längere Zwischensätze getrennt sind. Bei dem Auseinandergehen

der oberdeutschen Freidank-Hss., ihrem Einschalten und Weglassen

von Zwischensätzen*), bleibt allerdings dies ganze Ableitungsver-

hältniß unsicher.

Wie der Aufsatz eine Interpretation des Sachsenspiegels lie-

fern will
,

so ist er auch mit der Sprache und Wissenschaft des

Rechtsbuches getränkt. Der Ssp. ist ihm „dat recht“ (12, 19).

Vielfach sind Sätze des Ssp. als Beweismittel herangezogen. Aber

auch da, wo das Rechtsbuch nicht direct citirt ist, scheinen seine

Aussprüche durch, wie im § 7 der Satz : al wertlik gerichte hevet

begin von koro (I 55 § 1) ,
in § 9 der Schluß von III 52 § 2 ,

in

§ 10 der von III 42 § 6. Aus dem Schweigen oder Nicht-Unter-

scheiden des Ssp. wird auf die Nichtexistenz eines Rechtssatzes

oder eines Rechtsnnterschiedes geschlossen (21. 19). Ungegründete

Behauptungen werden mit der Wendung des cn is nicht (6,23)

wie im Ssp. (I 51 §2) zurückgewiesen; mit merke, merke nu (1.8)

wie im Ssp. (I 3 § 3) die Aufmerksamkeit des Lesers angespornt.

Den Quellen, die der Vf. benutzt, folgt er nicht ängstlich. Von

der Freiheit, mit der die mittelalterlichen Schriftsteller citiren, da

sie häufig aus dem Kopfe citiren müssen
,
macht er ausgiebigen

Gebrauch. Man beachte z. B., wie er Ssp. III 42 § 1 in § 13 ver-

wendet. Nicht daß er die Worte wider ihren Sinn verkehrte, er

hält vielmehr den Sinn fest, verbindet oder vertauscht aber die

Worte des Textes mit ähnlichen an anderen Stellen gebrauchten

(23) und fügt ihnen auch wohl Wendungen ein, um sie seinem Zu-

sammenhang völlig anzupassen. So wenn er in den Satz der

Glosse: dat len is der riddere sold die Worte einschiebt: und der

de is vordenen kunnen (5). Und nicht blos in formeller Beziehung

steht er seinen Quellen frei gegenüber. So viel er auch die Glosse

des Ssp. benutzt hat, ihre aristokratischen, dem exclusiven Ritter-

thum günstigen Anschauungen theilt er durchaus nicht. Wenn
sie zwischen der gemachten und gebornen Ritterschaft unterschei-

det und daran den allgemeinen Ausspruch knüpft: dy geborne is

erliker wen dy körne, wen dy gekorn is van des rechtes settinge,

de geborn is van naturen, wann ene settunge mach en natnrlick

1) S. unten zu § 14.

2) W. Grimm in der Vorrede z. seiner Ausg. S. XXIV. Gödeke I 164.

Wackernagel, Gesell, der deutschen Litteratur I* S. 369.
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recht nicht aveleggen'), so gründet der Yf. seine ganze Betrach-

tung auf den demokratischen Satz : es ist alles komen von köre

und nicht van bort (7).

Die zahlreichen Anführungen aus dem Ssp. *) legen den Ge-

danken nahe zu versuchen, ob sich nicht die vom Vf. benutzte

Hs. ermitteln lasse. Nur in § 16 kommt eine durch ihre Lesarten

characteristische Stelle vor, es ist die das Herwede „dem eldesten

evenbordighen swertmach “ zusprechende. Die von Homeyer ge-

sammelten Varianten weisen nun wohl Handschriften auf, die im

Gegensatz zu der blos vom „nesten svertmach“ sprechenden Vul-

gata entweder den „edelsten“ oder den „ebenbürtigen“ Schwert-

magen als berechtigt anerkennen
,
aber keine

,
die beide Erforder-

nisse verbände. Sachlich das wichtigste ist ja allerdings die Be-

vorzugung des ältesten Schwertmagen, und sie würde für unsere

Frage erfolgreich sein, da nur die Quedlinburgensis und eine Nürn-

berger Hs. dies Erforderniß kennen’). Aber in mancherlei abge-

leitete Quellen ist das Vorzugsrecht des ältesten Schwertmagen

übergegangen ’)
,
wie es in der Rechtssage schon von Altersher

feststand 5
). Entscheidender ist, daß der Ssp. selbst ein Vorrecht

des ältesten ebenbürtigen Schwertmagen auf die Führung der Vor-

mundschaft in 1 23 § 1 anerkennt. Von hier kann der Verf. sehr

wohl seine Wendung entnommen haben. Aber an dieser Stelle ist

die entsprechende Lesart, wenn auch nicht allen, doch so vielen

Hss. gemein, daß sich für die in unserm Text benutzte nichts fol-

gern läßt. Die Ergebnißlosigkeit dieser Untersuchung ist um so

bedauerlicher, als die Quellen zur Bestimmung der Entstehungs-

zeit und des Entstehungsorts unseres Aufsatzes überaus spärlich

fließen. Ueber die Entstehungszeit ist kaum mehr zu sagen
,

als

aus dem Schriftcharakter des Stückes (oben S.404) erhellt. Ueber

den Entstehungsort Auskunft zu geben versprach eine Stelle
,

die

die Inhaber obrigkeitlicher Gewalten durchmustert, um von allen

auszusagen, daß sie nur van köre und nicht van bort über andere

1) Glosse zu Ssp. I 3 Bl. 8*. Die Glosse ist hier und im Folgenden nach

dem Druck Augsburg 1516 citirt.

2) Unter dem „Sachsenspiegel“ versteht die Abhandlung blos das Landrecht

(1.16.19), das nach Büchern und Capiteln citirt wird (19.23). „Sassenrecbt*

begreift auch das Lehnrecht in Bich (2), das nach Capiteln citirt wird (2. 22).

5) Die Nürnberger Hs. ist Nr. 521 in Homeyers Verz. — Kraut, Vormund-

schaft I 193. Schulze, Recht der Erstgeburt S. 199. v. Uartitz, ehel. Güter-

recht des Ssp. S. 116.

4) z. B. Gosl. R., Rb. nach Dist.

6) Sächsische Weltchronik S. 159“.
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Menschen emporragen (9). Nachdem „schulten voghede“ aufgezählt

sind
,

folgt ein Passus
,

der als eine Einschaltung zu voghede zu

verstehen ist: plocke, lantridere, selenvoghede, und also etwa be-

deutet: oder unter welchem Lokalnamen sonst Vögte Vorkommen.

Die beiden ersten Bezeichnungen sind bekannt, und ihr Gebrauch

ist in einer Gegend nachweisbar. Der dritte ist dagegen völlig

unbekannt, und aller Nachforschungen ungeachtet hat sich das

Räthsel, das das Wort aufgiebt, bisher nicht lösen lassen. Das
Substantiv plock und ein davon abgeleitetes Verbum plocken, auch

plockvogten findet sich im altmärkischen Dialect '). In der ein-

zigen literarischen Verwendung, die aus dem Mittelalter nachge-

wiesen ist
,

bedeutet es soviel als einen Untervogt*). Auch der

lantrider ist ein Unterbeamter, der in der Mark Brandenburg vor-

zugsweise vorkommt und theils bei Gerichtshandlungen wie Pfän-

dungen
,

Executionen theils bei dem Eintreiben von Steuern und

Abgaben verwendet wird*). Es liegt deshalb nahe auch für den

dritten Namen die Herkunft in der gedachten Gegend zu suchen.

Doch versagen deren Quellen
,

ebenso aber auch anderer Theile

Deutschlands bisher hartnäckig den Beleg. Ist der Selenvogt

aber dieser Gegend angehörig, so wird man die Entstehung des

ganzen Aufsatzes in diesem Gebiete annehmen dürfen. An Leser

dieser Heimat mußte der Vf. zunächst bei seiner Arbeit denken.

— Auch das Vorkommen der schepenbare lüde in einer nicht dem
Ssp. entlehnten Stelle *) weist auf einen in dem binnenländischen

Osten lebenden Verf. hin.

Will man die Stellung in der Literatur bezeichnen
,

die dem
Aufsatze zukommt, so wird er der Rubrik : Schriften der Juristen,

die manche Rechtshistoriker in der Zeit des ausgehenden Mittel-

alters unterscheiden
,
zuznweisen sein. Das Lehnrecht hat früh

Anlaß zu solch kürzern, in sich abgeschlossenen, eine einzelne Ma-

terie behandelnden Aufsätzen gegeben. Der fertige Stoff des Lehn-

rechts, seine Einheitlichkeit
,

seine weit verbreitete Geltung
,

das

praktische Bedürfniß, das einzelne Streitfragen zeitigte und ihre

Beantwortung forderte, mochten es besonders geeignet dazu machen.

Homeyer hat ein paar lehnrechtliche Aufsätze geringem Umfanges

1) Danneil
,

Wörterb. der altroärkisch-plattdeutschen Mundart (1859) S. 158.

2) Mnd. Wb. III 352 aus dem Ecclesiasticus
,

einer nd. nach 1440 entstan-

denen Debersetzung des Jesus Sirach, Us. der kgl. Bibliothek im Haag.

3) Kuhns, Gesch. der Gericktsrerfassung . . der Mark Brandenburg H (1867)

S. 48 ff.

4) § 9 im Gegensatz zu § 19.
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unter den Handschriften der sächsischen Lehnrechtsbücher verzeich-

net 1
), andere wie die „bewysinge umtne len“ und die „Weise des

Lehnrechts“ vollständig in seiner Ausgabe des sächs. Lehnrechts

mitgetheilt *). Diese Schriften lehnen sich alle an bestimmte Quel-

len, die libri feudorum, den Ssp.
,
den Richtsteig Lehnrechts an

und haben die Absicht, deren Sätze zu veranschaulichen, praktisch

verwerthbar zu machen. Auch der Aufsatz van lehengude ist im

Anschluß an ein sächsisches Rechtsbuch verfaßt, verfolgt aber

nicht einen didactischen
,

sondern einen polemischen Zweck. Er
will, unzweifelhaft auch in praktischer Tendenz, eine im täglichen

Leben gebrauchte Rechtsquelle vor falscher Auslegung und An-

wendung schützen. Man möchte ihn einem Rechtsgutachten ver-

gleichen, nur daß er nirgends den Eindruck einer bestellten Arbeit

hervorruft und sich sehr zu seinem Vortheil von dem unterscheidet,

was wir sonst an Rechtsgutachten aus dieser Zeit besitzen. Man
halte ihn nur mit einem Gutachten zusammen, das die Hansestädte

1419 über die Frage ausarbeiten ließen, wie eine Stadt den La-

dungen vor das königliche Hofgericht entgehen könne *). Hier ist

mit articulen ute dem keyserrechte unde dem Sassenspeighele, d. h.

mit Codex
,
Novellen und Ssp. II 12 § 4 und ff. als gleichwerthigen

Zeugnissen operirt und in scheinbar gelehrter Weise das Thema
pro quaerente, zu dem gewünschten Endzweck dnrchgefükrt. Da-

bei verfahrt dies Gutachten in seinen Citaten noch maßvoll. An-

dere Schriften der Zeit werfen nicht blos deutsches und fremdes

Recht durcheinander, sondern häufen Belege an, die nichts bewei-

sen, oder führen Beweise, deren es nicht bedarf. Die Glosse zum
sächsischen Lehnrecht bietet ein drastisches Beispiel. Was sie

lehrreiches enthält
,
wird durch den Ballast von Citaten verdeckt,

so daß selbst ein Homeyer, der sich so liebevoll in die Reehts-

litteratur des deutschen Mittelalters zu vertiefen wußte, einmal

im Unmuthe von dem Wust der meist so ungenießbaren Glosse

sprach 4
). Die Abhandlung van lehengude

,
deren Vf. die Lehn-

rechtsglosse kannte und fleißig benutzte
,
hält sich von solch über-

1) Beide behandeln den Verlust des Lehne: Vz. Nr. 118 (Cassel), 294 (Haag)

Bomeyer Ssp. II 1 8. 107.

2) Das. S. 868—866 aus Nr. 88 (Breslau) und S. 643 — 654 aus Nr. 87 (Bres-

lau), vgl. S. 398.

3) Hanserecesse I 7 (1893) Nr. 62. Vor dieser Ausgabe von Koppmann war

der ReceB schon von Stobbe in den Beiträgen zur Oesch. des deutschen Rechts

(1866) S. 176 veröffentlicht, auf Grund einer Abschrift, die Fabricius nach dem
einzigen, in Stralsund erhaltenen Exemplar, mitgetheilt hatte.

4) Ssp. II 1 S. 355.
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wucherndem Beiwerk völlig frei. Nach ihrem frischen polemischen

Tone würde sie sich noch am ehesten mit der Informacio ex spe-

culo Saxonum ') ,
jener der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. angehö-

rigen, in Westfalen entstandenen Vertheidignng des Ssp. gegen

seine mißbräuchliche Behandlung in den Gerichten, zusammenstellen

lassen. Nur daß unser Aufsatz sein Thema kurz und bündig er-

ledigt und zudem in einer Form, die ihn ganz besonders anziehend

macht.

Wie er mit einer Anrede an seinen Gegner — du wise man,

we du sist — beginnt, so ist das Ganze in das Gewand einer

Unterhaltung mit ihm, in dessen Stelle allmählich und unvermerkt

der Leser einrückt, gekleidet. Was in den Büchern, im Rechte

richtig ausgelegt steht, hat er sich vorgesetzt zu zeigen und will

es durch seine Beobachtungen und Erfahrungen unterstützen. Den
Leser bald belehrend, bald an das ihm aus dem Leben Bekannte

erinnernd, führt er ihn zum Ziele. Anreden, eingestreute Fragen,

refrainartig wiederkehrende Antworten unterbrechen und beleben

den Gang der Deduction. Mit Interjectionen wie truwen (traun),

werlike, eya apostrophirt der Autor sich selbst oder andere.

Doctrinären Meinungen gegenüber wird auf Thatsachen : nu is dat

witlike und openbare hingewiesen (15), ironisch macht der Autor

seine Zweifel geltend mit: nu wiste ik gherne (3), itlike segghen

ist die ständige Form
,
um fremde Meinungen einzuführen und als

unbegründet abzufertigen (6. 21. 23). Die Lebhaftigkeit der Rede

verleitet zu manchem Anakolnth. Die Uebergänge sind kunstlos,

mit nu, nu mer, vortmer, merke nu knüpft sich ein Glied der Be-

weisführung an das andere. Aber doch ist Einförmigkeit ver-

mieden, und das Ganze so wenig zufällig und unüberlegt abgefaßt,

daß ein fester Gang nicht blos befolgt, sondern auch dem Leser

deutlich gezeigt wird. Es treten die Abschnitte hervor, die Haupt-

fragen, die Nebenfragen, und wie der Beweis mit dat wille ik dy

bewysen angetreten wird (1. 6. 10.), so wird mit aldus is oder

aldus hebbe ik dy bewyset das Conclusum gezogen (10.20). Dyt
is ie en recht, so schließt die Deduction, und wie sie sich zu An-

fang auf die „Bücher“ berufen hat
,

so warnt sie jetzt vor deren

unrichtiger Auslegung und Anwendung; denn wer sie wan liest,

dem wäre es besser, er ließe sie ungelesen. So lenkt der Verfasser

zu dem Worte zurück
,
von dem er ausgegangen ist : des rechtes

lezen und is recht vorstan (1.23).

1) Homeyer, Abhandlungen der Kgl. Akad. der Wiss. v. J. 1856.
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,

Die Abhandlung van lehengude theilt mit den oben S. 420 ge-

nannten lehnrechtlichen Stücken und der Informatio die Anony-

mität. Wie jene nur in einer, höchstens zwei Hss. auf uns ge-

kommen sind, so giebt es von ihr nur ein Exemplar. Eine Hin-

deutung auf die Existenz der Abhandlung in älterer oder neuerer

Litteratur ist meines Wissens nicht vorhanden. Daß in der Hand-

schrift das Werk des Verfassers selbst vorliege, ist nicht anzu-

nehmen; einzelne, wenn auch nicht zahlreiche, Missverständnisse

weisen auf die Thätigkeit eines Abschreibers hin.

Die Orthographie ist noch einfach. Der Text ist im Ganzen

deutlich geschrieben, nur sind r und t so wenig unterschieden, daß

es oft schwer fallt zu erkennen, ob dar oder dat gemeint ist. Ab-

kürzungen sind sehr sparsam verwendet, am häufigsten noch der

Haken für r, er, re. Da auch ausgeschrieben burgher vorkommt

(18)

,
so habe ich an den abbrevirten Stellen ebenso, nicht in bur-

ghere aufgelöst. Consequenz ist übrigens weder in der Schreibung

noch in der Form der Wörter beobachtet: unde und und (6), von

und van (7), dor und dar (3.4), enen und eynen (9) wechseln, oft

in derselben Zeile; herwede und herweide (16); vofften (19) und

vefften (23) ;
neben borgber (16, 16, 19, 20) seltener burgher (18, 21).

Z ist vielfach für s gesetzt: ze sie (5), zelden (6), zardok (4), zake

(7), tzolt (5), zegghen (1), gelezen (1); zone und sone (11), zake und

sake (7) unmittelbar neben einander; ebenso speyghel der Zassen

(1) ,
aber überwiegend Sassenspeygel (16) oder spegel der Sassen

(19)

. Auffallender ist die Vertauschung von v mit w: warende

st. varende (6), wes st. ves, Viehes (8), ghewallen st. ghevallen

(21). Den umgekehrten Vorgang zeigen: vat st. wat (21), sulfvolt

st. sulfwolt (21).

Was den neuerdings so aufmerksam verfolgten Unterschied

innerhalb des niederdeutschen Sprachgebiets zwischen mek und mi

anlangt, so überwiegt in unserm Aufsatze durchaus die letztge-

nannte Form: my (1), dy (1,6, 10, 20); nur einmal findet sich dik

(23 a. E.).

An seltenen Wörtern bietet der Aufsatz: plock (9), selenvoghet

(9), sik bespanghen (17), wan lesen (23). Die letzten drei kennt

das Mnd. Wörterbuch nicht, dem auffallenderweise auch schepenbar

(9. 19) fehlt.
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Van lehengude unde dat to entfangende.

1 [1] Merke du wise man
,
we du sist

,
dat du sprikat : dat

borgher de lengud bebben van bifcboppen, van leyuvorstcn, van

greven, van vrien und van reddefchap, dat fe fcullen lenrechtes

darven, alfo dat fe nicht volgen moghen an enen anderen bcren,

5 off ere here ane lenerven sterved
,

eder dat se an lenrechte
')

tugben. Proff nu
,
wer dit alfo fy, fo en mochten fe ia nicht

erven an ere kindere. My duncket, we dit fpreke, de enhefft

dea rechtes nicht gelezen eder he enhefft is nicht recht vorstan,

wente keyserrccht, lantrecht, fpeyghel der Zassen, wikbelde

10 recht und dat bok dat lenrechte het*), defle boke raaket dy des

wol wijs, we lenrechtes darven sculle. Ok wil ik dy dar en

weynich aff zegghen.

[2] To deme ersten steit in deme boke der Sassen rechtes,

dat id lenrecht het, in deme andern cappittele aldus

:

15 Papen wiff dorpere koplude und er alle de rechtes darven

und de unecht geboren sin und de nicht en Hut van rid-

ders ard van vader und van eldervader, de fcullent len-

rechtes darven
;
swelk here de doch delfer eneme gud lenet,

van dem hebbet se lenrecht an deme gude und en ervet

20 nicht ane ere kindere und darvet fulven der volghe an enen

andern heren, van tughe mach men se vorlegghen und

ordel to vyndene alle de des herschyldes darvet 5
).

[3] Nu wiste ik gherne, wur vore du borgher heddest, fo

enfin papen eder wiff, fy enfin ok nene dorpere noch bfir. Were
25 nfl wol dat ir itlik wonede oder toghe in en dorp eder buwede

üeberschrift von anderer Hand als der Text, aber all. Und mit Abbreviatur-
seichen, im Texte überudegend und ausgeschrieben. 3] reddeschap statt redderschap:
ebenso die Uebersetzung des Weseler Privilegs v. 1311: guede unser rgdderen und
ry ddeschape (Ift'igand

,
Archiv für tcestfäl. Oesch. IV 399) und die Jura ar-

chiepisc. Trevir. (I.acomblet, Archiv f. d. Gesch. des NRheins I 374): ex hiis
mansis unum qui dicitur rydehuve (vgl. das. S. 331, 333). 13] Sasseurechtes
ein Wort in der Hs.; vgl. unten § 16.

1) lenrecht i. S. von Lehnsgericht.

2) Die Häufung der Quellen soll den Eindruck auf den Leser verstärken;

denn tbeils würde die Unterscheidung zwischen lantrecht und speyghel der Zassen
schwer fallen, von der Bedeutung des Kaiserrechts ganz abgesehen, theils ist die

Aufzählung für den weiteren Verlauf der Untersuchung, die mehrere dieser Quel-
len gar nicht berücksichtigt, unfruchtbar.

3) Papen, wiff — herschyldes darvet = Sächa. Lehar. Art. 2 §§ 1 und 3.
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fines sulves gut, dar umme ne werc wer dorper eder bür, 1

wente riddere wonen wol in dorpen und buwen wol eres fulves

acker und gheven dar van malder
') eder tyncz. Nu steyt dar

ok: „alle de rechtes darven und unecht geboren sin“, truwen

we alfo ly, dat he is engheldo, und dar enwedir rede ik nicht. 5

[4] Nfi steyt dor ok „koplude“. Menestu nfi, dat borgher

sin dar umme dat fe koplude sin, kopen und vorkopen? *) wer-

like fo fint heren greven riddere und knecht ok koplude, wente

fe kopen wand zardok *) haringh crude *) harnich 5
)
perde sedele

tome und wat fe willet, se vorkopet koy perde scap swin wulle 10

hude körn holt keze und wes se van eren kosten enberen

mogben 6
).

[5] Des wete, dat dyt wor[t] koplude menet varende ge-

sellen, de vor der kerken stan 7
) mit pelterye und zeldin to hus

sin. Her umb dat fe aldus lopen achter lande 8
), deme wel here 15

13] Hs. wor st. wort Hs. warende st. varende

1) malder als Ausdruck für Eornabgabe, Mud. Wb. III 13 aus Urkunden

der Halberstädter Gegend
;

aber auch bei Stenzei , Urk.-Sämig, z. Gesch. des

Ursprungs der Städte in Schlesien u. OLnusitz S. 156. Vgl. auch beremolder

Mnd. Wb. II 246. Als Abgabe von Lehen um so wahrscheinlicher, als berimalder

in den Werdener Heberollen eine Abgabe von Grundstücken zum Unterhalt der

ins Feld ziehenden Krieger, eine Art des karolingischen hostilitium, bezeichnet.

Waitz Verf.-Gesch. IV 623
;
Brunner RG. II 212.

2) Meinst du, daS jemand schon deshalb Bürger sei, weil er Kaufmann ist,

kauft und verkauft?

3) zardok, grobes starkes Zeug, halb Leinen halb Wolle; das spätere Serge.

Koppmann, Hans. Gescb.-Bl. 1874 S. 160.

4) crude eig. Kraut, Gewürz und Confect, wie es zum Wein gewöhnlich ge-

reicht wurde. Mantels, Jahrb. f. nd. Sprachforscbg. 1877 S. 83.

6)

Undeutlich, ob barincb oder harnich (— harnisch) gemeint ist. Vielleicht

ist auch hardink zu bessern, das in der Bedeutung liarwerk, Pelzwerk vorkommt

(Mnd. Wb. II 206; Koppmann, Hans. Gescb.-Bl. 1893 S. 64 ff.).

6) van eren kosten enb. m.
,
was ihnen von dem Ertrage ihrer Landwirth-

schaft nach Abzug ihres Unterhalts (kost) übrig bleibt.

7) Goslar. Stat. 108® : wat ok here kumt van vromeden krameren, de moghet

bir stan op dem meynen markede oder vor der kerken.

8) lopen ein gern auf das Wanderleben der Kaufleute angewendetes Wort;
koplüde loplüde Grimm Wb. V 338 (Hildebrand); een kopmann

,
een lopmann

Harrebomde, Spraekwoordenboek der nederlaudsche taal II (18(11) S. 219. achter

lande = per terras Mnd. Wb. I 7.

ek byn ein kopman . . .

unde vare aldus achter lande

mit kostlikem wände
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1 de en gud lech ‘), de en wiste nicht, wtir he eines denstes wa-

ren fcolde; wente by den tyden lech men dat gnd umrae denst

und to vor gheves, alfe men noch von rechte scolde: wente

lene dat is der riddere und der de is vordenen kunnen ore

5 tzolt und ere vordenst*). Nu deit man dar Unrechte raede,

und ze vorkopet et vor glield
,

so se dflrest moghen*). Dar
umme en is man neues denstes dar plychtik aff und manneghes

rechtes
,

dat de here dar wol an hedde
,
off he id umme denst

vorgheves leghe, wente wan eyn dinck vorgheid
,
dar en recht

10 umme gesad is, so vorgheid dat recht mede, dat dor des dinges

willen gesad is 4
).

(S. 332) [6] Nu steyt dar ok : dat alle de nicht en sint van

ridders ard van vader und van eldervader. Nu menen itlike,

dat wort ard dat fta bir vor bort, und menet, dat he io van

15 ridderen scole geboren wesin. Des en is nicht, wente rydders

art dat is hir: ridder ammecht unde ridderschap enyngc und

nen bort. Dat wille ik dy bewysen mit etliken stucken.

[7] Des wete, dat alle herschop, wold, gerichte und wur
an en boven deme anderen is, dat is alle körnen von köre und

20 nicht van bort, alfo dat he to eneme ammecht ghesad und ge-

koren wart, dat he don scolde, und dar van he mer was wen

en ander. Wente merke, wy God Moysen nam unde kos en

und sette ene, dat he den volke fegghen scolde, wo fy leven

scoldin
,
wo se twidrachtich weren. Do des Volkes vele wart

25 und he se nicht al vorstan und entrichten konde, da kos he

enen over dusent, enen nbir viff hundert, enen over hundert,

Floa n. Blankeflos bg. v. Waetzoldt in d. Niederdeutschen Denka. III (1880)

V. 689.

1) Ich habe den Wortlaut des Textes ungcäudert gelassen, obschon man zwei-

felhaft sein kann, ob: deme welhere = welchem von denen oder: dem welcher

Herr zu verstehen ist. Zu einer Construction wie der ersten vgl, Ltibben, Mnd.

Gram. S. 114.

2) Zu Grunde liegt der in der Glosse wiedorkehrend gebrauchte Satz: dat

leen is der riddere tzolt (Sachs. Lehnr. c. 2 Bl. l b, c. 5 Bl. 5b
;

Landr. II 69

Bl. 114»). Oben S. 417.

3) Unten § 21.

4) Glosse zu Ssp. I 3 Bl. 9*: thum ersten vorwandelt sick ein recht, wensick

de sake verwandelt, dar dat recht umme gesath ist. Daneben bat auf den Wortlaut

des Textes auch die Stelle der Glosse eingewirkt: wen als eyne sake vergeit dar

eyn ding umme gescheen is, so vorgeit ok dat
,
dar id umme gesehen is (zu Ssp.

I 66 Bl. 47b
,

vgl. auch Gl. zu II 68 Bl. 113b). Unter den Citaten, die die Glosse

aus dem röm. Recht anführt, ist 1. Non dubium (= 1. 5 Cod. I 14 de legibus et

eonstitut.) noch das brauchbarste : si quid fuerit subsecutum ex eo vel ob id, quod

interdicente lege factum est, illud quoque cassum atque inutile esse praecipimus.

Kgi. Om. <L W. Nachrichten. Philoior.-hiotor. KIum. 18M. No. 4. 28
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enen over vifPticb, de fcolden de voratan, de he en beval, und 1

richten dat, wat lnttele zake weren
;
und wat grote sake we-

ren, dat scolden fye weder bringen an Moysetn '). Wad borde

had den deffe Moises und de andern, de boven dat volk gesät

waren, geweren vor like heren?*). Nu se to dem ainmecht 5

gekummen weren, nft weren se mer wen ander lüde, doch weren

se von bort als de andern und Adatnes kyndere s
).

[8] Merke nü, wu koninge vorsten und heren geworden sin:

se sint gekomen ok von köre und nicht vau bort und sint to

ammecht gesät. De erste koning de geboren wart 4
) de was 10

8] Moysem so ausgeschrieben.

1) Die Stelle über die Einsetzung der Richter ist II Mose 18, 25 fF. entnom-

men. Der Eingang: wo se leven scoldin und dn des Volkes vcle wart ist selb-

ständig. „Einer über 600“ fehlt in der Quelle, und andererseits fehlt „einer über

10“ dem vorliegenden Aufsatze. Die Aenderung in den Zahlen kann recht wohl

selbständige Zuthat des Vfs. sein.

2) geweren vor = Gewährsmann sein für. Welcho Geburt konnten sie in

die Wagschale werfen gleich Herren?

3) Vielleicht hat dem Vf. bei dieser noch mehrmals wiederkehrenden Wen-

dung der Vers des Freidank (hg. v. W. Grimm 135, io) vorgeschwebt:

swie die liute geschaffen sint,

wir sin doch alle Adämes kint.

4) de geboren wart] der je ward. Das folgende aus dem Buch der Könige

alter E (hg. von MaBmann in Daniels, Rcchtsdenkm. des deutschen MA. I [Ber-

lin 1858]) S. LXII, das selbst wieder 1 Sam. 8 bearbeitet hat. DieZuthaten und

Acnderungen des Textes ergeben sich aus dem Zusammeuhalt mit der Vorlage:

die Juden heten bi den ziten niht küneges noch heten da vor nie deheinen ge-

habet. Nu was bi den ziten ein wissage, der hiez Samuel. Das Folgende ist

übergangen und durch eine wenn auch nicht dem Inhalte, so doch dem Ausdrucke

nach verschiedene Darstellung ersetzt. Do sprach Samuel zuo den liuten: „und

wellet ir eines kimiges nicht enbern
,

so heizet iuch Got vürlegen des küneges

reht: er nimet iuwer süne und setzet si in wagene und machet si zinshaft, nnd

hat er niht vihes, er setzet si in pfliiege, und si müezen im den acker umbe ke-

ren
,
und iuwer töhter machet er ze wiben und si müezen ime daz brot backen

;

iuwer acker und iuwer wingarten und daz beste, daz ir habet, daz gibet er sinen

knehten, allez daz ir habet dienende, und iuch wirt geriuwen
,
daz ir in ie ge-

namet“. si wolden Samuele« stimme do niht hören, si woldcn einen künic han.

Da von den zahlreichen Hss. des Buchs der Könige (Rockinger, der Könige Buch

und der sg. Schwsp. München 1863. S. 6) in MaBmanns Ausg. nur eine (Ilomeyer

Verz. 465) benutzt und keine andere seitdem veröffentlicht ist
,

läßt sich nicht

beurtheilen
,

inwieweit die Haltung unsers Textes selbständig ist. Die Lesart

umme eren (vgl. Ssp. II 46, III 20) des Textes ist besser als das vorstehende

umbekeren
;
den Satz alle dat gy hebbet denende etc. scheint er vollständiger zu

überliefern. — to wyven makcu
,

zu Dienstweibern (in der luther. Gebers. : daß

sie Apothekerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen seien).
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1 Saul
,
weilte de Yoden ne hadden ny nenen heren noch koning

ghehat, se beden Samuele eren wyssaghen, dat he on encn ko-

ning gheve. He sprack, we willet dat hen bringen to Gode.

God segbede to Samuele : willen se io enen koning hebben, so

5 seghe ou vor des koningis recht. Do sprak Samuel to den Yo-

din : wille gy enes konynges nicht enberen
,

so hefft iuk God
vorelecht des koninges recht: he settct iuwe sone in de waghe

unde inaket se tynshafi't, und en helft he nicht ves, he settet

se in de ploghe, und se moten ome den acker umme eren, und

10 iuwe dochtere maket he to wyven und se moten ome dat b[r]od

baken
;
iuwen acker und wingharden und dat beste dat gy hefft,

gifft he sinen knechten, und alle dat gy hebbet denende dat

wirt dem koninge denende, und gik wert ruwende, dat gy ene

yu ghenemen. Se ne wolden Samueles stempne nicht hören, alfo

15 koren se Saul to eueme koninge. Do Saul starff, do koren se

eynen andern
,
wente dat God geboren wart *). Wat had dan

dusse koning van bort mer de anderen Yoden, wente dat se to

koninges aminecbt gekoren weren ? Dar van wercn se mer

wenne anderen Yoden.

20 (S. 333) [9] Nu do God geboren wart und en nye e gesät

wart, do kos man enen paves und eynen keyser, als man hude

des daghes deyt. De keiser kos und maket vorsten, de vorsten

greven
,

vry heren und sehepenbare lüde
,

schulten
,

voghede,

plocke
,
lantridere, selenvogliede, dit sint alle voghede 8

), und

25 wad hadden se van bort, er se her to koren worden? nicht mer

went ander lüde und sint alle Adames kyndere.

8] Hs. wes Kt. ves. 10] Hs. bod mit übergeschriebenem r und Einschaltungs-

leichen. 14] gheuemea, so Hs.

1) wente dat God geboren wart] bis zu Christi Geburt.

2) Oben S. 419 der Einleitung. Bei dem Worte „Selenvoghet“ an eine Be-

deutung wie seelenmeister (Haitaus: magistcr oblationum piarum) oder an eine

sonstige Zusammensetzung mit sele (anima) zu denken
,
verbietet der Zusammen-

hang, der Bezeichnung einer obrigkeitlichen Person verlangt. Daß ein Seelen-

meister seine Stellung nicht van bort, sondern nur van köre haben könne, be-

durfte außerdem keiner Hervorhebung — Frisch, Wörterb. II (1754) S. 254 kennt

seelknechte als Gehülfen des Straßenvogts im Bisthum Augsburg in exocucionibus

facieudis circa delicta und seellehen als zu ihrem Unterhalt angewiesene kleine

Grundstücke. Schmeller, Bair. Wb. U 255 hat dieselben Angaben und nennt als

seine Quelle Ertel, praxis aurea (Augsbg. 1721) 1 580, wo nur schlechter als bei

Frisch von dem Strafvogt anstatt von dem Straßenvogt die Rede ist, der die Ge-

richtsbarkeit in den Augsburger Dörfern „bei der Straße“ (Angsb. Chron. I S. 29

A. 5, 255) ausübte.

28 *
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[10] Nu mochtestu spreken: wu is deme? und ervct doch 1

io de de herscop, und men kuset se nu nicht. Truwen dat wille

ik dy seggken : id was ok wol oldinges; alfo was eyn koning

de eynen dogentkafftighen wysen [sou] kadde, den kos dat volk

na eines vadirs dode wol to koninge, und dat et nu erfft ‘), 5

dat kummet von wolt und van macht wegkene und is alfo nu

in ene wonheit kummen. Doch sint de andere alfo wol Adames
kyndere alfe dye vorsten. Aldus is de kerschop mer van am-

mecht wen van bort.

[11] Ok sustu wol, dat enes armen mannes zone oder eynes 10

slicten bures sone wert gekoren to eneme bischoppe; to liant

entfangen de vorsten ere gud van eme, dat is io von deme am-

unecht, dar he to körnen is, und nicht van rechter bort.

[12] Ok steyt in deme rechte wol, wu men den heren golt

gifft to bute und anderen luden sulver *), dat is dar umbe, dat 15

dat golt fchinet schöner wen dat fulver und ne is dock nicht

betere wen dat fulver*), dat man anderen luden gifft und dar

von bort dar umb gifft man on dat golt 4
).

[13] Ok heft God den armen na sik gebeldet alfe den vor-

sten und hefft den armen alfo dure kofft mit siner martere 20

alfe den vorsten 5
) ;

dar umme fy we alle glik edel.

[14] Werliken du de so lüde redest 6
) van dynem adele und

van diner bort
,

woldestu id weten
,

so en is adel nicht wen
doghet, wente we dogentkaftick is, de is edel T

), he fy arm eder

7] alfo, 1 übergeschrieben. Z. 17] undeutlich ,
ob zu lesen: und dar oder

und dat. 24] Hs. degenthaftich

1) dat et nu erfft, daB nun das Land, das Fürstenthun) sich vererbt.

2) Ssp. III 45 § 1.

3) Gl. zu cit. Art. Bi. 111»: sich, darumme dat dy vorsten van ambachte ach-

barer Bin wau ander vrye lüde und nicht van bort vryer sin
,
daramme geft men

em golt, dat schöner is den silber is, tu bute und doch dat golt, dat

men em gefft, nicht beter is wan druttich Schillinge, dy man andern Inden tu bute

gefft, dat beteikent, dat sy in naturliken rechte nicht anders sin wan ander lüde.

4) Ich habe den SchluBsatz nicht intcrpungirt
,
da es zweifelhaft ist

,
ob die

Worte: und dar (dat 7) von bort zn den vorhergehenden oder den nachfolgenden

Worten gehören sollen.

5) Ssp. III 42 § 1 : Got hevet den man na im selven gebeldet nnde hevet ine

mit siner martere geledeget den enen also den anderen, ime is die arme also

besvas als die rike. Die Abweichungen des Textes erklären sich nicht etwa aus

der Benutzung anderer Hss. des Ssp. als bei Homeyor.

6) „lüde reden“ prahlend reden, vgl. unten (16) lüde seghen, menich man lüde

synghet iu der bekannten Kamin-Inschrift des lübecker Kathhauaes.

7) Freidank 53, is: so ist nieman edele aue tugeot.
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1 rike, vorete ridder eder knape. Doch hefft id öod alfo ge-

voghet, dat unser en scal io under dem andern wesin
,
und we

myn is wen de andere, de scal dem de boven ome is horsam
und densthaftig wesin, dat is sines sulves ere; de mer is de

5 scal dem mynneren gutliken don und beschermen, aver van na-

turell sin we licke edel.

[15] Nu wille we weder ghan to dem ersten sinne ‘) : van
ridders art dat steyt vor ammecht und vor eninge und nicht

vor bort. Wat is nu ridders ammecht? dat is dat be sineme

10 heren mit fynen wapenen und klenade volgbe *) und helpo mit

dem swerde bevreden lant und lüde, wedewen und weysin, und
dat he rechte sterke und unrecht krenke s

), steke, tornere unde

ridders ammecht ove. Eya wat der uü cleyne is, de dat don!

Itliche hebben ridders namen und nicht ritterlike dat 4
); de en

8] Hs. dar steyt

54, 6: «wer tugende bat, derst wol geliorn,

an tugent ist edele gar verlorn.

der man si eigen oder vri . . .

Die nächste Vorlage wird eine niederdeutsche Bearbeitung sein, da sie die obigen

Verse mit einander verbunden zeigt. Wir kennen solcbo allerdings erst aus spä-

terer Zeit. Sie kehren wieder in der jüugern Glosse zum Rcinke de Vos hg. v.

Brandes (1891) S. 8 und im Niederdeutschen Reimbücbiein hg. v. Seelmann (1885)

S. 63 V. 1542 ff. Oben 8. 14.

1) Lenkt zurück zu § 6.

2) „wapon und klenod“ ist eine Formel, die in den kaiserlichen Briefen, durch

welche ein Wappen verliehen oder bestätigt wird, ständig wiederkehrt, vgl. K.

Friedrich III 1159 für die Augsburger llorwart
,

Zeitschr. des histor. V. für

Schwaben IX (1882) S. 119. Die Bedeutung des „Kleinod“ zeigt die Urk. K.

Friedrich III v. 1448 für die Familie Gieseler von Müuden gesessen zu Göttingen

(Gött. UB. II n. 223): im Gegensatz des Schildes werden darunter die Helmzierden

des Wappens verstaudeu. Die Stelle des Textes bedeutete demnach : mit seinen

wappengeschmückten Waffen.

S) Glosse z. Sachs. Lehnr. Art. 2 Bl. 2*: men schal ein (dem Ritter) dat

swert befelen . . . to beschermen wedewen u. weysen u. dat gemeine gudt n. dat

recht to Sterken u. unrecht to krcncken. Gl. z. Ssp. III 79 Bl. 139* dy werde

ridder schol den prister u. den bur beschermen u. befreden.

4) Wie volk8thüinlicb diese Vergleichung des „Adels“ mit dem, wie er sich im

Leben oft genug bethätigte, war, zeigt eine ganz ähnliche Gedankenverbindung

schon der Gandersheimer Reimchrunik des 13. Jahrh. Wo der Dichter der ed-

delcheit der Oda, der Gemahlin Liudolfs, des Stifters von Gandersheim, gedenkt,

knüpft er gleich daran die Bemerkung:

der mit rechte alle de jene scholden plegen

,

de dar romet, wu rechte eddel dat se sin,

unde en hebben des doch an den seden neinen schin.

Es folgt eine weitere Ausführung, deren Kern die Worte bilden:

Digitized by Google



430 F. Frensdorff,

dorven nicht lüde seghen van erer art, se roven morden stelen 1

und schynden vil me, want fe dat lant bevreden, den cnmochten

nicht alleine lcnrcchtes darven, sunder wol alles rechtes, ok

des hcrschildes. (S. 334) Nu is dat witlike und openbare, dat

borgher ovet ok ridder ammeclit und volghen und denen eren 5

heren mit wapenen eder mit cren clenaden und sint dicke und

werdet noch geschicket by de vorsten by de banre und to der

spiffen ’) manch de riddere und helpen en striden
,

se steken,

se torneren
,
se bevreden ok gherne lant und lüde und Sterken

recht, wor se id vormoghen
,
und aldus sint se von ridders art. 10

[16] Ok so gheven und nemen borgher herweyde alle de

van ridders sint, wente dat steyt in dem ersten boke der Saf-

ten fpeygel: iewelk man van ridders art erfft twierweghene,

dat erve an den neysten
,

dat herwede an dem eldesten even-

bordyghen fwertmach *)
,

alfo dunt ok de borgher, her umme 15

mach man fe von lenrechte nicht vorwysen.

[17] Ok westu wol, wat en van deme ploghe lopt eder van

der herdeschap und denet und ridet to hove und kricht en perd

und dar na twe eder dre und befpanghet sik 8
), de sulve eder

sine sone wert ridder, wat ard helft deffe, wen dat he ovet 20

ridder ammecht?

[18] Ok westu wol dan, en olde wonheid wert eyn recht,

dat kummet aldus to: welke wonheyt fo olt is, dat nemant

endencket, dat id fy anders ghewest, dat wert und is en recht 4
).

*2] den, so die Hs. 12] v. ridders, nicht v. r. ard. 12/13] Sassen sp.

twei Worte, rgl. oben § 2 Sassenrecht. 13] Hs. twierghene 14] dem, soils.

went recht adeldoem

is gelogen an seden unde an werken.

(M. G., deutsche Chroniken II, hg. v. Weiland, S. 899 V. 157 u. ff.).

1) Spisse = acies, Schlacbtreihe. Rittcrspicgel (hg. v. Bartsch, Bibi, des

Litt. V. LIII) v. 3469.

— die er hantwerg ubin also

das si darzu stille sitzin

,

der werdit man seldin zu strite fro,

si togen nicht an die spitzin.

2) Ssp. I 27 § 2. lieber die Lesart des Textes oben S. 418.

3) sik bespangen von dem ritterlichen Abzeichen, der goldenen Spange, oder

= sik bespannen, sich beritten machen? Bitterspiegel v. 1584, 421.

4) Es liegt dem Satze die irrige Ansicht zu Grunde, als ob zur Gültigkeit

einer Gewohnheit Unvordenklichkeit (cujus contrarii memoria non existit) gehöre.

Die einzelnen Elemente des Satzes finden sich in verschiedenen Quellen, (lad er

aber als Ganzes irgendwoher entlehnt sei, vermag ich nicht naebzuweiseu. Stobbe

I* S. 171, 657.
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1 Burgher hebben lengud over viff hundert jaren gehat und vele

mer, alle wikbelde recht nt wyset, und hebbet id gheervet an

ore kyndere undc hebben ghevolghet an enen anderen heren,

und nement kant id anders deneken
,
sunder dat en wolt und

5 unrecht gheschen is
,
dar umb Ls et en recht und se moghen

lenrecht mit rechte hebben.

[19] Nu mochtestu ok spreken
,

se darven des herschildes,

so les und merke dat driddo cappitel des ersten bokes, dut

spegel der Sassen het
,
dat sik beginnet : Origenes

,
dar steit

10 ynne, dat de koning hebbe den ersten; bifchoppe ebbede und

ebbedyssehen den andern
;
dye leinvorsten den dridden, sint se

der bifchoppe manne worden
;
de vrien heren den verden

;
sche-

penbare lüde und der vrien heren man den vofften; ere manne

vort den sesten *). Alfus hefftu
,

dat der vrien heren mannes

15 man voren den sesten. Wu wultn dar borgher aff scheden,

wente se dat rechte nerghen aff enwiset ? und aldus sint de

borgher in deine sesten ’).

[20] Nu mer off se an dem seveden weren, also io nicht

ensint, so en steyt dar nicht, dat de sevende lenrechtes darve,

20 sunder he secht, he enwete is nicht, wer he lenrecht hebben

moghe edder nicht’). Hedde he yennek redelike fake wetten,

dar mede hedden seveden hedde aff ghewiset, (S. 335) he hedde

ut wol ut gesproken. Und aldus hebbe ik dy bewiset, dat

borgher lengud hebben mögen und erven an ere kyndere und

25 volghen an eynen anderen heren
,

of ere liere stervet ane len-

erven. We dat weder reden wille, de dot id und bewise id

mit rechte, anders envulborde ik des nicht.

[21] Vortmer so werden desse burgher groffliken dicke vor-

unreeht : wan se de belenen seollen van den se gut hebbet
,
so

30 beschattet se se unde moten en ore gelt darumme gebben. Bat
is to male snlfwolt und unrecht. Und itliken segghen dar up

recht, dat nerne geschreven is und io mit allen unrecht is : de

6] An dem Worte unrecht ist tu corrigiren versucht und das u in w umge-

wandelt. II] Hs. Ieuvorsten. 21] Hs. beddde. 22] hedden so Hs. für

he den. 23] das erste nt = it. 31] Hs. sulfvolt st. sulfwolt.

1) Ssp. I 3 § 2.

2) Ich verstehe den Beweis so : da der Ssp. die Bürger nicht ausdrücklich

ausschließt und sie im Heerschilde doch einen Platz haben müssen, so gehören

sie in den sechsten Heerscbild.

3) Ssp. I 3 § 2 bei den Worton : also ne weit man . . Der Text schließt

sich den Hss. an, die nicht wie die Vulgata lenrecht oder hersehilt lesen.

Digitized by Google



432 F. Freusdorff,

en secht, me scole van rechte vor de mark geldes ene mark 1

gheven, de anderen segghen
,
man scule des jares gheven

,
wat

darvan ghevallen fy *) ;
itlike regghen, dar umme dat sy nicht

endenen
,
dar umme scolen sy ere gelt gheven. Dat is to male

unrecht, wente id en is on umme nen denst gheven, se hebbet 5

umme ere gelt dure noch ghekofft *) ,
hir umme so en sint se

dar van nenes denstes plichtich. Ok en scolet se dar nen gelt

umme gheven
,
wente dat dat recht enwiset dat nerghen ut,

dat men dare gelt vor gheven scole.

[22] Were aver truwen, dat en sin gud verkopen eder vor- 10

setten wolde in ene ander hant, dar meste he des heren willen

to hebben. Dat men id aver lenen scal ane wedersprake und

ane geld, dat wiset wol ut dat XXII cappittel in deine lenrecht,

dat sik beghinnet: na des vader dode *).

[23] Wanne en man is
,

de enen sone hefft eder mer und 1

5

nemet fe wiff by eres vader lyve
,
de on cvenbordich fmt, und

winnet se sone und stervet se ere erem vader
,
ere sone tredet

an orer vader stad, wanne ere grotevader sterft, und enfanget

ere len van ereme heren, alle ere vader scolen dan hebben, off

se levet hedden, alle dar steit in dem vefften cappittel in dem 20

ersten boke ,
dat fik begynnet : nympt de sone wiff by des

vader lyve etc. *). Nu spreken itlike
,
dar en meyneme. nene

lengud mede. Des wete dat dar stevt in dem VI cap. des

ersten bokes : myt welkeme gude de man bestervet
,

dat het

allet erve 5
). Dar na schedet he und nympt ut

,
wat to her- 25

2/3] Die Steile ist in der Hs. verderbt. Sie liest: m. sc. vat des jares ghe-

ven darvan ghewallen sy. vat und ghewallen ist zu bessern in wat und ghevallen

(s. ob. 8.422). Durch die Umstellung der Worte wird der Satz verständlich, bei

dessen Niederschrift der Copist ein Umstellungs- oder Einschaltungszeichen seiner

Vorlage übersehen haben mochte. 8] wente dat dat, so Hs.

1) Der Unterschied wird dahin zu verstehen sein, daß entweder ein in Geld

fixirter Jahresertrag des Lehns oder der reale Ertrag eines Jahres als Lehn-
ware gefordert wird.

2) Oben § 5.

8) Sächs. Xiehnr. Art. 22. Daß der Herr ohne Widerspruch und unentgelt-

lich leihen soll, ist nur aus dem Schweigen der Stelle gefolgert.

4) Ssp. I 6 § 1. Diese Stelle ist in den vorangehenden Sätzen: wanne en
man etc. inhaltlich wiedergegebon. Die Wendung „tredet an orer vader stat“ ist

dem sächsischen Landrecht nicht bekannt
,
kommt dagegen im Lehnrechte vor

:

Art. 32 § 2.

6) Ssp. I 6 § 1.
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1 wede, to rade, to musdele höret 1

), und secht: wat dar boven

sy, dat höre alle to deme erve s
), dar en nympt he nen lcngud

ut. Ok spreken itlike, dat lantrecht enhebbe mit deme len-

rechte xdcht to donde
,

des en is nicht
,
wente inen twinghet

5 myd lanrechte iewelken man, dat he mud recht wefen van len-

gude, alz dar steyt in deme XXIII cap. des sulven bokes, dat

fik beghinnet : als dat lenrecht etc. *). Nu ghat se meyst her up

stan, dat dar steit in deme lenrechte : de vader ervet de were

des gudes up den sone mit samet deme lene etc.
4
) ,

des fone fy

10 hirmede aff'ghwiset. Des en is nicht, he is io sone; wel fprikt

de grotevader, he is io sin vader, den sone is io ßn Tone s
)
und

ervet io sines grotevaders len, alfe fin vader scolde. Dyt is

ie en recht und enkere dik an de nicht, dat de segghen, de

dat recht hebben wan ghelesen unde is nicht verstau, den wer

15 id beter unghelesen. Dyt sulve vinstu ok ynme latynnesschen

lenrecht in eonsuetud. pheudorum c. 19 de gradibus succes-

sionum in pheudis c. 2 ®). Ok scrifft id Hostiensis de pheudis

:

sed qualiter pheudum versu Natura etc. 7
).

4]

Hs. dende. 5] lanrechte st. lantrechte.

1) Ssp. I 22 | 3 dar na mut de vrowe jegen den erven musdolen . . . ; § 4 so

eal de vrowe to herwede . .
.
geven

; 24 § 3 so nimt se allet dat to der rade hört . .

.

2) Ssp. I 24 § 3 a. E. : srat so boven dit benomde ding is , dat hört al

tome erve.

3) In dem Citat steckt ein doppelter Kehler. Sachs. Landr. I 23 bat in

seinem g 2 einen ähnlichen Anfang: al si (var.: alfe) en kind to lenrechte, ge-

währt in seinem Inhalt aber nichts dem Texte entsprechendes. Dagegen enthält

Ssp. I 14, der anfängt: al si’t lenrecht, in seinem Verlauf eine Aeusserung,

die dem Verf. vorgeschwebt haben mag: klaget se over ene to lantrechte, se

gedvinget in dar wo! mit ordelen to rechter dele. Die Brüder zwingen in dem

gedachten Falle durch Klage vor dem Landgerichte den durch den Vater bevor-

zugten Sohn zur gleichen Theilung des väterlichen Vermögens, einschliesslich

des ihm allein zugewendeten Lehns (Homeyer Syst. S. 466).

4) Sächs. Lehor. Art. 6.

5) Der Sinn ist deutlich (ob. S. 415), weniger die Worte. Wel fprikt etc.

verstehe ich: wer da das Wort Großvater betont, in der SachsenBpiegelstelle

vermißt, der übersieht, daß vader nnd sone repräsentative Bezeichnungen sind.

6) Gemeint ist: IIFeud.il de successione fratrum vel gradibus succedentium

in feudo
:
prima causa liberorum est

;
filiis enim existentibus masculis vel ex filio

nepotibus .... ceteri removentur agnati. Die Ziffern des Textes sind unklar.

7) Aus des Hostiensis (ob. S.416) Summa super titulis decretalium ist tit. de

feudis (Liber extra III 20) gemeint. In dem Abschnitt qualiter feudum Consti-

tuante et acquiratur lautet der cit. versus: Natura enim successionis^talis est,

quod ascendentes non succedunt in feudo...; descendentes vero sic: et primo

quidem filius patris et non filia, item nepos ex filio et non neptis et sic in infinitum.
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Als der vorstehende Aufsatz niedergeschrieben wurde, war
das Rechtsbnch, zu dessen Auslegung er bestimmt ist, etwa zwei-

hundert Jahr alt. Die Verehrung, die dem Sachsenspiegel er-

wiesen wurde
,

hatte sein Alter nicht abgeschwächt
,
sondern nur

noch gesteigert. Das gilt auch noch von der nachfolgenden Zeit.

Gegen den Vorsehlag von Reichswegen eine dem „geschriebenen

Rechte“ entsprechende Declaration zu Gunsten des Repräsenta-

tionsrechts der Enkel zu erlassen
,
berief sich 1498 im Rathe der

Städte der Sendbote von Mühlhausen auf den Sachsenspiegel, der

von beinahe einem Drittel deutscher Nation gebraucht werde l

)

und jenes Recht der Enkel, zusammen mit den Geschwistern ihrer

vorverstorbenen Eltern den Grossvater zu beerben
,

in der That

nur in bestimmter Beschränkung anerkannte *). Noch Luther ver-

gleicht das Ansehen des Sachsenspiegels bei seinen Landsleuten

mit dem der Bücher Mosis bei den Juden’). Die Geltung der

Sätze des Rechtsbuches bleibt unbestritten, mögen sieh auch die

Rechtszustände, die es voranssetzt, gründlich geändert haben.

Das Lehnsverliältniß hat sich in der zwischen dem Ssp. und unserm

Aufsatze liegenden Zeit weit von seinem Ursprünge entfernt. Die

Lehen sind eine besondere Art des Grundbesitzes geworden
;
sie

gewähren die ausgedehntesten Nutzungsrechte und unterscheiden

sich vom Eigenthum an Grundstücken ausser durch die dem In-

haber fehlende Freiheit selbständiger Veräusserung und Verpfän-

dung (22) nur durch die besondere Art der Succession und die

Verpflichtung des Vasallen beim Wechsel in der herrschenden oder

dienenden Hand gewisse FormVorschriften zu erfüllen. Die Gegen-

leistung für die Gewährung von Lehen besteht nicht mehr in

Ritterdiensten. Sie bilden einen Gegenstand der Kaufgeschäfte,

und die Herren verkaufen sie
,

so theuer sic können (6.21). Die

Ritterdienste und die Lebensweise, die eine ständige Bereitschaft

zu Ritterdiensten bewirkt
,
haben nicht aufgehört zu existiren,

aber stehen nicht mehr in nothwendigem Zusammenhang mit dem

1) Stobbo, Gesch. der deutschen Rechtsqu. II 203.

2) I 5 § 1.

3) Unterricht Dr. Martin Luthers, wie sich die Christen in Mose schicken

sollen 1625. Nachdem er ausgeführt hat: „Mosen wollen wir halten für einen

Lehrer, aber für unsern Gesetzgeber wollen wir ihn nicht halten“, giebt er zu,

daß in Moses Gesetzgebung manch fein Gebot, daraus der Kaiser möcht ein

Exempel nehmen. Als solche Muster können aber auch die Römer, „die ein

fein Regiment gefürt haben“, gelten und „der Sachsenspiegel, darnach sich dis

land heit“. „Die Heiden sind dem Mose nicht schüldig gehorsam zu seyn, Moses
ist der Juden Sachsenspiegel“. (Werke, Jenaer Ausg. III I67b

).
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Besitz von Lehen. Das Lehnsinstitut hat aufgehört, einem ein-

zelnen Stande zu dienen. Das angebliche Verbot der Belehnung

von Bürgern wird durch die Erfahrungen des täglichen Lebens

widerlegt. Bürger sind im Genuss von Lehen und vererben sie

unbehindert auf ihre Kinder (1). Ein solches Verbot ist auch

nicht im Ssp. enthalten. Wer es in seinen Worten findet
,
hat

sie mißverstanden. Nach richtiger Auslegung haben sie schon

vor 200 Jahren nichts anderes besagt, als was auch für die Zu-

stände der Gegenwart paßt. Da man sich keine Rechtsentwick-

lnng vorzustellen vermag, namentlich keine, die dem geheiligten

Buchstaben des verehrten Rechtsbuches zuwiderläuft, so liest man
eine Bestätigung der Rechtszustände einer jüngeren Zeit aus den

alten Rechtsvorschriften. Nicht in sophistischer Umdeutung, son-

dern aus Mangel an historischem Sinn. Daß es dabei nicht immer

consequent zugeht, ist erklärlich genug. Während der Zusammen-

hang zwischen Lehn und Ritterdienst geleugnet wird, ist das Lehn

doch der Sold derer, die es verdienen können (5), wird die Lehns-

fähigkeit der Bürger damit erwiesen, daß sie ein ritterliches Leben

führen und Lehndienste leisten (15). Das Interesse des Aufsatzes

liegt nicht in dem Streit über die Auslegung einzelner Stellen

des sächsischen Lehnrechts, sondern darin, daß die speciellen Fra-

gen in einem allgemeinen Zusammenhänge behandelt werden, in

einem Geiste, der die großen Gegensätze der Zeit wiederspiegelt.

Die Abhandlung van lehengude ist ein Capitel aus dem für

das ausgehende Mittelalter charakteristischen Kampfe zwischen

Ritterschaft und Bürgerthum. Der Ritterstand bemüht

sich
,
Bürger und Bauern als eine Masse zu behandeln. Das zur

Zeit des großen Krieges zwischen Albrecht Achilles und den

Niirnbergern entstandene Hohnlied auf die Städte „Jubileus ist uns

verkiindt“ nennt die Bürger „ackertrappen“, sehnt die Zeit zurück,

„da füchsin was ir pestes klaid und in die stifel stunken“, während

sie jetzt

bdunkt, es sei nit ir geleich

und nennen sich das römisch reich,

nun sind sie doch nur pauren ').

Aus solchem Gedankengange ist auch das Sprichwort erwachsen

:

bürger und bnre scheidet nichtes den de mure. Die vielen Sprich-

wörtersammlungen, die wir aus alter und neuer Zeit haben, ver-

zeichnen alle dies hiwort
,
ohne sich die Mühe zu geben

,
seinem

Alter und seiner Entstehung nachzuforschen. Sie versuchen sich

1) Liliencron, hiator. Volkslieder I Nr. 90, Str. 13*, 5‘, 8'.
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harmlos an einer dogmatisch-juristischen Erklärung, da# die Vor-

städter nicht an den Privilegien der Bürger Theil haben und dgl.

Wie das Wort, dessen frühestes Vorkommen wohl noch immer die

von Homeyer nachgewiesene Stelle in der Lehnrechtsglosse des

Nicol. Warm um 1400 ') zeigt
,
zu verstehen sei , beweist auch

Agricolas Erklärung: „ist gar ein schlechter underscheidt, werden

deshalb von etlichen die burger nur die vermaurten bauren ge-

nant“ *). Das Recht hat sich schwankend zu diesem Gegensatz

verhalten. Einen sehr bestimmten Unterschied zwischen Bürger

und Bauer macht die Constitutio de pacc tenenda K. Friedrichs I

v. 1152: sie erlaubt dem Kaufmann auf seinen Fahrten eine Ver-

teidigungswaffe zu führen, während sie den Bauer (rusticus), der

mit irgend einer Waffe betroffen wird, mit Confiscation oder einer

Wette von 20 Schill, straft *). Die constitutio contra ineendiarios

von 1186 geht mit großer Strenge gegen die filii rustieorum vor,

erklärt sie nicht blos gleich den Pfaffensöhnen für unfähig zum
Empfang des cingulum militare

,
des Abzeichens der dem Ritter-

stande Angehörigen, sondern treibt, die den Rittergürtel bereits

empfangen haben, aus dem Reichsheere aus und straft ihren Herrn,

wenn er sich der Entlassung widersetzt *). Von Bürgern redet die

Constitutio nicht
;
man wird aus ihrem Schweigen aber nichts zu Gun-

sten der Bürger folgern können, eher daß die thatsächlichen Verhält-

nisse der Bauern, nicht der Bürger — jene konnten sich viel leichter

beritten machen als diese — dem Reichsgesetz einen Anlaß zum
Einschreiten gaben. Daß die Bürger ungeachtet der ihnen viel-

1) Ssp. n 1 S. 859. Hier lautet es:

einen burger und einen gebuer

sebeit nicht me wen ein czutiin and ein muer.

Die kürzere Form des Textes findet sich in der jüngeren Glosse znm Reinke de

Vos S. 5, wo das Sprichwort von einer andern als der ritterlichen Seite her

gegen „burger und koplude, de eddeler syn wyllen alse de büren“ verwen-

det wird.

2) Joh. Agricola, Sprichwörter (1552) Bl. ISO1 . Aeltere Ausgaben z. B. die

von 1529 Bl. 1 1

7

b haben die Wendung von den „vermauerten Bauern“ noch nicht.

3) Mon. Germ. c. 12 und 13 S. 197. Der rbeinfräak. Lfr. 1179 c. 14 ge-

stattet den rustici et eorum condicionis viri außerhalb der Dörfer eiu Schwert

zu führen (das. S. 382). Von Bürgern redet dieser Friede nicht, vgl. c. 15 in

alio loco quam in civitatibus.

4) M. G. Nr. 318 c. 20 (S. 451). Tbudichum, Gesch. des deutschen Privatr. (1894)

S. 175 will den Text verbessern und de filiis sacerdotum ac dyaconorum rustieorum

lesen. Er übersiebt den Zusammenhang mit der Constitution von 1152 (ob. S. 410)

und den Fortgang der Stelle, der durch den Gegensatz von dominus und servus

zeigt, daß das Gesetz bei seinem Verbot vorzugsweise den Bauer im Sinne hatte.
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leicht fehlenden Berechtigung zum Eintritt in das Reichsheer schon

im ll, .Jahrhundert ein Heer gebildet hatten, das Kaiser Heinrich IV
in bedrängter Lage zu Hilfe gekommen war

,
ist bekannt genug ').

Aber wie sehr auch das städtische Recht bestrebt war, den Bürger

waffentüchtig zu erhalten
,

das Landrecht
, wie es im nördlichen

Deutschland galt
,
sprach ihm gleich dem Bauern die zum Lehns-

empfang erforderliche Waffenfähigkeit
,

die Fähigkeit ritterliche

Waffendienste zu leisten, ab.

Das Heer, das K. Heinrich IV. 1077 zu Hülfe kam, war nach

dem Bericht des sächsischen Chronisten weder groß noch stark, „nam

maxima pars ejus ex mercatoribus erat“. Die Verachtung, die sich in

den Worten ausdrückt, beruhte bei dem Berichterstatter auf seiner

dem Kaiser abgeneigten Gesinnung. Die Feindschaft der Ritter gegen

die Bürger hatte ihren Grund nicht blos in dem Aufstreben und

Aufsteigen der Städte zu Reichthum und Einfluß, sondern auch in

dem Mangel an Sitte
,
an höfischer Erziehung , in der dörperheit,

die den Bürgern nicht weniger anhaftet als jenen ,
die ihr den

Namen gegeben haben. Alles das hieng aber nothwendig mit dem

Berufe der Bürger zusammen. Der Handel zwingt sie zur un-

muezekeit, zu einem rastlosen Wanderleben. Als Tristan, der sich

für einen Kaufmannssohn ausgegeben hat, sich bewandert in höfi-

schen Künsten zeigt, fragen die Hofleute verwundert

:

wie künde ein werbender man
sin kint so schone erzogen ban?

wie haete ein koufman iemer

in einer unmüezekeit

so groze muoze an in geleit?

1

).

Zu dem rechtlichen und socialen Gegensatz kommt endlich der

wirthschaftliche. Mit dem Institute des Lehns sollte dem waffen-

fähigen und waffenbereiten Bewohner des platten Landes, der des

eigenen ausreichenden Grundbesitzes entbehrte, der materielle

Vortheil des Grundeigenthums und dadurch ein Entgelt für seine

kriegerischen Dienste verschafft werden. Die Lehengüter sind mit

Ritterdiensten belegt und werden mit Ritterdiensten verdient,

dieser Satz ist noch langehin als ein Ausdruck dieses Zusammen-

1) Bruno de bello saxonico c. 95 (S. 69). „Für unser Mittelalter i»t es be-

zeichnend
,
wie Heinrich IV. aus den Hansirern ein Heer bilden konnte“ b&tte

Koscher, System der Nat.-Oek. III 90 (§ 14, 8) nicht Jnstns Möser (Werke VII

189) nachschreiben sollen. Mit demselben Rechte könnte man hat. einen Kauf-

mann, der mit einem Waarenlager Messen oder Märkte bezieht, einen Hausirer

nennen.

2) Tristan hg. v. Bechstein V. 4090, 8282.

r
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banges gebraucht worden '). Der in die Stadt gezogene Bürger

wollte und konnte solche Waffendienste nicht leisten. Für ihn

bedurfte es keiner wirthscliaftliehen Sicherung seiner Existenz

von der Art. Unter den nicht dem Bauernstände ungehörigen

Landbewohnern bildeten sich Besitzrechte aus
,

die ihre Stellung

gegenüber den Grundeigenthümern geistlichen und weltlichen Stan-

des schützten, ein „Lehnrecht“, das in der Fülle und Geschlossen-

heit seiner fein ausgearbeiteten Sätze den Herren früh als eine

unheimliche Macht erschien *). Zu diesem Recht gehörten auch

die Sätze, die die Lehen dem Ritterstande möglichst zu wahren

suchten, die Angehörigen jedes andern Standes von ihrem Genuss

ausschlossen oder nur unter beschränkenden Bedingungen zuließen.

Durch eine doppelte Schranke suchte man die Lehen vor dem
Zugang Fremder zu schützen: die Lehen stehen nur dem Ritter-

stande offen, und zum Ritterstand gehört niemand, der nicht

ritterbürtig ist, d. h. der nicht wenigstens vier Ahnen des gleichen

Standes
,

also den ritterlichen Stand der ganzen großelterlichen

Generation und den seiner Eltern nachzuweisen vermag. Nach
ihren beiden Richtungen hin hat die Exclusivität in den sächsischen

Rechtsbüchern Ausdruck gefunden
,
und es ist gewiß kein Zufall,

daß diese Rechtsbücher die Arbeiten ritterbürtiger Männer waren.

In keiner ihrer Richtungen ist aber diese Ausschließlichkeit unan-

gefochten geblieben.

Zunächst die Absehließnng des Ritterstandes zu einem Ge-

burtsstande. In einem Erlasse K. Friedrich II. heißt es: nostris

constitutionibus eavetur, quod milites ficri neqneant, qui degenere

militum non nascuntur s
) ,

und nach der constitutio Friderici I de

1) Sächsisches Steuerausschreiben von 1557 bei C. S. Zachari&e, histor. Be-

merkgn. über die Steuerfreiheit der chursächs. Rittergüter (Weisse, Musäum f.

Sächs. Oesch. II 2 [1795] S. 214).

2) Gesta Marcwardi abbatis Fuldcnsis (1150—1165) hei Böhmer Fontes III

166. Der Abt klagt darüber, daB die Nachbarn sich von dem Grundeigenthum

der Kirche angemaSt : abbatiae totius utilitas in manus laicorum posita fuit.

Tritt ihnen einer der Aebte mit Recht und Gericht entgegen, ingeniosa et callida

argumentatinne juris sui, quod lebenrecht nominant, anguis more de mauibus

eiapsi, per amfractus sermonum sine suo discrimine effugiunt. Waitz, Vf.-Gesch.

VI 72. Haitaus S. 1226 kennt die Stelle schon und pnlemisirt gegen Ludewig,

der sie auf die Rechtsspiegel beziehen wollte.

8) Petrus de Vinea Ep. VI 17. Goldast hatte daraus eine Constitution K.

Konrad IV. zurocht gemacht, die Eichhorn R. G. § 242 und Göhrum, Ebenb. I

190 noch als solche anführen, wie Walter R. G. § 218 n. 14 mit Recht rügt.

Als ein individuelles Privilegium mit seinem generellen Ausspruch über die kai-

serlichen constitutiones ist die Urkunde gleichwohl ein werthvolles ZeugniB.

Ficker, Forschgn. z. KUesch. Italiens II (1869) S. 105.
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pace tenenda v. 1152 braucht ein Ritter (miles) sich einem Ritter

zum Zweikampf nur zu stellen, wenn der Gegner erweisen kann,

quod antiquitus ipse cum parentibus suis natione legitimus miles

exsistat

1

). Gleichwohl erhob Friedrich 11. jemanden in den Rit-

terstand, dessen Vater kein Ritter war, und zwar in voller Ab-

sichtlichkeit. Wir lernen den entgegenstchenden Rechtsgrundsatz

grade aus dem kaiserlichen Erlaß kennen, der ihm zuwiderhandelt.

Die Befugniß so zu verfahren wird der kaiserlichen Machtvoll-

kommenheit (de potestatis nostrae plenitudine, de culminis nostrae

licentia) entnommen. Wie wenig das Rechtsbewußtsein des Ritter-

standes damit einverstanden war, zeigt die zornige Aeußerung der

Glosse 8
): worde ein gebure ridder mit paste edder mit gave van

dem koninge und geve he em ridderrecht, so ergerde de koning

dat recht undo mach nicht geheiten werden ein merer des rikes,

wen he ergert dar mede dat recht der evenbordigen unde ergert

dar mede dat hercn len.

Die wiederholten Erörterungen, die die Glosse über den Fall

anstellt, daß ein Bauer Ritter werde, und der darin wiederkehrende

Ausspruch, daß nach Sassen rechte nyman ridder recht het, sin

vader unde sin oldervader en weren ridderis genot ’), deuten darauf

hin, daß solche Standeserhöhungen im Leben häufiger vorgekommen

sind, als wir aus Zeugnissen nachweisen können. Ein frühes Bei-

spiel liefert die Geschichte K. Friedrich I., der einem Stallknecht

wegen seiner persönlichen Tapferkeit das cingulum militare zu

verleihen bereit war, wenn auch die Ausführung an der Abnei-

gung des „plebejus“ seinen Stand zu verlassen, scheiterte

4

).

Die kaiserliche Standcserhöhnng
,

der vereinzelt die landes-

herrliche Zustimmung gleichgestellt ist 4
), war nicht der einzige

1) M. G. c. 10 S. 197.

2) Glosse z. Sächs. Lehnr. c. 2 Bl. 2». Homeyer Ssp. II 1 S. 349 will die

Stelle, die er nach dem Dresdner Codex (Vers. Nr. 170) giebt, von einem durch

den König zum Ritter gemachten und mit Unterhalt versehenen Bauer verstehen.

„Mit paste edder mit gave“ ist m. E. nach der ganzen Satzconstruction auf das

Mittel zn beziehen, wodurch ein Bauer die Erhebung zum Ritter von dem König

erlangt hat (unten Anm. 5 prnpter divitias). Dies Mittel ist entweder Geldzah-

lung (gave) oder Beherbergung und Verpflegung (past). Belege für die lange Erhal-

tung des aus fränkischer Zeit bekannten pastus (Brunner RG. II 229) b. Ducauge-

Henscbel-Favre VI 206.

8) Ssp. I 27 Bl. 30b.

4) Otto Frising. 11 28 (S. 101).

6) Im Lobnsbofe des Patriarchen von Aqnilega wurde 1267 auf die Frage, ob

jemand, qui non esset de natura militum, neque per patrem neque per avum
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Weg, um in den Ritterstand 7.11 gelangen. Auch fortgesetzte rit-

terliche Lebensweise konnte bewirken, daß eine Familie der Rechte

des Standes theilhaftig wurde. Was unser Aufsatz in dieser Be-

ziehung berichtet (17), bestätigen litterarische Zeugnisse, die mehr

als die individuelle Ansicht ihrer Urheber ausdrücken. Hugo von

Trimberg im 13. Jahrh. erklärt: ein fri gebur ist licrren genoz ’).

Daß aber auch Abkömmlinge unfreier Bauern durch ihre eigene

Kraft in den Ritterstand aufsteigen konnten
,

zeigt das Gedicht

des Eisenacher Stadtschreibers, Johannes Rothe (f 1434), der Rit-

terspiegel *), dessen Werth für unsern Zweck durch den Nachweis

gestiegen ist, daß sein Verfasser zugleich der Urheber einer Reihe

juristischer Schritten ist *). Der Ritterspiegel führt in eingehender

und anschaulicher Darstellung aus, wie die Descendenten dessen, der

zuerst ein ritterliches Leben führte, in der dritten Generation zu

Rittern geschlagen werden 4
). Er schließt diese Schilderung mit

den Worten:

neque proavum, et perveniret ad honorem miütiae propter divitias
,

fähig sei

Lehen zu empfangen und zu vererben, erkannt: wenn er mit Zustimmung
d e 8 Landesherrn (cum voluntate domiui terrae) Ritter geworden sei (mili-

tiam acceperat), so trete die volle Wirkung für ihn und seine Erben ein; wenn

nicht, non possit habere manum feudi nisi vivente illo de cujus manu feudum

accepit nec uti honore militari ipso vel hcredes ejusdem. Ficker, Forschgn. IV

(1874) Nr. 453 ;
vgl. Bd. 11 8. 104. Oben S. 406 und 41 1.

1) Der Kenner (Druck v. 1549) Bl. 10b . Zingerle, die deutschen Sprichwörter

im MA. (Wien 1867) S. 17.

2) Auf dies in einer Casseler Hs. (Homeyer Verz. Nr. 117) erhaltene Gedicht

hat zuerst der berühmte Pal&ograph Ulr. Fried. Kopp, Bilder und Schriften der

Vorzeit (Manuh. 1819) S. 1 aufmerksam gemacht. Dazu vgl. die ausführliche

Becension in den Gött. gel. Anz. 1819 St. 168 von K. F. Eichhorn, der auch in

der Staats- und RG. II 566 § 341 auf das Gedicht Bezug nimmt. Kopps Aus-

züge aus dem Ritterspiegel
,

nicht auch seine Anmerkungen, sind ersetzt dnreh

die vollständige Mittheilung des Gedichts von Bartsch in der Bibi, des Litterar.

Vereins in Stuttgart LIII (1860) 8. 98 ff.

3) Der Autor hat sich in der Casseler Hs. und sonst in der Form des Akro-

stichons genannt. Erst die Untersuchungen von F. Bech (Germania hg. v. Pfeiffer

VI [1861]) haben das beachtet und Job. Rothe als Vf. des Ritterspiegels, des in

derselben 11s. enthaltenen Eisenacher Rechtsbuches (hg. v. Ortloff, Rechtsb. nach

Distinctiouen [1836] S. 625 ff.) und der nach Johannes Purgold zubenannten Rechts-

sammlung (hg. v. Ortloff, Jena 1860) ermittelt. Ueber Job. Rothe s. Gödeke,

Grundriß 1 290 g 87 und Allg. deutsche Biogr. XXIX 350 (Wegele). Die Kechts-

historiker mit Ausnahme Siegels (RG. § 40) haben bisher von den Untersuchungen

Bechs keine Notiz genommen: so Schröder, der den Ritterspiegel umfassend be-

nutzt (S. 433 ff.), in der 2. Aufl. seiner RG. und ich selbst in der 6. Ausg. des

Krautschen Grundrisses.

4) Kopp 8. 26. Homeyer, Syst. S. 804.
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also werdit (laz adil nicht angeborin

za deme erstin von anbeginne,

ez stigit also uf und vellit *).

Den vollen Gegensatz bezeichnet die Glosse zum Sächsischen Weich-

bild : adil knmt von naturen unde nicht von ammecht
;
und darnmme

mag gesazt recht natürlich recht nymmer Vordrucken*).

In dem Bestreben, die Lehen ausschließlich seinen Mitgliedern

zu wahren, blieb der Ritterstand ebenso wenig unbehindert als in

der Beschränkung seines Standes auf die Ritterbiirtigen. Schon

um der Consequenz willen, die sich mit den Standeserhöhungen

verknüpfte, opponirtc ihnen der Ritterstand. Konnte jemand in

den Ritterstand erhoben werden, so war seine Ausstattung mit

einem Lehn nothwendige Folge. Keine Ritterschaft ohne Lehn.

Lege men en ridder recht
,

so mosten se by not leen hebben ’),

wiederholt die Glosse in verschiedenen Wendungen: man schal en

gut lyen, eft se nen gud hadden, de men tho riddere maket 4
);

eneme bure ne darff me bi pliehtc nein gut lyen, dit musten si

don by plicht, hedde he ridder recht s
). Es liegt dabei der Ge-

danke zu Grunde : die Lehen sind dazu da
,
um die ritterliche

Arbeit, die in Ritterdiensten bewährte persönliche Tüchtigkeit zu

belohnen. Die libri feudorum erkennen dem Beliehenen, der sonst

nur ein preeäres Recht auf das Lehngut hat, ein unentziehbares

Recht zu, sobald er eine Romfahrt mitgemacht hat ®). Der Kaiser

hielt sich aber für berechtigt, auch ohne Vornahme von Standes-

erhöhungen den Weg zu den Lehen zu eröffnen, zumal die Lehen

aufgehört hatten, ausschließlich gegen das Versprechen von Rit-

terdiensten verliehen zu werden. War der alte Zweck der Lehen

nicht mehr einzig maßgebend
,

so war auch nicht abzusehen,

weshalb nur denen, die dem alten Zweck zu genügen vermöchten,

die Lehen zugänglich sein sollten. Das Mittel, die Exclusivität

des Ritterstandes zu brechen, bildeten die Lehnsfähigkeit gewäh-

rende kaiserliche Privilegien, Privilegien, die um so

wirksamer waren, als sie nicht zu Gunsten einzelner physischer

Personen, sondern aller Mitglieder einer städtischen Corporation

1) Ritterspiegel V. 452.

2) S. 830 1* (v. Daniels).

8) Glosse zu S. Lehnr. Art. 2 Bl. 2». by not, nothwendiger Weise.

4) Glosse ebenda.

5) Glosse zu Ssp. I 27 Bl. S0b . Der Sinn ist: einem Bauern darf man von

Rechts wegen kein Gut leiben
,

aber man wäre dazu verpflichtet
,
wenn er Rit-

terrecht erbalten hätte.

6) I F. 7.

Efl. Om. d. Win«. Nachrichten. Philolog.-hiator. Elana. WM. No. 4. 29
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erthcilt wurden. Die kaiserlichen Privilegion dieses Inhalts treten

nicht vereinzelt auf. Eine fortgesetzte Kette von Urkunden, die

sich anderthalb Jahrhunderte, von dem Anfang des 13. bis zur

Mitte des 14., verfolgen läßt, beschäftigt sich mit diesem Gegen-

stand '). Vom Süden Deutschlands ausgehend hält sich während

des 13. Jahrhunderts diese Gesetzgebung vorzugsweise an den

Süden und zieht erst im 14. Jahrh. auch den Norden herein. Die

Ansicht Eichhorns, daß es sich in den Urkunden nur um Aner-

kennung eines bereits vorhandenen, aber angefochtenen Rechts

gehandelt habe, findet keine Bestätigung an dem Wortlaut, auf

den er sich besonders beruft *).

Die Gewährung erfolgt kraft der Gnade
,
der Freigebigkeit

des Königs, ist ein Ausfluss seiner Machtvollkommenheit : de mera

benignitate regia et de plenitudine consilii nostri indulgemus et

concedimus (1227 K. Heinrich für Basel)*), ex liberalitate regia

concedimus (1275 K. Rudolf I. für Breisach)*), indulgemus de

gracia speciali (ders. 1278 für Wien) 5
); dez frien wir sie mit disem

gegenwortigen brieve von unsirme kunichlielien gewalte (1315 K.

Ludwig für Speier) 8
). Die Verwendung eines angesehenen, beim

Könige einflußreichen Mannes, die Verdienste einer Stadt um den

König und das Reich bewegen das Reichsoberhaupt zu seiner Ver-

leihung (1277 K. Rudolf für Luzern) 7
). Der Inhalt der Privile-

gien ist recht eigentlich
,

die Bürger fähig zum Empfang von

Lehen zu machen: cives habilitamus, ut feoda possint teuere (1277

K. Rudolf für Wiener-Neustadt) 8
) ;

concedimus ut feoda . .
.
possint

acquirere ipsaque . .
.
possidere

,
ad illud habilitantes eosdem (1274

ders. für Rheinfelden) ®)
;

vobis graciam duximus faciendam, ut

1) Eine Reibe von Stellen sind angeführt bei Kraut § 45 Nr. 17 ff.
;
Stobbe,

deutsches Privatr. II 428; Maurer, Städteverf. II 206; Roth v. Schreckonstein,

Ritterwürde und Ritterstand (1886) S. 114; Thndichum, Gesch. des Privatrechts

S. 158, Listen die alle der Berichtigung bedürfen, wie sie der Vervollständigung

fähig sind.

2) RG. III § 44G Note a.
;
Zeitschr. f. geschieht). Recbtswiss. II 228.

3) BF. 4089. DB. der Stadt Basel hg. v. K. Wackernagel und Thommen I

(1890) n. 111. Heusler, Verf.-Gesch. v. Basel S. 136.

4) Gengier, Stadtrechte S. 41.

5) B. 451. Tomaschek, Qesch.-Qu. der Stadt Wien I (1877) n. 16 e. 10.

6) B. 65. Urk. z. Gesch. der Stadt Speier hg. v. Hilg&rd (Straßbg. 1385)

n. 292.

7) B. 418. Kopp, Urk. z. Gesch. der eidgenüss. Bünde (Luzern 1835)

n. 18 S. 23.

8) B. 421. Winter, urkdl. Beiträge z. RG. oesterr. Städte (Insbr. 1877)

S. 85 c. 16.

9) B. 1147. Geschichtsbl. aus der Schweiz hg. v. Kopp II (1856) S. 7.

Digitized by Google



die Lehnsfahigkeit der Bürger. 443

feodorum capaces esse possitis (Luzern)
;
bestetigen und bevesten

. . . den bürgern von Spire, daz sie lebenbere mögen sin (1315 K.
Ludwig für Speier) '). Es wird wohl einmal ausdrücklich hervor-

gehoben, daß wenn irgend ein Kocht entgegenstehe, dieses nicht

gelten solle: constitutione vel lege aliqua non obstante (Rhein-

felden). Den wiederkehrenden Inhalt der Privilegien bildet die

Gewährung der passiven Lehnsfahigkeit. Seltener wird
,
wie in

dem Wiener Privileg von 1278, auch die active Lehnsfähigkeit

verwilligt : feodis reeipiendis et habendis ac conferendis oder

deutsch : lehen ze cnphahen und auch leben ze leichen *). Die ge-

währte Fähigkeit bezieht sich auf Lehen aller Art und von wem
sic immer stammen : a quocunquc feuda possint recipere (Hagenau),

allerhande lehen mögen sie enphahen und haben (1293 Colmar)*).

Schon früh, wenn auch vereinzelt, begegnen Unterscheidungen

unter den zu Lehn gegebenen Gütern, ln der Rechtsaufzeichnung

über die Rechte des Erzbischofs von Trier aus dem 13. Jahrh.

ist von einem mansus qui dicitur rydehuve die Rede, quem nullus

debet possiderc nisi miles vel armiger, qui tenetur esse eques in

servitio dum requisitus fuerit 4
). Im späteren Rechte haben sich

solche Unterscheidungen der Lehen viel stärker ausgebildet, grade

zu dem Zweck, eine Beschränkung der zu ihrem Empfang Fähigen

zu bewirken. Sind jene Aussprüche der Privilegien nicht bloße

Formeln, so können sie nur bezwecken, derartige Unterschiede

den Bürgern gegenüber für bedeutungslos zu erklären. Als die

vornehmsten Lehen galten die vom Reiche unmittelbar herrühren-

den. Eine ausdrückliche Ermächtigung Reichsgut zu Lehn zu er-

werben ertheilte K. Rudolf I. den Bürgern Nordhausens unter

der Auflage, die erworbenen Güter von ihm und dem Reich zu Lehn

zu tragen s
). K. Ludwig ermächtigte die Bürger von Dortmund zum

Erwerb von Reichslehen, über die sie sich mit dem Grafen von

Dortmund einigen würden
,
und nahm davon nur die dem Reich

heimfälligen Güter aus 6
). Im Ganzen muß es nicht sehr oft vor*

1) bestetigen ist natürlich nicht im Sinne des modernen Rechts, sondern

gleich dem daneben stehenden „bevesten“ zu verstehen.

2) Tomaschek n. 16 und 17.

3) Stadtrecht K. Adolfs für Colmar [B. 101] § 33. Gaupp I 120.

4) Jura archiepiscop. Trevir. bei Lacomblet, Archiv f. die Gesch. des Nie-

derrheins 1, 374. Oben S. 423 Var.

5) 1290 Nov. 1 [B. 1082], Förstemann, urkundl. Gesch. der Stadt Nordhausen

(1840) Abthlg. 2 S. 11: volumtis ut dicti cives Northuscnsos quecunque bona que

a nobis et imperio teuentur in feodum sibi comparare vel emere possint et debe-

ant, dummodo hujusmodi comparata a nobis et imperio habeant titulo feodali.

6) 1314. Dortmunder UB. hg. v. Rubel I (1881) n. 334.

29 *
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gekommen sein
,

daß Bürger Reichsgut zu Lehn hatten. Ich

schließe das daraus
,
daß mehrfach auf Anfragen des kaiserlichen

Hofes
,
wer in einer Reichsstadt Reichslehen besitze

,
nur eine

kleine Zahl von Personen genannt wird. 1444 weiß der Augs-

burger Rath nur zwei Bürger, den Bürgermeister Peter von Argon

und Hans Lauginger, zu nennen '). Wo die Stadt als juristische

Person Vasallin ist, empfangt statt ihrer ein Lehnsträger das

Lehn. Zu dieser Stellung wird aber nicht der Vorstand der juri-

stischen Person
,
der Rath

,
berufen

,
sondern solche Bürger

,
die

lehnsfähig sind. Demnach erscheinen nicht alle Bürger fähig

lleichslehen zu empfangen *). Von wem immer und wie immer

Bürger Lehen erwerben mögen, jedes erlaubte Rechtsgeschäft ver-

schafft dem Erwerber ein Recht auf Belehnung *). Während die

Rechtsbücher den Kauf nur vereinzelt als das der Beleihung vor-

angehende Rechtsgeschäft auf!Uhren 4
) ,

ist er den Privilegien das

Hauptbeispiel 5
),

und die vorstehende Abhandlung sieht in dem
feudum emtum schon den Normalfall (21), wie denn grade in bür-

gerliche Hände die Lehen sehr häufig auf dem Wege des Kaufes

gekommen sein werden. Gelangen Bürger in den Besitz von

Lehen
, so ist ihr Recht vollwirksam : feoda possideant et pleno

jure (Basel) oder secundum consuetudinem feudorum 6
). Sie werden

insoweit den Rittern gleichgestellt: gaudeant jure militum et mili-

tarium personarum (1278 Wien), tanquam milites feuda libere re-

tinere (1255 K. Wilhelm für Hagenau) *)
;

jure quod herschilt

dicitur militaribus debebunt eque frui (1340 K. Ludwig für Gos-

lar)’); more nobilium et militum imperii feodorum capaces (Lu-

zern). In Oesterreich werden sie den sentmäßigen Leuten an-

gereiht *).

1) Augsb. Chrnn. II 396 A. 3.

2) Dortmunder Statuten S. XXXII. Albrecht, Gewere S. 289, 265.

8) feoda.. quocunque modo queant sibi conquirere (Basel); dum tarnen rite

- et rationabiliter eadem feoda et proprietates couquirant et emant (Wiener-

Neustadt).

4) Ssp. I 9 § 3 of en man en gut jegen den herren bekosteget. Homeyer,

Syst. S. 314.

6)

quod ipsi bona feodalia . . . emere vel quovis alterius contractus tytulo re-

cuperare valeant Priv. K. Ludwigs 1329 für Meißen u. Thüringen unten S. 449.

6) 1275 K. Kudolf für Breisach [B. 200]. Gengier S. 44 § 22.

7) BP. 6233. Qaupp, Stadtrecbte I 103.

8) Unten S. 448.

9) Die Stelle des Priv. für Wien v. 1278 (oben bei A. 7) übersetzt das

Stadtrecbt Herzog Albrecbts v. 1296: daz sie sich vraeuon sentmaezziges rebtes,

das Eisenbuch deB Wiener Stadtarchivs : ritterleichs rechtens rittermaezziger

laeut (Tomaschck I n. 23 und n. 17).

Digitized by Google



die I.ehnsfähigkeit der Bürger. 445

Die passive Lehnsfähigkeit schließt zwei Rechte in sich: das

Recht das empfangene Lehn zu vererben und das Recht der Folge

gegenüber einem neuen Lehnsherrn. Die Privilegien
,

die dem
Bürger die Fähigkeit verschaffen, Lehen zu erwerben, müssen

natürlicherweise auch darauf bedacht sein, ihm das erworbene

Lehn möglichst zu wahren. Von den in der passiven Lehnsfähig-

keit enthaltenen Rechten wird die Vererbung auf die Descendenten,

da sie als selbstverständliche Folge des legitimen Besitzes galt,

nur dann hervorgehoben, wenn eine besondere Anordnung damit ver-

bunden werden soll, wie die der Successionsfähigkeit von Töchtern

beim Mangel von Söhnen ') : Bestimmungen ungefähr derselben Zeit

angehörig, da der Rechtsspruch vor dem königlichen Gerichte

gefunden wurde, daß Frauen in Lehnsgüter anders als „de ple-

naria voluntate domini fcodi et consensu“ nicht succcdiren sollten *).

Das Recht der Folge ist gemeint in dem Satz des Privilegs für

Nordhausen: volumus, ut dicti nostri cives, qui jus sue provincie

obtinuerint, consequentiam habeant cujuslibet beneficii, quod feodura

a dominis secularibus nominatur’). — Auch die Rechte, die den

Lehnsunfähigen am glimpflichsten behandeln, versagen ihm die

gerichtliche Gleichstellung (2), die Fähigkeit im Lehnsgerichte als

Zeuge aufzutreten oder ein Urtheil zu finden

4

). Der Sehwaben-

spiegel z. B. läßt ihn als Urtheilsfinder nur vor dem Herrn zu,

der ihn belehnt hat ’). Einige Privilegien berühren auch diesen

Gegenstand. Das für Basel gesteht den Bürgern die Zeugrtiß-

fähigkeit zu ®), das für Speier Gleichberechtigung mit den Rittern

im Urtheilfinden 7
). Auch das oft besprochene Privileg K. Lnd-

1) K. Rudolf 1283 für Aarau: ouch han wir in gegeben daz diu lehen diu

si haut von der bersebaft von Kyburch suln ir tocktern erben, ob sie niht suone

haben. Ebenso 1299 K. Albreclit I. für Sursee. Beide Urk. im Geschicktsfreund

der fünf Orte hg. v. Kopp I (1844) S. 63 u. 69.

2) Mon. Germ. LL. II 471: Rechtsspruch 1299 Fcbr. 20 vor K. Albrecht in

Bingen gefunden. — Vgl. Homeyer, System S. 449.

3) qui jus sue provincie obtinuerint übersetze ich : die ihr Landrecht behalten

haben (im Gegensatz derer die ir recht verloren hebben Ssp. III 28 § 2) ;
conse-

quentia = Folge. Auffallend ist nominatur, vielleicht zu bessern in moveatur

(herrührt).

4) Homeyer, System S. 811.

6) Oben S. 411. Schwsp. Lehnr. 1 a. E.

6) Et si talis Casus emerserit, quod aliqua lis super eisdem feodis inciderit,

talem ipsis gratiam auctoritate presentium confirmando indulgemus, ut quiequid

super feodis per juramentum cum tribus civibus prefate civitatis in judicio pro-

bari poterit, pro judicato habeatur et legitime possideatur.

7) daz sie . . . urteil sprechen mogent mit den rittern allenthalben.
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wigs von 1316 für Augsburg 1

) gehört zu einem Theile hierher, da

seinen Bürgern die Fähigkeit zuerkannt wird, in jedem weltlichen

Gericht zusammen mit Edeln und Vasallen Urtheil zu finden*).

Die einzelnen die Lehnsfähigheit der Bürger anerkennenden

Privilegien sind Ausflüsse einer consequenten mit der Urkunde

für Basel von 1227 (ob. S. 40) anhebenden Gesetzgebung. Die

Ausstellung einer solchen Urkunde für eine Stadt veranlaßt ihre

Nachbarin, sich um eine gleiche zu bewerben’). Das ältere Pri-

vileg dient bei Ausstellung des jüngern als Muster*). Manche

Stadt beruhigt sich nicht bei dem Empfange eines Privilegs, son-

dern sucht um Bestätigung
,

auch wohl Vervollständigung bei

spätem Kaisern nach 6
). Gleichwohl läßt sich nicht behaupten,

daß nicht auch ohne ein ausdrückliches Privileg Bürger deutscher

Städte Güter zu Lehn getragen hätten und als lehnsfähig behan-

delt wären. Wir wissen von keinem solchen Privileg für Augsburg

oder für Straßburg und sehen hier trotzdem schon verhältniß-

mäßig früh Bürger im Besitz von Lehen 0
). Daß gerade hier die

bezüglichen Privilegien verloren gegangen sein sollten, ist nicht

anzunehmen. Die Erklärung wird vielmehr darin liegen, daß die

Privilegien nur ausgestellt wurden
,
wo eine Stadt von der be-

nachbarten Ritterschaft Rechtsstreitigkeiten, Anfechtungen besorgen

1) B. 180 UB. der Stadt Augsburg hg. v. Chr. Meyer I n. 238. Die Drk. ist

nur in späten Abschriften erhalten und deshalb in ihrem Wortlaut nicht ganz

Bicher. Eichhorn, Z. f. gesch. Rwiss. II 229. Nitzscli, Ministerialität und Bür-

gerthum S. 299.

2) in quovis consistorio jurisdictionis temporalia valeant sententias sive jus

dicere cum aliis nobilibus et rasallis. Vgl. dazu Priv. K. Heinrich VH. für

Nürnberg v. 1313 § 9 (Qaupp), wonach im Landgericht nur milites vel honesti

cives urtheilen sollen. Ilegcl, Chron. d. St. Nürnberg I, XXI.

8) Vgl. dieürk. für Hagenau und Colmar (ob. S. 443), für Aarau und Sursee

(ob. S. 445).

4) Offenbar besteht ein solches Verhältnis zwischen Luzern (ob. S. 442) und

'Winterthur, nur reicht der Druck bei Bluntscbli, Staats- und RG. von Zürich

I 483 noch nicht für die Feststellung aus.

5) Basel hat 1357 ein zweites Privileg v. K. Karl IV, erhalten (BH. 2634;

Ochs, Gesch. v. Basel II 193). Das Priv. K. Rudolfs v. 1277 für Wiener Neu-

stadt ist 1285 von Albrecht I., 1443 von Friedrich UI. wiederholt. Das Priv.

K. Ludwigs von 1329 bestätigt K. Karl IV. 1350 (s. unten S. 448).

6) 1246 B. Heinrich von Straßburg im Aufträge K. Heinrichs „Ileinrico filio

Marsilii et filiis suis civibus nostris Argent. concessimus in feodum 4 mansos

... ad imperium spectantes“ (ÜB. der St. Straßburg bearb. v. Wiegand I [1879]

Nr. 302). 1264 übergiebt Heinrich v. Sefeld „duo jugera agrorum ante muros

civitatis August. Hainrico Pauwaro textori et omnibus feudotariis heredibus suis,

qui vulg. dicuntur lehenserben“ (ÜB. der St. Augsburg I Nr. 27).
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mußte, wenn Bürger im Besitze von Lehen waren, Lehen zu er-

werben suchten, oder, was unvermeidlich war, in Veranlassung

von Rechtsgeschäften andern Inhalts unabsichtlich in den Besitz

von Lehen gelangten. In den Urkunden fehlt es für eine Er-

scheinung wie die letztgenannte nicht au Beispielen. Für die

Stadt Nürnberg existirt kein die Lehnsfähigkeit ihrer Bürger an-

erkennendes Privileg, aber schon ihr berühmter Freiheitsbrief von

1219 beschäftigt sich mit Verhältnissen, in denen die Bürger als

lehnbar vorausgesetzt sind ‘). In einer Stadt, die aus einer kaiser-

lichen Burg wie ihre Einwohnerschaft aus dem Kern ritterlicher

Burgmannen erwachsen war 1
), w’ar das frühe Vorkommen lehns-

mäßiger Besitzrechte an Grund und Boden natürlich genug. Auch
Ulm hat kein Privileg über Lehnsl'ähigkeit seiner Bürger aufzu-

weisen, obschon sein Stadtrecht von 1296 Rechtssätze über Lehen

in Bürgerhänden enthält. Die Nürnberger und die Ulmer Urkunde

zeigen, wie die wirthscliaftlichen Verhältnisse sich stärker als die

ständischen Gegensätze erwiesen und Bürger in ihrer Eigenschaft

als Pfandgläubiger in den Besitz von Lehen kamen. Das nöthigte

die Städte ihre Gesetzgebung auf die daraus entspringenden Rechts-

verhältnisse zn erstrecken. War beim Todo eines Schuldners die

Schuld noch nicht getilgt
,

so erhoben wohl Lehnsfolger oder der

Lehnsherr, dem das Lehnsgut heimfiel, Einspruch gegen die Reebt-

mälSigkeit' und die Fortdauer des Pfandbesitzes in der Hand des

Bürgers. Das Nürnberger Recht schützte den Bürger in seinem

Besitz bis zur völligen Befriedigung wegen seiner Forderung 5
).

Der Bürger, der ein Lelm empfangen hatte, durfte es so wenig

wie andere Vasallen ohne Consens des Lehnsherrn verpfänden (22)
4
).

1) Geugler, Stadtrecbte S. 321, Gaupp I 176 [BF. 1069]: eia Nürnberger,

sivo prediis sive fcodis inbcneficiatus, weist jede Anfechtung seines Lehnsbesitzes,

auch durch den dominus feudi, zurück mittels des Zeugnisses seiner Mitbürger,

se esse inbenefitiatum (§ 5). Nullus domiuus aliquetn Nureinbcrgensem compellere

dehet ad jus quod appellatur lehenrecht (§ 6). Gaupp S. 173 will den Satz nicht

schlechthin von einer Befreiung der Bürger von dem Lohnsgericht des Uerrn

verstehen , sondern möchte ergänzen : außer in Lehnssacben. Aber eioe solche

die Hauptsache ergänzende Auslegung überschreitet die Grenze des Zulässigen.

Zu der Gewährung des § 5 bietet das Priv. für Basel (oben S. 445 A. 6) ein Seitenstttck.

2) Hegel a. a. 0. S. XXIV.

8) Nürnb. Priv. v. 1219 § 4: quicumque alicui civi Nuremb. . . . predia sive

fenda obligaverit, quocumque bona illa obligata devolventur, sive ad dominos seu

ad heredes, civis ille cui antea fueruut obligata, in quieta permanent possessioue,

quousque a successore redimantur.

4) Ein besonderes Verbot, Lehen ohne Consens und Mitwirkung des Lehns-

herrn zu Pfand anzunehmen, richtet au die Bürger in den küuiglichen Städten

K. Heinrich 1231, M. G. LL. 11 263.
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Konnte ein Bürger seine Gläubiger nicht befriedigen, so erlangten

sie Besitz und Genuss seines Lohns nur, wenn der Lehnsherr zu-

stimmte; sonst mußten sie sich mit einem Pfandbesitz am Lehn

begnügen 1
). Andere Quellen geben in solchem Falle dem Gläu-

biger blos ein Recht auf den Lehnsertrag *).

Oft, aber lange Zeit unvollständig’) angeführt ist in dieser

Lehre das Privileg K. Ludwigs für Goslar von 1340*). Auf die

Kluge der Bürger, daß sie ihrer Lehen vielfach unter dem Vor-

geben entsetzt worden, es fehle ihnen der Heerschild, erklärt der

Kaiser alle solche Handlungen für null und nichtig, da die von

Goslar stets ihm und seinen Vorfahren am Reich Dienste erwiesen

und namentlich „Heersteuer“ geleistet haben (fecerint obsequia

que proprie herstiur appellamus) 5
). Das Recht des Heerschildes

erkennt er ihnen ausdrücklich für Vergangenheit und Zukunft zu

und sie demzufolge für fähig Lehn zu empfangen, zu besitzen und

gleich den Rittern zu gebrauchen 6
). Von mannigfachem Interesse

ist eine Urkunde K. Ludwigs, zu Pavia 1329 Juni 24 ausgestellt’).

1) Ulmer StR. v. 1296 (Gengier, St&dtrechte S. 604) § 84 : si quis civium habet

bona feodalia in confinio nostre civitatis et non vult suis debitoribus in solucione

satisfacere, actor, dummodum debitum obtinebit in illum, habet jus possidendi idem

feodum. Dummodo etc., falls er nur die Schuld d. i. seine Forderung beweist

Vgl. Städtechron. V99 A 3 ze besorgen, das etwen vil frommer lüt irer schul-

den nicht bczalt werden mfigen. Das Wort Gläubiger fehlt den deutschen Rechts-

quellen bis ins 16. Jahrh
,
„Schuldner“ ist denen des Mittelalters bekannt, wird

aber auch im Sinne von Gläubiger verwendet, was lange fortgedauert hat: —
Minna v. Barnhelm zum Wirth „Bringen Sie mir alle seine (d. i. Tellheims)

Schuldner“ (II 2). In den lateinisch geschriebenen deutschen Rechtsaufzeichnungen

kann daraus eine völlige Umkehrung der technischen Ausdrücko entstehen : wie

in der cit. Stelle des Ulmer StR. debitor Gläubiger bedeutet, so in dem Nürn-

berger Priv. v. 1219 §7 crcditor Schuldner: quicunque dominus aut alius creditor

alicui Nurembergensi accommodata (Geliehenes) reddere renuerit, mansionarius

illius erit pignus Nurembergensis.

2) Kl. Kaiserrecbt III 23. Ilomeyer, Syst. S. 433.

3) Zuletzt bei Göschen, Goslarische Stat. (1840) S. 216.

4) B. 2119. Nach dem von Volger mitgetheilten Original des Goslarschen

Stadtarchivs gedr. b. Böhmer, Acta imp. sei. hg. v. Ficker II (1870) Nr. 795.

6) Das sächs. Lehnr. 34 und 46 § 2 kennt Ileersteuer als Ersatz für den

Lehndienst nur für Frauen und von mehrern Herren aufgebotene Vasallen. Ho-

meyer, System S. 311. Die allgemeinere Bedeutung Haitaus Sp. 888.

6) volentes eos in ipso jure heerschild nuncupato qnoad omnia fenda . . .

recipienda habende et tenenda habiles dignos et incolumes et firmiter conservari.

Oben S. 444.

7) Die Urkunde [B. 2712], bestätigt durch K. Karl IV. 1350 Febr. 6 [BH.

2728], ist oft, wenn auch mit manchen Fehlern, in der einen oder andern Form
gedruckt. Ich konnte eine Collation mit dem Original des Hauptstaatsarcbivs zu
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Der Intervenient war Friedrich der Ernsthafte, Markgraf von

Meissen und Landgraf v. Thüringen, der sich im seihen Jahre zu

Nürnberg mit des Kaisers Tochter Mechthild verheiratete. Zu
Gunsten der Unterthanen seines Schwiegersohns, der „cives et

oppidani per principatus terras et civitates suas . . . inhabitantes“

erklärt der Kaiser, „qnod ipsi bona feodalia, que quiritibus pro-

prie debentur, emere vel quovis alterius contractu» tytulo recu-

perare valeant., habilitantes
')

prefatos cives ac opidanos universos

ad qnelibet bona feodalia undecunque vel a quocunque descenden-

tia“ s
). Wie hier die Ritter als Quirites bezeichnet sind 5

), so ist

die ganze Urkunde auf römisches Recht, dessen Sentenzen den

Staatsgelehrten in der Umgebung des Kaisers geläufig genug

waren, gegründet. Nos qni supra legem sumus et possumus velud

legislator jura condere et interpretari 4
),

beginnt die Urkunde, um
daraus die Berechtigung des Kaisers herznleiten, auch bestehendes

Recht, soweit es allgemein gültigen Normen widerspricht, abzu-

ändern 6
). Jeglicher Mangel, der den Bürgern in Hinsicht der

Lehen anhaften könnte, wird durch kaiserliche Machtvollkommen-

heit beseitigt 6
) und alles entgegenstehende Recht (lex statutum

aut consuetudo patrie) insoweit aller Kraft beraubt 7
). — Nach

einem allgemeinen Grundsätze des Lehnrechts darf der Lehnsherr

durch Veräußerung seines Rechts die Stellung seines Vasallen

Dresden, die ich der Güte des Herrn Archivrath Dr. Ermisch zu danken habe,

benutzen.

1) Statt habilitantes in Abschriften und Abdrücken : nobilitantes. So noch

bei K. S. Zachariae, gegen d. ausscbüeßl. Sitz- und Stimmrecht des alten Adels

auf den chursächs. Landosvers. (Leipz. 1805) S. 24.

2) sic quod de eis ac eorum prnventibus libere gaudere possint et ea cum

omnibus suis juribus tanquam priores naturales vnsalli . . .
queant abhinc inantea

liberaliter possidere.

8) Einzelnen Herausgebern war das Wort so auffallend
,
daß sie es in equi-

tibus änderten: bo Paullini, Uistoria Iscnaccnsis (1698) p. 83.

4) Vgl. Priv. Friedrich I. f. Spcicr 1182 [St. 4341]: sicut nostrum est Ieges

concedere ita et quac dubia sunt benigne interpretari.

5) Cum nos, qui supra etc., nonuulla que constitutionibus et consuetudinibus

generaliter nobis notis obviant
,

valeamus ratienabiliter immutare et aliud sta-

tucrc, concedere ac de gratis indulgere. . . Die Glosse (Sachs. Lehnr. Art. 2

Bl. 2») beschränkt die gesetzgeberische Gewalt des Kaisers iu anderer Weise :

also de keyser wol gewalt heflft
,

nye recht to Betten , de olden , de wedder dat

evangelium nicht Bin, de fchal be nicht affleggen.

6) suplentes auctoritate nostra per presentes in eis omnern defectum, quem

ajure vel conBuetudine possent habere vel pati aliqualiter videreutur.

7} quibus omnibus .... penitus derogamus, deccruentes eas omnino in

autea quoad hoc abolitas mortuas et extinctas.
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nicht verschlechtern, ihn nicht „neddern mit sime gude“, was da-

durch geschah, daß der Herr an einen Untergenossen, an jemanden

veräußerte, der geringem Standes war als er selbst. Das schon

im Sächsischen Lehnrecht ausgesprochene Verbot ')
war 1304 in

einem Mannengericht des Herzogs Albrecht von Braunschweig

aufs neue festgestellt worden *). Nach etwa 50 Jahren sehen wir

den Zweifel anftauchen, ob nicht gegenüber einem zum Vasallen

angenommenen Bürger jenes Verbot cessire. Nach Rücksprache

mit seinen Mannen erklärte Herzog Erich I von Sachsen-Lauenburg

für Recht : die Ansicht
,

die einem Lehnsherrn
,
was ihm sonst

Vasallen gegenüber versagt ist, erlauben will, wenn der Vasall ein

Bürger ist, weil Bürger des Heerschildes darben 3
), ist unbegründet;

denn durch die Aufnahme des Bürgers zum Vasallen hat der Herr
ihm dasselbe Recht gegen sich verschafft, wie es allen seinen

Mannen zusteht. Bürger haben demnach dasselbe Lehnrecht wie

andere. Der Werth, den man in den Städten auf diesen Rechtspruch

legte, zeigt sich in seiner Ueberlieferung *).

Ueberblickt man die bisher besprochenen Privilegien in ihrer

Gesammtheit 5
) ,

so fallt der große Gegensatz zwischen Süd- und

Norddeutscliland auf. So zahlreich dort, so spärlich sind hier die

Privilegien. Um ein halbes Jahrhundert und mehr treten sie hier

später auf als dort. Als man sich auch in Norddeutscliland nicht

mehr gegen die Aufnahme von Bürgern zu Vasallen sperren kann,

1) V. A. de benef. 1 68. Sachs. Lehnrecht 25 § 1.

2) Scheidt, histor. u. diplom. Nachr. v. Adel, Mantisse docum. S. 423. IIo-

meyer, Syst. S. 388.

3) soder dem male dat the borghere des herschildes darret. Dieser Passus

findet sich nur in der undatirten Ausfertigung (s. nächste Anm.).

4) Der Rechtsspruch ist mehrfach überliefert: 1) in zwei besiegelten Ur-

kunden des Herzogs, einer von Laueuburg 1356 Nov. 22 datirlen und einer unda-

tirten, die in der Hauptsache Ubereinstimmen (s. ob. A. 3), beide im Archive der

Stadt Hannover aufbewahrt (UB. der Stadt Hannover Nr. 353 a und b). 2) das

Lüneburger Stadtarchiv besitzt die datirte besiegelte Urk. des Herzogs und eine

Abschrift in dem als Donat bczcichnetcn Stadtbuche. Jene ist abgedruckt im

Lüneb. UB. hg. v. Volger I (1872) Nr. 615 (mit verlesenem Ortsdatum: Comborch),

diese bei Kraut, Stadtr. v. Lüneburg S. 67 (wedder sake de zu bessern in:

wedder sek dat).

5) Nicht alle Stellen, die angeführt werden, sind beweiskräftig: so die von

Stobbe, Privatr. II 428 für Cöln citirte Urk. v. 1259 (Höhlbaum, Hans. UB. I

n. 6‘23 S. 184), die unsere Gegenstand nicht betrifft. Was Maurer, Städteverf.

II 206 als Beleg für Cöln beibringt, stammt aus der der zweiten Hälfte des 15.

Jahrh. angehörenden Chronik des Heinr. von Beeck, der sg. Agrippina, die einen

Satz des kleinen Kaiserrechts (IV 1 s. ob. S. 409) ausgeschrieben hat. Cölncr

Chron. II (StChron. Bd. 13) 449 und 229 (Cardauns).
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sucht man sie noch gegen Vasallen anderer Stände zurückzusetzen,

ihnen nur ein unvollkommenes Lehnfolgerecht zuzugestehen. Der

Widerstand, dem das von den Kaisern offenbar begünstigte Auf-

streben der Bürger begegnet, wird getragen durch den Sachsen-

spiegel und das große Ansehen, das er genoß. Es bedarf der

kaiserlichen Privilegien und der Rechtssprüche landesherrlicher

Gerichte, die hier im Gegensatz zum Süden generell auftreten,

um den Widerstand zu überwinden und den Bürgern lehnrecht-

lichc Gleichstellung zu verschaffen.

Dem abwehrenden Verhalten des Ritterstandes im nördlichen

Deutschland scheint eine gleiche Gesinnung auf Seiten der Bürger

zu entsprechen. Die ältesten Statuten Hamburgs von 1270 ent-

halten den energischen Satz
: „it ne schal nen riddere wonen binnen

desseme wycbeldc“, und der Zusatz: „dat hebbet de wittigesten

lovet unde willekoret“ deutet auf ein höheres Alter dieser Be-

stimmung hin '). Nach den ältesten Statuten von Lübeck verliert

die Frau, die sich mit einem Manne, der Ritter ist oder Ritter

werden will, verheiratet, ihr ganzes Vermögen, mit Ausnahme
ihrer fertigen Kleider, an ihre nächsten Erben *). Doch ist diese

Opposition, wie es scheint, nur in Hamburg nachhaltig gewesen.

Hier hielten wenigstens alle Formen der Statuten bis zur Revi-

sion von 1603 herab wörtlich jenes Verbot von 1270 fest ’). Im
Gebiete des lübischen Rechts war man versöhnlicher. Die strenge

Vorschrift gegen die einen Ritter heiratende Frau findet sich nur

in den lateinischen Statuten, die mit der zweiten Hälfte des 13.

Jahrh. beginnenden deutschen, so sehr sie sich sonst an das Muster

ihrer Vorgänger anschließen, haben sie nicht aufgenommen *). In

einem der deutschen Statute bildet es die Voraussetzung, daß

Bürger Gut „van vorsten oder van heren to lene hevet“ 9
). Das

etwa um dieselbe Zeit in die Statuten gelangende Verbot „rid-

deren jof hoveluden“ städtische Grundstücke zu verkaufen, kann

nicht als Beweis einer besonders ritterfeindlichen Gesetzgebung

gelten. Es kehrt in manchem deutschen Stadtrecht wieder und

1) 1270 I 4. Lappenberg, Hamburg. Ileclitsaltertb. S. XXXIII. Baumeister,

Priratr. d. St. Hamburg I 37.

2) Hach I 17. Verf. Lübecks S. 168. C. W. Pauli
,

Abhandlgn. aus dem

lüb. Hecht III 35.

3) 1292 A 8; 1497 A II; 1603 I 2, 1. Vielleicht enthält auch schon hier

der Liber cirium de anno 1278 ff einen adeligen Namen: Laurent, Zeitschr. des

Vereius f. hamb. Gesch. 1, 151.

4) Dies übersieht Tliudichum, Gesch. des Privatr. S. 178.

6) Hach II 113. Wehrmann, Haas. Gesch.-Bl. 1872 S. 97.

r
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steht auf einer Stufe mit dem Verbote Immobilien an Geistliche

zu veräußern, wie denn auch beides in dem citirten lübisehen

Statut untersagt ist '). Die im lübisehen Recht sich geltend

machende Nachgiebigkeit stimmt überein mit dem schon mehrfach

beobachteten Verwischen der Gegensätze zwischen dem Ritter-

stande und dem rathsfähigen Bürgerstande im östlichen Coloni-

sationsgebietc ).

Es ist im Vorstehenden zu zeigen versucht
,
daß der Ritter-

stand in seinem Bestreben sich abznscldießen und den Zugang zu

den Lehen seinen Mitgliedern vorzubchalten, auf zwei Hindernisse

stieß, die beide auf das Reichsoberhaupt und seine Privilegien-

hoheit. zuriiekgiengen. — Mochten die kaiserlichen Standeserhöhungen

und die zu Gunsten von Bürgerschaften gewährte Lehnsfähigkeit

den Tendenzen des Adels in den Weg treten, ihnen die Verfolgung

ihres Ziels erschweren
;
unterdrückt haben sie seine Bestrebungen

nicht. Wie die Entwicklung weiter verlief, ist hier nur in den

allgemeinsten Umrissen anzudeuten. Im 15. Jahrh.
,

als der Auf-

satz van lehengnde entstand, muß sich die Exclusivität
,

die er-

klärte: Lehnrecht ist Ritterrecht, wieder stärker geltend gemacht

haben. Der weitere Gang der Geschichte zeigt sie im siegreichen

Fortschreiten. Es kommt ihr zu Statten, daß sich zu Ausgang
des Mittelalters in allen Verhältnissen des öffentlichen Lebens ein

Streben nach Sonderung und Abschließung zeigt und durchdringt.

Wie die Zünfte den Eintritt neuer Mitglieder durch Steigerung

der Aufnahmebedingungen erschweren *), so die Städte den Erwerb

des Bürgerrechts. Von dem einziehenden Bürger wird ein be-

stimmter Vermögensnachweis gefordert 4
). In der Stadt sondert

sich Vorstadt und „rechte Stadt“ 5
). Streng scheiden sich Kauf-

mann und Handwerker. Die Ehrbaren, unserm gesellschaftlichen

Begriffe der Honoratioren vergleichbar, stehen der übrigen Bevöl-

kerung gegenüber. Innerhalb der Ehrbaren sondert sich der

engere Kreis der Patrizier ab 8
). Schon wird an manchen Orten

der Betrieb auch des Großhandels nicht mehr für vereinbar mit

1) Hach II 226, Verf. Lübecks S. 185. Dortmunder Stat. I 27. Mantels,

Beiträge z. lübisch-hans. Gesch. (Jena 1881) S. 66.

2) Ernst, Mecklenburg im 13. Jahrh. (Programm des Realprogymnasiums au

Langenberg 1894, Nr. 480) S. 4 ff., wo namentlich für Rostock und andere meck-

lenburg. Städte sich die Nachweise finden.

3) Hegel in Nürnb. Chron. II 513.

4) Das. S. 511.

5) Das. S. 611 A. 2. Der gleiche Ausdruck im gleichen Sinne in Damig.

6) Hegel in NQrnb. Chron. I 214 ff.
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der Stellung eines rathsfahigen Geschlechts gehalten. Nur die

„Müssiggänger“
,

die „otiosi“ im Gegensatz der negotiatore9
,

die

von ihren Renten Lebenden erscheinen dazu tauglich 1

). Der Ab-

zug aus einer Stadt muli durch Vermögensopfer erkauft werden;

man erhebt von dem Auswanderer deu einfachen oder mehrfachen

Betrag der letzten Jahressteuer (Nachsteuer) oder Abzugsgelder, die

bis zum dritten Pfenning aufsteigen. Vermögen oder Vermögens-

theile, die an auswärtige Erben gefallen sind, werden nur nach

Abzug einer Quote ausgeantwortet oder auch ganz zurückbehal-

ten: „Gerade geht nicht über die Brücke“*). Die Territorien
des Reichs sperren sich gegen einander ab. Grundstücke und

Aemter sind nur den „Landleuten“ d. i. den Einheimischen zu-

gänglich. Der Ingolstädter soll nicht in Baiern -Landshut, der

Landshuter nicht in Baiern-Ingolstadt ein Amt bekleiden; Ober-

und Niederösterreich behandeln sich ab Ausland 3
). Wo die Ge-

setzgebung den Fremden vom Erwerb von Grundbesitz nicht über-

haupt ausschließt, giebt sie durch Ausbildung der Retraotrechte,

die Marklosung, den Landmannseinstand dem Einheimischen das

Mittel an die Hand, den Fremden fcrnzulialten 4
).

Das gleiche Streben beherrschte auch die Stände. Hatte

der Adel während eines großen Theils des Mittelalters noch eine

gewisse Fähigkeit gezeigt, sich zu erweitern, waren sein Gränzen

noch nachgiebig gewesen 1
), so tritt mehr und mehr eine starre

Abschließung an die Stelle. Hier wie zu andern Zeiten begegnet

man der Erscheinung
,
daß wo eine Unterscheidung rechtlich ihre

Kraft verloren hat, ein socialer Gegensatz festgehalten wird, ja

so verstärkt auftritt, daß er sich schließlich wieder rechtliche

Beachtung erzwingt. In Augsburg war seit 1368 die Geschlech-

terherrschaft beseitigt, hatten die „Burger“ den Alleinbesitz des

Stadtregiments verloren und „die Zünfte“ das Uebergewicht im

Rath erlangt 6
). Gegen Ende des 15. Jahrh. versuchte der Bür-

germeister Ulrich Schwarz „ainen gemainen nutz“ anzurichten,

1) S. ob. S. 437. Maurer II 736. Lexer, Mhd. Wörterb. 1 2216. Chron. des

Big. Meisterin) (Nürnbgr. Chron. III 130): die müeBiggeer u. steer, die gut n&rung

hetten Ton vatter u. mutter und sich mit anders nicht bekumerten dann auf dem
markt Steen und alle ding auBricbten (kritisiren).

2) Augsb. Chron. II 386, Nürnbg. Chron. II 610. Schröder, chel. Qüterr.

II c S. 6. Stobbe, Privatr. I 352.

8) Riezler, Gesch, v. Bayern III 710. Roscher, Syst. § 102 S. 361.

4) Stobbe, Privatr. II 133.

6) Walter, deutsche RG. § 602.

6) Augsb. Chron. I 139. Zum Folgenden das. III (hg. v. Roth) 356 ff.
;
dazu

meine Anzeige in G. G. Anz. 1893 S. 623.
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ein Ausdruck, der wie „dat meine beste“ in norddeutschen Städten ')

die völlig gleichbeitlicbe Republik bezeichnen soll. Schwarz wurde

für seinen Versuch „mit druckner hand vom leben zum todt ge-

richtet“. Was ihm schuld gegeben wurde, war neben der Besei-

tigung gewisser den Geschlechtern verbliebener Rechte, daß er

„drinkstuben, tantzhaus wolt verwandlen,

es solt sein ainem als dem anderen“’).

Und noch in seinem Tode hat er die Geschlechter durch die kost-

bare Kleidung, die er trug, das seidene Wamms am Leibe, den

scbamaloten rock mit marder gefucttert und die Pelzhanbe mit

zwei großen Perlknöpfen, gekränkt*). Wie hier, so zeigte sich

allerorten der Gegensatz der Stände, mochte er rechtlich zurück-

getreten sein, in der äußern Erscheinung, der Kleidung, und in

dem geselligen Verkehr, den Trinkstuben und Spielen, die nur

dem Standesgenossen offen standen. Kleiderordnungen, die vor-

dem nur die Autonomie der Städte beschäftigt hatten
,
werden

von solcher Wichtigkeit, daß die Reichsgesetzgebung sie in ihren

Bereich zieht. Der Reichsabschied von Lindau (1497) und die

Reichspolizeiordnung von 1530 enthalten detaillirte Bestimmungen,

ausgesprochenermaßen zu dem Zweck, „damit in jeglichem Stand

unterschiedlich Erkäntnuß sein müg“ *). Die Partei der Ritter

macht es dem Kaiser Sigismund ganz besonders zum Vorwurfe,

daß er den Städten „Trummet und Pfeifen erlaubt“
,

die nach

rechter guter Gewohnheit allein den Fürsten zukommen*), ein

Vorwurf, der auf Privilegien zielt, wie Augsburg 1434 eines er-

halten batte*). Die Turniere oder Stechen, erst seit dem 15. Jahr-

1) Stralsundiscbe Chron. des 16. Jahrh. (hg. v. Baier, Strals. 1893)S. 4,7,30,

2) Augsb. Chron. III 367", vgl. Liliencron, Histor. Volkslieder II 132.

3) Augsb. Chron. III 487.

4) N. Sämig, der RA. II 81, 337.

6) Das ob. S. 436 cit. Gedicht Str. 4

:

Eüng Sigmund was der sinn beraubt,

do er trummet und pfeifen erlaubt

den steten so gemeine,

das bat in pracht groß Übermut,

es ghört nach rechter gwonhait gut

den fürsten zu alleine.

6) Durch ein in Basel ausgestelltes Priv. v. 17. Janr. 1434 (Lünig RA. p. spec.

cont. IV Tbl. 1, 103) erweist K. Sigismund den Augsburgern die Gnade, daB sie

„trombettere halten und derselbeu stat wappen u. kleinat (ob. S. 27) an die trom-

beten bencken“ und sie überall in- und außerhalb der Stadt „zu schimpf oder

zu ernst“ mit sich führen dürfen.
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hundert häufig abgehalten
,
werden von den Rittern benutzt, um

eine Grenze zwischen sich und den reichen Bürgern zu ziehen,

obschon die Städte mit Vorliebe als Schauplätze der Ritterspiele

aufgesucht werden. Wie in den Ahnenproben bezeugt wird, daß

der Beweisfiihrer „zum Schilde und wappen geboren wol und un-

vormenget mit einicher burgersart“ sei 1

), so schließen die Tur-

niersatzungen alle von der Theilnahme aus, die „von iren vier

anen nicht edel noch auch von irm staraen nicht thurners genos

geporn sind“*), und wenden sich positiv gegen diejenigen, die in

einer Stadt aus freiem Willen sitzen und das alles zu thun ver-

bunden sind, so dem gemeinen eingesessenen burger zu tun seindt,

während sie Nachsicht üben gegen die
,

welche in einer Stadt

„schürrn und notturft gesucht“ haben oder zu einer Stadt in ein

besonderes mit dem Adel verträgliches Dienstverhältnis getreten

sind. Der Weg statutarischer Gesetzgebung, den Adels- und Tur-

niergenossenschaften eingoschlagcn hatten
,
um für ihre Waffen-

spiele eine alle Ungenossen ausschließende Ordnung herbeizuführen,

wurde dann auch benutzt, wo es sich um den Genuß nutzbringen-

der Rechte und Stellungen handelte. Vergebens hatte Gregor IX.

die „consuetudo antiqua inviolabiliter observata“
,
nach der das

Straßburger Domcapitel „nullum nisi nobilem et liberum et ab

utroque parente illustrcm“ zum Mitgliede aufnahm, mit der Zu-

rechtweisung bekämpft, daß „non generis, sed virtutum nobilitas

vitaeque honestas gratum Deo faciant“ ’). Ein Domkapitel nach

dem andern gab sich Statuten gleichen oder ähnlichen Inhalts und

schloß sich gegen Nichtritterbürtigc, insbesondere gegen Bürger

und Bürgerssöhne, ab: 1281 Worms, 1331 Basel 4
), Augsburg, das

schon seit dem 14. Jahrh. die Augsburger Bürger zurückgewiesen

hatte, verschärfte 1474 sein Statut durch den Ausschluß von Bür-

gerssöhneu. Der Papst bestätigte das Statut 1475 s
), wie die

Kirche schon das ganze 15. Jahrh. hindurch der Tendenz der Dom-
kapitel sich zu altadelichen Genossenschaften zu machen im Ein-

zelnen *) wie generell ihre Zustimmung gegeben hatte 7
). Theil-

1) Urk. v. 1427 bei Lörsch and Schröder, Ork. i. Gesch. des Privatr. (1881)

Nr. 280.

2) Heilbronner Turniersatzungen von 1482 und 1485 bei Roth v. Schrecken-

stein, Ritterwürde und Ritterstand S. 661 und 663. Maurer, Stüdtcvf. II 738.

8) Gregor IX 1232: cap. 37 X. de praebendis III 5.

4 ) Beusler, Verf.-Gesch. r. Basel S. 196. Arnold Freistädte II 163

6) Augsb. Chron. III 249.

6) Iioriifaz IX 1401 f. Halberstadt (irrig bei Uinschius, Kirchenrecht der

Kathol. und Protest, in Deutschland II (1878) S. 67 und Richter-Bove-Xahl KB.
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nähme an Turnieren und Eintritt in die geistlichen Stifter waren

gewissermaßen die Feuerproben des Adels. Wer sie bestand,

hatte den schwersten Anforderangen genügt, und stiftsmäßiger,

turniermäßiger Adel wurde davon Bezeichnung des alten oder

Ahnenadels: ein Name, der noch im Preußischen Landrechte fest-

gehalten ist
1
).

Seitdem in Folge der geänderten Wehrverfassung Ritter-

dienste gar nicht mehr oder nur noch selten eingefordert wurden,

hätte man erwarten sollen
,

die Lehnsfähigkeit wäre nicht länger

Vorrecht eines bestimmten Standes geblieben, zumal zahlreiche

Privilegien schon vorher das Recht der Bürger zum Empfang von

Lehen anerkannt hatten. Eine solche Wirkung trat aber so wenig

ein
,

daß sich nach Ausgang des Mittelalters ein Gegensatz von

feuda nobilia und ignobilia ausbildete *). Allerdings war seitdem

Lehnsfähigkeit überhaupt nicht mehr Eigenschaft eines bestimmten

Standes
,
aber praktisch waren nur die minder großen und wich-

tigen Lehen allgemeiner zugänglich geworden. Die Güter, denen

die publicistischen Gerechtsame anhafteten
,
welche mit der mili-

tairischen Verpflichtung zusammenhingen und auch nach deren

Zurücktreten bestehen blieben
,
wie Steuerfreiheit

,
Landtagsfähig-

keit, konnten nur von Vasallen adeligen Standes zu Lehn getragen

werden. Mochte auch das langobardische Lehnrecht, das mit der

Rezeption des römischen Rechts gemeines deutsches Lehnrecht

wurde, keinen Unterschied von feuda nobilia und ignobilia kennen

und nach der Auslegung, die ihm in Deutschland zu Theil ward,

für die allgemeine Lehnsfähigkeit aller Stände verwerthet werden

können *)
,

das particuläre Recht der einzelnen Territorien
,

das

hier wie so oft das ursprünglich deutsche Recht aufbewahrte,

gieng dem gemeinen Rechte vor. In einer ganzen Anzahl deut-

scher Länder galt nur der Adel als lehnsfähig 4
). In Sachsen,

S. 443 citirt als Priv. Bonif&z VIII von 1306. Bouifaz VIII war schon 1303 ge-

storben und hat kein 12. Regierungsjahr, in dem die Ork. ausgestellt ist, erreicht.

Bei Lünig, aus dem die Urk. entnommen ist, ist als Ausstellungsjahr hlos 130 .

.

angegeben.) Vgl. jetzt 0. Schmidt, UB. des Hochstifts llalberstadt IV (Publ. aus

den Preuß. StA. Bd. 40) Nr. 3166. Das richtige Datum Bchon in Kraut, Grund-

riß" § 87,3.

7) Eichhorn, KR. II CIO; Staats- und RG. II § 333, UI § 474. Hinschius

a. a. 0. S. 68.

1) II 9 § 22.

2) Stobbe II 496.

8) Roth
,

Mecklenbg. Lehenrecht (1858) S. 42. Eichhorn
,

Einltg. in das

deutsche Privatr. § 201.

4) Eine Aufzählung giebt Weber, Handbuch des in Deutschland üblichen

Lehnr. Ui (1810) 8. 62.
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wo, wie man denken Bollte
,

die Privilegien des 14. Jahrh. jeden

Zweifel an der Leknsfähigkeit der Bürger beseitigt hatten, wurde

auf den Landtagen des 16. und 17. Jahrh. ein langwieriger Kampf
geführt, in dem die Ritterschaft die Ausschließung des Bürger-

standes von der Erwerbung der Rittergüter zu bewirken und die

Landtagsfähigkeit auf Rittergutsbesitzer von altem Adel zu be-

schränken suchte

1

). Vergebens wendet man ein, daß es bei Lan-

desversammlungen nicht aufs Turnieren ankomme *). Als der Rath

zu Leipzig wegen der ihm zustehenden Rittergüter Kunnersdorf

nnd Taucha Zutritt zu den Deliberationen der Ritterschaft für

seinen adelichen Bevollmächtigten verlangt, wird ihm das Sächsische

Lehnrecht Art. 2 entgegengehalten 9
). Dieser Satz des alten Rechts

war also unvergessen
;

die kaiserlichen Privilegien des 14 Jahrh.

dagegen scheinen völlig aus der Kunde der Nachlebenden
,
auch

auf der Seite der Bürger, verschwunden zu sein

4

). Wenn der

Ritterstand am letzten Ende ans dem Kampfe doch nicht als

Sieger hervorgieng, so war das der mäßigenden Stellung zu danken,

welche die Landesregierungen, wie einst im Mittelalter der Kaiser,

in dem Streit der Stände einnahmen. In Mecklenburg waren im

16. Jahrhundert noch Unadeliche von der Succession in Lehen und

dem Erwerbe von Lehen ausgeschlossen. Im 17. Jahrh. hätte der

Adel gern erreicht, daß eröffnete Lehen bei dem Adelstand ge-

lassen würden
,
mußte sich aber von der Landesherrschaft daran

erinnern lassen, daß nicht sie, sondern die adelichen Herren selbst

ihre Lehengüter Bürgern in Städten, ja wohl Notarien und andern

gemeinen Leuten, so hoch selbige im Kauf immer ausgebracht

werden könnten, eingeräumt hätten 6
). Die Regierung selbst be-

kannte sich zu dem Grundsätze, daß sowohl edel- als andere ehr-

bare Leute 6
) der Verleihung derer Lehen würdig gehalten werden

sollten. Wo den Rittern in einem Lande dio Lehen reservirt

wurden, drang die Landesherrschaft auf den ausgleichenden Rechts-

satz, daß ihnen der Erwerb bäuerlichen oder bürgerlichen Grund-

besitzes verboten oder Bauen» und Bürgern ein Retractrecht gegen

die Ankäufe des Adels zugestanden wurde

7

). Das Preußische

1) Hanbold, Sachs. Priratrecbt § 890*.

2) K. S. Zacbariae iu Weißes Musäum II 1 S. 57.

8) Das. S. 51.

4) Das. 8. 38.

6) Koth a. a. 0. S. 43.

6) Ueber den Begriff ob. S. 462.

7) Falck, schlesw. -holst. Privatr. V. 173. Stobbe, Privatr. II 134.

Kgl. Gm. d. W. Noelricbton. Pbf]o]og.-btstor. KImm. 1894. No. 4. 30
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Landrecht hält noch an der Scheidung der Stände fest. 'Personen

bürgerlichen Standes können adeliche Guter nur mit landesherr-

licher Erlaubniß erwerben '). Personen unadelichen Standes können

zu dem Adel bestimmten Lehnen (d. h. solchen
,
von denen aer

Vasall nach dem ursprünglichen Vertrage Ritterdienste zu leisten

verpflichtet ist) in der Regel nicht zugelassen werden *). Ebenso

wurde in Baiern schon nach dem Rechte des 17. Jakrh. landes-

herrliche Erlaubniß zum Erwerb von Lehen durch Nichtadeliuhe

verlangt 5
). In Kursachsen wurde 1764 dem Bauernstand der Er-

werb von Rittergütern untersagt; die Lehnsfahigkeit der Bürger

war schon länger anerkannt, aber um die Landtagsrechte eines

Rittergutes auszuühen wurde seit dem Decrete von 1700 alter

Adel und zwar 16 Ahnen verlangt 4
).

Erst die Gesetzgebung unsers Jahrhunderts hat die aus dem
Stand abgeleiteten Beschränkungen im Erwerb von Grundeigen-

tkum beseitigt: so das Preußische Edict v. 9. Octbr. 1807 und

das Bairische Lehnsedict von 1808, das kurz und bündig den Satz

ausspricht: jeder Baierische Staatsbürger kann Lehen empfangen.

1) II 9 § 51.

2) I 18 § 67 (vgl. mit § 66).

8) Wobor, Leharecht 111 62.

4) Kraut, GnmdriB § 201, 19. Zachariae a. a. Q. S. 61.

Göttingen, Pruck der Dieterich'silien Univ.-Buchdruckerei (W. Fr, Kaestner).

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Cjcjöglc

l'fcL

V




